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Erster Abschnitt.
Mchichte Lin- und . während der Vereini

gung de« erstem mit Polen.
1562-1629.

Kapitel I.
Einleitung; Kämpfe der Schweden mit Polen und Dänen in Ehst

land und Oesel unter der Regierung König Erichs iv.
1562 — 1569.

Nach der unglückseligen Zerstückelung der Ostseeprovinzen und ihrer 

Unterwerfung unter fremde Herrschaft nimmt ihre Geschichte einen von 
dem frühern ganz verschiedenen Charakter an. Jene Ereignisse waren aus 
der Auflösung der Grundelemente des germanischen mittelalterlichen Lebens 
hervorgegangen. Zwar war das religiöse Element, der Katholicismus, 
durch ein neues, die protestantische Lehre und Kircheneinrichtung, wie in 
Norddeutschland, ersetzt. Dessen lebensvolle Frische hatte den religiösen 
Sinn von neuem erweckt und vorzüglich auf den zu katholischer Zeit voll
kommen vernachlässigten Unterricht und die sittliche Bildung des Bauer
standeo einen günstigen Einfluß geäußert, ja sie sogar erst hervorgerufen. 

Die Provinzen hingen mit dem glühendsten Eifer an dieser neuen Errun
genschaft; sie blieben mit dem deutschen Protestantismus in ununterbro
chenem Zusammenhänge und nahmen an den Entwicklungsphasen desselben 
Theil. Ganz anders stand es um ihr politisches Leben. Der frühere 
politische Organismus war durch die Kirchenreform erschüttert, durch die 

Aufhebung des Ordens und der Bisthümer vernichtet worden. Die alten 
Landesherren waren verschwunden und selbst in Kurland stand Kettler, 
der neue Herzog, unter ganz veränderten Verhältnissen da. Nur die 
landständischen und die städtischen Municipalverfassungen, die ehemals 
das staatsrechtliche Verhältniß der Unterthanen zu den Regierungen 
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bedingten und das frühere einheimische Staats- so wie auch das Privat
recht, waren, als Landesprivilegien fortan bezeichnet, durch die Vor
sorge der Livländer von den neuen Landesherren bestätigt und so der ge
schichtliche Zusammenhang mit der Vergangenheit erhalten worden. Na
türlich setzten die Bewohner auf die Erhaltung dieses theuern Erbtheils 
den größten Werth, während hingegen die fremden Regierungen mehr aus 
die Bedürfnisse des Fortschritts sahen und dadurch veranlaßt wurden, nicht 
blos neue und bisweilen wirklich nöthige Einrichtungen zu schaffen, son
dern auch nach einer vollkommenen Einverleibung der Provinzen und der 
Vernichtung ihrer geistigen Individualität zu streben, in dem irrigen 
Wahne sich hierdurch für die Zukunft zu sichern und die politische Einheit 
des Staats zu befestigen. Nicht nur gelang dies nicht, sondern es er
zeugte auch von Seiten der Einwohner, außer einem heftigen Widerstande, ' 
ein vielleicht etwas zu starres Festhalten an dem Althergebrachten, welches 
den Fortschritt ausschliesten und dem provinziellen Geiste für die Zukunft 

eine schädliche und bei veränderten Verhältnissen sogar gefährliche Richtung 

geben mußte. Im dunkeln Schoose der Zeiten lag eine Epoche verborgen, 
in welcher die Oftseeprovinzen mit einem nach Außen eben so mächtigen als 

nach Innen bildsamen und sich stets fortbildenden Reiche vereinigt, jenes 
stationäre Prinzip einer blinden Anhänglichkeit an das Alte ohne Gefahr 
aufgeben, die ihnen mangelnden Rechtsinstitute aus der Reichsgesetzgebung 
entnehmen und endlich auch die Fortbildung ihres angestammten Rechtszu

standes von einer weisen und wohlwollenden Regierung erwarten konnten.
Diese glückliche Zeit hebt aber erst mit der Vereinigung der Provin

zen mit dem russischen Kaiserthume an. Bis dahin konnte Kurland sich 

zwar unter einheimischen Herrschern ziemlich selbstständig entwickeln und 
ward auch von auswärtigen Feinden wenig angefochten; Liv- und Esth
land aber bieten während der ganzen polnischen Beherrschungszeit nur 
das Bild äußerer, das erstere auch innerer Kämpfe. Sie waren der 
Zankapfel und wegen ihrer centralen Lage leider auch das blutige Schlacht
feld der drei großen nordischen Mächte. Im Innern kam es den katho- 
lisirenden Polen gegenüber in Livland zu keinem geordneten und ruhigen 

Zustande und die spätern glücklichen Verwaltungsreformen Schwedens 

wurden durch gewaltsame Eingriffe desselben in die provinziellen Beson
derheiten und sogar in das Eigenthumsrecht unterbrochen. Wir trennen 
daher die Geschichte Liv- und Esthlands gänzlich von der Kurlands und 
werden auch in der erster» die Darstellung der auswärtigen Kriege von 
der der innern Kämpfe scheiden müssen, obgleich sie gegenseitigen Einfluß 

ausübten. Mit verheerenden Kriegen Esthlands mit den Russen und Liv
lands mit Rußland und Schweden fängt der erste Zeitraum, der der pol,
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Nischen Beherrschung 'in Livland, an; darauf folgen in Livland innere 

Unruhen und Reibungen des Adels und der Bürgerschaften mit der katho- 
lisirenden Regierung und schon vom Herbste 1600 an ein Krieg mit Schwe
den, der mit der Eroberung Livlands durch das letztere und dem sechs
jährigen Waffenstillstände von Stumdorff (vom 26. September 1629) 

schaß' Durch die Vereinigung Liv - und Esthlands unter einem Herrscher, 
erhielt ihre Geschichte einen veränderten Charakter und es muß also hier 

der Anfang eines neuen Zeitraums angesetzt werden.
Das Verhältniß der Geschichte der Ostseeprovinzen zu ihren Quellen, 

ist von nun an nicht dasselbe wie früher. Die Hauptannaliften Henning, 

Rüssow, Hiärn, Nyenftädt und Fabricius, die uns aber leider mit den 

letzten Jahren des 16. oder dem Anfänge des 17. Jahrhunderts verlassen 
und seit der Hälfte des 17. Jahrhunderts auch Kelch, sind mit den von 
ihnen geschilderten Begebenheiten gleichzeitig und ihre Darstellung dersel
ben ist, mit Ausnahme der des Fabricius, ausführlich, also auch ziemlich 
glaubwürdig. Um so mehr ist ihre politische und religiöse Färbung und 
die aus derselben hervorgehende Einseitigkeit zu beachten. Mit Ausnahme 
des eifrig katholischen und Polen sehr ergebenen Fellinschen Probftes Fabri

cius, dessen kurze Darstellung außer zweifelhaften Anekdoten in ultraka
tholischem Sinne wenig Eigenthümliches bietet, sind sie alle eifrige Pro
testanten und den Schweden günstiger als ihren Gegnern. Hiervon macht 
wiederum Henning als vaterländischer Beamter und polnischer Unterthan 
eine Ausnahme, während Rüssow, Hiärn und Kelch Efthländer, also 

schwedische Unterthanen waren. Nur ist Henning ein Bewunderer des 
Herzogs Kettler. Rüssow und Hiärn, der ihm meist folgt, sind für die 
Geschichte Esthlands, der Erstere namentlich für die Kriegsgeschichte, die 

Hauptquelle; Henning hingegen für die Liv- und Kurlands und Nyen- 
städt für die Riga s. Der Einfluß der individuellen Ansichten unserer 
Annalisten erstreckt sich natürlich mehr auf die Beurtheilung der Begeben
heiten und die Entwickelung ihrer Beweggründe, als auf die Darstellung 

der Thatsachen selbst, in der die Geschichtschreiber bei der Gleichzeitigkeit 
und Ausführlichkeit ihrer Berichte meist übereinstimmen, Nebenumstände 
abgerechnet. Ihre Erzählung bedarf daher jetzt der Unterstützung der Ur

kunden viel weniger als früher. Dasselbe gilt von den gleichzeitigen pol
nischen und schwedischen Schriftstellern und den russischen Chroniken. Die 

letztem sind zwar nur für die Geschichte der Kriege mit Rußland, erstere 
aber auch für die innere Geschichte unserer Ostseelande wichtig, da dieselbe 
mit derjenigen der beiden nordischen Reiche, zu denen die Provinzen ge
hörten, im innigsten Zusammenhänge steht. Die Urkunden werden auch 

von nun an seltener und sind zum Theil dem Publikum noch unzugänglich.

1*
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Ueberhaupt sind über diese ganze zweite Hälfte der Geschichte unserer Ost-' 
seelande seit dem Erscheinen der Werke Friebe's, Jannau's, Bray's und 
Cruse's (über Kurland) viel weniger neue Quellen veröffentlicht worden 
als über die Ordenszeit, so daß weniger Neues gegeben werden kann.

Im Anfänge unseres Zeitraums sehen wir die Provinzen, die bis 
dahin sowohl in Staatsacten, als im gemeinen Leben den gemeinschaft
lichen Namen Livland (Eifland, Niefland) trugen, in fünf Stücke getheilt, 
nämlich 1) der nördliche Theil, die westliche Hälfte des heutigen Esthlands, 
seit dem 4. Juni 1561 unter schwedischer Schutzherrschaft und von nun 
an immer mit dem besondern Namen Esthland bezeichnet, 2) und 3) der 

mittlere Theil oder das heutige Livland, das in Staatsacten und von 
Schriftstellern zuerst das überdünsche Livland und später ausschließlich 
Livland genannt wird, bis zum Jahre 1583 unter Polen und Russen ge
theilt, welche letztere auch das östliche Esthland in Besitz hatten; 4) die 

den Dänen gehörige Insel Oesel; 5) das heutige Kurland, von welchem 
ein Theil, die Stiftslande, noch einige Zeit dem Herzog Magnus gehörte, 

unter einem eignen Herzog und polnischer Oberlehnsherrlichkeit, ebenfalls 
erst von nun an in seinem ganzen Umfange, mit diesem Namen bezeich
net. Riga stand bis zum Jahre 1582 beinahe ganz selbstständig da. Die
ser Länderbestand war ursprünglich noch sehr unsicher und alle Verhältnisse 
in einem beständigen Schwanken begriffen. Das Schwert allein konnte 
hier entscheiden und die neu entstandenen Herrschaften befestigen. Weder 

war zu erwarten, daß der gewaltige Joann Wassiljewitsch sich mit dem 
bloßen Bisthum Dorpat oder Kettler nur mit dem Ordenstheile Kur
lands begnügen, noch daß Sigismund August, welcher sich in dem von 
ihm ertheilten Privilegium anheischig gemacht hatte, die von Livland ab
gerissenen Landestheile wieder zu erobern, den Zaren oder die Schweden 
den dänischen Herzog Magnus-in-Ruhe lassen, noch daß endlich die Po
len, nicht nach dem vollständigen Besitze Rigas trachten würden. Dazu 
kam, daß der deutsche Kaiser sich noch immer als rechtmäßigen Oberherrn 
der Ostseelande ansah, obgleich er keinen wirksamen Schutz gewähren 
konnte. , : ,

Ein allgemeiner Krieg mußte also entbrennen, dessen Phasen wir 

zuerst in Esthland und Oesel verfolgen wollen, wo die Schweden die 

Hauptrolle spielten. Vorher fanden noch Unterhandlungen zwischen eini

gen der betheiligten Machte statt. Der Herzog von Kurland, welcher be- 
fiirchtete, daß die Schweden das ihm gehörige und auf Oesel belegene 
Schloß Sonneburg überwältigen würden, hatte daselbst eine Besatzung 

des Herzogs Magnus eingenommen, wogegen der letztere am 29. Januar 
1562 ein Reversât dahin ausstellte, daß diese Besetzung den Hoheitsrech- 
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ten des Herzogs von Kurland nicht zum Nachtheil gereichen sollte '. Dann 
kam Herzog Gotthard auf den Gedanken, dieses Schloß gegen das Stift 

Kurland zu vertauschen. Schon bei der Erlangung der herzoglichen Würde 
in Kurland versicherte er sich in dieser Hinsicht der Zustimmung des Königs 
von Polen Herzog Magnus wollte seinerseits nichts gegen den Willen sei

nes Bruders, des Königs von Dänemark, thun. Derselbe zeigte sich diesem 
Tausche nicht abgeneigt-^. Dänische Gesandte und der Herzog Magnus selbst 
begaben sich zu weiterer Verhandlung nach Kurland. Dort verweigerte 
aber der Herzog Magnus seine Zustimmung und man beschloß endlich die 
Sache bis zur Verhandlung über ein Bündniß zwischen Polen und Däne

mark gegen Schweden aufzuschieben, weil man sich nach dem Abschlüsse 
dieser Angelegenheit auch über die minder wichtige des vorgeschlagenen 

Tausches leicht zu einigen hofftet Das Bündniß kam aber nicht zu 
Stande, obwohl Schweden und Dänemark nicht im besten Einvernehmen 
standen. Allerdings hatte der dänische König, Friedrich, ein Gesuch seines 

Bruders Magnus um Beistand wider die Schweden, von denen der Her
zog die Ätadt Reval, als vermeintlich zum Stifte gehörig, zurückgefordert 

hatte, abgewiesen; allein König Erich von Schweden benutzte diesen Vor

fall, um dem Herzoge den Schutz seines Reichs anzubieten, wenn er dem
selben sein Erbrecht auf seine livländischen Besitzungen abtreten wolle. 
Damit konnte den Dänen nicht gedient sein. Herzog Magnus versäumte 
es nicht, seine Herrschaft in Oesel sowohl durch Bestätigung der ritterschaft- 
lichen Privilegien (im Jahre 1564) als durch die Ertheilung eines Gna
denbriefs an die Stadt Arensburg zu befestigen, durch welche die heutige 
Municipalverfassung dieser Stadt begründet wurdet Die Dänen be

schwerten sich auch über die schwedische Besitznahme Esthlands, welches 
vormals unter dänischem Schutz gestanden habe. Unterhandlungen, die 
zwischen beiden Mächten zur Erneuerung des Brömsebroschen Friedens 

angeknüpft worden waren, wurden am 17, Februar abgebrochen 6, jedoch 

wieder angeknüpft und führten endlich am 24. August 1562 zum Kopen
hagener Frieden, in welchen auch der Herzog Magnus eingefchlossen wurde, 
jedoch unter der Bedingung, nicht weiter um sich zu greifen7. Auch ließ 
ädönig Erich, obwohl er auf die Bitte der Revaler allen Seefahrenden 

und namentlich den Lübeckern am 25. Aprildie Fahrt nach Narva ver
boten und dahin segelnde Schiffe hatte aufbringen lassen", die bei dieser 
Gelegenheit gekaperten dänischen Schiffe wieder freigeben '°.

von Seiten Dänemarks, so wie früher schon von Seilen Ruß
lands, durch einen Vertrag'' sichergestellt, verfolgte König Erich seine 

Unternehmungen in Esthland. Als er zur Verheirathung seines Bruders, 
.des Herzogs Johann von Finnland, mit der polnischen Prinzessin Katharina 



6

seine Zustimmung gab, hatte er zugleich, wie schon oben bemerkt worden 
ist, die Zurückziehung der polnischen Truppen aus Livland verlangt, weil 
Schweden mit dem Orden im Kriege stehe. Hierauf hatte der König von 
Polen wohl gar keinen Grund einzugehen, denn welche Ansprüche konnte 
der König von Schweden wohl auf Livland machen, das sich nicht ihm, 

sondern dem Könige von Polen unterworfen hatte? Vielmehr verlangte 
Sigismund August die Abtretung Livlands, das sich einmüthig Polen er
geben habe, mit Inbegriff Revals, das schon polnische Besatzung gehabt, 
oder wenigstens die Rückgabe des von den Schweden ohne Kriegserklä
rung angegriffenen Hapsals Der schwedische Oberbefehlshaber in Esth
land, Klaus Horn, belagerte also im Mai 1562 das von den Polen 
eingenommene Pernau und nahm es am 2. Juni auf Accord '3. Der 
König bestätigte die städtischen Privilegien, schenkte den Einwohnern zehn

tausend Mark und versah die Stadt mit Geschütz und Kriegsbedarf «. 
Im Herbste zog Horn gegen Weißenstein, welches Johann Groll tapfer 
vertheidigte, aber nach dem Aufstiegen eines unterminirten und von den 

Schweden genommenen Thurms aus Mangel an Nahrungsmitteln über
geben mußte. Erich schickte seinen Kriegern fünfhundert Armbänder und 
fünfzig Ringe zur Belohnung und ernannte den Grafen Sv an te Sture 

zum Civilgouverneur von Esthland 15.
Nur die Verheiratung seines Bruders, mit dem er nicht auf dem 

besten Fuße stand, mit einer polnischen Prinzessin, scheint ihm Sorge ge

macht zu haben *♦. Nachdem der Prinz schon nach Danzig abgegangen 
war (im Sommer 1562), rief er ihn zurück. Derselbe reifte aber doch 

weiter und vollzog die Verlobung in Kowno und die Hochzeit (am 4. Oc
tober) zu Wilna. Seinem Schwager König Sigismund, dem es an Geld 
fehlte17, schoß er 80,000 Thaler vor und erhielt dafür so wie für den 
Brautschatz, den ihm der König nicht auszahlen konnte, die livländischen 
Schlösser Weißenstein (welches die Schweden unterdessen erobert hatten), 
Helmet, Karkus, Rujen, Burtneck, Trikaten und Ermes zum Pfande. 
Sodann reifte er über Riga, Pernau und Reval nach Finnland zurück. 
In Riga wurde er auf Befehl des Königs von Polen nicht in die Stadt 

eingelassen, sondern außerhalb derselben einlogirt. Seinem Gefolge ward 
in Pernau übel begegnet und in Reval eröffnete ihm der Graf Svante 
Sture das Misfallen des Königs. Nach einem viertägigen höchst unan
genehmen Aufenthalte in Reval, wo er sogar Mangel an Lebensmitteln 

litt, verließ er diese Stadt am 4. December und segelte nach Finnland'«.
Noch einen größer« Einfluß auf Livland schien Schweden gewinnen 

zu können, als der Coadjutor des Erzbischofs von Riga, Herzog Christoph 
von Mecklenburg, der aufs heftigste gegen die Uebergabe Livlands an 
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Polen protestirt und sich schon im Juli 1561 zum römischen Kaiser be
geben, aber von demselben keine Hilfe erhalten hatte, seine Zuflucht zu 
König Erich nahm und um seine jüngste Schwester warb. Auf ein fal
sches Gerücht von des Erzbischofs Tode übergab er das Erzbisthum dem 
Schutze des Königs und eilte nach Reval, wo er am 24. December an
kam und anfangs seinen Stand verbarg, hernach aber erkannt und fürst
lich ausgenommen wurde. Nach Weihnachten begab er sich mit einigem 
Gefolge nach Treiben, wo der Erzbischof Wilhelm auf dem Todbette lag, 
besuchte ihn aber nicht. Am 4. Februar 1563 starb der Erzbischof, dessen 
unersättlicher Ehrgeiz zu den innern Zwistigkeiten und so zu dem Verfall 

des ganzen Landes nicht wenig beigetragen hatte. Die litthauischen Stände 
forderten sofort (l5. Februar) den rigaschen Rath auf, den von ihm be
stimmten Nachfolger nicht in die Stadt zu lassen, weil er dem Könige 

nicht geschworen hattet gtiut königlicher Vollmacht nahm Kettler, als 
livländischer Administrator, sofort von den Stiftsgütern Besitz 20 und über
trug die Verwaltung derselben dem erzstiftischen Rathe Heinrich von Tie- 
senhausen. Ueber die Schlösser des Coadjutors bekam der gewesene Or
densritter KaspervonOldenbockumdie Aufsicht21. Der Coadjutor aber 

wollte sich des Erzstifts mit Gewalt bemächtigen22, soll darüber bei Tisch 
einen polnischen Officier Stanislas Waskowicz mit einem Dolch erstochen 
haben und wurde darauf den 31. Juli in Daten belagert. Nach drei 

Tagen mußte er sichergeben und wurde zuerst nach Riga, dann auf aus
drücklichen königlichen Befehl2' nach Polen gebracht, wo er mehrere Jahre 
gefangen blieb'". So war also für Schweden nichts mehr durch Herzog 
Christoph auszurichten. Aus Rußland, welches einen Krieg mit Polen be
absichtigte und ihn auch bald darauf erklärte25, waren am 13. Juni nach 
Stockholm Gesandte mit der Nachricht gekommen, daß der Zar mit den 
bisherigen oder zukünftigen Eroberungen der Schweden in Esthland nichts 
zu schaffen haben wolle, worauf der im vorigen Jahre geschlossene Still

stand durch Kreuzküssung bestätigt wurde2«. Da aber der russische Hof 

Schweden mit Polen in Krieg verwickelt sah, soll er sich anders geäußert 
haben, so daß König Erich im folgenden Jahre 1563 eine neue Gesandt

schaft, sowohl aus Schweden, als aus Esthländern (unter Andern den 
Hermann Anrep und den revalschen Bürgermeister Winter) bestehend, nach 
Moskau schickte22. Der Zar wollte den Frieden nur auf zwei Jahre 
schließen und zwar unter der Bedingung, daß König Erich in Livland 
und besonders nach Riga hin nicht weiter um sich greife. Der russische 
Hof, der Livland zu erobern gedachte, konnte natürlich den Schweden 
nicht erlauben, sich in diesem Lande weiter auszubreiten und war zu um 

so stolzem Hoffnungen berechtigt, als um dieselbe Zeit der König von 
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Dänemark ebenfalls in Moskau um einen Frieden unterhandelte und ihn 
auch am 7. August nebst der Anerkennung seiner Schutzrechte über Oesel 
und die Wiek erhielt^. Außerdem gerieth König Erich auch noch mit 

Lübeck und Dänemark in Krieg; mit Lübeck wegen der weggenommenen 
Schiffe, mit Dänemark aus verschiedenen unten anzuführenden Urfacben. 
Die Lübecker hatten sich gleich nach Erlassung des königlichen Verbots 

der Fahrt nach Narwa, auf ihr althergebrachtes Privilegium berufen, nach 
welchem sie mit den Russen, auch während eines Kriegs derselben mit 

Livland, handeln durften29. Dennoch verweigerten die Schweden die Rück
gabe der Schiffe, weil der im Jahre 1546 geschlossene zehnjährige Still
stand abgelaufen sei und als die Lübecker sich an den deutschen Kaiser 
wandten, behauptete König Erich in einem Schreiben an denselben vom 

5. März 156 3 30, der Handel dürfe nur nach den vor Alters gebräuch
lichen Orten Reval und Wiborg getrieben werden und die gekaperten lü- 
beckischen Schiffe hätten den Russen Kriegsbedürfnisse zugeführt. Sigis
mund August forderte die Lübecker (durch ein Schreiben vom 9. April) 
auf, den Schweden die Herrschaft der Ostsee nicht zu überlassen, und schlug 

ihnen, so wie dem Könige von Dänemark und den Herzögen von Preu
ßen, Pommern und Mecklenburg vor, sich zu diesem Zwecke mit ihm, 

der Livland nur durch Landtruppen schützen könne, zu verbinden. Die 
Gefahr schien ihm auch für Deutschland um so größer, da er Schweden 
mit Rußland im Bunde glaubte3^. Zugleich unterhandelte er mit Däne

mark wegen eines Bündnisses gegen die Schweden und übernahm es, 
die letztem aus Livland zu entfernen, wogegen diese Provinz auch Polen 
verbleiben sollte; in Betreff der von Dänemark auf das Herzogthum 
Esthland verlautbarten Ansprüche, welche auf frühern Besitz gegründet 
wurden, versprach er, sich einem Schiedsgerichte zu unterwerfenWeißen

stein oder Pern au und Padis erklärte er später den Schweden überlassen 
zu wollen 33. Da erklärten die Lübecker am letzten Juli 1563 den Schwe
den den Krieg. Desgleichen thaten um dieselbe Zeit die Dänen, weil 
der König von Schweden die dänische und norwegische Krone in sein 

Wappen ausgenommen hatte (als Repressalien dafür, daß der König von 
Dänemark seinerseits ebenfalls die drei skandinavischen Kronen in seinem 
Wappen vereinigt hatte) und weil eine schwedische Flotte unter dem tapfern 

Admiral Jakob Bagge die dänische nach einem Zwiste über die gegensei

tige Begrüßung geschlagen und zum Theil genommen hatte34. Schweden 
führte diesen Krieg, der sieben Jahre lang dauerte, siegreich zur See und 

zu Lande, erschöpfte sich aber durch seine Anstrengungen, denn es ward 
zum Kriegsdienste jeder fünfte, bisweilen jeder dritte Mann genommen36, 
zugleich sicherte sich König Erich gegen seinen Bruder Johann, den er im 
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Einverständniß mit dem ihm feindlichen Polen und Dänemark glaubte. 

Er verlangte von ihm seine livländischen Pfandhäuser unter dem Dor
wände, sie gegen die Russen zu schützen. Karkus wurde von den Schwe
den am 7. August überrumpelt und am 12. desselben Monats der Herzog 
in Abo mit seiner Gemahlin belagert und gefangen nach Stockholm ge
bracht 36. Der Befehlshaber der Pfandschlösser, der sich für einen Grafen 

von Artzt ausgab, aber unehlich aus demselben Stamme geboren war, unter
handelte, als er Solches erfuhr, mit den Russen wegen Uebergabe der Pfand
schlösser, unter der Bedingung ihm eines derselben, Helmet, erblich zu 

überlassen. Die Russen willigten ein, allein die deutschen Besatzungen ver
mochte er nicht dazu zu überreden, vielmehr nahmen sie ihn gefangen, 
empfingen die nach der Verabredung heranziehenden Russen mit Kugeln 
und brachten den Artzt nach Riga, wo er auf Befehl des Königs3' am 
Mittwochen vor Weihnachten auf dem Rade starb. Die Schlösser kamen 
auf Veranstaltung Sigismund Augusts38 wieder in polnische Hände39.

Unterdessen setzten die Schweden ihre Eroberungen fort. Am 18. 
Juli rückten sie vor Hapsal40, welches sich am 7. August ergab. Da die 
Stadt noch katholisch war, so wurde die Domkirche geplündert, Meßge
wänder und Monstranzen nach Reval geführt und die Glocken zu Kano
nen umgegossen4 *. Den Domherren wurde gestattet sich wegzubegeben, aber 
ihre Höfe wurden mit Kriegsvolk besetzt. Die Schweden verheerten die 

ganze Wiek, so daß mancher Bauer den Pflug selbst ziehen mußte und 

das trotz der dringenden Vorstellungen der revaler Bürger, die von dort 
ihre Lebensmittel bezogen, denn die Schweden wollten zwischen sich und 
den Polen eine Wüste lassen. Allerdings hatte Sigismund August zu 

Kowno ein großes Heer zum Theil aus Deutschen gesammelt und der 
Führung Kettlers untergeben". Die erste That dieses Heeres war vie 
oben gemeldete Eroberung DalenS. Darauf rückte es nach Norden vor 
und nöthigte die Schweden die schon angefangene Belagerung von Schloß 
Lode am 30. September mit Zurücklassung mehrerer Geschütze aufzu

heben. Durch einige schwedisch gekleidete Reiter wurde Leal überrumpelt 
und den aus der Wiek vertriebenen Edelleuten, die sich au-f Oesel auf

hielten, zum Besten des Herzogs Magnus übergeben. Kaum aber hatten 
sich die Polen entfernt, als die Schweden Leal wieder eroberten und die 
dort befindlichen Adeligen (Claus Aderkas, Heinrich Liven, Jürgen Uexküll 

und einige andere) gefangen nach Schweden schickten43. Zu- Anfang des 
folgenden 1564. Jahres belagerten und eroberten die Schweden das Schloß 
Lode44. Sie rückten dann gegen Oesel, konnten aber nicht übers Eis 

und bewilligten dem dortigen Adel einen Stillstand von zwei Monaten 4d.
Da der Stillstand mit Rußland nur auf zwei Jahr verabredet war, 
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so schickte König Erich zuförderft im November 1563 einen Abgeordneten 

nach Moskau, sodann aber auf Verlangen des Zars im Mai des folgen
den Jahrs eine stattliche Gesandtschaft, um denselben zu verlängern. Die

selbe wollte anfangs in Moskau unterhandeln, der Zar aber wies sie an 
seinen Statthalter zu Nowgorod, Pleskau und Livland, Michail Jakow
lewitsch Morosow 46. Im September ward zu Dorpat ein sieben
jähriger Stillstand abgeschlossen, nach welchem die Schweden die Gebiete 
Reval (mit Ausnahme Kolks, Skedras und Ropots die zu Wesenberg ge
schlagen wurden), Pernau, Weißenstein 4?, und Karkus nach den im näch
sten Juli zu bestimmenden Grenzen behalten, auf das Uebrige aber und 
namentlich auf Livland, als desZaren erblichesEigenthum keinen 
Anspruch machen sollten. Den fremden Kaufleuten, namentlich den Lübeckern, 

die nach Narwa oder Livland gingen, sollte die Durchreise durch das 

schwedische Esthland erlaubt sein; desgleichen den dörptschen und narwa- 
schen Kaufleuten, die über Meer gehen wollten. Doctoren, Kriegs- und 

Handwerksleute, die aus fremden Ländern in zarische Dienste treten woll
ten, sollten frei durch Schweden reisen dürfen, endlich sollte keine der 
contrahirenden Mächte sich gegen die andere mit dem Könige von Polen 
verbinden 48. Auch mit Polen, welches im Anfänge des Winters 1563 
sein Bündniß mit Dänemark abgeschlossen hatte 49, wünschte König Erich 

Frieden, so wie die Befreiung des gefangenen Herzogs Christoph von 
Mecklenburg. Zu diesem Zwecke schickte er eine Gesandtschaft unter An
führung des so eben in den Grafenftand erhobenen Peter Brahe, je
doch vergeblich, weil die Polen die Abtretung von ganz Esthland ver

langten 59.
Die Aufhebung des Ordens in Livland hatte eine Menge Ritter 

brotlos gelassen. Diejenigen, die nicht etwa bei Kettlern oder dem Könige 

von Polen Dienste, oder anderswo einen Unterhalt gefunden, vereinigten 
sich mit vielen andern Adeligen, die durch die verwüstenden Kriege um 
Haus und Hof gekommen waren, erwählten unter sich Ofsiciere und gin
gen in schwedische Dienste. Sie bekamen den Namen der livländi

schen Hofleute, einen Namen, der überhaupt Kriegsleute zu Pferde 
bedeutete5l. Sie wurden aber bald wieder abgedankt und zogen theils 
ins rigasche Stift, theils blieben sie in Pernau. Ihr Hauptanführer war 
Kaspar vonOldenbockum (vielleicht der obengenannte Verwalter der 
Güter des Coadjutors), der zu der Anzahl ehmaliger Ordensbeamten ge
hörte, die nach Rüssow wegen ihrer schlechten Amtsführung abgesetzt wor
den waren, was in Esthland häufig vorgekommen zu sein scheint. Sein 
Anhang bestand aus jungen Edelleuten, revalschen Bürgersöhnen und 
Ausländern, denen er die alte livländische Freiheit, oder vielmehr 
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Ungebundenheit, die Vertreibung der Schweden und die Vertheilung der 
Landgüter unter sich in Aussicht stellte. Sie verständigten sich unter ein
ander und wie Hiärn meldet auch mit dem pernauschen Bürgermeister 
Vegesak. Die in Pernau befindlichen machten die dortigen Magistrats

personen bei einem Gastmahle trunken, bemächtigten sich der beim Ratbs- 
herrn Zinte verwahrten Thorschlüffel und ließen ihre Cameraden, die 

unterdessen mit Genehmigung Kettlers aus Salis herbeigeritten waren, 
in die Stadt. Die meisten Schweden wurden ermordet. Dies geschah 
in der Nacht des 29. Aprils 1565; das Schloß hielt sich aber noch sechs 
Wochen und ergab sich erst am 9. Juni den Polen 52. Die Hofleute be
mächtigten sich der Güter in der Umgegend und schwelgten daselbst, rück
ten sodann gegen Reval und verheerten die Besitzungen ihrer dem Könige 
von Schweden anhängenden Verwandten, nahmen ihrer viele gefangen 
und brachten sie nach Pernau, wo sie sich loskaufen mußten. Ueberhaupt 
waren damals die Livländer der Stadt Reval und dem harrisch-wierischem 

Adel wegen ihrer Abtrennung von den übrigen Landen und ihrer Erge
bung in schwedischen Schutz gram53. Als die revalsche Besatzung aus 
Schweden verstärkt worden, zogen die Hofleute nach Pernau zurück, rückten 
aber am 11. August wieder vor Reval, um es auszuhungern, ungefähr 
tausend Reiter stark, obwohl in Reval außer der Bürgerschaft sich drei
hundert deutsche und schwedische Hofleute, nebst drei Fähnlein Knechte 
befanden. Der neue Gouverneur von Esthland HeinrichKlasson Horn 
überfiel und plünderte ihr Lager, in welchem sich viele kostbare Waffen, 
Pferde und beladene Packwagen vorfanden, verfolgte sie und trieb sie 
auseinander. Oldenbockum wurde durch eine Kanonenkugel getödtet^. Im 

Herbste wurde der Rest wiederum überfallen und gefangen nach Reval 
gebracht. Von denen die gelobt hatten, nicht wider Schweden zu dienen, 
wurden mehrere gehängt und die Adeligen Jürgen Taube und Otmar 
von der Rope mit dem Schwerte hingerichtet. Ein Haufe öselscher 
Hofleute wurde in Dagö von den Schweden gefangen und nach Reval 
gebracht 55. Die Schweden verfolgten sodann ihre Siege. Horn ging 

zur See nach Oesel, weil Herzog Magnus die pernauschen Hofleute unter
stützt hatte, plünderte es und brandschatzte Arensburg. Im Januar 1566 

schloß er Pernau ein, um es durch Hunger zu nehmen. Als er erfuhr, 
Kettler bereite sich zum Entsatz, zog er ab und übers Eis nach Oesel, 
das er verheerte. Auf dem Rückwege traf er bei Werder auf Kettlern, 

der ihm einen Theil der Beute abnahm und die Wiek verwüstete 56. 
Karkus aber konnten die Polen nicht einnehmcn, nachdem Heinrich Ducker 

bei Fickel von Horn geschlagen worden 57. Dagö, das der dänische Statt
halter von Oesel besetzt hatte 5«, mußte er bald wieder verlassen. Unterdessen 
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war in Folge der verheerenden Kriege im unglücklichen Lande die Pest 

ausgebrochenIm Januar 1567 drang der schwedische Oberst Klaus 
Kursel, ein livländischer Edelmann aus Oberpahlen, bis Lemsal, steckte 

es in Brand und schlug die Polen, mußte sich aber zurückziehen und 
wurde bei Runafer in der Wiek nebst Jporn von einem unterdessen her
angerückten litthauischen Heere aufs Haupt geschlagen. Die Gefangenen, 

unter andern Johann von Ma y del auf Wollust, wurden nach Polen 
gebracht und die Sieger ergossen sich verheerend bis gegen Reval ^o. Im 
nächsten Frühjahr (1568) fand sich auch eine polnische Flotte, aus zwölf 
Danziger Kaperschiffen bestehend, hinter Nargö ein, um die Seefahrt zu 
hemmen, und forderte sogar von Reval Contribution. Als aber achtzehn 
schwedische Kriegsschiffe erschienen, die auf Kursels Vorstellung zu Unter

nehmungen gegen Pernau oder Arensburg gesandt waren, ging sie nach 
Danzig zurück und mehrere polnische Schiffe wurden genommen ei. Mit 

den schwedischen Kriegsschiffen rückte Kursel um Jakobi 1568 vor Sonne- 
durg, welches von seinem Befehlshaber, dem ehemaligen hapsalschen Dom
herrn Reinhold Zöge, übergeben wurde. Dieses Schloß war vom däni
schen Statthalter abgerissen und von den Arensburgern wieder aufgebaut 

worden und wurde nun von den Schweden besser befestigt6'2. Sodann 
zogen die letztem mit der harrischen Adelsfahne gegen die pernauschen 
Hofleute, die in Harrien und der Wiek verwüstend umherstreiften, wur
den aber von ihnen überfallen und geschlagen; doch fiel der feindliche 
Anführer Heinrich Ducker. Es wurde ein Stillstand geschloffen und die 
Hofleute, die nicht ruhig bleiben wollten, sielen in Wirland ein, das den 
Russen gehörte und verbrannten Wesenberg. Die Russen aber rächten 
sich grausam an den wehrlosen Bauern, weil sie den Deutschen anhingen63.

Während seine Heere und Flotten in und um Esthland kämpften, 
war König Erich unablässig bemüht, sich durch wiederholte Gesandtschaf
ten das Wohlwollen des gefürchteten Zaren zu sichern. Indessen mochte 
er in die von diesem verlangte Auslieferung seiner Schwägerin, der pol
nischen Prinzessin Katharina ( nach welcher der Zar früher gefreit hatte 
und die er, wie er in einem spätern Briefe an den König von Schweden 

vom Jahre 1573 sagte, gegen Livland auszutauschen beabsichtigte), nicht 
ohne Weiteres willigen. Er schickte daher im October eine Gesandtschaft 

unter der Anführung des Kanzlers Güldenstierna nach Moskau mit 

,dem Auftrage, Solches nur im äußersten Falle zuzugestehen. Man 
mußte sich aber doch dazu verstehen und der Zar erklärte, König Erich 
an weiteren Eroberungen von seinen Feinden nicht hindern zu wollen^, 
versprach sogar Hilfe gegen Polen zu leisten und den Frieden mit Däne
mark und den Hansestädten herzuftellen 6-X Der desfallsige Vertrag wurde
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im Frühjahr 1567 abgeschlossen und mit der Urkunde reiften der Bojar 

Woronzow und der Edelmann Naumow nach Stockholm, wo sie am 20. 
Juli ankamen, während die Bojaren Morosow, Ssukin und Lschebotow 
Katharinen an der Grenze erwarteten. Ueber ein Jahr blieben aber die 
russischen Gesandten in Stockholm, ohne etwas zu erreichen. Erich verleug
nete sich vor ihnen, seine Beamten behaupteten, die schwedischen Gesandten 
hatten ihre Vollmacht überschritten, indem sie zu einer unchriftlichen 
Trennung von Mann und Weib ihre Zustimmung gaben und schlugen 
dem Zaren die noch unverehlichte Schwester Katharinens vdr, die ihm 
Erich verschaffen konnte. Auch eine Vermählung eines Sohns des Zaren 
mit der ältesten Tochter des Königs wurde nach den schwedischen Ge
schichtschreibern von König Erich vorgeschlagen. Unterdessen ging Herzog 

Magnus aus Pilten, wo er sich aufgehaltcn hatte, nach Wilna, und freite 
nach einer polnischen Prinzessin, um sich den Schutz Polens zu verschaffen. 

Da er sich aber die Braut durch Drohung einer Verbindung mit Ruß
land zu gewinnen suchte, so niislang seine Bewerbung «6.

Eine plötzliche Thronveränderung in Schweden gab den auswärtigen 
Beziehungen dieses Landes eine andere Richtung. König Erich hatte sich 
mit dem Adel verfeindet, berief ihn seit dem Jahre 1564 selten zu den 
Reichstagen, setzte ein Gericht nieder, das bis zum October 1567 232 
Personen aufs Blutgerüst brachte, ließ den Grafen Swante Sture, ehe
maligen Gouverneur von Esthland, und mehrere Andere ermorden, ver

wundete eigenhändig dessen Sohn, heirathete seine Beischläferin, eines 
Wachtmeisters Tochter, und wüthete auf seines Vertrauten Göran 

P er v so ns- Rath und durch astrologische Deutungen verblendet, so fürch
terlich, daß endlich seine Brüder, der aus dem Gefängniß unvorsichtiger 
Weise entlassene Johann, der auch die Auslieferung seiner Frau an die 
Russen fürchtete, und Karl, Herzog von Südermanland, dem der König 
schon früher Esthland oder Finnland67 zu Tausche gegen sein Herzog- 

thum angeboten hatte, am 17. September 1568 mit Heercsmacht vor 
Stockholm erschienen und Erich, der sich seinem Bruder Karl am 29. 
September ergab, vor die Stände stellten. Am folgenden Tage ließ sich 

Johann, der ältere Bruder, zum Könige ausrufen. Die Stände setzten 
Erich ab und^ verurtheilten ihn zu lebenslänglichem Gefängnisse. Am 
24. ^anuar 1569 ward Johann von den Ständen zum Könige erklärt 
und Herzog Karl, obwohl misvergnügt, denn sie hatten bis dahin zu
sammen regiert, erkannte ihn als Herrscher und seinen Sohn Sigismund 

als Thronerben an««.
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Kapitel II.
Kämpfe der Schweden in Esthland mit den Nnssen bis zum Frie

den von Teusflna.
1569 — 1595.

Der neue König von Schweden hatte schon um Martini 1568, noch 
vor der förmlichen Absetzung seines Vorgängers, aus Mistrauen gegen 

den efthländischen Gouverneur Horn, einen Kriegsmann Nils Dobbler, 
einen verschlagenen Mann^, nach Reval geschickt, um ihn gefangen zu 
nehmen. Allein Horn kam Dobblern zuvor und bemächtigte sich seiner70. 
Da schickte der König den Reichsrath Freiherrn Gabriel Oxenstierna 
als Statthalter, dem Horn sogleich die Regierung übergab. Neben ihm 

wurden Klaus Kursel, Olaw Stenbock, Hans Maydel und 
Johann Bernds bevollmächtigt mit dem Adel und der Stadt Reval 
wegen Anerkennung der neuen Regierung zu verhandeln 71. Sie erfolgte 

auch, nachdem der König und Herzog Karl der Ritterschaft und der Stadt 
die Gründe der ftattgehabten Thronveränderung mitgetheilt hatten 72.

Dem Könige von Polen und dem Herzoge von Kurland gab König 

Johann von seiner Thronbesteigung Nachricht. Am 10. Juli wurde er 
vom Erzbischöfe von Upsala gekrönt7^ Bei dieser Gelegenheit legten 
die dahin berufenen efthländischen Stände den Eid der Treue ab und 
erhielten am 9. October 1570, Reval aber schon am 11. Februar die 
Bestätigung ihrer Privilegien 74. Mit Dänemark waren kurz vorher Un

terhandlungen angefangen worden und die schwedischen Gesandten hatten 
einen Waffenstillstand auf sechs Monate unter der Bedingung derAbtretung 
der in Livland gemachten Eroberungen und des Aufgebens aller Ansprüche 
auf dänische und norwegische Provinzen geschlossen. Dies wurde indeß 

von den schwedischen Ständen auf dem Reichstage von 1569 nicht ge
nehmigt und der Krieg entbrannte von neuem 7\ Von Polen verlangte 
Johann III. vergebens durch eine Gesandtschaft unter der Leitung des 
Arvid Stenbock den Brautschatz und die Erbschaft seiner Gemahlin, oder 
doch wenigstens die Einräumung der dafür verpfändeten livländischen 
Schlösser. Obgleich beide Könige mit einander verschwägert waren und 
die durch den Einfluß Katharinas hervorgebrachte entschiedene Hinneigung 

Johanns III. zum Katholicismus sie einander nähern mußte, so waren 

ihre politischen Interessen in Liv- und Esthland doch zu verschieden, als 

daß Sigismund leicht den Forderungen seines Schwagers hätte nach
geben sollen, umsomehr als dem letztem aus Rußland Gefahren drohten. 
Schon im Jahre 1567 hatte der Zar den gefangenen Ordensmeister Für- 
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ftenberg vor sich beschieden und ihm in Gegenwart des ehemaligen riga
schen Mannrichters Johann Taube und des dörptschen Stiftvogts 
Elert Kruse die Regierung über Livland unter der Bedingung an
geboten, ihm, dem Zaren, als Oberherrn zu huldigen. Fürftenberg lehnte 
es ab, weil er seinen dem römischen Reiche geleisteten Eid nicht brechen 
wollte; Taube und Kruse aber theils, wie Kruse in seiner Streitschrift 
gegen Russow behauptet, durch Drohungen des Zaren, theils durch dessen 
eidliche Versprechungen, nur den Frieden der Christenheit zu bezwecken, 
so wie durch reiche Geschenke, gewonnen, erboten sich mit den Herzögen 

Kettler und Magnus auf dieselben Bedingungen zu unterhandeln76. 
Der damit sehr zuftiedene Zar verlieh ihnen Reichthümer und Würden. 
Beide begaben sich im Jahre 1569 nach Wesenberg, wohin der revalsche 
Rath auf ihr Verlangen und mit Erlaubniß des Gouverneurs einige Ab
geordnete schickte, unter Andern den Syndicus Dellingshausen, denen sie 
etwas für die Stadt sehr Wichtiges vorzutragen haben wollten. Als 
biese mit ein paar Beamten des Gouverneurs dort angelangt waren, 
suchten sie sie durch die glänzendsten Versicherungen zur Annahme der 
russischen Oberherrschaft zu überreden. Sie versprachen ihnen einen deut
schen Fürsten unter russischer Oberhoheit, die Bestätigung chrer Privilegien 

und daß die Stadt Reval eine freie Reichsstadt'sein, der alleinige Sta
pelplatz auf der Ostsee nach Rußland werden und mit keinem Zoll oder 
Schatzung beschwert sein sollte. Nach Erichs Fall sei die Stadt ihres 
Ecdes los und der König von Polen gehe damit um, Livland dem Zaren 
abzutreten. Diese Verhandlungen fanden am 5. und 6. April statt, 
führten aber zu keinem Resultat. Taube und Kruse wandten sich nun 
nach Livland 77. Die russischen Gesandten in Stockholm, in deren Woh

nung am 29. September des vorigen Jahres, dem Tage wo König Erich 
fiel, die Soldaten Herzog Karls eingedrungen waren und die Gesandten 
geplündert hatten, bis daß der Herzog dieselben selbst aus dem Hause 
trieb, verließen Stockholm, wurden aber acht Monate lang in Abo zu- 
rückgehalten und kamen erst im Juli 1569 nach Moskau zurück. Nach 
schwedischen Berichten hätte der Zar die Freilassung seiner Gesandten durch 

einen freundlichen Brief an den König bewirkt, in welchem er seine 

frühere Forderung wegen der Auslieferung der Prinzessin Katharina (der 
jetzigen Königin) damit entschuldigte, er habe sie nach Erichs Vorgeben 
für eine kinderlose Wittwe gehalten. Allerdings hatten Kruse und Taube 

die Revaler dasselbe versichert. Zugleich soll der Zar einen Geleits
brief si" diejenigen schwedischen Gesandten geschickt haben, welche Johann 

III. zur Erneuerung des Friedens an ihn abgehen lassen würde. Es 
erschien nun zwar eine schwedische Gesandtschaft in Rußland, allein der 
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erzürnte Zar ließ sie, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ebenfalls 

in Nowgorod ausplündern und anhalten 78.
Unterdessen litt Reval durch den dänischen Krieg. Am 9. Juli 1569 

wurde sein Hafen von gegen dreißig dänischen und lübeckschen Schiffen 

beschossen, welche eine Kauffartheiflotte nach Narwa begleiteten und aus 
dem revalschen Hafen über dreißig mit russischen Waaren beladene Fahr
zeuge wegnahmen 79. Am folgenden 7. Januar überrumpelte der Oberst 

Klaus Kursel mit dem Rittmeister Georg Uerküll von Padenorm, Johann 

Maydel von Wollust u. a. und seinen Hofleuten das revaler Schloß und 
nahm den Gouverneur Orenstierna gefangen, um sich so die Bezahlung 
des rückständigen Lohns zu verschaffen. Durch Vermittelung des revaler 
Raths ward ein Vergleich getroffen, durch welchen der Gouverneur Kur- 
seln das Schloß pfandweise bis Pfingsten und Einholung der königlichen 
Befehle überließ, wogegen er selbst in der Stadt oder auf dem Dome 
bleiben sollte. Diese Gelegenheit suchten sowohl Taube und Kruse, als 

Herzog Magnus, zu benutzen; ihre Bemühungen scheiterten aber an der 
Treue der Stadt. Die erstern beiden schrieben im Namen der Deutschen 
zu Dorpat an die Revaler und forderten sie auf, das schwedische Joch 
abzuwerfen, jedoch vergebens. Herzog Magnus verlangte Geleit für eine 

Gesandtschaft. Der Rath schlug es ab, Kursel aber bewilligte es und 
ließ diese Gesandten bis drei Meilen vor Reval geleiten. Der Rath ließ 

sie nicht in die Stadt und der Herzog versprach Kurseln, ihm zweihundert 

deutsche Knechte aus Arensburg zu schicken. Den Schweden aber gelang 
es, des revaler Schlosses sich wieder zu bemächtigen. Sie ließen sich 
unter Anführung des obengenannten Nils Dobbler in tiefer Nacht durch 
den Bischofshof längst den Klippen gegen das Feld hinab und gingen 
dann auf wollenen Strümpfen neben den Klippen, bis an eine Stelle, 

wo sich in der Schloßmauer ein Loch befand. Die in dieser Gegend des 
Schlosses befindliche Wache war durch Verräther trunken gemacht und 
Alles schlief. Einer der Verräther, ein früher von Kursel in Schutz ge
nommener Todtschläger, ließ ein Seil herunter. Damit wurde eine Strick
leiter heraufgezogen und befestigt, auf welcher allmälig dreihundert Mann 

herauf kletterten und sich des Schlosses bemächtigten. Klaus Kursel ward 

gefangen und am 3. Juni mit mehrer« seiner Anhänger enthauptet; 
Heinrich Kursel, Georg Uerküll und Ernst Vietinghof wurden gefangen 
nach Schweden geführt. Die Schweden rückten darauf vor Leal, welches 
der König Kurseln verlehnt hatte und nahmen es nach einer mehrwöchent
lichen Belagerung. Etliche tausend Russen kamen aus Wirland und dem 
Dörptschen zum Entsatz, begnügten sich aber damit, die Wick zu durch-
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streifen. Die Hofleute schlugen sich theils zum Herzog Magnus, theils 

zu Taube und Kruse8".
Die großen Grausamkeiten, denen sich-Zar Joann Wassiljewitsch da

mals ergab und zwar gerade in der Nähe der Ostseeprovinzen in Now
gorod, Pleskau und Narwa, wo seine Opritschniki unmenschlich gegen ihre 
eigenen Landsleute hausten, die Deutschen und Esthen verschonend, waren 
wenig dazu geeignet, seinen Abgesandten Taube und Kruse ein günstiges Gehör 

zu verschaffen8'. Dennoch gelang es ihnen, den Herzog Magnus, dessen 
Bewerbung in Polen mißlungen war und der in Dänemark keine Unter
stützung hatte, zu gewinnen, wie man sagte durch den Einfluß seines Hof
predigers Sch rasser8'^. Kettlers warnende Boten wurden ungestüm 
zurückgewiesen. Magnus sandte im September 1569 den Anton Wrangel 

von Rojel, Klaus Aderkas und Conrad Baurmeister nach Moskau und da 
sie ihm eine günstige Antwort, nämlich die Erbbelehnung mit Livland unter 
alleiniger Bedingung der Heeresfolge und eines nicht bedeutenden Zinses 
berichteten 83, reiste er in den Fasten 1570 ohne Einholung der Genehmigung 
seines königlichen Bruders ebenfalls dahin84. In Dorpat, wo er sich acht 
Wochen aufhielt, wurde er wohl ausgenommen, soll aber von Nowgorods 
Schicksal gehört haben und dadurch stutzig geworden sein. Er setzte in
dessen seine Reise fort und erschien Ende Mai mit zweihundert Pferden 

in Moskau, wo er glänzend ausgenommen und bewirthet wurde. In 
wenig Tagen waren die Verhandlungen beendigt. Er wurde zum Könige 
von Livland unter zarischer Oberhoheit erklärt, welchen Titel er auch 
in einigen von ihm ausgestellten Urkunden führte8^ und sollte des Zaren 

Nichte, Euphemia, zur Frau und fünf Tonnen Goldes zum Brautschatz 
erhalten. Livland sollte sich auch fortan seines Glaubens und seiner deut
schen Einrichtungen erfreuen, und daselbst kein Russe ein Amt erhalten. 
Ferner soll der Zar ein Bündniß mit dem deutschen Reiche gegen die 
Türken versprochen haben, wie Magnus wenigstens später den Kaiser 

versicherte86. Elert Kruse behauptet (in seiner Streitschrift gegen Rüssow), 
der Zar habe früher mit Kurseln unterhandelt und dem Kaiser, gegen 
Ueberlassung Livlands und Litthauens, ganz Polen nebst Preußen ange
boten, jedoch in der geheimen Absicht, ihn, nach mit dem Sultan geschlosse
nen Frieden, wieder daraus zu vertreiben. Außerdem wurden die dörpt- 

schen Gefangenen in Freiheit gesetzt8?. Nach Esthland zurückgekehrt, 
erhielt Magnus großen Zulauf. Viele Livländer hofften, der Zar werde 
ihm seine Eroberung abtreten und er, ein deutscher Fürst, daselbst eben 

so herrschen88, wie etwa Kettler in Kurland. Mit 25000 Russen und 
drei Schwadronen Hofleuten, zu denen noch ein Fähnlein aus dem Stifte 
Riga unter Reinhold von Rosen und eine Compagnie deutscher Knechte
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aus Arensburg stießen, rückte er am 21. August vor Reval, um es zu 
belagern. Seine Proclamation^ wurde aber dort nicht beachtet, die 
Stadt soll das Schicksal Smolensks im Jahre 1514 gefürchtet und die 
Einwohner dem Herzoge das des Fürsten Glinsky geweissagt haben, wel
cher diese Veste verrätherischer Weise den Russen übergab und dafür im 

Gefängnisse starb. Eine schwedische Flotte sicherte die Zufuhr aus der 
See. Die Russen wütheten und raubten indessen im Lande umher und 
schickten im Februar 2000 Schlitten mit Beute nach Moskau. Sie be
schossen die Stadt zwar mehrmals aus ihren Schanzen, jedoch ohne beson
dern Erfolg. Auch litten sie viel durch die Ausfälle der Belagerten, ob
wohl diese zugleich von einer Seuche heimgesucht wurden. Vergebens 
unterhandelte Schraffer, des Zaren Macht und Tugenden bis in den 
Himmel'erhebend, vergebens schrieben Taube und Kruse an den Rath, 
um Zwiespalt zu erregen, versichernd, seine Abgeordneten in Wesenberg 
hätten ihnen die Stadt Reval zugesagt. Endlich wurde am 16. März 
1571 die Belagerung aufgehoben und das Lager in Brand gesteckt. Die 

Russen zogen sich nach Narwa, die Deutschen gegen Weißenstein. Aber 

auch dieses war die Zeit über vergeblich belagert und vom Commandanten 
Hermann Flemming mit Erfolg vertheidigt worden. Magnus zog 
also nach Oberpahlen90. Georg Tiesenhausen von Randen, einer von Herzog 
Magnus Hauptleuten, ein, wie Rüssow erzählt, harter Mann, der seine 

leibliche Schwester, welche sich von einem Schreiber hatte schwängern 
lassen und ihn heirathen wollte, in einem Sacke hatte ersäufen lassen9^ 
plünderte mit seinen Reitern Jerven und Harrien, wurde aber vom schwe
dischen Obersten Karl Heinrich Horn geschlagen und mit den Seinigen 

getödtet9'2.
Unterdessen waren am 1. Juli 1570 zu Stettin zwischen Schweden 

und Dänemark, unter Vermittlung des Kaisers, Frankreichs und Sach
sens Unterhandlungen angeknüpft worden. Der polnische Hof, der Schwe
den gern in Verlegenheit sah, trat ihnen, jedoch vergebens, in den Weg. 
Die Kaiserlichen beschwerten sich darüber, daß Magnus sich Livlands an
maße; die Dänen erwiderten, dies geschehe ohne ihr Vorwissen, worauf 

jene einen Bund aller nordischen Mächte zur Vertreibung der Russen aus 
Livland vorschlugen. Schweden mußte endlich am 13. December einen 
nachtheiligen Frieden eingehen, nämlich die narwische Fahrt freigeben 

und die frühern Besitzungen des Herzogs Magnus dem Kaiser als recht
mäßigem Oberherrn, gegen Ersetzung der aufgewandten Vertheidigungs

kosten, zusichern und dieser sie sodann dem Schutze des Königs von 
Dänemark überliefern9^ Weder wurden aber diese Bedingungen erfüllt 
— dem Kaiser fehlte es an Geld — noch erhielt Lübeck, das zugleich mit 
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Schweden Frieden schloß, die ihm von diesem zugesicherte Entschädigung. 

Dafür bestätigte ihm König Johann seine Privilegien (24. Februar 1571). 
Im Sommer dieses Jahres erschien zwar ein kaiserlicher Gesandter in 

Reval und Riga mit Eröffnung der durch den Stettiner Frieden gesche

henen Abtretung des Landes; der revalsche Rath erwiderte, er habe davon 
keine Kenntniß und müsse die Sache zuvor dem Könige von Schweden 
unterlegen9*. Dabei blieb es und eben so erfolglos war eine von Mag
nus zu demselben Zwecke an den Kaiser zu Anfang des Jahres 1572 
abgeschickte Gesandtschaft, welche seine Verbindung mit Rußland als nicht 
dem deutschen Reiche zuwider, sondern nur zur Abwendung der Türken

gefahr geschlossen (!) darstellen sollte^. Woher sollte das zur Auslösung 

Livlands nöthige Geld kommen? Auf dem Hansetage vom Jahre 1572 
wurde zu der von Reval in Anregung gebrachten Auslösung wenigstens 
dieser Stadt von einer deshalb niedergesetzten Commission ein Pfundzoll 
oder die Verwendung der von Schweden schuldenden Gelder vorgeschlagen, 
indessen blos eine Vorstellung an den Kaiser beschlossen 96. Aus dersel

ben Zeit ist vielleicht ein im lübeckschen Stadtarchive befindlicher Plan 
zur Besetzung Livlands gegen die Russen und also wohl auch zur Wieder

vereinigung desselben mit dem Reiche durch ein von der Hanse anzu
werbendes Truppencorps von 6000 Mann und eine Auslage von 200000 
Thalern, schwache Mittel zu so großen Zwecken, umsomehr da die wider
strebenden Interessen Polens und Schwedens in Anschlag zu bringen 
waren 97. Daß der deutsche Kaiser sich noch immer als rechtmäßigen 
Oberherrn der Ostseelande ansah, sieht man aus mehrern Urkunden wie 

z. B. aus den Schreiben Maximilians II. an den revalschen Rath vom 
vom Jahre 1571 — 1576, in denen er ihm seine Theilnahme an der 
durch die Russen bedrohten Lage der Stadt bezeugt, deswegen eine Ge
sandtschaft nach Moskau zu schicken verspricht und eine an die wendischen 
Städte erlassene Aufforderung mittheilt, den Revalern mit Munition und 

Proviant zu helfen 98.
Taube und Kruse, welche schon während'der mislungenen Belage

rung Revals von Magnus Vorwürfe zu erleiden gehabt und des Zaren 
Zorn fürchteten, beschlossen, sich an den König von Polen zu wenden, und 
versprachen ihm Dorpat in die Hände zu spielen, was auch der König 

annahm. Nach Kruse's Angabe waren die von ihm für den Zaren ange
worbenen Hofleute, welche gegen die Tataren gebraucht werden sollten, 
höchlich gegen ihn erbittert, weil er, ohne den rückständigen Sold ihnen 

auszahlen zu lassen, ihnen Befehl gegeben hatte, vorläufig nach Pleftau 
zu marschiren, wo sie in seiner Gewalt gewesen wären. Sie mistrauten 
ihm und hofften in Dorpat Mittel zu ihrem Unterhalt zu finden, wo 

2* 
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man auch des Drucks und der Gewaltthätigkeiten der russischen Besatzung 
müde war ", Sie schickten ihre Sachen und Baarschaften auf ihre Güter, 
veranlaßten die Bauern, sich beim russischen Statthalter in Dorpat über 
die Einquartirung zu beschweren, und riethen das Fähnlein Rosens, etwa 
dreihundert Pferde stark, jenseit des Embachs einzuquartieren. Sodann 
zogen sie Rosen ins Geheimniß und verabredeten mit ihm und seinen 
Ofsicieren einen Anfall auf die Stadt zum 21. October 1571 um zwölf 
Uhr, wo die Russen nach der Messe und geendigter Mahlzeit ihren Mit
tagsschlaf zu halten pflegten. Zu der verabredeten Zeit ritt Rosen mit 
den Seinigen über die Brücke an der deutschen Pforte, (wo jetzt eine 
steinerne Brücke über den Embach führt), erschoß den wachthabenden Offi
cier und drang in die Stadt, während Taube durch die Dompforte 
(jetzt nicht mehr vorhanden) auf den Markt drang und Kruse die Gefäng
nisse öffnete und die Bürger aufbot; allein die erschrockenen und mit 
Waffen nicht versehenen Bürger verschlossen sich in ihren Häusern. Die 
russischen Ofsiciere und Soldaten drangen aus der, über dem Embach 
belegenen Vorstadt mit den dortigen russischen Kaufleuten, die sich mit 

Spießen und Beilen bewaffnet hatten, durch die nicht genugsam besetzten 
Pforten in die Stadt, tödteten Rosen und trieben Taube und Kruse mit 
ihren Anhängern, nach einem heftigen Kampfe heraus. Sie ermordeten 
eine Menge Bürger, unter andern Jakob Schröder mit Weib und Kin

dern, plünderten sie und führten die übrigen nackt und bloß nach Ruß
land ab^ott. Taube und Kruse flüchteten nach Polen, wo sie gut ausge
nommen und mit Ehren und Gütern beschenkt wurden. Sie schrieben 
an den revalschen Rath, versichernd, nur im Interesse ihres Vaterlandes 
und in der besten Absicht für sein Wohl gehandelt zu haben, aber von 
dem Zaren hintergangen worden zu sein, den auch Kruse mit den schwär

zesten Farben schildert. Sie traten in polnische Dienste, suchten Rußland 
soviel als möglich zu schaden und es in der öffentlichen Meinung eben 
so sehr herabzusetzen, als sie es früher erhoben Hattens Auch Johann 
May del, einer von des Herzogs Magnus Hauptleuten, trat in polnische, 
ein anderer Theil der Hofleute in schwedische Dienste. Zugleich erschien 

in Esthland der tapfere Georg Fahrensbach, um deutsche Hofleute 
für den Zaren anzuwerben. Derselbe war ein öselscher Edelmann, im 
Jahre 1552 aus einem schon im Jahre 1306 angesehenen Geschlechte 
geboren und früher Kursels, seines Oheims, Anhänger. Er hatte anfangs 
gegen die Russen gefochten, war dann als Abgeordneter zu ihnen geschickt, 

von ihnen zur Bestrafung eines Verraths seiner Landsleute gefangen und 
endlich in Dienste genommen und gegen die Tataren gebraucht worden, 
wo er sich sehr auszeichnete3. Magnus selbst aber ging nach Arensburg 
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unb schrieb von dort an den Zaren, um jeden Verdacht an der Theil
nahme des oben geschilderten Verraths jener beiden Edelleute von sich 
abzuwälzen4.

Zar, der standhaft seine Pläne verfolgte, trug ihm nach dem 
Tode der Prinzessin Euphemia die Hand ihrer noch im Kindesalter stehen

den Schwester Maria an 5. Magnus nahm das Anerbieten mit Dank 

an und schrieb seinem Bruder, dem Kaiser und den deutschen Fürsten, 
daß nur Eifer für das Wohl der gesammten Christenheit ihn bewogen 
habe, Rußlands Bündniß zu suchen und so der-Vermittler zwischen Deutsch
land und diesem großen Reiche zu werden, welches allein die Türken be
zähmen könnet Hierbei täuschte er sich aber über des Zaren Absich

ten gar sehr. Dieser hatte vielmehr kurz vorher einen Gesandten nach 
Konstantinopel geschickt, um mit dem Sultan in freundliche Beziehung zu 

treten und denselben von den gefährlichen krimschen Tataren zu tren
nen, welche im folgenden 1571. Jahre ganz Moskau mit Ausnahme des 
Kremls verbrannten. Dieses furchtbare.Ereigniß stimmte ihn zwar fried
fertiger; seinen Hoffnungen auf das zum Theil schon eroberte Liv- und 

Esthland mochte er aber doch nicht entsagen.

Die in Nowgorod angehaltenen schwedischen Gesandten waren im 
Februar 1570 nach Moskau gebracht worden, wo man mit ihnen in 
Unterhandlung trat, Herzog Magnus aber, der im Frühjahr hinkam, 
suchte den Zaren gegen die Schweden einzunehmen, sodaß die Gesandten 

nach Murom geschickt und dort über ein Jahr wie Gefangene gehalten 

wurden. Der König von Dänemark, der unterdessen mit Schweden Frie
den geschlossen hatte, schrieb am 11. April 1571 freundschaftlich dem 
Saren, ihn um freies Geleit für eine deutsche Gesandtschaft bittend. Der 
Zar sagte solches zu und forderte ihn zugleich auf, sich mit ihm wieder 

gegen Schweden zu vereinigen107, natürlich ohne Erfolg. Der König 
von Schweden bat zwei Mal um die Entlassung wenigstens des Haupts 
seiner Gesandtschaft, des Bischofs von Abo, Paulus Juusten, an dessen 
Stelle er einen andern Gesandten schicken wollte. Den 28. November 

1->/l reiste die Gesandtschaft ab und ging im Gefolge des Zaren nach 
Nowgorod, wo die Unterhandlungen wieder begannen. Joann verlangte 

als Sühne für die dem Woronzow und Naumow geschehene Beleidigung, 
die Zahlung von 10000 Thalern, ferner die Abtretung Esthlands und der 
Silberbergwerke von Finnland und die Abschließung eines Bündnisses gegen 
Litthauen und Dänemark, wobei Schweden 1000 Reiter und 500 Mann 
Fußvolk stellen sollte; endlich sollte der König den Zaren gar in seinen 
Urkunden Beherrscher von Schweden nennen und sein Wappen 

zur Abbildung auf dem zarischen Siegel nach Moskau schicken. Die 
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Gesandten, welche in so ausschweifenoe Bedingungen nicht willigen 
konnten, suchten den Zorn des grausamen Herrschers durch ein demüthiges 
Benehmen zu versöhnen und unterschrieben zuletzt eine Urkunde, in welcher es 
hieß: der russische Herrscher habe seinen Zorn gegen Schweden in Gnade 
Verwandelt und werde bis zum Dreieinigkeitstage seine Besitzungen nicht 
bekriegen, unter der Bedingung der Absendung der verlangten 10000 
Thaler, 200 deutschausgerüsteter Reiter, einiger Metallurgen und einer 
neuen Gesandtschaft; auch sollten Künstler, Kriegsleute und Metalle nach 
Rußland frei durchgelassen «werden. Ueber eine mögliche Vermählung des 
Zaren mit einer Schwester des Königs wurden Winke hingeworfen und 
endlich die Gesandten mit einem drohenden Briefe an den König wegen 
Livlands entlassen. Darauf machte der Zar dem Heere bekannt, die 
Feindseligkeiten seien wegen des Stirn schlagens der Schweden auf
gehoben, und verließ Nowgorod, denn die Gesandten waren vor ihm nie
dergefallen und sollen sogar versichert haben, ihr Herr werde die Stirn 
schlagen, vor dem Zaren v. Des Königs Antwort siel aber nicht beifällig 
aus. Es entspann sich ein bitterer Briefwechsel. In einem seiner Schrei
ben soll Johann III. den Herzog Magnus einen Apfelkönig genannt haben. 
Endlich schrieb ihm der Zar aus Nowgorod. „In der Meinung, daß Du 
und Dein Land, gestraft mit unserm Zorn, zur Einsicht gekommen wäret, 
habe ich auf Gesandte von Dir gewartet. Sie kamen nicht und Du 
streuest das Gerücht aus, als bäte ich Euch um Frieden. ... Dich dauert 
das schwedische Land nicht. ... Frage, was meine Wojewoden aus dem 

(eben aufs Haupt geschlagenen) Chan von der Krim gemacht haben. 
Wir reisen jetzt nach Moskau, zum December aber kommen wir wieder 
nach Großnowgorod. Dann wirst Du sehen, wie der russische Zar und 
sein Heer die Schweden um Frieden bittet" 9. Der Zar, zu dem 
sich Magnus, nicht mit den ihm angebotenen tausend Mann russischer 

Truppen, sondern allein und heimlich verfügt hatte10, konnte um so ent
schiedener sprechen, da er mit Polen einen dreijährigen Stillstand ge
schlossen hatte und seit Sigismund Auguft's am 18. Juli 1572 erfolgtem 
Tode in den freundlichsten Beziehungen zu jenem Reiche stand, ja sogar 
auf die polnische Königskrone einige Aussicht hatte Vergeblich wandte 

sich daher auch Johann III. an Polen. Er erlangte nur eine Verschrei
bung auf die livländischen Pfandschlösser12. In Schottland ließ er Söld
ner werben und nach Esthland gehen und seinem Bruder, Herzog Karl, 
trug er den Oberbefehl in dieser Provinz an, vielleicht um ihn zu ent
fernen, denn beide Fürsten standen mit einander nicht in bestem Verneh
men 13. Schon kündigten am 1. August ihre Abgeordneten der Stadt 
Reval des Herzogs Ankunft an, es ward aber daraus nichts und statt 
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seiner wurde Klaus A keson Tott Oberbefehlshaber in Esthland. 

Einige tausend Mann Schweden wurden ebenfalls hingeschickt".

Gegen Ende des Jahres führte der Zar die von ihm ausgesprochene 
Drohung aus und rückte mit Herzog Magnus und einem großen, von 

Rüfsow auf 80000, von Hiärn gar auf 200000 Mann angegebenen Heere 

unter großen Grausamkeiten und Verwüstungen über Narwa und Wesen
berg in Esthland ein, wo die Edelleute sorglos auf ihren Schlössern Weih
nachten feierten. Georg Uexküll von Padenorm hatte so eben eine 
vergebliche Unternehmung auf Arensburg gemacht und Tott war mit 
8000 Mann auf einem Umwege über Mariama gegen Oberpahlen gerückt. 
Am 27. December stand der Zar vor Weißenstein, dessen Commandant 
Hans Boye der nur von einer russischen Streifpartei gehört hatte, seine 

meisten Leute auf die revalsche Straße geschickt hatte, um aus Reval ge
gen Oberpahlen gehendes Geschütz in Empfang zu nehmen, und sogar 
500 deutsche, von Tott gesandte Reiter, aus Mistrauen gegen die deut
schen Hofleute, nicht aufnehmen wollte. Am 1. Januar 1573 ward 
Weißenstein erstürmt, alle Einwohner umgebracht, Boye und viele Andere 
lebendig am Spieß gebraten. Beim Sturme siel auch Johanns Liebling, 
der abscheuliche Maljuta-Skuratow. Dafür ließ der Zar die Gefangenen 
auf einem Scheiterhaufen verbrennen —■ ein Maljuta's würdiges Opfer15. 
Dies war, wie Rüssow bemerkt, das erste von den Russen mit stürmender 

Hand genommene Schloß, indem sie sonst meist durch List, Drohungen, 
Ueberrumpelung oder Verrath sich der festen Plätze bemächtigten. Dem 
Könige von Schweden schrieb der Zar einen neuen Schmähbrief, worin 

er ihm unter andern vorwarf, er stamme von Bauern (was wahr war), 
die russischen Zaren aber von Augustus ab und die Schweden seien schon 

vor Alters den russischen Fürsten dienstbar gewesen, denn im Jaroslaws 
Heere hätten Waräger (Schweden) gekämpft^. Dann kehrte er nach 
Nowgorod zurück, den tatarischen Zaren Sain Bulat und Magnus zur 
Fortsetzung des Kriegs zurücklassend. Ein russischer Heerhaufen eroberte 

Karkus" und überlieferte es dem Herzoge; ein anderer Heerte in der 
Wiek. Tott zog diesem nach. Sein Vortrab aus Liv- und Esthländern 
bestehend, schlug sich zwar Anfangs durch, zerstreute sich aber hernach, 
überall das Gerücht von einer Niederlage der Schweden verbreitend. Mit 
einer geringen, von unsern Annalisten verschieden angegebenen Macht griff 

er ein Corps Russen unweit Lode an, schlug es aufs Haupt, tödtete 7000 
Mann, jagte ihm 1000 mit Lebensmitteln und Beute beladene Schlitten 

ab und kehrte triumphirend nach Reval zurück. Der Zar, der zu der
selben Zeit die Nachricht von einem gefährlichen Aufstande der Tschere- 
missen erhalten hatte, schrieb nun dem Könige von Schweden einen
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freundlichen Brief, bot einen Waffenstillstand an und bat sich Gesandte 
aus. Am 12. April feierte er in Nowgorod des Herzogs Magnus Ver
mählung mit der dreizehnjährigen Prinzessin Maria Wladimirowna^, 
wobei er mit seinen lieben deutschen Gästen schmauste und die Tänze an
ordnete. Die Einsegnung verrichtete ein deutscher Geistlicher^. Sodann 
schickte er ihm statt der versprochenen fünf Tonnen Goldes einige Truhen 

mit der Wäsche seiner Frau und wies ihm statt der livländischen Städte 
nur Karkus zum Leibgedinge an, die Schuld auf Taube's und Kruse's 
Verrath schiebend und dem Herzoge sogar Verdacht gegen seine Treue 
kundgebend. Magnus ging nach Oberpahlen, wo er, (wie sein Bruder, 
der König von Dänemark an seinen Schwiegervater den Herzog von 
Mecklenburg schrieb), nicht mehr als drei Schüsseln auf dem Tische hatte, 
seiner Frau die Zeit mit Kinderspielen vertrieb, ihr Confect zu essen und 

zum Verdruß der Russen deutsche Kleider anzuziehen gab 20. Des Zaren 
Brief wurde vom Schwedenkönig stolz beantwortet, und ein Waffenstill
stand sowohl als die Absendung einer Gesandtschaft in ein Land, wo 
man das Völkerrecht nicht kenne, abgeschlagen; nur auf der Grenze sollte 

unterhandelt werden 21.
Indessen scheint doch eine augenblickliche Waffenruhe ftattgefunden 

zu haben. Sie kam den Schweden sehr zu Statten, denn die angewor
benen Schotten machten ihnen viel zu schaffen. Im August waren ihrer 
5000 in Reval angekommen. So wie ihr Lohn ausblieb, wurden sie 
unruhig, hetzten auch die deutschen Hofleute auf, hielten Reval wie um
schlossen und plünderten, wo sie konnten. Tott mußte ihnen endlich die 
Schlösser Hapsal, Leal, und Lode pfandweise einräumen, mit der Berech
tigung, dieselben, wenn sie bis Johannis 1574, nicht befriedigt worden, 
irgend einem christlichen Fürsten, mit Ausnahme des Zaren und des Her
zogs Magnus, zu übergeben.

Den 1. Januar 1574 zog Tott mit einem Heere Schweden, Schot
ten und Deutschen gegen Wesenberg, richtete aber nichts aus, weil sein 
Geschütz erst vierzehn Tage später nachkam und die Russen sich bis 

dahin stark befestigten. Außerdem kam es zwischen dem schottischen Fuß
volke und den deutschen Hofleuten zu einem Handgemenge. Nachdem 
auch ein Versuch auf Tolsburg aus Mangel an grobem Geschütz geschei
tert war, hob Tott am 25. März die Belagerung auf und zog nach 
Reval zurück, von den Russen verfolgt, die die Umgegend in Gemeinschaft 
mit den Tataren verheerten, darin übrigens nur dem Beispiele der Hof
leute folgend22. Denselben Tag wurde der harrische Landrath Bartho
lomäus Taube auf seinem Hofe gefangen und nach Moskau geführt, 
wo er lebendig gebraten sein soll. Am 18. Juni 22 zogen die Hofleute 
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unter dem schwedischen Obersten Pontus de la Gardie, von Geburt 
einem Franzosen, wieder ins Feld, verheerten die Gegend um Fellin, Kar- 
kus und Oberpahlen, steckten den Flecken dieses Namens in Brand und 

nahmen dort des Herzog Magnus Rath, Dietrich von Fahrensbach 
zu Heimar gefangen, wurden aber am 29. Juli von den Russen geschla

gen ’4. Unterdessen war Tott seines hohen Alters und seines Unglücks 
wider die Russen wegen zurückberufen und durch Pontus de la Gardie 
ersetzt wordenDiesem sollen Abschriften von Briefen des deutschen 
Kaisers und des Königs von Dänemark an den Zaren zu Händen 
gekommen sein, in welchen sie die Absicht aussprachen, Livland den 

Schweden zu entreißen26. So viel ist gewiß, daß jene beiden Für
sten den Schweden ihre Besitzvergrößerung nicht gönnten. Vielleicht hängt 

damit zusammen, daß der dänische Statthalter von Oesel Klaus von 
Ungern, dem Brakel in seinem Trauergedicht auf Livlands Verheerung 
ein großes Lob spendet, die esthländischen Regenten zu einer Unterredung 
in Padis aufforderte und ihren. Abgeordneten daselbst rathen ließ, den 

König von Dänemark um seine Vermittlung beim Zaren zu ersuchen 
denn der König habe dieselbe schwedischen Gesandten schon angeboten 

und mit dem Zaren einen Frieden geschlossen, in welchem derselbe nicht 
nur seinen jetzigen Besitzstand, sondern auch seine etwaigen Erwerbungen 
in Livland anerkannt hatte27. Andererseits rieth im folgenden 1577. Jahre 
der Adel des Stifts Riga, der Stadt Reval, sich unter polnischen Schutz 

zu begeben, wodurch sie des mit Rußland geschlossenen fünfzigjährigen 
ullstands theilhaftig werden würde. Diese beiden Eröffnungen hatten 

aber keine Folgens.

Die deutschen Hofleute raubten indeß um Neuhof und Kuimetz 
herum, viel ärger als es Russen und Tataren gethan hätten. Sogar 

a^> in dei Eide vergrabene Korn spürten sie auf und nahmen es weg. 
i ti e* feiten sie in ihrem Lager ein wildes Leben, täglich gab es unter 

iVnen Handel. Der Admiral Horn wollte sie mit den aufgegriffenen 
u eckschen Gütern bezahlen, allein nur wenige von ihnen nahmen dies 

an und bildeten eine besondere Fahne in schwedischen Diensten. Die 
u rlgen verlangten, man solle ihnen einen Stillstand mit den Russen ver- 
chaffen, was natürlich nicht möglich war. So weit ging ihr Uebermuth, 

aß die Hofleute in Hapsal den Admiral Horn dahin zu einer Unterhand- 

ung einluden und ihn sodann trotz seines Geleitbriefs gefangen nahmen. 

* rettete sich durch die Flucht. Die unzufriedenen Hofleute handelten 
nut dem dänischen Statthalter auf Oesel, traten in dänische Dienste und 
übergaben die ihnen verpfändeten drei Schlösser in der Wiek, wogegen 

kkNer ihnen auf Johannis 1575, achtzigtausend Goldgulden und einen 
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Stillstand mit den Russen versprach (am 12. Januar 157529). Zum Zah
lungstage beschied er sie nach Arensburg, rechnete ihnen aber von dem 
Gelde alle Forderungen der Revaler an sie, so wie den im Lager empfan
genen Proviant ab, so daß sie im Ganzen sehr wenig erhielten. Außer
dem hatten sie auch ihren guten Namen eingebüßt 30. So war die Wiek 

für die Schweden verloren. Johann III. beschwerte sich zwar über dies 
Unternehmen als dem Stettiner Frieden entgegen, aber König Fried
rich bot höchstens eine Forderung von 45000 Thalern dagegen, die er an 

Schweden hatte31.
Unterdessen hatte der Zar der Forderung des Königs von Schweden 

nachgegeben und einen Gesandten, den Fürsten Ssitzki, an die sinnländische 
Grenze geschickt, wo derselbe mit dem Admirale Klaus Flemming unter

handelte. Der Zar verlangte Esthland und wollte dagegen nur dem 
Könige das Recht einräumen unmittelbar mit ihm, statt mit dem Statt
halter zu Nowgorod zu unterhandeln. Hierauf ging der schwedische Ge
sandte natürlich nicht ein, es wurde aber doch für die nördlichen Provin

zen beider Reiche ein zweijähriger Waffenstillstand bis zum Eliastage 1577 
geschlossen, wodurch sich der Krieg in Livland neu beleben mußte32. Her
zog Magnus hatte sich ein russisches Hilfsheer verschafft, welches am 30. 
Januar in der Umgend Revals erschien und sie verheerte, auch die Non
nen aus dem Brigittenkloster wegführte und sodann die ganze Wiek nebst 

Oesel und den umliegenden Inseln, Alt-Pernau, Salis und die Umgegend 
von Burtneck, Rujen, Ermes und Helmet aufs furchtbarste verwüstete und 
viele tausend Menschen gefangen wegführte. Darauf ließ Herzog Ma
gnus die Revaler und die Pernauer, die er vielleicht hiedurch erschreckt zu 
haben hoffte, zu einer Unterhandlung nach Oberpahlen auffordern, jedoch 
ohne Erfolg33. Indessen eroberte er Salis34. Die Pernauer hatten sich 
unterdessen gegen Klaus von Ungern erboten, sich Dänemark zu ergeben, 

wenn es sie gegen die Russen schützen wolle. Dies war auch angenom
men worden. Ein großes russisches Heer rückte aus Wesenberg vor Per
nau, belagerte diese wenig befestigte und mit geringem Kriegsvolk ver
sehene Stadt und nahm sie nach einigen sehr blutigen, aber vergeblichen 

Stürmen auf Accord am 9. Juli. Die russischen Heerfühler stellten es 
einem jeden frei, entweder dem Zaren den Eid zu leisten, oder mit seiner 

ganzen Habe die Stadt zu verlassen. Klaus von Ungern war durch 
einen Zwist mit dem Herzoge Magnus von Sachsen, welchen der König 

von Schweden auf Oesel mit der Vogtei Sonneburg belehnt hatte, ver
hindert worden, Pernau zu entsetzen. Der Herzog hatte nämlich die 

Insel Moon als Zubehör zu Sonneburg für sich gefordert und den Statt

halter, welcher behauptete, sie gehöre zu Arensburg, gefangen genommen,
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aber bald wieder losgelassen. Nach dem Falle Pernaus ergaben sich die 
Schlösser Helmet, Ermes, Pürkel und Rujen dem Herzog Magnus3-"'.

Die so eben geschilderten Vorfälle auf der Insel Oesel veranlaßten 
den König von Dänemark die Auslieferung des Herzogs Magnus von 
Sachsen zu verlangen. Bei den Ausschweifungen des Herzogs Magnus 

lah sich der König veranlaßt als Landesherr der Insel aufzutreten, hatte 
auch in dieser Eigenschaft der Ritterschaft einen Gnadenbrief ertheilt30. 
Kaum war der Herzog von Sachsen weg, so überrumpelte der Statt
halter Ungern Sonneburg und forderte den schwedischen Gouverneur zu 

emer Tagfahrt nach Padis auf. Dort verlangte er die Einräumung 
dieser Abtei und wußte den anwesenden revalschen Rathsverwandten seinen 
Herrn so sehr zu rühmen, daß die Stadt Reval gleich einem Kranken, 
der von einem Arzt zum andern geht, wie Rüssow sagt, sich verleiten ließ, 

an den König von Dänemark, den römischen Kaiser und andere Fürsten 
zu schreiben, wodurch sie sich aber blos die Ungnade ihres Herrn, des 
Königs von Schweden, zuzog 3L Dieser Fürst beschwerte sich beim däni
schen Hofe und cs wurden Commissarien ernannt, die aber blos eine 
Grenzberichtigung zu Wege brachten30; denn beide Mächte fürchteten sich 

vor den Russen und wollten nicht mit einander brechen.
Gegen Ende Januar 1576 sielen 6000 Russen und Tataren in die 

Wiek. Die Schlösser Leal, Lode und Fickel ergaben sich ohne Schwert
schlag, desgleichen auch das feste Hapsal am 12. Februar. Als die Russen 
daselbst einrückten, fanden sie zu ihrem großen Erstaunen die Deutschen 
schwelgend und mit ihren Mädchen scherzend39. Der dänische Statt- 

alter forderte die Schlösser als seinem Herrn gehörig, von den Russen 
zurück; der russische Feldherr wollte dies nicht wahr haben und brach 
vielmehr in Oesel ein, welches er verwüstete. Man kann sich denken, wie 
unzufrieden der König von Dänemark hierüber war40. Mehrere Edel- 
UIfc siblugen sich zu den Russen oder gingen sogar nach Moskau; darauf 
elagerteu die Russen am 18. Februar Padis, welches sich schon am 20. 

er9rtb. Die Schweden griffen es ihrerseits am 29. April an, belagerten 

eo aber vergeblich bis am Himmelfahrtstage. Die Russen streiften bis 
vvi Reval, und Harrien war durch die beständigen Verwüstungen so sehr 
^vn Vieh entblößt, daß die Bauern sich oft selbst vor den Pflug vor- 

pannten und die Frau des reichen Herrn von Tödwen in Hapsal auf 
tloh starb, und nackt in die Erde gelegt wurde4’. Die Stadt Reval 

ete, um den Verheerungen ein Ende zu machen, eine Compagnie 

auern unter dem tapfern Iwo Schenken berg, einem Münzergesellen, 
er als Parteigänger der Stadt sehr nützlich wurde und sogar den Namen 
es livländischen Hannibals erhielt". Die Stadt Riga wurde vom
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Könige von Schweden durch Absendung einiger Kriegsschiffe genöthigt, 

hundert Last Roggen zur Tilgung einer alten Forderung nach Reval zu 
schicken 43. Pontus de la Gardie wurde abgerufen44 und die Russen ver
suchten nun wieder eine Unterhandlung mit der Stadt Reval und zwar 
durch die Vermittlung des Heinrich Dellingshausen, eines Rathsherrn 
Sohn, welcher wegen eines Todtschlags die Stadt hatte meiden müssen. 
Dies hatte jedoch keinen Erfolg 45. Der neue König von Polen, Stephan 
Bathory, suchte auf andere Weise zu demselben Resultate zu gelangen. 
Er bot Schweden ein Bündniß gegen Rußland an und wollte wegen 
der Uebergabe Revals an Polen auf gewisse Bedingungen unterhandeln, 
damit Polen im Besitze eines Hafens käme, der es ihm möglich mache, 
den Handel nach Narwa zu verhindern. Der König nahm das erstere zwar 
an, doch mit dem Vorbehalte, einen Separatfrieden oder Stillstand schlie

ßen zu können; das letztere lehnte er ab, weil Reval den Schweden schon 
so viel Gut und Blut gekostet hahe".

Unterdessen sannen die Russen darauf, durch Gewalt ebenfalls zum 
Ziele zu gelangen. Im Herbst 1576 erfuhr man das in Reval; die ge
troffenen Vertheidigungsmaßregeln hatten aber keinen guten Fortgang, 
Truppen die aus Finnland, Büchsenschützen die aus Lübeck, und schwe
dische Schiffe, die mit Proviant und Munition erwartet wurden, konnten 
der Stürme wegen nicht einlaufen. Die Danziger, die Hilfe versprochen 
hatten, waren in einen Krieg mit dem Könige von Polen gerathen und 
zwei Hofleute, die die Stadt genau kannten, waren zu den Russen über
gegangen. Die Furcht vor dem Einfalle der Russen bewog den König 
von Dänemark, den Befehl zur Sprengung des Schlosses Sonneburg zu 
ertheilen4?. Am 23. Januar 1577 erschien ein großes russisches Heer 
von 50000 Mann, unter Anführung des Fürsten Theodor Mftislawsky 

und des Iwan Scheremetjew, der dem Zaren versprochen hatte, Reval zu 
erobern oder zu sterben; sie bildeten fünf Lager um die Stadt. Am 26. 
thaten die Revaler einen unvorsichtigen Ausfall, den aber das überlegene 

russische Heer nicht benutzte. Den folgenden Tag sing die Beschießung der 
Stadt an, that aber wenig Schaden. Die Böden waren mit steinernen Fliesen 
belegt und mit Erdreich dick beschüttet, außerdem mit nassen Ochsenhäuten 
und Wasserkesseln versehen. Auf denselben standen Wachen und außer
dem ritten die Nacht einige Leute herum, um die glühenden Kugeln, wo 
sie hinsielen, sogleich zu löschen. Hierin zeigte sich besonders die Rotte 
des Iwo Schenkenberg sehr thätig. Wegen der Höhe und des festen 
Baues der Häuser hatten auch die Granaten wenig Wirkung. Die Stadt 

war stark befestigt und hatte den tapfern und erfahrenen Heinrich Klasson 
Horn, Ritter zu Karkas, und seinen Sohn Karl zu Anführern. Die 
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^Bürger waren unbesorgt, sodaß mehrere Hochzeiten gefeiert wurden. Auch 
Minen und Contreminen wurden angelegt. Nur das Brigittenkloster zu 
Marienthal wurde von den Belagerern völlig zerstört. Eine Aufforderung 

zur Uebergabe, die die Stadt am 18. Februar erhielt, wurde zurück- 
gewlesen. Scheremetjew wurde von einer Kanonenkugel getödtet. Nach 
einem glücklichen Ausfall, der am 9. März stattfand, fingen die Russen 

Qn' ihr Lager allmälig abzubrechen, zündeten es am 13. März an und 

Zogen ab, worauf die von ihnen in Esthland eingenommenen Gebiete, so 
wie das dörptsche Stift von Schweden und Deutschen verheert wurden 4^. 
Die Hakelwerke vor Wesenberg, Lais und mehreren andern Schlössern so 

wie Altpernau, wurden von Schenkenbergs Bauernlegion verbrannt. Die 
ausgesogenen und geplünderten Landbewohner mußten nun auch vom Raube 
ieben und schlossen sich den Streifrotten an, wobei sie mehr Glück hatten, 

als die Deutschen, weil sie das Land besser kannten. Esthlands Elend 
stieg aufs Höchste. Die schwedische Flotte verbrannte drei große Block
häuser bei Narwa und auch an der finnischen Grenze sielen trotz des 
Stillstandes Feindseligkeiten üor4v.

Die Scharte auszuwetzen, fiel der Zar im Juli mit einem großen 
Heere selbst in Livland ein, und eroberte den größten Theil desselben, 
vorher aber beschied er den Herzog Magnus nach Pleskau, ihm vor

werfend, er habe seinen Hofprediger und vertrautesten Rathgeber Schraffer 
heimlich zum Herzog von Kurland geschickt, um mit diesem zu unterhandeln, 

was vielleicht nicht ungegründet war. Magnus hatte allerdings aus 
Helmet am 19. April an den Herzog geschrieben und ihm angeboten, 

unter polnischen Schutz zu treten, wenn er mit seinen Nachkommen seine 
ä'ndereien zum erblichen Lehn erhielte und die Religion und die Privi

legien des Landes gesichert würden. Der König von Polen, dem der 
Herzog solches mittheilte, ging zwar auf den Vorschlag ein, verlangte 

u er, Magnus solle vorher Dorpat oder einen andern bedeutenden Ort in 
seine Gewalt bekommen, theils um ihn dadurch ganz von Rußland los- 

zureißen, theils weil Magnus bis dahin noch gar nicht auf eigenen Füßen 
stehen zu können schien. In Polen trauten viele dem Vorschläge nicht 

und der Kastellan von Wilna rieth dem Könige, auf denselben ntdft ein? 
zugehen 5o. Magnus versicherte indessen den Zaren, Schraffer habe ihn 
^'imlich verlassen und verglich sich mit demselben dahin, daß die.

chlösser auf der Ostseite der Aa ihm verbleiben, die andern aber 
Ku Rußland geschlagen werden sollten. Da ein Schloß nach dem andern 
von den Russen eingenommen wurde, baten die Bewohner von Koken- 
husen und Wolmar den Herzog, ihnen etliche von seinen Hofleuten zu 

Ichlcken. Magnus wollte dazu zuförderst die Zustimmung des Zaren ein- 
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holen. Der Bote säumte aber auf der Reise und so entschloß sich Magnus, 
nicht nur Kokenhusen zu besetzen, sondern auch am 24. August als er
wählter König in Livland einen offenen Brief ausgehen zu lassen, in 

welchem er versprach, das Land unter seine Regierung zu nehmen, um es 
vor den Russen zu retten, unbeschadet der Rechte der Krone Polen. Der 

polnische Statthalter in Wolmar, Polubinsky, verrieth solches dem Zaren 
und widersetzte sich der Uebergabe der Stadt Wolmar, wurde aber bei 

dieser Gelegenheit am 28. August gefangen genommen. Drei Tage vor
her war der Zar schon vor Kokenhusen erschienen und war, obwohl unter 
Furcht und Zittern, eingelassen worden. Er ließ sofort die Lithauer ab
ziehen, die Bürger gefangen nehmen und wegführen, des Herzogs An
hänger niedersäbeln und solches Alles dem Herzoge, als seinem Vasallen, 
melden, ihm drohend, ihn nach Kasan zu schicken, was dieser aber nicht 
glauben wollte. Vielmehr sing er an, aus der Stadt Wenden, wo er sich 

befand, mit der Stadt Riga zu unterhandeln. Das Schicksal Kokenhusens 
hatte Wolmar, welches Magnus'Beamter, Georg Wilke, eine Zeit lang 
den Russen zu übergeben zögerte. Der Zar verlangte von Magnus die 

Freilassung Polubinskys, die auch erfolgte, und rückte gegen Wenden unter 
steten Drohungen und Vorwürfen, die der leichtsinnige Herzog wenig be

achtete, obwohl Polubinsky ihn beim Zaren seines treulosen Wankelmuths 
wegen verklagt hatte. Seine Anhänger suchten den Zaren durch Geschenke 

an Geschmeiden zu besänftigen, das man den Frauen zu Wenden nahm. 
Sie wurden zwar angenommen, hinderten aber das Vordringen der Russen 
nicht. Am 31. August erschien der Zar vor Wenden und forderte den 
Herzog zu sich. Statt seiner schickte derselbe zwei seiner Hofjunker, Christoph 
Kursel und Fromhold Plettenberg; der Zar ließ sie geißeln und schickte 
sie zurück. Auf vielfaches Bitten der Einwohner ritt nun Magnus selbst 

mit dreiundzwanzig Personen zum Zaren, wurde aber unterwegs von den 
Russen angefallen und genöthigt, eine Pforte öffnen zu lassen, durch welche 
die Russen eindrangen. Ihm und seinem Gefolge wurden die Waffen 
abgenommen. Als er den Zaren ansichtig wurde, siel er mit den Seinigen 
auf die Knie; der Zar ließ ihn aber aufftehen, ihm seine Waffen zurück

gebens warf ihm mit Heftigkeit vor, er habe sich Livland durcb List unter
werfen wollen und versprach ihm endlich Sicherheit des Leibes und Lebens, 
ließ ihn aber mit den Seinigen in eine verfallene Hiltte einsperren und 
dort fünf Tage gefangen halten, nachdem derselbe wegen eines Schatzes, 
der dem Polubinsky zu Wolmar abgenommen sein sollte, eine Verschreibung 
von 40,000 Ducaten hatte ausftellen müssen. Ueberall führte er ihn mit 

sich herum, endlich gab er ihm in Dorpat die Freiheit und sein früheres 
Lehn zurück 5i. Magnus ging zu seiner Gemahlin nach Karkus, schrieb
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sW) noch immer König von Livland und übte Regierungshandlungen aus. 

’o verlieh er noch am 20. Januar 1578 dem Johann von Rosen zur 

elohnung seiner treuen Dienste die freie Fischerei auf dem Sarambscben 

ee *.m Amte Wainsel, wo er seinem Secrétaire, Reinhold Taube, das 
gleichnamige Dorf Saramba schon verliehen hatte 52. Als der Zar Liv- 

and verließ, zog Magnus nach Pilten, und sodann nach Bauske, wo er 
em Stift, so wie seine überdünischen Besitzungen dem Schutze Polens 

U ei^ü^ (1^78). Aus dem Jahre 1579 ist noch ein Lehnbrief von ihm 
vorhanden, in welchem er dem Otto Lode das Gut Metzküll bestätigt, sich 

sl er ^^cht mehr König von Livland nennt. Seine Anhänger in Ober- 
pahlen wandten sich an die schwedischen Regenten zu Reval, welche das 
schloß besetzen ließen 53.

sich das vermeintliche livländische Königreich Herzogs 
agnus in sein Nichts auf. Die Schweden aber verfolgten ihre Bor

theile, während das verheerte Esthland an Hungersnoth litt. Die ober- 

vahlensche Besatzung, die revalschen Hofleute und der tapfere Schenken
füg Zogen den 1. Juni vor Dorpat, äscherten die große nördlich vom 
Embach belegene Vorstadt mit den vielen russischen Kirchen ein und 
gingen dann nach Reval zurück. Die Russen erschienen sodann vor 
Dberpahlen und belagerten es vom 15. Juli an. Zehn Tage darauf 

capitulirte das Schloß. Die Besatzung wurde aber doch theils erhängt, 

eüs ersäuft; ihr Anführer Wettberg mit den Frauen gefangen fort- 
ge uhrt A Später machten die Schweden ihrerseits einen verwüstenden 

tnfall über die Narowa. Es war das erste Mal, daß von Livland aus 
le Offensive ergriffen wurde 55.

Bedeutende Erfolge ließen sich von dem endlich zwischen Polen und 

4 ^ei)en gestossenen Bündnisse erwarten. Johann III. hatte sich am 
« ^uni schriftlich an den Herzog von Kurland und die livländischen 

andegewandt, auch den Dietrich Anrep und Johann Kosküll 

~ . en Markgrafen Georg Friedrich, Administratoren in Preußen, geschickt. 
. gesandter Lorich schloß zu Warschau das Bündniß ab 56, während 

er König von Dänemark im Gegentheil einen Gesandten nach Rußland 

st te und mit demselben einen fünfzehnjährigen Waffenstillstand schloß, 
o urch Liv- und Kurland als russisches, Oesel aber als dänisches Besitz

tum anerkannt wurden und Dänemark versprach, sich mit Polen und 
chweden nicht zu verbinden und deutsche Künstler auf ihrem Wege nach 

ußland nicht aufzuhalten. Der dänische Hof hatte auch einen Theil 
von Esthland zu erhalten gehofft; dies war indessen von den moskauschen 

ojaren nicht zu erlangen 5?. Die Macht der Russen wurde aber vor 

enden von den vereinigten Polen und Schweden gebrochen und die
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Schweden singen jetzt an die Russen auf ihrem eignen Gebiete anzu
greifen. Heinrich Horn brach aus Finnland ein und verwüstete im Jahre 
1579 die ganze Gegend von Nöteborg bis Nowgorod. Hans Erichson 
zu Brinkala, Statthalter von Reval, plünderte im Pleskauschen^«. Da
gegen streiften im Juli etliche tausend Tataren in Harrien. Iwo 
Schenkenberg und sein Bruder verfolgten sie bis Wesenberg. Bon dort 
aber kehrten die Deutschen und die Schweden, die mit ihnen gezogen 

waren, nach Reval zurück. Die beiden Schenkenbergs wurden von den 
Tataren umringt; Christoph kam um, Iwo aber wurde gefangen ge
nommen und auf Befehl des Zaren niedergesäbeltd9. Eine schwedische 
Flotte brannte die Vorstädte von Narwa und Iwangorod nieder und ein 
starkes aus Schweden gekommenes Heer belagerte Narwa, wo sie aber 
durch anhaltendes Regenwetter, Mangel an Lebensmitteln und endlich 
durch Seuchen am 28. September gezwungen wurden, sichzurückzuziehen, 
worauf die Tataren bis fünf Meilen vor , Reval vordrangen, Harrien 
und die Wiek plünderten und das von den Bauern umlagerte Hapsal 
entsetzten60. So sicher fühlte sich die schwedische Regierung im Besitze 
Esthlands, daß sie dem deutschen Reiche, im Widersprüche mit dem 
Stettiner Frieden, erklärte, dessen Oberhoheit über dasselbe nicht mehr an
zuerkennen, weil das Reich sich der Provinz nicht mehr annehme (1577)61. 
Der Reichstag konnte nichts weiter beschließen, als es ihm bis zu einer etwai
gen Auslösung zu lassen 6'2. Im Jahre 1579 wurden auch sogar zwischen 
dem Deutschorden und Schweden Unterhandlungen wegen Wiedereroberung 

Livlands gepflogen 63.
In Schweden war man indessen des menschenraubenden und kost

spieligen Krieges müde geworden und auf dem Herrentage zu Wadstena 
im Februar 1580 machte der Reichsrath dem Könige darüber Vorstellungen, 

behauptend, das Land sei durch Krieg und Pest geschwächt, Rußland zum 
Frieden geneigt, die narwische Schifffahrt dürfe den Fremden nicht zu 

schwer gemacht und aller Zwiespalt mit Dänemark müsse gehoben werden. 
Auf einer am 1. October in Haland gehaltenen Tagfahrt ward auch be
schlossen, die Dänen in jener Schifffahrt nicht mehr zu hindern. Pontus 
de la Gardie und andere schwedische Feldherren bekamen Befehl, Kexholm 
zu belagern und nahmen es auch am 4. November ein. Auch Padis 
wurde von den Schweden belagert, am 14. November vergebens gestürmt 
und endlich am 28. December eingenommen, nachdem die Belagerten alle 
ihre Lebensmittel verbraucht und dreizehn Wochen lang kein Brot gegessen, 
sondern sich von Pferden, Hunden, Katzen, altem Leder, Heu und Stroh 

genährt hatten. Der größte Theil der Besatzung wurde nebst ihrem An
führer Tschichatscheff niedergemacht 6». Trotz der in Esth- und Livland so
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à îm größten Theile Europas wütheten Pest^, verfolgte de la Garbie 

leine Siege, ging im Februar über den gefrornen Meerbusen und erschien 

am 20. vor Wesenberg, zündete die Vorburg mit glühenden Kugeln, 
nner damals noch ganz neuen Erfindung, an und beschoß darauf das 

ch oß. Der rusiische Anführer Ssaburow übergab es am 4. Marz, 
à Tage später ergab sich auch Tolsburg, worauf de la Gardie nach 

ülnnland zuriickkehrte66. Tatarische (vermuthlich krimsche) Gesandte 
forderten im Sommer den König Johann auf, den Krieg fortzusetzen, 
w em sie auf die von ihren Landsleuten im südlichen Rußland errungenen 

Na ge hlnwiesen; auch kämpften die Schweden in Esthland mit großem 

u . Der General Karl Heinrichson Horn nahm Schloß Lode am 

??Ul1 durch Accord. Der russische Befehlshaber, der sich nicht getraute, 
m sein Vaterland zurückzugehen, blieb mit seiner Familie bei den Schwe- 

en. Fickel wurde von den Russen angezündet und verlassen; Leal hin
gegen von den Schweden durch glühende Kugeln in Brand gesteckt, wo
rauf es dle russische Besatzung am 27. Juli übergab und in ihre Heimath 

zog. — Sechzehntausend Schweden landeten in Reval und ein Theil 

avon zog unter de la Gardie's Anführung vor Hapsal, welches Horn 
Ichon belagerte. Die Russen wehrten sich anfangs tapfer und rächten ihr 
Mißgeschick an den Bauern, die sich im Schloß befanden und nun von 

lynen ermordet wurden. Endlich capitulirten sie am 9. August. Der 
unermüdliche de la Gardie zog nun vor Narwa, wohin er seine treffliche 

und 'T $Ur @ee sackte. Am 4. September fing er an es zu beschießen 
und r eâ ""à) ein paar Tagen durch Sturm. Das gegenüberliegende 
,u . "r unüberwindlich gehaltene Iwangorod ergab sich, da kein Entsatz 

17‘ September. Unterdessen wurde Weißenstein von 
schickte" 'b Unt> von Liesenhausen belagert. De la Gardie 
bald fesbH en ^°t)ann Eoye mit einigen Truppen zu Hilfe und rückte 
24 N nÜd?" Mangel an Nahrungsmitteln ergab sich das Schloß am 

vorher hatte er noch Jamgorod (Jamburg), Koporie und Neu- 
p erobert. Unter dem Freudengeschrei des Volks hielt de la Gardie 
1 tnumphirenden Einzug in Reval67.

beru Ülf° ni*t nur W Esthland von den Russen befreit, son- 
Rbloss e*C en iai^u sich auch in Gefahr, von der Ostsee völlig ausge- 
nicht en Z" Werben: ^ch^d der polnische König Stephan Bathory

jedem bwen, wie Hiärn lagt, „spöttischen" Frieden, in welchem es 
sond ^uciscenten freigestellt wurde, sich Narwas zu bemächtigen68, 

rti"^ ^uch den Schweden Pernau und Oberpahlen ab. Ja, sein 
GbrXTer' beV "lte beut^e Obrist Ernst Weyher, der schon den Herzog 

Thl^u. Bd^i^àburg in Dalen gefangen genommen hatte, ver- 
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langte in einer Zusammenkunft mit de la Gardie die Abtretung von Nar
wa, Weißenstein und die der übrigen von den Schweden in Livland 
eroberten Orte, weil der Zar dem Könige ganz Livland überlassen 
habe es. Außerdem schickte der König seinen Küchenmeister, den Italiener 
Alemani, und darauf den Domherrn Christoph Warzawicki nach Stock
holm. Der Erstere erneuerte die Forderung Weyher's, bot aber eine Geld
entschädigung an; der Andere rieth dem Könige, sich nicht von den leicht

sinnigen Livländern verleiten zu lassen, sondern sie vielmehr auszurotten, 
worauf man in Polen dasselbe thun würde. Das Letztere ließ der König 

den Livländern entdecken, so daß der Domherr durch Livland nicht ohne 
Gefahr wieder nach Hause reiste. König Johann III. wies aus die von 
ihm zur Befreiung Esth- und Livlands (namentlich Wendens) gemachten 
Anstrengungen und Auslagen und auf eine Bestimmung des zwischen 
beiden Kronen geschlossenen Bündnisses, nach welchem es jedem Theile 

frei stand, Eroberungen von den Russen zu machen und zu behalten und 
erneuerte seine Forderungen wegen des unbezahlten Darlehns an Polen 
und des Brautschatzes und Erbtheils seiner Frau7». Zugleich ließ er den 
Krieg mit Eifer fortsetzen. Im September 1582 wurde Nöteborg belagert, 
jedoch ohne Erfolgs. Die Schweden streiften im nowgorodschen Ge
biete umher 7». Im folgenden Jahre schlug der Wojewode von Nowgorod, 
Bulgakow, Friedensunterhandlungen vor, denn Rußland durfte dem 
Könige von Polen nicht trauen, der stets neue Forderungen machte, und 
die Tscheremissen waren in einem gefährlichen Ausstande begriffen und 
mit dem Chan der Krim im Einverständniß73. Die Verhandlungen 
fanden auch am 9. Mai am Grenzflüsse Pljußa statt, führten aber wegen 
der ausschweifenden Forderungen der Russen nur zu einem zweimonat
lichen Stillstände bis zum 9. Juli, wo sie erneuert werden sollten. Dies 
geschah auch wirklich am 31. Juli. Von schwedischer Seite erschienen außer 
de la Gardie, Klaus Ackeson Tott, Gouverneur von Finnland, Erich 
Gustavson Stenbock, Freiherr Karl Heinrichson Horn von Karkas, Georg 

Boye und Andere; von russischer Seite der Fürst Iwan Semenowitsch La- 

banow-Rostowsti, Jgnati Petrowitsch Tatischtschew und Andere. Am 
5. August 1583 wurde zwischen ihnen ein dreijähriger Stillstand geschlossen, 

durch welchen Schweden alle seine Eroberungen behielt74.
Nach zwanzigjährigen Verheerungen genoß nun Esthland der lang

ersehnten Ruhe. König Johann war eifrig bemüht, dem Lande und den 
Städten wieder aufzuhelfen, und belehnte zu diesem Zwecke viele aus dem 
dörptschen und dem rigaschen Kreise geflüchtete Edelleute und mehrere 
Bürger mit Grundstücken. Johann III. benutzte den Frieden, um seine 
Forderungen an Polen zu erneuern. Eine Tagfahrt fand in Pernau



35 
fatt/ wohin der König im Sommer 1585 mehrere der obengenannten Ge

sandten, so wie den Ehristiern Gabrielson Orenstierna, Gouverneur vonJnger- 

mannland, hinschickte. Statt des gemachten Darlehns, des Brautschatzes und 
des Erbtheils der Königin und anderer Geldforderungen sollten sie als Ent
schädigung die Abtretung der sechs Pfandschlösser, so wie Dorpats, Pernaus 

und überhaupt des ganzen Livlands, nördlich von der Aa, verlangen. Dies 
wurde natürlich von den Polen verworfen^. Unterdessen war Joann 
Wassiljewitsch am 17. März 1584 gestorben, nachdem er seinem Sohn 
und Nachfolger Feodor zum Frieden mit Schweden gerathen hatte. De 
la (Mrdie fragte den Wojewoden von Nowgorod, Fürsten Wassili Schuiski, 

ob Rußland den an den Ufern der Pljußa geschlossenen Vertrag halten 

und zur Unterhandlung eines ewigen Friedens Gesandte nach Stockholm 
schicken wolle. Hiebei nannte er seinen König Großfürsten des Jschorschen 
und Schelonschen Gebiets im russischen Lande. Dies nahm man russischer- 
Ï?. sehr à'l? versprach aber doch den Vertrag zu beobachten. Der 
König schrieb dem neuen Zaren und schlug vor, den Krieg nicht zu 

erneuern. Da dieser Brief aber Schmähungen auf den verstorbenen 
Joann Wassiljewitsch enthielt, so sandte Feodor Ioannowitsch den Brief 

zurück^. Die obengenannten schwedischen Beamten gingen nach der 
Pljußa, um den Stillstand mit den Russen zu verlängern. In Narwa 

warteten sie drei Wochen auf die russischen Gesandten (November 1585), 
den Fürsten Schestunow und Tatischtschew, und stritten sich darauf eben 
so lange über den ^rt der Zusammenkunft. — Die Schweden verlangten 
Nöteborg, Ladoga, Gdow und alles Land diesseit der Wolchow für die 
Kriegskosten; die Russen hingegen die sämmtlichen schwedischen Besitzun

gen in Esthland. Am 1. November ließen die schwedischen Gesandten 
den Kostenpunkt fallen; die Rusien hingegen Reval und die Wiek. Schon 
hatte man sich getrennt und die Schweden waren nach Narwa zurück

gereift, als die Russen sie zurückzukommen baten und auf Livland und 
Narwa zu verzichten erklärten, auch freien Handel in ganz Rußland an
boten und nur Jngermannland zurückverlangten. Die Schweden waren 

geneigt, hierauf einzugehen, da sie aber durch ihre Instruction gebunden 

waren, jo schlugen sie vor, der Zar möge zu diesem Zwecke Gesandte nach 
Stockholm schicken. Hievon wollten die Russen nichts wissen und kün
digten sogar den dreijährigen Stillstand auf, der mit dem Tode des vori

gen Zaren aufgehört habe. Man trennte sich. Das Schiff, welches de 
la Gardie zurückführte, scheiterte und derselbe endete sein thatenreiches 
Leben in den Wellen77. Die übrigen Gesandten kamen noch einmal 

zusammen und verlängerten den Stillstand auf vier Jahr, nämlich vom 
6- Januar 1586 bis dahin 1590. Am 6. April des künftigen Jahres

3*
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sollten Gesandte von beiden Theilen zusammenkommen, um einen ewigen 

Frieden zu unterhandeln. Da aber die Russen ihre Forderungen wegen 
Abtretung Ingermannlands erneuerten, wogegen sie höchstens eine Summe 
Geldes boten, so blieb es bei dem vierjährigen Stillstandes Denselben 
Vorschlag wiederholte später eigenhändig der Zar an den König von 
Schweden. Der Letztere zögerte mit der Antwort, indem er einige Zeit 

hoffte, aus Polen, wo sein Sohn Sigismund seit dem Jahre 1588 herrschte, 
Beistand zu erhalten. Allein in Reval, wo er den August uni) Septem
ber 1589 mit Sigismund zusammen zubrachte, erhielt er dringende Vor
stellungen des Reichsraths, die wegen der Erschöpfung Schwedens an 
Geld und Mannschaft zum Frieden mahnten79. Da zog Feodor Ioan
nowitsch an der Grenze Truppen zusammen. Der König schickte nun die 
Grasen Löwenhaupt und den Christer Gabrielson Orenstierna so, an die 
Mündung der Pljußa (September 1589). Die Russen wiederholten aber 

ihre frühern Forderungen und die Schweden wollten sich höchstens zu 
einem Tausche herbeilassen, nämlich Koporie gegen den Summerschen 
Bezirk an den Ufern der Newa abtreten. So ward blos ein Waffen
stillstand bis zum 5. Januar 1590 verabredet8^ Eine ziemlich bittere 
Correspondenz zwischen den beiden Herrschern führte auch nicht zum 
Ziele. Feodor Ioannowitsch verlangte zuletzt die Abtretung von ganz 

Esthland82.
Godunow, des Zaren erster Minister, sammelte nun ein Heer von 

100,000 (nach russischen Berichten sogar 300,000) Mann, mit welchem 
der Zar selbst mitzog. Ein Theil ging über die Newa; das Hauptheer 
rückte den 18. Januar 1590 vor Narwa und nahm Jamgorod oder Jam
burg am 27. Januar. Die Vorhut unter dem Fürsten Chworostinin 
schlug 20,000 Schweden unter der Anführung Gustav Banners, Statt
halters von Esthland, in der Nähe von Narwa, verfolgte sie bis Wesen
berg und nahm ihnen Gepäck und Kanonen. Am 4. Februar sing die 
Belagerung Narwas an, während Esthland bis nach Reval und Finnland 

bis nach Abo hin verwüstet wurde. Narwa wurde von Karl Heinrichson 
Horn, der schon in Reval mit seinem Vater zugleich gestritten hatte, 
tapfer vertheidigt und ein Sturm am 18. Februar abgeschlagen. Da 
indeß die Mauern unter dem beständigen Schießen zusammenstürzten, 
schloß Horn am 25. Februar einen Waffenstillstand auf ein Jahr, wo
durch er dem siegreichen Zaren Jama, Iwangorod und Koporie abtrat 
und einen neuen Congreß verabredete, der über das Schicksal Esthlands 
entscheiden sollte, ja sogar die Abtretung Narwas, Kareliens und einiger 
esthländischer Städte in Aussicht stellte. Der Zar kehrte darauf nach 
Moskau zurück. Allein Johann III. beschuldigte Horn der Feigheit, ließ
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fi-fv JUm verur^e^cn/ hob wiederum in Schweden Truppen aus und

Ichl te semen Bruder, den Herzog Karl, gegen die Russen, schloß auch 

"n folgenden Jahre einen Bund mit den Tataren «Z. Neue Unter- 
l^ndlungen an der Mündung der Pljußa hatten keinen Erfolg Der 
^Zog belagerte Iwangorod vergeblich. Iwan Sfaburow schlug ihn 

1 eincm kräftigen Ausfall aufs Haupt 85; eben so erfolglos war im 
o genden 1591. Jahre der Einfall des Reichsraths Moritz Griep ins 

owgorochche; Kälte und Pest rieben sein Heer zum großen Theile auf. 
u licher war kurz darauf der Reichsmarschall Klas Flemming. Er 

"g ble Bussen im Pleskaufchen, tödtete ihnen gegen 6000 Mann «6 
un nahm den Wojewoden Fürsten Dolgoruki gefangen. Zu gleicher 
^eit verheerten die krimschen Tataren das südliche Rußland.

folgenden 1592. Jahre machten die Russen einen Einfall in 
innland und verheerten es, ohne daß die Schweden ihre Festungen ver

geßen Johann HL schlug daher dem krimschen Gesandten das für den 

m ^"ßlund von ihnen verlangte Geld ab, sagend, dieser 
Elnfall habe dennoch seine Staaten vor den Russen nicht geschützt und 

ftluckte im August wiederum Gesandte an die Pljußa, wo sie mit dem 
Statthalter von Shusdal, Michail Schaltikow, einen Stillstand auf zwei 

-rahre, aber schon im Namen des neuen Königs abschlossen, denn Johann 

war den 2;>. November gestorben. Ein Fürst, dem besonders Esthland 
ank schuldig ist, denn durch seine Thatkraft hatte er es gerettet. Ihm 

ogte sein Sohn Sigismund, der Polen und Schweden unter ein 

æ CßsteV VereinißU* 2n einer andern Hand hätte diese große Macht 
b b gefährlich werden können. Sigismund verstand aber nicht, sie 

9300 feiner ^u"er, der polnischen Prinzessin Katharina, 
er ^îholisch und schon in der Hoffnung auf den polnischen Thron 

Scl tob toOrten‘ @cin unüberlegter Eifer für die katholische Religion in 

ft'. die Kirchenversammlung von Upsala im Jahre 1593 den 
rochElsrnus neu gekräftigt hatte«7, erbitterte seine Unterthanen, 

ben . 'yentper verletzend für Schweden waren die Zusagen, die von ihm 
la b^1 ^Eschen und polnischen Großen in Betreff einer Abtretung Esth- 

n S an Polen gemacht wurden «8, um die Mittel zur Reise aus Polen 

sol b zu erhalten, obwohl er vor seiner Wahl in Warschau
ob ndhaft verweigert hatte 89, während die schwedischen Gesandten 

le ltwissen des Königs Johann (wie er später in Reval erklärte), 
zu eingestimmt haben sollen (?r mußte die Regierung in Schweden 
ne,n Oheim, dem Herzog Karl, überlassen und verließ Schweden. Zum 

Klau^ ?Kuf)lOnb "ar er nicht sehr geneigt. Den ihm zugethanen
6 emmmg, der in Narwa befehligte und ihn nach Stockholm 
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geführt, hatte er an der Spitze eines Heers erhalten. Karl hingegen gab 
dem Volkswunsche nach. Zu Teusina, einem Dorfe unweit Narwa, 
kamen die beiderseitigen Gesandten im Januar 1595 zusammen, während 

Heere bereit standen, ihren Worten Nachdruck zu geben. Anfangs erneu
erte man die alten Forderungen und stritt heftig. Die Gesandten gingen 
auseinander, kamen aber wieder zusammen. Durch die Vermittlung des 
unterdessen angekommenen kaiserlichen Gesandten von Minkwitz, welcher 
mit Rußland ein Bündniß gegen die Türken unterhandeln sollte, erhielten 
die Schweden zwar die Abtretung Esthlands, aber die Russen die Jnger- 
mannlands und Kareliens nebst Kexholm; jedoch sollten zuvor die dortigen 
Grenzen regulirt und die Gefangenen freigelassen werden. Am 15. Mai 
1595 wurde der ewige Friede unterzeichnet. In Ansehung Livlands (im 

weitern Sinne, auch Esthland umfassend) legte der kaiserliche Gesandte 
eine Bewahrung ein, weil man es noch als Theil des deutschen Reichs 

ansah di. Da die schwedischen und livländischen Gefangenen aus Rußland 
nicht zurückkehrten, so ging eine schwedische Gesandtschaft im Jahre 1597 
nach Moskau, jedoch ohne Erfolg, indem die Russen zuvörderst die Ein
räumung Kerholms forderten, übrigens auch anführten, ein Theil der 
Gefangenen sei schon freigelassen und viele wären freiwillig in die 
russische Unterthanschaft getreten^. Um seine dem Könige Sigismund 

zugethanen Truppen länger bei sich behalten zu können, zögerte Flem
ming mit der Uebergabe Kerholms. Sie geschah erst nach seinem Tode 
im Jahre 1598, wobei die Grenze neu regulirt wurde93. Nun war der 
Friede gesichert, von den livländischen Gefangenen blieben aber viele in 

Rußland.

Kapitel III.

Kriege der Polen mit den Russen in Livland und Befestigung 
ihrer Schutzherrschast über dasselbe unter der Regierung des Königs 

Sigismund August.
1562 — 1572.

Die Einnahme Livlands durch die Polen, den Russen zum Trotze, die 
sich schon als die Herren desselben ansahen, mußte einen Krieg zwischen 
beiden Kronen herbeiführen. Der König von Polen hoffte alio nicht nur 
Livland vor äußern Feinden zu schützen, in welcher Rücksicht er sich lehr 
besorgt zeigte und auch die preußischen Stände zu einer thätigen Theil
nahme auffordertetJ4, sondern er mußte auch daran denken, jcirtc Schutz
herrschaft daselbst zu befestigen und sich Rigas zu versichern, das ihm nur 
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bedingt gehuldigt hatte. Auch auf Esthland und das ehemalige Stift 

Dorpat machte er Ansprüche. Endlich bedurfte Livland nach dem Sturze 

des Ordens und des geistlichen Regiments, einer neuen, alle Einwohner 
gleich umfassenden, Verfassung und Gesetzgebung. Auf dieses Ziel waren 
die Bestrebungen des staatsklugen Sigismund August gerichtet und, wie 
wir sehen werden, mit nicht geringem Erfolg, obgleich anfangs Geldmangel 
feine Unternehmungen hemmte^ und er unter andern zu einer Anleihe 
in Preußen seine Zuflucht nehmen mußte. Seine politischen Grundsätze 
in Betreff der mit Polen vereinigten Länder, hat er in mehreren seiner 

von Huyssen gesammelten und von Mencken herausgegebenen Briefe aus
gesprochen , zunächst in Beziehung auf Preußen, welches er Livland ganz 
gleichstellt f)6. Lebhaft drang er auf eine Union der neuen Provinzen 
mit dem Reiche, auf die Einziehung der in Privatbesitz gekommenen 
Ordens-Domainen und auf eine gleiche Theilnahme aller Besitzer an den 
Staatslasten. Jenes könne den Rechten und Freiheiten der Provinzen 
nicht widersprechen. Mit dem Reiche ein Ganzes bildend, müßten sie auch 
in Bezug auf gemeinsame Angelegenheiten (communem reipublicae 
statum) als demselben Rechte unterliegend, angesehen werden; obwohl sie 

in Betreff ihres Sonderzustands (privatum statum) und ihrer Stände 
ein besonderes Recht genossen 97 — inhaltsschwere Worte, aus denen sich 
die Unionspolitik und die verderblichen Gütereinziehungen der polnischen 
Regierung in Livland schon weissagen ließen, denn trotz ihrer lobens- 

werthen Tendenz konnten sie leicht zur Nichtachtung wohlerworbener 
Rechte führen. Seine Pläne durchzusetzen, hielt sich der kluge von keinem 

religiösen Eifer verleitete Sigismund August, Sohn der ehrgeizigen und 
intriguanten Bona, einer Tochtxr Johanns Galeazzo Sforza, Herzogs von 
Mailand, für stark genug. Polen, wo die Reformation viele Anhänger 

zählte9«, befand sich damals auf dem Gipfel seiner Macht und ward von 
Een seinen Nachbarn geachtet und gefürchtet. Seine Grenzen hatten ihre 

weiteste Ausdehnung erreicht, Wissenschaften und Literatur traten in ihr 

goldenes Zeitalter. Doch zeigten sich schon die Keime des künftigen Ver
falls. Einzelne überreiche Familien des hohen Adels erlangten über die 

zahlreiche Schljachta und mitttelft derselben über die Verhandlungen der 
Reichstage einen ungemessenen Einfluß, während Städte und Bauernschaft 
ohne alle politische Bedeutung waren.

Dazu kamen die Intriguen der Ausländer, namentlich der Italiener 
und später auch der Jesuiten, die zu religiösen Händeln führten. Aller
dings milderte sich die Roheit der Sitten und wich, hauptsächlich unter 
bem Einflüsse der Königin Bona, einer Art ritterlicher Verehrung für 
bas weibliche Geschlecht. Doch mit dem Anfänge des 17. Jahrhunderts 
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war dieser glanzvolle Zeitraum vorüber und Polen sing allmälig an zu 

sinken um sich nie wieder zu erheben.
Zwar hatten Unterhandlungen wegen einer Vermählung der jüngsten 

Schwester Sigismund Augusts, Katharina, die nachmals Königin von 
Schweden wurde, mit Joann Wassiljewitsch ftattgefunden. Allein der 
polnische Gesandte forderte in Moskau, wo er nur vom 6. bis zum 18. 
Februar 1561 blieb, nicht weniger als die Abtretung von Nowgorod, 
Pskow, Sewerien und Smolensk. Der Zar richtete an den König eine 
in drohenden Ausdrücken abgefaßte Kriegserklärung, die der König im 
gleichen Tone beantwortete^. Diese Aktenstücke kommen in den liv

ländischen Annalisten vor. Russische Quellen erwähnen ihrer nicht, da
gegen lernen wir aus ihnen einen Brief Sigismunds an den Zaren kennen, 
der vom Edelmann Korsack am 16. März 1562 nach Moskau gebracht 
wurde und die Aufforderung enthielt, Livland in Ruhe zu lassen. Hierauf 
antwortete Joann Wassiljewitsch ebenfalls in einem Briefe, in welchem 
er unter andern sagt: Livland ist unser, war es und wird es 
bleiben loo. Sowohl in Livland, als im Smolenskischen und Witebs- 
tischen fanden Feindseligkeiten statt, jedoch ohne entscheidenden Erfolg. 
Radziwil hatte zwar schon im Herbst 1561 Tarwaft genommen, verließ 
es aber wieder und es wurde von den Russen geschleift, nachdem der 
Fürst W. Glinski und P. Serebrjänni eine von Radziwils Abtheilungen 
in der Rähe von Pernau geschlagen hatten Die litthauischen Großen 
verwandten sich bei den moskauschen Bojaren, um den Frieden wieder 

herzustellen und die letztern erwarteten einen königlichen Gesandten. Der
selbe kam aber nicht und Rath und Aelterleute der Stadt Dorpat schrie
ben, wohl vergeblich, am 21. December*!^ nach Riga, zum Frieden 

ermahnend und die Glaubensfreiheit und gute Polizei rühmend, deren sie 

unter russischer Oberherrlichkeit genossen2. Zu Anfang des Jahrs 1563 drang 
der Zar mit einem Heere von 280,000 Mann in Litthauen ein und 
eroberte Polozk^, zum großen Schrecken der polnischen Großen, die sich 
wiederum an die russischen Bojaren wandten und eine Gesandtschaft an
kündigten. Joann bewilligte einen sechsmonatlichen Waffenstillstands 

weil der Reichstag zu Petrikau ihm Hoffnungen auf seine Wahl zum 
Nachfolger des kinderlosen Sigismund gemacht haben soll--. Die Unter
handlungen, die im December in Moskau stattfanden, hatten aber keinen 
Erfolg. Die Russen verlangten zuerst die Abtretung von Kiew, Wolhy
nien, Podolien und Wilna, die den Rusten vor Alters gehört hatten, und 
begnügten sich zuletzt mit der von Polozk und Livland, nur Kurland den 
Polen überlassend. Dies wurde nicht angenommen und der Krieg begann 



41
lieber, ohne indessen Livland zu berühren. Nikolaus Raziwil schlug die 

Nüssen, in den waldigen Pässen bei Orscha 6.

Unterdessen war der Erzbischof von Riga, Markgraf Wilhelm von 
Brandenburg, am 3. Februar 1563 gestorben, die Verwaltung des 
Erzstifts von Kettlern als Administrator dem erzftiftischen Rathe Heinrich 

von Tiesenhausen und dem Kaspar von Oldenbockum übergeben und der 
Coadjutor Christoph von Mecklenburg, wie oben erzählt wurde, gefangen

genommen worden. Die Stadt Riga hatte sich sofort des erzbischöflichen 
Hols bemächtigt, ohne auf den Widerspruch des königlichen Bevollmäch- 

Ugten zu achten7 und ließ einige ihr nicht genehme Baulichkeiten an 
der Düna abreißen8. Trotz der Verwendung des Meklenburgschen 
Hauses, so wie auch des Königs von Schweden im Jahre 1564, dem der 
Herzog seine livländischen Schlösser übergeben hatte, auf die gerade der 
König von Polen Anspruch machtet, blieb er gefangen bis zum Jahre 

1569. Aufgefangene Briefe des Königs von Schweden an den Coad
jutor, in denen der König von Polen als Feind bezeichnet wurde, sollen 
dazu beigetragen haben,0. Er erhielt seine Freiheit nur unter der Be
dingung, dem Könige auf dem Reichstage öffentlich Abbitte zu thun, 

seinen etwaigen Rechten auf das Erzftift Riga zu entsagen und die liv

ländischen Stände von dem ihm geleisteten Eide loszusprechen, auch gegen 
ein Jahrgehalt von taufend Thalern, dem Könige auf Erfordern Kriegs
dienste zu leisten n. Sein Bruder, Herzog Johann Albrecht, hatte zwar 

nach seiner Gefangennehmung und als seine Fürbitten ohne Erfolg blieben, 
die Coadjutur für seinen erst dreijährigen jüngern Sohn Sigismund Au

gust nachgesucht und dafür dem Könige angeboten, ein Hilfscorvs von 
zweihundert Reitern in Livland zu unterhalten, welche er hernach auf 
vierhundert vermehrte. Dies nahm der König an, der Herzog hielt aber 
fein Wort nichts. Dennoch stellte der König am 6. April 1564 eine 
Urkunde aus, wodurch er die Verwaltung des Erzstifts dem Herzoge Über

krug, bis sein Sohn das fünfzehnte Jahr erreicht haben würde, wogegen 
der Herzog versprach, dem Könige und dem Reiche zu huldigen, die erzstif- 
kilchen Schlösser zu besetzen und auf eigene Kosten zu vertheidigen, außer dem 
stiftischen Adel dreihundert Mann Reiter und fünfhundert Mann Fußvolk 
in Livland dem Könige zu stellen, außerhalb Livlands aber hundert Reiter, 

endlich Riga und Kokenhusen dem Könige zu überlassen 13. Der König 
tollte indessen dem Herzoge so wenig, daß im Jahre 1566 der livländische 
Administrator Befehl bekam, auf seine Unternehmungen genau Acht zu 
haben ",

Der König versuchte nun auch, seinen Ansprüchen auf Esthland und das 
dörptsche Stift Nachdruck zu geben, indem er den dortigen Adel bei Verlust 
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seiner Güter aufforderte, sich ihm als seinem rechtmäßigen Herrscher zu unter
werfen 15. Diese Aufforderung, die sich auf die Ansicht gründet, daß Esth
land-, als ein Theil des Ordensstaats, sich mit demselben der polnischen 

Oberhoheit unterworfen habe, blieb ohne Erfolg.
Eben so wenig kam man auf dem Reichstage, der anfangs auf das 

Frühjahr, dann auf den 10. October 1562 ausgeschrieben, endlich im Fe
bruar des folgenden Jahrs zu Petrikau gehalten wurde, in Betreff der 
allendlichen, vom Könige lebhaft gewünschten Vereinigung Rigas und 
des Erzstifts mit Polen, zum ZielN. Die Unterwerfung sowohl als die 

Einverleibung „(Subjection und Incorporation)" 18 beider bedurfte ver
abredetermaßen der Bestätigung des Reichstags. Dort stritt man sich 

darüber, ob die Livländer als Bundesgenossen (socii) oder Unterthanen 
(subditi) anzusehen seien, und von der Einverleibung in das Großfürsten- 
thum Litthauen wollten wiederum die Livländer nichts wissen, weil dieses 

noch einen besondern Staat neben dem Königreiche Polen ausmachte und 
beide nur insofern verbunden waren, als sie denselben Herrn anerkannten. 
Die Beschlußnahme wurde durch die Abwesenheit der litthauischen Stände, 
die gegen die Russen im Felde lagen, und durch den Verlust Polozk's ver
hindert^. Den Livländern wurde ein kräftiger Schutz nach Außen versprochen. 
In Betreff der Bestätigung ihrer Privilegien und der Einigung mit dem Reiche, 
wurden sie auf den nächsten, mit den litthauischen Ständen gemeinschaftlich 
zu haltenden, Reichstag vertröstet 2°, desgleichen auch die Rigenser, ins

besondere in Betreff der von ihnen gewünschten Einräumung der Schlösser 
zu Riga und Dünamünde und ihrer Forderungen auf Mitau, Tuckum 
und Neugut. Ihre Beschwerden gegen die Beamten auf den obengenannten 
Schlössern, welche die Schifffahrt und die Gerichtsbarkeit der Stadt auf 

der Düna störten, versprach der König untersuchen und die von Kettlern 
in den rigaschen Vorstädten erbauten Häuser niederreißen zu lassen. Der 
Herzog hatte nämlich schon im Jahre 1562 dem Fürsten Radziwil durch 
einen Gesandten rathen lassen, die Dünamündung zu befestigen und eine 

Erweiterung des Stadtwalls zum Nachtheile des Schlosses nicht zuzuge- 
ben. — In Betreff der verabredeten Religionsfreiheit sollten die Verträge 
beobachtet werden'-". Auf dem Reichstage von 1564, zu dem die liv
ländischen Städte und Landstände (die letztem bezirksweise) 22 erschienen, kam 

man auch nicht weiter 23. In seiner Antwort an die Abgeordneten der 
livländischen Stände begnügte sich der König, sie seines thätigen Schutzes 
zu versichern und ihnen zu erklären, daß er trotz der Verdächtigungen 
Kurbskis, welche übrigens sich nur auf einige Kaufleute beziehen sollten, 
keineswegs an ihrer Treue zweifele. Die Klagen über dav übermüthige 
Benehmen der Truppen sollten durch besondere Commissarien untersucht
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unb die Unionssache auf dem nächsten Reichstage verhandelt werben'". 
Auch die preußischen Stände hatten behufs der Verhandlung der vom 
Könige lebhaft betriebenen Union Preußens mit Polen, wiederholt sehr 
dringende Einladungen erhalten 25, bezeigten sich aber einer solchen Union 
nicht sehr geneigt 26. Die Stadt Riga ließ sich über die ihr allein von 
Altersher zustehende Gerichtsbarkeit auf der Düna und die Eingriffe des 
königlichen Befehlshabers in Dünamünde in dieselbe, sowie über ihr 
Münzrecht und die alleinige Handelsberechtigung ihrer Bürger ein Nota
riatszeugniß (vom 31. Januar 1564) ausstellen 27. Doctor Jonas, preu
ßischer Gesandter, rieth den rigaschen Abgeordneten, die.damals in Ver

handlung stehende Bewerbung des Herzogs Johann Albrecht um die 
rigasche Coadjutur für seinen Sohn zu unterstützen, um einmal wieder 
einen deutschen Herrn zu bekommen, denn die Polen seien hochmüthig und 

aufgeblasen, wüßten von keiner ordentlichen Regierung, würden es auch 
nie lernen, ehrten die Gerechtigkeit nicht, sondern mergelten die Leute mit 
Processen aus 2s. Die Bemühungen des Herzogs blieben aber, wie 
oben angeführt worden, ohne Erfolg. Sie widersprachen nicht nur Polens 
Interessen, sondern das Bestehen eines Erzbisthums unter lauter Pro

testanten war auch an sich widersinnig. Eben so wurde der Verkauf der 
Schlösser zu Riga und Dünamünde im Jahre 1565 abgeschlagen. Selbst 
ein königliches Mandat an den Befehlshaber zu Dünamünde, der die 
Schifffahrt beständig störte, wurde von diesem zurückgewiesen, weil ihm 

das litthauische Siegel und die Unterschrift der litthauischen Stände 
fehlten 29. Die Stadt suchte sich gegen das Schloß durch Erbauung eines 
Walls zwischen demselben und der Jakobspforte zu schützen, der um diese 
Zeit angefangen wurde so.

Die unsichere Herrschaft der Polen wurde auch durch Unterhandlungen 
bedroht, welche der Administrator des Deutschordens unter Zustimmung 
des deutschen Kaisers mit dem Zaren wegen Freilassung des gefangenen 
Ordensmeisters Fürftenberg und Restitution des Ordens in Livland an
knüpfte si. Schon im Jahre 1562 hatte der Administrator einen ehe

maligen Secretair Fürstenbergs, Johann Wagner, nach Moskau mit 
einem Schreiben an den Zaren geschickt, worin um die Freilassung und 
Restitution gebeten wurde. Ein kaiserliches Schreiben gleichen Inhalts 

wurde ihm im folgenden Jahre 3'2, vermuthlich zur Unterstützung, nach
gesandt. Aus Narwa, welches die Russen damals inne hatten, ging 
Wagner nach Moskau, von wo er dem Zaren, der mit einem Heere gegen 
den König von Polen marschirte, bis nach Moschaisk folgte. Dort wurde 

er vom Zaren in Person und sehr freundlich empfangen. Derselbe äußerte 
Mitleiden mit Fürstenberg, weil er an der Nichtzahlung des Tributs nicht 
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Schuld gewesen und widerrechtlich seines Amts entsetzt worden sei, äußerte 
sich auch geneigt, denselben freizulassen und ihm wiederum zu Land und 
Leuten zu verhelfen, um den „verätherischen Hund" Kettler und die Könige 
von Polen und Schweden aus Livland zu vertreiben, gegen welche er sich 
sehr entrüstet zeigte. Den gefangenen Meister zu sehen, erlaubte man Wagner 
nicht, sondern schickte ihn nach Narwa zurück, wo er bis zum Herbste auf 
die Antwort des Zaren an den Administrator warten mußte. Auch er

fuhr er durch Kaufleute, daß der schwedische Admiral Befehl habe, sich 
seiner bei seiner Rückkehr zu bemächtigen. Als er sich daher auf der hohen 
See von schwedischen Schiffen verfolgt sah, entschloß er sich, das zarische 
Schreiben ins Wasser zu werfen, nachdem er es erbrochen und gelesen 
hatte. Es stimmte mit der mündlichen Antwort des Zaren überein, 
sprach aber nur die Bedingung eines zu zahlenden Tributs aus und 
forderte den Administrator auf, ihm eine Gesandtschaft zu schicken, um das 
Weitere zu verabreden33.

Die Ursachen der Willfährigkeit des Zaren sind leicht zu errathen. 
Obwohl nämlich Rußland das Stift Dorpat schon eingenommen hatte 
und in demselben unmittelbar herrschte, so konnte die Verbreitung seiner 
Macht in den Ostseelanden doch dadurch erleichtert werden, daß der 
Deutschorden hiebei (so wie später durch den Herzog Magnus von Hol
stein) als Mittelsperson auftrat und die russischen Waffen in seinem Namen 
thätig waren. Für den Orden glaubte man noch Sympathien im Lande 
zu finden und wenn derselbe sich zu einem Tribut verstehen und noch 

Rußlands Schutzherrlichkeit anerkennen wollte, so war des Zaren Haupt
zweck erreicht. Dem Orden mochten aber solche Bedingungen wohl hart 
erscheinen und er den Versuch machen wollen, sie möglichst zu mildern 
oder vielleicht gar zu umgehen. Jedenfalls scheint der Administrator so 

wenig an deren Erfolg gezweifelt zu haben, daß er (am 23. November
1563) an den rigaschen Rath schrieb, dessen frühere Treue gegen den Orden 
belobte und anfrug, wessen man sich ferner zu ihm zu versehen habe".

Im folgenden Jahre fertigte daher auch der Administrator eine neue 
feierliche Gesandtschaft aus vier Ordensgliedern und zwei Rechtsgelehrten 
(unter denen wiederum Wagner) ab35, in deren Instruction (vom 24. März
1564) auch die russischerseits vermuthlich zu verlautbarenden Bedingungen 
behandelt wurden, namentlich in der Nebeninstruction, die wohl dem 
russischen Hofe nicht mitgetheilt werden sollte. In Betreff der vom Zaren 
zu fordernden Huldigung Livlands und der russischen Schutzherrlichkeit 
über dasselbe sollten die Rechte des deutschen Reichs gewahrt, in Betreff 
eines zu fordernden Zinses des Landes Armuth, und in Bezug auf ein 
Bündniß mit dem Deutschorden dessen Schwäche vorgeschützl und Höch-
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stens eine Allianz gegen die Türken zugesagt werden. Die ebenfalls zur 
Sprache gekommene Eroberung Preußens wollte der Orden, obwohl er sich 

durch die gegen Herzog Albrecht ausgesprochene Achtserklärung dazu für 
berechtigt hielt, erst bis nach der Wiedererlangung Livlands verschieben 

und gleich, als sei diese schon entschieden, sollte zum Voraus mit Fürsten- 
berg über die künftige Verfassung des zu erneuernden Ordensstaats ver

handelt werden. Es sollten nicht mehr vorzugsweise norddeutsche, sondern 
süddeutsche Ritter nach Livland gezogen werden. Der Erzbischof sollte 

nur die geistliche Gerichtsbarkeit ausüben und dem Orden angehören 
u. s. w.; die Städte Reval und Riga sollten durch Handelsprivilegien 

gewonnen und zu dem Zwecke der Zar ersucht werden, die Schifffahrt auf 
der Düna freizugeben. Auch über die Rückgabe des dörptschen Stifts 
sollte man eine Unterhandlung versuchen, wenn Fürstenberg solches für 
thunlich halten würde. Dafür wurde nichts weiter als die Erhaltung der 

russischen Kirchen zu Reval und Riga versprochen36. Obwohl solche 
Eröffnungen wenig geeignet waren, beim mächtigen Zaren Eingang zu 
finden, dem hierdurch die ganze Last des Krieges, ohne Zusicherung be
stimmter Vortheile, zugeschoben wurde, so scheint man doch über ihren 

Erfolg sich ziemlich sanguinischen Hoffnungen hingegeben zu haben37. 
Noch vor Abfassung der Instruction wurde zur Absendung der Gesandt
schaft die Zustimmung des deutschen Kaisers durch besondere Abgeordnete 

kmgeholt3«. In Wien meinte man, man müsse sich mit Rußland über 
euren mäßigen, aus Livland allein zu zahlenden, Zins vergleichen, den 
Hoheitsrechten des deutschen Reichs aber nichts vergeben, womit die 

rdensgesandten aber nicht übereinstimmten, wie sich nach dem Inhalte 

ei à'n mitgetheilten Instruction wohl denken läßt3^. Auch erhielt
man vom Kaiser Ferdinand ein Schreiben an den Zaren, worin er den- 

20 Csii11111 Freilassung Fürstenbergs bitt40. Darauf wurden auf den
^à'rz mehrere Comthure vom Administrator nach Ellingen berufen, 

vermuthlich um die oben erwähnte Instruction gemeinschaftlich festzu- 

C 11141 unb sodann die designirten Gesandten von ihrer bevorstehenden 
stndung unterrichtet". Die livländische Ritterschaft und die dortigen 

lande wurden (am 24. Mai 1564) aufgefordert, sich dem Zaren, unter 

eU 111 demselben festgesetzten und noch festzusetzenden Bedingungen, 
namentlich der Erhaltung der Landesprivilegien, zu unterwerfen und 

urstenberg so wie die Befehlshaber mehrerer Schlösser in Liv- und Kur- 
ünd von den mit Rußland gepflogenen Verhandlungen benachrichtigt43, 

scheint, daß sogar der Kaiser damit umging, eine Gesandtschaft nach 
os au zu schicken, welcher der Administrator einen von ihm designirten 

geordneten zuordnen wollte44. Es kam aber nicht dazu und die 
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Ordensgesandten fanden sich impuni in Lübeck ein, von wo sie nach 

Narwa fuhren^. Dort hatte man sie schon erwartet; sie wurden ehren
voll ausgenommen und von mehrer» Bojaren, die als Pristawe fungirten, 

theils zu Wasser, theils zu Lande nach Moskau geführt. Sie trafen am 
24. September ein46 und wurden von mehreren Beamten mit großem 
Geleite empfangen, denn man hielt sie für Gesandte des deutschen Kaisers. 

Dieser Irrthum, den sie durch wiederholte Erklärungen heben mußten, war 
theils durch das Vorgeben eines bis Narwa mitgereisten lübecker Kaufmanns, 
theils dadurch entstanden, daß die Gesandten von dem ihnen mitgegebenen 
kaiserlichen Schreiben sprachen. Es wurde ihnen vorgeworfen, sie hätten 
sich für kaiserliche Gesandte ausgegeben und nur solchen gebührende Ehren
bezeigungen angenommen. Sie erhielten dennoch am 25. Dctuber, nach 
Ablieferung der vom Administrator für den Zaren mitgegebenen Geschenke 
(zwei vergoldete Geschirre) und ihrer eigenen Gaben, Audienz, wo sie 
aber blos die herkömmlichen Fragen über ihres Herrn Wohlsein zu be

antworten hatten, zur Tafel geladen wurden und den Ministern in einem 
Nebenzimmer den eigentlichen Zweck ihrer Sendung auseinander
setzten. Am 7. November fanden Verhandlungen mit den Ministern 

statt, wobei die Abgeordneten auch eines von Livland zu entrichtenden 
Tributs erwähnten. Die Minister erwiderten, es sei dem Zaren früher 
eine thätige Hilfe gegen Polen versprochen worden, wofür der Deusich- 
meister auch Preußen zurückbekommen sollte, hievon fände sich aber auch 
in den dem Gesandten mitgegebenen Schreiben kein Wort. Die Ge
sandten erwiderten ihrer Instruction gemäß, daß die Einnahme Preußens 
füglich erst nach der Wiedereroberung Livlands geschehen könne. In der 
folgenden Eonferenz (16. November) kamen die russischen Beamten auf 
Befehl des Zaren wieder auf diesen Punkt zurück und verlangten zu wissen, 

wann und mit welchen Mitteln der Deutschmeister den König von Polen 
in seinen livländischen Besitzungen zu bekriegen gedächte. Da die Ge
sandten hierauf nicht antworten konnten, sondern um einen Bescheid 

wegen der Restitution Fürftenbergs baten, erklärte man die Unterhand
lungen für abgebrochen. Die Abgeordneten baten indeß um Erlaubniß 

zu einer schriftlichen Eingabe, in welcher sie Seitens Livland einen Tribut 
und die Anerkennung der russischen Schutzherrlichkeit anboten und auch 
versprachen, ihr Herr würde sich nach Truppen umsehen, um sie nach Liv

land zu schicken47. Ein Mehreres, erklärten die Gesandten, nicht zuge- 
ftehen zu können, indem der Deutschmeister, wenn die Freilassung Fürsten
bergs nicht erfolgte, ohne Mitwissen des Reichs nicht weiter gehen könnte, 
stellten aber zugleich vor, daß die Wiedereinsetzung des alten Meisters zu 

Fellin oder anderswo gewiß das Reich zu einer Unternehmung gegen 
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Polen stimmen würde. Man sieht hieraus deutlich, daß die Gesandten 
die Schwäche und das Unvermögen des'Ordens, so wie auch wohl des 

Reichs zu einem thätlichen Einschreiten möglichst zu bemänteln und den Zaren 

zu einer blos aus russischen Mitteln zu bewerkstelligenden Restitution Fürsten
args zu bewegen suchten. Hierin wollte die russische Regierung nicht 

willigen und in der Conferenz vom 27. November wurde den Gesandten 

ein schreiben vorgelesen, durch welches der Zar sich auf ein früheres 
Anerbieten Wagners, in Betreff eines Angriffs des Deutschmeisters gegen 
Polen, bezog, den Widerspruch desselben mit der jetzigen Erklärung der 
Gesandten hervorhob und erklärte, „die Städte und Flecken, die Seine 
kaiserliche (zarische) Majestät in Livland inne hätte, seien seine Erb- 

lande und mit dem Schwerte für des Meisters Unwahrheit durch ihn 
rechtmäßig erobert. Demnächst seien die Gesandten entlassen" 4^. In 
diesem Schreiben, in welchem der volle Titel des Zaren vorkam, nannte 

er sich unter andern auch Herr von Livland. Wagner, der sich hierdurch 
compromittirt sah, erbot sich in Gegenwart der russischen Minister und 
namentlich des Kanzlers Andrei Wassiljewitsch, der bei seiner frühern 
Unterhandlung zugegen gewesen war, den Inhalt derselben zu wiederholen 

und behauptete, die oben erwähnte Zusicherung gar nicht gegeben, sondern 
blos von dem Vorhaben des Deutschmeisters gesprochen zu haben, Liv

land bei günstiger Gelegenheit wieder an sich zu bringen. Hierauf ant

wortete der obengengnnte Beamte zwar nichts49; das Resultat blieb aber 
doch dasselbe. Vergebens richteten die Gesandten noch ein Schreiben an 
b£n Zaren; sie erhielten keine Antwort und mußten am 2. December 
Moskau verlassen. Ob ihre Fürbitte wegen Erleichterung des Schicksals 
der livländischen Gefangenen, welche sich brieflich ansie gewandt hatten 00, 

etwas ausgerichtet hat, wissen wir nicht. An die vornehmsten zarischen 
Beamten hatten sie Uhren vertheilt^i. Aus Iwangorod schrieben sie 

wtederum mehrere Male an den Zaren, theils um sich für die ihnen 
widerfahrene Behandlung zu bedanken, theils um ihm das Schicksal der 
Gefangenen und den Zweck ihrer Sendung noch einmal ans Herz zu 

legen 52 und segelten erst im Mai über Amsterdam nach Deutschland 

zuruck A Wagner und wohl auch der andere beigegebene Rechtsgelehrte 
gingen nach Lübeck 54. Man sieht hieraus, daß die Gesandten keine Mühe 
sparten; man war aber in Rußland von der ganzen Sachlage zu gut 

unterrichtet, um für den Orden gleichsam die Kastanien aus dem Feuer 
iu ziehen.

Der oben gemeldeten Warnung des Dr. Jonas ungeachtet und ob
wohl Kettler noch kürzlich, wohl für die Einnahme Pernaus, ein Zeichen 
königlicher Gunst erhalten hatte 55, wurde er von erzstiftischen Abgeordneten 
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beim Könige verklagt. Sie beschwerten sich über Bevorzugung des 
Ordensadels vor dem Erzstiftiscben, sie behaupteten, daß die erzstiftischen 

Gebiete durch Ordensadlige verwaltet und von Kettlern willkürlich ver
pfändet würden; auch die Stiftsgüter würden nicht verschont und die in 
und bei Riga liegenden hätte die Stadt an sich gezogen, welche auch keine 
katholische Kirche dulden wolle. Endlich stehe Kettler mit fremden Mächten 
in verdächtigen und der Krone Polen nachtheiligen Unterhandlungen und 
habe zu diesem Zwecke sogar tausend deutsche Reiter unter Paul Wobbeser 
nach Livland kommen lasten. Henning, der dies am ausführlichsten erzählt, 
bemerkt hierzu, der Herzog sei zu den Güterverpfändungen, um Verthei- 
digungsmittel anschassen zu können, durch ein besonderes königliches 
Schreiben ermächtigt worden, welches er auch anführt, und um des drohen
den Kriegs mit den Russen willen seien auch die tausend Mann in 
Preußen geworben worden 06. 2)ie|e Truppen waren eigentlich vom 
Herzoge von Preußen gesammelt und gegen seine eignen aufsäßigen Unter
thanen bestimmt; man gab aber vor, sie wären zum Dienste des Königs 

von Polen bestimmt und sollten nach Livland geführt werden. Sie kamen 

nur bis in die Gegend von Königsberg. Die preußischen Stände drangen 
mehrmals aus ihre Entlastung. Endlich verglich man sieb mit ihnen und 
brachte sie aus Preußen, worauf Wobbeser im Herbst 1566 entwich 5?. 

Zu seiner Rechtfertigung hat auch später Kettler diesen Wobbeser, als er 
in Windau ankam, festnehmen und der polnischen Regierung ausliefern 
lassen. Offenbar gingen die Klagen von der nicht zahlreichen, aber wie 
es scheint rührigen, katholischen Partei in Livland aus. Dem Grundsätze 
der Einigung Polens mit Livland, dem i^igismundischen Privilegium zum 
Trotz, bat sie sich einen Polen, den Großmarschall von Litthauen, Jo
hann Chodkiewicz, zum Administrator aus. Der König widerstand 
einige Zeit, gab aber endlich nach. Dem Herzog ließ er nur den Titel 
eines Gouverneurs, befahl ihm aber die Verwaltung dem Chodkiewicz zu 
übergeben und das auf Verlangen der litthauischen Stände, weil Livland 
von äußern Feinden sowohl als vom Uebermuthe der Kriegvleute |o viel 
zu leiden habe und weder Gesetz noch Ordnung dort herrschte b8. Zugleich 
ordnete er einen Landtag zu Riga an und befahl den livländischen Ständen, 
demselben beizuwohnen, und der Stadt Riga, dem neuen Administrator 
den Bischofshof, die erzstiftischen Güter und den Genuß aller erzbischöf
lichen Rechte einzuräumen In der ihm gegebenen Instruction bekam 
Chodkiewicz den Auftrag, die Vereinigung Livlands mit Litthauen, )o wie 

die vollkommene Unterwerfung Rigas zu betreiben; auch sollte diese ^rtadt 
zur Vertheidigung des Landes aus ihren Hafeneinnahmen etwas beitragen 
und die livländischen Stände für den Unterhalt der Truppen sorgen.
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®oUten die Rigenser sich dessen weigern, so sollte der Administrator die 
Rechte der frühern Erzbischöfe und Ordensmeister ausüben, am Ausfluß 
der Düna einen Zoll erheben und ein Schloß bauen. Er sollte Esthland 

zu unterwerfen suchen und denen, die dazu behilflich würden, in Esth- und 
Livland Lehn- und Erbgüter, je nach ihren Verdiensten, verleihen dürfen. 

1x5,1 Làand sollte er die Annahme eines bestimmten Rechts, des kulmischen, 
preußischen oder eines andern, betreiben. Vom Herzoge von Kurland 
sollte er die Abtretung der jenseitigen Ufer der Düna und Mißa ver
langen. Er erhielt das Recht, Beamte ein- und abzusetzen60, später auch 
nod) in einem besondern königlichen Schreiben das Recht über Leben und 
Tod, die volle Militair- und Civilgewalt in geistlichen und weltlichen, in 
bürgerlichen und peinlichen Sachen, das Recht alle gerichtlichen Urtheile 

zu bestätigen oder abzuändern und zwar ohne weitere Berufung an den 
König, Güter zu verleihen, Zölle anzulegen, die Ausübung des Münzrechts 

zu verleihen 61, Städte zu bauen, Landtage auszuschreiben und mit Zu
stimmung der Stände — Steuern zur Landesvertheidigung auszuschreiben, 
über den Stand und die Güter der rigaschen Domherren zu entscheiden, 
so wie überhaupt die Besitztitel der Lehnsgüter zu untersuchen, die Lehns- 

güter derjenigen aber, die den Roßdienst nicht leisten würden, einzuziehen 

und anderweitig zu verleihen. In den Gerichten sollte nach den Landes
gebräuchen verfahren werden, insofern sie nicht ungerecht oder unbillig 
wären, vom Administrator aber eine neue Gerichtsordnung ins Leben 

gerufen werden. So war denn Livland unter die beinah unumschränkte 
Verwaltung eines polnischen Statthalters gekommen, was Westpreußen 

noch zu Anfang dieses Jahrhunderts aus allen Kräften zu verhindern suchte 
und lieber die Statthalterwürde ganz aufgab, als den von den Königen 
Alexander und Sigismund ernannten Ambrosius Pampowfky als solchen 

anzuerkenen 62.
Der neue Administrator kam nun mit großem Gepränge nach Liv

land. Der Herzog übergab ihm auf einem Landtage zu Kokenhusen am 

November die Regierung63. Auf dem darauf zu Wenden gehaltenen 
Landtage verhandelte man über die beiden wichtigsten, dem Administrator 

gegebenen Aufträge, die Vereinigung mit Litthauen und die Säcularisi- 

rung des Erzstifts. Für Beides sprachen die Stände des Erzstifts und 
ber ehemaligen Ordenslande sich aus, mit Ausnahme der Stadt Riga, 
bie an der Radziwilschen Caution festhielt und daher den Landtag nicht 
beschickt hatte. Sie blieb auch dabei trotz der persönlichen Anmahnungen 
beö zur Stadt gekommenen Administrators 64. Das Erzstift schickte zur 
^egulirung dieser Angelegenheien den rigaschen Domdechanten Jakob 
Meck, den wendenschen Hauptmann Just Fürstenberg und den 

Thl. II. Bd. I. 4
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dortigen Landrichter Rembert Gheilsheim, der schon an den Unter
handlungen vom Jahre 1561 Theil genommen hatte, auf den Reichstag 
zu Grodno. Dort wurde zwischen Livland und Litthauen eine ewige 
Einigung beschlossen und die desfallsige Urkunde am 26. December 1566 

vom Könige bestätigt. Nach derselben sollte der König von Polen, als 
Großfürst von Litthauen, auch Herr von Livland sein und an seiner Stelle 
sollten Chodkiewicz und seine Nachfolger das Land verwalten, ohne Be
einträchtigung der auf rechtmäßigem Wege erlangten, vom Könige 

bestätigten und der neuen Ordnung nicht widersprechenden 
Privilegien, Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten. Alle 

Vorrechte der Litthauer sollten auch die Livländer genießen und an den 
litthauischen Reichstagen, durch Absendung eigner Senatoren und Land
boten, Theil nehmen, ohne daß Livland dafür vom deutschen Reiche irgend 

eine Verunglimpfung widerfahren dürfte. Der Gottesdienst nach der 
Augsburgischen Confession sollte aufrechterhalten und zu diesem Zwecke 

tüchtige Geistliche nach Livland berufen, ein Prediger- und Lehrerseminar 

errichtet und Schulen und Kirchen für die Bauern angelegt und unter
halten werden. Hingegen Prediger von einer andern Confession sollten 
nicht zugelassen oder aufgedrungen werden. Die Nonnenklöster sollten zur 
Kindererziehung beibehalten, die Armenhäuser besser dotirt werden. Da 
das frühere geistliche Regiment aufgehoben worden, so sollten die Liv

länder ihre vaterländischen Gesetze und Ordnungen in eine Sammlung 
bringen und so alle nach gleichem Rechte leben. Wegen der deutschen 

Abkunft der Einwohner sollten die Aemter in den Städten und Burgen, 
so wie auch die Verwaltung der vier neuen Kreise, des rigaschen, treiden- 

schen, wendenschen und dünaburgschen, nur Eingebornen anvertraut 
werden, und zwar sollte jedem Kreise ein einheimischer Senator vor
stehen, nebst drei Landrichtern, zwei adeligen Beisitzern und einem Notar. 
Die Senatoren sollten im litthauischen Senate Sitz und Stimme haben 
und livländische Angelegenheiten in denselben nur mit Mitwissen der Liv
länder verhandelt werden, die Gerichte aber nach den vaterländischen 

Gesetzen und Gebräuchen urtheilen, insofern letztere vernunftgemäß und 
im Herkommen wirklich begründet wären. Den Städten wurden ihre 
Munipicalrechte, Privilegien, Gebräuche und Statuten vorbehalten, in
sofern sie nicht dem gemeinen Besten und althergebrachten Ge

wohnheiten, Rechten und Freiheiten zuwider wären. Gerichtssachen 

sollten in höchster Instanz vom Administrator und den vier Senatoren 
entschieden werden. Alle Verhandlungen sollten in deutscher Spraye 
von den Kanzleibeamten des Administrators, die lateinisch und deutsch 

verstehen müßten, verfaßt und mit dem vom Könige dem Lande zu 
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ertheilenden Wappen besiegelt werden. In Livland und Litthauen sollte 
fortan dieselbe Münze gelten. Zum livländischen Administrator sollte 
künftig vom Könige auf den Rath und mit Zustimmung des litthauisch- 

livländischen Senats ein Livländer, und in Ermangelung desselben ein 
Litthauer, der die deutsche Sprache verstände, ernannt und 

von den Livländern angenommen werden, wobei es denselben aber frei- 
stehen sollte, im Fall sie gegen ihn etwas einzuwenden hätten, den König 

um eine geeignetere Person zu bitten. Sollte endlich Litthauen mit 
Polen vereinigt werden, so sollte auch Livland in dieselbe Einigung ein
geschlossen bleiben. Alle diese Bestimmungen bestätigte der König, jedoch 
mit Vorbehalt seiner Oberhoheit und seiner Vorrechte und 
der königlichen und fürstlichen Rechte seiner Person und 
des Großherzogthumsöä. Zugleich erklärte er das überdün'sche 
Livland zu einem Herzogthum und ertheilte demselben ein eigenes, noch 
jetzt in Gebrauch befindliches Wappen, nämlich einen silbernen aufgerichteten, 

nach der rechten Seite gekehrten Greif, mit einem bloßen Schwerte in 
der rechten Vorderpranke im rothen Felde, mit den gekrönten Anfangs
buchstaben des königlichen Namens 8. A 66.

Die Säkularisation des Erzbisthums, die auf demselben Reichstage 
beschlossen wurde, war eine nothwendige Ergänzung dieser Stipula
tionen. — In der deshalb am 26. December 1567 ausgestellten Urkunde 

wurde die Erhaltung der Kirchen, Schulen und Geistlichen vorbehalten, 
die Lehnbriefe und Pfandverschreibungen, durch welche die Stifts- und 

Kapitelgüter namentlich in und bei Riga schon meist in andere Hände 
übergegangen waren 6?, bestätigt und endlich den Kapitelherren ein Vor
kaufsrecht auf etwa zu veräußernde Kirchengüter eingeräumt 68. Die 
Domherren traten allmälig in den weltlichen Stand und ließen sich die 
Stiftsgüter verleihen 6v, so z. B. der Dekan und spätere rigasche Castellan 
Jakob Meck das Schloß Sunzel?«. Der in den obigen Urkunden aus

gesprochene Zweck, den Streitigkeiten der ehemaligen livländischen Stände 

ein Ende zu machen und alle Einwohner denselben Gesetzen zu unter
werfen und durch die Bande einer neuen und festen Staatsverfassung zu 
vereinigen, schien erreicht. Bedenklich mußten den Livländern nur die 
Beschränkungen dünken, mit welchen die früheren Privilegien und Gebräuche 

w der Einigungsurkunde angeführ waren und mit welchen diese selbst vom 
Könige bestätigt wurden.

Nur die Stadt Riga weigerte sich beharrlich von der Radziwilschen 
Kaution abzugehen, trotz des lebhaften Andringens des Administrators 

(^pril 1567). Der Rath wollte sich zu nichts weiter anheischig machen, 

^s, im Falle einer Trennung Litthauens von Polen, den von den 

4' l 
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lithauischen und livländischen Ständen, mit Inbegriff Rigas, gewählten 
Oberherrn anzuerkennen und sich ihm, aber nicht dem Großfürstenthum, 
zu unterwerfen und zwar nur nach Bestätigung der städtischen Privilegien. 

Der Rath wollte also blos eine Personal-, keine Realunion. Er erkannte 
den Administrator gar nicht als solchen an, wogegen der Letztere an einem 
Blockhause an der Düna sortarbeiten ließ 7 l, das wegen der beständigen 

Beeinträchtigungen der Schifffahrt seitens des polnischen Befehlshabers zu 

Dünamünde72, doppelt gefährlich war. Endlich legte sich der Herzog von 
Kurland ins Mittel und es kam am 12. Juli zu einem Vergleiche, durch 
welchen der Administrator versprach, mit dem Bau bis zu erhaltener 
königlicher Entscheidung einzuhalten und die Schifffahrt nicht ferner zu 
beeinträchtigen 73. Diese Umstände wollte der Herzog Magnus benutzen, 
ließ die Stadt durch einen Abgesandten seines Wohlwollens versichern und 
ihr abrathen, sich mit Ehodkiewicz zu verständigen. — Seine Anerbietungen 

kamen erst ein paar Tage später, mochten auch wohl wenig Vertrauen 
eingeflößt haben. Der Rath verwies ihn also an den König, mit der 
Erklärung, daß er den Herzog sehr gern als seine vom Könige ein

gesetzte deutsche Obrigkeit annehmen würde. Der Herzog sandte dem 
Rathe nun am 1. August eine schriftliche Versicherung, das Blockhaus 
und alle andern Beschwerden abzuschaffen und ging nach Polen, um nach 

einer polnischen Prinzessin zu freien. Dies mislang, wie ichon oben an
geführt worden ist. Der Rath schickte seine Ageordneten, den Bürger
meister Ulen brock und Secretair Tastius (die häufig zu dergleichen 
Verhandlungen gebraucht wurden) und einige andere Rathsglieder und 
Aelterleute als Abgeordnete an den König, erst am 27. December, nach
dem dieser Fürst die Stadt von den friedlichen Gesinnungen seines Ad

ministrators und der Unschädlichkeit des Blockhauses, das nur gegen 
äußere Feinde aufgerichtet worden sei, versichert hatte. Die Gesandtschaft 
hatte aber keinen weitern Erfolg, als daß der König am 25. Juli 1568 
den Hauptmann von Dünaburg Nicolaus Talwojz und den von ihm 

als „rigaschen Castellan" titulirten Jacob Meck nach Riga sandte, um das 
Blockhaus und die Urschriften der Radziwilschen Cautionen in Augenschein 

zu nehmen (denn den beglaubigten, vom Rathe eingesandten Abschriften 
traute er nicht), worauf er am 20. October der Stadt eröffnete, er habe 
den Administrator und den Herzog von Kurland bevollmächtigt mit ihr 
zu verhandeln und sie ermahnte, sich bis dahin ruhig zu verhalten 74. Am 
22. November erschien auch der Herzog mit einem polnischen Beamten in 
Riga. Die Bürgerschaft beschloß (25. November) mit dem Administrator, 
welcher feindselige Absichten gezeigt und sich mit Truppen in der Nähe 
der Stadt habe sehen lassen, nicht anders als gegen Schleifung des Block- 
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Hauses, sowie der schädlichen Gebäude in der Vorburg, Oeffnung der 
Straßen und Rückgabe des Genommenen zu unterhandeln. Der Rath 

suchte zwar die Gemeinde günstiger zu stimmen, allein vergebens. Ein 

anonymer Brief, den man im Accisehause sowie an der Thür der Gilde
stube angeklebt fand, — warnte sie vor einer Unterwerfung. Die Ge
meinde wollte von der Radziwilschen Caution nicht lassen und obwohl 
ihr ein königliches Schreiben eröffnet wurde, welches sie aufforderte, die 
Gnade des Monarchen nicht zu verschmähen (wobei aber auch von der 
^>tadt die Uebergabe der Schlüssel und die Einräumung des erzbischöf
lichen Palastes, der Kapitelgüter, sowie aller Gerechtsame des Erzbischofs 

gefordert wurde), so wollte sich die Gemeinde dennoch in keine Unter
handlungen vor Abstellung der oben angeführten Beschwerden einlassen 
(Beschluß vom 14. December 1568). Die Aeltermänner nahmen der 
Gemeinde das Versprechen ab bei der Caution zu bleiben. Vergebens 
entbot der Rath die ganze Gemeinde wiederholt vor sich; die Aelterleute 
erklärten, dies wäre gegen den alten Gebrauch. Der polnische Beamte 
benahm sich so ungeschickt, daß er alles Vertrauen verlor. Bis in 
den April 1569 dauerten die Unterhandlungen, ohne den geringsten 
Erfolg 75.

Auf dem Reichstage zu Lublin, im Jahre 1569, gelang es Sigis
mund August, die von ihm längst betriebene Realunion zwischen Lit- 
thauen und Polen durchzusetzen. Als livländische Landboten (Nuntii 
Uvoniae ducatus ultradunensis) erschienen daselbst die auf dem Land
tage zu Wenden am 15. Mai gewählten Castellane oder Schloßhaupt- 
leute (die die frühern Comthure und Vögte ersetzten) Jacob Meck und 
^tto von Ungern, Freiherr zu Pürkeln, und die Landräthe (consilarii) 

nat Landrichter Johann von Münster, Rembert Gheilsheim, 
Dietrich Aderkas und Lorenz Offenberg. Sie waren beauftragt 
bafür zu sorgen, daß durch die neue Staatshandlung die protestantische 

Religion, die Landesprivilegien und der Einigungsvertrag mit den Lit- 
> Hauern nicht gefährdet würden 7«. Diese Vorsicht war keinesweges über- 
stüssig, denn da die Livländer spät gekommen waren, so verlangte man 

Von thuen sofort einen unbedingten Eid auf die Vereinigung mit Polen. 
Sie schützten ihre Instructionen und den Einigungsvertrag mit Litthauen 

vor und erklärten endlich, den verlangten Eid nur in dem Fall ablegen 
zu können, wenn dieser Vertrag von neuem bestätigt und ihnen auch von 
ben Reichsständen die Versicherung gegeben würde, Livland nie von 
Litthauen zu trennen, die Landesprivilegien aufrechtzuerhalten und die 

letzter» eher zu vermehren, als zu vermindern 77. Am 6. August wurde 
die Union vollzogen und von den livländischen Abgeordneten und s-mmt- 
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lichen Landräthen beschworen. Dieselben schworen auch noch der Krone 
Polen78. Der König stellte dagegen eine Versicherung aus, daß die 

Eidesleistung ihnen auf keine Weise zum Nachtheil gereichen solle und 
er ihre Privilegien auf dem nächsten Reichstage bestätigen werde, doch 
unter Vorbehalt der von den Reichsständen (mit Einschluß der livländischen) 
festzusetzenden Modification derjenigen unter ihnen, welche den pol
nischen und litthauifchen Freiheiten widersprechen würden 79. Drei Tage 
vorher war auch die Urkunde über die Einverleibung Kurlands in das 
Reich Polen, unter Bestätigung der Privilegien des Herzogthums, insofern 

sie den Freiheiten des Reichs nicht zuwider wären, vollzogen worden. 
Bei der Gel genheit hatte Herzog Kettler, in Beziehung auf Livland, die 

Vereinigung des Schlosses Sonneburg oder die des Stifts Kurland 
(Pilten) mit seinem Herzogthum verlangt, sowie die Verlehnung von 
150 Bauergesinden an verdiente Männer und auch eine Bestimmung 

über das ihm anvertraute Schloß zu Riga89. Der König erwiederte, 
über Sonneburg könne er erst verfügen, wenn es in seine Gewalt käme, 
die 150 Gesinde wären schon von Chodkiewicz verdienten Männern auf 
des Herzogs Empfehlung verliehen worden und das Schloß zu Riga 

solle bis auf weitere Verfügung noch ferner dem Herzoge anvertraut 
bleiben8^. Man sieht hieraus, wie in Folge der Säcularisation des Ordens 
und später des Erzstifts die Anzahl der in Privatbesitz gekommenen Güter 
sich vermehrte8?. Besaß man doch damals kein anderes Mittel, um Ver

dienste zu belohnen und sich eine Partei im Lande zu machen. Durch 
Verlehnung livländischer Güter an polnische Adelige hoffte vielleicht die 
königliche Regierung, obwohl vergeblich, sie zu Livländern zu stempeln 
und so die Verletzung des Sigismundischen Privilegiums zu beschönigen, 
deren sie sich schon durch Vergebung von Aemtern an Polen schuldig ge

macht hatte. Namentlich kommen viele polnische Castellane oder Schloß
hauptleute, später auch viele polnische Gutsbesitzer vor, eine natürliche 
Folge der Besetzung der Schlösser durch polnische Truppen, schon vor den 
Verträgen vom Jahre 1562. Hierdurch sah sich Livland gegen polnische 
Eingriffe schutzlos und in Gefahr denationalisirt zu werden, und die 
ehemaligen Ordensgebietiger wurden, trotz KettlerS Versicherung vom 
Jahre 1560, außer Amt und Würden gesetzt und ihres Lebensunterhalts 
beraubt. Der livländische Adel sah endlich die Hoffnung schwinden, durch 

Kriegsdienste, wie sonst, Lehngüter zu erwerben und sich so ein Vermögen 

zu verschaffen, wozu er nach den damaligen Verhältnissen auf andere Weise 
nicht gelangen konnte.

Auf dem Reichstage, wo die Union verhandelt wurde, waren aus 
Riga keine Abgeordneten erschienen. Der Herzog von Kurland trat 
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wiederum als Vermittler auf und schlug vor, der Stadt genehme Com- 
missarien zu schicken, um mit ihr zu unterhandeln. Die Gegenstände über 
welche dem Herzoge eine Verständigung nöthig erschien, waren: die Be
stätigung der Privilegien, die Beziehung des Administrators zur Stadt, 
die Wahrung der evangelischen Religion, das Patronatsrecht der Stadt 
über die Kirchen, die Uebergabe der Thorschlüssel, das Eigenthumsrecht 
der Stadt an den in und bei der Stadt belegenen Stiftsgütern, so wie 

die Herrschaft über den Hafen, die von der Stadt gewünschte freie Wahl 
eines Burggrafen wie in Danzig, die Abbrechung des Dünablockhauses 
und der Gebäude in der Vorburg und endlich das Münzrecht83. Der 
König ernannte einen polnischen Bischof nebst mehrer» andern Kron
beamten und den rigaschen Castellan Jakob Meck zu Commissarien (am 

18. December 1569). Gegen Ende Februar 1570 fingen die Verhand
lungen (in84. Die Stadt verlangte die Gerichtsbarkeit auf der Düna, die 

Abreißung des Dünablockhauses und der Häuser in der Vorburg, das 
Recht bei Dünamünde Pfähle zum Behuf der Seefahrer zu setzen, die 
Abschaffung des Strandrechts, der neuangelegten Zölle zu Kirchholm, 
Neuermühlen und Kokenhusen und der außergewöhnlichen Jahrmärkte 
und Gebäude in Kurland und zu Neuermühlen, das den Bauern einzu
räumende Recht, ihre Erzeugnisse nach Riga zu bringen, die Ueberlassung 
der Stiftsgüter an die Kirchen, Schulen und Armenhäuser, das Recht der 
Stadt, Reisepässe zu Wasser und zu Lande zu ertheilen und die Thor
schlüssel zu verwahren, endlich die Aufrechthaltung der Radziwilschen Ver
sicherung 85. Nach einer später (am 27. Juni 1570) den Commissarien 
ertheilten Instruction, scheinen dieselben den Auftrag gehabt zu haben, die 
Stiftsgüter, die Thorschlüssel, das Münzregal und überhaupt alle Rechte 
der frühern Oberherren der Stadt, der Krone zu vindiciren und mit der 
Stadt über eine unbedingte Huldigung, die Bestätigung der Privilegien, aber 
auch eine Umbildung der Stadtverfassung, unter Aufhebung der frühern 
Standesunterschiede zu unterhandeln. Was durch den letzten Punkt bezweckt 
wurde und wie weit in dieser Hinsicht die Commissarien gehen sollten, ist viel
leicht absichtlich dunkel gelassen88. Mit Mühe bewog der Rath die Ge
meinde sich in Unterhandlungen einzulassen. Man fürchtete einen Ucber- 
fall und am 18. März wurde sogar die ganze Bürgerschaft aufgefordert 
Wache zu halten. Lange wollte sie trotz des Andringens des Raths nicht 
einmal die Commissarien in die Stadt hereinlassen. Endlich zogen am 
1. April der königliche Gesandte Dzialinsky und von weiten des 

Administrators der Castellan Jakob Meck, Lorenz Offenberg und 
Matz Hur a der ein. Die Bürgerschaft, hauptsächlich vom Aeltermann 

der großen Gilde Wilhelm Spenkhausen angefeucrt, wie aus den
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ihm von den Rathsgliedern gemachten Vorwürfen hervorgeht, verlangte 
zuförderst eine königliche Resolution über ihre Beschwerden und wandte 
ihre Verpflichtung gegen das deutsche Reich ein, von der sie noch nicht 

losgesprochen wäre. Spenkhausen ließ zum Beweise Schriften vom Jahre 
1549 verlesen, in denen Kaiser Karl V. der Stadt den Zutritt zum 
Schmalkaldischen Bunde vorwarf und die Stadt versprach, sich in keine 
Bündnisse einzulassen, desgleichen ein späteres Mandat, wodurch der 

deutsche Kaiser sich auch nach der Einigung Livlands mit Polen für den 
Oberherrn Riga's erklärte (ohne Datum und zwischen die Schreiben vom 
Jahre 1549 gestellt). Diese Schreiben scheinen von großer Wirkung ge
wesen zu sein, denn beide Gilden beschlossen bei einander zu stehen und 
zu Aufrechthaltung ihrer frühern Beschlüsse jeder Gefahr zu trotzen 
(5. April). Hiebei blieb es auch, obwohl die Verhandlungen noch meh

rere Wochen fortdauerten87. Der Rath beharrte standhaft bei der Rad- 
ziwilschen Versicherung und erklärte die Stadt für dem Könige Unterthan, 
dem unirten Polen und Litthauen aber verwandt und mit ihnen unzer
trennlich vereinigt. Die Besendung des Reichstags, zu dem er am 22. Fe
bruar verschrieben worden war, lehnte er ab88. Die Bürgerschaft war 
vielmehr geneigt eine Gesandtschaft nach Deutschland zu schicken89, welches 

auf dem Reichstage zu Speier (November 1570) sich vielfach mit Livland 
beschäftigt hatte, ohne aber entscheidende Schritte zu thun99. Eine 
neue polnische Gesandtschaft, die zu Ende des Jahres ungefähr mit 
den oben angegebenen Forderungen erschien, hatte ebenfalls keinen 
Erfolg 91.

Im Frühlinge des folgenden Jahrs (1571) erschien ein pommerscher 

Edelmann, Georg Below, und schlug den jungen Herzog von Pom
mern, Barnim, zum Regenten, unter der etwaigen Oberhoheit des 
Königs von Polen, vor. Die Herzöge von Pommern nämlich fürchteten 
sehr, die Russen möchten sich zu Herren der Ostsee machen und wollten ihnen 
zuvorkommen 9< Der Rath theilte solches im Stillen den zwei Aelter- 
männern und ihren Vorgängern mit. Dieselben brachten wiederum eine 
Gesandtschaft an das deutsche Reich vor, um sich zuförderst mit demselben 

zu verständigen. Dazu konnte der Rath sich nicht entschließen und so 
einigte man sich dahin, die Werbung abzuweisen9» (am 14. April). Auf 
einen zweiten Vorschlag desselben Inhalts, erklärte die Stadt, um keinen 

Herrn bitten zu wollen, sondern sie sei mit demjenigen zufrieden, den ihr 
Gott und das Reich geben würden. Unterdessen hatte der Rath im 
Stillen den kaiserlichen Hof beschickt und von dort Versicherungen über 
den Antheil empfangen, den das Reich am Schicksale Livlands nehme. 
Ein kaiserlicher Gesandter, der nach Reval ging und einen Brief deS 
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Kaisers Maximilian an die Stadt Riga überbrachte, wurde zwar vom 
Rathe kalt, aber vom Aeltermann großer Gilde, Albrecht Hinske, 
desto zuvorkommender empfangen. Die Verlesung seines Creditivs auf 
der Gildstube (7. Juni) erregte große Freude; den Brief selbst wollte 
der Rath noch nicht bekannt machen und der Aeltermann brachte den
selben mit Mühe dahin, dem Gesandten eine schriftliche Antwort zu geben; 
dem Könige von Polen schrieb man zur Entschuldigung, die Stadt habe 
sich jetzr nicht zum Reiche gedrängt, sondern habe, wie die Stadt Reval, 

von_ demselben einen Antrag bekommen (22. Juni). Die Beziehungen 
zwischen dem Reiche und der Stadt waren auch noch so wenig gänzlich 
abgebrochen, daß der Rath zu derselben Zeit einen Prozeß mit dem 

gewesenen Aeltermann, Wilhelm Spenkhausen, beim Kammergerichte 
cinleitete.

Der Empfang des obenerwähnten Briefs bestimmte vermuthlich den 
König von Polen, die Unterhandlung mit der Stadt ohne Zeitverlust zu 
erneuern und zwar sollten damit der Herzog von Kurland und der Ad
ministrator Chodkiewicz beauftragt werden. Die Bürgerschaft, welche 
Chodkiewicz für ihren ärgsten Feind hielt, war damit wenig zufrieden. 

Galt es doch, wie der Aeltermann Hinske dem Rathe erklärte, „Riga 

von Deutschland zu trennen und in ewige Dienstbarkeit zu Litthauen zu 
bringen." Die Aelterlcute versammelten die Gilden nicht früher, als bis 

der Rath ihnen Abschriften, sowohl des kaiserlichen, als des königlichen 
Briefes an die Stadt mitgetheilt hatte. Diese Schreiben wurden am 
à August in den Gilden verlesen, worauf die Gilden einstimmig be- 
Ichlossen, sich in keine Unterhandlungen mit Polen einzulassen. Dennoch 

sandten sie auf das Andringen des Raths ihre Aeltermänner mit den 
Abgeordneten desselben zum Administrator nach Kirchholm (6. Septem
ber 1571 94). Auch der kaiserliche Brief wurde ihm mitgetheilt. Die 
Abgeordneten meinten, die beiden Potentaten könnten sich wegen 
Livlands wohl vergleichen, und lehnten die Botschaft an den König oder 
den Reichstag ab. Chodkiewicz warf ihnen vor, die Stadt suche sich 
immer neue Herren und weise die Gnade des Königs zurück, der ihn 

doch jetzt mit den ausgedehntesten Vollmachten zu Abstellung aller ihrer 
Beschwerden versehen habe und von dem Besitze des ihm so wichtigen 
Drts nie ablassen werde. Da der Rath die vorgenannte Anschuldigung 

zurück und auf die Lage Rigas als See- und Handelsstadt hinwies, 
welche ihr die Gunst des Kaisers wünschenswerth mache, fo erklärte der 
Administrator, der König werde sie gegen das deutsche Reich schon zu 
Pützen wissen. Die Bürgerschaft beschloß darauf am 17. September 

ent Könige zu erklären, „sie wolle bei ihrer Treue gegen ihn beharren, 
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wenn er fie vom Reiche löse und sie bei der Radziwillchen Caution be
lasse." Zugleich sollte der Kaiser ersucht werden, die Stadt gegen Polen 
und ihre sonstigen Feinde zu sichern und seine Absichten in Betreff 
Rigas deutlich kund zu thun. Endlich beschloß man, sich mit den Litthauern 

„die heute ja, morgen nein sagten", in keine weitere Unterhandlungen 
einzulassen und von der Caution nicht zu weichen, nach welcher der Stadt 
nach dem Tode des Königs die freie Wahl eines Herrn zustand. Der 

Rath, der eine Belagerung fürchtete, während die Stadt nicht genugsam 
mit Korn versehen war und der zugleich zu viel politische Bildung hatte, 
um die Erfolglosigkeit der Unterhandlung mit dem schwachen und zertheilten 
deutschen Reiche nicht einzusehen, stimmte damit nicht überein und gab 
ein abweichendes Gutachten, welches er den Gilden mittheilen lassen 
wollte. Die Aeltermänner verweigerten eine Zusammenberufung derselben, 
ehe ihnen eine Abschrift des Gutachtens mitgetheilt werde. Dazu wollte 
der Rath sich nicht verstehen; er versuchte sogar die gesammte Bürger
schaft (an deren Verhandlungen damals, wie wir sehen, auch schon Nicht

brüder mit vollem Stimmrechte, aber in abgesonderten Versammlungen 
Theil nahmen und die ihre Beschlüsse den Aeltestenbänken — „dem Aus
busse" — durch Abgeordnete - die spätern Dockmänner — damals 
Joachim Ebel und Heinrich Schmidt, kund that) vor das Rath
haus, bei schwerer Strafe, zu berufen, um ihr mündliche Eröffnungen zu 
machen. Das war aber „das.Alte nicht" und so erschien beinah Niemand, 
und der Rath mußre die verlangte Abschrift geben. Am 27. September 
versammelten sich dann die Gilden und es wurde ihnen ein vom Rath 

verfaßtes Concept eines an den Kaiser zu richtenden Schreibens verlesen. 
Die Bürger äußerten Furcht vor der Neichsacht; die besser unterrichteten 
Abgeordneten des Raths machten sie auf die Schwäche des Reichs auf
merksam. Chodkiewicz gab die Besendung des Kaisers, von der die Stadt 

nicht abzubringen war, nach, als man ihm eine 2lb,Christ des abzulenden
den Schreibens und der darauf zu erfolgenden Antwort versprach. Ueber 
den Inhalt desselben erhob sich noch ein Streit zwischen Rath und Bür
gerschaft. Die letztere, der des Raths Concept am 10. October verlesen 
wurde, trug ihren Aeltesten auf, es durch Anführung der Radziwilschen 
Caution und der polnischen Zumuthungen und Bedrückungen zu vervoll
ständigen. Der Rath, fürchtend hierdurch den König zu erzürnen, von 
dem mehrere Rathsglieder, nach dem Buche der Aelterleute, Güter er
halten hatten, verfaßte ein andres Concept, die Bürgerschaft aber, vor
züglich die große oder Kaufmannsgilde, deren Handel durch das Düna
blockhaus beständig gestört wurde, blieb bei dem ihrigen und überließ es 
dem Rathe, in seinem alleinigen Namen dem Kaiser zu schreiben. Die 
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kleine oder Handwerkergilde, d'e bisher fest am Reiche zu halten erklärt 
hatte, schlug sich plötzlich auf die Seite des Raths, der nun den dritten 
Stand einlud, der Majorität beizutreten. Allein eine energische Vorstellung 
der großen Gilde, bewog doch den Rath, sein letztes Concept den Wünschen 
derselben gemäß zu modisiciren. Es fehlte bei der Gelegenheit nicht an 
lebhaften Wortwechseln. Als ein Bürgermeister dem Aeltermann Hinske 

vorwarf, daß er die Beschlüsse der Gilde beim Rathe nicht so einbrächte, wie 
ihm anfgetragen worden, erwiderte er, daß nur ein Schelm und kein recht
licher Mann ihn dessen zeihen könne. Wie nun der Bürgermeister sagte, er 
bringe es bäurisch ein, entgegnete der Aeltermann: sie wären Bauern wie 
die Bauern aus der großen Gildstube und aus Bauern würden sie zu 

Bürgermeistern. Gegen Abend forderte ihn der Bürgermeister auf, mit 
den Aeltesten am folgenden Tage aufs Rathhaus zu kommen. Da erwi
derte er: was sollen die Bauern auf dem Rathhause, sie haben zu pflügen. 
Am nächsten Morgen aufs Rathhaus gerufen, entschuldigte er sich mit 
Unwohlsein: er sei noch zu Bette und müde, er habe gestern das Feld 
gepflügt. Er war aus dem Punkt, sich über den Bürgermeister bei der 
Gilde zu beschweren, fürchtete aber einen Auflauf. Der Bürgermeister 

landte wiederholt zu ihm mit Erklärungen über den Sinn der von ihm 
gebrauchten Worte. Das Zerwürfniß dauerte mehrere Tage.

Am 13. December erschienen die Aeltesten großer Gilde wieder auf 
dem Rathhause und verlangten, daß dem vom Rathe an den Kaiser zu sen
denden Rathssecretair Georg Wiborg auch ein Bürger beigegeben werde, 
standen aber später, aus Rücksicht auf die Kosten einer solchen Sendung, 

davon wieder ab. Georg Wiborg erhielt den geheimen Auftrag, Riga 
die Rechte einer freien Reichsstadt auszuwirken und jeden deutschen Fürsten 
abzulehnen, da ein solcher sich in den städtischen Haushalt mischen und 
über die Privilegien Hinwegsetzen würde. Im Januar des folgenden 
Jahrs (1572) verlangte Chodkiewicz von der Stadt die Besendung des 
Reichstags zu Warschau, durch gehörig bevollmächtigte Abgeordnete. Es 

wurde ihm abgeschlagen Daß seine Besorgniß über die Verhandlungen 
mit Deutschland nicht unbegründet gewesen, bewies das kaiserliche Rück
schreiben vom 19. Februar 1572, in welchem Maximilian die Stadt er

mahnte beim Reiche zu bleiben, ihr Schutz und seine Vermittelung beim 
Könige anbietend, da der dem Könige von der Stadt gelobte Gehorsam 

von der Zustimmung des deutschen Reichs abhängig und also von vorn
herein kraftlos sei96. So berichtet der Bürgermeister Fuchs und in der Kürze 

auch das Buch der Aeltermänner; Henning und nach ihm Hiärn melden, 
die Stadt habe durch ihre Botschaft dem Kaiser den Gehorsam aufge
kündigt und ihm ihre Vereinigung mit Polen mitgetheilt9?. Dies ist 
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allerdings möglich und obwohl Wiborg bei seiner Rückkehr mündlich erklärte, 
der Kaiser habe der Stadt alle ihre Wünsche bewilligt98, so konnte dies 
doch wenig Eindruck machen, da es nicht in dieses Fürsten Macht stand, 
seinen Worten Nachdruck zu geben, was auch Fuchs andeutet. In weitere 

Unterhandlungen ließ sich die Stadt mit Chodkiewicz nicht ein und so 
blieb während der ganzen Regierung Sigismund Augusts das Verhältniß 
Rigas zur Krone Polen noch unentschieden. Die Stadt, weit entfernt 

den in neuern Zeiten99 ihr gemachten Vorwurf eines Abfalls von Deutsch
land zu verdienen, hing trotz der Schwäche und Zerissenheit ihres Mutter
landes noch immer fest an demselben, besonders die Bürgerschaft. Die ge- 
müthvolle Politik der letztern, welche der klügere Rath nicht theilte, führte 
eine wachsende Uneinigkeit zwischen beiden Staatsgewalten herbei, die 
später traurige Folgen hatte. Von derselben zeugt manche bittere Stelle 
im Buche der Aeltermänner (z. B. der Rath verspricht viel und thut 
wenig I0°). — Namentlich wird dem Rathe wiederholt die Anlegung des 
Dünablockhauses und die Duldung holländischer Kaufleute in Riga, welche 

den einheimischen Abbruch thun sollten, vorgeworfen.
Sigismund August hatte auf die innern Angelegenheiten Livlands 

desto mehr Aufmerksamkeit verwenden können, als er darin durch den Krieg 
mit Rußland wenig gestört wurde. Nach dem Siege bei Orscha (im 
Jahre 1564) fielen die Litthauer ins dörptsche Gebiet ein. Die Fürsten 
Wischnewetzki und Kurbsky gingen, der Tyrannei Joanns müde, zu den 
Polen über, der Letztere in Wolmar; Polozk konnten zwar die Litthauer 
und Rjäsan die krimschen Tataren nicht nehmen und Russen und Litthauer 

schlugen sich in Livland mit wechselndem Glück. Aus den Umgegenden 
von Smilten, Wenden, Wolmar und Ronneburg führte der tapfere Bu
turlin über 3000 Gefangene fort k Als im folgenden 1565. Jahre die 
deutschen Hofleute im Einverständnisse mit Kettlern sich Pernaus bemäch
tigten, ließ Joann, um nicht Dorpat einst auf gleiche Weise zu verlieren, 
alle deutschen Einwohner Dorpats nach Rußland führen und in die 

Städte Wladimir, Kostroma, Uglitsch und Nischni-Nowgorod vertheilenk 
Dem Prediger Joachim Wettermann, der ihnen folgte, erlaubte er geistlichen 
Trost zu spenden und berief ihn sogar nach Moskau, um seine Bibliothek 

zu ordnen 3‘
Im Jahre 1566 fanden zwischen Joann und Sigismund, die beide 

durch den Krieg nicht weiter kamen, Unterhandlungen statt, aber über 
Livland konnte man sich nicht einigen. Der Zar forderte Riga, Wenden, 
Wolmar, Ronneburg und Kokenhusen, die polnischen Gesandten, welche 
vom 30. Mai bis zum 22. Juli in Moskau waren, bestanden wenigstens 

auf Riga und Wenden». Im Anfänge des folgenden Jahres kamen 
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russische Gesandte nach Grodno; wiederum konnte man sich über Livland 
nicht einigen. Im Herbst zog der Zar selbst durchs Polozkische gegen 
Livland, kehrte aber für seine Person um, wegen der Pest, die in Livland 

herrschen sollte 5. Sigismund sammelte bei Nadoskowitschy ein großes 
Heer, verabschiedete es indessen bald wieder6 (im Jahre 1568). Der 
Krieg an der Grenze dauerte fort. Taube und Kruse wandten sich brief
lich an die rigasche Stiftsritterschaft mit lockenden Versprechungen für den 
Fall, daß sie sich unter russischen Schutz begeben würde. Dieses Anerbieten 

wurde, wie aus Antwortschreiben der mit dem polnischen Regimente un- 
zuftiedenen Ritterschaft vom 30. November 1568 und 6- Juni 15697, 
ereilt, wohl ausgenommen. Sie verlangte Geleitsbriefe für die von ihr 

ün ben Zaren in der Stille über Narwa abzusendenden Abgeordneten, 
wollte aber doch auch beim Herzoge von Kurland und dem deutschen 
Kaiser sich Raths erholen. Den weitern Verfolg dieser Verhandlungen 

und ob es mit der geäußerten Bereitwilligkeit aufrichtig gemeint war oder 
inan nur den Zaren von weiteren Verheerungen abhalten wollte, wissen 
wir nicht. Bei der großen Furcht, die man vor Rußland und dessen 
hartherzigem Herrscher hatte, ist das Letztere nicht unwahrscheinlich. Jeden
falls aber warfen solche Unterhandlungen auf die Livländer ein zwei
deutiges Licht und mußten die polnische Negierung, wenn sie etwas davon 

merkte, mit gerechtem Mistrauen erfüllen. Im Jahre 1569 verwüsteten 
die Russen nichtsdestoweniger das östliche Livland und verbrannten 
einen Theil von Witebsk8. Ein polnischer Abgesandter, welcher sieben 
Monate im zarischen Gefängnisse geschmachtet hatte, wurde entlassen und 
ein Waffenstillstand geschlossen. Der König hatte damals mit der Union 
Litthauens und Polens genug zu thun und der Zar ging schon mit dem 

Gedanken um, vielleicht der Nachfolger des kinderlosen Sigismunds auf 
dem polnischen Throne zu werden«.

Im Frühjahr 1570 kamen polnische Gesandte nach Moskau, um 

wegen eines friedens zu unterhandeln, in welchen sie auch Schweden ein- 
zuschließen wünschten. Hievon so wie von der Abtretung Livlands wollte 
der Zar nichts wissen. In einer geheimen Unterredung eröffneten ihm die 
Gesandten, daß die polnischen und litthauischen Stände damit umgingen, 

lhm als einem Herrscher slavischen Stammes nach dem Tode Sigismunds 
die Krone Polens anzutragen. Ein Waffenstillstand wurde auf drei 
Zahre geschlossen und von Sigismund in Warschau in Gegenwart 

russischer Gesandten bestätigt. Der Bericht der letzteren verwahrte des 
Zaren Aussichten auf die polnische Königskrone10.

Dies war die Lage der Dinge, als Sigismund August am 7. Juli 
572“ starb, ein Fürst, dessen Geist und Kenntnisse mehr als seine 
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Charakterfestigkeit und Entschlossenheit13 gelobt werden. Die Gleich
giltigkeit in der Religion, welche ihm von katholischen Schriftstellern 
vorgeworfen wurde", gereichte vielleicht seinen protestantischen Unter
thanen zum Glück. Zwar arbeitete er aus eine Realunion Livlands mit 

Litthauen und dieses Staats mit Polen hin und führte sie auch aus, trat 
aber den provinziellen Besonderheiten nicht zu nahe und vermied einen kirch
lichen Proselytismus, der nur Unzufriedenheit erregen und Eingriffe von 
Seiten der Regierung in die provinzielle Berfassung nach sich führen 

mußte.

Kapitel IV.

Krieg -er Polen mit den Russen in Livland und Unterwerfung 
Rigas unter Polen während der Regierung Stephan Bathvry's.

1572— 1582.

Kaum hatte Sigismund August die Augen geschlossen, als ein pol
nischer Gesandter in Moskau erschien, um die Fortsetzung des Waffenstill
stands bat und eine Gesandtschaft zur Abschlicßung eines ewigen Friedens 
ankündigte. Die Livländer wandten sich auch sofort an den litthauischen 
Senat mit der Bitte um Aufrechthaltung der Privilegien, was ihnen 
durch eine Urkunde vom 31. December 1572 15 zugesagt wurde. Außer
dem versprach man ihnen, für die Aufrechthaltung des Stillstands mit 
Rußland zu sorgen, dem polnischen Militair in Livland zu befehlen, sich 
keine Ausschweifungen und Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen zu 
lassen und endlich statt des dem Elert Kruse übergebenen Schlosses 
Treiben, der Ritterschaft ein anderes zur Unterhaltung der Landgerichte 
einzuräumen. Die Unterhandlungen des Zaren im Februar und März 
1573 mit dem polnischen Gesandten Haraburda, führten zu keinem 
Resultat. Der Zar verlangte Kiew und Livland für Rußland und über
ließ Polen Polozk und Kurland; die Polen wollten lieber einen Sohn 
des Zaren zum Könige und mit ihm auch noch Smolensk und Polozk, 
auch sollte derselbe den römischen Glauben annehmen 16. So wären also 
beide Reiche getrennt geblieben, obgleich verbündet und das Letztere wäre 
schon beiden sehr ersprieslich geworden. Um dieser Hoffnung willen wies 
wohl der Zar im April einen mecklenburgischen Gesandten, Dr. Vheling, 
mit einer unbestimmten Antwort ab. Derselbe hatte eine Verbindung 
mit dem an der Ostsee belegenen Mecklenburg und vielleicht mit dem 

deutschen Reiche und dem freien Durchzug von Künstlern und Hand
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werkern nach Rußland angeboten und dafür die Anerkennung des oben ge

nannten mecklenburgischen Prinzen als Herrn des Erzstifts Riga verlangt, 
da dieselbe mit der Säcularisirung des Stifts durch die polnische Regie

rung von dieser nicht mehr zu erwarten war. Der Prinz hätte dann wohl 
die Rolle des Herzogs Magnus gespielt, aber wie man aus der Antwort 
steht, traute der Zar den Deutschen, vielleicht seit Taube's und Kruse's 

Abfall, nicht mehr17. Indessen waren auch der König von Schweden, 
ein Schwager des verstorbenen Königs von Polen, für sich oder seinen 
Sohn, der Kaiser Maximilian für seinen Sohn Ernst und der Herzog von 
Anjou als Thronbewerber aufgetreten. Der rigasche Rath hatte den Raths
herrn Dr. Alexander König auf den Wahlreichstag gesandt18, obwohl 
feie Bürgerschaft jede Theilnahme an der Wahl ablehnte Die prahle
rischen Versprechungen des französischen Gesandten Monlüc verschafften 
seinem Prinzen den Sieg, obgleich Polen sich dadurch mit allen seinen 
Nachbarn verfeindete und die französische Allianz ihm wenig helfen konnte. 
Aber Monlüc hatte versprochen, der neue König werde in Allem dem Wil
len des Raths folgen. Der österreichische Hof näherte sich sofort dem rus
sischen. Der Zar schrieb dem Kaiser: es sei ihm gleichgiltig, ob ein russi
scher oder österreichischer Prinz den polnischen Thron bestiege, Polen solle 
aber den beiden Mächten nicht entgehen. Drei Monate nur regierte oder 
schwelgte vielmehr der Herzog von Anjou als König in Warschau. Da 
starb Karl IX. von Frankreich, sein Bruder. Der Herzog eilte den lok- 
kenden französischen Thron einzunehmen und verließ heimlich am 18. Juli 

1->74 Warschau. Einige Magnaten forderten Joann Wassiljewitsch auf, 
sich um den Thron zu bewerben. Allein der Kaiser ersuchte ihn durch 
eine Gesandtschaft im Januar 1575, die Candidatur seines Sohnes zu 

unterstützen und Livland, als von Alters her zum römischen Reiche ge
hörig, nicht zu bekriegen, wogegen, nach Vertreibung der Türken durch 
die gemeinsamen Kräfte Europas, das griechische Kaiserthum dem Zaren 

zufallen sollte. Livland und auch Kiew gaben die Gesandten (Johann 
Kobenzl und Daniel Prinz Freiherr von Buchau) zwar auf, keineswegs 

aber Litthauen, welches Joann zum Preise der Anerkennung der Wahl 

eines österreichischen Prinzen für sich begehrte. Prächtig bewirthet reisten 
die Gesandten am 29. Januar zurück 20. Der Zar empfahl jene Wahl 
in Warschau; von ihm selbst als Candidaten war nicht mehr die Rede, 

da er die früher ausgesprochenen lästigen Bedingungen nicht zurückgenom

men hatte. Livland sah er so sehr als zu Rußland gehörig an, daß, 
als er in einem Schreiben vom 12. Juli 1575 den polnischen und lite 
thauischen Reichsräthen versprach, alle Feindseligkeiten gegen die benach
barten Provinzen einzustellen, er Livland hievon ausnahm21. Sein Eifer 
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für den Kaiser erkaltete, als dieser ihn Zar von Kasan und Astrachan, 
nicht aber von Rußland, nennen wollte und stets Livland zurückforderte. 
Gewählt aber wurde von der Majorität des polnischen Reichstags 22 am 
14. December 1575 der Schützling des Sultans, der kluge, energische 
und tapfere Stephan Bathory, Fürst von Siebenbürgen23. Kaiser 
Maximilian wurde vom Senat gewählt. Zu seiner Partei scheint auch 

Chodkiewicz gehört zu haben, denn er forderte die Stadl Riga auf, ihn 
zu unterstützen und die Stadt sandte am 14. Februar 1576 eine Gesandt
schaft an den Kaiser, um ihn zur Königswürde zu beglückwünschen und 
sich die Rechte einer freien Reichsstadt — das Ziel langgenährter Wün
sche — und die Bestätigung ihrer Privilegien zu erbitten 24. Allein Ba
thory versprach Sigismunds fünfzigjährige Schwester Anna zu heirathen, 
die Capitulation seines Vorgängers und die Rechte und Privilegien aller 
Stände und Personen, u. a. auch die von den livländischen Herrmeistern 
und Bischöfen gegebenen zu achten, mit der Pforte ein Bündniß zu schließen 
und die vom Zaren eingenommenen litthauischen Ländereien zurück zu er
obern (14. December 1575 und 8. Februar 1576 20). So wurde er am 
ersten Mai gekrönt und kündigte sogleich die Absicht an, kräftig zu regie
ren und seinen Herrscherrechten nichts zu vergeben 26. Die livländischen 
Gesandten erhielten vom Kaiser zwar Audienz, aber keinen bestimmten 
Bescheid. Am 12. October starb Maximilian und mit ihm gingen die 

Hoffnungen der Stadt Riga zu Grunde.
König Stephan eilte nicht sehr gegen Rußland feindselig aufzutreten. 

Er schickte dem Zaren einen Brief und Boten, die kalt ausgenommen wur
den, weil er demselben nicht den Zarentitel gegeben hatte und sich Lan
desherr von Livland nannte 27. (November 1576.) Den Augenblick für 
günstig haltend, weil Stephan mit der Belagerung des aufsässigen Dan
zig beschäftigt und der katholisirende Johann III. in Schweden verhaßt 
war, die Livländer aber sich von den übermüthigen polnischen Schloß
hauptleuten bedrückt fühlten, ließ der Zar im Januar folgenden Jahres 
Reval belagern, das, wie wir gesehen haben, sich mannhaft wehrte. Im 
Juli wandte sich der Zar plötzlich mit einem großen Heere gegen das süd
liche Livland. Dort hatte Hans Büring, des Administrators Secre- 
tär, sich des Schlosses Treiben durch List bemächtigt 2« und Chodkiewicz 
hatte Schloß Rujen den Russen abgenommen, aber die übrigen Schlösser 
des Herzogs Magnus, Helmet und Ermes, so wie Pürkel in ihren Hän
den lassen müssen 29. Kelch meldet, daß Herzog Magnus den Polen die 
Stadt Lemsal abnahm. — Der Zar nahm nun rasch hintereinander Ma
rienhausen, Lutzen, Rosilten, Dünaburg, Kreuzburg, Laudon, Schwane

burg, Seswegen, Bersohn, Erla, Kokenhusen ^0 und Ascheraden, wo dem 
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ehemaligen Landmarschall Kaspar von Münster die Augen aus gestochen 

und er hernach mit Ruthen zu Tode gepeitscht wurde, Lennewaden und 
Kirchholm, welches die Russen verbrannten und am 4. September schleif

ten (vom 25. Juli bis Anfang September), meist nach wenigen Schüssen. 
Er ließ einen Theil der Einwohner gefangen nach Rußland führen, viele 
aber niedersäbeln, oder an Pfählen spießen, trotz der geschlossenen Capitula- 
tionen. Dann rückte er vor Wenden welches ihm Herzog Magnus, 
wie oben erzählt wurde, öffnete. Die Schloßbesatzung zog es vor, sich in 
die Luft zu sprengen und versammelte sich zu diesem Zwecke im Meister
saale. Vorher wollte sie das Abendmahl nehmen, dazu fehlte aber Wein, 

worüber man sich große Sorgen machte, denn unter Einer Gestalt wollte 

man das Abendmahl, trotz des Raths eines katholischen Geistlichen aus 
Preußen, durchaus nicht nehmen. Endlich fand sich der Wein. Dreihun
dert Personen warteten unter steten Gebeten im Saale den Sturm ab 

und als derselbe anfing, zündete der Rittmeister Heinrich Boismann, ein 
Hofjunker des Herzogs Magnus, mit einem Luntenstocke zum Fenster hin

aus das Pulver an und sie flogen alle in die Luft; Boismann, der leben
dig zum Fenster hinausgeworfen wurde, ward von den Stürmenden auf

gehoben und zum Zaren gebracht, wo er sofort starb und darauf auf 
einen Pfahl gesetzt wurdet Einige, die sich in Kellern versteckt hatten, 

wurden hervorgezogen und zu Tode gemartert. Kaspar Hinninghausen 
wurde in Gegenwart des Zaren so lange gegeißelt, bis ihm das Fleisch 
vom Leibe abfiel und man die Eingeweide sehen konnte. Der Zar rächte 
stch außerdem noch durch unerhörte Grausamkeiten, die er an den Ein

wohnern der Stadt ausüben ließ (31. August 1577). Einem Pfarrer 

Wbe die Zunge aus dem Halse gerissen und einem Bürgermeister das 
Herz aus dem Leibe geschnitten. Die Leichname der Umgekommenen ließ 

man hier, so wie auch an andern Orten, auf dem Felde unbegraben lie
gen 3». Auch die Einwohner von Wolmar, welches sich ohne Widerstand 
am 3. September ergab, wurden gefänglich nach Wenden gebracht" und 
auf gleich grausame Weise behandelt. Endlich ergaben sich noch die Schlös- 
str Ronneburg, Smilten und Trikaten, von wo der Zar die litthauischen

Satzungen frei abziehen, die Deutschen aber gefangen fortführen ließ, 
eberhaupt behandelte er die litthauischen Anführer sehr glimpflich und 

s)ickte sie zum Könige Stephan, um ihn zum Frieden zu bewegen, 

uch Taube und Kruse säumten nicht sich wieder an den siegreichen Za- 

ken zu wenden und schickten ihm sogar im Namen des Herzogs von Kur- 
and, einiger Städte und der vornehmsten Edelleute Unterwerfungsbriefe, 
le mit von ihnen nachgemachten Siegeln versehen waren und den Zaren 

natürlich sehr günstig für die beiden Betrüger stimmten ?5. Die Livlän- 
-^h. IL Bd. I. 5 
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der sandten den eben erwähnten Taube und den Landmarschall Fromhold 
von Tiesenhausen an den König Stephan, um Hilfe gegen die Russen 
zu erhalten. Da der König sich mit den danziger Unruhen entschuldigte, 

so suchten sie zwischen dem Könige und der Stadt Danzig zu vermitteln, 
mußten aber diese Stadt, wohin sie gegangen waren, wieder verlassen, 
ohne zum Ziele gelangt zu sein 36. Unterdessen war der Zar, ohne Riga 
anzugreifen, nach Moskau triumphirend zurückgekehrt und hatte dem Her
zoge von Kurland, der sich an ihn brieflich gewandt hatte, stolz geant
wortet, er wolle sein Gottesländchen diesmal verschonen3?. Stephan 
schrieb ihm und schickte ihm eine Gesandtschaft, deren Unterhandlungen 
(im Januar 1579) aber keinen Erfolg hatten, weil von beiden Seiten 

unmäßige Forderungen aufgestellt wurden.
Nachdem der Zar Livland verlassen hatte, wandte sich sein Glück. 

Schon im Herbste überrumpelten die Litthauer Dünaburg und nahmen 

Sunzel, Erla und andere Schlösser. Büring erstieg im December zur 
Nachtzeit das Schloß Wenden und bemächtigte sich bald darauf der 
Schlösser Burtneck, Lemsal, Rujen und Nitau; Lennewaden aber konn
ten die Rigenser nicht einnehmen. Das vermuthlich in der Eile wieder 
hergestellte und nur zum Theil gesprengte Wenden ward von den Russen 
im Frühjahr 1578 bombardirt und drei Mal gestürmt, indessen ohne 
Erfolg. Chodkiewicz rückte mit einem obwohl schwachen Heere aus Lit- 
thauen zum Entsätze herbei3«. Im October rückten sie wiederum mit 
gegen 20,000 Mann gegen diese Stadt, trafen aber bei Mojahn auch ein 
vereinigtes polnisch-schwedisches Heer unter den Generalen Sapieha und 
Boye. Dieses setzte über die Aa, schlug die Russen, tödtete ihnen 6000 
Mann und nahm 20 Feldstücke3y. Diese wurden auf Veranstaltung des 
rigaschen Raths zu Wasser nach Riga gebracht, wofür die Stadt den Dank 
des Königs erhielt40. Die Fürsten Ssitzki und Tjuhjäkin, die Generale 
Woronzow und Ssaltykow suchten und fanden den Tod, die Kanoniere 
erhängten sich bei den Feldstücken, die sie nicht retten konnten41.

Um die Livländer zu einer kräftigen Vertheidigung anzuspornen, be
stätigte der König alle Güterverleihungen des Administrators und der Ca
stellane. Den livländischen Abgeordneten, die gekommen waren, um ihm 
die traurige Lage des Landes vorzustellen, versprach er in einem beson
dern Briefe vom 11. August' 1579 die Livländer, die ihre Güter verloren 
hätten, nach der Vertreibung des Feindes wieder in dieselben einzusetzen, 
verarmte Livländer in sein Heer aufzunehmen, da er ihnen anders nicht 
helsin könne, nach geschlossenem Frieden für die Freilassung der in russi

scher Gefangenschaft befindlichen zu sorgen, dem Uebermuthe der polnischen 
Befehlshaber und Besatzungen zu steuern und endlich die Verwaltung, 
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an b(r er bis jetzt nichts geändert habe, ebenfalls nach geschlossenem Frie
den zum Nutzen des Landes zu verbessern und einzurichten42. Trotz der 
häufigen Verheerungen, die Livland erlitten hatte, bewarben sich noch 
immer deutsche Fürsten um dasselbe. So hatte der Herzog Adolph von 
Holstein auf Radziwils Rath den König Stephan gebeten, ihm Livland 

Z" Lehn zu geben und versprochen, Krieg wider die Russen zu führen. 
Ein ähnliches Gesuch erfolgte von Seiten des Administrators des Deutsch
ordens Heinrichs von Bobenhausen auf Anregung des Castellans von 
Wilna, Johann Chodkiewicz, der in dieser Absicht Johann Taube und 
Elert Kruse an den Administrator geschickt hatte43. Vielleicht woll- 

ten die Polen die Kräfte des Ordens gegen Rußland benutzen. Die Un

terhandlungen hatten indessen keinen Erfolg. Die Abgesandten des Ad
ministrators verwies der König an den Reichstag44 und eröffnete ihnen, 
daß ihr Herr zum Kriege werde beisteuern müssen, soll auch sogar ein 
Darlehn von einer Million gefordert haben". Dazu hatten sie keinen 

Auftrag und folgten dem Könige zwar nach Warschau, reisten aber un
verrichteter Sache wieder heim".

Den Reichstag, der im Winter 1579 — 1580 zu Warschau gehalten 

wurde, feuerte der König zu großen Anstrengungen an. Bedeutende Auf
lagen wurden bewilligt. Russische Gesandte, die sich in Krakau befanden, 

wurden trotz eines ihnen nachgesandten freundschaftlichen Briefes des Zaren 
(vom 11. Januar 1579) fortgeschickt und Stephan folgte ihnen mit einem 
Heere von 40,000 Mann, worunter 5000 ungarische Reiter. Der Ansicht 
der Litthauer zuwider, zog er nicht gegen Pleskau, sondern gegen Polozk, 
îheils um den Krieg vom verheerten Livland zu entfernen, theils um zu

gleich Litthauen zu schützen und die Dünaschifffahrt zu sichern47. Nach 
einem lebhaften Widerstand nahm er am 30. August das halb niederge
brannte Polozk, wo er sofort ein Jesuitencollegium gründete", und einen 
Theil des Smolenskischen Gebiets, während der Zar unbeweglich in Ples
kau stand. Joann sandte einen friedfertigen Brief an den litthauischen 

Reichsrath, desgleichen auch an den König, obgleich derselbe ihm sehr 
bitter geschrieben hatte. Bathory gewährte nur eine fünfwöchentliche Frist 

und erschien im Sommer 1580 mit einem neuen Heere vor der in leb
haftem Verkehr mit Deutschland und Livland stehenden reichen Handels
stadt Welikije Luki, welche er am 5. September nahm. Im folgenden 
Winter eroberten die Litthauer noch Newel, Cholm und Staraja Ruß". 
In Livland, wo dem Administrator Chodkiewicz der litthauische Groß
feldherr Nikolaus Radziwil in seiner Würde gefolgt war, nahm dessen 
Sohn Christoph das Schloß Kirempä mit Sturm und verbrannte es noch 

5' 
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im Jahre 1579; im folgenden Jahre nahmen die Polen Smilten und 

der Herzog Magnus streifte bis Neuhausen5«.
Die Zeit der Thronerledigung nach der Flucht Heinrichs von Valois 

hatten die Rigenser benutzt, um (am 15. September 1574) das lästige 
Dünablockhaus zu erobern und zu verbrennen51. Noch einmal bestätigte 

ein deutscher Kaiser (Maximilian II.) ihre Privilegien (9. April 1576) 

und ertheilte ihr dabei das wichtige Recht mit rothem Wachse zu siegeln5'2. 
Auf den oben erwähnten Reichstag, so wie auf den vorhergehenden vom 
Jahre 1578, war die Stadt berufen worden und hatte in jenem Jahre 
den Stadtsecretär Tastius, im folgenden aber blos einen Boten mit 
Briefen dahin abgefertigt. Im Sommer 1579 waren Gesandte der Stadt 
beim Könige erschienen. Sie sollten um Erhaltung der evangelischen Re
ligion, ohne allen Eindrang einer fremden Confession, Bestätigung der 
Privilegien und Beibehaltung des zwischen Stadt und Schloß errichteten 

Walls bitten, die Zölle hingegen dem Könige anheimstellen 5?. Um jedem 
Streit über den Inhalt der Privilegien vorzubeugen, übergaben sie den 
vom Könige zur Regulirung dieser Angelegenheit ernannten Commissarien, 

das Concept einer Sammlung der Privilegien (Corpus privi
legiorum), welches das staatsrechtliche Verhältniß der Stadt zur Krone 
Polen für die Zukunft feststellen sollte. Indessen wurde dieselbe damals 
noch nicht bestätigt. Im Mai des folgenden 1580. Jahres wurden die 
Unterhandlungen fortgesetzt; desgleichen auch im Anfänge des Jahres 
1581 zu Grodno und Drohiczin. Dort wurden die einzelnen Artikel er
örtert, Vieles geändert, ausgelassen, oder bis zur Ankunft des Königs 
in Livland ausgesetzt, namentlich die Ansprüche der Stadt an die geist
lichen Güter und die Wallangelegenheit. Endlich ward am 14. Januar 
1581 die ganze Sammlung, nach Solikowsky eigentlich des Königs eige
nes Werk, von- diesem Fürsten bestätigt, worauf am 7. April die ^>tadt 
Riga vor den polnischen Commissarien, dem königlichen Secrètâr Johann 
Solikowsky und dem Notar von Litthauen, Wenzel Agrippa, 
welche auch bei den Unterhandlungen thätig gewesen waren °4, dem Könige 
und seinen Nachfolgern huldigte. Dagegen schworen die Commissarien im 
Namen der Polen und Litthauer dem Rathe und der sämmtlichen Bür
gerschaft55. Der Inhalt dieser wichtigen Urkunde 5*, welche von Seiten 

Rigas von dem Bürgermeister Kaspar zum Bergen, dem Raths
herrn Nikolaus Ecke, dem Stadtschreiber Johann Taftius und 

den Aelterleuten großer und kleiner Gilde, Rudolph Schröder und 
Gorris Bauer oder Brau er 57 verhandelt worden war, ist folgender : 
Die Stadt unterwirft sich dem Könige und wird mit Polen und Lit

thauen auf ewig vereinigt, wogegen der König sie gegen jede Ansprache, 
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namentlich von Seiten des deutschen Reichs, zu vertreten verspricht und 
ihre Besitzungen, Freiheiten, Gesetze, Rechte und Statuten (auch die der 
einzelnen Genossenschaften) in kirchlichen wie in weltlichen Dingen, ihre 

lluten und wohlhergebrachten Gewohnheiten (bonas, legitimas et accep
tatas consuetudines) und die Vertrage mit der Hanse für sich und seine 
Nachfolger bestätigt; desgleichen insbesondere das rigasche Stadtrecht, 
bie dortige Prozeßordnung und die Gerichte, jedoch so, daß Alles der 

versprochenen Treue und Unterthänigkeit und dem öffent- 
llchen Rechte nicht widerspreche (ita quidem ut haec omnia pro
fessae nobis subjectioni et fidelitati jurique publico non repugnent).

Rathe wird das Recht der Arrestlegung auch gegen Fremde, sowie 

.gegen Polen und Litthauer, zuerkannt. Er und der Stadtvogt behalten 
bie Gerichtsbarkeit, das Executions- und Geleitsrecht und die Gerichts

gebühren auf den städtischen Territorien mit Vorbehalt der königlichen 
Oberherrlichkeit und der Berufung an den Landtag, nach den frühern 

ordensmeisterlichen Privilegien, namentlich in Fällen, die den Verlust des 
Vermögens oder der Ehre betreffen. Adelige, die sich auf städtischem Terri
torium vergehen, oder daselbst einen Contract abgeschlossen haben, unter
liegen dem Gerichte des vom Könige aus den vier Bürgermeistern zu er

nennenden Burggrafen, der sein Amt so verwaltet, wie es in den 
größern drei preußischen Städten Sitte ist. Verbrecher, die von Seiten 
ber Stadt ergriffen werden, sollen vor dem Rathe verklagt, das Recht 
aber in des Königs Namen (per Nos) gesprochen und verwaltet werden. 
Dem Rathe wird das Recht verliehen, die Stadtgesetze, Statuten und 
Gebräuche, jedoch unter königlicher Bestätigung abzuändern, so 

wie den Rathstuhl und die übrigen Stadtämter zu besetzen, mit Ausnahme 
des oben erwähnten burggräflichen. Streitigkeiten der Stadt mit livländi
schen Adeligen oder Landsassen werden auf dem Landtage und bis zur 
Zufammenberufung desselben von Commissarien entschieden, zu welchen 
der König eingeborne Livländer ernennt; Differenzen des Raths mit den 
Bürgern, durch drei von beiden Seiten erwählte Schiedsrichter. Flüchtige 
Bauern, die binnen zwei Jahren nicht reclamirt werden, darf die Stadt 
bei sid) behalten. Der rigasche Bürger, der die Stadt verläßt, um eine 

Angelegenheit irgend wo anders anhängig zu machen, wird nach Riga 

zurückverwiesen. Missethäter mag der Rath überall in. Livland aufsuchen 
und greifen lassen. Eiserne Briefe wird der König nicht ertheilen, ohne 
etst den Rath darüber gehört zu haben, auch Niemanden von den Stadt
listen befreien. Den Bürgern wird das Recht verliehen, Land
güter jedoch unter königlicher Bestätigung zu kaufen.

Der Stadt werden ihre Besitzungen mit dem Jagd-, Fischungs-, 
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Hölzungs- und Weiderechte und dem Nutzungsrechte (utile dominium) an 
der Düna, so wie die freie Schifffahrt auf allen livländischen Flüssen und 
auf der See bestätigt. Der Fischzehnte wird der Stadt aus königlicher 
Gnade geschenkt. Reisepässe zur See und zu Lande ertheilt der Rath. 
Außerdem erhielt die Stadt noch zahlreiche Handelsvortheile, welche ihr 
das Monopol des Verkehrs gegen In- und Ausländer sicherten und die 
bei der Darstellung des Handels in diesem Zeitraume ausführlicher er

örtert werden sollen. Dagegen mußte sie in die Anlegung eines Zolls 
willigen, von dem ihr ein Drittel zugesichert ward und der durch städtische 
Beamte erhoben werden sollte. Innerhalb zwei Meilen von der Stadt 
sollte Niemandem, ausgenommen Schloßhauptleuten und adeligen Guts
besitzern, das Recht Getränke zu brauen zustehen. Erblose Güter, die bin
nen Jahresfrist nicht reclamirt werden, verbleiben der Stadt. Dem Könige 
zahlt sie jährlich tausend Gulden als Anerkennung seiner Oberhoheit und 
stellt zum Kriege 300 Mann Fußvolk, nebst einigem Geschütz.

Diese wichtige Vereinbarung war in vielen Punkten dem vor etwa 
hundertunddreißig Jahren, nämlich im Jahre 1454, von Kasimir III. der 
Stadt Danzig ertheilten Privilegium^« sehr ähnlich,— ein Beweis der Ste
tigkeit der polnischen, so wie der städtischen Politik, wie überhaupt Danzigs 
Beziehungen zu Polen mit denen Rigas große Aehnlichkeit haben. Das 
staatsrechtliche Verhältniß Rigas zur Krone Polen mit möglichster Ge

nauigkeit feststellend, und manche frühere Controverse entscheidend, wurde 
das neue Privilegium am 16. November 1582 neuen Styls vom War
schauer Reichstage bestätigt. Außerdem hat König Stephan, wie Fuchs 
erzählt, zu Drohiczin der Stadt auch noch einige Specialprivilegien er
theilt, als: eine Versicherung über die Aufrechthaltung der evangelischen 
Lehre in allen Stadtpfarreien in und außerhalb der Mauern, die Aner

kennung eines inappellablen Stadtconsistoriums, die Zolltaxe u. s. ro.59. 
Mehrere Gegenstände, als: die Wallfrage, der directe Handel des Adels 
mit dem Auslande und das Eigenthumsrecht der Stadt am Bischofshofe, 
wurden bis auf die Ankunft des Königs in Riga verschoben60, wozu die 

Abgeordneten, namentlich in Betreff des ersten Punktes, durch ihre In
struction nicht ermächtigt waren. So umfassend jene Urkunden auch wa
ren, so ließen sie dennoch manchen Streitigkeiten, namentlich in Beziehung 
auf kirchliche Fragen, wie wir bald sehen werden, Raum. Hiärn, Kelch 
und besonders ihr Vorgänger, Müller, tadeln sie bitter, weil die riga
schen Abgeordneten ihrer Instruction zuwider gehandelt, die Genehmigung 
der Hauptpunkte derselben nicht erlangt und dagegen die Ernennung eines 
königlichen Burggrafen mit der Gerichtsbarkeit über die Edelleute, die in 
der Stadt delinquirten und die Anlegung eines Zolls, wovon zwei Drit- 
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tel der Krone zusielen, zugegeben hätten. In Folge dessen wurde ein Zoll
tarif am 20. März 1582 ausgefertigt und am 20. April eine Instruction 

für die aus königlichen und aus Stadtbeamten zusammengesetzte Zollver
waltung erlassen. Vom Zolle sollten zwei Drittel in die königliche Kasse 

fließen. Ferner wurde der Wallbau genehmigt und die Zerstörung der 
Häuser der Vorburg nachgesehen, doch sollten die noch vorhandenen stehen 
bleiben und unter königlicher Erlaubniß neue gebaut werden dürfen, aber 

keine Bäckerei oder Bierbrauerei daselbst angelegt werden (2. Mai 1582)6’. 
Daß über die Religionsfrage in der Haupturkunde nichts festgesetzt und 
dieselbe blos mit dem litthauischen und nicht auch mit dem polnischen 

Siegel versehen wurde, geschah nach Possevini's Behauptung absicht
lich 6'2. Tastius und Vheling sollen durch die Erhebung in den Adelsstand 
und durch die Verlehnung zweier Lehnhäuser an den Erster» und des 
Landes Ierkül an den Letzter» gewonnen worden sein 63. Müller sagt ge
radezu, die Rigenser hätten, „um etlicher auf Schrauben gestellter neuer- 
schädlicher Privilegien willen, ihre alten Freiheiten vergeben und sich zu 
Sclaven gemacht" und theilt zum Erweise dieser Behauptungen einen 
Spruch des Administrators mit, durch welchen der Burggraf Kaspar zum 
Bergen, der sich vor ihn nicht gestellt hatte, verurtheilt wird, einem ge

wissen Pleß Abbitte zu thun und die Kosten zu ersetzen64, wozu der Ad
ministrator jedenfalls nicht befugt war, denn der König selbst übte die 
richterliche Gewalt nur im Verein mit den Senatoren ouê65 und die 
gegenteilige Behauptung Stephans hatte eine Protestatio» der Landboten 

und die Auflösung des Reichstags von 1582 zur Folge 66.
Nachdem König Stephan die polnische Herrschaft in Livland durch 

die vollendete Unterwerfung Rigas befestigt hatte, blieb ihm nur noch 
übrig, sie auch gegen äußere Angriffe vollends zu sichern. Dazu hatten 
seine Siege über die Russen den Weg gebahnt. Den russischen Gesand
ten, Fürst Ssitzki und Piwow, welche sich schon im Lager vor Welikije 

Luki bei ihm einfanden, erklärte er, weder einen Gesandten schicken, noch 
einen Waffenstillstand bewilligen zu wollen, ehe Livland geräumt sei. 
Joann schickte den 15. April 1581 neue Gesandte, Puschkin und Pis- 
semsky, zum Könige mit dem Auftrage, Livland mit Ausnahme von vier 

Schlössern: Narva, Neuschloß, Neuhausen und Neuermühlen (?) preiszu
geben 67. Daß der Zar nur einen Theil Livlands abgeben wollte, folgt 
auch aus einem Briefe König Stephans vom 20. Juli 1581 68, aber 
Bathory verlangte, außer ganz Livland, noch Smolensk, Pleskau und Now

gorod nebst 400,000 Goldgulden. Ein Brief Joann's an Bathory hatte 
nur eine bittere, mit Vorwürfen über des Zaren Grausamkeiten gewürzte 
und die russischen Ansprüche auf Livland widerlegende Antwort zur Folge. 
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Allein Papst Gregor XIII., an den sich der Zar ebenfalls gewandt hatte, 
ergab sich der Hoffnung, denselben durch die Vorspiegelung eines allge
meinen Bündnisses aller christlichen Fürsten gegen den Sultan in den 

Schoos der römischen Kirche zu führen und schickte einen verschlagenen 
Jesuiten, Antonio Possevini, zu Bathory und zum Zaren69. Der 
Erstere erklärte dem Jesuiten, daß Joann ihn täusche und nur Siege zum 
Frieden führen könnten und rückte mit einem starken Heere gegen Ples- 
kau, den Schlüssel Livlands'9. Der Zar nahm den Jesuiten als Frie
densvermittler sehr gut auf, allein seinem Hauptspiele kam der Letztere 
nicht näher. — Pleskau wurde vom Fürsten Schuiski hartnäckig verthei
digt 71 und die Belagerung mußte aufgehoben werden, wie es hieß auf 

Geheiß des Papstes 72. Aus Riga, welches die schwedische Regierung ver
gebens zum Abfall aufgefordert haben soll73, erhielt der König auf seine 
Anfrage zweihundert Schützen (nach einem gleichzeitigen Tagebuche Schot

ten 74) und achtzig Tonnen Pulver leihweise, wofür er der Stadt brieflich 
dankte 75. Die deutschen Hilfsvölker waren indessen bei den Polen wenig 
beliebt. Gegen Kriegsbeschwerden nicht abgehärtet, vermochten sie mit 

ihren schweren Rüstungen dem leichtbewaffneten Feinde wenig anzuhaben. 
Noch verhaßter war ihnen das sehr zahlreiche, vom Könige sehr begünstigte 

und übermüthige ungarische Fußvolk. Ihre Anmaßungen hatten den Rück
tritt des frühern Feldherrn Melezki zur Folge gehabt, dem der König den 

Kanzler Zamoisky, einen höchst umsichtigen und wachsamen Mann, zum 
Nachfolger gegeben hatte76. Das nah belegene Kloster Petschora wurde 
vom oben genannten Fahrensbach, der in polnischen Diensten stand und 
nebst Korff und Plater die Deutschen anführte77, angegriffen. Wilhelm 
Kettler, des Herzogs von Kurland Brudersohn, Reinhold Tiesenhausen 
von Versöhn und Kaspar Tiesenhausen von Odensee oder Odsem erstiegen 
zwar einen Thurm, allein die Leiter brach, Reinhold Tiesenhausen kam 

um und die übrigen nebst dem deutschen Edelmann Plater wurden ge
fangen 78. Ein odsemscher Bauer rettete sie aus den Händen der Russen 79, 
die Belagerung des Klosters aber mußte-aufgehoben werden89. Indessen 
hatten die Polen Lennewaden und Ascheraden, die Deutschen Pürkel und 
Salis erobert81. Auch schreckten de la Gardie's Siege den Zaren und 
bestimmten ihn den Fürsten Jletzki und den Siegelbewahrer Olferiew an 
die Grenze ins Dorf Kiwerowa-Gorka zu schicken, wo sie Possevini er

wartete, fünfzehn Werste von Sapolski Jam (achtundzwanzig Werst von 
Welikoje Luki), wo die polnischen Bevollmächtigten, der Wojewode Sba- 
rasky, der Marschall Fürst Radziwil und der Staatssekretär des Großfür- 

stenthums Litthauen, der oben genannte Haraburda, auf sie warteten 
(13. December 1581). Die Unterhandlungen, welche Possevini in seinem 
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Werke über Rußland ausführlich beschrieben hat, dauerten lange. Der 
Jesuit wollte auch Schweden darin einschließen, weil er glaubte, daß Jo
hann HI. dann freiere Hand zur Katholisirung seines Landes haben würde. 

Er schrieb daher an diesen König, doch ohne Erfolg. Nach langen Strei
tigkeiten willigten die Russen in die Abtretung von ganz Livland, Polozk 
und Welisch, wogegen die Polen ihre übrigen Eroberungen zurückgaben. 

Unter diesen Bedingungen wurde am 15. Januar 1582 ein zehnjähri
ger Waffenstillstand geschlossen 82. In Betreff der Auswechselung der Ge
fangenen konnte man sich nicht einigen. Die Russen schlugen vor, sie von 
beiden Seiten sämmtlich frei zu lassen, die Polen waren dagegen, weil 
von ihren Landsleuten wenig Vornehme in russische Gefangenschaft ge
rathen waren und was die gefangenen lutherischen Ketzer betraf, so meinte 
Possevini, man müsse sich um sie nicht simuliern83. Sie blieben da
her in Rußland, theils in Gefangenschaft, theils frei. Von den letz- 

tern gingen einige zur griechischen Kirche über84. Am 6. Februar rückte 
der Krongroßfeldherr Zamoisky, der seit des Königs Abreise das pol
nische Heer befehligte, mit demselben nach Livland und zog am 24. Fe

bruar in Dorpat ein, welches die Russen vierundzwanzig Jahre besessen 
hatten und wo sie Häuser, Kirchen und einen Bischofssitz besaßen, auch 

seit der Wegführung der deutschen Einwohner beinahe die ganze Bürger
schaft ausmachten. Mit schwerem Herzen und nur auf wiederholte Drohun
gen Zamoisky's8^ zogen sie mit Weib und Kind davon, sollen aber vor
her unter einige Gemächer des Schlosses Pulver gelegt haben, welches 
nach vierundzwanzig Stunden auffliegen sollte. Die übrigen von den Rus
sen besetzten Orte und Schlösser, unter andern auch Pernau und Ober- 

pahlen, dessen Blokade die Schweden sogleich aufhoben, wurden den Polen 
allmälig eingeräumt88. Diesen Frieden nennt Hiärn für Polen, Karam
sin aber für Rußland schimpflich. Dieser tadelt die Unthätigkeit des Za
ren, der an der Spitze eines zahlreichen Heeres die entmuthigtcn und 
erschöpften Polen nicht einmal angegriffen hatte. Jener meint, die Polen 
hätten Pleskau nehmen können und an dem Friedensschlüsse sei haupt
sächlich der Neid gegen die Schweden schuld gewesen, daher auch in Be- 
treff Narwas durch denselben jedem der contrahirenden Theile freigestellt 
wurde, diese Stadt den Schweden wieder abzunehmen. König Stephan 
soll auch an einen Zug gegen Narwa gedacht haben und etliche tausend 
polnische Kosaken versuchten die Stadt zu überraschen; der Anschlag wurde 
aber den Schweden verrathen8?. Jedenfalls sicherte der Sapolskische 
Friede Polen den bis dahin noch zweifelhaften Besitz Livlands.
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Kapitel V.
Kirchliche und politische Einrichtungen des Königs Stephan Bathory.

1582 — 1584.

In den zwanzig Jahren, die Livland unter Polens Schutzherrschaft 

verlebt hatte, war der Same eines gegenseitigen Mißtrauens ausgestreut 
worden. Der Uebermuth und die Willkür der polnischen Beamten und 
Soldaten lasteten schwer auf dem Lande, wie selbst polnische Schriftsteller 
gestehen88. Ueberhaupt versah man sich von den Polen nichts Gutes. 
Kurz vor dem Frieden ging das Gerücht, der König werde Livland nach 

dessen Abtretung unter die Ungarn vertheilen89. Warzawickis Aeußerun
gen in Stockholm sind oben angegeben worden. Andererseits hatte auch 

Herzog Magnus, selbst als Schützling Rußlands, vielen Anhang gefun
den und sich mehrerer königlichen Schlösser mit leichter Mühe bemächtigt, 

nachdem er nicht ermangelt hatte sich zu diesem Behufe seiner deutschen 
Abkunft zu rühmen99. Büring stand (nach des königlichen Secretärs 

Heidenstein Angabe) in Verdacht mit Rußland zu unterhandeln, und es 
waren schwedische Proclamationen im Umlaufe, die den Livländern die 

Erhaltung ihrer Rechte und Güter versprachen9 Kein Theil traute dem 

andern.
Die Quellen des gegenseitigen Mißtrauens wären wohl verstopft wor

den, wenn die polnische Regierung den Landesbeschwerden abgeholfen und 
durch treue Einhaltung der ersten, bei der Unterwerfung von Sigismund 
August gegebenen, Zusagen sich das Vertrauen und die Zuneigung ihrer 

neuen Unterthanen erworben hätte. Wenn aber schon dieses Fürsten oben 
entwickelte politische Tendenzen mit diesen Zusagen und den durch diesel
ben Livland zugesicherten Rechten schwer vereinbar waren, so war die 
Achtung dieser Rechte von dem zu Eigenmächtigkeiten geneigten und da
her mit den polnischen Reichsversammlungen in beständiger Fehde liegen

den Bathory kaum zu erwarten. Durch die Katholisirung des Landes 

glaubte die polnische Regierung sich diesen Besitz zu sichern und verlor 
ihn vielmehr in Folge der traurigen Maßregeln, die sie zu diesem Zwecke 

ergriff.
Weder hatte sich die Stadt Riga der Krone Polen völlig unterwor

fen, noch war mit Rußland Friede geschlossen, als die polnische Regierung 

schon mit ihren katholisirenden Tendenzen hervortrat. Urheber derselben 
waren hauptsächlich die Jesuiten, Beförderer nicht so sehr König Stephan, 
den die siebenbürgischen Protestanten wegen seiner Unparteilichkeit lieb 
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gewonnen hatten, als der Großkanzler und spätere Krongroßfeldherr Za- 
moisky. Schon bei den Unterhandlungen wegen Unterwerfung der Stadt 
Riga soll er9?, oder vielmehr der Domherr Solikowsky93, den Abgeordne
ten derselben auseinander gesetzt haben, wie die Polen, die mit den Ri
gensern künftig ein Volk ausmachen würden, billig in Riga eine Kirche 

haben müßten, um. daselbst, wenn sie hinkämen, Gottesdienst halten zu 
können; umsomehr da in Riga schon eine russische Kirche vorhanden sei. 
Dazu kam, daß das Marien-Magdalenenkloster zu Riga noch immer be
stand und die Nonnen desselben im Jahre 157'2 dem Könige von Polen 

geklagt hatten^ daß sie ohne Priester wären und in ihren vom Erzbischöfe 
Albrecht ihnen zugesicherten Rechten gekränkt würden. Das letztere hatte 
die Stadt geleugnet, die Anstellung eines Priesters aber abgeschlagen 9§. 
Solikowsky soll sodann in die Abgeordneten wegen Abtretung von ein 

paar Kirchen gedrungen sein, worauf ihm jene natürlich keinen bestimm
ten Bescheid geben konnten9^. In Riga hielt man die Sache geheim; 
der Gemeinde wurde berichtet, daß man das Wort und den Dienst Got

tes lauter und ohne Eindrang erhalten werde, worüber die Bürgerschaft 
sehr erfreut war. Als die Friedensunterhandlungen mit Rußland sich zum 
Ende neigten und die Erlangung des noch in russischen Händen befind
lichen Dorpats wahrscheinlich ward, welches den Unterwerfungsvertrag 

mit Polen nicht abgeschlossen hatte und daher so wie das ganze dörptsche 
Stift, als rein erobertes Land angesehen wurde, befahl der König am 

16- Januar 1582 aus Grodno dem dörptschen Rathe die Katholiken von 

^tadtämtern nicht auszuschließen und ihnen die freie Ausübung ihrer Re
ligion zu verstatten, weil der König der Stadt, so wie überhaupt ganz 
Livland, zwar die Befolgung des Augsburgischen Bekenntnisses erlaubt, 

bie katholische Religion aber nicht aus Livland ausgeschlossen l)dbe96. Der 
König nannte mehrmals das den Russen wieder abgenommene Livland, 

wenigstens dem Jesuiten Possevini gegenüber, ein leeres, der Einführung 
M Katholicismus offenes Feld (tabula rasa)97.

Durch ein Patent vom 29. Januar berief er ausländische Ackers- und 
^ewerbsleute nach Livland, die katholischer Religion sein, einer zehnjäh- 

^lgen Abgabenfreiheit genießen und wüste Ländereien erblich erhalten soll- 
len Denselben Rath gab Possevini dem Papste Gregor XIII. in einem 
"n denselben gerichteten Mémoire über die livländischen Angelegenheiten 
und machte dem Könige über die mündlich gegebene Erlaubniß zur An
siedlung von Protestanten in Dorpat Vorstellungen, worauf der König 

erwiderte, er habe katholische Masovier dahin verpflanzen wollen, es sei 
aber nicht gelungen9«. In diesem Patent wurde auch schon die Stiftung 
eines Bisthums in Livland angekündigt ". Als Zamoisky mit seinem 
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Heere nach Dorpat kam, räumte er die Johanniskirche den Protestan
ten, die Marienkirche aber, die Hauptkirche, den Katholiken ein. Ein 
Pole, Stenzel Loknicky, ward Oekonom, d. h. Verwalter der könig

lichen Güter und Einkünfte. Zum Befehlshaber über die Besatzung ward 
zwar ein Livländer, Sigmund Rosen, ernannt, nach seinem Tode 

aber Reczaisky, Starost zu Dorpat 100.
Am 12. März kam der König mit einem zahlreichen Gefolge von 

Bischöfen, Castellanen und andern Beamten nach Riga; desgleichen auch 
Zamoisky aus Dorpat. Die Unterhandlungen wegen der Abtretung eini

ger Kirchen fingen sogleich wieder an. Vergebens waren die Vorstellun
gen des nun zum Burggrafen ernannten Ecke, des nunmehrigen Raths- 
l errn Tastius und des Syndicus Vheling, vergebens das Anerbieten, die 
frühere russische Kirche abzugeben oder bedeutende Geldsummen zu opfern. 
Als das Osterfest nahte, welches der König in Riga feiern wollte, wurde 
das Andringen immer stärker. Zuletzt soll Vheling dem Großkanzler ge

sagt haben, der König möge doch die Auslieferung einer Kirche nur ge
radezu unter der Androhung des Verlusts aller Gotteshäuser befehlen — 
eine Aeußerung, die hernacb dem Vheling als Verrath ausgelegt worden 
ist ï. Selbst der anwesende Herzog von Kurland rieth der Gewalt zu 
weichen2* Am 6. April, dem Freitage vor dem Palmenfeste, sandte 
der König ein peremtorisches Schreiben an den Burggrafen Ecke aufs 

Rathhaus. Als das königliche Schreiben im Rathe verlesen wurde, war 
man nicht wenig bestürzt. Man erinnerte an das königliche Privile
gium, sowie daran, daß die Domkirche der Stadt vom letzten Erzbischöfe 
bis ans nächste Generalconcilium gegen eine bedeutende Summe Geldes 
abgetreten worden sei, was allerdings durch den Vertrag vom 16. De
cember 1551 geschehen war 3, sodaß die von Zamoisky urgierte, spätere Ab

tretung der Stiftsgüter und der erzbischöflichen Gerechtsame seitens des 
letzten Erzbischofs àn den verstorbenen König, die man vielleicht aus dem 
Sigismundischen Privilegium vom 18. November 1561 deducirte, dagegen 
nicht in Betracht kommen sonnte4. Der König beschränkte seine Forde
rung auf die Jacobi- und die Magdalenenkirche, welche beide zum noch 
bestehenden Cistercienser-Nonnenkloster und keineswegs der Stadtgemeinde 
als solcher gehörten und von den wenigen noch übrig gebliebenen Nonnen 
bereitwillig der Krone abgetreten wurden 5. Die Magdalenenkirche war 

die eigentliche Klosterkirche; auf die Jacobikirche aber war den Nonnen 
durch eine Urkunde des Erzbischofs Albrecht vom Jahre 1259 ein Mitbe
nutzungsrecht, doch freilich nur bis zur Erbauung einer eigenen Kirche 
zugesichert worden 6. Daß in beiden schon seit sechzig Jahren protestanti
scher Gottesdienst stattfand, kam daher, daß derselbe ursprünglich nur für
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eine Reform des katholischen, für den echtchristlichen galt und vor der 
Scheidung der beiden Confessionen die Gemeinden sich daher berechtigt 

glaubten, ihn einzufuhren, dann auch wohl daher, daß es in Riga se.t 
langen Jahren weder katholische Priester noch beinahe Katholiken gegeben 
hatte. Die Abforderung dieser Kirchen ließ daher einen Proselytismus 

voraussehen, der schwerlich durch untadelhafte Mittel durchzufuhren war. 
Auf des Burggrafen Vorschlag zog man die Prediger zu Rathe. Von 
dem Oberpastor Neuner wurden die Geistlichen dahin gestimmt, sich gleich 
dem Burggrafen fur die Uebergabe einer Kirche zu erklären, damit man 
die übrigen behalten könne7. Die Aeltesten und die vornehmsten Bürger 

wurden sodann vor den Rath gefordert und ihnen der königliche Brief 
verlesen. Trotz des Andringens des Burggrafen widerstrebten sie lange, 
daten den Rath um Bestellung eines Ausschusses aus seiner Mitte, der 

îvit einem Bürgerausschusse, je zu drei Personen aus jeder Gilde, berathen 
sollte und äußerten die Absicht, sich sämmtlich mit Weib und Kind zuin 
Könige zu begeben und ihn fußfällig zu bitten, ihr Gewissen mit seiner 
Anforderung nicht weiter zu beschweren, auch den Herzog von Kurland, 
der sich damals in der Stadt befand, um seine Vermittelung zu ersuchend 
Der Bürgermeister gab' die Wahl der Ausschüsse nach. Als sie aber ge
schehen war und die Deputirten der Bürgerschaft nach dem Rathhause 

Nngen, begegneten sie schon dem Weihbischof zu Pferde und im geistlichen 
Drnate mit Kreuzen und Fahnen, der von der Einweihung der ihm von 
geling eingewiesenen, oder nach andern Berichten, ohne Einweihung 

von ihm genommenen Jacobikirche zurückkam 9. Ein katholischer Schrift
steller meldet, der König habe vorher die Rathsherren kommen lassen und 
chnen gesagt: „Geht hin und saget jenen Bestien, daß ich heute nicht 
essen will, bis ich zuvor in die Kirche einziehe" 10. Außerdem erhielten 
^e Katholiken auch noch die Marien-Magdalenenkirche, in welcher der 

protestantische Prediger Reckmann am 6. April 1581 zuletzt gepredigt 
batte u, nebst dem dabei befindlichen Nonnenkloster desCistercienserordens", 

wo sich noch einige greise Nonnen vorfanden 13. Dagegen bestätigte der 
König durch eine Urkunde vom 7. April der Stadt die übrigen Kirchen 

nebst Gerichtsbarkeit und Patronat, unter der Bedingung, keine anderen 
^ecten einzuführen; räumte ihr die griechische Kirche ein, hob das Asyl

recht der katholischen, von jeher der Stadt ein Stein des Anstoßes, auf, 
verordnete, daß Niemand durch Drohungen, Gewalt oder sonst in unbil- 
^ger Weise von der evangelischen Religion entfernt werden solle und schenkte 

endlich per Stadt, zur Belohnung ihrer im Kriege geleisteten Dienste, 
durch eine besondere Urkunde von demselben Datum den erzbischöflichen 
Hof neben der Stadtmauer, die Häuser der Domherren und die dem
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Kapitel angehörig gewesenen leeren Plätze gegen eine jährliche Zahlung 
von hundert Gulden polnisch an die Iacobikirche. Dies Alles wurde mit 
dem städtischen Privilegienkörper zugleich vom Reichstage am 16. Novem
ber bestätigt14. Außerdem erlaubte er am 2. Mai den Bau hölzerner 
Häuser zwischen der Stadt und dem Schlosse, verbot den Einwohnern der 

Vorburg und des Schloßgrabens alle bürgerliche Nahrung und bestimmte 
die Eompetenz des über sie gesetzten Burggerichts Für die Abreißring 
des kirchholmschen Schlosses, des Dünablockhauses und der Vorburg und 
für den zum Stadtwalle eingenommenen Schloßgrund zahlte die Stadt 
10,000 Gulden 16. Zur Belohnung für die geleisteten Dienste erhielt Ta- 
stius einige Bauern, Vheling aber eine Pension aus den rigaschen Zoll
einkünften I7, freilich keine sehr bedeutende Gaben, die aber doch auf den 
Charakter dieser Männer ein nachtheiliges Licht werfen. Daß aber jene 
beiden Männer, wie ein späterer Schriftsteller behauptet, den Kaufbrief 

der Stadt über die Domkirche aus dem Rathsarchive heimlich weggenom
men hätten, ist wohl ungegründet, denn ein solcher war vielleicht gar 
nicht vorhanden und neben dem Vertrage vom 16. December 1551 über
flüssig. Da die Iacobikirche bis dahin zum Gottesdienste für die Nichtdeut
schen benutzt worden war, so wurde ihnen vom Rathe die Johanniskirche 
eingeräumt18, die auch noch jetzt dazu benutzt wird. Zum Curator der 
katholischen Kirchen wurde Solikowsky, Secretär des Königs, er

nannt 19. Ohne Erfolg blieben gleichfalls die Reclamationen des Herzogs 
von Kurland gegen das Vorrecht, welches dem rigaschen Hafen vor dem 
bolderaaschen zugestanden war so wie die des Herzogs Magnus, welcher 
seine livländischen Güter zu Lehn empfangen wollte 21.

Der Zustand der Güter in Livland und namentlich der der sie be
wohnenden Bauern hätte sich wesentlich geändert, wenn der König die 
ihm wenigstens von Laurentius Müller, der ihm sonst nicht geneigt ist, 
und nach diesem von allen unsern Annalisten zugeschriebene Absicht hätte 
ausführen können, ihre Dienste je nach dem von ihnen benutzten Land
werthe zu normiren und sie der Strafgewalt ihrer Herren zu entziehen. 
Allein die vom Könige zu diesem Zwecke nach Riga berufenen Bauern 

sollen ihn selbst gebeten haben, es beim Alten zu belassen.
In Riga beschäftigte sich auch der König mit der wichtigen Frage 

der Güterverleihung. Ueber die zahlreichen der Krone anheim gefallenen 

ordens- und erzbischöflichen Güter, war, wie es scheint, noch keine Ver
fügung getroffen worden. Von denselben blieben einige unter der unmit
telbaren Verwaltung der Krone. Diese wurden it) drei Oekonomien ver

theilt. 1) Die Dörptsche mit den Höfen und Gebieten Techelfer, Kawelecht, 

Randen, Sagnitz, Uelzen, Rappin, Aja, auch Brinkenhof, Trielma, 
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Wernbeck, Rubin, Talkhof und Rathshof (früher dem dörptschen Rathe 
zugehörig). 2) Die Marienburgsche mit den Gebieten Marienburg, Ro- 
sitten und Schwaneburg. 3) Die Kokenhusensche mit den Gebieten Ko
kenhusen, Ascheraden und Lennewaden. Zu Starosteien oder Hauptmann
schaften wurden verlehnt: Dünamünde, Neuermühlen, Lemsal, Rujen, 
Tarwaft, Fellin, Lais, Oberpahlen, Neuhausen, Kirempä, Marienhausen, 
Lutzen, Dünaburg, Seswegen, Smilten, Ermes, Helmet, Nitau, Erla, 
Lemburg, Jürgensburg, Sunzel, Cremon, Treiben und Segewold. Zur 

Belohnung geleisteter Dienste wurden als Erbgüter ertheilt: dem Obristen 
Fahrensbach, Karkus; dem Dembinsky, Pebalg; dem tapfern Büring, 
Kölzen; dem rigaschen Schloßvogte Thomas von Embden, Salis, und 
dem Klaus Korff, Kreuzburg 22. Noch viele andere Polen, die sich im liv
ländischen Kriege Verdienste erworben hatten, wurden mit Gütern belehyt. 
Polen wurden auch zu Hauptleuten der wichtigsten Schlösser ernannt'". 
Das gegen Ende des Jahres 1584 eröffnete Jesuitencollegium zu Riga 

tourbe mit den Gütern des dortigen Nonnenklosters genannt Blumenthal, 
einem Gute im Ascheradschen und einem im Lemsalschen dotirt; das Dörpt- 
sche mit dem Gebiete und der Kirche von Rujen, St. Jürgenshof und 

andern Gütern. In ähnlicher Weise sollte auch ein für Livland projectir- 
les katholisches Bisthum ausgestattet werden (s. unten). Restikuirt wur
den im dörptschen Stifte nach dem Berichte Nyenstädts, der uns auch die 
obigen Angaben überliefert l)üt nur Hermann Wrangel, Wolther Tie- 
senhausen, Wilhelm Tödwen, noch drei andere, deren Familien ausgestor
ben sind und endlich die vorhin genannten Kruse und Taube 25, obwohl 
dieselben beschuldigt waren des Herzogs von Kurland Siegel nachgemacht 

und in seinem Namen mit dem Zaren correspondirt zu haben. Sie recht
fertigten sich durch die Erklärung, dies gethan zu haben, um den Zaren 

^nzuschläfern und zu entwaffnen 2«. Sehr groß war aber die Anzahl der- 
lenigen, die vergebens um Rückgabe ihrer Güter baten, als die Tiesenhau- 
sens um die Gebiete Kawelecht, Randen, Kongota, Netzen, Weißensee und 
Saremoise; die Tödwens um das Gebiet Ringen; Johann und Otto Uer- 
küll um Menzen und Anzen; die Brakels, Dückers, Stackelbergs, Brinkens, 
^bges, Vietinghofs, Maydels, Koskuls u.a.m. Im Stifte von Riga wurden 
d>e meisten restituirt, die bei dem russischen Einfalle des Jahres 1577 ihre 
fauler verloren hatten. Für die Nichtrestituirten verwandte sich die ganze 
Ritterschaft. Der König erwiderte, im Stifte Dorpat sei er zu keiner 
Belehnung verpflichtet, weil diese Provinz dem Feinde mit dem Schwerte 

abgewonnen worden; übrigens hätten sich auch Mehrere Untreue zu Schul
au kommen lassen und hätten nicht blos ihre Güter, sondern auch ihr 
Leben verwirkt. Hierauf stellte die Ritterschaft vor, daß die Krone zu 
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jener Eroberung sich durch die Zusage des Königs Sigismund August 

verpflichtet habe, diejenigen, welche sich nicht treu gezeigt hätten, möge 
der König nach geschehener Restitution gerichtlich verfolgen lassen; man 
habe auch vernommen, daß Se. Majestät Willens sei, einige von den von 
frühern Landesherren gegebenen Privilegien aufzuheben; die Ritterschaft 
bitte, daß Solches wenigstens im Wege Rechtens geschehe, damit man 
sich dagegen vertheidigen könne, indem der König und seine Vorgänger 
bei ihrer Krönung die Erhaltung aller Gerechtsame ihrer Unterthanen be

schworen hätten. Die Sache wurde nun auf den nächsten Reichstag ver

schoben '27.
Den protestantischen Livländern konnte es nicht gefallen, daß der 

König einen katholischen Bischof, Georg Ra dz iw il, zum Administra
tor und Solikowsky zu dessen erstem Rath'2« ernannte'", obwohl in der 
demselben am 1. Mai ertheilten Instruction bei Beförderung der katholi

schen Religion die größte Ruhe und Mäßigung empfohlen wurde, um 
keinen Anlaß zum Aufstande zu geben30. Am !2. Mai3^ verließ der König 
Riga und scheint den Livländern nichtt besonders geneigt gewesen zu sein, 

denn der Domherr Warzawicki, den er zu Johann III. von Schweden 
schickte, soll diesem vorgeschlagen haben, die Livländer als leichtsinnige 

Leute ganz und gar auszurotten, wie es auch sein König thun wollte32 

und viele litthauische und polnische Große wünschten. Diesem Vorschläge 
gab Johann III. nicht nur kein Gehör, sondern theilte ihn sogar, wie 
oben gemeldet wurde, den Livländern mit. Als diejenigen, die zur Wie
dererlangung ihrer Güter an den Reichstag verwiesen worden, sich bei 
demselben im October meldeten, wurden sie an den livländischen Landtag 
zurückgeschickt. Der König erklärte nur die Verleihung der Erzbischöfe 
und Ordensmeister bis auf Markgraf Wilhelm (ob inclusive oder exclusive 
schien zweifelhaft) anerkennen zu wollen, weil in der Zwischenzeit in Liv
land große Unordnung und Verwirrung geherrscht habe33. In Betreff 
der Landesprivilegien erklärte er, seit Sigismund Augusts Zeiten habe der 
Zustand Livlands sich geändert; er werde nur diejenigen Güterverleihun

gen seines Vorfahren anerkennen, deren Inhaber sich derselben würdig 

bezeigt hätten, beide Religionen gleichmäßig schützen, die Gerichte nach 
preußischer Form einrichten und die Aemter unter die Deutschen, Polen 
und Litthauer gleich vertheilen, damit unter den drei Nationen kein Haß 
entstehe, die Schlösser sollten aber statt der Mauern künftig nur mit Pa
lissaden umgeben werden^. Einige Edelleute, die in den letzten Feld
zügen tapfer gefochten hatten, folgten dem Könige auf seinen Befehl nach 
Krakau, wo sie das Ihrige verzehrten und zwar endlich Lehnbriefe erhiel

ten, aber nach Entrichtung bedeutender Geschenke an den Kanzler und 
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seinen Secretä'r. Die verliehenen Güter bestanden oft nur in Sandbergen 

oder waren schon im Besitze Dritter, welche auch von dem Administrator 
in demselben geschützt wurden. Damit höchst unzufrieden, begaben sich 

etliche der angesehensten Familien Uexkülls, Dönhofs u. s. w. nach Schwe
den 35. Johann III., der seinem Schwager Livland, so wie dieser jenem 
Esthland beneidete, befahl daher seinem Feldherrn in Esthland, jeden liv

ländischen Adeligen, der sich den Schweden unterwerfen wolle, desgleichen 

auch den Herzog Magnus wohl aufzunehmen36.
Während seines Aufenthalts in Riga soll der König dem Jesuiten 

Possevini, der auf seiner Rückreise aus Rußland dahin gekommen war, 

versprochen haben, Livlands Unterwerfung unter den päpstlichen Stuhl dem 
Papste durch eine feierliche Gesandtschaft anzukündigen37. Auch äußerte er 
schon die Absicht ein katholisches Bisthum in Livland zu errichten und 
frug den Herzog von Kurland wegen dieser Angelegenheit um Rath. Der 
Herzog erinnerte ihn in einem ausführlichen Schreiben an die Versiche

rung Sigismund Augusts, Livland bei der evangelischen Religion zu las
sen, welche seit sechzig Jahren die tiefsten Wurzeln geschlagen habe und in 
^er beinahe alle Einwohner erzogen worden seien38. Allein der König ließ 
sich nicht abhalten am 3. December ein neues Bisthum zu Wenden zu 

dichten, welches er auf Solikowsky's Rath mit den Schlössern und Ge
beten Wolmar, Trikaten, Burtneck, Wrangelshof, Rodenpois und Odenpä 
^atirte. Der Bischof erhielt außerdem die Schlösser in Wenden, Pernau, 
Dorpat und Fellin zu seiner Wohnung und die Prälaten und Domherren 
rine ganze Gasse bei Wenden. Der Bischof erhielt die erste Stelle nach

Administrator und wir sehen ihn daher auch mehreren Landtagen prä- 
sidiren. Die Ernennung des Bischofs und seines Kapitels behielt sich der 

önig vor, mit Ausnahme zweier Glieder desselben, deren Bestellung er 

em Großkanzler Zamoisky und seinen Erben als Belohnung für seine 
Dienste überließ3^. Zum ersten Bischof wurde der oben genannte Solikowsky 

"nannt, der aber noch in demselben Jahre Erzbischof von Lemberg ward, 
^e er es in seinem Geschichtswerke selbst erzählt4°. Indessen war er auch 
în der kurzen Zeit mit Hilfe preußischer Geistlichen in der Verbreitung 

eines Glaubens sehr thätig und wie er behauptet mit vielem Erfolg". 

etn Nachfolger war Alexander Mielinsky, Abt zu Trzemes.
Während der Verwaltung desselben ließ Possevini zwölf Jesuiten 

Unter dem Provinzial Campane nach Riga kommen", die am 7. März 
^83 mit einem königlichen Empfehlungschreiben versehen, dort ankamen.

dem Rathe strichen sie mit weitläufiger Prahlerei ihre Verdienste 
m die Menschheit heraus, rühmten sich ihres Bekehrungseifers unter den 

à den Frieden mit Rußland zu Stande gebracht zu haben.
n. Bd. i. (i
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Daheim unterrichteten sie die Jugend in allen freien Künsten, weideten 
das Volk mit der Predigt des göttlichen Wortes unter Ertheilung der hei
ligen Sacramente, legten Uneinigkeiten zwischen Regenten und Privat
leuten bei und trösteten Kranke und Gefangene ohne irdischen Lohn zu 
suchen. Zu diesem Zwecke wären sie, wie ehemals der heilige Priester 
Meinhard, nach Livland gekommen und verlangten blos in ihren guten 
Diensten nicht gehindert zu werden. Der König beabsichtige eine Jesui
tenakademie in Riga zu errichten und biete dadurch der Stadt eine große 
Wohlthat an, denn eine solche Stiftung werde die Stadt mit Gelehrten 

zieren, sie durch das Geld, welches fremde Schüler hereinbringen würden, 
bereichern und das gemeine Wesen in Flor bringen. Trotz dieser gleißne- 
rischen Reden lehnte der Rath, obwohl des Königs Fürsorge anerkennend, 
die angebotene Stiftung ab, weil dieselbe zu dem bewegten Leben einer 
Handelsstadt nicht passe, ihre Errichtung Jurisdictionsconflicte herbeifüh
ren würde und die Bürgerschaft nicht darein willigen wolle; konnte 

aber doch die Jesuiten nicht hindern, sich in dem der Krone abgetretenen 
Kloster festzusetzen 44 und gegen Ende des Jahres 1584 ein Collegium zu 

eröffnen 45, welchem der König bei seiner Stiftung das Marien-Magda- 

lenenkloster nebst allen seinen Besitzungen schenkte.
Mielinsky führte nicht lange den bischöflichen. Titel und scheint auch 

gar nicht nach Livland gekommen zu sein und sein Amt angetreten zu haben. 
Schon im Jahre 1583 wurde der gelehrte Patricius oder Patricki zum 
Bischöfe ernannt und weil er der erste ist, der nach der förmlichen Stiftung 

des Bisthums in Wenden residirte, hat er sich in einer Inschrift auf dem 
wendenschen Schlosse den ersten livländischen Bischof genannt und wird 
auch von Hiärn, Kelch und Menius als solcher bezeichnet 46. Zugleich 

wurde Otto Schenking, ein livländischer, zum Katholicismus überge
gangener Edelmann, zu seinem Dompropst ernannt. Beide waren eifrige 
Bekehrer. Schenking predigte den Bauern in der Umgegend Rigas, 
deren Sprache er verstand, er sagte ihnen unter andern, die protestantischen 
Geistlichen seien nur Miethlinge, die katholischen hingegen, wie z.B. der 
Bischof und nunmehrige Cardinal Georg Radziwil und er selbst aus an
gesehenen Geschlechtern und dennoch hätten sie Alles verlassen, um sich 
dem Dienste der katholischen Kirche zu weihen, woraus klar hervorgehe, 
daß diese die rechte Kirche sei. Auf eines achtzigjährigen Bettlers Rath 
sollen ihm die Bauern geantwortet haben, sie seien arme unverständige 
Leute und von ihrer Obrigkeit in ihrem jetzigen Glauben erzogen, auf 
welchen auch ihre Herrschaften hielten und diese wollten doch gewiß nicht 
zum Teufel fahren, er möge daher zuerst diese bekehren 4?. Die Jesuiten 

nisteten sich in Städten und Flecken ein und suchten namentlich das niedere 
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SBolf durch allerhand Vorspiegelungen zum Abfall von der evangelischen 

Lehre zu bewegen *8. So machten sie z. B. den Fischerbauern weiß, daß 

der Fischfang wegen ihres Uebergangs zum Protestantismus abgenommen 
habe, tauften sodann die See, segneten Wasser und die Fischer, warfen 

die gefangenen Thiere wieder ins Meer und ermahnten die Bauern sil
berne Fische machen zu lassen und der Jacobikirche zu schenken, worauf sie 

glücklichen Fischfang haben würden *9. Dennoch ging es mit den Bekeh

rungen sehr langsam. Meist waren es Uebelthäter, die übertraten, um 
der verdienten Strafe zu entgehen 5«, von den Bürgern that es, wie so

gar ein katholischer Schriftsteller angiebt, beinahe Niemand si. Kinder 
wurden den Jesuiten fast nie anvertraut, so daß sie sich Schüler aus Lit- 
thauen holen mußten. An dem Administrator, nunmehrigem Cardinal 
Radziwil, fanden sie einen eifrigen Beschützer, obwohl Nyenstädt ihn einen 
rechtliebenden Herrn nennt 52. 2(uf dem ersten Landtage, den er hielt, 
(im Sommer 1583) erklärte er sogar, er habe zwar aus der ihm zuge

sandten Capitulation ersehen, daß der König überredet worden, die augs- 
burgische Confession in Livland zuzulassen und er wolle sich dem nicht 
widersetzen, müsse aber um seines Gewissens, Standes und Amts willen 

dagegen protestiren, worauf die Landschaft in ihrer Antwort ihn bat, sei
nen Eifer gegen jene Confession fallen zu lassen, weil Niemand im Lande 

von einer andern wüßte und er auch selbst in Livland weder Erbherr noch 
Kirchenpatron, sondern nur königlicher Statthalter wäre. Diese Antwort 

wollte die Landschaft auch dem Könige mitgetheilt wissen 53. Dies hatte 
so wenig Wirkung, daß der Cardinal in einer auf die Mauer des riga
schen Schlosses gesetzten Inschrift die Wiederherstellung der alten Religion 
in Livland priese».

Als die Jesuiten sahen, daß sie mit glimpflichen Mitteln nicht vor
wärts kämen, griffen sie zu andern. Evangelische Lehrer und glaubens
feste Laien wurden verfolgt und verleumdet, jene aus ihren Kirchen, diese 

aus ihren Gütern verdrängt 55. Die Jesuiten stifteten allerhand böse Hän
del an, die bis zu Mord und Todschlag gingen. Da manche muthige 
Prediger gegen diesen Unfug auf der Kanzel eiferten, so verbot der Car
dinal Radziwil einigen Predigern in Riga die Kanzel und forderte vom 
Rathe die Auslieferung des Johannes von Da len, der in einer Pre
digt die Jesuiten beleidigt haben sollte. Dieser hatte nämlich die Worte 
Galater III. 1: o ihr unverständigen Galater, auf die Rigenser bezogen 

und gesagt, wer hat euch Rigenser bezaubert, daß ihr ohne Noth die Je
suiten wieder in die Stadt genommen? Die frommen Väter klagten den 
Prediger an, sie Zauberer gescholten zu haben. Der Rath suchte den 

uufs Höchste aufgebrachten Cardinal zuerst zu besänftigen, da dies aber 

6* 
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nicht gelang, ließ sich die Bürgerschaft drohend vernehmen. „Es wäre 
wohl eher ein Erzbischof zu Riga auf ein Mutterpferd gesetzt und zum 
Thore hinausgetrieben worden (wie eine obwohl ungegründete Sage vom 

Erzbischof Stephan Grube behauptete 56). Wann er ihnen des Wesens zu 
viel machte, könnte ihm dergleichen widerfahren. Es könnte wohl bald 
geschehen, daß den Jesuiten ihre weiße abgeputzte Kirche blutroth ange
strichen würde." Diese Worte machten der von den Jesuiten angebrachten 

Klage auf einmal ein @nbe57.
Zugleich mit der kirchlichen Organisation gab Stephan am ^Decem

ber 1582 durch seine livländischen Constitutionen der Provinz 
auch eine bürgerliche 58. Eine solche that allerdings Noth, denn mit der 
Aufhebung des Ordens, des Erzbisthums und des dörptschen Bisthums, 
war die frühere verschwunden. Die verschiedenen Gebiete, die sich jetzt 
unter polnischer Oberhoheit befanden, bedurften einer neuen Eintheilung 
und Verwaltung. Durch die neuen Constitutionen wurde dem Admini

strator ein vom Könige ernannter Provinzialeinnehmer (Quaestor provin
cialis) zur Seite gestellt, unter welchem die Bezirkseinnehmer (subcollec- 
tores) standen, — die erste Trennung des Finanzwesens von den übrigen 
Zweigen der Landesverwaltung. Die ganze Provinz wurde in drei Prä
sidiale oder Präsidentschaften, je unter einem Präsidenten getheilt und 
zwar die Wendensche, zwischen der Düna und Aa bis an die russische 

Grenze, mit Einschluß der Schloßgebiete von Marienhausen, Lutzen und 
Rositten, die Dörptsche zwischen der russischen und schwedischen Grenze, 
der Aa und dem Wirzjerw und endlich die Pernausche. Den Präsi
denten wurden die Rechte und Befugnisse der Palatine in Preußen ertheilt, 
d. h. die volle Civil- und Militärgewalt mit der Verpflichtung, mit ihren 
Untergebenen und dem Adel ihres Bezirks zu Felde zu ziehen. . Unter den 
Präsidenten standen der Fahnenträger, der die Einwohner in Kriegen 
anführen, und der Unterkämmerer, welcher dieselben Functionen wie in 
Preußen ausüben und namentlich die Grenzen der Güter reguliren sollte, 
ein bei der damaligen Verwirrung des Besitzstandes eben so schwieriges 
als nothwendiges Amt. Unter den Bezirkspräsidenten standen die eben
falls vom Könige ernannten Starosten (capitanei), die in den Städten 

und befestigten Schlössern befehligten und zu deren Unterhalt besondere 
Güter unter dem Namen Starosteien ausgesetzt waren. Die Präsident
schaften waren daher auch in Bezirke (capitaneatus) getheilt. Die Justiz 
wurde in jeder Präsidentschaft, ausgenommen in den Städten, die ihre 
privilegienmäßigen Gerichte behielten, einem Landgerichte anvertraut, 
dessen Urtheile von den Präsidenten zu exequiren waren. Sie sollten zwei
mal jährlich gehalten werden und von ihnen die Appellation an den 
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Lebtag gehen, wobei ein Appellationsschilling von achtzehn Mark rigisch 

ZU erlegen war. An der Spitze jedes Landgerichts sollte ein Landrich
ter stehen, den der König aus vier vom Adel vorzustellenden Candidaten 
wählte, mit sechs Beisitzern oder Schöffen (scabini), die die Krone aus 
einer doppelten Zahl vom Adel vorgestellter Candidaten ernannte. Je
des Landgericht hatte einen Notar zum Secretär und Protokollführer, 

welcher in derselben Weise wie der Landrichter ernannt wurde. Den Prä
sidenten wurde streng verboten, sich eine Gerichtsbarkeit a-nzumaßen, aus

genommen in Bagatellsachen bis auf dreißig Mark rigisch an Werth, 
welche ohne förmlichen Proceß (sine strepitu judicii, de simplici et plano) 
abzumachen waren, es sei denn, daß sie von den Parteien zu Schieds
richtern gewählt würden. Auch in Criminalfällen sollten sie die Parten 
uicht zu einem Vergleiche zwingen, auch keine Bußen aus eigner Macht

vollkommenheit erheben, von den Gerichtsbußen aber zwei Drittel erhalten 

und das letzte Drittel dem Landgerichte überlassen. Der Gerichtsbarkeit 
der Landgerichte sollten alle Einwohner Livlands, wes Standes und welcher 
Herkunft sie auch seien, jedoch mit Beachtung der städtischen Privilegien, un

terworfen sein und derselben alle Civil- und Criminalsachen unterliegen, 
wit Ausnahme der königliche Güter betreffenden Leistungen oder Verbind- 
üchkeiten (exceptis obligationibus super bonis nostris Regalibus emer

gentibus). In allen beim Landgerichte anhängigen, oder vor dasselbe 
gehörigen Sachen, machte sich der König anheischig, keine Commissarien 
vder außerordentlichen Richter zu ernennen, es sei denn, daß eine solche 
Sache auf dem Wege der Appellation in den sogleich anzugebenden Fäl
tln, an ihn gelangte, jedoch mit Ausnahme der Erbtheilungen und der 
^renzsachen der königlichen Güter. Auch versprach der König keinem 

außerordentlichen Richter, von dem appellirt werden sollte, die Entschei
dung der in Frage stehenden Sache zum zweiten Mal anzuvertrauen. 
Daß hie Landgerichtsglieder sowohl Polen als Deutsche waren, sieht man 

aus Citationen vom I. 158759.

Von den Landgerichten und Stadtmagistraten sollte die Appellation 
(so wie in früheren Zeiten) an einen Gerichtslandtag (conventus publi- 

CUs judicialis) gehen, welcher zu diesem Zwecke jeden Frühling und Herbst 
zu Wenden gehalten werden und aus dem Bischöfe, den drei Präsidenten 
und Unterkämmerern, dem wendenschen Starosten, dem Provinzialeinneh- 
wer, zwei rigaschen, einem dörptschen, einem pernauschen und einem wen- 
^enschen Stadtdeputirten bestehen sollte. Den Vorsitz sollte der Admini- 

'tator, oder ein dazu vom Könige besonders ernannter Commissair führen 
vnd als secretär der wendensche Landgerichtsnotar fungiren. Die Ur- 
îheile dieses Gerichtshofes sollen inappellabel sein, ausgenommen in Sachen, 
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in welchen es sich um Verlust der Ehre oder einer Erbschaft handelte und 
in welchen an das königliche Hofgericht in Warschau appellirt werden 
durfte, was auch in Westpreußen seit dem Jahre 1512 der Fall war««. 
Zu diesem Zwecke mußte die Erklärung der Parten zu Protokoll genom
men und mit dem Siegel sämmtlicher Gerichtsglieder bekräftigt, durch den 

Vorsitzenden dem Könige übersandt werden. Alle Streitfälle sollten nach 
dem in Livland gebräuchlichen Provinzialrechte (jus provinciale in 
Livonia receptum) unter Vorbehalt der königlichen und öffentlichen Ge

rechtsame (salvis tamen nostris regiis ac publicis juribus) entschieden 
und von diesem „Municipalrechte" binnen vier Monaten ein Exemplar dem 
Könige zu seiner Sanction und Publication unterlegt werden. Alle thät
liche Beleidigungen sollten der Vergessenheit übergeben, über entzogene 
Güter und geliehene Gelder aber gerichtliche Verhandlungen zugelassen 
werden. In Kriegszeiten hypothecirte Zinsen sollten schwinden und die

selben in Zukunft nur mäßig sein6’.
Außer den Gerichtslandtagen sollten auch zur Besorgung anderer 

öffentlicher Angelegenheiten, wo erforderlich (pro necessitate publica) 
Landtage ftattsinden und vom Könige nach seinem Ermessen und an dem 
von ihm zu bestimmenden Orte und zu der ihm gelegenen Zeit zusammen
berufen werden. An denselben sollte auch ein Abgeordneter des Herzogs 
von Kurland, so wie Stadtdeputirte in der oben angegebenen Anzahl Theil 

nehmen. Dem Landtage sollte ein Kreistag in jeder Präsidentschaft vor
angehen und auf demselben der Adel seine Abgeordneten zum Landtage 
wählen.

Außerdem wurde allen Einwohnern jegliche Gewaltthat bei Lebens
strafe verboten und der Gehorsam gegen gerichtliche Urtheile eingeschärft 

(was allerdings damals sehr Noth that und dem ehemaligen Fehdeunfug 

ein Ende machen sollte). Zur Erfüllung der Urtheile sollten die Präsiden
ten im Nothfalle den nahe belegenen Adel oder sogar den ihres ganzen 
Kreises aufbieten, und wenn auch das nicht hinreichte, sich an den König 
wenden. Diejenigen, die sich hierin nachlässig fanden, sollten eine Geldbuße 
von fünfzig ungarischen Gulden zahlen, wer sich aber der Execution wi
dersetzte, in die Acht erklärt werden und seine Güter verlieren.

Zur Erledigung einer häufig stattsindenden Competenzfrage ward fest
gesetzt, daß Edelleute, die auf Anordnung des Landtags, des Präsidenten 
oder des Landgerichts, einer Haft unterzogen wurden, dem Präsidenten 
überliefert und nur auf seinen oder des Landgerichts Befehl in Städten, 
wo sich kein Schloß befand, ins Stadtgefängniß abgeführt werden soll
ten. Weder sollte eine Stadtobrigkeit einen Edelmann, noch eine adelige 
Behörde einen Stadtbürger oder einen städtischen Unterthan bei Strafe 
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von zwanzig ungarischen Gulden zur Haft bringen, oder einem Arreste 
unterwerfen. Ueberhaupt sollte ein jeder vor seinem ordentlichen Richter 
belangt werden, ausgenommen in Criminalsachen und auf frischer That 

(in casibus recentibus), denn der am Orte des begangenen Verbrechens 
ergriffene Schuldige, so wie der wegen eines eben geschlossenen Vertrags 
Belangte, könnten an demselben Orte auch gerichtet werden. Ein zur 
Haft gebrachter Edelmann, sollte sich durch Bürgschaft von derselben be
freien können. Den Stadtbürgern sollte erlaubt sein, Landgüter zu besitzen, 
so wie den Edelleuten Stadtgüter unter Leistung aller auf denselben ruhen
den öffentlichen Lasten. Den Zustand, der in früheren Zeiten, wie verlau

tete, sehr gedrückten Bauern behielt der König sich vor, nach gemeinschaft
licher Berathung mit dem Landtage zu verbessern. Ihre Erzeugnisse und 
sonstige Waaren (merces et res suas vendibiles) sollten die Bauern auf 
die Stadtmärkte bringen und dort verkaufen dürfen, Vorkäuferei ward 

aber einem Jeden untersagt. Bauern sollten mit Ausnahme ihrer Schulzen 
(sculteti) keine Waffen tragen dürfen, es sei denn daß sie von ihren Herr
schaften zum Schutze des öffentlichen Friedens oder zur Jagd aufgeboten 

würden. Auf schiffbaren Flüssen sollten Fischerei, Flößung und Schifffahrt 
auf keine Weise gehemmt werden, jedoch unter Vorbehalt alter Gewohn
heit, Gerechtsame und königlicher Rechte. Russische Waaren sollten vor
läufig nur nach Riga oder Pernau und sodann über See nach Litthauen 

und Polen geführt werden und nur den königlichen Unterthanen zum Ge
brauche dienen,— eine für den Handel sehr drückende und dem Flor der 
Städte nachtheilige Bestimmung. Endlich behielt sich der König bei Ver

öffentlichung dieser, nach Anhörung seiner Räthe und nach dem Vorbilde 
Preußens gegebenen, Constitutionen seine sämmtlichen königlichen Rechte 
(jura regalia) vor, so wie auch die Befugniß jene zeitgemäß zu modisi- 
ciren. Den alten von König Sigismund bestätigten Landesprivilegien 
gemäß, hätte diese neue Gesetzgebung, der man übrigens das Zeugniß 

der Zweckmäßigkeit im Ganzen nicht versagen kann, wohl der Zustim

mung der livländischen Stände bedurft. Erfreulich war die vom Könige 
verheißene, obwohl später nicht weiter bethätigte Fürsorge für den Bauern
stand, wohlthätig die Organisirung eines Gerichtslandtags, der übrigens 
von einem Landtage nur den Namen hatte, bedenklich aber, daß die Zeit 

und die Veranlassung zur Berufung der eigentlichen Landtage ganz un
bestimmt gelassen wurden, so wie es auch den protestantischen Livländern 
auffallen mußte, sich in diesem künftigen Grundgesetze ihres Vaterlandes 

als Dissidenten bezeichnet zu sehen.
Von den livländischen Städten hatten durch die Drangsale des Krieges 

Pernau, Fellin, Wenden und Dorpat am meisten gelitten und viele ihrer
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Einwohner verloren. Von seinen vielen Kirchen hatte Dorpat nur noch 
zwei; die schöne Kathedrale lag in Trümmern 62. Um neue Ansiedler 
heranzuziehen, gab am 7. November 1582 König Stephan der Stadt 
Wenden ein Privilegium, wodurch er ihr eigene Gerichtsbarkeit, die freie 
Rathswahl, den Gebrauch des evangelischen Gottesdienstes und des riga
schen Rechts, eine Stadtwaage, eine zehnjährige Abgabenfreiheit u. s. w. 
verlieh63. Dorpat hatte während der russischen Herrschaft im Jahre 1565 
seine deutschen Bewohner nach Rußland wegführen sehen und allmälig 
russische erhalten, nach des Prinzen (von Buchau), kaiserlichen Gesandten 
in Rußland im Jahre 1567, Ausdruck, einen gemeinen scythischen Pöbel, 
der die Gebäude verfallen ließ 64. Bei der Uebergabe der Stadt an die 
Polen wanderten diese Einzöglinge, obwohl höchst ungern, aus der vier
undzwanzig Jahre lang von ihnen behaupteten Stadt weg. Der König 

sing damit an, eine Commission, bestehend aus seinem Secretär Loknicky, 
den Starosten von Marienburg, Stanislaus Pekoslawsky, Wilhelm 
Tödwen und Johann Grölich, zu ernennen, welche unter Versicherung der 
Erneuerung der ftühern Privilegien oder der Ertheilung solcher, wie sie 

andere christliche Städte hatten, der Befreiung von Zöllen und Abgaben, 
der freien Ausübung des Gottesdienstes nach dem augsburgischen Be
kenntnisse und der Einräumung der Johanniskirche (Urkunde vom 14. Mai 
1582 im dörptschen Stadtarchive) neue Ansiedler in die Stadt beriefen. 

Am 1. Juni verlieh auch der zum Verwalter der königlichen Güter (Oe- 
konom) ernannte Loknicky, der Stadt zwei wüste Haken am Embach, zwei 
Meilen von Dorpat unter Vorbehalt der königlichen Bestätigung 65. Zum 

Starosten oder Schloßhauptmann ward der Warschauer Castellan Re- 
sa iczky am 2. August 1582 ernannt und erhielt auch die Gerichtsbarkeit 
über die Stadt, da noch kein Rath vorhanden war. Im folgenden Jahre 
erhielt die Stadt einen Rath, bestehend aus vier Bürgermeistern, drei 
Gerichtsvögten, vier Kammerherren, vier Wettherren, zwei Kirchherren, 
zwei Armenvorstehern und einem Secretär. Auch wurden zwei Gilden 
organisirt, in welche aber die polnischen und nichtdeutschen Einwohner nicht 

ausgenommen zu sein scheinen, denn sie werden besonders erwähnt. Hier

auf wurde dem Starosten die Gerichtsbarkeit über die Stadt so wie die 
bis dahin noch geführte Verwaltung der Krongüter abgenommen und letz
tere dem Loknicky übergebene«. In Folge dessen sing der Starost mit 
Loknicky und der Stadt Streit an und ließ sogar einen Rarhsherrn ins 
Gefängniß werfen. Die Bürger wollten schon die Stadt verlassen, wor
über ihnen Loknicky ein Zeugniß ausstellte 67; der König aber befahl un

ter dem 22. Januar 1584 dem Starosten, die Stadt im Genusse ihrer 
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Rechte nicht ferner zu stören68. Man rechnete in Dorpat nicht blos nach 
Marken und Gulden, sondern auch nach Rubeln^.

Nicht in so befriedigender Weise wurden die allgemeinen Landes
angelegenheiten geführt. Es ist schon oben bemerkt worden, daß die 
Kriegsunruhen viele Gutsbesitzer veranlaßt hatten, ihre Güter zu verlassen 
und diese seitdem in andere Hände gekommen waren, so daß in das Be
sitzrecht eine große Verwirrung ejngerissen war und dasselbe nothwendig 
einer Regulirung bedurfte70. Die nicht restituirten Edelleute weigerten sich 
lange, dem Könige zu huldigen. Endlich bewog der Cardinal Radziwil 
die meisten dazu, mit Ausnahme der Dückers und einiger andern, die 
das Land verließen. Einer der Unzufriedenen, Friedrich Dücker, forschte 
sogar den Nyenstädt, der kürzlich in den rigaschen Rath getreten war, 
wegen eines Einverständnisses mit der Stadt aus, die schon gehuldigt 
hatte 71. Im März 1583 erschien Pekostawsky in Riga, um als königlicher 
Commissair den bathoryschen Constitutionen gemäß einen Landtag zu 
halten. Eröffnet wurde aber derselbe von dem Cardinal Radziwil und 
zwar mit der Erklärung, daß die vom letzten Erzbischöfe und dem ehe

maligen Administrator Chodkiewicz ausgegangenen Belehnungen nicht 
anerkannt werden könnten, daß eine allgemeine Landesrevision ftattsinden 

sollte, bei welcher jeder seinen Besitz mit Brief und Siegel, oder falls 
dieser verloren gegangen, mit seinem oder dreier andern Edelleute Zeug
nisse zu beweisen haben werde; endlich sei die Menge der Schlösser in 
Kriegszeiten dem Lande nachtheilig, weil die Russen sie leicht einnehmen 
und sich in denselben halten könnten, während sie aus dem offenen Felde 

leichter zu schlagen wären; deshalb sollten die Befestigungen der Privaten, 
so wie auch mehrerer Kronschlösser geschleift und durch hölzerne Palissaden 
ersetzt werden. Die Landschaft wandte dagegen ein, Chodkiewicz sei (wie 
auch aus der oben mitgetheilten Instruction hervorgeht), zur Belehnung 
ermächtigt gewesen und habe nur verdiente Leute mit Gütern bedacht, die 

nicht alle die Mittel gehabt hätten, zum Könige zu reisen und sich die 

Bestätigung auszuwirken; der König habe den Erben des Chodkiewicz 
erklärt und durch den Castellan Fürstenberg den Livländern eröffnen lassen, 
daß die frühern Begnadigungen aufrechterhalten werden sollten; die 

Siegel und Briefe des letzten Erzbischofs und wohl gar die des vorigen 
Meisters nicht achten zu wollen, sei für diese Herren, die das Land frei
willig an Polen gebracht hätten, eine große Kränkung und werde hunderte 
von Familien um das Ihrige bringen; endlich seien die Schloß
befestigungen zur Sicherung der Einwohner nöthig und hätten sich auch 
während des letzten Krieges, wo der König mit Danzig beschäftigt war 
und Livland im Stiche ließ, als solche erwiesen, ihre Schleifung müßte 
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dem Adel zum Schimpf gereichen, da sie in Deutschland an Lehnsleuten 

nur im Falle eines Verraths vollzogen werde. Außerdem beschwerte man 
sich auch über die Besetzung aller königlichen Aemter und Schlösser mit 
polnischen Hauptleuten, welche die Deutschen mißhandelten und beraubten 
und nach Schleifung der Befestigungen es noch in größerm Maße thun 
würden. Gegen die Revision fand man nichts einzuwenden72. Die 
letztere nahm auch sogleich ihren Anfang und für jede Präsidentschaft 
wurden zwei Revisoren, ein Livländer und ein Ausländer, unter Andern 
für den pernauschen Kreis der Geschichtschreiber Lorenz Müller bestellt7^ 
Eine livländische Gesandtschaft bat in Wilna vergebens den König, seinen 
Befehl in Betreff der nicht anzuerkennenden Lehnbriefe zurückzunehmen. 
Bei seinem Einzuge in jene Stadt wurde der König vom zehnjährigen 
Sohne des Großschatzmeisters bewillkommnet, der in einer öffentlichen Rede 
unter andern diesen Fürsten bat, die Ueberseeischen, die sich in Livland ge

sammelt hätten (natürlich die Deutschen) auszurotten, da die Provinz den 
Litthauern wegen der von ihnen auf ihre Beschützung angewandten Mühe 
und Kosten billig gehören müßte74. Der König schickte Pekoslawsky zur 

Ausführung der Revision nach Livland, trotz der Vorstellungen mehrerer 
deutschen Fürsten. Mit dem wendenschen Kreise sing dieser an; die 
Landschaft appellirte an den nächsten Reichstag, wo aber nichts entschieden 
wurde75. Um die Zeit fand auch auf königlichen Befehl eine Grenz

berichtigung mit Litthauen statt, wobei die Litthauer ihren Beweis nur 
durch den Eid, nicht aber durch Urkunden führen wollten, weil Letzteres 
unter dem dortigen Adel nicht gebräuchlich sei. Die Folge davon war, 
nach Hiärn, daß den Deutschen große Besitzungen abgedrungen wurden76. 
Wie viel sich die polnischen Befehlshaber erlaubten, sieht man aus dem 
Widerstande, den der verdiente Büring ihren Gewaltthätigkeiten entgegen
setzte. Der Ausgang dieses Streits, der an den Eardinalstatthalter ge

bracht wurde, ist nicht bekannt77. Der Marienburgsche Hauptmann 
scheute sich nicht, gegen den umliegenden Adel, der ihn wegen Beraubung 
von Wittwen und Waisen bei dem auf einer Rundreise dort anwesenden 
Eardinalstatthalter verklagte, mit der Gegenbeschuldigung der Verrätherei 

aufzutreten (1584) ?s. Mit der im übrigen Reiche wiederholt ausgeschrie
benen allgemeinen Steuer (Pobor) war Livland noch verschont; auch findet 

es sich nicht unter den Landschaften, für die in den Jahren 1576, 1577, 1578, 
1580, 1581 und 1588 Steuereinnehmer ernannt wurden79, und die Con
stitutionen vom Jahre 1582 erwähnen der Steuer auch nicht.

Herzog Magnus scheint sich damals noch immer mit der Hoffnung 
geschmeichelt zu haben, zum Besitze wenigstens eines Theils Livlands 
wieder zu gelangen. Er schickte daher im Jahre 1582 aus seinem 
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Schlosse Amboten in Kurland eine Gesandtschaft an den König, um sich 
die Rückgabe der früher von ihm in Livland besessenen Schlösser zu 

erbitten. Die Entscheidung wurde aber dem Reichstage vorbehalten, weil 

jene Schlösser auf polnische Kossen wiedererobert und unterhalten wor
den «o. Des Herzogs Tod, der am 18. März 1583 zu Pilten erfolgte, 
wurde vom Statthalter sofort zur Befestigung der polnischen Herrschaft 

benutzt. Seine livländischen Schlösser Karkus, Helmet, Ermes und Rujen, 
bekamen neue Befehlshaber und die Gebiete mußten dem Könige hul
digen. Der Versuch, sich zuerst in Güte, dann mit Gewalt des protestan
tischen Stifts Pilten zu bemächtigen, worauf besonders die Jesuiten 

drangen, gelang aber nicht und erst zwei Jahr später (10. April 1585) 
kam das Stift durch Abtretung feiten des Königs von Dänemark, des 
nächsten Verwandten des Herzogs Magnus und an den sich die Einwohner 
auch gewendet hatten, gegen Zahlung von dreißigtausend Thalern, in 
polnischen Besitzs^. In der Geschichte Kurlands sollen diese Begeben
heiten ausführlicher vorgetragen werden. Des Herzogs Magnus Wittwe 
hielt sich einige Zeit in Riga auf. Der Cardinalstatthalter behandelte sie 
gut und entließ sie im Jahre 1586 auf des Zaren Forderung in ihr 
Vaterland82, wo sie auf Godunows Betrieb den Schleier nehmen mußte. 
Von den Magnusschen Schlössern wurde Karkus dem berühmten Kriegs
helden Georg Fahrensbach verliehen, der früher in russischen, dann in 

dänischen, nun aber zugleich in polnischen und dänischen Diensten stand 

und dänischer Statthalter auf Oesel war, was ihm gegen zwölftausend 

Gulden eingebracht haben soll. Er wurde auch Präsident des wenden- 
schen Kreises und erhielt als polnischer Obrister tausend Thaler aus dem 
rigaschen Zoll. Obwohl der König von Dänemark ihm früher erlaubt 
hatte, sich in Polen für die ihm vor Pleskau zugeführten Hilfsvölker eine 
Belohnung auszubitten, so mochte er doch den völligen Uebertritt in pol
nische Dienste nicht gut heißen, zumal er wegen des Stifts Pilten mit Polen 

verfeindet war. Er schickte also den Hofjunker Schwabe nach Arensburg, 
um dem Fahrensbach die Verwaltung abzunehmen. Dieser erklärte, sich in 
Dänemark persönlich rechtfertigen zu wollen und legte in Arensburg Be
satzung. Der erzürnte König sandte neue Commissarien und eine Flotte ab, 

der sich das Schloß Arensburg nach sechs Tagen ergab. Der Adel, der 
dem Schwabe keine Hilfe geleistet hatte, mußte von neuem huldigen und 
fußfällig Abbitte thun. So erhielt Dänemark sich den Besitz der Jnjel 

Oesel «s.
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Kapitel VI.
Der rigasche Kalenderstreit bis zum Tode Stephan Bathory's.

1584 — 1587.

Der Unwille, mit welchem man auf die unwürdigen Mittel sah, 
durch welche die Jesuiten, von der polnischen Regierung begünstigt, 
den Katholicismus in Livland zu verbreiten suchten, hatte die Bevölkerung 
mit Unzufriedenheit und Mißtrauen erfüllt. Kein Wunder, daß, als Papst 
Gregor XIII. die Zeitrechnung nach dem Julianischen Kalender, der um 
neun Tage zurück war, verbesserte und König Stephan im Jahre 1582 
dem Cardinal Radziwil die Einführung des neuen gregorianischen Ka
lenders befahl, der größere weniger aufgeklärte Theil der Einwohnerschaft, 

namentlich in den Städten, diese vermeintlich papistische Erfindung mit 
Abscheu verwarf. Die im neuen Kalender ausgelassenen Tage sollten, so 
meinte man, die Feftzeiten in Verwirrung bringen. Die protestantischen 

Staaten widersetzten sich der Einführung lange, namentlich Sachsen. In 
manchen Gegenden Polens, Kurlands und Livlands entstanden auf
rührerische Bewegungen, besonders in Dorpat, Pernau und Riga, denen 
die in Augsburg nicht nachstanden. In Dorpat nahm man zwar den 
gregorianischen Kalender für die bürgerliche Zeit an und es wird seiner 

in einem Rathsprotokolle vom Jahre 1587 gedacht 84, die evangelischen 
Geistlichen aber feierten die Feste nach dem julianischen. In Pernau 
wurde der königliche Befehl heimlich abgerissen, aber dem Volke wurde 
bedeutet, daß er sich nur auf die Zeitrechnung beziehe und so weitern Be
wegungen vorgebeugt 85.

In Riga, welches wegen der Entziehung zweier Kirchen und der 
Stiftung eines Jesuitencollegiums am meisten erbittert war, gesellten sich 
zu dieser Stimmung eine gewisse Unzufriedenheit der Bürgerschaft mit 
dem Rathe und der Wunsch der schon seit etwa einem Jahrhundert an 
Ansehen und Bedeutung steigenden Gilden, ihre Befugnisse auf Kosten 

des letztem auszudehnen. Dies geht aus den Bedingungen, zu welchen 
sich der Rath der Bürgerschaft gegenüber im Laufe der Unruhen ver
stehen mußte, deutlich hervor, denn da die Bürgerschaft vom Rathe die 
Verwerfung des neuen Kalenders ertrotzte, so benutzte sie solches, um 
ihre politischen Verfassungsrechte theils zu befestigen, theils auch aus

zudehnen 86.
Nachdem der Cardinalstatthalter dem Rathe den königlichen Befehl 

kund gethan hatte und darauf vermuthlich behufs der obenerwähnten 
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Rundreise durchs Land weggereist war, ohne sich um die Ausführung 

desselben zu kümmern, übergab der Oberpaftor Neuner im Namen seiner 

Collegen dem Rathe am 23. November 1582 eine Schrift 8?, in der er 
die Annahme des neuen Kalenders nicht geradezu widerrieth und die 
Mangelhaftigkeit des alten'eingestand, indessen doch sagte, es habe noch 
kein protestantischer Fürst denselben angenommen, man möge darüber mit 
Preußen und Kurland als Gliedmaßen desselben Reichs berathschlagen. 
Der um seine Meinung befragte Possevini rieth zu Einigkeit und Ruhe 
und zur schleunigen Absendung einer Gesandtschaft an den Königs«. 
Zwei Jahre lang geschah nichts. Im November 1584 erfolgte ein zweites 
königliches Mandat, das die Einführung des neuen Kalenders bei einer 

Strafe von zehntausend Ducaten verordnete. Der Rath war dafür; der 
Syndicus Dr. Vheling ließ Briefe eines leipziger Juristen verlesen, nach 
welchem Anhänger der Augsburgischen Confession den Kalender annehmen 
dürften und Tastius legte die Disputation eines Dr. Herbrand vor, 
welche in hundertunddreißig Sätzen die Annahme des Kalenders ver

theidigte 89. Auch Neuner war durch den Burggrafen Ecke dafür ge
stimmt worden, die Bürgerschaft aber verweigerte die Einnahme. Sie sah 
in der Kalenderveränderung einen Schritt zur Katholisirung des Landes, 
welche durch die Einführung der Jesuiten schon eingeleitet war; sie hielt 

die Religionscaution für geschwächt und wußte, daß viele deutsche Fürsten 

und sogar Vasallen von Polen und Litthauen den Kalender verworfen 
hätten 90.

Der Rath ließ das Mandat anschlagen. Die Geistlichen erklärten 
ihn für eine rein weltlicheAnordnung und protestirten nur (29. Novem
ber) gegen alle päpstliche Autorität 9i, singen auch auf Neuner's Betrieb 

den Advent nach dem neuen Kalender an und erklärten auf der Kanzel, 
derselbe sei blos eine bürgerliche Einrichtung und keine Gewissenssache. 
Das Weihnachtsfeft feierten die Rathsverwandten nach dem neuen Ka
lender in beinah leeren Kirchen. Von den Gegnern des Raths ist sogar 
behauptet worden, er habe das gemeine nichtdeutsche Volk durch Gerichts
diener mit Peitschenhieben zur Kirche treiben lassen 92, die Bürger aber 
kehrten sich daran nicht, sondern gingen ihren Hanthierungen nach. Am 

Weihnachtstage versammelte sich um Mitternacht ein Theil des Pöbels, 
stürmte die Kirche, in welcher die Jesuiten ihr Weihnachtsfest nach dem neuen 
Kalender feierten, warf den ofsiciirenden Geistlichen mit Steinen, entweihte 
die heiligen Gefäße, schlug die Fenster ein und trieb noch andern Unfug, bis 
daß die Wache herbeigerufen wurde. Der Gerichtsvogt erschien und nahm 

mehrere Unruhestifter gefangen, wofür er ebenfalls mit Steinen geworfen 
wurde 93. Wenige Tage darauf wurde das Jesuitencollegium eröffnet.
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Neuner hielt für nöthig, den Rector Möller, einen für feinen Religions
eifer bekannten Mann, aufzufordern, feine Schüler von jedem Unfuge 
abzuhalten. Dies gab zu einem Wortwechsel Veranlassung, in welchem 
sich der Rector sehr lebhaft gegen die eingeführten papistifchen Neuerungen 
erklärt und geäußert haben soll, daß der König gegen feinen Eid 
handeln würde, wenn er sich des Jefuitencollegiums und des neuen 
Kalenders annehmen würde, obwohl Neuner ihm vergebens auseinander
fetzte, daß der letztere mit der Religion nichts zu schaffen habe^. Am 

folgenden Tage versammelte Neuner den Rath, die Geistlichkeit und die 
Vorgesetzten der Bürgerschaft und suchte sie zur Annahme des neuen 
Kalenders zu bewegen, wobei er anführte, der Rector habe am vorher
gehenden Tage ein Majestätsverbrechen begangen. Dies wurde vom Ober- 
fecretair Otto Kanne sofort zu Protokoll genommen^.

Als das Weihnachtsfest nach dem alten Kalender herankam, begab 

sich eine Anzahl angesehener Bürger zum wortfuhrenden Bürgermeister, 
Peter Schottler und bat um Erlaubniß, das Fest feiern zu dürfen. Der 
Bürgermeister versprach die Sache an den Rath zu bringen. Als 
die Bittsteller aber am Nachmittage wieder erschienen, wurden sie vom 

Rathe mit ihrem Gesuche abgewiefen. Um die Vesperzeit zwischen zwei 
und drei Uhr versammelten sich die Bürger mit ihren Familien in ihren 
beiden Hauptkirchen, doch ohne Geläute. Die Schüler stiegen über die 

verschlossenen Ehorfchranken, zündeten auf dem Altare Lichter an und 
fangen Weihnachtslieder. Kein Prediger war erschienen. Vor Kummer 
und Thränen konnte die Gemeinde kaum singen. Beim Hinausgehen 
forderte der Rector Möller die Schüler auf, sich am nächsten Morgen, 
als dem rechten Weihnachten, in der Schule zu einem Religionsvortrage 

zu versammeln. Außer den Schülern kamen auch eine Menge Erwachsener. 
Wie der Rector die zahlreiche Versammlung sah, erschrak er und sagte, er 
habe nur feine Schulkinder hinbefchieden, könne aber doch die andern 
nicht weggehen heißen und hielt ihnen eine Predigt, worin er nach Nyen- 
stä'dt behauptet haben soll, der neue Kalender fei eine Brücke zur Wieder
einführung des Papstthums. Es entstand eine solche Unruhe, daß der 

Oberpastor Neuner gegen Nyenstädt, der Bürgermeister war, äußerte, 
„die münsterfchen Geister möchten zu ihnen einfliegen." In den Kirchen 
wurden Lieder gesungen, indessen keine Predigt gehalten. Die für die 
Nichrdeutfchen bestimmte Kirche wurde gar nicht geöffnet und die Bauer
schaft blieb mit entblößtem Haupte knieend vor ihr liegend«. Der Rath 
ließ dem Rector bei Verlust feines Amts befehlen, sich des Predigens zu 
enthalten und derselbe entschuldigte sich damit, er habe blos feine Schüler 

unterrichtet. Gegen Neuner war man so erbittert, daß, als er am Feste 
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der Beschneidung, das nach dem neuen Kalender gefeiert wurde, von der 
Einführung des letztem als einer rein bürgerlichen Einrichtung sprach, 
ein siebzigjähriger Zinngießer, Cyriakus Klink, ihn laut einen Lügner 

nannte. Neuner beschwerte sich beim Rathe über den Rector und be
schuldigte ihn, den König einen Meineidigen genannt zu haben, was der 
Rector leugnete. Das Urtheil wurde bis zur Rückkunft des Burggrafen 
Ecke ausgesetzt, welcher mit dem Syndicus Vheling wegen gewisser Ver
handlungen mit dem litthauischen Adel, den Handel betreffend, nach Polen 
gereist war. Die Feier des julianischen Neujahrs wurde indessen verboten. 
Den Tag vorher versammelte der Aelteste großer Gilde, Hans Freitagk, 

die Geistlichen und forderte sie auf, das Neujahr nach dem alten Kalen

der zu feiern. Die Geistlichen entschuldigten sich mit dem Drange der 
Umstände und schoben Alles auf den Rath. Am folgenden Morgen 
drängten sich die Bürger in die Kirche und der alte Klink fungirte 

als Cantor.
Da glaubte der Rath Strenge gebrauchen zu müssen. Der so eben 

zurückgekommene Burggraf und der Obersecretair drangen auf die Ver
haftung des Rectors, die auch am 2/12 Januar 1585 vollzogen würbe97. 
Die Nachricht hievon verbreitete sich bald in der Stadt und es entstand 

ein Auflauf vor dem Rathhause, wo der Rector verhaftet war, während 
viele Bürger nebst dem von den Primanern aufgerufenen Conrector Nasch 

sich zur Bürgschaft für den Rector erboten. Der Burggraf schlug sie aus, 
mit höhnischen Worten, wie Zaupe sagt, weil der Rector ein Majestäts
verbrechen begangen habe. Vergebens bat der Rector den lärmenden 
Haufen, um seinetwillen keinen Unfug anzufangen. Als die Antwort des 
Burggrafen bekannt wurde und sich das Gerücht verbreitete, der Rector 
werde in der Nacht enthauptet werden, sprengte der Haufe die Thüre, 
drang ins Rathhaus und die Schüler trugen den Rector auf ihren Armen 
hinaus. Der Schwarm lief dann nach Neuners Haus, der sich sofort 

hinter die Bierfässer seines Kellers versteckte. Er wurde gefunden, ge

schimpft, gemißhandelt, auf den Markt geschleppt und daselbst verwundet 
zu Boden geworfen. Kaum rettete man ihn vom Tode. Ecke hatte 
seine Hausthür verbollwerkt und versteckte sich, man drang ein, verwüstete 
das Haus, konnte ihn aber nicht finden. Dasselbe geschah in Vhelings 
Hause, welcher über das Dach zu seinem Nachbar geflüchtet war. Zum 
zweiten Male lief man nach Ecke's Haus, den man nicht hatte entdecken 

können.
Unterdessen hatte Nyenstädt vergebens den Befehlshaber der Stadt

wache, Hermann von Schweden, aufgefordert, ihm einige Kriegs
knechte zur Verfügung zu geben, oder auch nur ihn auf den Markt zu 
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begleiten. Nur von einigen wenigen bewaffneten Bürgern unterstützt, eilte 
er hin und suchte durch Vorstellungen und Drohungen den Unfug zu hem
men. Ein Schlosser, Bohne, holte mit einem großen Schlachtschwerte 

gegen ihn aus, wurde aber zurückgehalten. Nyenstädt verjagte die 
Wüthenden aus den Häusern des Burggrafen und des Syndicus, ließ 
den verwundeten Neuner zum Barbier bringen, legte überall Wachen ein 

und trieb sodann den Pöbel von dem Hause des Taftius weg, dessen 
Thür man eben aufstoßen wollte. In derselben Weise wurden auch der 
wendenfche Bischof Patricius, dessen späterer Nachfolger Schenking, 
das Iesuitencollegium und andere Häuser reicher oder verhaßter Besitzer 
von Nyenstädt geschützt. Nyenstädts Freunde patrouillirten die Nacht 
hindurch und forderten die Bürger auf, sich am nächsten Morgen in 
dem sogenannten neuen Hause, dem jetzigen Schwarzenhäupterhause, ein- 

zusinden
Allein am folgenden Tage nahm die Bewegung einen ganz andern 

Charakter an. Der Burggraf war seiner Geldgier, welche spätere Vor
fälle klar an den Tag legten, und seines Stolzes wegen verhaßt. Man 
warf ihm vor, sich eine Gerichtsbarkeit über die Bürger angemaßt zu 
haben, während er eine solche doch nur über die in Riga befindlichen 
Edelleute besitze. Dieser Vorwurf beruhte wohl auf einem Mißverständ
niß, denn der Burggraf wurde nach Stephans Privilegium aus den 
Bürgermeistern ernannt und verlor dadurch seine frühern Befugnisse 
nicht, sondern konnte die Gerichtsbarkeit über die Edelleute sehr gut damit 

verbinden. Ferner warf man ihm vor, sich einen Theil der Geldstrafen 
zugeeignet zu haben und beschuldigte überhaupt den Rath der Habsucht, 
der Verschwendung der öffentlichen Einkünfte und der Nichtachtung der 
Gildenprivilegien, indem er die Stadtangelegenheiten ohne Zuziehung der 

Bürgerschaft verhandle ". Der Rath hatte also unter der Bürgerschaft 

viele Gegner. Die bedeutendsten unter ihnen waren der Rector und der 
Conrector (wohl wegen der oben erwähnten Vorfälle), der Stadtvogt 
Nikolaus Ficke, welcher vor einigen Jahren (am 16. August 1581) 

aus dem Rathe gestoßen worden, weil er Vheling einen Schelm und Ver- 

räther genannt hatte und erst nach ungefähr zehn Monaten am 8. Juni 
1582 auf geschehene Abbitte wieder ausgenommen wurde 10°. Nach Nyen
städt eigentlich der Anstifter der ganzen Bewegung, ferner der Dr. Stopius, 
der aber später die Bürger zu mäßigen suchte und dessen Name noch im 
heutigen Stopiushof, einem Gute des rigaschen Kreises, fortlebt, der nach
herige Aeltermann Brink en, und vor allem der Advocat Martin 
Giese, aus einer angesehnen Familie, ein unterrichteter Mann, der durch 
seinen ränkevollen Geist und seine Geschicklichkeit in Leibesübungen einen 
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großen Einfluß ausübte und zum Volkstribun wie geboren war. Noch 

ehe der Tag anbrach, sperrten einige Bürger die Stadtthore durch eigen
mächtig vorgelegte Schlösser, vermuthlich um dem verhaßten Ecke und 
seinen Freunden jede Flucht unmöglich zu machen. Um sieben Uhr Morgens, 

noch lange vor der zur Versammlung im neuen Hause angesetzten Zeit, 
kamen die Bürger auf dem Markte zusammen und forderten auf Anstiften 
von Abgeordneten des Raths, die erschienen waren, um sie zu beruhigen, 

die Auslieferung von Ecke und Vheling. Vergebens behaupteten die Ab
geordneten, sie wären beide schon entwichen. Unterdessen versammelte 
man sich auch im neuen Hause, das am Markte belegen ist. Einige 
Aeltesten wollten das Wort nehmen, wurden aber durch Mißhandlungen 
zum Schweigen gebracht. Giese sprang auf einen Tisch und rief: es 

wären etliche, welche die Stadt um ihre Freiheiten und Privilegien ge
bracht und Kirchen vergeben hättenk Dies fand großen Beifall und 
man frug ihn, was nach seiner Meinung dann zu thun wäre. Eben so 
gewandt als kühn schlug er vor, den Schloßbefehlshaber Thomas von 
Emden von den unangenehmen Vorfällen der vergangenen Nacht zu 
unterrichten und ihm zu geloben, die Ruhe herzustellen ohne den dem 

Könige geschworenen Eid zu brechen, ferner die Jesuiten zu benachrich
tigen, daß es gar nicht auf sie abgesehen wäre, zugleich aber auf die 

Auslieferung Eckes und Vhelings zu bestehen und die Thore geschlossen 

zu halten. Das wurde sogleich angenommen. Emden und die Jesuiten 
antworteten beifällig-. Die Rathsmitglieder mußten gegen Abend im 

Accisehause zusammenkommen, wo der Aelteste Freitagk von ihnen ver
langte, am folgenden Morgen die Beschwerde der Gemeinde anzuhören. 
Einige Rathsglieder, die durch die Neupforte entwischen wollten, wurden 
durch die Bürger daran verhindert, und die halbe Nacht berathschlagten 
Ficke und Giese mit ihren Genossen3.

Als am folgenden Morgen um acht Uhr der Rath zusammenkam, 
ließ Giese die Bürger auf dem Markte vor dem Rathhause versammeln 
und zwar die vier Quartierfahnen mit Trommeln und Pfeifen. Dort 

wählten sie sich Anführer und zogen durch die Gassen. Auch wurde ein Aus
schuß von sechzehn Personen, unter Andern Giese und der Geschichtschreiber 
Zaupe gewählt, welcher mit vier Rathsherren, unter denen Nyenftädt und 
Ficke waren, unterhandeln sollte. Den Rathsgliedern, die sich versteckt 
hatten, wurde auf zwei Tage ein sicheres Geleit versprochen4, worauf sie 

sich auch am 6/16 Januar stellten und von Bewaffneten aufs Nathhaus 
gebracht wurden. Den Tag vorher hatte sich die Gemeinde zu gegen
seitiger Vertheidigung auf Leben und Tod geeinigt und beschlossen, dem 
Rathe den Gehorsam aufzukündigen Giese motivirte Solches in den

Thl. II. Bd. L 7
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Unterhandlungen mit dem Rathe durch die Beschimpfung, die dem Rector 
widerfahren wäre, versprach das während des letzten Tumults Geraubte 
durch gütliche Vorstellungen zusammenbringen zu lassen, ohne daß die 
Thäter zur Rechenschaft gezogen werden dürften, und verlangte, daß die 
Rathsglieder mit ja oder nein auf bestimmte Fragen antworten sollten. 
Auf die Frage: ob alle oder nur einige in die Abtretung der Jakvbikirche 
und die Annahme des neuen Kalenders gewilligt hätten? erklärten die 

meisten, es gethan zu haben, aber lediglich, weil die Noth sie dazu ge
zwungen habe. Schottler behauptete, wegen Kränklichkeit an den Ver
handlungen nicht Theil genommen zu haben und Ficke war während der 
Zeit aus dem Rathe entfernt worden. Die Verhaftung des Rectors 
wurde einstimmig blos dem Burggrafen zugemessen 6. So hielt also die 
Bürgerschaft Gericht über ihre Obrigkeit. Sie bemächtigte sich auch der 
Schlüssel zum Zeughause und zu den noch immer verschlossenen Stadt
thoren. Giese übergab die Verwaltung der Stadtkasse eigenmächtig 

seinem Bruder. Die vom Herzoge von Kurland angebotene Vermittelung 
wurde ausgeschlagen, den aus Polen am 8. Januar zurückgekehrten Car- 
dinalstatthalter ließ man nicht in die Stadt, und eine schriftliche Mahnung 

des Königs, etwaige Beschwerden über den Rath bei ihm anzubringen, 
wurde nicht beachtet. Natürlich zogen es die Anführer der Bürgerschaft 
vor, mit dem eingeschreckten und in der Stadt cingeschlossenen Rathe 
ohne fremde Vermittelung zu unterhandeln und ihn dadurch zu allen mög
lichen Concessionen zu zwingen. Auch an Einschüchterungen aller Art ließ man 
es nicht fehlen. Am Tage vor dem Dreikönigsfeste verlangte man vom Rathe 

unter Drohungen, daß er dasselbe zugleich mit der Gemeinde nach dem alten 
Kalender feiern solle. Der Burggraf Ecke wurde von bewaffneten Aufrüh
rern aufs Rathhaus und eben so zurückgebracht, die Nacht von ihnen be
wacht und viel Muthwille mit ihm getrieben7. Ein Zettel wurde verbreitet, 

auf dem die Namen mehrerer Personen standen, welche, wie man sagte, auf 
Ecke's Befehl wegen ihrer aufrührerischen Gesinnungen zur Nachtzeit 
enthauptet werden sollten und obwohl der Rath betheuerte, hievon nichts 
zu wissen, so wurden dennoch die Rathsdiener eingezogen und Vheling 
mit der Folter bedroht. Endlich kam am 23. Januar ein Vergleich 
zwischen Rath und Bürgerschaft in 63 Artikeln zu Stande. Auf die 

Dauerdieser Unterhandlungen, die beinahevierzehn Tage Wegnahmen,thatsich 
die Bürgerpartei hernach zu Gute, indem sie versicherte, in ein paar Stunden 

mit dem Rathe fertig werden zu können, wenn sie Gewalt hätte brauchen 
wollen«; als ob nicht schon genug Gewalt gebraucht worden wäre, um 
der Verhandlung kaum noch den Schein einer freien Vereinbarung zu 
lassen.
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Die angeführten Artikel sind von verschiedener Naturi Die einen 
beziehen sich auf kirchliche Angelegenheiten und sind ein Ausfluß des 

Religionseifers jener Zeit, sollten auch wohl dazu dienen, die Popularität 
der städtischen Abgeordneten bei der Gemeinde zu vermehren. So sollte 

die Stadtgeistlichkeit sich mit der liv- und kurländischen christlich und 
brüderlich vereinigen und vergleichen; von Rath und Gemeinde ein „gott
seliger, gelehrter, vernünftiger und getreuer Mann zum Superintendenten 
und obersten Pastor" (also wohl mit Beseitigung Neuners) gewählt 
werden; die Prediger in der Strafe päpstlicher Irrthümer ihr Amt nicht 
nach menschlichem, sondern nach göttlichem Befehl führen, ohne sich in 

Welthändel zu mischen, ihr Unterhalt vermehrt werden, der Rector Sitz 
und Stimme im geistlichen Ministerio haben, der neue Kalender abge
schafft sein und die Einführung des Iesuitencollegiums verhindert werden, 
kein Protestant bei einer Buße von zehn Thalern in der katholischen 
Kirche erscheinen und keine katholischen Processionen in der Stadt geduldet 
werden. Andere Artikel sind gegen das burggräfliche Amt gerichtet. Der 
Burggraf sollte die Gerichtsbarkeit nur über Edelleute und Fremde aus

üben, nicht zugleich wortführender Bürgermeister sein, sich der Berathung 
über allgemeine Stadtangelegenheiten enthalten und mit den Thorschlüsseln 

nichts zu thun haben, sondern diese sollten zur Verfügung der Bürger

meister und der Aelterleute beider Gilden stehen. Viele Bestimmungen 

zielen auf die Erhöhung der Macht der Bürgerschaft und auf die Herab
setzung des Raths hin. So sollten die Stadtsoldaten künftig nicht blos 
dem Rathe, sondern auch der Bürgerschaft schwören und Anwerbungen 
in beider Namen geschehen; auch Gesandtschaften nur mit Bewilligung 
der Bürgerschaft abgefertigt werden. Die Gildeversammlungen sollten 
auch bei etwaigem Widerspruche des wortführenden Bürgermeisters statt- 
sinden. Von sämmtlichen Stadteinnahmen, auch denen der Münze, sollte 
zu Michaeli Rechenschaft abgelegt und die Stadtgüter von Rathsgliedern 

und Gemeindeabgeordneten zugleich verwaltet werden. Die Familien der 
Rathsglieder sollten die gemeine Kleiderordnung beobachten. Durch andere 

Artikel ward manchen gegründeten Beschwerden abgeholfen oder auch nur 
den Wünschen der Bürgerschaft geschmeichelt. Die neu eingeführten Ge
richtsgebühren sollten aufgehoben, eine billige Gebührentaxe angefertigt 

und das Stadtrecht, jedoch nur mit Zustimmung der Gemeinde, verbessert, 
desgleichen auch ein Leuchtthurm mit Zuthun der Gemeinde erbaut und 
ein Waisencuratorium angeordnet werden. Die Bürger sollten ihren Be
darf an Bauholz vom Stadtkämmerer zum Einkaufspreise erhalten, mit 
den Russen baar oder auf Borg, jedoch nur mit eignem Gelde handeln 
dürfen und nicht in den Thurm, ausgenommen für Verbrechen, gesteckt 

7' 
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werden, sondern „bürgerliche Verstrickung" genießen. Daß der kleinen 
Gilde zur Liebe die Bönhasen abgeschafft werden, wogegen die Werk

meister nicht Übermäßige Preise fordern sollten (eine leere Verheißung), 
daß denjenigen, denen die Bruderschaft abgeschlagen wurde oder die sich 
um dieselbe nicht bewarben, jede bürgerliche Nahrung verboten wurde und 

daß den Kaufgesellen vor der sechsjährigen Auslernung des Handels die 
Betreibung desselben versagt wurde, läßt sich denken. Aber auch ein 

Mißtrauen der Bürgerschaft gegen ihre verfassungsmäßigen Vertreter, die 
Aelterleute und Aeltesten, thut sich, wie gewöhnlich in Revolutionszeiten, 
kund. Denselben sollte künftig eine gleiche Anzahl Bürger zugeordnet 
werden, um mit dem Rathe zu unterhandeln, jedoch mit Vorbehalt der 
Ratification der Gemeinde in wichtigen Angelegenheiten, zugleich für die 
Unterhändler des Vergleichs ein Mittel sich in ihrer Stellung zu erhalten. 

Endlich behielt die Gemeinde sich das Recht der Vereinbarung mit dem 

Rathe für künftige Fälle vor. Zur Ergänzung dieses Vertrags diente die 
neue Cassaordnung vom Jahre 1585 l0, nach welcher die Stadteinkünfte, 
nämlich die Einkünfte von den Landgütern und Buden, Waagegelder, Accise, 
Fischzehnte, Zollantheil, Schlagschatz, Bürgergelder, die Gefälle des vogtei- 

lichen und landvogteilichen Amts und die Einkünfte von Handel und Ge
werbe, Schifffahrt und Mühlen (d. h. wie in der Cassaordnung gesagt ist, die 
Einkünfte, deren Erhebung den Kämmerern, Bordingherren, Wettherren, 

Mühlenherren, Amtsherren, Sterbherren und Wrakern oblag,) in einen 
gemeinen Stadtkasten stießen sollten, der von zwei Rathsgliedern und 
sechs Bürgerdeputirten verwaltet werden sollte. Die letzteren sollte der 

Rath zwar bestätigen, aber nicht ohne erhebliche Ursachen verwerfen. Auch 
das Einkommen aus den geistlichen Gütern sollte in diese Casse fließen, 

aber besonders verwaltet werden. Die zu bestimmten Zeiten eingehenden 
Einnahmen sollten sofort nach ihrer Einzahlung, die übrigen wöchentlich, 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zur Casse eingeliefert werden. 
Zahlungen durften nur von den Cassenvorstehern, also nicht von den ver
schiedenen amtsverwaltenden Personen .geleistet werden. Jährlich zu 
Michaelis hatten die Vorsteher den vier ^Bürgermeistern, den beiden 

Kämmerern und den beiden Aeltermännern Rechnung abzulegen. So 
war die rigasche Bürgerschaft dem von der Danziger, mit der sie über
haupt große Aehnlichkeit gehabt zu haben scheint, im Jahre 1525 ge

gebenen Beispiele gefolgt. Auch dort hatte religiöser Eifer zu einem 
Aufruhre geführt und derselbe war von den Bürgern zur Ausdehnung 
und Befestigung ihrer politischen Rechte und namentlich zur Theilnahme 
an der Verwaltung der Stadteinnahme benutzt worden. In Danzig ging 

man noch weiter, denn der Rath und alle Beamten mußten ihre Stellen 
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niederlegen und diese wurden von der Bürgerschaft neu besetzt. Indessen 
wurde hiebei kein Tropfen Blut vergossen".

Nach geschlossenem Vertrage öffnete man die Thore und lud alle 
diejenigen, die sich während des Auflaufs etwas widerrechtlich zugeeignet 
hatten, ein, es wieder zurückzubringen. Es wurden auch viele Sachen 

zurückgeschafft, aber kein Geld 12. Hiemit war aber die Ruhe in den 
Gemüthern nicht wieder hergestellt; die Handwerksburschen und junge 
Gesellen, die sich am meisten beim Aufstande betheiligt hatten, wanderten 
schaarenweise aus. Von einer andern Seite erlaubte sich die Bürger
partei Verfolgungen gegen mißliebige Rathsglieder. Der Obersecretair 

Kanne, den die Verhaftung des Rectors verhaßt gemacht hatte, wurde 
beschuldigt, das Protokoll über dessen Unterredung mit Neuner verfälscht 
und die oben angeführten Blutzettel verfaßt zu haben. Aufs Rathhaus 

geführt, erkrankte er daselbst und wurde auf einer Tragbahre von Spießen 
aus der Stadt geschafft und so ins Elend geschickt. Sein Nachfolger 
ward David Hilchen aus Riga, Sohn eines Aeltermanns, der in 

Deutschland studirt hatte und vom Großkanzler Zamoisky empfohlen 
war13. Tastius, den man im Verdacht hatte, zur Abtretung der Kirchen 
mitgewirkt zu haben, wurde beschuldigt, über seine Sendung zum Könige, 

wo er den übrigen Deputirten doch nur als Secretair beigesellt war, 
einen falschen Bericht abgcstattet, sich durch übermäßige Geldbußen be

reichert und ungerechte Urtheile gefällt zu haben. Am 18. März wurde 

er aufs Rathhaus gesetzt, flüchtete aber sechs Tage darauf auf das Schloß, 
wo sich der Burggraf Ecke schon befand. Auch Neuner, der vergeblich 
Schadenersatz für den bei ihm verrichteten Unfug verlangt hatte, verließ 
Riga und ging mit Kanne nach Treiben.

Ecke reichte beim Cardinal eine jetzt noch vorhandene Klageschrift 
gegen die Stadtgemeinde ein und verlangte für die bitteren Ehrenkrän
kungen und die Plünderung seines Hauses eine Entschädigung von zwölf

tausend Reichsthalern. Radziwil citirte am 22. Juli Rath und Bürger

schaft aufs Schloß. Giese führte für die letztere das Wort. Die Gemeinde 
wollte sich nur zu einem geringen Schadenersätze bequemen. Der Cardinal 
brachte die Sache an den König und befahl Giese, vor demselben zu 
erscheinen. Ecke, Neuner, Tastius und Kanne, die an den polnischen Hof 
gereist waren, erfüllten denselben mit Klagen über die Bürgerschaft, sodaß 
der König ohne Weiteres befahl, den von ihr mit dem Rathe geschlossenen 
Vergleich zu kassiren. Radziwil that dies, indem er die Vertragsurkunde 
einforderte und zerschnitt. Die Stadt verurtheilte er zu einer ansehn

lichen Geldstrafe und befahl, die Flüchtlinge in ihre Aemter wieder ein
zusetzen und sie für ihren Verlust zu entschädigen, dem Beispiele König
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Sigismund I. folgend, der vor etwa sechzig Jahren die Stadt Danzig 
ebenfalls zu einer Entschädigung von zwölstausend Ducaten zu Gunsten 
des aus derselben entwichenen und den Bürgern wegen seiner Willkür
herrschaft verhaßten Burggrafen Eberhard Ferber verurtheilt hatte14. 
Die Gemeinde vertheidigte sich zuerst durch eine vom Sachwalter Heils
berg aufgesetzte Schrift, in welcher sie hauptsächlich darzuthun suchte, daß 

die ftattgehabten Gewaltthätigkeiten und der angestiftete Schaden nur 
einigen Tumultuanten, nicht der ganzen Gemeinde, zuzuschreiben wären. 
Von Radziwil erlangte sie am 15. November 1585 die Bestätigung 
einiger Hauptgrundsätze der neuen Cassaordnung und der dieselbe be

treffenden §§. 16 und 17 des Vertrags vom 23. Januar; dieselbe wurde 
auch im folgenden Jahre revidirt^. Gegen Ende des Jahres schrieb 
Possevini dem rigaschen Rathe auf dessen Anfrage und rieth ihm sich mit 
dem Burggrafen wegen eines Schadenersatzes zu einigen und die Gnade 
des Königs durch eine besondere Gesandtschaft anzuflehen16. Diese Schrift 

blieb ohne Wirkung und die Stadt sandte am 5. Januar 1586 den am 
5. October vorigen Jahrs zum Bürgermeister gewählten Nyenstädt, Vhe- 

ling, Hilchen und einige Andere zum Könige. Giese und der Rathsherr 
Ficke, nach Nyenstädt der versteckte Urheber der Bewegung, gesellten den
selben einen von ihnen aus Königsberg verschriebenen Licentiaten Kas
par Turban zu. Sie erhielten eine Instruction, die sie nöthigte, den 
Aufstand zu beschönigen. Von den Aufrührern wagte natürlich keiner sich 
mitschicken zu lassen. In Grodno reichten sie ein ausführliches von Tur
ban verfaßtes Klaglibell gegen die Flüchtlinge ein, welche dasselbe mit 
einer weitläufigen Vertheidigungsschrift beantworteten. Die letztern be

hielten Recht, wie auch wohl zu erwarten war. Denn viele Bestimmun

gen des dem Rathe von der Bürgerschaft abgetrotzten Vergleichs waren 
den Befehlen des Königs geradezu entgegen und mag auch die Ver
waltung des Raths nicht untadelhaft gewesen sein, so waren doch die zur 
vermeintlichen Verbesserung derselben angewandten Gewaltmaßregeln ver
werflich. Das vom Könige am 29. März mit Zuziehung des Senats 

gefällte Urtheil verfügte daher auch, daß es der Bürgerschaft zwar frei- 
stehe, mit dem Rathe über Verbesserung der Verfassung zu berathschlagen, 
jedoch ohne Aufstand, willige der Rath ein, so wolle auch der König 
seine Zustimmung nicht versagen. Für jetzt müsse Alles in den frühern 
Stand wieder versetzt werden, der Rath sein ehemaliges Ansehn und die 
Flüchtlinge ihre Stellen nebst einem Schadenersatz wieder erhalten. Endlich 
wurden die Urheber des Aufruhrs, namentlich Giese, Brinken und einige 

Andere vor den königlichen Gerichtshof citirt17. Am 2. April erschien 
noch ein königlicher Secretair in Riga und forderte vorzüglich Giese und 
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Brinken auf, bei Strafe der Acht in Polen sich zu stellen. Der Rath be
mühte sich aber vergebens, die Gemeinde dazu zu bewegen, sie zu entlassen.

Auf dem Papiere hatte der Rath gesiegt, nicht in der Wirklichkeit. 
Den Geist des Aufruhrs konnte ein in der Ferne erlassenes Urtheil nicht 

plötzlich dämpfen. Namentlich scheint Giese es nun darauf abgesehen zu 
haben, in Riga allmächtig zu werden, die Stadt gegen die polnische Re
gierung, von der er Alles zu fürchten hatte, zu compromittiren und im 
Falle eines Kampfes sich nach auswärtiger Hilfe umzusehen, welche man 
vielleicht aus dem protestantischen Schweden zu erhalten hoffte. Hierzu 

wurde die Erbitterung der Bürger gegen die vermeintlichen Urheber der 

Uebergabe der zwei Kirchen an die Jesuiten benutzt. Da Ecke abwesend 
und Taftius im Schlosse war, so beschloß man, zuförderft den Bürger
meister Bergen anzugreifen, der ebenfalls in Drohiczin gewesen war. 
Kanne war aufBetrieb der Gemeinde vom Rathe vorgeladen worden, hatte 
aber die Citation aus dem Grunde abgelehnt (10. Juni), weil er sich 
unter königlicher Gerichtsbarkeit befinde (er wohnte nämlich auf dem ihm 
geschenkten Gute Murrikas)^. Am 17. Juni, während der offenbaren 
Rechtslage, versammelte man die Gemeinde. Der Rathsherr Ficke schickte 
hin und die Bürger brachen unter dem Ausrufe: wir wollen dem Rathe 
den Ernst sehen lassen, gegen das Rathhaus auf. Giese drang mit meh

reren seiner Anhänger in die Rathsversammlung, unterbrach die Ver

handlungen und klagte Bergen an, Geld im Namen der Gemeinde ohne 
Zustimmung der Aeltermänner ausgenommen und bei der Hebung der 
Accise Malz unterschlagen zu haben, wofür er ihn einen Dieb schalt. Zwar 
ergab sich aus dem herbeigeholten Accisebuche, daß Bergen gar nicht daS 
Malz empfangen hatte und von den Empfängern gehörig Rechenschaft 
abgelegt war. Nichtsdestoweniger verlangten die Kläger die Anwendung 
der Folter, was die Gemeinde schon verantworten wolle. Der Rath wil

ligte nicht ein, blieb bis ein Uhr in der Nacht zusammen und mußte end

lich dem blinden Eigensinn des wüthenden Haufens nachgeben und Ber

gen auf dem Rathhaufe verhaften, obwohl seine zahlreichen Verwandten 
mit ihrem sämmtlichen Vermögen für ihn caviren wollten 19. Tastius, durch 
die Vorgänge in Riga erschreckt, und nach seiner eignen und seiner Witt
we Aussage vom Schloßhauptmann Thomas von Emden dazu veranlaßt, 
welcher fürchtete, daß die Stadt vermöge ihrer Privilegien seine Auslie

ferung fordern werde, entschloß sich, seinen Zufluchtsort zu verlassen und 
in der Nacht verkleidet über die Düna zu flüchten 20. Hierbei wurde er 

von Giese, der es erfahren hatte, und seinen Genossen auf der Düna 
erwischt und am folgenden Morgen (18. Juni) aufs Rathhaus gebracht. 
Die Aeltermänner und Aeltesten verlangten die sofortige Anwendung der 



104

Tortur. Der Rath widerstrebte 21 und verbot es sogar dem Stadtbüttel, 
allein Giese, Brinken und die übrigen Aufrührer ließen Tastius zur Fol
ter führen, wo er sechsmal ein- und ausgespannt wurde und, um von 
der Marter loszukommen, aussagte, was man wünschte, nämlich auf 
Befehl von Ecke einen Theil der Unterhandlungen von Drohiczin ver
schwiegen, mit Vheling beim Rathe einen Antrag auf Abtretung der 

Kirchen gestellt und die Geistlichen dazu beredet zu haben.
Verschiedene Punkte, die Tastius gegen Vheling aussagte, nahm er 

hernach zurück 22. Unterdessen mußte der Rath bis Mitternacht auf dem 
Rathhause, wie gefangen, zusammenbleiben. Triumphirend erschien sodann 
Giese mit dem Protokoll, ließ es verlesen und forderte auch Vhelings 
Verhaftung. Der Rath wollte es sich überlegen, allein Vheling sagte: 
„was wollen sich die Herren mehr quälen, ich muß hier bleiben und mich 

Gott in meiner Unschuld befehlen." Nyenstädt, der aus Unmuth und 

Betrübniß drei Tage lang nichts zu sich genommen hatte, wurde unwohl 
und ging nicht mehr in den Rath, wo er auch nicht länger blos der 
Form wegen und ohne Nutzen sitzen mochte. Vheling gestand Giese, der 
ihn nebst einigen andern Bürgern verhörte, er habe sich vom Großkanzler 
einschmeicheln lassen, seine Einwilligung zu geben. Am 2O. Juni wider
rief er diese Aussage und beharrte vor dem Rathe auf seinem Widerruf. 
Der Rath erklärte, er könne eine derartige Führung des Processes nicht 
verantworten und in der Sache nicht weiter gehen. Dennoch wurde Vhe
ling am 22. Juni zur Folter geführt und gestand sogleich beim Anblick 
der Marterinstrumente zum zweiten Mal. Er wurde vor den Rath ge- 

führt und die Aufrührer drangen auf ein Urtheil, drohend, ihn sonst zu 
tobten. Um dieser Drohung mehr Gewicht zu geben, hatte Ficke die 
Bauern des Stadtgebiets aufgehetzt und zur Stadt kommen lassen. Vhe

ling, der sich und Andere durch sein Bekenntniß in Gefahr sah, widerrief 

vor dem Rathe und wurde auf Giese's Befehl von neuem auf die Folterbank 
gebracht, von wo sein Geschrei über die Gasse erscholl. Da klagte er sich 
von Neuem an, nachdem Giese ihm durch wiederholte Schwüre im Namen 
der Gemeinde Begnadigung versprochen hatte, wenn er gestehen würde. 

Am folgenden Morgen wurde Vheling vor Rath und Gemeinde gestellt. 
Als man ihm sein Bekenntniß vorlas, raunte er dem Secretair ins Ohr, 

es sei erzwungen und er sei unschuldig, aber wie Giese ihm drohte, be
harrte er bei der erpreßten Aussage. So sehr sie auch den Stempel der 
Erzwungenheit an sich trug, so ist sie dennoch von parteiischen Geschicht
schreibern zur Grundlage ihrer Darstellung genommen wordener. Bald 

darauf ging Giese mit den Gerichtsvögten zu Tastius ins Gefängniß und 
verlangte eine Bekräftigung der auf der Folter gemachten Aussage. Da
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Taftius aber blos erwiderte, er habe von den Kirchen nicht eher etwas 

erfahren, als bis der Großkanzler ihm und Vheling nach dem Willen des 
Königs befohlen hätte, die Sache dem Rathe vorzulegen, so wurde er 
wieder in die Folterkammer gebracht und von sieben Uhr Morgens bis 

zwei Uhr Nachmittags gemartert. Natürlich lautete seine Aussage nun 
nach dem Wunsche seiner Peiniger.

Die Aufrührer drangen beim Rathe wiederum auf ein Urtheil. Auch 
Nyenstädts Stimme wurde von ihnen eingeholt und obwohl Giese persönlich 
in ihn drang, so hatte Nyenstädt doch den Muth, auf Verschiebung des 
Urtheils zu stimmen, weil die ganze Angelegenheit aus dem frühern Tu

multe Herstamme und der König die weitere Verhandlung derselben in 
Riga verboten habe, eine solche auch schon wegen ihres Zusammenhangs 
mit den früher mit der Krone stattgehabten Unterhandlungen den König 
erbittern müßte; ferner weil der Rath ohne Syndicus wäre und von den 
Rathsgliedern viele in die Sache verwickelt wären und daher füglich nicht 
zu Gericht sitzen müßten. Er protestirte auch gegen die Eile, mit der 
man in den Rath auf ein Urtheil dringe und rieth, wenn der Rath sich 
dessen nicht enthalten könne, wenigstens die Acten an unparteiische Uni

versitäten zur Urtheilsfällung zu schicken und sich das Recht vorzubehalten, 

die Strafe zu mildern. Damit drang er nicht durch und erlangte nur, 
daß die Viertheilung in die Hinrichtung mit dem Schwerte verwandelt 
wurde. Nyenstädt wurde aufgefordert, die Erfüllung des Urtheils zu be
sorgen. Er ging in den Rath und bat ihn, das abgezwungene Urtheil zu 
widerrufen; was dann Gott über den Rath verhängen würde, wollte 
Nyenstädt mit seinen Collegen theilen. Es half nichts und der Secretair 
Hilchen und Nyenstädt brachten es nur so weit, daß Vheling, welcher 
weniger verhaßt war als Tastius, nur mit der Hinrichtung geschreckt 
werden sollte, im Fall Tastius vor seinem Tode zu dessen Gunsten aus
sagen würde. Der muthige Nyenstädt sandte nun zu den Verwandten 

der Verurtheilten und erbot sich, sie mit bewaffneter Hand zu retten, wenn 
sie ihm aus ihrer zahlreichen Freundschaft nur vierzig Gehilfen verschaffen 
könnten. Allein sie erwiderten, sie könnten nur zwölf Personen aufbrin
gen, die im Falle der Linderung des Urtheils für die beiden Unglücklichen 
sich verbürgen wollten'". Taftius ließ seinen Sohn ins Gefängniß kom
men und dictirte ihm am Johannistage kurz vor Empfang des Abend
mahls eine Schrift, in welcher er seine Unschuld betheuerte. Den 26. Juni 
um 3 Uhr Nachmittags wurden er und Vheling auf den Markt geführt, 

auf welchem zwei mit schwarzem Tuche bedeckte Sandhaufen aufgerichtet 
waren. Taftius kniete hin und empfing gelassen den Todesftreich. Vhe- 
ling erging sich noch in Betheuerungen seiner Unschuld und wurde verab- 
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redetermaßen seiner Gattin zurückgegeben. Eine Stunde darauf erhielten 
Tastius' Freunde seinen Leichnam und ließen ihn am 29. Juni in der 
Domkirche begraben. Der neue Gerichtsvogt Ficke, Vhelings persönlicher 
Gegner, hetzte den Pöbel gegen ihn auf25. In der Nacht des 29. Juni 
wurde er aus dem Bette geholt, am Morgen auf die Folter gespannt und 
zu weiteren Aussagen genöthigt. Vor dem Rathe bat er nur um Milde
rung der Strafe, setzte aber ein Bekenntniß auf, das er an seinem Todes

tage dem Rathe überreichen ließ und worin er die ihm abgenöthigten 
Aussagen widerrief, sich in der ganzen Kirchensache treu und redlich be
nommen zu haben und sich der Abtretung möglichst widersetzt und nur 
dem heftigen Andringen des Königs aus Rücksicht auf das Gemeinwohl 
nachgegeben zu haben, betheuerte28. Am 1. Juli wurde Vheling auf den 
Markt geführt, kniete schweigend hin und empfing nach drei verunglückten 

Hieben zuletzt den Tod.
Der weniger gehaßte Bergen, das vornehmste Glied der nach Dro- 

hiczin abgefertigten Gesandtschaft, der aber an der Verhandlung über die 

Kirchen in Riga selbst weniger Theil genommen zu haben scheint, als 
seine Collegen, wurde mit der Tortur nur bedroht. Durch Bitten suchte 

seine Frau vergebens ihn aus dem Gefängnisse zu retten. Endlich befreite 
sie ihn (am 5. September) durch Lift, indem sie mit ihm die Kleider 

tauschte. Er verließ die Stadt. Dasselbe hatten nach der Verhaftung des 
Taftius, Neuner und Kanne gethan, die wahrscheinlich im Vertrauen auf 
den Schutz des Königs zurückgekommen waren. Nyenfta'dt und andere 
Rathsglieder flüchteten nach Daten, „denn der Aufruhr wuchs und das 

Volk hatte Menschenblut geschmeckt"2^
Diese traurigen Vorfälle mußten den König Stephan gegen die Stadt 

aufbringen, zu deren Gunsten Stopius kurz vor denselben schon vergebens 

mit dem Fürsten Radziwil zu Bersan verhandelt und der Stadt dringend 
zu einem Vergleiche mit Polen gerathen hatte (19. Juni)28. Es galt 
nun nicht mehr einem vorübergehenden Tumult; ein zweifacher Justizmord 

war begangen und gerade an Personen, die seinen Forderungen nachge
geben hatten. Statt vor sein Gericht gestellt zu werden, hatten Giese 

und der seit dem Februar zum Aeltermann erwählte Brinken, die Anklä
ger gespielt und übten in Riga eine Schreckensherrschaft aus. Die ihnen 

angedrohte Achtserklärung28 wurde daher ausgesprochen, und durch einen 
königlichen Beamten dem Rathe eröffnet, mit dem Befehle, sie zu erfüllen. 
Der Rath erklärte sich dazu unvermögend30. Auf Befehl des Königs 
legte der königliche Eommissar Pekoslawsky nun auf der Spilwe (einer 
Wiese am linken Dünaufer gegenüber der Stadt) ein Blockhaus an und 
Fahrensbach mußte bei Neuermühlen Truppen zusammen ziehen, wo sich 
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auch am 13. November der Adel bewaffnet einfand. Der Cardinal Rad- 
ziwil forderte Rath und Gemeinde aufs Schloß, wohin auch Ecke, Neu

ner und Kanne gekommen waren. Auch Giese erschien und soll durch 
seine Beredsamkeit seine Gegner zum Schweigen gebracht haben. Aus
liefern wollte die Gemeinde ihn nicht und der Cardinal ließ ihn gehen. 

Herzog Kettler, der brieflich schon am 20. Juni zur Einigkeit gerathen 

fyatte31, kam den 15. August mit seiner Familie nach Riga, um zu ver
mitteln und brachte es nach einer vierzehnstündigen Unterhandlung aus 
der Gildstube, an der er persönlich Theil nahm, zu einem Vergleich, 

nach welchem die Flüchtlinge einen bedeutenden Schadenersatz (Ecke 3000 
Gulden und Neuner 3000 rig. Mark), sowie ihre Stellen zurückerhalten 
und die stattgehabten Vorfälle vergessen sein solltenDie Gemeinde 
versprach, dem Rathe (17. September) Gehorsam zu leisten und der Rath, 
nach der Billigkeit und dem alten Gebrauche zu regieren. Der König 
sollte um Verzeihung gebeten werden. Der Herzog kehrte denselben Tag 
nach Kurland zurück und rieth nochmals der Stadt (29. September), Alles 
in Güte abzumachen und es nicht auf eine königliche Entscheidung an
kommen zu lassen33. Die in Dalen befindlichen Rathsglieder kamen, 

da man ihnen freies Geleit verweigerte, erst zurück, als der Herzog ihnen 
bei seinem Ehrenworte Sicherheit versprach. Die auf dem Schlosse be
findlichen kamen auch dann nicht. Bergen, Neuner und Kanne erklärten 

sich schriftlich über ihre Treue gegen die Stadt und riechen von allen dem 
Könige mißfälligen Maßregeln, als Anwerben von Kriegsleuten u. dergl., 

ab 34. Auf Verlangen des Königs, der den Rath wegen Nichterfüllung 
der Achtserklärung vor sich geladen hattet, wurde eine Deputation nach 
Polen geschickt. Giese und Brinken entschuldigten die Nichtachtung der 
an sie früher gelangten Citation dadurch, daß sie als rigasche Bürger 
blos den Stadtgerichten unterworfen wären, Nachstellungen zu fürchten 
hätten und weder den Kläger noch die Klage kannten. Aber als Hilchen 
in einer glänzenden Siebe36 bat, die Achtserklärung aufzuheben und das 
Geschehene zu vergeben und zu vergessen, forderte der König im Gegen

theil vollkommene Unterwerfung und die Auslieferung der Urheber des 
Aufruhrs, kündigte ein commissorialisches Gericht an und ließ dem Her

zog wissen: kein belehnter Fürst dürfe zwischen Herrscher und Unterthanen 
treten und noch weniger königliche Decrete aufheben. Noch lange ehe die
ser Bescheid gefaßt war, was am 26. November (6. December) geschah 

war Giese schon am 8. November in Begleitung seines Bruders und 
zweier seiner Anhänger nach Schweden entwichen, was den Zorn des 
Königs nicht wenig vermehrte, denn er faßte Verdacht gegen die Treue 
der Rigenser, so daß die Deputation sich darüber verantworten mußte.
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Allerdings wandte sich Giese an die schwedische Regierung, der Ri- 
ga's Angelegenheiten nicht gleichgiltig sein konnten. Noch am 20. Novem
ber 1575 und 30. November 1579 hatte der Kaiser Riga dem Schutze 
des Königs empfohlen38. Derselbe wies Giese an den Herzog Karl. 
Unterdessen wurde sein Amt als Sachwalter der Gemeinde von Oswald 
Groll, einem argen Demokraten, verwaltet, der durch aufrührerische 
Reden das Volk erhitzte, sich der Wiedereinführung der Flüchtlinge wider
setzte und den Krieg mit dem Könige anrieth39. Vor dem Herzoge Karl 
klagte Giese die polnische Regierung an. Das königliche Wort sei ge
brochen worden, die Deutschen würden gedrückt und der Papismus werde 
verbreitet. Riga habe eine seiner besten Pfarrkirchen den Jesuiten abtre
ten müssen, einige Rathsglieder und ein Geistlicher hätten verrätherisch 
dazu mitgewirkt und dafür den verdienten Lohn empfangen; jetzt werde 
ihnen ein Blockhaus auf die Nase gesetzt und da wolle die Stadt sich 
mit der Ritterschaft in schwedischen Schutz begeben. Der Herzog rieth 
zur Einigkeit und ließ zwar Hilfe hoffen, wollte aber doch auch Gie- 

se's Vollmacht und die Vertheidigungsmittel der Stadt kennen lernen. 
Giese erwiderte, eine Vollmacht habe er nicht, sei aber mit Vorwissen 
von vierzig Männern hergekommen, in deren Händen die Angelegenheiten 

der Stadt ständen. Die Stadt ziehe aus dem Zoll, der Accise und ihren 
Gütern gegen 40,000 Thaler Einkünfte, könne gegen fünfhundert Söldner
halten, wozu noch vier- bis fünfhundert Bürger, dreihundert Lastträger 
und mehrere hundert Bauern kämen, mit Getreide, andern Lebensmit
teln, Geschütz und Munition sei sie reichlich versehen. Der Herzog lud 

die vermeintlichen Abgeordneten zur Tafel, gab aber keine bestimmte Ver
sicherung und sie befanden sich schon auf dem Rückwege, als der Tod 
Stephan Bathory's, der am 2. (12.) December erfolgte, die Lage der 
Dinge veränderte und zwar zu Giese's und der Bürgerpartei Nachtheil, 
denn obwohl die aus Polen zurückkehrenden Deputaten die Stadt an
fänglich durch diese Nachricht beruhigten, so erfuhr man doch zugleich, 
daß der König von Schweden Aussichten auf die polnische Krone habe, 

und so war für jene Partei von ihm nichts mehr zu erwarten40.
Die Gegenwart des Adels zu Neuermühlen benutzte Pekoslawsky zur 

Abhaltung eines Landtags, auf welchem er im Namen des Königs die 

Ritter- und Landschaft aufforderte, diejenigen von Adel, welche dem Kö
nige nicht mit pflichtmäßiger Treue zugethan wären, auszumustern und ihre 
Bauern menschlich zu behandeln und ihnen nicht mehr, als in Polen und 
Litthauen gebräuchlich wäre, aufzulegen. Die Ritterschaft verlangte hin

gegen von ihrer Seite die Namhaftmachung der verdächtigen Edelleute, 
so wie ihrer Angeber, meinte erweisen zu können, daß die Gutsbesitzer 
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sich meist ihrer Bauern nach Möglichkeit annähmen und behauptete, daß 
wenn etwa der eine oder der andere ihnen mehr als billig auflege, er 
solches selbst vor Gott und dem Könige zu verantworten habe. Man 
sieht, daß sich der Adel zum Gedanken einer gesetzlichen Beschränkung 

seiner Willkürherrschaft noch nicht zu erheben vermochte und Jahrhunderte 
sollten noch vergehen, ehe er dazu reif ward. Pekoslawsky versprach diese 

Antworten, so ungenügend sie waren, an seine Regierung zu befördern, 
als die erhaltene Nachricht von dem Tode des Königs den Verhandlun
gen ein Ende machte". Die Ritterschaft sandte auf eine Aufforderung 
der lithauischen Stände" einen Abgeordneten an die in Grodno versam

melten litthauischen Stände und ging am 22. December auseinander. 
Bis zur Wahl eines neuen Königs ermächtigte der polnisch -litthauische 
Senat Georg Fahrensbach, die livländische Ritterschaft im Falle einer Kriegs

gefahr zu den Waffen zu rufen (27. Februar 1587)".

Kapitel VII.
Die polnische Regierung in Livland unter König Sigismund III. 

bis zum Anfänge der Kriege mit Schweden.
1587 — 1600.

Nach dem Tode Stephan Bathory's bemühte sich dessen Wittwe 

Anna, von dem Großfeldherrn Zamoisky und den Jesuiten unterstützt, 

ihrem Schwestersohne, dem schwedischen Thronfolger Sigismund, die pol
nische Krone zu verschaffen. Die Pläne der frommen Väter waren sehr 
weit aussehend.. Die Vereinigung Polens und Schwedens unter dem 
katholischen Sigismund sollte zur Katholisirung Schwedens, ferner zur 
Eroberung des protestantischen Dänemarks und zur Demüthigung der Nie
derländer den Weg bahnen, während die unüberwindliche spanische Ar

mada England bedrohte. Nur Schade, daß hierbei die widerstrebenden 

Rechte und Interessen der Völker gar nicht in Anschlag gebracht waren. 
Als Gegenkandidaten traten der österreichische Erzherzog Maximilian mit 
großen Geldversprechungen für die polnischen Pane und ein noch viel ge
fährlicherer Gegner, der letzte Rurik, Zar Feodor Ioannowitsch auf, Po
len eine ewige Einigung mit Rußland und ein Bündniß gegen die Tür
ken und den Panen Ländereien in Südrußland anbietend. Gegen diese 
beiden Fürsten erklärte sich der Sultan und drohte mit Krieg. Der 

deutsche Kaiser galt für habsüchtig und arm, die österreichische Regierung 
für tyrannisch und geldgierig, die Rechte und Freiheiten der ihr unter

worfenen Länder suche sie überall auszurotten und von jeher habe der 
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Slawe vom Deutschen nichts Gutes zu erwarten gehabt. Die russische 
Hilfe schien entfernt. Die Pane fürchteten eine energische Regierung und 
meinten, die Russen wollten „Polen an ihr Reich flicken, wie einen Aer- 
mel an den Rock." Die Hauptschwierigkeit aber lag in der Religions
verschiedenheit und in der entschiedenen Weigerung des Zaren, den katho
lischen Glauben anzunehmen. Von dieser widersinnigen Forderung ließen 
die Polen zwar später nach. Ihre Unterhändler meinten, es werde hin

reichen, wenn der Zar dem Papst Hoffnung zur Kirchenvereinigung gäbe 
und sich so seine Zustimmung auswirkte. Hierzu konnte er sich nicht ent
schließen. Die russische Partei, die anfangs bei weitem die zahlreichste 
gewesen war und zu der sämmtliche noch halbrussische Litthauer gehörten, 
schmolz daher zusammen und es wurde zwischen beiden Reichen nur ein 
fünfzehnzähriger Waffenstillstand abgeschlossen44. Die Sborowkys und ihr 

Anhang wählten am 22. August den Erzherzog Maximilian, wofür natür
lich auch die Stadt Riga stimmte, die sich längst einen deutschen Herr

scher wünschte45, die Zamoisky's hingegen den schwedischen Prinzen Sigis
mund, als den letzten Jagelloniden unter der Bedingung auf Rückzahlung 
des der Krone Schweden noch aus Sigismund Augusts Zeit schuldigen 
Darlehns und Auskehrung des Brautschatzes, so wie des Erbtheils seiner 
Mutter zu verzichten, an der polnischen Grenze fünf Festungen auf seine 
Kosten zu errichten, keine fremde Truppen nach Polen zu bringen, Esth
land an Polen abzutreten u. a. (19. August 158746). Diese Be
dingungen mißfielen dem Könige von Schweden und er willigte mit Mühe 

in die Wahl seines Sohnes. Der Prinz begab sich mit einer Flotte nach 

Danzig, wo er noch gegen die Abtretung Esthlands im Auftrage seines 
Vaters protestirte. Nach lebhaften Streitigkeiten in Warschau verfiel man 
auf das Auskunftsmittel, diese Frage bis zur Thronbesteigung Sigismunds 
in Schweden unerörtert zu lassen und Solches auch in der Wahlcapitu- 
lation anzuführen47, worauf Sigismund am 17. (27.) December 1587 zu 
Krakau gekrönt, am folgenden Tage die obige Bedingungen enthaltende 
Urkunde unterzeichnete (nur daß nicht namentlich Esthland, sondern der 
„von Schweden besessene Theil Livlands dem übrigen Livland einzuver

leiben" versprochen ward) und so die unnatürliche Verbindung zweier Völ

ker beschlossen wurde, die einander völlig fremd und in Charakter, Be

dürfnissen und Religionsansichten ganz verschieden waren4«. Am 20. Ja
nuar des folgenden Jahres gab der neue König dem schwedischen Vice
kanzler Erich Sparre einen Revers, worin er gelobte Esthland nicht an 
Polen abzutreten. Wurde dieses Versprechen gehalten, so war offenbar 
für die Oftseeprovinzen die Vereinigung Polens mit Schweden vortheil- 
haft. Die Reibungen zwischen diesen beiden Staaten auf livländischem 
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Boden hörten auf. Giese s Anschläge zerfielen in Nichts und gegen Ruß
land war man durch den doppelten Schutz beider Machte gesichert, wo

gegen im Fall der Vereinigung Polens mit Rußland beide vereint ver
muthlich Esthland erobert hätten, welches nun von den Schweden stand
haft vertheidigt wurde. Am 24. Januar wurde der Erzherzog Maximilian 

von Zamoisky geschlagen und gefangen genommen. Er mußte der polni

schen Krone entsagen, um seine Freiheit wieder zu erlangen^.
Von einer andern Seite konnte die polnische Regierung ihre Pläne 

zur Katholisirung Livlands, dessen eifriger Vertheidiger, Herzog Kettler, 
ebenfalls kürzlich am 17. (27.) Mai gestorben war, um so ungescheuter 

verfolgen. Die Abgeordneten der livländischen Ritterschaft auf dem Wahl

reichstage, der bekannte Elert Kruse, der nebst Taube in Polen baroni- 
sirt worden war, der Ritterschaftshauptmann (Landmarschall) Wilhelm von 
Rosen und Johann von Tiefenhausen, so wie die der Stadt Riga, die 
Rathsherren Ficke und Hartes und der Secretair Hilchen erfüllten den 
Reichstag mit Klagen. Beide beschwerten sich über den Eindrang in die 
protestantische Religion, welche nach der Capitulation mit Sigismund 

August in Livland und Riga ausschließlich gestattet sein sollte, den durch 
Drohungen unterstützten Proselytismus, die Verfolgung der lutherischen 
Prediger, die Einführung der Jesuiten und die Stiftung eines katholischen 
Bisthums, zu deren Unterhaltung man evangelischen Kirchen und Privat

personen das Ihrige entzogen habe. Außerdem verlangte Riga die Bestä

tigung der Stadtprivilegien unter Auslassung aller zweideutigen Klauseln 
und Vorbehalte (die sich unter Andern auch in König Stephans Privile

gium vorfanden) und die Abreißung des neu angelegten Blockhauses 
Die Ritterschaft hingegen forderte die noch während des russischen Krieges 

für den Fall eines glücklichen Ausganges desselben versprochene Wieder
einsetzung der flüchtigen Gutsbesitzer, wogegen nicht blos ihre, sondern 
auch viele andere Güter Polen, Litthauern und andern Ausländern ver
liehenworden, so daß es schien, als wolle man die Deusschen in Livland 

auörotten oder wenigstens zu Knechten machen. Trotz der nachdrücklichen 
Sprache, die die Livländer führten, wurde die Untersuchung und Erledi
gung ihrer Beschwerden auf unbestimmte Zeit verschoben, weil man sich 

nur mit der Königswahl beschäftigen wollte51. Indessen hatte der neue 
König hergebrachterweise schon bei seiner Krönung alle die von seinen Vor
gängern (u. a. auch die von den Herrmeiftern und livländischen Bischöfen) 
ertheilten Rechte und Privilegien bestätigt-^. Außerdem genehmigte er 
am 11. Januar 1588 die freie Uebung der evangelischen Religion in der 

Stadt Dorpat 53. Am 30. Januar schrieb er der Stadt Riga, um ihre 
Huldigung zu verlangen, verlieh ihren Abgeordneten ein sicheres Geleit 
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und forderte den Herzog von Kurland auf, den in Livland zu haltenden 
Landtag zu besuchen5^. Dieser Landtag wurde auch abgehalten. Auf 
demselben huldigten die Livländer dem Könige und bewilligten ihm eine 
Steuer, zu der man auch Kurland anziehen wollte; allein der Herzog 
entzog sich derselben unter Berufung auf seinen besondern Stand als Lehn

fürst, gleich dem Herzoge von Preußen55. Am 1. Juli erhielt Dorpat ein 
ausführliches Privilegium, durch welches der Stadt das rigasche Recht, 
die Gerichtsbarkeit, die freie Wahl der Rathsglieder und Beamten, die 
Waage nach rigaschem Gewichte, die Strafgelder, der Zehnte der aus der 
Stadt gehenden Erbschaften, die erblosen Güter, die sämmtlichen Besitz- 
lichkeiten u. s. w. wie früher zugesichert wurden. Diesen fügte der 
König noch die zweijährige Verjährungsfrist für die Auslieferung fremder 
Bauern und die Jahrmarktsfreiheit der Stadt Thorn hinzu56. Im fol
genden Jahre (1589) mußte Livland wiederum, einem Beschlusse des zu 
Warschau versammelten Reichstags gemäß, an der allgemeinen Steuer, 

dem Pobor, Theil nehmen, welche nicht nur Kopf-, sondern auch zugleich 
Land-, Haus- und Viehsteuer war und noch von verschiedenen anderen 

Gegenständen, namentlich von Waaren aller Art, erhoben tourbe57, daher 
denn auch für Livland, wie für die übrigen Provinzen des Reichs von 
nun an Steuereinnehmer ernannt und im Reichstagsschlusse namhaft ge
macht wurden, und zwar für jeden Kreis einer, z. B. im I. 1590 von 
polnischer Seite für den wendenschen Kreis der Starost von Nowgorod 

Matthias Leniek, von litthauischer Seite der Starost von Dünamünde Jo
hann Ostrowski für den dörptschen Kreis und von livländischer Seite An
dreas Spill für den pernauschen Kreis, fürs I. 1595 waren es lauter 
Polen 58. Diese Steuer gab zu Erpressungen der polnischen Beamten 
Anlaß, wie wir aus einem Mahnschreiben des Königs an die Steuerein

nehmer vom 22. Mai (1589) sehen5^. Der Reichstag erließ auch eine 
neue Landesordnung (Ordinatio Livoniae) 6°, welche in Livland große Un
zufriedenheit erweckte. In ihr wurde, weil Livland kein eigenes Recht 
besitze (da die einheimischen Rechtsbücher den Polen wohl unbekannt wa
ren), daselbst die Einführung des magdeburgischen oder des sächsischen 
Gerichts und der preußischen Gerichtsordnungen vorgeschrieben, während 
doch die einheimischen Rechte so oft von den polnischen Königen bestätigt 
worden waren. Livland sollte zwar nicht unter Litthauen und Polen ge
theilt, sondern als Glied des gesammten Reichs angesehen, aber Aemter 
und Güter sowohl Litthauern als Polen ertheilt werden. Der Besitz der 

sechsundzwanzig größern Starosteien wurde den letztem zugesprochen und 
die Einkünfte derselben zu gleichen Theilen dem Reichsschatze, der Ver
theidigung Livlands und dem Unterhalte der Inhaber zugewiesen. In 
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Betreff des Güterbesitzes wurde ferner beschlossen, daß diejenigen, die bis 
auf des Erzbischofs Wilhelm-Zeiten belehnt worden, ihre Güter behalten, 

diejenigen Personen aber, die später etwas erlangt hätten, auf dem Reichs
tage ihre desfallsigen Urkunden vorlegen und des Königs und der Stände 
Entscheidung abwarten sollten61. Diese Anordnung war offenbar nicht ge
eignet, der Ungewißheit des Güterbesitzes und den Streitigkeiten, die sich 
erhoben hatten, ein Ende zu machen, obwohl sie im Reichstagsbeschlusse 
durch die Ausdehnung der geschehenen Verleihungen und die Unwürdigkeit 
vieler der ersten Erwerber motivirt wird, welche nicht für geleistete Dienste 
damit belohnt worden, sondern Unruhen erregt und Verrath geübt hät
ten;— Erwägungen, auf denen noch ein Jahrhundert später die schwe

dische Regierung bei ihrer Güterreduction sich stützte. Den Livländern 
konnte es auch eben so wenig gefallen, daß dem Unterwerfungsvertrage 

vom 28. November 1561 zuwider den Polen und Litthauern das Recht, 
Aemter in Livland zu bekleiden, zuerkannt wurde.

Der Tod des Königs Stephan, so wie des Bischofs Patricius, der 
im Jahre 1587 erfolgte, änderte an den Umtrieben der Jesuiten nichts. 
War doch Sigismund 111. vielleicht noch eifrigerer Katholik, als sein Vor
gänger und auf Patricius folgte sein Dompropst Otto Schenking, ein 

livländischer Edelmann und um so heftigerer Zelote, als er früher dem 

lutherischen Glauben angehört hatte. Während der Kalenderunruhen in 
Riga befand er sich in großer Gefahr, aus welcher Nyenstädt ihn ret
tete 62. Schon zu Patricius' Zeit hatten die dörptschen Bürger von den 
Jesuiten manche Bedrückungen erleiden müssen 6». König Stephan hatte 

ihnen das dortige Nonnenkloster und mehrere Güter eingeräumt. Im 
Jahre 1588 soll Christian Schraffer, der ehemalige Hofprediger des Her

zogs Magnus und nach dessen Ableben evangelischer Prediger zu Dorpat, 
von der Kanzel herab die Jesuiten angegriffen haben, wobei einer ihrer 
Brüder, Heinrich von Essen, gegenwärtig war. Derselbe scheint sogar 

den evangelischen Gottesdienst gestört zu haben, dafür soll er vom Raths

herrn Lindhorst und einigen andern Personen geschmäht worden sein. Essen 
klagte den Rathsherrn beim Rathe an, seinen Orden angegriffen, ihm 
mit dem Tode, wenn er noch einmal in die Kirche käme, gedroht und 
außerdem noch erklärt zu haben, er werde in Dorpat dasselbe thun, was 
in Riga geschehen war. Der Beklagte verlangte vom Kläger Bürgschaft, 
sich vor das Rathsgericht stellen und sich auf seine Widerklage einlassen 
zu wollen, was der Kläger verweigerte 6». Hiermit scheint die Sache sein 
Bewenden gehabt zu haben, obwohl sich einmal der Jesuit hinter den 
Starosten (den polnischen Schloßhauptmann) steckte. Die Jesuiten wirk
ten aber beim Bischöfe einen Befehl aus, wodurch den Bauern der Besuch

Th. u. Bd. I. 8 
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lutherischer Kirchen verboten wurde. Die Stadt protestirte und der Pre
diger der esthnischen Gemeinde, Christoph Berg, fuhr in seinen Amts
verrichtungen fort. Der Bifchof ließ ihn einziehen und nach Wolmar 
bringen. Auf Fürbitte des auf dem Landtage versammelten Adels und 

aus Furcht vor einem Aufstande wurde er in Freiheit gesetzt, nachdem er 
allem Andringen seiner Gegner, er möge geloben, bei den Bauern keine 
evangelische Amtsverrichtungen zu halten, standhaft widerstanden hattet 

Zwei Jahre später verübten (am 3. Juli) die Jesuitenschüler in der Nacht 
einen Unfug bei der evangelischen St. Johanniskirche. Der Rector ver
sprach aber Genugthuung 66.

In Riga war unterdessen Giese kurz nach Stephans Tode aus Schwe
den zurückgekommen und vorn Rathe zur Rechenschaft gezogen worden. 
Seine Lage schien so gefährlich, daß der bekannte Geschichtschreiber Chy- 
träus ihm in seinem Hause einen Zufluchtsort anbot (19. Februar 1587). 

Der Brief siel in die Hände des Raths 61. Giese stattete einen ausführ
lichen Bericht ab, der sich noch erhalten hat. In demselben gestand er, 
einen polnischen Angriff auf die Stadt gefürchtet zu haben und daher 

nach Schweden gegangen zu sein, theils um durch seine Entfernung den 
König Stephan zu besänftigen, theils um im dringendsten Falle Hilfe bei 

auswärtigen Fürsten zu suchen. Nur einigen angesehenen Bürgern habe 
er Solches mitgetheilt und sei in Schweden vom Könige abgewiesen wor

den, weil er keine Vollmacht von der Bürgerschaft hatte; der Herzog 
Karl aber habe Unterstützung versprochen. Giese hatte somit hochverräthe- 
rische Absichten eingestanden. Da der Rath nicht wagte, unmittelbar gegen 
ihn aufzutreten, so forderte er die Aeltermänner und Aeltesten auf, ihn 
einzuziehen und zu richten, was gegen die gesetzliche Ordnung war. Die 

Aeltesten brachten die Sache an die Gemeinde. Mehrere Bürger meinten, 
man solle die beiden Geächteten aus der Stadt schaffen. Allein der Eine 

von ihnen, der Aeltermann Brinken, machte in seinem Weinkeller einen 
Haufen seiner Anhänger trunken, diese erhoben auf der Gildftube ein tumul- 
tuarisches Geschrei und erklärten, Gut und Blut für die beiden Verfolgten 
opfern zu wollen. Dr. Stopius meinte, daß wenn diese die Verantwortung 
auf sich nehmen würden, der Rath genugsam entschuldigt wäre. Diese 

Ansicht drang durch und der Antrag des Raths blieb ohne Folge. Giese und 
seine Anhänger, die natürlich der Wahl des schwedischen Kronprinzen zum 

Könige von Polen entgegen waren, sandten insgeheim den oben genann
ten Oswald Groll zum Erzherzoge Maximilian, und zwar nach der Krö
nung Sigismunds, um mit jenem in Verbindung zu treten 6«. In Folge 
dessen erließ der Erzherzog ein gnädiges Schreiben an die Stadt (17. Oc

tober 1587) 6s. Da die Besatzung des Blockhauses sich Gewaltthätigkeiten 
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erlaubte (unter Andern auch einen Seemann, der in der Nähe Ball spielte, 

aus Muthwillen erschoß), so machte man in der Nacht vom 29. Juli 
einen Ausfall aus Riga auf dasselbe, dies mißlang und Dr. Stopius rieth 
Giese und Brinken in einem noch vorhandenen Briefe von weitern Un

ternehmungen abzustehen 70. Obwohl Giese die Bürger eidlich verpflich
tet hatte, den Kampf fortzusetzen, so zogen dennoch am 1. August die 
Rigenser heim und schlossen am 29. einen Stillstand auf der Basis des 
status quo und einer freien Schifffahrt auf der Düna 71. Am 3. August 
waren die Stadtdeputirten vom Reichstage zurückgekommen. Als man 
Sigismunds Erwählung erfuhr, drang der Rath in die Gilden wieder

holt auf Auslieferung der beiden Geächteten, allein vergebens. Vielmehr 
brachten sie es am 23. August dahin, daß die Jakobikirche den Jesuiten 

entrissen und dem lettischen Gottesdienste wieder eingeräumt wurde. Zwei 
Tage darauf mußten die Jesuiten die Stadt verlassen.

Im September erschien ein Secretair des Königs von Schweden, Jo
hann Wiltperger, in Riga mit dem Auftrage, für dessen Sohn, den 
neugewählten König von Polen eine Anleihe von 100,000 Thalern zu be
sorgen 72. Die Stadt entschuldigte sich mit ihrem Unvermögen, wogegen 
Wiltperger an die 40,000 Thaler jährlicher Einkünfte erinnerte, welche die 

Stadt nach Giese's Behauptung besitzen sollte. Zu Anfang des folgenden 

Jahres forderte Sigismund, wie oben erwähnt worden, die Stadt schrift
lich zur Huldigung auf. Als bald darauf zwei königliche Commissarien 

zur Entgegennahme des Huldigungseides erschienen, wurde ihnen derselbe 
von der Gemeinde verweigert und in einem Antwortschreiben vom 10. Mai 
äußerte zwar die Stadt, sie habe sich freiwillig der Krone unterworfen, 

verlangte aber auch noch vor der Huldigung, nach altem Gebrauche, die 
Abstellung ihrer Beschwerden, nämlich Rückgabe der Jakobikirche, Entfer
nung des Blockhauses und Bestätigung der Privilegien 73. Diese beschrän
kenden Bedingungen hielten wohl Manche für überflüssig und gefährlich 

wie z. B. Dr. Stopius, der sie dem Einflüsse gefährlicher und cyklopischer 
Geister zuschrieb74. Die Giesesche Partei scheint damals unumschränkt 

geherrscht zu haben, Nyenstädt und von Meppen nur dem Namen nach 
Bürgermeister und in täglicher Lebensgefahr gewesen zu sein. Meppen soll 

auch einmal gegen Ficke (am 10. Juni 1588), wie es heißt, nach gegen
seitigen Schimpfreden den Dolch gezückt haben 75. Eine vom Pastor Lorenz 
Lembke gegen die letzten Unruhen gehaltene 'Predigt hätte beinahe einen 

Neuen Tumult erregt. Zu Neuners Leichenbegängniß, das im Jahre 1587 
in der Domkirche stattfand, hatte sich beinahe Niemand eingefunden. 
Giese ließ, dem bisherigen Gebrauche entgegen, für die große Gilde ein 

8* 
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eigenes Siegel unfertigen, um die Selbstständigkeit der Gemeinde zu be

urkunden "6.
Zu Anfänge des Jahres 1589 sandte die Stadt eine Deputation nach 

Polen, unter Andern den Obersecretair Hilchen, wohl auf Veranlassung 
des zum März ausgeschriebenen Reichstags, zu welchem der König sie hatte 
vorladen lassen77. Giefe, der statt Brinkens zum Aeltermann gewählt 
worden war, bat Hilchen, fein Möglichstes für die Aufhebung der Achts
erklärung zu thun. Er mußte umsomehr für seine Sicherheit besorgt 

sein, als seine Popularität zu schwinden ansing. Am 5. März wurde er 
sogar aus uns unbekannten Ursachen vor dem Rathe angeklagt. Man 
drang auf die Wahl eines andern Aeltermanns großer Gilde. Der Rath 

wollte dies benutzen und bestellte statt seiner zum Aeltermann den frühern 
Aeltermann Peter Rasch 78, vermuthlich nur provisorisch und unter bloßer 
Suspension Giese's von seinen Functionen während der Dauer des Pro

zesses, denn die Wahl des Aeltermanns stand der Bürgerschaft und nicht 
dem Rathe zu. Giese kehrte sich nicht daran, sprengte den folgenden Tag 
mit seinem Anhänge die Gildstubenthüre (6. Marz), deren Schlüssel der 

Rath an sich genommen hatte und fungirte wie zuvor79.
Der Reichstag beschloß, zur Schlichtung der städtischen Angelegenhei

ten, nach Riga eine Commission zu senden, bestehend aus dem berühmten 

Verfasser des revidirten litthauischen Statuts, dem litthauischen Großkanz
ler, Leo Sapieha, einem eifrigen Anhänger Sigismunds, und dem Ca- 

stellan Severin Bonar, einem Calvinisten. Mit dieser Nachricht und 
wohl auch der von der am 17. April erfolgten königlichen Bestätigung 
sämmtlicher Stadtprivilegien, die aber der Stadt noch nicht übergeben 
war8», kamen die Abgeordneten Anfangs Juni zurück. Je näher die Ge
fahr heranrückte, desto mehr wütheten die Häupter der Bürgerpartei. 
Indessen waren vielen Bürgern die Augen aufgegangen und die Gutge
sinnten hatten einige Kriegsknechte angeworben, die Nyenstädts und seiner 
Freunde Leben schützten8^ Ihre Gegner sannen sogar auf offenen Krieg 
und wollten den Commissarien die Thore verschließen. Allein ihre Gegner 
kamen ihnen zuvor und vermochten durch den Secretair Hilchen den Obri- 
ften Fahrensbach, der sich im rigaschen Schlosse aufhielt und um die Un
terwerfung der Stadt verdient machen wollte, mit bewaffneter Hand ein
zuschreiten. Derselbe besetzte plötzlich am 16. Juni um 3 Uhr Morgens 

mit einem Haufen Polen demMarkt. Seine Bundesgenossen in der Stadt 
unterstützten ihn mit ein paar hundert Mann und einigen Kanonen. Die 
Giesesche Partei versammelte sich bewaffnet bei der Peterskirche, besetzte die 
Hauptstraßen beim Markte, verbollwerkte sich mit Hanfbündeln und ver
schloß die Dünapforten. Da sing Fahrensbach Unterhandlungen an, indem 
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er durch den Dr. Stopius den Aeltermännern Giese und Brinken anzeigen 
ließ, daß er als Vermittler gekommen sei und sie zu sich bat. Sie erschie

nen auch, nachdem Fahrensbach zwei polnische Edelleute als Geiseln für 
sie gegeben hatte. Es kam zu einem Waffenstillstände bis zur Ankunft 
der Eommissarien. Hierdurch war der Hauptzweck der Rathspartei erreicht, 
aber freilich ihr Sieg noch nicht entschieden ö2.

Die Eommissarien, die am 9. Juli n. St. ihre noch jetzt vorhandene 
Instruction erhalten hatten, schrieben am 12ten aus Wilna, daß sie auf 
die unerwartete Nachricht von der in Riga vorhandenen sehr bedenklichen 
Gährung ihre Reise auf einige Tage verzögert, indessen auf die ihnen 

von den Abgeordneten der Stadt gegebenen beruhigenden Nachrichten wie

der angetreten hätten. Zugleich ermahnten sie zu Treue und Gehorsam 83. 
Am 5. Juli hielten sie unter Lösung des Geschützes ihren feierlichen Ein
zug in Riga. Der Großkanzler nahm seine Wohnung bei der Wittwe des 
unglücklichen Tastius, in dessen Hause auch Zamoisky gewohnt hatte, der 
Castellan im Schlosse84. Giese und Brinken wurden gewarnt, blieben 
aber in der Stadt. In der ersten Sitzung, die die Eommissarien am 
22. Juli auf dem von polnischen Soldaten umringten Rathbause hielten, 
legten sie ihre Instruction vor, nach welcher die Stadt den Huldigungs

eid leisten und die Bestätigung ihrer Privilegien, so wie die Zusicherung 

des augsburgischen Glaubensbekenntnisses empfangen sollte, jedoch unter 
der Bedingung, daß die Jakobi- und die Marien-Magdalenenkirche den 

Katholiken verblieben. Das Blockhaus sollte vernichtet, dagegen die drei 
Flüchtlinge, Ecke, zum Bergen und Kanne, restituirt und die Geächteten 
Giese und Brinken verhaftet und gerichtet werden. Dies Letztere geschah 
sogleich. Die Gemeinde stellte zwar vor, dem Verhaftungsbefehle sei 
durch den mit Fahrensbach abgeschlossenen Vergleich genug gethan und die 
ganze Gemeinde wolle für ihre Führer und für die Vertheidiger der Volks
sache wider den Rath Bürgschaft leisten. Indessen gab sie doch zuletzt 
ihre Verwahrung auf dem Rathhause unter Aufsicht zweier Rathsglieder 

und polnischer Soldaten ;u8ó. Den Abend rief der Kaufmann Ger
hard Friese die Bürger zu Gunsten der beiden Gefangenen auf. Vor 
dem Rathhause entstanden unruhige Bewegungen. Als Sapieha den 
Vogt Ficke und den ersten Bürgermeister Meppen kommen ließ, erklärte 
ihm der Erstere trotzig, das Volk würde nur durch die Zurückziehung der 
fremden Soldaten beruhigt werden. Da indeß der Pöbel lärmend zu den 
Waffen rief und das Rathhaus stürmen zu wollen schien, ging er mit 
Meppen auf den Markt und beschwor die Aufrührer, sich zurückzuziehen, 
was ihnen auch gelang. Am folgenden Tage wurde Friese in Verhaft 

genommen. Am 27. Juli leisteten Rath und Gemeinde den Huldigungseid, 



118

nachdem Ecke, Bergen und Kanne in ihre Aemter wieder eingeführt wor
den. Am folgenden Tage sing der Prozeß gegen Giese und Brinken an 
und zwar vor einer aus drei polnischen Beamten, zwei Rathsherren und 
vier Burgern aus beiden ©Üben86, zusammengesetzten Commission. Die 

ihnen vorgeworfenen fünf Hauptverbrechen waren: Giese's verräterische 
Unterhandlungen in Schweden, die Mißhandlung Bergens, die Hinrich
tung Tastius' und Vhelings, der Angriff aufs Blockhaus und beleidigende 

Ausfälle gegen den verstorbenen König. Nach den Commissionsacten ge
stand Giese allerdings, für den Fall einer Belagerung der Stadt fremde 
Hilfe gesucht, so wie auch den König Stephan geschmäht zu haben, doch 
nur für den Fall eines förmlichen Einverständnisses mit dem Papste. Die 
harte Behandlung Bergens und den Angriff aufs Blockhaus wollte er 
Anfangs der ganzen Gemeinde zur Last legen, gestand dann aber, bei 
dem letztem Anführer gewesen zu sein und erklärte, Bergen hauptsächlich 
wegen der verräterischen Uebergabe der Kirchen angegriffen zu haben, 
wofür auch Tastius und Vheling den Tod verdient hätten. Brinkens 

Verhör war beinahe gleichen Inhalts, nur daß er von den Unterhand
lungen in Schweden nichts wußte. Giese erhielt vier Tage zu einer schrift

lichen Vertheidigung, unterdessen wurden die Vergehen der Geächteten 
beiden Gilden von den polnischen Beamten auseinandergesetzt87. Dennoch 

gelang es den Verhafteten, als sie nach Verfluß der vier Tage den Kanz
ler aufs Rathhaus kommen sahen und das Volk aus dem Fenster um 
Hilfe anriefen, einige Bewegungen hervorzubringen. Der junge Kanzler, 
Sapieha, damals nur zweiunddreißig Jahre alt, dämpfte sie durch den 

Ausruf, die Bürger sollten ihres Schwurs gedenken, oder mit dem Leben 
büßen. Eben so verwarf er ein Gnadengesuch der angesehensten Bürger. 
Da Giese keine Schrift eingereicht hatte, befahl der Kanzler ihn zur Tor

tur zu führen (31. Juli). Der Rathsherr Ficke, der selbst Mitschuldiger 
war, verließ das Rathhaus und erschien bis nach der Hinrichtung der 
beiden Geächteten nicht wieder. Unter der Folter gab Giese eine Menge 
Mitschuldiger, besonders Brinken, Stopius, Friese, Ficke und den Rector 
Möller an, bestätigte dies auch in einem zweiten Geständnisse, nachdem 

er (am 1. August) zum Tode verurtheilt worden. Dasselbe Bekenntniß 
that Brinken, doch erst nachdem er zur Folter gebracht worden. Auch 

er wurde zum Tode verurtheilt. Auf Vorstellung des Raths und der 
nächsten Verwandten der beiden Geächteten wurde die Aufsteckung des 

Kopfes von Giese auf einem Pfahle erlassen und eine stille Beerdigung 
beider in der Kirche gestattet.

Am Morgen des 2. Augusts wurde der Markt von einer doppelten 
Reihe polnischer Soldaten mit Musketen und brennenden Lunten ver- 
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sehen, umstellt. Alle Fenster und Straßen waren mit Zuschauern besetzt. 
In Trauermäntel gehüllt, kamen die beiden Veru rtheilten, von der Geist
lichkeit begleitet, aus dem Rathhaus. Giese trat einige Schritte vor, sah 
sich nach allen Seiten um und stimmte ein im Gefängnisse von ihm selbst 
verfaßtes Lied an. Brinken schien heiter und verlangte von Giese, er 

möge ihn als frühern Aeltermann zuerst sterben lassen. Giese willigte ein 
und bat um Erlaubniß, zum Volke sprechen zu dürfen. Als dieses bewil
ligt worden, ermahnte er es, der Obrigkeit zu gehorsamen. Schon hatte 
Brinken den Tod erlitten, als Giese noch zögernd umherblickte und den 
Kanzler ersuchte, „Herr Gott dich loben wir" singen zu lassen. Der 

Kanzler ließ ihm sagen, es wäre zu spät, so wurde er denn zum Sand
haufen geführt, schauderte zusammen, faßte sich wieder, kniete hin mit 
den Worten: aus der Tiefe ruf ich Herr zu dir, wurde enthauptet und 
sein Leichnam fortgeschafft. Viele Thränen stossen den beiden Märtyrern 
des Religionseifers, einer übel verstandenen Vaterlandsliebe und vielleicht 
ihres eigenen Ehrgeizes. Ihr Tod war eine Sühne für den an Tastius 

und Vheling verübten Justizmord.
Die Commissarien fanden es auch für nöthig, die hauptsächlichsten 

Anhänger der beiden Verurtheilten zur Rechenschaft und Strafe zu ziehen. 
Nur der Zinngießer Sengeisen, der an allen Unternehmungen Giese's Theil 
genommen hatte und wegen seines ränkesüchtigen Wesens aus den Gild- 

stuben beinahe entfernt worden wäre, wurde zum Tode verurtheilt. Jo

hann Giese, des Hingerichteten Bruder, Albert Müller, sein Diener und 

zwei andere Individuen erlitten blos eine Gefängnißstrafe; doch wurden 
Albert Müller und außer ihm Gerhard Friese, der oben genannte Goswin 
Bone und fünf Andere verbannt. Der Rector Möller, der in Bauer
kleidern entflohen war, wurde in die Acht erklärt b«. Er soll seine Tage 
in der dittmarischen Stadt Meldorf als Rector oder Pastor beschlossen 
haben. Oswald Groll, welcher in Wilna verhaftet worden und aus dem 

Gefängnisse entflohen war, wurde mit Infamie aus der Stadt verwiesenes. 

Die Bestrafung einiger anderen Schuldigen wurde dem Rathe überlassen.

Ehe die Commissarien, ihrer Instruction gemäß, zur Zurückforderung 
der Jakobikirche schritten, hielten sie es für nöthig, da die Gemüther noch 

sehr erbittert schienen und man laut den Tod der Gerichteten beklagte, den 
Rath in seine herkömmlichen Rechte wieder einzusetzen. Sie richteten dar
über einen Antrag an die Gilden und erklärten sich auch bereit, was der 
Rath etwa seinerseits der Gemeinde von ihren verfassungsmäßigen Rech
ten entzogen hätte, ihr zurückzugeben s«. Die Ausführung dieses Antrags 

war nicht leicht, denn die rigasche Verfassung beruhte, wie die der mei

sten deutschen Städte, auf meist ungeschriebenen und nicht immer gleich-
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förmigen, also sehr bestrittenen Gewohnheiten und Gebräuchen. Wenn 
zwischen der Gemeinde oder ihren Vertretern und dem Rathe ein Streit 
entstand, so berief man sich immer auf das Althergebrachte (Dat Olde), 
wie aus unzähligen Stellen des Gildenbuchs erhellt. Der erste etwas um
fassende Versuch, die Verfassung durch die Schrift zu siriren, war der 
dem Rathe abgezwungene und längst aufgehobene Vergleich vom Jahre 
1585 gewesen. Der Rath, mit Einschluß der wieder eingesetzten Glieder, 
erbot sich zur Verantwortung, aber Niemand wollte klagen 91. Von bei

den Seiten wünschte man einen neuen, die streitigen Verfassungsfragen 
für die Zukunft feststellenden Vertrag. Derselbe wurde auch nach Aus
setzung der Hauptbeschwerden der Bürger über zweideutige Auslegung der 
Reservation der Hoheitsrechte in der Bestätigung der Privilegien, Abtre
tung der Jakobikirche, Einführung des neuen Kalenders, mißbräuchliche 

Verwendung der Zolleinkünfte, die versprochenermaßen nur zu der Stadt 
Nutzen ausgegeben werden sollten, Umgehung des rigaschen Hafens im 
Ausfuhrhandel, Bedrückung des Handels und der Fischerei von Seiten 
des dünamündeschen Commandanten, Gestattung von Gewerben in der 
Vorburg, ungebührliche Beschränkung der städtischen Gerichtsbarkeit, Ver
schleppung der Processe, Rechenschaftsablegung der Beamten ohne Theil
nahme der Bürger, Nahrungseindrang und manche Unzukömmlichkeiten im 
Gewerbswesenam Severinstage, von dem er seinen Namen bekommen 
hat (26. August), von einem Ausschüsse des Raths und der Gemeinde ge
schlossen, von den Commissarien bestätigt93 und vom Rathe und den Ael- 
testenbänken beschworen. Den größten Antheil an demselben hatte der 

zum Syndicus erhobene David Hilchen. In demselben wird der Rath 
feierlich als die „Mitobrigkeit" der Gemeinde anerkannt und ihm der Ge

richtszwang, die Verlehnung der Stadtgüter und Häuser, so wie der 
Stadtämter und Benesizien und die Bestallung sämmtlicher Kirchen- und 
Stadtdiener zuerkannt, doch in der Art, daß die Gemeinde für wohlver
diente Personen in tercet) treu dürfe und die Aeltermanner bei der Einfüh
rung der Kirchen- und Schuldiener sein sollten. Das Stadtsiegel sollte 

nur vom Rathe geführt und das während der Unruhen auf der großen 
Gilde gemachte Siegel vernichtet werden. Die üblichen Amtsaccidenzien 
sollten in Kraft bleiben, bis es möglich werde dem Rathe eine bestimmte 

Besoldung auszusetzen, oder ihm die Freiheit von allen Stadtkassen zu 
gestatten. Ueber die Kriegsmacht der Stadt sollte der Rath gebieten, dem 
Musterherrn aber die Aelterleute bei der Auszahlung des Soldes zugeord

net werden, auch die Annahme und Abdankung der Leute, so wie die 
Ausschickung ganzer Fähnlein ins Feld, nicht ohne Wissen der Aeltermän- 

ner geschehen. Mit der von allen Stadtbeamten jährlich dem Rathe ab
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zulegenden Rechnung sollte die Gemeinde nichts zu schaffen haben; doch 
durfte dieselbe auf ihr Verlangen ihr durch Mittelspersonen gezeigt werden.

Die Stadtbürger werden ausdrücklich für Unterthanen ihrer Obrigkeit 
erklärt und ihre politischen Rechte dahin beschränkt, die Stadteinkünfte 

mit zu verwalten und über bestimmte, ihnen vom Rathe vorgelegte Stadt

sachen zu berathschlagen. Diese Berathschlagung soll zu Vermeidung von 
Unruhen, nicht wie bisher von der ganzen Gemeinde, sondern von den 
vereinigten Aeltestenbänken beider Gilden (vierzig Aeltesten großer und drei
ßig kleiner Gilde) bewerkstelligt werden. Im Falle einer Meinungsver

schiedenheit zwischen dem Rathe und den Gilden soll das von zwei Stän

den, nämlich vom Rathe und einer Gilde Beschlossene, auch für die andere 
Gilde maßgebend sein. Sind die Gilden einig, stimmen aber nicht mit 
dem Rathe überein, so ist ein Ausschuß von sechs Rathsherren, drei Ael- 
termännern und Aeltesten und drei Bürgern zu wählen, deren Beschluß 
maßgebend ist. Diese Bestimmungen sind zum Theil noch heute praktisch. 
Besonders wichtige Angelegenheiten sollen der ganzen Gemeinde eröffnet 
werden, dieselbe aber nicht berechtigt sein, den Beschluß des Raths und 
des Siebzigerausschusscs abzuändern. Hierin lag eine bedeutende Aende
rung der Verfassung; die Bürgerschaft wurde zu einem bloßen Wahl
körper herabgesetzt. Ausschuß und Gemeinde sollten sogar nur mit Zu

stimmung des wortführenden Bürgermeisters oder, im Weigerungsfälle, 
des Raths, zusammenberufen werden. Dasselbe galt von Briefen, die 
von der Gemeinde abzuschicken oder zu empfangen wären. Dagegen sollte 

auch der Rath weder Briefe noch Gesandtschaften an fremde Fürsten in 
Stadtangelegenheiten ohne Mitwissen des Ausschusses abschicken. Weder 
Gemeinde noch Ausschuß sollten ohne geschehene Verwilligung vor den 
Rath treten und der wortführende BürZermeister und der Stadtvogt allein 
über die Thorschlüssel verfügen. Klagen einzelner Bürger oder der gan
zen Gemeinde wider den Rath, einzelne Rathsglieder oder sonstige Per
sonen, sollten vom Könige entschieden und zu Führung einer solchen Klage 
von der Gemeinde nicht über sechs Personen constituirt werden.

Die Stadtkasse sollte von zwei Personen des Raths, zwei Aeltesten 
(je einem aus einer Gilde) und zwei Bürgern (als Schreibern) beaufsich« 
tigt und diese sechs vom Siebziger Ausschuß erwählt, aber vom Rathe 
bestätigt werden. Jährlich zu Martini mußten sie dem Bürgermeister, 

den Stadtkämmerern und den Aeltermännern Rechnung ablegen. Ohne 
Vorwissen der Aeltermänner sollte keine Ausgabe gemacht werden und die
selben den einen Schlüssel zur Kasse führen. Diese Bestimmungen be

stehen unter einigen Modificationen noch heutzutage. Auflagen oder Schul
den auf die Stadtgüter sollten von Rath und Ausschuß gemeinschaftlich 
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angeordnet werden, wobei aber auch (mit mehr Umsicht als in mancher 
neuen Verfassungsurkunde) die Verpflichtung des Ausschusses, durch 
Auflagen nothwendige Ausgaben zu bestreiten, anerkannt wurde. Von einer 
unbedingten Abgabenverweigerung konnte also nie die Rede sein.

Ueber Beschwerden der Bürgerschaft sollte sich der Ausschuß mit dem 
Rath vergleichen. Aus dem Vertrage vom Jahre 1585 wurden nur die 
Bestimmungen über die Nichtduldung von Bönhasen und den Verkauf 
von Bauholz an die Bürger aufgenommen, nicht aber die über bürgerliche 
Nahrung und insbesondere den Handel. Doch mochten diese wohl in der 
ausdrücklich ausgesprochenen Bestätigung aller dem neuen Vertrage nicht 
widersprechenden gildischen Privilegien liegen und sind zum Theil noch 
heute in Kraft.

Daß dieser Vergleich mit großer Unzufriedenheit von der Bürgerschaft 
ausgenommen wurde, läßt sich denken. Die Abreißung des der Stadt 
lästigen Blockhauses versprachen die Commissarien gegen Erstattung der 
auf 150,000 Gulden berechneten Baukosten, ließen sich aber bewegen, diese 

Summe auf 45,000 zu ermäßigen. Außerdem mußte die Stadt auf die 
Rückzahlung eines Darlehns von 6700 Gulden verzichten und die ihr da
für als Pfand eingeräumten Güter Uexküll und Kirchholm zurückgeben 
(4. August 1589)94. Die Commissarien forderten darauf die Rückgabe 
der dem katholischen Cultus entrissenen beiden Kirchen und verweigerten 
bis dahin, ihrer Instruction gemäß, die Auslieferung der königlichen Be
stätigung der Stadtprivilegien, indem zuvor die Vergehungen der Stadt 
wieder gut gemacht sein müßten. Die Stadt hingegen behauptete, nicht 

mit Unrecht, daß die Auslieferung jener Urkunde der Leistung des Hul
digungseides hätte vorangehen müssen, da die Bestätigung Bedingung der 
Huldigung sei. Lange wurde über die Rückgabe der Kirchen mit Rechts
gründen gestritten, indem die Stadt hauptsächlich zu ihren Gunsten einen 

vieljährigen Besitz und wiederholte Privilegien über Ausübung des evan
gelischen Gottesdienstes in allen Pfarreien in- und außerhalb der Stadt 
ansührte95. Die Commissarien aber behaupteten, durch die zugestandene 

Ausübung der lutherischen Religion sei die katholische nicht ausgeschlossen 
worden, die Kirchen seien gutwillig abgetreten und hätten also den Jesui
ten nach mehrjährigem Besitz nicht mit Gewalt entrissen werden sollen. 
Was aber Rechtsgründe nicht vermochten, erlangte man durch Bitte und 
Vorstellungen über die Unruhen, die unvermeidlich entstehen würden, wenn 
die Kirchen den Jesuiten wieder eingeräumt würden. Die Kirchenange
legenheit wurde aufgeschoben und die Urkunde über die Bestätigung der 
Privilegien der Stadt unter der schriftlich gewährleisteten Versicherung 

übergeben, daß sie auf jene Angelegenheit keinen Bezug haben solle. Den 
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Vhelingschen und Tastiusschen Erben wurde außer einer förmlichen Ehren
erklärung für die beiden Unglücklichen, je zweitausend Gulden Schaden

ersatz aus dem Vermögen der Urheber ihres Todes zuerkannt. Nachdem 
die Angelegenheiten der Stadt auf diese Weise geordnet worden und Alles 

daselbst eine andere Gestalt angenommen hatte, wie die Commission in 
ihrer desfallsigen Relation selbst behauptet, schloß sie am 28. August ihre 
Verhandlungen98 und verließ die Stadt. Dem Historiker Chyträus, der 
(19. Februar 1587) Giese, „dem rigaschen Catilina," einen Zufluchtsort 
angeboten hatte, drückte sie ihre Verwunderung darüber aus und ermahnte 
ihn, nicht ferner mit Königen und Städten zu spielen97. Mit Ecke, Ber

gen und Kanne ward ein Vergleich getroffen, durch welchen ihre Ehre 
wiederhergestellt und dem letztem eine bedeutende Ewigrente zugesichert 
wurde98. Mit dem Burggrafen Ecke schloß die Stadt noch einen beson

dern Vertrag, durch welchen ihm an Schaden und Kostenersatz eine 
Summe von 7998 Gulden zuerkannt wurde, welche ihm bis zum Jahre 

1600 gezahlt werden sollte. Von den in den Unruhen Verwickelten ent
ging Stopius trotz Giese's Anschuldigung aller Strafe, denn er hatte es 
mit beiden Parteien gehalten und sich schriftlich gegen Wiltperger zu recht
fertigen gesucht99. Im Jahre 1590 verglich er sich förmlich mit Ecke, 
Bergen und Kanne durch die Vermittlung des wendenschen Bezirkschefs 

Fahrensbach 10°. Der Stadtvogt Ficke wurde im folgenden Winter von 
den Wittwen Tastius' und Vhelings als Urheber des Todes ihrer Män

ner verklagt. Da er sich dem Urtheile des Raths entzog, wurde er seiner 
Güter beraubt. Ein königlicher Befehl setzte ihn zwar in seine Würde 
wieder ein, allein er starb schon am 4. December. Der Conrector Rascius 
war schon zu Anfang der Unruhen als Rector nach Königsberg berufen 
worden. Die Rache des rigaschen Raths verfolgte ihn; er wurde verhaf
tet, indessen nach zwei Jahren wieder frei gelassen und später Rathsherr 

in Königsberg. Die im Severinschen Vertrage unerledigt gebliebenen Be
schwerden der Bürger über Mängel im Gewerbswesen wurden erst am 

17. Februar 1591 durch eine „Reformation" seitens des Raths erledigt, 
deren Inhalt bei der Darstellung des Handels und Gewerbswesens ange
führt werden soll. Auch das Verhältniß des Raths zur Stadtgeistlichkeit 

änderte sich zum Vortheile des erstern. Im Jahre 1576 hatte der Rath 
besonders zur bessern Schlichtung der Ehestreitigkeiten, über welche es bis
her mit der Geistlichkeit sich benahm, ein besonderes Consistorium ange
ordnet, bestehend aus den beiden Pastoren der Petri- und Domkirche, 
zwei ihrer Aeltesten (Prediger), den zwei weltlichen Superintendenten aus 

dem Rathe, dem Syndicus, noch zwei Rathsherren und dem Rathssecre- 
tair. Anfangs sollte die Behörde nur die Untersuchung führen und der 
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Rath das Urtheil fällen. Da sie sich dem widersetzte, so begnügte sich 
der Rath damit, noch zwei seiner Glieder zuzuordnen und behielt sich nur 

das Recht vor, vorkommenden Falls eine Actenrevision unter Absendung 
noch zweier Delegirten anzubefehlen. Außerdem wurden die Geistlichen 
als Mitglieder des Gemeinwesens in Kirchenangelegenheiten bisweilen aufs 

Rathhaus oder die Gildstube gefordert. Nach den Kalenderunruhen trat 
der Rath klagend gegen die Geistlichkeit auf und beschuldigte sie, die Auf

rühre begünstigt zu haben. Sie versprach Gehorsam, und Rath und Geist
lichkeit gaben sich darauf die Hände L Dennoch benahm sich die letztere, 
wie wir sehen werden, noch sehr selbstständig.

Obwohl der König durch ein Mandat vom 24. August 1589 im In
teresse des öffentlichen Verkehrs und der Würde der Krone, so wie um 
alle Spuren der frühern Auflehnung zu vertilgen, auf die Beobachtung 

des verbesserten Kalenders gedrungen hatte2, blieb dennoch der julianische 
stillschweigend in Kraft. Als der König auf seiner Rückreise aus Reval, 
wo er mit seinem Vater eine Zusammenkunft gehabt hatte, nach Riga 
kam, wo er vom 12 — 21. November 1589 verweilte, verlangte er die 
Wiederaufnahme der Jesuiten. Da der Rath sich bittend dagegen äußerte, 
so verstattete er ihm Bedenkzeit, erschien aber gar nicht in der Stadt, ob

gleich Anstalten zu einem feierlichen Empfange, als Ehrenpforten, Feuer
werke u. dgl. in Bereitschaft standen. In Mitau erhielt der König eine 
allendliche Erklärung der Stadt Riga, durch welche sie in die Anstellung 
katholischer Geistlichen in Riga willigte, doch mit Ausnahme der Jesuiten. 
Die Sacbe wurde nun auf den Reichstag verschoben3. Dahin wurde also 

die Stadt im Jahre 1590 geladen und schickte Nyenstädt und Hilchen 
nebst noch einem Rathsherrn hin. Die Geistlichkeit protestirte gegen die 

Aufnahme der Jesuiten, so wie gegen alle Schritte, die der Rath in die
ser Sache ohne ihre Zustimmung thun würde. Sie rieth ihm, sich nur 
auf die Privilegien zu berufen und sandte eine Bittschrift an den Königs. 
Der König erkannte den Jesuiten die ihnen abgenommenen Kirchen wie
der zu, doch sollten sie auf dem Schlosse und nicht in der Stadt wohnen. 

Jedoch erfolgte die wirkliche Wiedereinsetzung nicht und die Jesuiten brach

ten diese Angelegenheit auf den nächsten Reichstag. Die Stadt sandte 
Ecke und Hilchen hin. Diese stellten vor, daß in der Verhandlung wegen 
Abtretung der Kirchen von den Jesuiten gar nicht die Rede gewesen wäre, 
sondern nur von Weltpriestern (plebani). Der Reichstag beschloß nichts. 
Der König aber, der selbst nach polnischen Schriftstellern von seinem 
Beichtvater, dem Jesuiten Bernhard, in allen Dingen geleitet wurdet, 

ließ die Stadt durch sein Hofgericht verurtheilen 6. Da der rigasche Syn
dicus an den nächsten Reichstag appellirte, wollte der König ihn ins 
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Gefängniß werfen, wurde aber von den Landboten daran verhindert. 
Die Jesuiten mußten aber in die Stadt wieder ausgenommen werden 7, 
während die Vorstadt ein neues protestantisches Gotteshaus, die Gertruden- 
kirche erhielt, wo zu W eihnachten 1591 zum ersten Male gepredigt wurde. 

Zehn Jahre darauf (1602) schenkte der König den Jesuiten noch die 
confiscirten Güter mehrerer livländischen Edelleute (Koskulls, Patkuls u. a.), 
die sich auf Seiten der Schweden geschlagen Hattens Im Jahre 1593 
mußten die Hauptkirchen in Thorn und Elbing ebenfalls den Katholiken 
eingeräumt werden 9. Preußen wurde damals nicht viel anders behandelt, 
als Livland und litt auch von der Rohheit und dem Uebermuthe der 
polnischen Beamten und Soldaten, der zu Danzig einen großen Tumult 

veranlaßte10. Hatten doch gleich nach der Unterwerfung Westpreußens 
die Polen Schlösser und Aemter eingenommen und sogar zum Theil ver

pfändet erhalten, und schon auf der Tagfahrt zu Elbing im Jahre 1472 
klagte man darüber, daß der König in Landessachen nicht die preußischen 
Räthe, sondern die polnischen zu Rathe zöge. Andererseits beschwerte sich 
der König darüber, daß das Land zu den von Polen geführten Kriegen 
keine Hilfe leisten wolle und jede außerordentliche Reichssteuer unter aller

hand Vorwänden verweigerten.
Als der König seinen Hauptwunsch befriedigt sah, zeigte er sich gegen 

die Stadt in andern Angelegenheiten willfährig. Auf dem zu Wenden 

im Jahre 1591 gehaltenen Landtage stellte der Ritterschaftshauptmann 
Johann von Tiesenhausen von Berson dem riga'schen Rathe dazu noch 
das Zeugniß aus, daß die Stadt sich „der Magnistischen und Moscowi- 
tischen bösen Praktiken gänzlich entäußert, sich treu ritterlich und auf
richtig verhalten und die polnischen Kriegsvölker gehörig mit Munition 
unterstützt habe" Aus Anhalten der Deputirten Ecke und Hilchen hatte 
die Stadt am 2. Jan. 1591 das Thorn'sche Privilegium erhalten, nach 
welchem delinquirende Adelige von der Stadtbehörde verhaftet und von 

ihr und dem Schloßhauptmanne gemeinschaftlich oder im Falle einer 
Meinungsverschiedenheit von dem Könige gerichtet werden sollten 13. Am 

1./11. October 1591 ertheilte der König der Stadt und dem Adel ein 
gemeinschaftliches Privilegium zur Anlegung eines Damms bei Neuer

mühlen, zu dem die Materialien aus den, dem wenden'schen Bisthum 
geschenkten, rodenpois'schen Walde entnommen werden durften, ohne 
aber zur Unterhaltung des Damms von den Reisenden einen Zoll zu 
erheben. In dieser Urkunde wurde auch das alte Versprechen erneuert, 
binnen zehn Meilen von Riga keinen Zoll anzulegen 14. Dies Alles hin

derte den Neuermühlenschen Hauptmann nicht, den Bau nach Möglichkeit 
zu stören und sogar nach den Arbeitern zu schießen 15. Auch das Recht 
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einen Leuchtthurm zu bauen und zum Besten der Schifffahrt Tonnen zu 
halten, wurde der Stadt Riga erneuert (Urkunde vom 2/12. October 
1592) Auf dem Reichstage vom Jahre 1593 wirkte Hilchen eine 
Ergänzung des Stephanischen Privilegiums aus (vom 31. Mai 1593) 17. 
In derselben wurde unter Andern die Competenz des von den Rigensern 
nicht gern gesehenen burggräflichen Amts genauer bestimmt. Der Burg

graf sollte die ganze Gerichtsbarkeit des Schloßhauptmanns (jurisdictionem 
capitanealem) fortan ausüben (was für die Stadt sehr Vortheilhaft war) 

.und im Falle er mit einem vom Rathe gefällten Criminalurtheile nicht 

übereinstimme, die Sache an den König gelangen lassen. Nur in leichtern 
Strafsachen adeliger Delinquenten urtheilte er allein. In der riga'schen 
Borburg sollten keine Gebäude aus Stein oder mit steinernen Funda
menten errichtet und nur die von den frühern Ordensmeistern festgesetzte 
Anzahl Handwerker geduldet, auch daselbst weder Handel noch Bier
brauerei getrieben, noch eine Schlächterei oder Bäckerei errichtet werden. 
Aus der königlichen Kanzelei sollten keine Befehle ergehen, durch welche 
das in Riga übliche Proceßverfahren gestört würde. Klagte Jemand 
wider den Rath, so sollte ihm die Klage mitgetheilt und erst, wenn er 
binnen zwei Monaten sich darauf gar nicht oder ungenügend erklärte, ein 
Pönalmandat gegen ihn erlassen werden. In Criminalsachen sollten künftig 

keine Commissionen ernannt werden, um gegen die Stadt zu inquiriren. 
Frivole Kläger sollten einer strengen Strafe unterliegen. Der Rath ist 
berechtigt über die Handwerkerschragen (ihre Abfassung und Anwendung) 

gerichtliche Entscheidung zu fällen. Die Stadtgüter und das Münz

recht werden der Stadt Riga und zwar das letztere mit Ausschluß jeder 
andern Person oder Stadt in Livland bestätigt. Auch sollen ihr keine 
andern öffentlichen Lasten aufgelegt werden, außer diejenigen, zu deren 
Ableistung sie sich Kraft ihrer Privilegien verstanden hat. Das Wasser 
aus den umliegenden Flüssen darf durch unterirdische Wasserleitungen in 
die Stadt geleitet werden. (Ein Versuch war schon dazu im Jahre 
1572, aber vergebens gemacht worden 18.) Juden sollen in Riga nicht 
geduldet werden. Außer Riga soll kein anderer Hafen eröffnet und zum 
Nachtheile der Schifffahrt in der Nähe der Düna kein Gebäude errichtet 
werden. Vom Ein- und Ausfuhrzölle soll keine Befreiung ftattfinden. — 

Vier Jahre später wurden mehrere zwischen dem königlichen Schloßhaupt
manne und der Stadt schwebende, das Gewerbe in der Vorburg be
treffende Irrungen, durch eine auch für die Zukunft giltige Entscheidung 

(vom 27. Januar) gehoben 19. Auch verbot der König seinen Beamten 
die Holzflößung durch unnützes Aufhalten zu stören 20.

Hierdurch suchte man die Bürger für das den Gilden genommene
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Recht der Beratschlagung über öffentliche Angelegenheiten zu entschädigen. 
Eine weitere Folge der Entziehung dieses Rechts ist wohl die Dürftigkeit 

des Buchs der Aeltermänner, welches erst nach einer achtzehnjährigen 
Unterbrechung vom Jahre 1590 an wieder geführt wurde. Die Nicht
brüder in der Bürgerschaft waren damals schon so zahlreich, daß sie, wie 
oben bemerkt worden ist, besondere Versammlungen hielten, und die 
Gildegesetze dieser Zeit tragen dem Aeltermann auf, einen Jeden zum 
Eintritt in die Bruderschaft zu ermahnen; wer nach dreimaliger Ermah

nung es versäumte, sollte keine bürgerliche Nahrung treiben dürfen". 
Indessen durfte nach einer Bestimmung vom Jahre 1569 Niemand ohne 
Vorzeigung seines Geburtsbriefes zum Bruder angenommen werden. Die 

Thätigkeit des Raths und der Bürgerschaft scheint sich mehr innern An
gelegenheiten zugewandt zu haben.

Von den das Stadtrecht vervollständigenden Verordnungen aus dieser 
Zeit sind die Gerichtsordnung vom 15. December 1581, die Verordnung 

über Actenrelationen vom 11. Decbr. 1594 (bestätigt von Sigismund HI. 
am 18. März 1595), nach welcher die Relationen vom Syndicus angefertigt 

und von den Parten durchgesehen, unterschrieben und nöthigenfalls ans 
königliche Assessorialgericht übersandt werden sollten die revidirte Wett

oder Handelsordnung vom Jahre 1591, die Kastenordnung oder Instruc
tion zur Verwaltung der Stadtcasse vom Jahre 1585 und endlich die 

Vormünderordnung vom Jahre 1591, welche letztere bald auch in Dorpat 
praktisch wurde 22 und noch jetzt in den livländischen Städten Geltung 
hat. Die letztere erscheint im Vergleiche mit den ungenügenden Bestim

mungen des ältern Stadtrechts als ein bedeutender Fortschritt. Die Ober- 
oormundschaft der Obrigkeit wird in derselben ausdrücklich anerkannt". 
Mit Ausnahme der Eltern darf Niemand die Vormundschaft antrelen, 

ohne dazu vom Waisengerichte bestätigt zu sein'". Nur Personen, die 
eines guten Rufs genießen, nicht notorisch mit bedeutenden Schulden be

lastet sind und so viel im Vermögen haben, daß dadurch die Pupillen 
gehörig gesichert sind, dürfen als Vormünder bestätigt werden'". Die 
Mutter darf die Annahme der Vormundschaft verweigern; jeder Andere 

nur wegen rechtmäßiger Ehehaften, die aber vom Gesetze nicht näher be
stimmt werden 27. Die Vormünder haben ihre Mündel standesmäßig zu 

erziehen und bei ihrer Verheirathung die Einwilligung der nächsten Ver

wandten einzuholen Ohne Einwilligung ihrer Vormünder dürfen die 
Pupillen kein Rechtsgeschäft vornehmen; in wichtigen Fällen muß der 
Vormund die Genehmigung des Waisengerichts einholen 2s. Eine seinem 
Mündel angefallene Erbschaft darf er nur sub beneficiis inventarii an- 

treten und ein Rechtsgeschäft mit demselben nur unter Bestätigung des



128
Waisengerichts abschließend Gleich nach seiner Bestätigung muß der 

Vormund in Gegenwart zweier vom Waisengerichte verordneten Zeugen 
ein Inventar über das Activ- und Passivvermögen des Mündels auf
nehmen und zu diesem Zwecke von des Erblassers Wittwe, desien mündigen 

Kindern und Hausgesinde einen Manifestationseid leisten lassen31 und 
wenn der sofortigen Inventur Hindernisse im Wege stehen, den Nachlaß 
sofort verschließen und versiegeln und die Schlüssel dem Waisengerichte 
übergeben32. Sind nahmhafte Schulden vorhanden, so wird ein Proclam 
zur Zusammenberufung der Gläubiger erlassen; übersteigen die schulden 
die Activa, so hat der Vormund des Waisengerichts um Erlaubniß zu 
bitten, das Vermögen den Gläubigern zu überlassen; das Waisengericht 
sucht dann die Gläubiger zu bewegen, den Pupillen die nothwendigen 

Alimente zuzugeftehen33. Als Verwalter des pupillarischen Vermögens 
soll der Vormund dasselbe in gutem Stande erhalten und Kapitalien 
gegen genügsame Realsicherheit auf Renten anlegen34, nie aber zu seinem 

eigenen Nutzen, selbst nicht gegen Verrentung verwenden3^. Ausstehende 
Forderungen hat der Vormund einzufordern und haftet für jede Ver

säumung in dieser Beziehung3«. Pupillengut darf nie ohne Zustimmung 
des Waisengerichts und ein Immobil nur Schuldenhalber oder zum Behuf 

einer Theilung unter zahlreichen Miterben oder wenn die Unterhaltungs
kosten die Einkünfte übersteigen, veräußert werden^. Ueber Ein- und 
Ausgaben muß der Vormund genau Buch und Rechnung führen und 
am Schlüsse des Jahres dem Waisengerichte die Rechnung ablegen, welche 
daselbst unter Ausscheidung überflüssiger Ausgaben und Unkosten revidirt 

wird3«. Der Vormund ist dem Pupillen für die geringste Versäumung 
zum Schadenersatz verpflichtet3«, nicht aber zum Ersätze zufälligen Schadens 

und wird für dolose Handlungen noch außerdem bestraft4«; seine Ver

antwortung geht auch auf seine Erben über41. Mehrere Vormünder 
haften fürs Ganze42. Die Vormundschaft erlischt durch die Mündigkeit 

des Pupillen, welche vom Rathe ausgesprochen wird, worauf ihm sämmt

liche Rechnungen in Gegenwart des Waisengerichts vorgelegt werden43. 
Was die Vormünder den Pupillen und diese jenen verpflichtet sind heraus
zugeben, müssen sie binnen sechs Wochen auskehren. Etwaige Einreden 
haben die Pupillen ohne Zuziehung von Anwälten beim Waisengerichte 

anzubringen. Ueberhaupt müssen alle gegenseitigen Forderungen aus der 
vormundschaftlichen Verwaltung binnen sechs Monaten geltend gemacht 
werden. Ist die Schlußrechnung richtig, so werden die Vormünder von 

den Pupillen und dem Waisengerichte quittirt und vom Rathe förmlich 
entlassen, aber auch dann sollen die Vormünder und das Waisengericht 

ein Augenmerk auf die Pupillen haben, und im Falle der Verschwendung 
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oder Geistesunfähigkeit dieselben mit (Juratoren versehen. Bei ihrer Quit- 
tirung dürfen die Vormünder, wenn sie einer mühsamen und vielen Zeit

aufwand erfordernden Vormundschaft vorgestanden haben, sich vom Rathe 
eine dem Pupillenvermögen angemessene Remuneration zusprechen lassen44. 
Die Vormundschaft hört auch durch die Remotion des Vormunds und 
selbst des Vaters wegen schlecht geführter Vormundschaft auf45, die 
der Mutter durch Eingehung einer zweiten Ehe45. Endlich darf der 

Vormund auch um Entbindung von einer bereits übernommenen Tutel 
bitten, doch sind die Gründe dazu im Gesetze nicht angegeben4?. Aus 
dieser kurzen Darstellung erhellt, daß zwar manche Bestimmungen des 
römischen Rechts in die neue Verordnung ausgenommen waren, in

dessen doch mehr solche, die aus der naturgemäßen Entwickelung des 
Instituts von selbst folgen, als specifisch römische; außerdem aber sehr 
viel Römisches übergegangen ist, wie z. B. der durchgreifende Unterschied 

zwischen Tutel und Curatel oder zwischen Unmündigkeit und Minder
jährigkeit, die verschiedenen Arten der testamentarischen Tutel, das Recht 
statt seiner, einen andern Vormund vorzuschlagen (jus potioris nominandi), 
die Erbittung von Vormündern, so wie eine Menge Detailbestimmungen. 

Manches ist auch abgeändert, wie die lästige Sicherheitsbestellung von Seiten 

der Vormünder, das Recht der Pupillen, lucrative Rechtsgeschäfte durch 
Verpflichtung Anderer abzuschließen u. s. w. Trotz der gewiß schon sehr 
verbreiteten Kenntniß des römischen Rechts bewegte sieb also die Gesetz
gebung ziemlich selbstständig, selbst auf dem Felde des Civilrechts. Bei 
andern Gegenständen war dies natürlich noch mehr der Fall.

Im Jahre 1593 wurde eine Kleiderordnung erlassen45. In Betreff 
der Hochzeiten war schon am 29. December 1571 von Rath und Bürger
schaft verordnet worden, daß sie um 9 Uhr aufhören und die Stadt- ' 
spielleute, die nach einer gesetzlichen Taxe von 10 bis 12 Mark daselbst 
aufspielten, zu der Stunde weggehen sollten45. Im Jahre 1573 wurde 
die Taxe vom Rathe auf 30 Mark erhöht, worüber sich die Bürgerschaft 
sehr beschwerte55. Durch die Hochzeitordnungen von den Jahren 1593 

und 1598 wurde den Hochzeitbittern verboten, eine Menge junger Knaben 
mit sich in die Häuser zu führen. Auf der großen Gildstube sollten nur 
siebzig Mannspersonen und sechzig Frauenzimmer, auf der kleinen sechzig 
Männer und achtundvierzig Frauen zu Hochzeiten geladen und auf jener 

nur sechsundzwanzig, auf dieser sechzehn Schüsseln aufgetischt werden 
dürfen. Auf jeden Tisch sollten nur drei silberne Kannen Wein kommen, 

geschmorte Hühner, Mandelkäse, Marzipan und vergoldete Schauessen 

wurden bei zwanzig Thaler Pön verboten. Getanzt sollte werden züchtig, 
ohne Jauchzen oder Umwerfen. Am Abende durfte die Braut zwar nach 

Th. II. Bd. I. 9
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Hause geleitet werden, aber nicht später als um acht Uhr und ohne 
weitere Mahlzeit, als daß in ihrem oder des Bräutigams Hause ihre 

acht nächsten Verwandtinnen gespeist werden durften. Der Brautschlitten 
sollte ohne Umschweifen und ohne Begleitung, Zulauf und Geschrei junger 
Leute gerade nach Haufe fahren. Dienstmädchen sollten ohne Jungfrauen 
zur Kirche ziehen, nur fünfzehn Gäste haben, blos eine Abendhochzeit 
halten, keine Kränze und kein Buntwerk tragen, es sei denn daß sie ein 

Deutscher heirathete.
Während die Petrischule im Jahre 1566 neu gebaut worden war^i, 

erhielt die Domschule durch die Berufung des gelehrten Rectors Johann 
Rivius (kurz nach 1589) und die Bemühungen des verdienten Stadt- 
syndicus Hilchen eine verbesserte Verfassung 52. Dieselbe kennen wir 
durch eine bei Gelegenheit der Einführung des Rivius gedruckte Schrift 
vom Jahre 159453* Nach derselben hatte die ganze Schuleinrichtung einen 
dreifachen Zweck: Gottesfurcht, Sittlichkeit und Unterricht. Für die erste 
wurde in den untersten Klassen, der fünften und vierten, durch Aus
wendiglernen der fünf Hauptstücke und einzelner Sprüche aus den Evan
gelien und Jesus Sirach gesorgt; in der dritten auch noch durch Lesen 

des neuen Testamentes und Auswendiglernen von Psalmen. In Secunda 
wurden die Glaubenssymbole und Hymnen des Prudentius auswendig 

gelernt, ein religiöses Lehrbuch vorgetragen und Auszüge aus der am 
Sonntage gehörten Predigt gemacht. Das Letztere wurde auch, aber mit 
größerer Genauigkeit, von den Primanern gefordert; ferner mußten sie 
täglich ein Capitel aus der Bibel durchgehen und auszugsweise auf

zeichnen, Psalmen auswendig lernen und die Evangelien nebst auser
wählten Reden der Kirchenväter in der Ursprache, so wie ein theologisches 

Lehrbuch, z. B. die Loci von Melanchthon studiren. Hierdurch wurde 
auch bei Nichttheologen frühe der religiöse Sinn geweckt und eine feste 
Grundlage des Glaubens gelegt. In Betreff der Sittlichkeit werden in 
der oben erwähnten Schrift den Schülern der fünf Klassen für ihr Alter 
passende Vorschriften ertheilt, den jüngern vorzüglich in Bezug auf 
äußern Anstand, den ältern aber auch in Bezug auf die innere Sittlich
keit. Bei den Secundanern wird hauptsächlich auf ihr Ehrgefühl und 
das Wohlwollen der Lehrer gegen sie als Beweggrund zu Fleiß, Gehor
sam und Anstand hingewiesen. Den Primanern wird hauptsächlich Dank
barkeit und Bescheidenheit, diese der Jugend so nothwendigen und jetzt 
doch so häufig bei ihr vermißten Tugenden empfohlen. Der Unterricht 
beschränkte sich auf die Erlernung der altklassischen Sprachen. Die 

Muttersprache wurde nur in den untersten Klassen gelehrt. Um so gründ- 
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licher war das Studium der alten Sprachen, und durch häufige Rede- 
und Schreibeübungen ward es belebt.

Auch eine Stadtbuchdruckerei ließ Hilchen errichten 54; eine Stadt
bibliothek war schon früher aus den in den aufgehobenen Klöstern Vor

gefundenen Büchern gebildet worden und wurde durch Privatschenkungen 
vermehrt, vermuthlich schon im Jahre 1553, wo der Rath am 15. Nov. 
beschloß, sie im Domsgange unterzubringen, wo sie sich noch jetzt be- 
ftnfcet55. Im Jahre 1572 wurde in der Petrikirche ein Nachmittags

gottesdienst angeordnet, zu dem man sich so drängte, daß die Frauen 
sich um die Plätze stritten 56. Nyenstädt, der zu wiederholten Malen 

zum beschwerlichen Amte eines Burggrafen, so wie zu dem eines Waisen

herrn gewählt wurde, traf die ersten Vorkehrungen zu einem städtischen 
Kornmagazin und verwandte im Jahre 1594 nicht weniger als 10,000 
Mark zur Stiftung einer Versorgungsanstalt für zehn arme Bürgerwittwen 
in der Weberstraße, welche er aber später am Riesing bauen ließ und die 

noch jetzt unter dem Namen von Nyenstädts Wittwen-Convent besteht5?. 
Auch die im Jahre 1558 gestiftete Stipendienanstalt, die milde Gift 

genannt, wurde im Jahre 1592 mit neuen Mitteln dotirt und besser 
geordnet^«. Die Mildthätigkeit der Rigenser zeigte sich auch in auswär
tigen Unterstützungen, z. B. im Jahre 1569 zu Gunsten der Stadt Wenden, 
die durch eine starke Feuersbrunst gelitten hatte. Das in Riga gesam

melte Geld wurde nach Wenden durch zwei Armenvorsteher zur Ver- 
theilung an die dortigen Bürger gesandt, damit nicht etwa der dortige 
Rath sich der Gelder bemächtige und sie nur seinen Freunden zukommen 
lasse. Im Jahre 1571 wurde der Noth armer Bauern abgeholfen, die 
während einer Hungersnoth zahlreich zur Stadt gekommen waren, sich 
längs der Düna auf Misthaufen lagerten, um die Wärme zu suchen und 
zum Theil vor Hunger und Frost umkamen. Trotz des religiösen und 
philanthropischen Eifers dieser Zeit und obwohl Reformation und klassische 
Studien die Geistesbildung förderten, waren die Sitten doch noch sehr 

roh und als Ueberrest des alten Fehderechts sielen noch häufig Gewalt
thätigkeiten vor5s. Im Jahre 1572 wurde ein gewisser Michael von 
Horn wegen in der Stadt verübten Friedensbruchs eingezogen und ihm 

zwar auf fürstliches Fürbitten das Leben geschenkt; er mußte aber der 
Stadt Urfehde schwören. In einem städtischen Gerichtsprotokolle, das 

vom 8. October 1597 bis zum 5. October 1598 geht, finden sich in 
dieser Zeit, bei einer Bevölkerung von weniger als 10,000 Seelen, außer 

den bloßen Schlägereien, 95 Fälle blutiger Verstümmelungen und das 
nicht blos seitens der Nichtdeutschen, sondern auch der Meister und Ge
sellen , die häufig mit einander haderten, der Laufburschen und sogar der 

9*
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Schwarzenhäupter in ihren Versammlungen. Die dafür verhängten Geld
strafen (fünf bis zehn Mark) waren gering, viel höher hingegen die für 
getriebene Unzucht (18 bis 22 Mark), besonders für längst gewohnte 
(90 bis 150 Mark). Im Jahre 1578 wurde eine vermeintliche von 

ihrem Manne beschuldigte Zauberin der Wasserprobe in der rochen Düna 
unterworfen und obgleich sie dieselbe glücklich bestand, aus der Stadt 
gewiesen 6o, allein im Jahre 1584 wurden am 27. Mai und 28. Juli 

nicht weniger als eilf Zauberer verbrannt. Aehnliches geschah in den 
Jahren 1587 und 1589. Im Jahre 1594 ward ein Schwarzkünstler 
verwiesen und sein Buch verbrannt, 1580 und 1599 wurden Ehebrecher 
geköpft, 1592 eine Kindesmörderin (eine Magd) lebendig begraben, 1586 
der Procurator Bruns geköpft, weil er von den Rathsherren gesagt, sie 

wären verlaufene Schelme61.
Als ein Fortschritt in der Bildung mag indessen das sich damals 

regende Bedürfniß nach theatralischen Vorstellungen gelten, welches aber 
nur noch durch die Domschüler von Zeit zu Zeit befriedigt wurde. So 
reimten sie im Jahre 1582 auf dem Rathhause von dem alten Jacob 
und Joseph und im Jahre 1595 gaben sie Vorstellungen auf einer förm
lich dazu erbauten Bühne 62. Plinius, der in seinem Lobgedichte auf 
Riga vom Jahre 1595 die letztere Nachricht giebt, spricht auch von räu- 
migen und breitgepflasterten Straßen und schönen Buden und Häusern 
mit marmornen Thürzierrathen. Schon im Jahre 1567 erhielt ein 

Bürger Befehl, einen die Straße schmälernden Ausbau an seinem Hause 
abzureißen 63. Der Patriotismus der Bürger äußerte sich häufig durch 
Geschenke an Geschütz, das der Stadt bei der veränderten Kriegskunst 
sehr nöthig war, so im Jahre 1561 seitens Johann Groene, der im 

folgenden Jahre Rathsherr wurde, in den Jahren 1562, 1566, 1576 und 
1579 seitens der Schwarzenhäupter und im Jahre 1598 seitens des 
Bürgermeisters Nyenstädt.

Die Geschichte der Stadt Dorpat in dieser Zeit bietet ebenfalls das 
Schauspiel von Bedrückungen und Gewaltthätigkeiten seitens der Polen, 
von zum Theil hierdurch herbeigeführten Zwistigkeiten zwischen Rath und 
Bürgerschaft und endlich von Schmälerung der städtischen Freiheiten, ob
wohl die polnischen Könige von Zeit zu Zeit durch Ertheilung verschiedener 

Privilegien den Wohlstand dieser von ihnen neu geschaffenen Stadt zu 
befördern suchten. Wir besitzen hierüber ziemlich ausführliche Nachrichten 
durch die von Gadebusch aus den Rathsprotokollen verfertigten Auszüge. 
Dieselben fangen kurz nach der Wiedereinrichtung einer deutschen Stadt
gemeinde in Dorpat am 9. Juli 1583 an. Zu der Zeit wurde die 
dörptsche Polizeiordnung, die Bursprake, erneuert, welche bis zum Jahre 
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1765 in Kraft blieb. In demselben Jahre singen auch schon die Streitig
keiten zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft an. Der Rath wollte 

dem Könige eine Gesandtschaft wegen Bestätigung der alten Stadtprivi
legien schicken, was um so nöthiger schien, da der Starost den Verlust 

der ihm entzogenen Gerichtsbarkeit nicht verschmerzen konnte. Die Bürger
schaft wollte das nöthige Geld nur unter der Bedingung hergeben, daß 

außer den beiden Rathsgliedern auch ein Abgeordneter der Bürgerschaft 
mitgehe, ihr über die Stadtausgaben eine Rechnung abgelegt werde und 
Abgeordnete der Gilden an der Erhebung der Stadteinkünfte Theil nähmen. 
Nach einigem Widerstreben mußte der Rath hierin willigen 64, indessen 

finden wir bei spätern Gesandtschaften immer nur Rathsglieder ange
führt. Die Gesandtschaft ging ab und erhielt (am 9. Mai 1584) zu 
Grodno einen Bescheid, wodurch der Stadt mehrere meist ökonomische 
Vortheile zugesichert wurden 65. Statt Rathshofs erhielt die Stadt das 
Dorf Fegefeuer oder Wegefer nebst der Mühle zu Lubia, später aber am 
(4. März 1585) das Gut Wissust, 150 lithauische Haken groß 66. So 
weit ging der Uebermuth der polnischen Befehlshaber, daß im Jahre 
1585 der Unterstaroft Woinowsky in trunkenem Muthe mit seinen Dienern 
den Gerichtshof, welcher einen Russen eines Diebstahls wegen in Arrest 
führte, auf dem Markte überfiel und mißhandelte. Als er hierüber zur 

Rechenschaft gezogen ward, erklärte er, Russen und Bauern immer schützen 
zu wollen und es thue ihm leid, den Gerichtsvogt nicht todtgeschlagen zu 
haben. Der Cardinalstatthalter gab ihm zwar Unrecht, allein der könig
liche Oekonom Loknicki führte die Sache parteiisch und zu Gunsten des 

verklagten Unterstarosten, von dem er sogar die Zeugen verhören ließe?.
Im Jahre 1588 klagte die Stadt auf dem Landtage zu Wenden 

über die Gewaltthätigkeiten der polnischen Soldaten, welche die Bürger 
aus ihren Häusern verjagten und plünderten und über die Starosten und 
Befehlshaber der Umgegend, welche Vorkäuferei trieben und den Kauf
leuten und Bauern den Weg nach Dorpat versperrten. Desgleichen be

schwerte man sich über die vom Reichstage auferlegte Schatzung und die 
Höhe der Bieraccise, welche drei bis vier mal so stark sei, als in den 
andern livländischen Städten 6«. Die Bürgerschaft klagte aber auch schon 
zugleich über einen Rathsherrn, der in Gegenwart der königlichen Com- 
missarien die Bürger Aufrührer genannt hatte. Nachdem der Rechtsgang 
über ein Jahr gedauert hatte, wurde die Sache zwar durch Delegirte 
der drei Stände mit Zuziehung der Prediger verglichen 69; auf dem Land

tage klagte der Rath aber nichtsdestoweniger über vermessenes Betragen 
der Gemeinde, welches aus einer beigelegten Spottschrift erhellen sollte. 
Uebrigens war der Landtagsdelegirte derselbe Rathsherr, über welchen 
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früher die Stadt geklagt hatte70. Im November wollte auch ein Bürger
meister, wegen Ungehorsam der Gemeinde, zwei Mal sein Amt niederlegen 
und wurde nur durch die Bitten des Raths bewogen, davon abzustehen7I. 
Unterdessen hob sich die Stadt durch den Handel, welcher zum Theil 
unmittelbar mit England und Lübeck betrieben wurde, von wo man sich 

Waaren verschrieb 72, so sehr, daß der Rath den Bau hölzerner Häuser 
in der Stadt verbieten und den Abbruch der vorhandenen befehlen konnte73. 
Indessen wurde diese Verordnung nicht befolgt und Dorpat zeigte noch 
Spuren des Verfalls 74. Vom Steigen der Gewerbe zeugt, daß im Jahre 
1588 Aemter der Schuster und Schmiede errichtet und mit Schrägen 
versehen wurden und man im folgenden Jahre eine Flachs- und Hanf- 
wrake einrichtete75.

Im Jahre 1588 erhielt die Stadt am 4. April und 1. Juli von 
Sigismund IIL zwei wichtige Gnadenbriefe. Durch den ersten wurde 

Dorpat zum Stapelort für den russischen Handel mit Pleskau, dem 
alten Gebrauche gemäß, erklärt und allen Kaufleuten verboten, die dor

tige Zollstätte zu umgehen76, worüber auch der König dem Bischöfe zu 
Wenden und den übrigen livländischen Obrigkeiten eine Eröffnung machte77. 
Durch den zweiten Gnadenbrief wurden der Stadt die frühern Gerecht
same bestätigt, als: der Gebrauch des riga'schen Rechts und Gewichts, 
die Gerichtsbarkeit, die freie Wahl der Rathsglieder und Beamten, wo

für der Rath im Jahre 1585 eine besondere Ordnung verfaßt hatte78, 
die Erhebung der Strafgelder, der Zehnte der aus der Stadt gehenden 
Erbschaften, die Einziehung erbloser Güter, die Braugerechtigkeit, die 

freie Fischerei, die Jahrmärkte, das Verbot der Vorkäuferei, das Eigen

thumsrecht an den verschiedenen Stadtbesitzlichkeiten u. s. w. Zu diesen 
schon vorhandenen Gerechtsamen fügte Sigismund IIL noch die thorn- 

sche Jahrmarktsfreiheit und nach dem Beispiele Riga's die zweijährige 
Verjährungsfrist für die Auslieferung fremder Bauern hinzu Sigis
mund ertheilte auch am 4. Mai 1590 der Stadt Dorpat, so wie am 
2. Januar des folgenden Jahres der Stadt Riga8« die thornsche Ge
richtsfreiheit, nach welcher Adelige, die in einer Stadt Gewalt übten, 
von den Stadtbehörden eingezogen und von ihnen unter Zuziehung des 

königlichen Hauptmanns oder Starosten gerichtet werden sollten, im Falle 
einer Meinungsverschiedenheit beider aber sollte die Sache an den König 

gelangen und der Edelmann so lange in Haft verbleiben81. Die pol
nischen Beamten fuhren unterdessen in ihren Bedrückungen fort. Der 

Unterstarost und der Oekonom (Verwalter der königlichen Güter) ver
wehrten den Bürgen! Korn und Bier nach Pleskau zu bringen82. Die 

drückende von der polnischen Regierung erhobene Zollabgabe und Schatzung, 
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obwohl die der Stadt verliehenen zehn Freijahre noch nicht verflossen 
waren, und die Eingriffe der Jesuiten hatten Mißhelligkeiten zwischen den 
Ständen zur Folge, welche am 17/27 Februar 1590 durch einen Ver
gleich beendigt wurden. Nach demselben sollten der Unterstarost und der 

Oekonom aufgefordert werden, die zahlreichen von den Jesuiten angelegten 
Gebäude, die zu einer besondern Vorstadt angewachsen waren, abzubrechen, 
da darin, zum Nachtheil der Stadt, Vorkäuferei und Krügerei betrieben 
wurden und „nach dem Privilegium" in jedem Garten nur eine Woh
nung gebaut werden durfte. Allein beide Beamten verweigerten ihre 
Zustimmung63. Im folgenden Jahre erschien eine königliche Commission, 

um die Klagen der Stadt gegen die polnischen Beamten und die Jesui

ten zu entscheiden. Sie bestand aus dem Wojewoden von Wenden und 
mehreren polnischen Beamten. Außerdem klagte auch die Gemeinde wider 
den Rath84. Mehreren Beschwerden, z. B. über das Halten nichtdeutscher 
Lehrlinge in den Buden und die Ertheilung des Bürgerrechts an Nicht
deutsche (ausgenommen besonders nützliche Handwerker, nämlich Leinwe
ber und dergleichen), versprach der Rath sogleich abzuhelfen85 ; ein ähn
liches Versprechen that auch der Oekonom, Georg Schenking, in Bezug 
auf an ihn gerichtete Klagen. Hiebei scheint es geblieben zu sein; der 
Starost versprach blos, sich in die Ertheilung von Pässen innerhalb Landes 

reisender Kaufleute nicht zu mischen88.
Unterdessen hatte sich der König durch die zwischen Bürgerschaft 

und Rath ausgebrochenen Streitigkeiten bewegen lassen, die dörptsche 

Stadtverfassung vollkommen umzuwandeln und der Bürgerschaft das Recht 
der Berathschlagung über öffentliche Angelegenheiten zu nehmen, ausge
nommen wenn es der Rath für gut befinden würde und auch dann nur 
durch einen von demselben gewählten Ausschuß, wie es der Severinsche 
Vergleich im Jahre 1589 für Riga festgesetzt hatte. Dieser Befehl87, 
schon am 2. Mai 1590 erlassen, wurde im April des folgenden Jahres in 
Kraft gesetzt. Der Rath wählte aus der Bürgerschaft einen Ausschuß von 

zwanzig Männern (unter Andern den Aeltermann großer Gilde, Bernd 
von Gerten, dessen Zeit schon um war), mit denen er nach jenem Rescripte 
über wichtige Angelegenheiten berathschlagen sollte. Der Ausschuß suchte 
durch verschiedene Ausflüchte die Uebernahme seiner neuen Amtspflichten 
zu verzögern und drang auf eine Zusammenberufung der Gemeinde, weil 
das königliche Mandat an sie gerichtet war. Gerten verlangte seinen Ab

schied und der an seine Stelle schon früher gewählte, aber vom Rathe 
nicht bestätigte Hans Karthausen äußerte sich gegen das Mandat 
sehr lebhaft. Der Rath wollte eine Versammlung der Gilden dem 
Mandate gemäß nicht gestatten; Karthausen berief die große Gilde eigen
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mächtig zusammen. Der vom Rathe eingeforderte Ausschuß verlangte 
seine Sitzungen auf der Gildstube halten zu dürfen, so wie die Aufnahme 
beider Aelterleute in die Zahl seiner Glieder. Beides schlug der Rath 
ab. Am 8. Mai kam die Bürgerschaft eigenmächtig auf beiden Gilb« 

stuben zusammen und begleitete zwei Tage darauf den Ausschuß vor den 
Rath, wo die obigen Forderungen wiederholt wurden. Der Rath blieb 
standhaft88. Einige Zeit lang war es ruhig. Am 21. Juni aber erschien 
Karthausen mit seinen Collegen und einigen andern Bürgern vor dem 
Rath und verlangte, kraft eines auf beiden Gildstuben am 9. Juni ge

fällten Beschlusses, daß der Rath den mit der Bürgerschaft geschlossenen 
Vertrag halten, in verschiedenen wichtigen Stadtangelegenheiten, die ein
zeln aufgeführt worden, Ordnung schaffen und Alles aufheben möchte, 
was dem vom Könige bewilligten Privilegium entgegen wäre. Der ge
lehrte Gadebusch, selbst in Dorpat Bürgermeister und der diese Vorfälle 

einseitig aus dem Standpunkte des Raths beurtheilt (während er sonst 
gewöhnlich sich jedes Urtheils enthält), nennt das Letztere „einen höchst 
strafbaren Gedanken des Bösewichts Karthausen, einen gemeinen Kniff 
aufrührerischer Bürger und Demagogen", während doch die dörptsche 
Bürgerschaft bei weitem keine solchen Ercesse begangen hatte, wie die 
rigasche und überdem die am Severinstage in Riga vorgenommene Verände

rung der Verfassung zwischen Rath und Bürgerschaft vereinbart war. 
Obwohl nun Karthausen keinesweges Giese und seinen Genossen gleich

gestellt werden mag, schlug der Rath dennoch sein und der Bürgerschaft 

Begehren ab89. Kurz darauf hatte der Rath sich beim Präsidenten des 
dörptschen Bezirks zu verantworten, vor dem Karthausen ihn anklagte 

Am 13. November berief er den Ausschuß, um Geld zu den Kosten der 
Beschickung des nächsten Reichstags aufbringen zu können. Der Ausschuß 
aber wiederholte die obigen Forderungen und wollte sich in nichts, ohne 
eine Zusammenberufung der Gilden, einlassen. Man kam endlich dahin 
überein, daß der Rath, sowie auch jede Gilde, je vier Personen aus ihrer 
Mitte wählten, um die vom Rathe aufgestellten Vergleichspunkte zu be
rathschlagen. Die Kleingildischen blieben zwar aus diesem Ausschüsse weg, 
die übrigen Glieder aber beschlossen, die Aelterleute diesmal, dem Wunsche 

des Raths gemäß, nicht in den Zwanzigerausschuß zu nehmen, die Ver
sammlungen dieses Ausschusses auf dem Gerichtshause und später auf dem 
Rathhause halten zu lassen, die Gildstuben aber blos zu feierlichen Trünken 
und Hochzeiten zu benutzen; die zwanzig Männer sollten nur mit Ge
nehmigung des wortführenden Bürgermeisters zusammenkommen; die 

große Gilde aber aufs Rathhaus gefordert werden, um ihr zu eröffnen, 
daß die neuen Einrichtungen in Folge eines königlichen Mandats getroffen 
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worden. Ein Ausschuß der kleinen Gilde erklärte hingegen dem Rathe 

offen im Namen seiner Committenten, sich dem Mandate nicht fügen, 
sondern lieber Dorpat verlassen zu wollen91. Am 6. December er

schien die ganze Gemeinde nebft dem Zwanzigerausschusse vor dem 
Rath, der ihr das Mandat verlesen und den, abgeschlossenen Vergleich 

eröffnen ließ.
Die Bürgerschaft fügte ftd)92; Karthausen aber fuhr fort, den Rath 

zu lästern, klagte ihn vor einem in Dorpat anwesenden polnischen Be
amten in einer Schrift an, die dem Congreßfeldherrn Zamoisky übergeben 
werden sollte, rief aus eigner Machtvollkommenheit die Gilde zusammen 

und wagte sogar, es dem Rathe in sehr unbescheidenen Ausdrücken anzu
zeigen. Die Folge dieser Versammlung war eine von Karthausen am 
17. April 1592 dem Rathe übergebene sehr unehrerbietige Schrift, welche 
bei der darauf eingeleiteten Untersuchung von Niemandem, außer seinen 
eignen Anhängern, für eine von der Bürgerschaft genehmigte Schrift an
erkannt, sondern ihm allein zugeschrieben und zu verantworten überlassen 
wurde. Da wurde er eingezogen und, trotz aller Fürbitten der ganzen 
Bürgerschaft und mehrerer Starosten, nicht wieder freigelassen. Eine 
heftige Protestation seines Bruders Robert erbitterte den Rath noch mehr; 
ein Versuch seiner Anhänger, die sich zu seiner Befreiung, zur Nacht

zeit auf dem Markte zusammengerottet hatten, mißlang. Selbst ein könig
licher Befehl zu seiner Freilassung (vom 17. Juli), den sie ausgewirkt 

hatten, blieb ohne Wirkung. Der Rath erklärte ihn für erschlichen und 

rechtfertigte sich in dieser Hinsicht vor dem Wojewoden der dörptschen 
Präsidentschaft. Endlich erbrach Karthausen bei Hellem Tage sein Ge
fängniß, unter dem Schutze eines Haufens seiner Anhänger. Auf das 
Ansuchen des nach Warschau geschickten Ralhssecretairs befahl der König 
(am 15. November 1592), ihn bis zur Ankunft und Entscheidung der 
königlichen Commissarien wieder zu verhaften. Der Rath aber konnte 

Solches nicht ausführen, Karthausens Anhang drohte mit einem Blut
bade; die zu Eommissarien ernannten Starosten nahmen sich seiner an. 

Der Rath, der unterdessen auf Robert Karthausens Betrieb nach Warschau 
citirt worden, traf Anstalten, seinen Gegner mit Gewalt einzuziehen; 
dieser entwich aber am 14. December nach Riga. Durch einen nach 
Warschau geschickten Abgeordneten bewirkte der Rath, daß dem Flücht
linge beim burggräflichen Gerichte in Riga (wo um seinetwillen kein Auf

stand zu befürchten war und der Rath die Obergewalt erlangt hatte) der 
Prozeß gemacht wurde. Am 31. Mai 1593 wurde er als Aufrührer zum 
Tode verurtheilt und bald darauf hingerichtet. Hierauf schrieb der rigasche 

Rath an den dörptschen und an die Bürgerschaft und ermahnte beide zur 
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Einigkeit. Einer von Karthausens Anhängern wollte ihn vor der Com
mission, deren Haupt der Bischof von Wenden, Otto Schenking, war 
und die ihre Sitzung noch nicht angefangen hatte, vertheidigen. Wie er 

merkte, daß er nicht durchdringen würde, that er Abbitte und gab zur 
Sühne seinen halben Garten der Kirche. Obwohl die übrigen Anhänger 
und Verwandten des Verurtheilten Rache schnaubten, so erklärte dennoch 
die übrige Bürgerschaft, daß sie mit dem Rathe zufrieden wäre, in das 

Verfahren Karthausens nicht gewilligt und noch weniger um eine Com
mission gebeten habe. Dies wurde den Commiffarien berichtet und so
dann die ganze Commission gehoben 93. Der Prediger Paul Koen, der 
gegen den Rath gepredigt und für das Gelingen der Karthausenschen 
Anträge in Polen auf der Kanzel gebetet hatte, mußte sich entfernen und 
einer seiner Freunde, Dirik Hartmann, der ihn gern wieder nach Dorpat 
gebracht hätte und den Rath öffentlich verunglimpfte, mußte dafür im 

Jahre 1596 eine hohe Buße zahlen und Abbitte thun 94. Daß die um
liegenden polnischen Beamten, gegen welche der Rath so oft die Rechte der 
Stadt zu vertreten hatte, die Uneinigkeit zwischen ihm und der Bürger
schaft gern sahen, läßt sich denken, und hieraus erklären sich auch zum 
Theil die widersprechenden Befehle, die nach einander aus Warschau an

langten. Indeß wollte es die polnische Regierung nicht zu einer voll
ständigen Revolution und Schreckensherrschaft, wie in Riga, kommen 
lassen und konnte den Rath um so weniger fallen lassen, als derselbe 
nur durch die Ausführung des die Verfassung verändernden königlichen 
Rescripts vom 2. Mai 1590 die Bürgerschaft zum Widerstände gereizt 
hatte, wie der rigasche Rath durch die Abtretung der Jakobikirche und 
die Einführung des neuen Kalenders.

Der dörptsche Ralh suchte der neuen Ordnung der Dinge durch einen 

mit der Bürgerschaft geschlossenen Vergleich (am 10. August 1593), eine 

sicherere und rechtmäßigere Grundlage zu geben. Der Zwanzigerausschuß 
ward hierdurch bis auf vierundzwanzig Glieder verstärkt, deren Haupt 
der Aeltermann der großen Gilde sein und zu dem der Aeltermann der 
kleinen Gilde ebenfalls gehören sollte. Die Glieder (Aeltesten) sollten 

nicht mehr vom Rathe, sondern von der Bürgerschaft in der Art gewählt 

werden, daß sie zu jeder Vacanz dem Rathe zwei Candidaten vorschlagen 
sollte, aus denen der Rath den einen zu wählen hatte. Der Ausschuß 
sollte sich auf der großen Gildftube oder bis zur Einrichtung eines passen
den Locals, auf dem Rathhause versammeln. Die Zusammenberufung 
sollte durch den Aeltermann der großen Gilde, unter Anzeigung der Ur
sache derselben an den wortführenden Bürgermeister, geschehen. Die der 
Competenz des Raths vorbehaltenen Sachen ausgenommen, sollte derselbe 
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über öffentliche Angelegenheiten mit den Aeltesten berathschlagen. In Ge
meinschaft mit den Aeltesten wollte der Rath von der polnischen Regie
rung die Abschaffung der Vorkäuferei und des unbefugten Bierbrauens 

in und außerhalb der Stadt aufzuheben suchen. Die Handwerker sollten 
ihren Schrägen nach leben, wogegen der Rath versprach, der Bönhaserei 

möglichst abzuhelfen. Durch diesen Vergleich erhielt die Bürgerschaft die 
althergebrachte Wahl seines Ausschusses wieder zurück, hatte aber das Recht 
der Berathschlagung öffentlicher Angelegenheiten in allgemeinen Bürger
versammlungen verloren und war, wie die rigasche Bürgerschaft, zu einem 
bloßen Wahlkörper herabgesunken. Der dorpater Vergleich von 1593 

steht mit dem Severinschen Contract vom Jahre 1589 ganz auf dersel
ben Stufe. Die Geschichte der demselben vorangegangenen Bewegungen 
verdient wohl eine gründlichere Untersuchung und eine ausführlichere Dar
stellung, als ihr bis jetzt zu Theil geworden ist; doch scheint es sehr an 

Quellen zu fehlen.
Die dörptsche Bürgerschaft konnte die Verminderung ihrer politischen 

Rechte eben so wenig verschmerzen, als die rigasche. Da sie ihre Ohn
macht fühlte, so suchte sie sich an einzelnen, mißliebigen Rathsgliedern zu 
rächen. Hans Karthausen klagte einen der ältesten Rathsherrn, Georg 
Kretzmar, wegen mehrerer Gesetzwidrigkeiten an und bewirkte dessen Aus

schließung. Derselbe ward jedoch auf königlichen Befehl am 3. Novem
ber 1593 in sein Amt wieder eingesetzt^. Die Bürgerschaft ruhte nicht, 

sondern beschuldigte ihn von neuem einer Veruntreuung öffentlicher Gel

der, desgleichen auch den Untersecretair Pröbsting, die wichtigsten An
klagepunkte wider Kretzmar nicht im Protokoll verschrieben zu haben. 
Der Rath versprach, den Secretair zur Untersuchung zu ziehen; Kretzmar 
aber legte freiwillig seine Stelle am 19. November 1594 nieder. Die 
Ehrenvorzüge der Nathsherren (den Sitz im Rathsstuhle in der Kirche und 
unter den übrigen Rathsherren bei öffentlichen Festen, so wie die Freiheit 

von Wachen und Einquartirung) wollte der Rath ihm indessen nicht 
eher zugestehen, als bis die Händel mit der Bürgerschaft beendigt wären 96. 

Dies geschah durch einen Vergleich Kretzmars mit seinen Anklägern im 
Jahre 1596, worauf er seinen Sitz im Rathsstuhle wieder einnahm97. 
Aus Rücksicht für die Bürgerschaft und als Erfüllung des im vorigen 
Jahre geschlossenen Vertrags, wurden die Stadtrechnungcn seit dem Jahre 
1588 den Aelterleuten vorgelesen Dasselbe geschah auch mit den Be
richten der Stadtabgeordneten zu den livländischen Landtagen»», sodaß 

der Rath die Zuziehung des Ausschusses zu den Stadtangelegenheiten 

nicht versäumt zu haben scheint. In Abschaffung der von den Polen be
günstigten Vorkäuserei und des unbefugten Bierbrauens und Handwerks
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betriebs, war er weniger glücklich, wie die vielfachen Klagen der Bürger

schaft aus dem Jahre 1596 beweisen 10°. Die Bürgerschaft war damals 
zu arm, um die Stadtwache durch Söldner beziehen zu lassen, obwohl 
dazu im Jahre 1593 nur fünfzig Groschen von jedem Hause gezahlt wer

den sollten!. Schon im folgenden Jahre mußten die Bürger die Wachen 
selbst beziehen, obgleich ihnen Solches sehr lästig war2. Dennoch be
wirkte der Bürgermeister Mengershausen einen Befehl des Königs, den 
Rathsherren eine feste Besoldung auszusetzen (am 19. Mai 1595), was 
freilich höchst nothwendig war^. Der gewöhnliche Zinsfuß war nicht 
über sechs Prozents und gegen den Luxus auf Hochzeiten wurde im 
Jahre 1597 eine Verordnung gemacht 5; um eine neue Kleiderordnung 
baten die Aeltesten zwei Jahre vorher6. Auch auf Reinheit der Sitten 
wurde in sofern gesehen, daß Bräute, die sich einen vorzeitigen Beischlaf 
erlaubt hatten, nicht von Jungfrauen, sondern von zwei Frauen begleitet, 
in der Kirche getraut wurden. Waren sie schon berüchtigt, so wurden sie 
zu Hause getraut7. Der Bürger, der ein berüchtigtes Frauenzimmer hei- 
rathete, mußte die Stadt meidend Einen großen Verlust erlitt die 
Stadt durch die Einäscherung der prächtigen Domkirche, die auf vier
undzwanzig Pfeilern ruhte, zwei hohe Thürme hatte und alle übrigen 
livländischen Kirchen an Größe übertraf. Sie ward einem Johannisfeuer, 
welches lustige Bursche angezündet hatten, zum Opfers.

Unterdessen fehlte es nicht an Reibungen mit den polnischen Beam
ten und den Jesuiten. Des wendenschen Archidiakons Tecnon, eines Ri
gensers, im Jahre 1597 zu Wilna erschienene Verantwortung und versuchte, 
aber sehr ungenügende Widerlegung der „christlichen Sendbriefe" des Pro
fessors Mylius zu Jena, an die evangelischen Christen in Livland, Polen, 

Preußen, Kurland u. s. w., welche sie abmahnen sollten, ihre Kinder in 
die Jesuitencollegien zu schicken, war wenig geeignet, die Livländer gün
stiger für den Orden zu stimmen 10. Im Jahre 1594 beschwerte sich der 
esthnische Prediger über einige Jesuitenknaben, welche in einem Bethause 
den Altar verunreinigt hatten Zwei Jahr später warfen die Jesuiten
schüler dem Bürgermeister Schinkel die Fenster ein und rissen die Leisten 
von der Hausthüre ab 12. Daß dieser Unfug bestraft worden sei, ist nicht 
ersichtlich. Für die Erhebung des Fischzehnten, der doch von Altersher 

der Stadt zustand, mußte sie im Jahre 1593 der Schloßobrigkeit neun
hundertundzwanzig Gulden zahlen und dem Oekonomen einen Ohm Wein 
liefern, bis man endlich der Stadt Gerechtigkeit widerfahren ließ". Die 

Schloßobrigkeit gestattete auch kein Verführen von Korn ohne einen von 
ihr ausgestellten Passirschein, der bisweilen ohne Grund verweigert wurde. 

Der Rath wollte deshalb, so wie wegen anderer Stadtbeschwerden bei 
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Hofe um eine Commission nachsuchen, allein der rigasche Syndicus Hil- 

chen, welcher die Besorgung übernommen und auch einen Beschluß darüber 
ausgewirkt hatte, meldete, die Ausfertigung sei durch die Kanzlei ver
hindert worden Der Rath fertigte zwar seinen Secretair nach War

schau ab, derselbe erlangte aber nichts weiter als ein Schreiben Zamoisky's, 
worin er sagte, er habe darüber dem dörptschen Oekonomen geschrieben. 
Um den letztem für sich einzunehmen, beschloß der Rath, ihm mit der 

ganzen Bürgerschaft entgegen zu ziehen15. Unterdessen hatte aber der 
König schon ein Rescript (vom 4. December 1596) erlassen, durch welches 
dem Rathe befohlen ward, Appellationen von seinen Urtheilen an die 
Schloßobrigkeit zu gestatten, zur Nachtzeit ihr die Thorschlüssel abzuliefern, 
in ihrer Gegenwart die Bürgerschaft wenigstens zweimal jährlich zu 
mustern und ohne ihre Zustimmung keine fremden Menschen oder Briefe 

zu empfangen oder abzuschicken, die Festungswerke wiederherzustellen (was 
schon früher Anlaß zu Differenzen zwischen Rath und Bürgerschaft gege
ben hatte), die Wachen gehörig versehen und Zoll und Schoß zahlen zu 
lassen u. s. w. Dies Rescript, so wie ein anderes vom 10. April 1597, 
in Betreff der in Dorpat coursirenden Münze, wurden am 1. Juli auf 

dem Rathhause verlesen, und dem Oekonomen durch Abgeordnete der drei 
Stände erklärt, daß sie insofern befolgt werden sollten, als sie den 

Stadtprivilegien nicht widersprächen16. Eine an den König zu Ende 

des Jahres beschlossene Gesandtschaft bewirkte, daß im Jahre 1599 die 
für Livland verordnete Revisionscommission, von der unten noch die Rede 
sein wird (der Kanzler Leo Sapieha, der Erzbischof Solikowsky unb 

mehrere andere, so wie auch Hilchen), den Auftrag erhielte», die Sache zu 
untersuchen und zu entscheiden. Am 28. Mai kamen Solikowsky und 
Hilchen in Dorpat an, Sapieha, wie es scheint, später. Die ganze Bür
gerschaft zog ihnen mit fliegenden Fahnen entgegen. Das Resultat der 
Arbeiten der Commission entsprach keinesweges der Feierlichkeit ihres 
Empfangs. Die wichtigsten Fragen wurden an den König auf dem 
nächsten Reichstage oder den Großkanzler verwiesen; von andern Be
schlüssen appellirte der Rath, sodaß das die Stadt beeinträchtigende könig
liche Rescript vom 4. December ganz ohne Ausführung blieb. Ohne 
Widerspruch abgemacht wurden nur einige, die städtische Gerichtsbarkeit 

und den Handel betreffende Fragen und zwar zu Gunsten der Stadt: 
1) daß die Bürger nicht anders als der Landgüter wegen, welche sie be
säßen, vor das Landgericht gefordert werden sollten; 2) daß die Bauern 

von Kron- und adeligen Gütern, wann sie in der Stadt betroffen würden, 
Schuldenhalber vor den Stadtgerichten erscheinen sollten; 3) daß Adelige, 

welche in der Stadt wohnten und Häuser besäßen, zu allen Stadtleiftungen 
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verpflichtet seien; 4) daß alle Schloßbeamte Verträge und Schulden wegen, 
die Stadtgerichte anerkennen sollten; 5) daß die Stadt beim Genusse des 
thornschen Statuts geschützt werde; 6) daß die Russen nicht Kleinhandel 
treiben dürften; 7) daß aller Landhandel und alle Vorkäuferei verboten 

und 8) daß zu Erbauung und Unterhaltung der großen Brücke auf dem 
Embache vom Lande ein Zuschuß gegeben werde17. Dieser Zuschuß sollte 
nach dem Willen der Commission in der Art geleistet werden, daß von 
jedem zum Lehn- oder Roßdienste im dörptschen Bezirke gemusterten Pferde 
ein Gulden gezahlt werde und jeder Kronsbauer drei Groschen hergebe. 
Der königliche Oekonom wollte aber diesen Beschluß nicht ausführen is. 
Später befreiten die Commissarien noch die Stadt von der doppelten Zoll
abgabe und bestätigten das dortige uralte Lofmaaß, welches um ein Acht
theil größer als das rigasche war. Auf dessen Abstellung hatte der Oeko
nom schon seit dem Jahre 1593 gedrungen19 und durch das königliche Re- 
script von 1596 war es auch schon wirklich der Stadt abgesprochen wor
den ‘i0. Als bald darauf der Krieg zwischen Polen und Schweden ansing, 
willigte der Rath in eine Musterung der Bürgerschaft, jedoch sollte die

selbe die Wachen auf den Mauern nur im dringendsten Nothfalle ver

sehen und verlangte, daß auch die Edelleute und Schloßinsassen dazu ver
pflichtet würden^. So lästig waren der Stadt die häufigen und kost
spieligen Gesandtschaften nach Warschau geworden, daß im Jahre 1597 
man damit umging, einen beständigen Bevollmächtigten anzunehmen ‘A

Bon der innern Entwickelung der übrigen livländischen Städte um 
diese Zeit wissen wir wenig. Die Stadt Fell in, die von den Verhee
rungen des Kriegs wieder aufzuleben anfing, wurde von den polnischen 

Schloßhauptleuten bedrückt. Ohne auf des Cardinalstatthalters und des 
Generalcommissairs Befehle zu achten, bauten sie Krüge auf Stadtgrund, 
erhoben Zölle, bemächtigten sich der Häuser und sonstigen Güter verstor
bener Bürger u. s. w. Sigismund III. ernannte deswegen zu wiederhol
ten Malens Commissionen. Wegen der erlittenen Verheerungen bat die 
Stadt um einige Haken Landes und Freijahre von Abgaben. Die Com

mission, welcher der König diese Angelegenheiten übergab, überließ die 

Entscheidung der Gnade des Königs und verbot die Krüge außerhalb der 
Stadt im Umkreise einer Meile, veränderte aber auch die Stadtverfassung. 

Auf den Grund, daß sich in den von den Behörden geführten Verhand
lungen viel Unordnung zeige und einige der frühern Rathsbeamten sich 
viele Gesetzwidrigkeiten zu Schulden kommen lassen, wurde dem Rathe 
das bisherige Recht der Cooptation seiner Glieder entzogen, und die Wahl 
derselben auf die Gemeinde übertragen. Die lebenslängliche Dauer der 
Rathsftellen wurde zugleich auf ein Jahr herabgesetzt und so dem Rathe 
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der althergebrachte und geschichtlich begründete, obwohl schon zu den da
maligen Verhältnissen nicht mehr passende Charakter seines Standes ge

nommen und derselbe in eine Behörde verwandelt. Außerdem wurde vor
geschrieben, den aus zwölf Gliedern zusammenzusetzenden Rath in gleicher 

Anzahl mit Polen, Litthauern und Deutschen zu besetzen und aus ihnen 
zwei Bürgermeister, einen Polen und einen Deutschen zu wählen'". Nach 
einem Privilegium, welches König Stephan am 31. December 1582 der 
Stadt Kokenhusen ertheilte und Sigismund am 3. April 1596 auf dem 
Reichstage bestätigte, sollte die Stadt von der Botmäßigkeit der Präsiden
ten und Landrichter befreit sein und von den Urtheilen des Raths an das 

Hofgericht (d. h. wohl das beim Könige befindliche, die Aula) appellirt 
werden, in kirchlichen Sachen aber an das rigasche Stadtconsiftorium. 
In der Stadt sollte das rigasche Recht, so wie das oben angeführte thorn- 
sche Privilegium in Betreff der von Adeligen begangenen Vergehen Gel
tung haben. Die Unterbeamten sollten vom Rathe aus der Bürgerschaft 
gewählt werden; die Ausübung des augsburgischen Religionsbekenntnisses 
wurde zugesichert. Außerdem erhielt die Stadt einen Wochenmarkt, alle 
Krüge und die Braugerechtigkeit im Umkreise einer halben Meile, doch 
unbeschadet der Braugerechtigkeit der königlichen Schloßhauptleute zu deren 
eigenem Gebrauch. Endlich wurde jedem Bürger ein halber Haken Lan

des versprochen, da die Stadt sonst keine Nahrungsquellen habe. Dem 
Flecken Walk oder Jodel verlieh der König am 11. Juli 1584 Stadt
recht, das dörptsche Gewicht, drei Jahrmärkte, einen Wochenmarkt am 
Freitage und einige Ländereien, die ihr erst vier Jahre später eingeräumt 

wurden. Der Stadtvogt sollte dem dörptschen Schloßgerichte unterworfen 
sein. Dies Privilegium bestätigte Sigismund III. am 17. April 1590 auf 
dem Reichstage und gab auch der Stadt ein Wappen'".

Von der polnischen Verwaltung auf dem platten Lande ist im Ein
zelnen wenig bekannt; ihren Geist haben wir durch die auf Reichstagen 

vorgebrachten Klagen kennen gelernt. Daß die Polen als Räuber und 
Landverderber nicht blos den Deutschen, sondern auch den einheimischen 
Bauern in dem Grade verhaßt waren, daß sie sich in Lebensgefahr be
fanden, wenn sie sich einzeln ins Land wagten, erfahren wir sogar von 
einem polnischen, gleichzeitigen Schriftsteller25. Zu den Betrügereien, durch 

welche sie sich in den Güterbesitz einzuschleichen suchten, liefert folgender 
urkundlich erwiesene Vorfall einen Beleg. Im Jahre 1591 erlangte ein 
gewisser Wysocki von Sigismund III. einen Lehnbrief über das Gut Rais- 
kum, welches durch den Tod des Georg von Rosen erledigt sein sollte. 
Es erhoben sich aber Klagen, deren Untersuchung der König dem ört
lichen Kreischef auftrug, und im folgenden Jahre wurde dieser Lehnbrief, 
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so wie das gegen Rosen erlassene Contumazialurtheil aufgehoben und Ro
sen durch einen Urtheilsspruch des Königs und seines Raths wieder ein
gesetzt, da er persönlich erschienen war und so das Vorgeben, er sei ge
storben, aufs bündigste widerlegt hatte Von russischen Einfällen hatte 
Livland seit Annahme der polnischen Oberhoheit weniger als Esthland ge
litten und aus Rußland und Litthauen wurde ein lebhafter Kornhandel 
nach Livland und von hier aus nach Holland, Norddeutschland (nament
lich Lübeck und die skandinavischen Reiche) betrieben2?. Indessen hatte 
sich das Land von den frühern Verheerungen bei weitem noch nicht er
holt. Pernau und Fellin lagen im Jahre 1584 wüst und verlassens«, 
desgleichen um die Zeit die Schlösser Uexküll, Adsel, Rodenpois, Smil- 
ten, Fickel, Werder, Fölks, Oberpahlen, meist von den Russen zerstörtes. 
Einigen Edelleuten z. 53. den Tiesenhausens, war die Rückgabe ihrer 
Güter versprochen worden 30.

Landtage fanden seit dem Frieden mit Rußland ziemlich häufig statt; 
im Jahre 1583 in Riga, im Jahre 1586 zu Neuermühlen, später meist 
in Wenden, vielleicht zum Theil deshalb, weil der dortige 53ischof ge
wöhnlich präsidirte, was den protestantischen Livländern wenig gefallen 
konnte. Bisweilen wurde der Landtag vom Könige kurz vor einem zu 
haltenden Reichstage ausgeschrieben, damit die livländischen Stände über 
das auf dem Reichstage Vorzubringende zum voraus berathschlagen und 
ihre Abgeordneten zum Reichstage wählen konnten 31. Auf dem nächstfol
genden Landtage statteten sodann die livländischen Abgeordneten von ihren 
Verrichtungen auf dem Reichstage Berichte ab, so z. B. auf dem Land

tage von 159732. Die Landtage dauerten gewöhnlich nur acht bis vier

zehn Tage. Die Verhandlungen mehrerer derselben sind uns theils gar 
nicht, theils sehr unvollkommen bekannt. Welche Stellung der Ritter

schaftshauptmann auf den Landtagen einnahm, läßt sich nicht nachweisen, 
jedoch bestand ein solches Amt noch einige Zeit und wurde im Jahre 1587 
durch Wilhelm von Rosen, im Jahre 1598 durch Johann von Tiesenhau- 

sen zu Berson verwaltet33. Daß dasselbe im folgenden Jahre von der 
polnischen Revisionscommission abgeschafft worden, meldet Gadebusch und 

findet sich auch urkundlich bestätigt; Tiesenhausen lieferte die Insignien 
seiner Würde ab". In der von ihnen ausgestellten Urkunde sagen die 
Eommissarien: Herr v. Tiesenhausen habe zwar die vom Adel ausgestellte 

Bestallung auf sein Amt vorgezeigt, allein sie hätten ihm und dem gan
zen Adel bewiesen, daß seine Freiheiten in der neuen Staatsform und in 
andern Umständen einen genügenden Schutz fänden und das Amt also 
überflüssig sei, auch habe der König dessen Aufhebung befohlen und Tie- 
jenhausen habe man Hoffnung auf eine andere Stelle gemacht. Aus so 
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nichtigen Gründen und mit so leichter Mühe wurde die wichtige und dem 

Adel höchst nachtheilige Maßregel bewerkstelligt. Der wendensche Woje
wodę, Georg Fahrensbach, der die Insignien empfing, wird schon vorher 
als Oberster der livländischen Ritterschaft angeführt. Von den Verhand
lungen des Landtags von 1597 wissen wir aus dem Berichte der dörpt- 
schen Abgeordneten, daß daselbst eine so große Verwirrung herrschte, daß 
über die städtischen Angelegenheiten nichts vorgetragen werden konnte. In

dessen wurde über die Verhandlungen auf dem vorigen Reichstage Bericht 
abgestattet und zu dem nächstkommenden wurden Abgeordnete gewählt3^ 
Die Stadt Riga schlug vor, die Landgeistlichen dem von der Stadt kürz

lich berufenen Superintendenten, so wie überhaupt die Landbewohner dem 
städtischen Consistorium zu unterwerfen, in welches einige Edelleute zur 

Aburtheilung der sie betreffenden Fälle gezogen werden sollten. Dieser 
Vorschlag, welcher der protestantischen Kirche mehr Einheit und Kraft ge
geben hätte, freilich auf Kosten der Selbstständigkeit des Adels, hatte 
keine Folgen36. Auf dem Landtage vom Januar 1598 hatten alle Städte 
Beschwerden vorgebracht. Nach denen der Stadt Dorpat zu urtheilen, 
bezogen sie sich meist aus Eingriffe und Bedrückung von Seiten der pol

nischen Beamten. Auch mit der Ritterschaft fanden Differenzen der Städte 
in Betreff des Handels und der Gerichtsbarkeit statt. Am 15. Januar 

wurde unter Vermittelung des Bischofs und des Präsidenten des wenden- 
schen Kreises, Georg Fahrensbachs, Obersten der livländischen Adelsfahne, 
ein Vergleich zwischen der Ritterschaft und den Städten, namentlich Riga, 
Dorpat und Pernau geschlossen. In demselben entsagte der Adel allem 

Handel auf dem Lande, ausgenommen dem Verkaufe des eigen gebauten 
Korns bei 1000 Gulden Strafe. Die übrigen auf den Handel bezüglichen 
Bestimmungen sollen unten bei der Darstellung desselben in diesem Zeit
raume angeführt werden. Zur bessern Wahrung des Landfriedens beschloß 
man, daß die in den Städten friedlos Gelegten nicht auf dem Lande, 

und die auf dem Lande Geächteten nicht in die Städte ausgenommen 

werden sollten, wer sich dem Gerichte entzog, demselben auf Requisition 
auszuantworten sei und keine Landstreicher, Juden, Schotten, Holländer 

u. dgl. geduldet werden dürften. Wer sich nicht durch einen von den 
Magisträten der drei größer» Städte ertheilten Paß legitimiren konnte, 
sollte künftig in den kleinern Städten angehalten werden dürfen. Dieser 
Vergleich wurde am 14. Februar 1598 vom Könige bestätigt und ist außer 
den Vermittlern von den Abgeordneten der drei größer» Städte und zehn 
Edelleuten von Seiten des Adels unterschrieben — ein Beweis, daß auch 

damals die Landtage nicht von der gesammten Ritterschaft, sondern wie 
früher nur von den Abgeordneten derselben besucht wurden3?. Auf dem

Thl. IL Bd. I. ' io
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Reichstage von 1597 baten die Livländer um die Aufhebung der Landes
ordnung von 1589 und erklärten, das durch die livländischen Constitutio
nen von 1582 einverlangte Provinzialrecht sei schon längst eingesandt, 
(vermuthlich das umgearbeitete Ritterrecht, von dem es eine lateinische 
Uebersetzung giebt, die wohl aus Warschau nach Petersburg gekommen ist), 

ohne daß es von der Regierung beachtet worden sei. Sie verlangten, zur 
Abfassung eines neuen livländischen Landrechts zugezogen zu werden 2«. 
In seiner Antwort vom 26. März erklärte der König, er wolle den Ge
brauch des sächsischen Rechts, doch mit den von den Livländern gewünsch
ten Ausnahmen, gestatten und zu diesem Behuf einen allgemeinen Landtag 
ausschreiben lassen.

Zum 2. März 1598 war vom Könige ein Reichstag zusammen be
rufen worden, um ihm zu einer Reise nach Schweden die nöthige Ein
willigung und Geldunterstützung zu verschaffen39. Die auf diesem Reichs

tage erschienenen Abgeordneten Reil,hold von Brakel, Otto von Dönhof 
und David Hilchen klagten über Nichtbeobachtung der Privilegien und 
insbesondere über die dem Privilegium Sigismund Augusts widersprechende 
Besetzung aller Ehrenämter mit Polen und Litthauern 40, ohne dieselben 
indessen ganz von Belohnungen für die bei der Vertheidigung Livlands 
erwiesene Tapferkeit auSfchließen zu wollen. Sie verlangten die Aushebung 
der Landesordnung vom Jahre 1589, die noch gar nicht in Ausübung 
gekommen sei und die endliche Einführung eines festen und bestimmten 
Rechts. Dies hatte aber keine andere Folge, als daß am 13. April 1598 
von dem Reichstage eine neue livländische Landesordnung oder Ordi
nation erging, durch welche die Gleichberechtigung der drei in Livland 
vorhandenen Nationalitäten, der Polen, Litthauer und eingebornen Liv

länder förmlich anerkannt wurde 41. Denn aus jeder sollten je zwei Be
vollmächtigte auf den Reichstag abgefertigt werden, aus den Rechten aller 
drei Nationen sollte ein Gesetzbuch verfaßt werden und für alle drei Gel
tung haben, und im Fall die Gerichtsstellen nicht durch einheimische Wahl 
nach König Stephans Constitution besetzt würden, behielt sich der König 
vor, die erledigten Aemter durch tüchtige Personen aus den drei Nationen 

in gleicher Anzahl zu besetzen. Dafür erklärte sich der König nicht abge
neigt, Einheimische mit Starosteien und Erbgütern zu belehnen, Ersteres 
jedoch nur mit Genehmigung des Reichstags und Letzteres nach Vollfüh
rung der vorzunehmenden Güterrevision. In den Adelstand erhobene Per
sonen sollten die Rechte desselben in Livland nur auf ausdrücklichen Be
schluß des Reichstags oder mit einmüthiger Zustimmung aller Livländer 
ausüben. Livländische Edelleute, welche in Polen und Litthauen besitzlich 

waren, sollten daselbst zu Civilämtern zugelassen werden. Die Präsiden- 
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ten der verschiedenen Kreise sollten künftig Wojewoden (Palatini) heißen 
wie in Polen, und dieselbe Competenz wie die übrigen gleichnamigen Be

amten des Königreichs besitzen. Die Zahl der Beamten in den Wojewod
schaften ward außerdem vermehrt; viele der neuen Aemter waren aber 
ohne alle Bedeutung. Hiärn meldet, daß die Livländer Anfangs mit der 
neuen Ordnung sehr zufrieden waren. Es scheint also, daß Sigismund 
Augusts Privilegium bisher so wenig beachtet wurde, daß die Livländer 
sogar eine Gleichberechtigung mit Polen und Litthauern zur Erhaltung 
von Kronämtern als eine Gunst aufnehmen mußten. Nahm sich doch die 
polnische Regierung in Preußen auch nicht anders «. Von Polen oder 
Litthauern in Livland und namentlich zur Vertheidigung desselben gelei

stete Dienste wollte pe durch Ehrenstellen und Güterverleihungen in Livland 
selbst belohnen, umsomehr als Sigismund August nur in Beziehung auf 
die Aemter ein Versprechen abgegeben hatte". Um die überlästigen Polen 

zu entfernen, wurden,.wie selbst der katholische Fabricius meldet, die 
Aemter ihnen von Eingebornen abgekauft". Vergebens suchte der Adel 
(im Jahre 1603) um die. Rechte des polnischen und litthauischen Jndige- 

nats nach Zur Ausführung der neuen Verordnung und zur Besetzung 
der verschiedenen Aemter wurde noch im Jahre 1598 eine zahlreiche Com
mission , aus dem Kanzler Leo Sapieha, dem Erzbischöfe Solikowfty, vie

len andern königlichen Beamten und David Hilchen bestehend, ernannt. 
Der Letztere war nämlich unterdessen durch die Gunst des Großkanzlers 
Zamoisky geadelt, königlicher Secretair und Landgerichtsnotar zu Wen

den geworden. Außer der Revision der Güter wurde derselben auch die 
Aufzeichnung der echten und wohlverdienten livländischen Adelsfamilien 

aufgetragen, — („do familiis Livoniae hominibusque genuinis et bene- 
meritis cognoscant") der erste Schritt zu einer Adelsmatrikel. Die Re
vision der Adelstitel schien der Regierung eben so nöthig, wie die der 
Güter. Der Adel, der ursprünglich an eine kriegerische Lebensart und an 
den Besitz von Lehngütern haftete, war allmälig zu einem Geburtsadel 

geworden, ohne sich jedoch von jenen beiden Bedingungen ganz losgerissen 
zu haben, |o daß es unbesitzlichen Edelleuten oder solchen, deren Besitz 
durch die Güterrevisionen etwa nicht anerkannt würde, sehr schwer werden 

mußte, ihren Adel zu beweisen und derselbe daher auch für manche Fa
milien zweifelhaft ward46. Die Glieder der Revisionscommission theilten 
sich in die Arbeit und fertigten ein Verzeichniß sämmtlicher Güter und der 
ihnen zugeschriebenen Bauern an. Die Letztem klagten über die Un

gleichheit der ihnen auferlegten Leistungen, zu deren Regulirung eine Ver

messung des Landes nothwendig sei, über willkürlich ihnen auferlegte 
Strafen und Lasten und über falsches Maaß. Diesem traurigen Zustande 

10' 
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wenigstens einigermaßen abzuhelfen, stritten sie den Geldpreis der bäuer
lichen Naturalleistungen an die königlichen Schlösser47. Die Aemter wur
den beinahe ausschließlich an Polen vertheilt, obwohl Hilchen das Gegen
theil gehofft und daher die Absendung der Commission angeregt, auch von 
dem Adel 60,000 Gulden erhalten haben soll, um den Reichstag zu sei
nen Gunsten zu stimmen4^. Im folgenden Jahre (1599) wurde bei Ge

legenheit der Rüstungen gegen Schweden auch die erste Roßdienstrolle aus
gezeichnet4^ welche aber weder die von Polen und Litthauern besessenen, 
noch die königlichen und Starofteigüter umfaßte und einen Totalbestand 
von sechshundert Reitern aufstellte so. Wenn die Bestrebungen der polni
schen Regierung, Ordnung zu schaffen, lobenswerth waren, so erbitterte sie 
doch durch die Art, wie ihre Befehle ausgeführt wurden. Die neu verord
nete Revision beraubte, wie Hiärn und Kelch melden, viele Familien ihrer 

Gütersi, vielleicht dabei auch mittelbar ihres Adels, indem sie die Güter der 

Krone zusprach. Jedem Wojewoden wurde ein Ccchiellan untergeordnet, der 
den Roßdienst zu befehligen hatte. Statt des Gerichtslandtags wurde im 

Jahre 1600 in Wenden ein Obertribunal wie in Polen aus fünfzehn vom 
Adel der Wojewodschaften erwählten Assessoren unter Vorsitz des Admini
strators errichtet. Dasselbe sollte inappellabel entscheiden, ausgenommen 
in Processen über geistliche Güter oder Angelegenheiten der größern Städte, 
so wie in Streitsachen zwischen königlichen und adeligen Gütern, wo die 
Berufung wie früher an den königlichen Gerichtshof zu Warschau ging. Dies 
Tribunal wurde übrigens nur zeitweilig bis zum nächsten Landtage errich
tet und die vollständige Organisation desselben durch den bald mit Schwe
den ausbrechenden Krieg gehindert. Die Städte Riga, Dorpat, Pernau, 

Wenden und Dünaburg erhielten Staroftei- oder Schloßgerichte (judicia 

capitanealia sive castrensia) als erste Instanz für Criminal- und Poli
zeisachen und die Domainenverwaltung

Ueber die Ausarbeitung eines neuen Landrechts war schon auf dem 
Landtage von 1593 verhandelt worden, und zwar erfahren wir aus dem 
Berichte des dörptschen Landtagsabgeordneten, daß die Ritterschaft sich der 
Bestätigung des bestehenden Landrechts (vermuthlich des Ritterrechts) wi

dersetzte und beschloß, bei dem Könige um Abänderungen in diesem wohl 
schon damals für ungenügend erachteten Rechtsbuche anzuhaltenss. Aller
dings mochte darin Manches veraltet erscheinen, besonders seitdem die 

Kenntniß und wohl auch der Gebrauch des römischen Rechts sich verbrei
tet hatte. Daß das Letztere der Fall war, sieht man aus der wichtigen 
Stelle, welche das römische Recht in dem bald darauf abgefaßten livlän
dischen Landrechte einnimmt54. Mit der Ausarbeitung eines solchen war 
nämlich die obenerwähnte große Revisionscommission beauftragt worden. 
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Den ersten Entwurf verfaßte auf ihren Wunsch Hilchen 55 und wurde in 
einigen Monaten bis zu Anfang August damit fertig. Der Entwurf wurde 
der Commission und ihrer Instruction gemäß einigen Abgeordneten aus 
den drei Nationen des livländischen Adels vorgelegt und zu der Durchsicht 

desselben auch der rigasche Rath-eingeladen, obwohl Hilchen, wie er selbst 
lagt, in seinem Entwürfe die Städte von der Gerichtsbarkeit des zu er
richtenden Obertribunals und also auch von der Anwendung des Land

rechts eximirt hattet«. Der Rath, welcher vermuthlich das Gegentheil 
befürchtete, wich der Einladung aus und verlangte nur die Mittheilung 

dessen, was etwa die städtischen Privilegien betreffen würde, um sich dar
über zu erklären. Dies scheint einen bittern Schriftwechsel veranlaßt zu 
haben, welcher zu einer, wie wir sehen werden, folgereichen Feindschaft 
zwischen Hilchen und dem zweiten Syndicus Godemann den ersten Grund 

legte. An dem Entwürfe scheint von Seiten der Commission wenig ge
ändert worden zu sein57. Dem im Jahre 1600 versammelten Reichstage 
wurde er zur Bestätigung vorgelegt, dieselbe aber bis zum nächsten Reichs
tage verschoben. Der König ermächtigte indessen vorläufig die von den 

Commissarien verordneten Richter, die Civilprocesse nach dem neuen Land- 
-rechte zu entscheiden und genehmigte auch die Errichtung des vorgeschlage
nen Obertribunals, doch sollte dasselbe dem Gerichtsgebrauche des polni

schen obersten Gerichtshofs folgen. In Criminalsachen sollten die Woje- 
woden entscheiden o«. Im Widerspruche hiermit wies der König einige 
Jahre später die Ritterschaft, die sich auf dies Landrecht berief, mit dem 
Bedeuten zurück, daß es noch nicht bestätigt sei (im Jahre 1606). Ob
wohl im Hilchenschen Landrechte sich manche Bestimmungen fanden, die 

den Polen schmeicheln mußten und der provinziellen Entwickelung nach
theilig waren, z. B. daß sämmtliche Gerichtsprotokolle lateinisch zu füh
ren und die Urtheile den Parten ebenfalls in dieser Sprache zu eröffnen 
seien 59, so fanden sich doch wieder andere, die den livländischen Adel bei 

seinen Rechten und Besitzlichkeiten schützten
Das Hilchensche Landrecht ist in drei Bücher getheilt, das erste in 

zweiundzwanzig Titel, umfaßt das öffentliche Recht, fehlt in einigen Hand
schriften und ist hauptsächlich nach den polnischen Ordinationen gearbeitet. 
Die zwei ersten Titel von dem Landesherrn, den Richtern, Beamten und 

den königlichen Regalien fehlen gänzlich und ihre Ausführung sollte wohl 
dem Könige und dem Reichstage anheim gestellt bleiben. Der dritte Titel 
handelt vom Bischöfe zu Wenden, der vierte von den Wojcwoden, der 
fünfte von den Castellanen u. s. w. Das zweite Buch umfaßt das Civil-, , 
Polizei- und Criminalrecht; es folgt größtentheils der Ordnung und Ti
telfolge d?r justinianeischen Institutionen und selbst der Inhalt ist fast wörtlich 
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derselbe, mit Ausnahme jedoch der eingeschalteten Titel über dem römi
schen Rechte fremde und dem livländischen eigenthümliche Materien z. B. 
der Titel 11 — 22 über Erbbauern, Landstreicher, das Güterrecht, die Erb- 
gesessenen, das Halsgericht, das Iagdrecht, Bienenstöcke, das Hölzungs- 
und Weiderecht. Auch die justinianeische'Eintheilung in Personen- und 
Sachenrecht, auf welche Obligationen aus Verträgen und Verbrechen fol
gen, ist beibehalten. Die oben angeführten eingeschalteten Titel, so wie 

der Titel 26 über das Erbrecht, sind von römischen Rechtsbestimmungen 
frei und folgen dem ältern einheimischen Rechte wenigstens in seinen Grund
zügen, enthalten aber auch dem litthauischen Statut entnommene Bestim
mungen und außerdem noch andere, deren Ursprung unbekannt ist und die 
vielleicht aus der damaligen Gerichtspraxis und dem Gewohnheitsrechte 
geschöpft sind. Ein großer Theil der Bestimmungen dieser Titel (über 

Erbbauern, das Jagdrecht, Grenzscheidungen, Commissarien und Erbrecht) 
finden sich beinahe wörtlich in einer Schrift vor, die den Titel „alther
gebrachte und in der Praxis beobachtete livländische Rechtsgewohnheiten" 
führt^i und, die dem Hilchenschen Landrechte entweder zur Quelle gedient 
hat oder ein Auszug aus demselben ist. Das dritte Buch des Hilchen
schen Landrechts enthält den Proceß.

Die Art, wie Hilchen einen der wichtigsten Gegenstände der Ritter
rechte, das Erbrecht, behandelt hat, mag einen Begriff von seiner Me

thode bei der Bearbeitung der Fragen dieser Art geben, die er nicht aus 
dem römischen Rechte schöpfen konnte. Wo er von der Natur der adeligen 
Güter überhaupt spricht 62, sagt er, sie seien bisher theils Gnadengüter, 
theils eigentliche Lehngüter gewesen, da aber König Sigismund August dem 

Adel ein gleichförmiges Erbrecht verliehen und Sigismund III. auf dem Reichs
tage von 1598 dem Adel die erbliche Verleihung der kleinern Güter (minu

tiora bona) zugesagt habe, so seien sämmtliche adelige Güter als Erbgüter 
anzusehen, die auf die Kinder und Seitenverwandten beiden Geschlechts ver
erben. Im Privilegium Sigismund Augusts wird aber außer dem Gnadenerb
rechte ausdrücklich das Gesammthandrecht genannt, welches das weibliche Ge
schlecht von der Erbschaft in liegenden Gütern ausschloß und von Hilchen an 
dieser Stelle, keineswegs aber im Titel 26 (von Erbnchmung) übergangen 
wird, vermuthlich weil es nur in wenigen Geschlechtern herrschte. Seine 

Déduction ist also geschichtlich nicht ganz richtig, aber sie ist der damals 

herrschenden Praxis gemäß, welche nur das Gnadenerbrecht kannte. Hil
chen hat auch die Hauptsätze desselben ausgenommen, aber mit wesentlichen 
Abweichungen. So hat er nach dem litthauischen Statute, dem Sylve- 
sterschen Gnadenrechte zuwider, den Töchtern gleiche Erbtheile mit den 
Söhnen im mütterlichen Vermögen angewiesen und den Brautschatz der 
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Tochter in Ermangelung eines Testaments auf ein Viertel des Sohnes
theils im gesummten väterlichen Nachlasse festgesetzt. Die erste dieser Be
stimmungen ist in die Praris übergegangen, denn die mütterlichen Ver
mögen bestanden beinahe immer in Mobilien, die ohnehin zwischen den 
Geschwistern gleich getheilt wurden; die letztere Bestimmung aber nicht, 
denn sie war dem livländischen Rechte aus eben diesem Grunde ganz 
fremd. Ferner ertheilt Hilchen der Schwester und ihren Kindern ein Erbrecht 
im Nachlasse ihrer verstorbenen Schwester, auch wenn Brüder vorhanden 
sind. Dies widersprach zwar dem Sylvesterschen Gnadenrechte, war aber 
durch das Gellingshausensche Privilegium wenigstens für einen Theil Liv

lands eingeführt und vermuthlich von der Praxis angenommen, hat sich 
auch in derselben erhalten. Das Erbrecht der Ehegatten, welches in den 
Rechtsbüchern eine so große Rolle spielt, hat Hilchen ganz mit Stillschwei
gen übergangen. Dagegen setzt er der armen Wittwe eine Versorgung 
von 200 Gulden aus und läßt dem Wittwer den Nachlaß seiner Frau, 
so lange er sich nicht wieder verheirathet, er sei denn ein Verschwender 6Z. 
Man sieht also, daß Hilchen mit seinen Quellen ziemlich willkürlich um
gegangen ist. Allerdings war die ihm gestellte Aufgabe mit Gewissenhaf

tigkeit zu lösen unmöglich; die Rangordnung der von ihm zu benutzenden 

und einander widersprechenden livländischen, polnischen und litthauischen 

Rechte war gar nicht festgesetzt. Daß er mit Hintansetzung des altgerma
nischen Rechts so viel römisches ausgenommen hat, zeigt von der Ver
breitung des letzter« in Livland und hat auch manche Verbesserungen her
beigeführt. So wurde z. B. sonst, wie zum vorhergehenden Zeitraume 
angegeben ist, die Ausstellung zweier Schuldbriefe auf ein und dasselbe 
Landgut für ein Verbrechen angesehen 64; Hilchen setzte nach Vorgang 
des römischen Rechts fest, daß in einem solchen Falle die ältere Hypothek 
der jungem vorgehen solle, was sich in der Praris erhalten hat 65. In
dessen erhielt der Hilchensche Entwurf keineswegs allgemeine praktische 

Giltigkeit, wie unter Andern aus dem Urtheile 66 Sigismunds III. in 

Sachen Uexkülls wider Mengden vom Jahre 1615 ersichtlich ist, in wel
chem das Sylvestersche Privilegium als Rechtsquelle citirt und auf Gl und 
desselben der überlebenden Wittwe ein Sohnestheil an den Gütern ihres 

verstorbenen Mannes zugesprochen wird, die übrige Hälfte aber nach dem 
Tode ihres Sohnes nicht ihr, sondern einem Vetter desselben, als näch
stem Verwandten von der Schwertseite, zusällt. Bei der Willkür, mit 
welcher Hilchen seine Quellen behandelt hat und der Unvollständigkeit sei
ner Darstellung, ist dies wohl für ein Glück zu erachten. Daß auch das 
Gcsammthandrecht in dieser Zeit noch praktische Giltigkeit hatte, ersieht 
man aus dem Landtagsschlusse von 1573, welcher eine Auseinandersetzung
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dieses Rechts enthält und festsetzt, wie es mit demselben künftig gehalten 
werden soll. Er stimmt mit dem desfallsigen ordensmeisterlichen Gna
denbriefe vom Jahre 1540 überein, enthält aber außerdem noch eine 
Bestimmung, welche die Anwendung des Näherrechts der Verwandten 
bei Verkäufen von Gesammthandgütern erleichtern sollte. Die nächsten 
Agnaten sollten nämlich das Recht haben, das Gut taxiren zu lassen, und 
nach der Taxe an sich zu nehmen, im Fall der Verkäufer zu viel dafür 

forderte. Ferner sollte die beerbte Wittwe sowohl an Gesammthand- als 
an Gnaden- und Mannlehngütern immer ein Kindestheil und überhaupt 
gleiche Rechte haben.

Zur Sittengeschichte jener Zeit gehören einige merkwürdige Bei
spiele religiösen Irrwahns, zu dem der Glaubenseifer jener Zeit führte. 
Im Jahre 1564 trat ein Bauer, der sich bei der wüsten Kirche zu Ku- 

sal in Harrien aufhielt, als gottbegeisterter Seher auf und verlangte, 

man solle künftig statt des Sonntags den Donnerstag feiern, weil dies 
der einzige Tag sei, welcher der Gottheit gehörige Unterstützung gegeben 
habe, als diese einmal in großer Noth gewesen und alle Tage der Woche 

um Hilfe angerufen hatte. Dieser Aberglaube fand Anklang und erhielt 
sich über ein Jahrhundert lang67. Zwanzig Jahre später erschien der 
livländische Edelmann Otto Lamsdorf mit einem bloßen Schwerte auf 
dem rigaschen Markte und prophezeite die Vertreibung der Türken, eine 

Belagerung Rigas durch den König Stephan, einen schmachvollen Tod 
desselben, die Thronbesteigung des schwedischen Prinzen Sigismund in 
Polen, dessen Krieg mit Schweden und dessen Niederlage, den Einfall 

der Schweden in Livland, wo sie verschwinden, nach einem andern Ge

sichte aber die Polen aus Livland verjagen sollten. Dabei rief er Wehe 
über Riga aus, das nur auf Aufruhr sinne und über den König Ste

phan, der nichts Gutes vorhabe. Natürlich kam er dafür ins Gefängniß. 
Weiter weiß man nichts von ihm 68.

Kapitel VIII.
Die schwedische Verwaltung in Esthland und die dänische 

in Oesel.

Während die Polen, abgesehen von dem Schutze, den sie Livland 

gegen die Russen gewährten, das Ihrige dazu gethan hatten, um ihre 
aufgedrungene Herrschaft so unleidlich als möglich zu machen, während 
Stadt und Land unter dem Drucke und Uebermuthe der polnischen Be
fehlshaber seufzten und von jesuitischen Umtrieben gequält wurden und 
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der Adel einen Theil seiner Güter, Riga und Dorpat ein Hauptstück 
ihrer Verfassung verloren hatten, bot die schwedische Verwaltung in 

Esthland einen ganz andern Anblick dar.

Trotz der verheerenden Kriege ernährte Harrien dreißig Wochen lang 
über 30,000 Deutsche und Russen und es blieb noch so viel übrig, daß 

Edelleute und Bauern sagten, sie wollten den Schaden nicht achten, wenn 

es nur dabei bliebe. Leider aber war dies nicht der Fall. Esthland 
wurde mehrere Male durch Krieg, Pest und Hungersnoth aufs fürchter
lichste verwüstet. Reval verlor einen großen Theil seines Handels, welcher 

trotz aller Anstrengungen der schwedischen Regierung sich nach Narwa hin

wandte 69. Adel und Bürgerschaft verarmten und viele mußten sich vom 
Raube nähren und unter den Befehl des Bauern Ivo treten 70. Ohne 
die kräftige Unterstützung des Schwedenkönigs, welcher sogar sein Tafel

geschirr zur Besoldung der Kriegsleute verwandte und aus Livland keinen 
Thaler nahm 11, ohne die Kriegskunst der schwedischen Heerführer, nament
lich des Pontus de la Gardie, der den Krieg nach Rußland zu versetzen 

wußte, und ohne die Tapferkeit des schwedischen Adels, von dem kaum 
ein Geschlecht war, welches nicht in Esthland gekämpft hatte wäre diese 
Provinz eine Beute der Russen geworden. Unähnlich den polnischen 

Truppen hielten die Schweden in Livland gute Mannszucht und wurden 
aus ihrem Vaterland mit Proviant versehen, von dem sie sogar einen 
Theil den Eingebornen für ein Billiges überließen 73.

den Privilegienbestätigungen, welche jeder Regierungswechsel her
beiführte, finden sich keine Vorbehalte und einschränkenden Klauseln, wie 
in denen der polnischen Könige. Obwohl dieselben von den regierenden 
Fürsten auch für ihre Nachkommen ertheilt wurden, so benutzte man doch 
die Erneuerung der Bestätigung bei jedem Thronwechsel zur Einführung 
von Modificationen und Ergänzungen, durch welche einzelne in den Privi
legien nicht vorkommende Punkte festgesetzt wurden, wie z. B. in der 
Bestätigung der Privilegien der Stadt Reval durch Johann III. vom 

11. Februar 1570, daß die Stadt sich mit der Hanse in keine dem 
Reiche Schweden nachtheiligen Bündnisse einlassen solle und in der König 
Sigismunds vom 10. April 1504, daß in Sachen mindestens 500 Thaler 

an Werth von den Urtheilen des Raths an das königliche Hofgericht 
in Stockholm und nicht wie früher an den lübischen Rath appellirt werden 

sollte, was schon durch einen königlichen Abschied vom 1. August 1590 
festgesetzt war7*. Außerdem fanden auch noch königliche Anordnungen 

und Resolutionen statt, aber in geringer Anzahl und bei weitem nicht in 
solchem Maaße und über so wichtige Theile des Rechts, wie im nächsten 
Zeiträume.
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Von Proselytismus konnte unter den obwaltenden Verhältnissen in 
Esthland nicht die Rede sein. Der Prediger bei der Olaikirche in Reval 
Johann von Geldern, den Russow sehr rühmt, wurde schon am 2. Aug. 
1561 zum Superintendenten und am 13. August 1569 von Johann III. 
zum ersten lutherischen Bischof in Livland ernannt. Im Jahre 1565 
war es der Magister Peter Folling schon gewesen, doch starb er in dem
selben Jahre. Vielleicht suchte man hierdurch auch den Ansprüchen des 
Herzogs und Bischofs Magnus auf die nun säcularisirten Bisthümer 
Reval und die Wiek entgegen zu treten. Die letzten Ueberreste des Katho
licismus, das Kloster zu Padis und das hapsalsche Domkapitel, ver
schwanden schon in den Jahren 1561, 1563. Die Nonnenklöster zu St. 
Michaelis und St. Brigitta wurden zwar erhalten, mußten aber die 

Reformation annehmen75, das letztere wurde von den Russen zerstört. 
Nach Johann von Geldern, der im Mai 1572 starb, ist kein anderer 
Bischof von Reval bekannt, als Christian Agrikola oder Leuon- 
mark. Die beständigen Kriege mit den Russen verhinderten übrigens 
die schwedische Regierung, sich anhaltend mit dem Kirchenwesen zu beschäf
tigen. In Ermangelung einer eignen Kirchenordnung nahm man die im 
Jahre 1572 vom Herzoge von Kurland gegebene an. Sie blieb ein 
halbes Jahrhundert in Kraft. Die katholisirenden Versuche der Könige 
Johann und Sigismund in Schweden erstreckten sich nicht bis auf Esth
land. Durch die Kirchenversammlung zu Upsala im März 1593 erlangte 
der Protestantismus in Schweden trotz aller Umtriebe der Jesuiten eine 
neue Kraft und wurde unter Herzog Karls Leitung zum Lebensprincipe 
dieses Reichs und seiner Regierung. Kurz zuvor war DavidDubberg 
als Kirchenvisitator nach Esthland geschickt worden, wo er zehn Jahre 

hindurch thätig war76. In manchen Stücken herrschte noch ein dumpfer 
Aberglaube. In Narwa ward am 5. Mai 1615 eine nach glücklich über
standener Wasserprobe durch mehrmalige Folter vermeintlich überwiesene 
Zauberin verbrannt, weil sie nach Zeugenaussagen durch Teufelskünste 
dem Einen geholfen, dem Andern die Krankheit wieder zugefügt77.

Nachdem die Rechte und Güter der harrisch-wirischen mit der jer- 
wenschen seit dem Jahr 1560 vereinigten Ritterschaft schon am 2. August 
1561 von Erich XIV. und am 9. October 1570 von Johann III. be
stätigt worden und die wieksche Ritterschaft im August 1582 sich der 

Krone Schweden unterworfen hatte78, wurde von einem am 20. März 
1584 zu Reval abgehaltenen Landtage auf Vorschlag des Gouverneurs 
Pontus de la Gardie beschlossen, die vier Provinzen Harrien, Wirland, 

Jerwen und die Wiek in einen einzigen, gleiche Rechte genießenden 
Staatskörper zu vereinigen, wobei der Lehn- oder Roßdienft auf einen 
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Reiter von 20 Haken (besetzt oder unbesetzt) festgesetzt wurde "9. Vom 
Könige wurde dies am 25. August 1584 genehmigt. Die harrisch-wirische 
Ritterschaft, welche seit beinahe vier Jahrhunderten das Land inne hatte 
und seit beinahe drei Jahrhunderten eine Corporation ausmachte, gewann 
durch diesen keineswegs heterogenen Zuwachs an Stärke und Einheit. 
Die esthländische Ritterschaft zeichnet sich auch noch jetzt durch ihre Einig
keit aus. Prozesse unter Mitbrüdern sind beinahe unerhört. Dies ist in 
Livland weniger der Fall, dessen Ritterschaft zu polnischen Zeiten nur 

zum Theil aus der frühern rigaschen und dörptschen Stiftsritterschaft be
stand, viele alte Familien verlor, denen ihre Güter entzogen wurden und 
an ihrer Stelle Fremde in ihrer Mitte sah. Was den Güterbesitz anbe- 
trifft, so hatte die Krone alle Ordensgüter eingezogen und vieler Län
dereien, |o wie der dem Herzog Magnus verkauften bischöflichen Güter 
sich im Kriege bemächtigt. Allein dieser ausgedehnte Besitz wurde bald 

durch zahlreiche Verleihungen oder Verpsändungen an Ofsicicre und sogar 
an Bürger - auf Lebenszeit oder zu erblichem Besitz, zur Belohnung, als 
Soldrückstand, oder zum Ersatz für Vorschüsse vermindert, wobei die Un
adeligen in den Adelsstand erhoben, Adelige mit erblichen Titeln be
gnadigt wurden «a. Zwar fanden auch in Esthland in den Jahren 1586, 
1591 und 160681 Güterrevisionen statt und einige Güter wurden einge

zogen und wieder weiter verlehnt, der Besitz des Adels im Ganzen ward 
aber nicht erschüttert, sondern vielmehr befestigt. Daher sollen sich in 
Estlfland zweihundert Erbgüter, die Lehngüter ungerechnet, gefunden 
haben, im doppelt so großen Livland bei der Revision von 1599 aber 
nur halb so viel 8'< Allgemeine Bestätigungen der esthländischen Landes
privilegien erfolgten auch am 10. October 1594 von Seiten Sigismunds 

und am 3. September 1600 von Seiten des Regenten, Herzogs Karl 
von Südermannland. In der letztem Urkunde wird der Roßdienst auf 
einen Reiter von fünfzehn besetzten Gesinden festgesetzt und für ein be

setztes Gesinde ein solches erklärt, welches wöchentlich mit einem Paar 
Ochsen oder Pferden dem Herrn dient. Zugleich versprach das Land, im 
Falle der Verheirathung einer königlichen Prinzessin von jedem Pferde 
Roßdienst 20 Thaler zur Aussteuer zu geben. Als der schwedische Kron

prinz Sigismund den polnischen Thron bestieg, fürchteten die Esthländer 
mit Polen wieder vereinigt zu werden und erlangten daher von Jo
hann III. die schriftliche Zusicherung (vom 6. September 1588), daß ihr 
Vaterland von Schweden nicht getrennt werden solle. Ihre Furcht war 

um so gegründeter, als schon Stephan Bathory die Abtretung Esthlands 
als eines Theils Livlands von den Schweden verlangt hatte und die Polen 
diese Abtretung auch Anfangs zur Bedingung derWahl Sigismunds machten.
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Die Landtage dauerten in althergebrachter Weise fort. Die Form 
der Verhandlungen auf denselben läßt sich aus den von Brandis in 
seinen Sammlungen aufbewahrten Acten einiger Landtage entnehmen. 
Man sieht daraus, daß die Landtage von den Landräthen, z. B. im 
Jahre 1595, später aber allgemein vom Statthalter nach Verständigung 
mit den Landräthen zusammen berufen wurden 83. Die Versammlungen 
fanden meist, doch nicht immer, in Reval statt (z. B. 1585 in Koil, 

1594 und 1595 in Mosel). Mit ihnen war der Gerichtstag meist ver

bunden8^. An ihnen nahmen alle besitzlichen Edelleute Theil, welche 
Landsassen, Landschaft oder auch Ritterschaft genannt wurden8^ Das 
Landrathscollegium („die königlichen Landräthe und Aeltesten") machte der 
Ritterschaft Propositionen, über welche dieselbe berathschlagte und ihre 
Antwort nebst sonstigen Beschwerden und Petitionen dem Landrathscolle
gium mittheilte, worauf ein gemeinschaftlicher Abschied erfolgte. Bei der 
Eröffnung präsidirte bisweilen der königliche Statthalter, wie z. B. auf 
dem Land- und Gerichts- oder Dingeltage vom Januar 1596. Vor 
den Verhandlungen wurde zur Wahl des Ritterschaftshauptmanns oder 
Rittmeisters geschritten, den die gesammte Ritterschaft zu wählen und 
Statthalter und Räthe zu bestätigen hatten, so wie auch zur Besetzung 
dcr etwa erledigten Landrathsstellen. Hieran nahm aber nur das Land
rathscollegium und nicht die übrige Ritterschaft Theil. Dann wurde 

der Frieden gebannt, die Privilegien wurden verlesen und die Gerichts
oder sonstigen Verhandlungen begannen 86, nachdem bisweilen noch- der 
Secretair eine Anrede (Oration) im Namen des Statthalters und die 
Räthe an die Ritterschaft gehalten hatten8?. Durch den Landtag vom 
März 1599 wurden zum ersten Male von jedem Kreise jährlich zu wäh

lende Ausschüsse angeordnet, welche die laufenden Angelegenheiten zwischen 
den Landtagen mit den Landräthen und dem Ritterschaftshauptmanne 
besorgen sollten, — der Ursprung der noch jetzt bestehenden, aber auf 
drei Jahre gewählten Kreisdeputirten. Von den Urtheilen des Land
gerichts durfte nicht einmal an den Landesherrn appellirt werden88.

So wie Livland, so erhielt auch Esthland ums Jahr 1600 ein neues 
Rechtsbuch vom Ritterschaftssecretair Moritz Brandis, freilich nur 
eine Privatarbeit, indessen waren die frühern Rechtsbücher, mit Aus

nahme des Waldemar-Erichschen Lehnrechts, ebenfalls nichts Anderes 
gewesen. Diese Arbeit steht insofern über der Hilchenschen, als sie sich 

treu an ihre Quellen hält, nämlich das Waldemar-Erichsche Lehnrecht, 

das umgearbeitete Ritterrecht (unter dem Namen des livländischen Land
rechts), die verschiedenen Privilegien und Gnadenbriefe, die Landtags
schlüsse und Präjudicate und dieselben auch immer genau citirt. Das 
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einzige spatere Citat ist ein Privilegium Gustav Adolphs vom Jahre 1617, 

welches vermuthlich später eingetragen worden ist. Aus diesem Werke 

und aus den von Brandis verfaßten Protokollauszügen für die Jahre 
1594 —1598 lassen sich die seit Anfänge dieses Zeitraumes mit dem 
Landrechte vorgegangenen Veränderungen und die Ergänzungen zu den

selben einigermaßen erkennen. Sie sind wenig zahlreich, besonders wenn 
man die dunkeln und mit ihren Ueberschriften nicht stimmenden Aus
züge wie billig nicht berücksichtigt. Zu den wichtigsten gehören folgende: 
Der Roßdienst sollte nur innerhalb des Landes verlangt werden und 
schlug die Ritterschaft namentlich im Jahre 1598 dem Könige Sigismund 
ab, denselben nach Schweden zu stellen89. Die im Lande nicht Einge
sessenen durften vor das Rittergericht nicht belangt werden, wohl aber 
gehörten Jnjuriensachen der Geistlichen dahin90. Eine Legitimation un
ehelicher Kinder durch die nachfolgende Ehe mit ihrer Mutter wird nicht 
gestattet91 ; desgleichen verloren Frauen, die sich unter ihrem Stande ver- 
heiratheten, ihr Erbrecht". Jede Aufsagung des Friedens, d. h. jede 

Fehde, wird mit der Acht bestraft". Abgeschiedene Töchter haben kein 
Erbrecht am väterlichen Vermögen. Der Nachlaß einer kinderlosen Wittwe 

geht an ihre Agnaten und nicht an die ihres Mannes 94, Erbgüter darf 

man nicht durch Testament vergeben, auch nicht seiner Ehefrau95. Ob
wohl den allgemeinen löblichen Rechten und adeligen Freiheiten wider- 
sprechend^ Testamente durch Besiegelung auch noch so vieler Zeugen nicht 
gültig werden98, so findet sich dennoch ein Fall, wo ein ungewöhnliches 

Vermächtniß zu Gunsten „zweier tugendhaften Jungfrauen", die den Ver
storbenen wie einen Vater geehrt hatten, aufrecht erhalten wurde, ob

wohl das Testament, wie es scheint, nicht in Kraft blieb97. Die Baar
schaft außerhalb der vier Pfähle wurde den Erben und nicht mit den 
übrigen Mobilien der Wittwe des Verstorbenen zuerkannt98. Das der 
Wittwe gegebene Versprechen einer Leibzucht am Gute schloß die Morgen
gabe aus"; die letztere sollte nicht über das Doppelte der Mitgift be

tragen loo. Während des Trauerjahrs wurden Wittwen von jeder An
sprache in Betreff des Nachlasses ihres Mannes verschont Ł Wegen Ver
ätzung über die Hälfte sollten Verträge aufgehoben werden2, eine dem 
römischen Rechte entnommene Bestimmung. Auf dem Landtage vom 
Jahre 1587 wurden die älteren Strafbestimmungen gegen diejenigen, 

welche ein Gut Mehreren verpfändeten, wiederholt und den Gläubigern 
anbefohlen, in solchem Falle zusammenzutrcten und von ihrer Gesammt- 
forderung, wenn sie den Werth des Guts überstiege, den Ueberschuß pro 

rata fallen zu lassen, worauf es demjenigen, der die größte Summe 
darin behielte, frei stehen sollte, das Pfandgut für sich zu behalten und 



158

feine Mitgläubiger auszulösen Doch finden wir auch Zugleich den in 

einem Urtheilsspruche vom Jahre 1585 ausgesprochenen römischen Rechts
satz, daß ältere Verschreibungen und Schuldbriefe den jüngern vorge
zogen werden. Beides ist von Brandis in sein Rechtsbuch ausgenommen^. 
Bei Besitzstreitigkeiten wurde der Besitz bis zur endlichen Entscheidung 
geschützt 5. Fremde und in einem auswärtigen Bezirke Eingesessene mußten, 
sie seien Kläger oder Beklagte, auf Erfordern des Gegentheils Caution 
leisten 6. Auf Citationen, die nicht wenigstens vierzehn Tage vor dem 
angesetzten Gerichtstage erfolgten, brauchte man sich nicht einzulassen'. 
Auf die Aussage eines einzigen Zeugen durfte keine Klage gegründet 
werdend Eben fu wenig wurden ungefchworne Zeugnisse beachtet, des
gleichen in Injurien- und Grenzsachen, Aussagen von Bauern, wenn 
ihrer nicht wenigstens sieben übereinstimmend zeugten v. Der Zinsfuß 
bei Darlehnen wurde von dem Landtage vom Jahre 1595 auf sechs Pro
zent festgesetzt und jeder höhere Zins für Wucher erklärt. Auf demselben 
Landtage wurde beschlossen, den Bauern die in ihren Händen befind

lichen Gewehre abzunehmen, indem befürchtet wurde, daß dieselben bei 
jeder, auch der geringsten Zurechtweisung von Seiten ihrer Herrschaften 
(„do die ihrer Ungebür wegen etwa von der Herrschaft oder deren Ver
ordneten kaum sauer angesehen werden") ihre Waffen gegen sie kehren 
könnten 10. Dies zeugt für den in Folge der vielen Kriege verwilderten 
Zustand des Landes. In den gewiß zahlreichen Fällen, wo das einhei
mische Recht nicht ausreichte, sollte man sich an „dem Kaiser Rechte", 
d. h. an das gemeine deutsche Recht halten n. Das Proceßverfahren 

war das altübliche und der Urtheilsmann kommt wenigstens bis zu 
Anfänge des 17. Jahrhunderts in den Manngerichten vor12.

Den Bauern versuchte die Staatsregierung einigen Schutz gegen die 
Willkür ihrer Herren angedeihen zu lassen. Erich XIV., der am zweiten 

August 1561 den Gutsbesitzern die Civil- und Criminalgerichisbarkeit 
über ihre Leibeignen zusicherte, verbot demnach am 8. September die 
Anwendung grausamer Strafen. Bei der allgemeinen Bestätigung der 
Privilegien verboten die Könige Johann III. und Sigismund III. (1570 
und 1594) den Mißbrauch jener Gerichtsbarkeit, wovon der königliche 

Statthalter und andere Beamte nicht ausgeschlossen sein sollten. Dies 
bestätigte Karl IX. am 3. September 1600 und Gustav Adolph nahm 
die peinliche Gerichtsbarkeit den Gutsbesitzern ganz und übertrug sie auf 

die Gerichte (24. November 1617). Da es der schwedischen Regierung 
nicht gelungen war, die Freilassung der Bauern von dem Adel zu er
halten, so verbot sie ihm wenigstens, sich die schwedischen und finnischen 
Landsleute, die sich in Esthland niederließen, als Erbbauern anzueignen ia>
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Alà Ungerechtigkeiten bei Erhebung der Zehnten vorzubeugen, verwan
delte Karl IX. die von den Wichterpalschen (unter Padis), den Rogö- 

>chen, Nucköschen, Wormsöschen und Egelandschen Bauern gelieferten in 
eine unabänderliche Geld- und Naturaliengabe,4.

SBeld; trauriger Aberglaube herrschte, beweisen die Herenprocesse. 
1x5111 Jahre 1617 wurden in Fegefeuer in Harrten sechs Weiber auf ein- 
rnal als Hexen von den bäuerlichen Urtheilsfindern zum Tode verurtheilt, 
nachdem sie gefoltert worden. Die ursprünglich Angeklagte gestand, zehn 
Jahre lang als Wehrwolf umhergelaufen zu sein, vielen Schaden ange
stiftet zu haben und gab die fünf andern als Mitschuldige an. Die Ge
richtsglieder bestätigten das Urtheil '5.

Auch Reval erhielt am 11. Februar 1570, 10. April 1594, 31. Juli 
1607, 22. September 1613 und 24. November 1617 eine Bestätigung 
seiner Privilegien. Durchs Privilegium vom Jahre 1607 wurde unter 
àdern auch festgesetzt, daß auch adelige Hausbesitzer und außerdem jeder, 
der von bürgerlicher Nahrung lebte, alle und jede bürgerliche Auflage 
ui^d Beschwerung mittragen sollte. Das Letztere war auch schon durch 
einen königlichen Abschied vom 15. August 1584 angeordnet worden, 
^nß diese Lasten sich entweder vermehrten oder wenigstens das Bürger

und Bruderrecht in den Augen der Einwohner nicht mehr den frühern 
Werth hatte, sieht man aus einem Beschlusse des Raths und der Aeltesten- 
bank vom 30. November 1602, wodurch jedem, der sich verheirathen 

wollte, aufgegeben werden mußte, seinen Bürgereib abzulegen und in 
kürzester Frist die Bruderschaft zu erwerben. Auf die Versäumung dieser 

Pflicht schlug der Rath der Gilde vor, eine Geldstrafe und eine zwangs
weise Erfüllung der Bruderpflichten zu fetzen, ja sogar Gewicht und 
Waage zu verbieten16. Die letztere Bestimmung findet sich in Bezug 
auf die ^Lchwarzenhaupter in ihrem Schrägen vom 15. November 156417.

das Privilegium vom Jahre 1607 wurden auch die Häuser des 
Adels der Gerichtsbarkeit des Raths unterworfen und das Asylrecht der- 

lelben aufgehoben. Durch dasselbe wurde aud) das Michaeliskloster mit 
feinen Besitzungen der ^tadt gelassen, die Güter des frühern Brigitten- 
klosters aber zur Unterhaltung von Armenanstalten bestimmt. Für die 

Handwerker auf dem Revaler Dom und in kleinern Städten erließ der 
äönig am 3. März 1626 eine Verordnung, nach weld)er dieselben den 
Schrägen der Handwerkergilde in Reval annehmen und dafür die Hand

werker auf dem Dom in der ganzen Stadt arbeiten, einer von ihnen 
aus jedem Amte zum Beisitzer erwählt und Bönhafen nicht geduldet 
werden sollten. In Beziehung auf das Finanzwesen Revals ist anzu- 
>"hren, daß die Stadt, die im Jahre 1608 sich der Einführung eines 
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Zolls lebhaft widersetzt hatte18, später aus königlicher Gnade die Hälfte 
der Zolleinkünfte auf sechs Jahre erhielt; im Jahre 1613 den sechsten 
Theil auf vier Jahre; im Jahre 1629 aber wiederum die Hälfte, so lange 
der für die Dauer des Krieges neuauferlegte Licentzoll beibehalten werden 

würde.
Die Verfassung der Stadt blieb übrigens unverändert, nicht aber 

die Gerichtsordnung, denn schon im Jahre 1594 wurde den Appellationen 
nach Lübeck ein Ende gemacht. Statt dessen sollte in Sachen über fünf
hundert Thaler an den königlichen Hof und dessen Gericht zu Stockholm 
appellirt werden. Die peinliche Gerichtsbarkeit sollte der Rath zwar be
halten, nicht aber über Adelige, sondern diese sollten beim königlichen 
Statthalter verklagt werden.

So war der Zusammenhang mit Deutschland in Gerichtssachen zer
rissen, so wie früher der politische und nur der des Handels vermittelst 
des Hansabundes dauerte privilegienmäßig fort. In der königlichen Re
solution vom 19. August 1607 wird ausdrücklich gesagt, daß die Ver
bindung mit der Hansa sich nur auf Handelsangelegenheiten erstrecken 

dürfe. Auch erhellt aus dem Obigen, daß die schwedische Regierung sich 
das Recht zur Gesetzgebung nicht nehmen ließ. Indessen wurde dasselbe 
wenigstens in einzelnen Fällen nicht ohne die Zustimmung der 
Stadt ausgeübt. Dies erhellt namentlich ganz deutlich aus der obigen 
königlichen Resolution, in welcher der König dem Rathe und der Ge
meinde verschiedene Vorschläge in Beziehung aus die Ernennung eines 
Burggrafen, die Erhebung einer Bieraccife, so wie eines Ein- und Aus

fuhrzolls u. s. w. macht und im Fall der Annahme derselben, „wann 
dieses, was oben gedacht, acceptirt worden", den halben Zoll und die 
Abschaffung der Fahrt der ausländischen Schiffe nach Narwa verspricht. 
Durch diese Resolution wird auch das Selbftbesteuerungsrecht der Stadt 
anerkannt, denn sie wird aufgefordert, sich zu erklären, wieviel sie in 
Kriegszeiten „zum Kriegswesen contribuiren wolle." Obwohl nun eine 
andere königliche Resolution von demselben Tage der Stadt den halben 

Zoll auf sechs Jahre, ohne weitere Bedingungen, überließ, so läßt sich 
hieraus doch die Annahme der obengenannten Vorschläge nicht folgern. 

Für einige derselben ist vielmehr das Gegentheil wahrscheinlich, denn von 

einem burggräflichen Amte zu Reval wissen wir weiter nichts und eben 
so wenig scheint auch der Aufforderung zur Codification der städtischen 
Rechte, welche sodann vom Könige bestätigt und revalsches Recht genannt 
werden sollten, Folge geleistet zu sein. Im Gegentheil kam in Reval das 
im Jahre 1586 zu Lübeck verfaßte neue lübische Stadtrecht in Anwendung 

und es wurden auch die beiden hanseatischen Schiffsordnungen von den
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Jahren 1591 und 1614 recipirt. Dies neue Gesetzbuch war übrigens 
weiter nichts, als eine systematische Zusammenstellung des Codex vom 
Jahre 1282, des erweiterten (von Westphalen gedruckten) lübischen Codex 

vom Jahre 1240, einiger andern Recensionen des lübischen Rechts, des 
Hamburger Codex von 1270 und des revalschen Codex von 1509 19. Nur 
wenige Bestimmungen finden sich, deren Quelle sich nicht nachweisen läßt, 

und da das ganze Werk mehr eine Codification des schon bestehenden 
Rechts, als die Einführung neuer Grundsätze bezweckte, so läßt sich wohl 

annehmen, daß auch diese Bestimmungen dem Gewohnheitsrechte ent
nommen sind. In wiefern das in Reval practische Recht durch die still
schweigende Reception des neuen Gesetzbuchs verändert wurde, läßt sich 
schwerlich mit Sicherheit feftftellen, da wir nicht wissen inwiefern die, 
außer dem Codex vom Jahre 1282, zur Abfassung desselben benutzten 
Quellen in Reval schon früher practische Gültigkeit hatten. Selbst vom 

revalschen Codex vom Jahre 1509, läßt es sich höchstens vermuthen. Da 
der Codex von 1282 die Grundlage dieses neuern ist, so werden wir uns 
auf denselben beziehen und nur die wichtigsten, spätern Zusätze anführen, 
welche den Geist der Zeit und die damalige Rechtsauffassung bezeichnen. 
Ein näheres Eingehen in das Gesetzbuch wird man uns umsomehr erlassen, 

da es noch in praktischer Wirksamkeit ist und dessen Darstellung also in 
das Gebiet des heutigen Rechts gehört.

Das Ganze ist in sechs Bücher getheilt; das erste handelt in zehn 
Titeln vom Rathe, den Bürgern und Einwohnern, welche letztern nach 
dreimonatlichem Aufenthalte die Bürgerschaft gewinnen mußten, wenn sie 

„Rauch und Feuer halten wollten," im Uebrigen aber gleich allen Nicht
bürgern kein Bürgereigenthum erwerben und ihre Häuser und Räume 

nicht vergrößern durften, von denjenigen, die wegen Schulden in fremde 
Gewalt gerathen, von Ehesachen, dem Brautschatze (ohne Abänderung der 
Hauptgrundsätze des ältern Rechts, obwohl mit vielen Zusätzen), Schen
kungen zwischen Mann und Frau (welche nur kinderlosen Ehegatten ge
stattet waren), von Vormundschaften (auch über Geisteskranke, Taube und 
Stumme), wobei für die Mündigkeit nach dem römischen Rechte das Al

ter von fünfundzwanzig Jahren gefordert wird, von Verjährungen, wo
bei nur die von Jahr und Tag vorkommt, von Schenkungen und Ver
äußerungen; Wittwen oder Jungftauen, die sich ohne ihrer Freunde Rath 

verheiratheten, verloren ihr Gut zu Gunsten ihrer nächsten Erben nur 
dann, wenn die Behörde den Einspruch derselben gegen ihre Verheirathung 

gegründet fand 20. Der verschwenderische oder wegen Schulden verhaftete 
oder flüchtig gewordene Ehegatte mußte, wenn er kinderlos war, den 
Brautschatz seiner Frau verbürgen, sie durfte ihn aber auch einfordern21.

lhl. il. Bd. i. i«
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Obwohl Erbgüter ohne Zustimmung der nächsten Erben nicht verkauft 
werden durften, so war doch diese letztere nicht mehr erforderlich, wenn 
man das gelöste Geld in einer andern Rente anlegte 22. Wenn ein Kind 

erbte und dasselbe „sich übel anstellte," so wurde die Verwaltung seines 
Erbtheils unter der Zustimmung der Verwandten und des Raths seinen 
Geschwistern, bis zu seiner Besserung übergeben'". Ein Dienstverhältniß 
löste sich durch die Verheirathung der Dienstboten 2*.

Das zweite Buch handelt das Erbrecht und die Stadtgüter in drei 
Titeln ab. Die Testamente waren theils wie früher, mündliche (testa
menta nuncupativa) in Gegenwart zweier angesessener Bürger errichtete, 
theils schriftliche 25. Ein vor der Geburt ehelicher Kinder errichtetes 
Testament verlor durch die Geburt derselben seine Gültigkeit; ein nach 
dem Tode des Vaters gebornes Kind erhielt Kindestheil 26. Gegenseitige 
Testamente der Ehegatten wurden nicht zugelassen2?. Jedes Testament 
sollte die Einsetzung eines Erben (institutionem heredis) enthalten 2«. 
Selbst aus nichtigen Testamenten sollten die Vermächtnisse zu Gottes 
Ehre und milden Zwecken ausgezahlt werden 29 (wie nach Landrecht). 
Frauen durften nur dann testiren, wenn sie als Wittwen von ihren ver
storbenen Ehegatten ausdrücklich ermächtigt worden, und auch dann nicht 
über Erbgüter, mit Ausnahme der Kauffrauen, die blos die Zustimmung 
ihrer Vormünder und nächsten Erben bedurften 30. Testamente, die von 
auswärts verstorbenen Bürgern nach Rechten des Orts, wo sie verstärken, 
errichtet worden, wurden bei Kraft erhalten, wenn sie nicht betrüglicher 
Weise zum Nachtheil der Erben errichtet waren3J.

Die Erbfolgeordnung war in der Art festgesetzt, daß in der nieder
steigenden Linie von keinem Repräsentationsrechte die Rede war, obgleich 
die Praxis es zugelassen hat32. Auf die Kinder folgten die Eltern, dann 
vollbürtige Geschwister oder ihre Kinder, dann Halbgeschwister und deren 
Kinder, sodann Großeltern, darauf leibliche Oheime und Tanten und 
endlich deren Kinder, worin alle Erben beschlossen sein sollten33. Das 
ältere Recht wurde also beibehalten und nur bestimmter ausgesprochen. 
Die Praxis hat auch entferntere Verwandten zur Erbschaft zugelassen. 
Die Theilung geschah nach Köpfen, ohne Einfluß des Geschlechts und 
ohne Unterscheidung von beweglichen und unbeweglichen Sachen, von 
wohlerworbenen und ererbten Immobilien, so wie auch Heergewette und 
Gerade dem nächsten Erben mit dem übrigen Nachlasse zugesprochen wur

den 34. Dies ist ebenfalls dem ältern Rechte und der Natur städtischer 
Vermögen im Gegensatze zum lehns- und landrechtlichen gemäß. Auch 
das Erbrecht der Ehegatten blieb unverändert. Unter den Zusätzen sind 
folgende am merkwürdigsten: Kindeskinder, auch wenn sie abgesondert 
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waren, erbten im großelterlichen Vermögen vor den Geschwistern der 
Großeltern; schloß Jemand auf seinem Todbette zu Gunsten Fremder 

seine nächsten Erben aus Haß gegen sie von der Erbschaft aus, so wurden 

sie dennoch zu derselben zugelassen; der arme und kinderlose Wittwer 
brauchte den Erben seiner Frau nur den halben Brautschatz auszukehren; 
die schwangere Wittwe blieb bis zur Geburt ihres Kindes in des Mannes 
Gute sitzen; abgetheilte Kinder, die sich an ihrem Erbtheil verkürzt glaub

ten, mußten sich dasselbe durch eine Protestation vorbehalten und galten 
dann nicht mehr für abgetheilt; Verwandte und Vormünder des Kindes, 
genossen dasselbe Rechts.

Das dritte Buch enthält das Obligationenrecht, das sich dem römi

schen Rechte nahe anschließt. Im ersten Titel, der das Schuldenwesen 
behandelt, ward eine Concursordnung festgesetzt, nach welcher der Nach
laß eines insolventen Schuldners von den Gläubigern binnen sechs 
Wochen, von der Zeit an gerechnet, wo sie es erfahren, inventirt und 
versiegelt werden soll und seine Wittwe sich sodann mit Vormündern ver
sehen und binnen sechs Monaten Haus und Güter räumen muß. In 
Betreff des Leihgeschäfts wird der alte Grundsatz: Hand muß Hand 

wahren oder wo Jemand seinen Glauben gelassen, da muß er ihn wie

derum suchen, aufrecht erhalten3«. Von Zusätzen zum ältern Rechte sind 
außerdem noch folgende zu bemerken. Wer, ohne sich einigen Gewinn 
auszubedingen, etwas deponirt hatte, ging im Concurse allen übrigen 
Gläubigern (nach römischem Rechte) vor37. War dem Depositar das 
Depositum durch irgend einen unglücklichen Zufall abhanden gekommen, 

so konnte er sich durch einen Eid von jeder Ansprache reinigen3«. Jn- 

grossationen fanden wie früher vor sitzendem Rathe, mit Zuziehung des 
Pfandschuldners nach geschehenem öffentlichen Anschläge und Vorweisung 
des Besitztitels des Schuldners statt, wobei auch Anträge und etwaige 
Protestationen Dritter vernommen wurden. Zum Nachtheile der Gläubiger 

und später als vier Wpchen vor der Flucht des Schuldners oder dem 

Ausbruche des Concurses, wurde keine Jngrossation bewilligt3^. In Be
treff der Bürgschaften wird festgesetzt, daß, wenn Mehrere sich gemein
schaftlich auf das Ganze verbürgt haben, der Gläubiger von Einem der
selben nach seiner Wahl die ganze Schuld fordern darf, erhält er sie nicht, 
dann von einem Andern u. s. w., ebenfalls nach römischem Rechte. Mit 
liegenden Gründen oder stehenden Renten angesessene Bürger brauchten 

nie Bürgen zu stellen. Die Bürgschaft wegen Stellung vor Gericht 
hörte durch den Tod des Verbürgten auf*0. Ehefrauen, mit Ausnahme 
der Kauffrauen, durften ohne ihrer Männer oder Vormünder Zustimmung 
nichts als Leinwand und Flachs zum häuslichen Bedarfe kaufen. Unge- 

11' 
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sundes Vieh mußte der Verkäufer wieder zu sich nehmen. Gekauftes 
Gut, dessen Fehler sich der Besichtigung entzogen, brauchte nicht bezahlt 
zu werden. Beim Verkaufe eines Hauses hatte der Besitzer einer Rente 
in demselben ein Vorkaufsrecht41. Alle diese Bestimmungen finden sich 
im Codex von 1282 noch nicht vor; dergleichen auch die folgenden: Ge
miethete Dienstboten, die ihre Zeit nicht aushielten, oder ihren Dienst 

nicht antraten, waren ihren Herren den halben bedungenen Lohn zu zahlen 

schuldig. Die Herrschaft hatte das Züchtigungsrecht, doch durfte es nur 
mit Maß geübt werden. Hypothekarische Schulden, die der Schuldner 
auslösen wollte, mußte er ein halbes Jahr vor Ostern oder Michaelis, 

wo er die Rente zu zahlen hatte, kündigen". Societarien hafteten insofern 
Einer für den Andern, daß das, was der Eine kaufte, der Andere bezahlen 
mußte, soweit sein Vermögen dazu reichte. Saßen aber Brüder und 

Schwestern in Gesellschaft, und einer von ihnen wurde der Verschwendung 
durch Zeugen überwiesen, so hafteten die übrigen nicht für seine Schul

den4^ Rieth Jemand zum Verkaufe einer Sache an einen Fremden 
und der Verkäufer wurde nicht bezahlt, so mußte der Rathgeber zahlen44. 
An diese Bestimmungen schließen sich, der römischen Systematik gemäß, 
die über Schadenersatz oder über Obligationen aus Delicten an. Dieser 
Gegenstand wird sehr kurz behandelt und daran auch polizeiliche Bestim
mungen über Bauten angehängt, weil aus ihrer Vernachlässigung ein 

Schaden entstehen kann. Baute oder besserte Jemand etwas auf fremdem 
Grunde, so verblieb das Gebäude dem Eigenthümer des Grundes und 
Bodens, es sei denn daß der Bau mit Zustimmung des Eigenthümers 
geschehen, oder ihm zum Nutzen gereicht und durchaus nothwendig ge

wesen sei. Gewerbe, deren Betreibung den Nachbarn unangenehm und 
gefährlich waren, wie z. B. Brauereien, Schmieden, Schlächtereien, Seifen

siedereien, Brennereien, Schenken u. a. m., durften ohne Zustimmung 
der Nachbarn nicht eingerichtet werden, desgleichen auch neue Gänge, 
Wohnungen, Thüren, Scheuern, Schornsteine und Feuerstätten. Wer beim 
wortführenden Bürgermeister ein Verbot auf, einen Bau auswirkte, 
mußte binnen vierzehn Tagen die Sache ausführen und eine Buße zah

len, wenn er zum Verbot keine Ursache gehabt hatte. Einer Buße unter
lag auch derjenige, welcher trotz des Verbots fortbauen ließ und die 
Handwerker, die sich dazu gebrauchen ließen, wurden aus dem Amte ge

stoßen 45.
Das vierte Buch enthält das Strafrecht. Die hauptsächlichsten 

neuern Zusätze sind folgende: Diebstahl, über fünf lübische Gulden an 

Werth, sollte mit dem Strange gebüßt werden. Unterschlagung anver
trauten Guts von Seiten der Schiffer oder Fuhrleute, wurde dem Dieb
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stahl gleich geachtet. Wer ihm gestohlenes Eigenthum bei einem Dritten 
fand, erhielt es zurück, wenn er sein Eigenthumsrecht durch Zeugen, oder 
mit seinem Eide darthat und der Besitzer mußte, um der Strafe zu ent

gehen, schwören, daß er dasselbe in gutem Glauben erworben habe. Hie
von macht die Kriegsbeute eine Ausnahme^, benn diese blieb dem Er
werber, sobald einige seiner Cameraden für ihn zeugten. Wer auf freier 
Straße beraubt wurde, durfte die Thäter in der nächst gelegenen Stadt, 

wo lübifches Recht galt, befchreien lassen. Erschienen sie den dritten Lag 
nicht, so waren sie in die Acht erklärt Wurde Jemand von einem 
Fuhrmann oder Wagenlenker beschädigt und derselbe wurde flüchtig, so 
haftete der Eigenthümer des Fuhrwerks und der Pferde und wenn er sich 
dessen weigerte, Wagen und Pferd. Stürzte ein altes Gebäude ein und 
der Besitzer war nicht ermahnt worden, es auszubessern, so haftete er nicht 
für den Schaden Wer in der Nothwehr Jemanden blau oder lahm 
schlug, war straflos, wer aber Jemanden vorsätzlich und gefährlicher Weise 
verwundete und darauf flüchtig und friedlos gelegt wurde, verlor sein 
Vermögen. Die Hälfte bekamen die Erben, in die andere Hälfte theilten 
sich das Gericht und der Sachwalter. Auf jedes ehrenrührige gegen Je

manden ausgesprochene Wort stand eine Geldbuße von zwei Thalern. 
Auch thätliche Beleidigungen sollten an Geld, oder in Ermangelung dessen, 
mit Gefängniß von zehn Wochen bestraft werden «. Ledige Frauensper

sonen, die sich dem Manne ergaben, wurden mit Gefängniß und Verwei
sung bestraft; offenbar unzüchtige Weiber wurden aus der Stadt gewiesen 
und bei etwaiger Rückkehr an den Pranger gestellt. Einer gleichen Strafe 

unterlagen ihre Wirthe und Kuppler und wer sich mit ihnen einließ, ver
fiel in „willkürliche ernste Strafe" s°. Bigamie wurde mit dem Tode 
bestraft, doppelter Ehebruch mit einer Geldstrafe von wenigstens sechzig 
Mark lübisch, oder im Falle des Unvermögens mit öffentlicher Ausstellung, 

das zweite Mal mit Ausstellung oder Verweisung. Auf den einfachen 
Ehebruch standen ähnliche, aber geringere Strafen. Im Falle starker Jn- 
dicien mußten sich die Beschuldigten durch ihren Eid reinigen si. Ein 

gewaltsam geschwächtes Frauenzimmer mußte der Thäter heirathen, oder 
war er selbst verheirathet, oder konnte er das Frauenzimmer von ihren Ver
wandten nicht bekommen, mit dem Leben büßen. Ein Frauenzimmer, das 
sich entführen ließ, verlor ihr Recht auf ihre Erbschaft und ihre Ver

wandten und mußte die Stadt verlassen. War sie sechzehn Jahre alt und 
darüber, so mußte der Entführer sie heirathen; war sie jünger, so wurde 

er hingerichtet S2. Schlug ein Mann sein Weib oder sein Kind todt, in
dem er es züchtigen wollte, so wurde er wie jeder andere Todtschläger 

am Leben gestraft. Geschah ein Todtschlag unter den Gästen in eines
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Wirthes Hause, so mußte er sofort die Nachbarn zu Hilfe rufen und 

schwören, daß er den Thäter nicht habe anhalten können. Wer nach Todt
schlag oder Verwundung aus der Stadt floh, oder mit bloßer Wehre ge
sehen wurde, ward für schuldig erkannt 53. Selbstmörder sollten auf 
freiem Felde begraben, Zauberer an Leib oder Leben gestraft werden". 
Zu den frühern Strafen wegen falschen Maaßes und Gewichts kamen nun 

noch andere, wegen Verkaufs falscher Waaren, oder Anfertigung falschen 
Werks, worauf Geldstrafe stand und die Sachen verbrannt wurden. Wer 
falsche Münze ausgab, verlor die Hand, wer sie verfertigte oder wissent
lich einwechselte und ausgab, wurde mit dem Feuertode gestraft und die 
Münze so wie das falsche Geld und Silber, aus der sie gemacht worden, 
verbrannt 55. Wer verbotene Zusammenkünfte veranstaltete, wurde ver

wiesen; wer etwas freventlich vornahm, wodurch das Stadtrecht gekränkt 

wurde und das an „53(ut gehen mochte," sollte zum Höchsten d. h. am 
Leben gestraft werden 56.

Es finden sich auch einige allgemeine strafrechtliche Bestimmungen, 
die an verschiedenen Stellen zerstreut sind. Wer einen Missethäter fort

schaffte und von peinlicher Strafe befreite, sollte dieselbe Strafe erdulden". 

Wer vor dem Rathe oder dem Gerichte, in Kirchen und Kirchhöfen, auf 
dem Rathhaufe, zur Marktzeit, bei der Waage, dem Scharren oder im 
Weinkeller ein Verbrechen beging, erlitt eine höhere Strafe, als die ge
wöhnliche, desgleichen wer sich an dem Frohnvogt, seinem Weibe und sei
nen Knechten vergrifft. Wer Drohungen gegen Jemand ausstieß, mußte 

Bürgen stellen 59; wer aber ein schweres Verbrechen beging, mußte ins 

Gefängniß und konnte sich nicht durch Bürgschaft davon befreien60. Wer 
in einer Stadt, wo lübisches Recht galt, verhaftet wurde, ward auch an 

allen übrigen Orten lübischen Rechts für verfestet gehalten61, — eine zum 

Schutze der öffentlichen Sicherheit höchst nothwendige Maßregel.
So wie das Obligationen- und das Strafrecht an Zusätzen zum.Coder 

von 1282 viel reicher war, als das Erb- und Familienrecht, so gilt dies 
noch in größerem Maße vom Processe und Seerechte, die im fünften und 

sechsten Buche abgehandelt werden. Aus dem erstem' mögen hier noch 
einige bemerkenswerthe Bestimmungen angeführt werden. Obwohl die Pro- 

curatoren (Advocaten) vom Rathe beeidigt werden sollten, so wurden sie 
noch mehr als früher beschränkt. Sie durften keine Vormundschaft ohne 

obrigkeitliche Vorschrift übernehmen, ausgenommen über nahe Verwandte, 
und derjenige, der von der Streitangelegenheit eines Mannes Kenntniß 
genommen chatte, durfte seinem Gegner nicht als Fürsprecher dienen 62. 

Eine einmal Angestellte Klage durfte nicht verschärft, wohl aber gemildert 

werden. Der Kläger brauchte sich vor ausgemachter Sache nicht auf eine 
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Widerklage einzulassen. Processe zwischen Stadtbürgern über auswärts 
belegenes Vermögen mußten vor den einheimischen Gerichten geführt wer
den; übrigens konnte man einen Rechtshandel sowohl vor dem Rathe, 
als vor dem Untergerichte anfangen; ja der von dem Untergerichte Be

langte durfte sich sofort vor dem Rathe verantworten, wenn er es dem 
Kläger vor erhaltener Citation durch zwei angesessene Bürger ankündigen 
lassen 63. Diese Bestimmung konnte zur Abkürzung der Processe dienen, 
beweist aber auch, daß die Appellationen vom Untergerichte an den Rath 
sehr häufig waren und man nicht viel Gewicht auf die Zahl der Instan

zen legte.
Verzögert wurde die Justiz aber durch die dreimalige Vorladung des 

Beklagten vor den Rath, worauf ihm noch eine Frist ertheilt und erst 
nach Versäumung derselben er für sachfällig erkannt wurde und ihm noch 
der Beweis von Ehehaften offen blieb, und das auch in den geringfügig
sten. Sachen. Im Untergerichte wurde vom Beklagten für jede nicht ein
gehaltene Citation ein Pfand genommen. In Appellationssachen wurde 
nur zweimal citirt und der Appellat bei der zweiten Citation gepfändet. 
Entwich der Beklagte, so wurde er in Civilsachen für sachfällig erklärt, 
in Criminalsachen aber friedlos gelegt. Sonst wird dieser Unterschied 

nirgends erwähnt und es fand für beide Arten von Sachen dasselbe Ver

fahren statt. Der Kläger, der nach geschehener dreimaliger Vorladung 
des Beklagten seine Sache auf dem nächsten Gerichtstage nicht fortführte, 

verfiel in Strafe; versäumte er auch den folgenden Gerichtstag, so wurde 

er für sachfällig erklärt, er sei denn an der Fortsetzung der Klage verhin
dert worden. War der Beklagte verhaftet und die Klage wurde auch am 
dritten Gerichtstage nicht fortgesetzt, so wurde er freigelassen64.

Das Gesetzbuch geht sodann zw den Beweismitteln über, dem ge
richtlichen Geständnisse, den Urkunden, den Zeugnissen, dem Eide und 
der Rechtskraft. Vom gerichtlichen Geständnisse wird blos angeführt, daß 

es nicht zurückgenommen werden durfte, was schon das ältere Rechtsbuch 

besagte. Als unumstößliche Urkunde galt des Raths „oberste Stadtbuch", 
wenn der Inhalt binnen Jahr und Tag nicht angefochten worden. Geld
schulden, die in demselben verschrieben worden, sollten sofort vom Rathe 
selbst ohne Dazwischenkunft des Untergerichts erequirt und des Schuldners 
Eigenthum zur Bezahlung derselben binnen vier Wochen versteigert wer
den. Handelsbücher galten als vollgültige Urkunden, wenn die zu erwei
sende Schuld nicht die Summe von 30 Mark überstieg. Alle Urkunden 
mußten in der Urschrift vorgelegt werden; Abschriften, selbst vidimirte, 

hatten keine Kraft. Dies mußte das Mechtsuchen bedeutend erschweren

Die Zeugen mußten alle auf einmal benannt werden und unbeschol- 



168

tene Männer sein. Hausgesinde durfte nur in solchen Sachen des Brot
herrn zeugen, die sich bei Nacht ereignet hatten und wobei Niemand an

ders zugegen gewesen war. Der Verpfänder und der Pfandnehmer durf
ten in Geldsachen nicht für einander zeugen. In Ermangelung anderer 
Zeugen wurden auch Vormünder, Schwäger und Blutsfreunde zugelassen. 

Zur Stellung der Zeugen wurde eine angemessene Frist gestattet; der Bür
ger aber, der als Zeuge aufgefordert wurde, durste dadurch nicht verhin
dert werden, seiner Nahrung nachzuziehen und brauchte erst nach seiner 
Wiederkunft vorgestellt zu werden. Dies mußte die Processe sehr verzögern 
und es scheint wohl, daß man den auswärtigen Gerichten nicht genug 
traute, um Zeugen von ihnen vernehmen zu lassen. Stimmten Zeugen 
unter einander nicht überein und das Untergericht konnte nicht hinter die 
Wahrheit kommen, so durste es die Sache an den Rath schicken 66.

Wenn ein Eid aufgelegt wurde, durste man sich bis zum nächsten 
Gerichtstage Bedenkzeit ausbitten, gewiß eine wohlthätige und manchem 
unüberlegten Eide vorbeugende Bestimmung. Wer seinem Gegner einen 
Eid erließ, durste ihn später nicht wieder fordern. Gastwirthe durften bis 

auf eine Jahreskost bei ihrem Eide einfordern 6?. Wer rechtskräftig ab
gemachte Sachen wieder ansing, verfiel in Strafe, desgleichen wer sich wei

gerte, ein rechtskräftiges Urtheil oder einen Schiedsspruch zum Erweise der
selben in das Stadtbuch verschreiben zu lassen^. Muthwillige Litiganten 
wurden in die Kosten und in eine willkürliche Strafe verurtheilt^.

Hierauf folgt im letzten Titel der Arrestproceß. Vor Arrest und Be
schlagnahme konnte man sich durch Bürgschaft schützen und der Implo
rant mußte binnen vier Wochen die Sache verfolgen. Den persönlichen 
Arrest durfte nur der wortführende Bürgermeister ausführen. Angesessene 

waren vor jeder Beschlagnahme gesichert, es sei denn, daß die Forderung 
den Werth ihres Vermögens überstiege. Arretirt durfte ein Bürger Schul
den halber nur werden, wenn er vor Gericht überwiesen, oder mehrfachen 
Citationen ausgewichen, oder der Flucht verdächtig war. Wer einen Ge
genstand als gestohlen in Beschlag nehmen ließ und in drei auf einander 
folgenden Gerichtstagen den nöthigen Beweis nicht führte, verfiel drei
mal in Strafe und die Sache wurde frei gegeben. Starb Jemand in 

Schulden oder wurde flüchtig, oder mußte sein Vermögen den Gläubigern 
cediren, so konnte ein Jahr lang um Beschlagnahme desselben gebeten 

werden und alle Gläubiger, die solches in dieser Frist gethan hatten, stan
den sich gleich, ohne daß eine frühere Beschlagnahme die spätern ausge
schlossen hätte, doch mit Unterschied der privilegirten und nichtprivilegir- 

ten Gläubiger. Aus dem Obigen erhellt, wie wenig das römische Recht 
auf die Abfassung des neuen Gesetzbuchs Einfluß gehabt hat. Dies ist 
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auch nicht zu verwundern, da beinahe ein Drittel seiner Bestimmungen 

aus dem Codex von 1282, die Hälfte aus dem lübischen sogenannten west- 
phälischen Codex vom Jahre 1240 und andere Recensionen des lübischen 
Rechts und noch eine viel größere Anzahl Artikel aus dem revalschen Codex 

von 1509, Vieles auch aus dem Hamburger Stadtrechte vom Jahre 1270 
geschöpft, also rein deutschen Ursprungs ist. Nur wenige Bestimmungen 
der ältern Quellen finden sich im neuern Gesetzbuche nicht wieder.

Von den übrigen Städten Esthlands wissen wir nur sehr wenig. 
Der Stadt H a p sa l wurden ihre Privilegien von Johann III. und Sigis
mund bestätigt, aber statt des, wie es scheint, gewünschten rigaschen Rechts 

das revalsche Recht eingeführt. Der Rath bestand aus einem Bürgermei
ster und drei Rathsherren und ergänzte sich selbst. Von seinen Entschei

dungen fand, wenn die Sache den Betrag von 300 Thalern überstieg, 
eine Berufung an das revalsche Bürgergericht, in Strafsachen an den dor
tigen Gouverneur statt Im Jahre 1628 wurde Hapsal von der Re
gierung durch einen förmlichen Kaufbrief vom 11. Mai dem Grafen Ga
briel Magnus de la Gardie käuflich überlassen^. Hierdurch wurde eine 
Art Oberherrlichkeit seines Geschlechts über die Stadt begründet, so daß 

die Familie de la Gardie Hoheitsrecht in Hapsal ausüben durfte. In eine 
ähnliche Lage geriethen, wie wir sehen werden, noch andere Städte. We
senberg erhielt am 8. Mai 1594 einen Änadenbrief, worin es nur ein 

Flecken genannt wird, indessen ihm die bedeutenden von den Schloßbe

fehlshabern während der Kriegsunruhen eingenommenen Stadtländereien 
(nach dem Revisionswackenbuche von 1591: 177 Tonnen Aussaat und 

sieben Haken Kirchenland nebst Heuschlägen und Gärten) zurückgegeben 
und die Jahr- und Wochenmärkte bestätigt werden; desgleichen wird den 
Predigern und Schulmeistern ein jährliches Einkommen ausgesetzt und dem 
Krankenhause zu seiner Unterhaltung eine vom Schlosse zu zahlende 
Summe bestimmt 72. Wesenberg scheint beim Gebrauche des noch jetzt 

dort herrschenden lübischen Rechts geblieben zu sein. Im Jahre 1618 

wurde die Stadt von Gustav Adolph dem holländischen Gesandten Frei
herrn von Brederode verliehen73, der ihr im Jahre 1621 ein Privilegium 

ertheilte7^. Weißenstein erhielt am 18. September 1613 von demselben 
Könige ein Privilegium, durch welches das schwedische Stadtrecht einge- 
führt wurde, es wird in dieser Urkunde aber nicht Stadt, sondern bald 
Flecken, bald Weichbild genannt. In Narwa wurde das schwedische 
Stadtrecht eingeführt, das auch noch jetzt dort besteht^.

Von der dänischen Verwaltung Oe sels wissen wir sehr wenig. Kö
nig Friedrich II. nahm sich der Vertheidigung des Landes gegen die Schwe
den und Russen thätig an, umsomehr als von seinem Bruder, dem zum 
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Bischöfe von Oesel eingesetzten Herzog Magnus von Holstein, seit seiner 

Verbindung mit Rußland, wenig zu erwarten war. Beide Fürsten be
stätigten zu wiederholten Malen die Landesprivilegien, wie schon oben 

angeführt worden ist. Den Adel zu gewinnen, dehnte Magnus zugleich 
im Jahre 1564 die Erbfolge in Erbgütern auf das weibliche Geschlecht, 
wie in den Stiftern Dorpat und Riga aus, erlaubte die freie Veräuße
rung derselben ohne vorhergehendes Angebot an den Landesherrn, verwan
delte die Lebtagsgüter in erbliche Mannlehne und bestätigte das Recht, 
von gerichtlichen Urtheilen wohin gehörig zu appelliren "6. Durch die 
Urkunde Friedrichs II. vom 19. September 1574 77, in welcher sich übrigens 
auch die zum Schluffe des vorigen Zeitraums angeführte beschränkende 
Klausel vorsindet, wurde der Roßdienst zur Erleichterung der Provinz auf 
einen Reiter von je zwölf Haken festgesetzt und der Land- und Bürger

schaft erlaubt, jährlich drei Schiffe zollfrei nach Dänemark zu'schicken. 
Nach dem Regierungsantritte Christians IV. deputirte die Ritterschaft zu 
ihm den Reinhold Anrep und Johann Vietinghoff, welche die Bestätigung 

der Privilegien, jedoch mit derselben Klausel, am 28. September 1596 
erlangten 78. Zur Abstellung einiger Mißbräuche hatte der Adel Vorschläge 

gemacht, welche am 18. October 1578 vom Könige bestätigt wurden. 
Der Stadt Arensburg hatte Herzog Magnus, als Bischof von Oesel, 
durch sein Privilegium vom 8. Mai 1563 zugleich mit einer Municipal- 

verfassung den Gebrauch des rigaschen Rechts ertheilt, welches Privilegium 
von den Königen Friedrich II. und Christian IV. bestätigt worden war 7<-L 
Neben dem rigaschen Rechte sollten in Arensburg auch „alte jedoch löbliche 

und christliche Gewohnheiten" Geltung haben. Der Rath sollte aus zwei 
Bürgermeistern, einem Vogte und fünf andern Rathsherren bestehen, aus 
der Gemeinde (ob auch von ihr?) gewählt werden und die Gerechtigkeit 

unabhängig vom bischöflichen Droste ausüben. Außerdem erhielt die Stadt 
Wappen und Siegel, Räumlichkeiten zur Erbauung eines Gilde- und 
Rathhauses und eines Waagehauses, so wie eine Bürgerkoppel. Außer 
Arensburg sollten auf Oesel keine Hafen geduldet werden. Man sieht 
hieraus, daß Arensburg erst durch dieses Privilegium zur Stadt erhoben 

wurde, doch hatte sie dem Bischöfe ein Rauchgeld zu zahlen. Zur Bei
legung einer zwischen Stadt und Bürgerschaft entstandenen Irrung wurde 
durch Abgeordnete des Landesherrn und des Adels am 18. November 1578 

ein Vergleich geschlossen, nach welchem der rigasche Münzfuß eingeführt, 
der Gebrauch der Beihäfen dem Adel zur Ausfuhr der Gutserzeugnisse 
gestattet, dagegen aber den Bürgern allein erlaubt wurde, aus den Schif
fen Kaufmannschaft zu treiben; der Adel sollte nur zu seinem eigenen 
Bedarf aus den Schiffen kaufen, Beides unbeschadet des Vorkaufsrechts 
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des Königs und des Schlosses, wo ankommende Schiffe und Kaufleute 

sich gleich bei ihrer Ankunft melden mußten. Fremde Kaufleute durften 
mit ihren Waaren nicht über einen Monat ausftehen. Den im Weichbilde 

der Stadt wohnhaften Edelleuten ward bürgerliche Nahrung zu treiben 
erlaubt, doch unter Erfüllung aller städtischen Obliegenheiten. Zur Ver

hütung des Untergangs der Bauern sollte die Zahl der Krüge nicht ver
mehrt werden. Im Weichbilde verbrochene Geldstrafen sollten zur Hälfte 
an den König und zur Hälfte an die Stadt fallen, nach zehn Jahren 
aber zu zwei Dritteln an den Königs», s^jt t>er Stadt schloß die Ritter

schaft am 15. Februar 1625 einen Vergleich, nach welchem sowohl dem 

Adel als der Bürgerschaft das Recht, auf früherer Grundlage Handel zu 
treiben, gelassen wurde, jedoch sollten in der Stadt das kaufmännische und 
überhaupt das bürgerliche Gewerbe nur von geschwornen Bürgern getrie

ben und außer dem arensburgschen Hafen kein anderer geduldet werden si. 
Zwölf Jahre später mußte solches Alles noch einmal eingeschärft werden 82. 
Die dänische Gesetzgebung scheint nur in kirchlichen Angelegenheiten zur 
Geltung gekommen zu sein, denn schon durch das Privilegium vom 
15. März 1562 wurde die damalige dänische Kirchenordnung eingeführt, 
desgleichen auch später die Christians IV. vom 27. März 162 9 63. In 

den letzten Zeilen ihrer Herrschaft verkauf die dänische Regierung mehrere 
Krondomainen, um das Militair zu befriedigen, verschenkte auch viele 

derselben an Ofsiciere, nachdem sie schon im Jahre 1639 zum Besten der 
Predigerwittwen jeder Kirche einen Haken Landes geschenkt hatte, zugleich 

erhielten die Landräthe jeder vier Haken Landes zu ihrem Unterhalte an
gewiesen. Derselben gab es damals sechs, d. h. eigentlich nur vier Land
räthe (das frühere Domkapitel) und zwei Assessoren, die zusammen das 
Oberlandgericht bildeten. In demselben so wie in dem Schloßgerichte 
präsidirte der Statthalter. Erste Gerichtsinstanz und zugleich Polizeibe
hörde war das Manngerickt, bestehend aus einem Mannrichter und zwei 

Beisitzern; es hatte auch Urtheile zu vollziehen, Zeugen zu verhören, Gren
zen zu berichtigen und Güter einzuweisen Da Oesel feindlichen Ein
fällen weniger ausgesetzt war, als das feste Land, so mag auch daselbst 

größerer Wohlstand geherrscht haben.
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Kapitel IX.

Krieg Polens mit Schweden um den Besitz Livlands nnd andere 
Begebenheiten unter der Regierung Karls IX.

1600— 1611.

Während die Polen den Schweden Esthland beneideten und mehr
mals, namentlich bei der Wahl des schwedischen Kronprinzen Sigismund 
zum Könige von Polen, die Hand darnach ausstreckten und sie sich zu
gleich in Livland immer mehr verhaßt machten, entstanden zwischen Si
gismund, König von Polen und Schweden und seinem Oheim, dem Her
zog Karl von Südermannland, heftige Streitigkeiten. Diese hatten ihre 

Veranlassung zwar nicht in den Beziehungen zu den überseeischen Ostsee
provinzen, sondern in den innern Verhältnissen Schwedens, wirkten aber 

dennoch wesentlicb auf die ersteren ein.
Schon in den letzten zwei Jahren der Regierung Johanns III. (er 

starb am 17. November 1592) hatte Karl thatsächlich die Regierung in 

Schweden geführt. Dies that er auch nach des Königs Tode, umsomehr 
da Sigismund sich in Polen j^fanb. Zugleich schrieb er ihm, daß die 
Polen ohne Zweifel nun suchen würden, den schwedischen Antheil Livlands 

einzubekommen, und er habe daher den dortigen Befehlshabern vorgeschrie

ben, von Seiten Polens keine Anerbietungen anzunehmen, ohne ihn und 
den schwedischen Reichsrath zuvor zu benachrichtigen85. Er forderte die 
Zusammenberufung eines allgemeinen Reichstags, um für Religion und 

Freiheit Bedingungen festzustellen, wie die Schweden von jeher berechtigt 
gewesen, sie ihren Königen vorzulegen, umsomehr, da der damalige König 
einer andern Religion angehöre. Seinem Neffen Sigismund erklärte er 

offen, die Bestätigung der Religion und der Freiheiten des Reichs und 
der in dieser Hinsicht von den Ständen zu erlassenden Beschlüsse sei zur 
Erhaltung der öffentlichen Ruhe durchaus nothwendig. Eine zahlreiche zu 
Upsala gehaltene Kirchen- und Ständeversammlung schaffte alle die von 
Johann III. im Kirchenwesen eingeführten und dem Katholicismus sich 

nähernden Neuerungen ab und erklärte das augsburgische Bekenntniß für 
die Religion des Reichs. Sigismund weigerte sich, die Beschlüsse zu be
stätigen88 und versprach sogar den polnischen Ständen die Abtretung Esth
lands , wogegen sie ihm die Reise nach Schweden und die Kosten zu der

selben bewilligten. Zu denselben mußte auch Preußen und Livland bei
tragen8^ Obwohl Klaus Flemming, der in Finnland befehligte, offen 
erklärte, nur König Sigismund gehorchen zu wollen und der Letztere in 
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Schweden in Begleitung eines päpstlichen»Legaten und mehrerer Jesuiten 

angelangt, die Katholiken ungescheut bevorzugte, so mußte er dennoch zu
letzt dem Herzoge und den Ständen nachgeben. Schon hatte der Bauern
stand Karl die Krone angeboten und dieser ihm befohlen, zu schweigen; 

der Reichsrath und der Adel begleiteten ihn und das Volk rief Beifall, 
als er dem Könige die Bedingungen der Stände vortrug und nach eini
gen vergeblichen Unterhandlungen, binnen vierundzwanzig Stunden eine 
Antwort verlangte. Es wurde nun ein Religionsvertrag geschlossen (16. 
Februar 1594), nach welchem kein Katholik in Schweden ein Amt beklei
den sollte, ein Schwede, der zur katholischen Lehre überging oder seine 
Kinder in ihr zu erziehen erlaubte, sein Bürgerrecht verlieren und nur 
in der königlichen Kapelle ein katholischer Gottesdienst gestattet werden 

sollte. Nun erst wurde Sigismund gekrönt, zwar nicht von dem ihm 
verhaßten Erzbischöfe zu Upsala, dem es eigentlich zustand, aber eben so 
wenig von dem päpstlichen Legaten, wie es der König gewünscht haben 

soll, sondern von dem protestantischen Bischof von Westeras, zugleich 
mußte er einen von ihm unterschriebenen Revers beschwören, durch wel

chen er versprach, keine Katholiken zu Aemtern zu ernennen und nicht 

zu gestatten, daß wider die augsburgische Confession irgend etwas 
& burd? Schule oder Kirche mit Liebe oder Gewalt eingeführt werde" 
Der König hielt aber, wie der berühmte Gustav Adolph schreibt, die 
Bedingungen nicht, setzte sogar sofort den katholischen Grafen Erich 
Brahe zum Statthalter in Stockholm ein, errichtete, vom Legaten Ma- 
laspina angefeuert und über seinen Eidbruch beruhigt, katholische Kirchen 
und Schulen und befahl den Statthaltern in den Provinzen, dem Her

zoge, den er auf Andringen des Reichsraths zum Regenten ernannte, 
nicht zu gehorchen. Den Protestanten blieb er unzugänglich, beobachtete 
die katholischen Gebräuche und ließ Truppen aus Polen kommen, deren 
Uebermuth und Gewaltthätigkeiten bald zu blutigen Streitigkeiten mit 

den Bürgern führten. Am 14. Juli 1594 verließ er Schweden. Ver
gebens verlangte der Herzog von ihm eine verbesserte Regierungsordnung, 
durch welche die widerspenstigen Statthalter zum Gehorsam gebracht wür
den. Er mußte zu diesem Zwecke einen Herrentag nach Söderköping auf 
den 30. September berufen. Dieser bewilligte ihm, was er wollte und 
schwur ihm Gehorsam, hauptsächlich vom Volke dazu gestimmt, denn Karl 
hatte die Versammlung auf offenem Markte gehalten. Der katholische 
Gottesdienst wurde nun eingestellt, die katholischen Beamten abgesetzt, die 
Geistlichen verbannt und eine strenge Kirchenzucht nicht ohne große Härte 

vom Erzbischöfe von Upsala eingeführt, obwohl Karl Solches tadelte. 
Sigismund verbot, die von Karl ausgeschriebenen Steuern zu bezahlen 
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und sein Versprechen, Alle, die*si'ch den zu Söderköping gefaßten Beschlüs
sen widersetzten, in Schutz zu nehmen, halfen dagegen nichts. In Finn
land brach ein Bürgerkrieg aus und Karl forderte vom Reichsrathe Flem
mings Bezwingung durch die Waffen, denn Livland und Finnland dürften 
nicht von Schweden getrennt werden. Da der Reichsrath sich hierzu nicht 
entschließen konnte, legte der Herzog die Regierung am 2. November 1596 
nieder und berief einen Reichstag nach Arboga. Diesen Zwist zwischen 
dem Herzoge und dem Reichsrathe benutzte der König, um die Regierung 

dem letzten: mit Ausschließung des Herzogs zu übertragen. Allein der, 
trotz des Verbots des Königs, zusammengekommene Reichstag erklärte sich 
für den Herzog, und zwar hauptsächlich die Bauern, welche Axt und Knit
tel gegen den sparsam herbeigekommenen Adel aufhoben (Februar 1597). 
Dies wurde im folgenden Jahre auf zwei andern Reichstagen (20. Fe
bruar und 25. Juni 1598) bestätigt und beschlossen, sich gegen jede Ge

walt einmüthig zu vertheidigen89. Viele Reichsräthe hatten das Land 
verlassen. Abo, von Flemmings Wittwe vertheidigt, war sammt der Flotte 
in des Herzogs Hände gefallen. Esthland hielt noch am Könige fest. 

Vergebens hatte der Herzog Karl im Jahre 1597 den Adel und die 
Stadt Reval aufgefordert, ihn als Regenten, so wie auch die oben er
wähnten Reichstagsschlüsse anzuerkennen, drohend, sie sonst als Aufrührer 
zu behandeln. Sein Brief wurde an den König gesandt, der zur Stand
haftigkeit ermunterte". Abo nahm ein Anhänger des Königs und be
drohte sogar die schwedische Küste. Am 30. Juli landete der König mit 
5000 Mann Polen, unter Fahrensbachs Anführung, bei Kalmar, das 
ihm bald die Thore öffnete. Auch Stockholm erklärte sich für ihn. Nach 

einigen Unterhandlungen ward der Herzog am 8. September bei Stege- 

torp von den Polen umringt und geschlagen. Vergebens beschwor Fah
rensbach den König, den Sieg zu verfolgen9^, derselbe ließ dem Herzoge 
freien Abzug. Karl erklärte sich nun bereit, das Reich zu verlassen, um 
den Frieden wieder zurückzuführen. Er bekam aber Unterstützung und 
schlug das königliche Heer aufs Haupt, am 25. September, in der Nähe 
von Linköping. Drei Tage darauf ward ein Vergleich geschlossen. Der 
König mußte die Reichsräthe, die zu ihm gegangen waren, ausliefern, 
in die Zusammenberufung des Reichstags willigen, seine ausländischen 

Krieger, mit Ausnahme, seiner Leibwache fortschicken und versprechen, die 

Regierung zu übernehmen und im Lande zu führen. Statt dessen legte 
er in Kalmar polnische Besatzung, verließ das Reich und ging nach Dan
zig. Der zu Jönköping zu Anfänge des Jahres 1599 versammelte Reichs

tag forderte den König auf, wenn er selbst die Regierung nicht führen 
könne, seinen Sohn Wladislaw nach Schweden zu schicken und daselbst 
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in der augsburgischen Confession erziehen zu lasten; bis zu seiner Mün

digkeit sollte Herzog Karl Regent sein; widrigenfalls sollte dem Könige 
der Gehorsam aufgekündigt werden92. Sigismund antwortete nichts, 
schickte den Lindo Bonde nach Reval, um die Esthländer in ihrer Treue 
zu bestärken9^ und verbot die Kornausfuhr nach Schweden, wodurch da
selbst eine große Theuerung entstand. Der Reichstag kam zu Stockholm 

zusammen und beschloß, am 24. Juni, Sigismund des Thrones zu ent
setzen und die Krone auf seinen Sohn Wladislaw zu übertragen, wenn 
derselbe binnen Jahresfrist nach Schweden käme und daselbst im lutheri
schen Glauben erzogen werde. Finnland und Esthland sollten mit den 

Waffen bezwungen werden94. Obwohl Sigismund den Kaspar von 
Tiefenhausen den Finnen mit einigen Truppen zu Hilfe schickte, so er
oberte dennoch der Herzog rasch die ganze Provinz. Kerholms allendliche 
Abtretung an Rußland sicherte den Frieden mit dem Zaren Boris 
(Godunow) 95.

Esthland gegen den Herzog zu beschützen, war unterdessen Fahrens
bach mit 7 bis 800 Mann nach dem Brigittenkloster gekommen und 
verlangte in Reval eingelassen zu werden. Dies wurde ihm verweigert. 
Er verlegte einen Theil seiner Truppen aufs Land und ging mit den 
übrigen nach Riga zurück. Otto von Uexküll auf Fickel, Statthalter von 

Narwa, wurde von der dortigen Garnison und Bürgerschaft, die es mit 
dem Herzoge und den Reichsständen hielten, verhaftet und die Stadt 
dem von Karl abgesandten Obersten Peter Stolpe am 24. October 
übergeben; Uexküll aber von Karl, der sich gerne eine Partei in Esth

land machen wollte, sofort in Freiheit gesetzt und zum Feldmarschall er
nannt. Stolpe forderte die Befehlshaber in Esthland auf, sich zu den 
Neichsständen zu halten ; jene, obwohl dem Könige nicht sehr ergeben, 
entschuldigten sich mit ihrem Eide. Die in Reval anwesenden esthlän- 

dischen Landräthe und andere Edelleute baten sich bis zum nächsten Land
tage Bedenkzeit auê96. Der Herzog ließ es vors erste dabei bewenden, 

und kehrte aus Finnland nach Schweden zurück", berief aber im folgen
den Jahre den Reichstag nach Linköping, woselbst die ihm ausgelieferten 
Reichsräthe verurtheilt und am 20. Mai 1600 enthauptet wurden 
Die unadeligen Stände und die Officiere des Heeres boten dem Herzoge 
die Krone an; der Adel verlangte blos, er solle die Regierung fortsetzen. 
Es kam zu keinem einhelligen Beschlusse". Die Königin Elisabeth von 
England, die berühmte Beschützerin des Protestantismus, erklärte sich 
für den Herzog; Heinrich IV. von Frankreich warb, obwohl vergeblich, 

um die Hand einer Tochter Karls für den Prinzen von Rohan wo und 
auch der Zar Boris ermahnte den Herzog zur Festigkeit, wollte sich mit 
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ihm gegen die Polen, mit denen noch kein Friede bestand, verbinden und 
gestattete den Schweden den Durchzug durchs Nowgorodsche Gebiet, um 
Dorpat anzugreifen *. Einen landesflüchtigen schwedischen Prinzen, Gustav, 
Erichs XIV. Sohn, den er prachtvoll ausgenommen hatte, gedachte er zu 
benutzen, um bei der Gelegenheit einen Theil Livlands an sich zu bringen. 
Im Namen desselben wurde ein Brief an den Herzog Karl aufgesetzt, 
in welchem der Prinz Livland als sein rechtmäßiges Erbe unter dem 
Schutze des Zaren in Anspruch nahm. Daß dieser Brief an den Herzog 

gelangt sei, ist nicht wahrscheinlich. Die schwedischen Geschichtschreiber 
erwähnen seiner nicht. Vielleicht wurde er nur in Livland verbreitet, 
wohin Boris mehrere livländische Gefangene mit bedeutenden Geldsummen 
entließ, den Livländern die Aufrechterhaltung ihres Glaubens und ihrer 
Verfassung versprechend, wenn sie sich zu ihm wenden wollten. Die 
pskowschen Wojewoden sprengten schon die Nachricht von der baldigen 
Ankunft des schwedischen Prinzen Gustav mit einem russischen Heere 

aus, — Alles vergebens. In Livland traute man den russischen Aner
bietungen nicht mehr 2. Nur einige Einwohner Narwas, namentlich 
Conrad Buß, machten einen Anschlag, die Stadt den Russen zu über
geben, wurden aber dafür hingerichtet3. Boris veruneinigte sich auch mit 
Gustav, welcher sich weigerte, die Hand seiner Tochter Lenia mit einem 

Religionswechsel zu erkaufen und vergebens verlangte, nach Deutschland 
entlassen zu werden. Der Prinz mußte in Rußland bleiben, wo er im 

Jahre 1607 starb.
Die Standhaftigkeit, mit welcher Esthland bis jetzt an Sigismund 

gehalten hatte, wurde von ihm übel belohnt. Am 12. März 1600 ver

einigte er, ohne der Landschaft oder des Reichs Schweden Zustimmung, 
gegen den Wunsch der Einwohner und sein früheres Versprechen, ver
muthlich um sich in Polen beliebt zu machen, Esthland mit diesem 
Reiche. Mittlerweile hatte der Oberst Stolpe Wesenberg mit Sturm, 
Weißenstein, Lode, Hapsal durch Accord eingenommen. Georg Boye, 
Statthalter zu Reval, bat den Herzog um seine Entlassung und erklärte 
sich bereit, aus Gehorsam gegen die Reichsstände, die Festung zu über
geben. An seine Stelle ernannte der Herzog den Karl Heinrichson 
Horn. Auf eine neue Aufforderung des Reichsverwesers erklärte sich 

auch die Stadt Reval für ihn (26. April 16004), während die polnischen 
Generale in Livland, Leo Sapieha und Georg Fahrensbach, das Land 

gegen den Herzog aufboten 5. Um dieselbe Zeit wurden zwei livländische 
Gutsbesitzer, Bistram und Votersack (?), die sich für den Herzog erklärt 
hatten, ihrer Besitzungen, welche früher zum Hofe Trikaten gehört 
hatten, beraubt und dieselben dem wendenschen Kapitel geschenkt und 
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mit jenem Hofe wieder vereinigte. Der piltensche Adel wurde vom 
Könige von Polen aufgeboten und unter Fahrensbachs Befehl gestellt?.

Auf die obenerwähnte Erklärung der Stadt Reval reiste Herzog Karl 
mit seiner Familie hin 8, ernannte den Grafen Lejonhufwud zum 
Statthalter in Reval, Karl Horn und Otto Uerküll zu Feldmarfchällen. 
Sein Heer, das aus neuntausend Mann bestand, wuchs durch den Zulauf der 
über die Religionsverfolgungen und die willkürliche Abtretung des Landes 

an Polen Mißvergnügten bald aufs doppelte an, während Fahrensbach 
nur zweitausend Mann hatte. Kelch erzählt, daß die Polen um diese Zeit 
ansingen sehr heftig gegen die Lutheraner zu wüthen, ihre Prediger weg

zujagen, ihre Kirchen zu plündern und zu zerstören. Fahrensbach wurde 
allmälig von den livländischen Adeligen verlassen und es soll sogar ein 
Anschlag auf sein Leben gemacht worden fein9. Oberpahlen und Lais 

wurden im September eingenommen. Der Generallieutenant Karl 
Gyllenhielm, des Herzogs natürlicher Sohn, wurde zwar vor Karkus 
überfallen und geschlagen; sein Vater rückte aber bald selbst vor dieses 
Schloß und nahm es nach wiederholtem Sturme durch Accord nebst 
einem großen, dem Fahrensbach angehörigen Schatze; desgleichen auch 

Fellin io, Pernau capitulirte ". Nun erst versammelte sich die livlän
dische Adelsfahne, obwohl Jedermann, bei Verlust seiner Güter, der 

alten Sitte gemäß 12 in dieselbe eintreten mußte13. Christoph Radziwil 
hm mit einigen polnischen Truppen dem Fahrensbach zu Hilfe. Auch 
Ermes, Trikaten, Anzen und Burtneck sielen in die Hände der Schwe

den. Ein Angriff auf Wenden mißlang durch die Feigheit der deutschen 
Reiterei. Der Herzog zog sich nach Esthland zurück, während die Polen 
ihre Truppen in die Winterquartiere verlegten, wo sie sich die größten 

Grausamkeiten erlaubten, die Frauen und Töchter der Edelleute miß
brauchten, die Bauern an Händen und Füßen gebunden mit siedendem 

Wasser begossen oder an Bäume aufhingen und marterten, um sie zum 
Angeben ihrer Vorräthe zu zwingen Die Schweden hingegen hielten 

strenge Mannszucht. Darauf rückte der Herzog vor Dorpat, wo man 
die ganze Bürgerschaft aufgeboten hatte und einige Bürger im Bedienen 

der Geschütze unterrichtet worden waren. Am 27. December 1600 nahm 

er nach einem Sturme die Stadt ein i£>. Die Besatzung wurde kriegs
gefangen und die Bürgerschaft mit Ausnahme der Polen und Litthauer 
schwor dem Herzoge. Er bestätigte die Stadtprivilegien und führte den 

alten Kalender wieder ein *6. Die dort befindlichen sieben Jesuiten 

wurden gefesselt nach Schweden gebracht, wo sie vier Jahre lang in 
harter Gefangenschaft blieben n. Unterdessen eroberte Gyllenhielm Wol- 

mar, Wenden, Ronneburg, Cremon, Segewold, Treiben, Lemkal
Th. II. Bd. I. r, ' 1 ' 
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Uerküll, Neuermühlen u. a. m. Selbst Dünamünde wurde am 29. März 
vom schwedischen Officier Medem angegriffen^. Die.Polen wurden bei 

Sissegal aufs Haupt geschlagen und zogen über Kokenhusen, welches 
sie grausam plünderten, nach Litthauen 19. So war binnen sechs Mo
naten beinahe ganz Livland für die Polen, hauptsächlich durch ihre eigene 

Schuld, ihr Zögern und ihre Nachlässigkeit, verloren. Erst auf dem 
Reichstage, der sich zu Ende Januar in Warschau versammelte, wurde 
eine bedeutende Geldsumme zur Kriegsführung bewilligt und dem Kron
großfeldherrn Zamoisky die Vertheidigung Livlands aufgetragen 20. Auf 
demselben Reichstage erhielt Riga am 6. und 12. März eine Bestätigung 
seiner Privilegien und seiner Exemtion von der Gerichtsbarkeit des Land
tags, ohne jedoch gänzlich von demselben ausgeschlossen zu sein 21, da
gegen wurde auch Dorpat vom Herzoge Karl sehr glimpflich behandelt. 
Einige Rathsglieder, die durch einen Briefwechsel mit Hilchen in Ver

dacht gekommen waren und schon nach Reval abgeführt werden sollten, 
wurden auf Bürgschaft des Raths und der Bürgerschaft von jeder fernern 
Belästigung verschont 22. Die Stadt unterstützte den Herzog mit Geld und 
Korn. Gegen Ende Januar kam die Herzogin dahin und begab sich 
von dort nach Anzen, wo sie am 12/13. April den Prinzen Karl Philipp 
gebar. Man sieht hieraus, wie sicher der Herzog schon damals sich in 

Livland fühlte.
Er berief daher auch Abgeordnete des Adels und der Städte nach 

Reval. Vom Adel erschienen Johann Tiesenhausen aus Berson und 
Laudon, Georg Boye, Georg Stackelberg und Reinhold Taube. Gegen 

Ende Mai kam man dahin überein, daß Livland mit Schweden ver
einigt und aus den Klostereinkünften eine Akademie, Schulen und Hospi

täler gestiftet werden sollten. Hingegen wollte die Ritterschaft von der 
vom Herzoge vorgeschlagenen Annahme des schwedischen Rechts und der 
von ihm gleichfalls angeregten Freilassung der Bauern und von Unter
haltung einer anzulegenden Post nichts wissen; nur Herbergen oder Krüge 
war man bereit zur Bequemlichkeit der Reisenden einzurichten. Der 

Roßdienst, der bisher nach verschiedenen Grundsätzen geleistet wurde, sollte 
künftig nach Haken Landes regulirt werden. Die Einrichtung von 
Steuern, unter andern die Prinzessinsteuer und die Aussetzung von Ge
halt für die Gerichtsbeamten, sollten bis auf den Landtag verschoben 
werden. Die Adelsfahne sollte sich zum 12. Juli in Wenden versammeln 22. 
Die frühern Gerechtsame, Gerichte, Statuten, christlichen Landesgewohn
heiten, so wie der Mitgenuß der Rechte und Freiheiten der Lande Har- 

rien und Wirland wurden den Livländern bestätigt 24. Die Stadt Dor

pat, welche vom Herzoge aus Anzen, wo er sich bei seiner Gemahlin
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befand, kostbare Geschenke, eine auswendig vergoldete Monstranz, einen 
inwendig vergoldeten silbernen Kelch und zwei silberne Schaalen^, si> 
wie die Accise und den halben Fischzoll erhalten hatte 26, bekam am 
10. Juni ein vollständiges Privilegium, das sie im Besitz ihrer Güter 

und hergebrachten Rechte bestätigte2?. In Reval wurde auch der zu 
Anzen geborne Prinz getauft. Die Pathen waren der livländische Adel 

und der Rath zu Dorpat. Zum Pathengeschenk gab der Adel nebst den 
Landsaffen drei Thaler vom Haken, die Stadt einen silbernen Becher 

von zwei Pfund 26. Ganz Livland, mit Ausnahme des ehemaligen riga
schen Stifts, hatte sich für den Herzog erklärt. Johann von Tiefen

hausen, früherer Ritterschaftshauptmann, war vergebens mit einigen An
dern nach Riga gegangen, um den rigaschen Stiftsadel und die Stadt 
gegen die Polen aufzustacheln und ein späterer Emissär des Herzogs, 
Franz Olthöveling, wurde sogar gefangen nach Polen geschickt^.

Bon nun an wendete sich das schwedische Glück, indem die Polen 
ernste Anstalten machten, um Livland wieder einzunehmen. Karl Gyllen- 
hielm eroberte zwar die Stadt Kokenhusen im Frühjahr 1601, konnte 
aber das Schloß nicht einnehmen und wurde bei Erla von Sizinski ge

schlagen. Im Juni rückte der litthauische Großfeldherr Christoph Rad-' 
ziwil vor Kokenhusen, welches sich, obwohl schlecht verproviantirt, ver

zweifelt wehrte. Am 16. Juni kam es zwischen beiden Heeren zu einer 

Hauptschlacht. Der litthauische Flügel des polnischen Heeres wurde zwar 

von Hermann Wrangel und Georg Krüdener von Rösenbeck, der die 
Deutschen befehligte, in die Flucht geschlagen und größtentheils vernichtet, 
allein die Polen unter Sizinski hielten sich, Gyllenhielm wurde von seiner 
Reiterei im Stich gelassen und die Schweden mußten das Feld räumen. 
Von jeder Seite waren gegen zweitausend Mann gefallen, beinahe das 
halbe schwedische Heer, während die Polen viel zahlreicher gewesen sein 
sollen. Die Schweden in Kokenhusen ergaben sich und erhielten von 
Radziwil freien Abzug, allein Johann Chodkiewicz, der unter ihm be
fehligte, hielt dies Versprechen nichts. Die Polen besetzten darauf Erla, 
Cremon, Segewold, Roop und andere Schlösser, die sie meist verlassen 
fanden. Otto von Vietinghof ging mit dem Schlosse Neuhausen auf 
ihre Seite über. Jahn Radziwil, des Feldherrn Sohn, rückte mit einem 

Heere vor Wenden, welches sich ihm ergab. In Treiden hielt sich Jo
hann Rosen vierzig Tage lang und nöthigte endlich die Polen abzuziehen s*. 

Unterdessen wurde Livland von einer furchtbaren Hungersnoth heimge
sucht, so daß manche Bauern sich unter einander fraßen, wovon Nyen- 
städt mehrere Beispiele anführt, die Dörfer wüst wurden und der größte 
Theil der Bauern, nach Einigen sogar neun Zehntel derselben, umkamen.

12*
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Dabei erlaubten sich die Polen große Grausamkeiten und plünderten so
gar den wendenschen Bischof Schenking, der vor den Schweden floh, 
bis aufs Hemd aus^.

Im Juli 1601 kam Johann Graf von Nassau, der unter seinem 
Better, dem berühmten Moritz von Oranien, in den Niederlanden gedient 
hatte, in Pernau an, um der protestantischen Sache, wie er schrieb, 

„wider das unerträgliche papistische und spanische Joch zu dienen'"3. 
Herzog Karl überredete ihn, den Oberbefehl über das Heer auf drei 

Monate zu übernehmen und versprach ihm die Einkünfte des Stifts 
Dorpat, die man damals auf 30,000 Thaler schätzte. Allein der Graf 
verlangte und erhielt einen monatlichen Gehalt, so wie das Versprechen 
einer bessern Organisation des Heeres und daß der Herzog das Heer ver
ließe, um den Grafen allein schalten und walten zu lassen. Unter den 

Anführern befanden sich mehrere Esth- und Livländer (Moritz Wrangel, 

Reinhold Anrep, Hans Bietinghof, Johann Derfeld, Heinrich ßieoen34). 
Das durch achttausend Mann verstärkte Heer zog südwärts, nahm Cremon, 

Roop, Wenden und lagerte sich eine Meile von Riga, während Ronne
burg sich tapfer gegen Chodkiewicz wehrte. Der Graf wollte die pol- 

» nische Reiterei über die Düna jagen und Riga sofort belagern. Herzog 
Karl aber, der trotz seines Versprechens beim Heere geblieben zu sein 
scheint und oft in seiner Meinung von ihm abwich, blieb drei Tage lang 
in Neuermühlen stehen und gedachte Dünamünde anzugreifen. Endlich 
lagerte man sich am 30. August vor Riga und zwar am Mühlgraben. 
Ein von Fahrensbach in der Vorstadt erbautes und mit einer Besatzung 

und Kanonen versehenes Blockhaus (Nyenstädt nennt es eine Schanze) 

ward von den Schweden angegriffen, wobei die Vorstadt in Feuer auf
ging und nach Nyenstädt allein an dreißig Wohnhäuser und Scheunen verlor. 

Schon vorher war eine schwedische Flotte erschienen, von der aber nur 
einige Schiffe in die Düna kamen, etliche Böte sogar in den Düna
graben, von wo sie aber vertrieben wurden. Der größere Theil der 
Flotte war durch das Feuer einer von Fahrensbach über der Düna auf
geworfenen Schanze gezwungen worden, sich zurückzuziehen. Die Litthauer, 
die an der Düna unter den Mauern der Stadt standen, besorgten einen 

Ueberfall und verlangten, sich im Nothfalle in die Stadt zurückziehen zu 
können. So wenig traute man ihnen, daß man dies nur ihren Anführern 

mit höchstens ein paar hundert Pferden zugestehen wollte. Viele Polen 
flohen über die Düna, dahin zog auch Radziwil. Die Schweden ver
schanzten sich auf einem Holme bei bej. Dünafähre und litten so sehr 
an Kälte und Hunger, daß sie auf die Nachricht von der Annäherung des 
Königs Sigismund die Belagerung um die Mitte Septembers aufhoben3ä.
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Der Großkanzler Johann Zamoiffy, der mit zehntausend Mann bei 
Kokenhusen lagerte, forderte den Herzog Karl zum Zweikampf auf, indem 
er ihm vorwarf, mitten im Frieden in Livland eingebrochen zu sein. 

Karl verweigerte den Zweikampf, weil Zamoisky ihm nicht ebenbürtig sei 
und drohte ihm mit Prügel3«. 2fm 10. September war König Sigis
mund von Wilna aufgebrochen, nachdem er am vorhergehenden Tage 
eine Schmähpredigt des Jesuiten Peter Skarza gegen den Herzog Karl 

gehört hatte, in welcher die Flüche des 108. Psalms auf den Herzog 
gerichtet, die Polen durch den Segen Bileams gestärkt und zum Blut
vergießen ermahnt wurden3?. Die Polen folgten auch dieser Weisung, 
vorläufig aber nicht gegen ihre Feinde, sondern gegen ihre Freunde. Das 
Heer, mit welchem der König Kurland durchzog, wüthete daselbst schreck
lich, wie ein unparteiischer und sogar katholischer Geschichtschreiber 
erzählt und verwüstete sechzehn Aemter völlig3«. Aus Kokenhusen 
richteten der König und Zamoisky Schreiben an die Livländer, um sie 
vom Herzoge abzuziehen und versprachen ihnen die Erhaltung ihrer Frei
heiten und Religion 39. Während die Artillerie, aus vierzig großen Feld

stücken bestehend, auf Strusen die Düna herunter ins Meer und die Aa 
wieder herauf ging, ging der König für seine Person am 22. October 

nach Riga, um die Einwohner für sich zu gewinnen; allein seine Prokla
mationen fanden im Lande kein Gehör und die Grausamkeiten seiner Sol

daten, namentlich der Kosaken, erbitterten die Bauern, welche sie überall, 
wo sie konnten, überfielen und umbrachten. Obwohl die Stadt Riga mit 
der polnischen Regierung nicht sehr zufrieden war, so hielt sie sich doch 

noch mehr zu ihr, als der Adel, dem sie sich gern bei allen Gelegen
heiten gegenüber stellte. Nyenftädts Chronik z. B. ist den Schweden 
und dem Herzog Karl gar nicht gewogen. Der König ging nach Litthauen 
zurück und überließ Zamoiffy die Kriegsführung. Auch Herzog Karl ging 

nach Schweden, nachdem er den Herzog Johann Adolph von Holstein 
zum General-Gouverneur von Esth- und Livland ernannt und den 

Grafen von Nassau nicht ohne Mühe bewogen hatte, den Heeres

befehl wiederum auf drei Monate zu übernehmen. Mit dem die Aa 
heraufgekommenen Geschütze belagerte Zamoisky Wolmar, welches Gyllen- 
hielm und Jakob de la Gardie tapfer vertheidigten. Endlich mußten sie 
am 17. December capituliren und wurden gefangen gehalten, während 
die übrige Besatzung freien Abzug erhielt 4«. Die beiden Feldherren sollten 
bis zur Auswechselung gegen den dörptschen Oekonomen Schenking und 
den polnischen Befehlshaber Dembiński in der Gefangenschaft bleiben. 
Die des de la Gardie dauerte einige Jahre, die Gyllenhielms aber bis 

Weihnachten 1613. Von Wolmar wandte sich Zamoiffy gegen Ermes, 
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welches er so wie auch Helmet, Adsel, Marienburg, Neuhausen und 
Anzen einnahm. Der Graf von Nassau, dessen Heer durch Sterblich

keit auf zweitausend Mann zusammen geschmolzen war41, hatte sich nach 
Weißenstein zurückgezogen. Den Winter über fanden nur noch Schar

mützel statt".
Viele livländische Edelleute, die es mit den Schweden gehalten hat

ten und nun von den Polen von Haus und Hof vertrieben waren, unter 

Andern auch Detlev von Tiesenhausen, flohen nach Rußland, wo sie vom 
Zaren Boris Godunow wohlaufgenommen und mit Landgütern versehen 
wurden". Die ältern und vornehmem nämlich erhielten jeder fünfzig 
Rubel baar, einen ungarischen Rock aus Goldstoff, ein Stück schwarzen 
Sammet, ein Zimmer Zobelfelle, hundert Bauern und fünfzig Rubel Ge
halt, eine zweite Kategorie je dreißig Rubel, einen Rock aus Silberstoff, 
ein Stück rothen Damast, ein Zimmer Zobel, fünfzig Bauern mit Land 

und dreißig Rubel Gehalt, die jüngern Edelleute zwanzig Rubel und das 
Uebrige verhältnißmäßig, die Knappen fünfzehn Rubel und angemessene 
Geschenke44. Auch mit dem Herzoge stand Boris im besten Vernehmen, 
rieth ihm den Königstitel, dem Wunsche der Stände gemäß, anzunehmen", 
gab ihm denselben in seinen Schriften und verweigerte Sigismund, mit 

dem er doch einen zwanzigjährigen Waffenstillstand abschloß, in der des- 
falsigen Urkunde den Titel eines Königs von Schweden 46. Sigismund 
gab in dieser Hinsicht nach, um den ihm so nöthigen Frieden mit Rußland 

zu erhalten, allein auch Schwedens Lage wollte der Zar zu seinem Vor
theile benutzen und verlangte, die vor einigen Jahren abgeschlossene Frie

densurkunde noch einmal durchzusehen, weil sie von Sigismund nicht 
bestätigt worden und dieser bereit sei, dem Zaren um den Preis eines 

Bündnisses gegen Schweden einen Theil von Livland abzutreten. Ver
gebens erwiderten die schwedischen Gesandten, daß Kexholm in Folge 
derselben Urkunde den Russen eingeräumt worden sei, und boten dem 
Zaren ebenfalls ein Bündniß und einen Theil Livlands an. Boris 
konnte sich dazu nicht entschließen. Er sah vielleicht lieber, daß sich 

Polen und Schweden gegenseitig schwächten und unterhandelte ins
geheim mit den Esthländern, sie auffordernd, von Schweden abzufallen 

und sich zu Rußland zu schlagen. So zeigte er in seiner auswärtigen 
Politik dieselbe Hinterlist und Falschheit, durch welche er sich den 

russischen Thron erworben hatte. Die schwedischen Gesandten hielt er 
lange hin und entließ sie endlich ohne Antwort, worüber der Herzog 
Karl sich nicht weniger, als über das Benehmen der Russen in Esthland 

beschwerte".
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In Livland wurde der Krieg noch mehrere Jahre lang zum Nach
theile der Schweden fortgesetzt, während die ohne Hilfe gelassenen Ein
wohner Revals vor Hunger und Frost auf den Straßen starben, die zahl

reichen Leichen kaum beerdigt wurden und der Graf von Nassau nur auf 
vieles Bitten des Herzogs und der Ritterschaft versprach, noch drei Mo
nate zu bleiben 46. Die Polen benutzten die Ruhe der Winterquartiere 
nur dazu, um die Bauern zu mißhandeln, zu berauben und nackt in die 
Wälder zu treiben, wo viele erfroren, viele aber im St. Georgenhospital 
in Riga eine Zuflucht fanden 49. Im Februar 1602 erschlugen die pol
nischen Kosaken zwischen Marienburg und Anzen den Fromhold von Un
gern und Christoph Korff mit neun Personen, obgleich sie mit einem 

Schutzbriefe Zamoisky's versehen waren 5o. Zamoisky eroberte im März 1602 
die Schlösser Kyrempä und Adsel^i, nahm Ronneburg auf Accord und 
belagerte zu wiederholten Malen Fellin, das damals mit Mauer und Gra
ben befestigt war und sich drei Monate lang vertheidigte. Der Graf 
von Nassau berief auf den 26. April einen Landtag nach Reval, wo er 
von der Ritterschaft ohne Mühe das Versprechen einer allgemeinen Be
waffnung erhielt. Allein das plötzlich eingetretene Thauwetter und das 
Austreten der Flüsse machten alles unwegsam, sodaß die sich versammelten 
Bewaffneten wieder in ihre Quartiere verlegt werden mußten Zwar 
nahm ein schwedischer Heerhaufe, der aus Dorpat gekommen war, Anzen 

und verbrannte es 5s, und die Truppen des Grafen von Nassau erbeuteten 

das Gepäck des polnischen, vor Fellin gerückten Heeres55. Allein in Fellin 
wurde an einer Mine, die nur im äußersten Nothfalle zur Sprengung des 
Schlosses angezündet werden sollte, voreilig Feuer gelegt. Der tapfere 
Befehlshaber Wildemann flog in die Luft mit dreißig Soldaten und das 
Schloß mußte sich im Mai ergeben; die Polen hingegen hatten den tapfern 
Georg Fahrensbach beim Sturme aufs Schloß verloren. Die abziehende 
Besatzung wurde, Zamoisky's Befehlen zuwider, von den Kosaken zweimal 
geplündert56. Vier gefangene Livländer ließ Zamoisky hinrichten, nämlich 
den Franz Blänkenfeld, welcher polnische Gefangene entkleidet an Pfähle 

anbinden und auf sie schießen zu lassen pflegte, Caspar Rohland, der 
seinen Herrn, den dörptschen Oekonomen Schenking, gefangen zu den 
Schweden geführt hatte, Odert Tödwen, welcher Fahrensbach, ebenfalls 
seinen frühern Herrn, durch einen Schuß von der Mauer herab getödtet 
hatte und Jakob Schwarz, von dem die eigentlich gegen die Polen ge
richtete Mine herrührte or. Die vom Grafen von Nassau wegen eines 
Waffenstillstands angeknüpften Unterhandlungen zerschlugen fiches. Z§- 
moisky zahlte dem Heere den schuldigen Sold aus eignen Mitteln59, nahm 

das von den Schweden verlassene Oberpahlcn und Wesenberg und rückte
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sodann vor das durch seine Sümpfe geschützte Weißenstein60. Dann aber 
verließ er seines hohen Alters wegen, oder weil er fürchtete, beim Könige 
angeschwärzt zu werden, das Heer und übergab den Oberbefehl den Feld
herren Chodkiewicz und Zolkiewsky6i. Der Graf von Nassau, der der 

Stadt Reval, nach dem Empfange eines königlichen Briefes an dieselbe, 
nicht mehr traute, brachte so viel Geld und Proviant als möglich zusam
men, vertheilte es unter die Besatzungen zu Dorpat, Pernau und Weißen- 
ftein, welche sich allein noch hielten und machte noch einen vergeblichen 

Anschlag auf Dünamünde62. Dann verließ er, da weder Truppen noch 
Proviant aus Schweden kamen, am 20. Juni Reval, wo die wenigen 

übrig gebliebenen Soldaten aus Noth meist ihre Waffen verkauft hatten 
und bettelnd umhergingen, und reiste über Stockholm, wo Herzog Karl 
ihm vergebens zuredete, noch ein Vierteljahrlang ihm zu dienen, nach 

Deutschland zurück63. Auch der General-Gouverneur Herzog Johann 
Adolph von Holstein verließ Esthland6«. Bald darauf wurde Andreas 
Linnardson (Vaterbruder des berühmten Torstenson) von Herzog Karl 
zum Gouverneur von Esthland ernanntem. Der Herzog kündigte es dem 
Adel an, ihn auffordernd, sich in die Festungen zurückzuziehen und ihre 

Familien nach Schweden und Finnland zu schicken; er entschuldigte zu
gleich seine Abwesenheit von Esthland durch eine nothwendige Zusammen
kunft mit dem Könige von Dänemark 66. Sechshundert Polen, die, um 

zu Chodkiewicz zu stoßen, bei Riga vorbeizogen und auf Klage der Stadt 
gezwungen worden waren, geraubtes Gut herauszugeben, verbrannten einen 
nah belegenen Hof und tödteten dessen Besatzung. Sie wurden dafür 

von dem rigaschen Militair am 15. Juli bei der Neuermühlenschen Fähre 
überfallen und meist erschlagen. Die Erlaubniß dazu hatte das Militair 

dem Rathe durch die Drohung, seinen Abschied zu nehmen, abgedrungen. 
Chodkiewicz wollte dafür das aus Riga ihm geschickte Fußvolk vor Wei- 
ßenftein niederhauen lassen, ließ sich aber doch durch seine Ofsiciere be
wegen, die Sache an den König zu bringen 67. Die Schweden waren 
kurz vorher unter dem Feldmarschall Anrep bei einem vergeblichen Ver
suche, das eben genannte Schloß zu entsetzen, geschlagen wordene«. Wei- 
ßcnftein, von einem spanischen Obersten und einem Manteuffel tapfer 
vertheidigt, ergab sich am 27. September aus Mangel an Lebensmitteln 
und wegen Meuterei der Besatzung «s. Eine Partei Schweden eroberte 
unterdessen das Schloß Lemsal und steckte das nahe liegende Städtchen 

in Brand 70.
In Schweden, wo Hunger und Pest wie in Livland und Polen 

wütheten, fing man nach gerade an den Krieg lästig und überflüssig zu 
finden. Nur durch die Drohung, die Regierung niederzulegen, erlangte 
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Herzog Kral die nöthigen Subsidien und mußte sich auch dazu verstehen, 
seinen Rath künftig mit Zustimmung der Stände zu wählen. Auf diesen 
Reichstag waren auch aus Liv- und Esthland, namentlich aus Dorpat, 
Abgeordnete berufen 71. Zu den zwölf schwedischen Gliedern des Reichs

raths schlug der Herzog noch sechs livländische vor, nämlich Dietrich 
Stryk, Ewert Delwig, Georg Stackelberg, Konrad Taube, Georg von 

der Pale (Pahlen) und Georg Krüdener. Dem widersetzten sich aber die 
schwedischen Stände, welche wohl in diesen Fremdlingen lauter Anhänger 
der Regierung zu sehen fürchteten und die überseeischen Besitzungen für 
ungewiß hielten. Wie aus einem Schreiben des Herzogs an dieselben, 

vom 1. Juni, hervorgeht7^, wurde aus dem Vorschläge nichts. Dagegen 
ertheilte Karl der Ritterschaft des wendenschen und pernauschen Kreises, 
die bei dem Vordringen der Polen den obenerwähnten Krüdener an ihn 

abgesandt hatte, am 12. Juli eine gnädige Resolution und der Stadt 
Dorpat am folgenden Tage ein ausführliches Privilegium An der 
Wiedereroberung Livlands scheint er aber wenigstens für den Augenblick 
verzweifelt zu haben. Als der Herzog von Kurland seine Vermittelung 
anbot und Gyllenhielm aus der Gefangenschaft schrieb, die Polen wünsch

ten eine Tagfahrt, sandte er am 21. November Commissarien ab, um 

den Polen Frieden unter der bloßen Bedingung der Rückgabe Wesenbergs 
und Weißensteins anzubieten, denn Schweden konnte kein neues Heer 

mehr aufstellen. So meldet Hiärn; der schwedische Geschichtschreiber 
Dalin, der dieselben Commisiarien nennt, führt noch eine spätere In
struction vom 31. December an, nach welcher sie einen Waffenstillstand 

auf der Grundlage des damaligen beiderseitigen Besitzstandes unter
handeln sollten. Die polnischen Commissarien blieben aber aus 75. Der 
zum livländischen Administrator ernannte Johann Karl Chodkiewicz 
schlug die Schweden bei Wesenberg7« und belagerte sodann Dorpat, 

welches sich am 3. April 1603 wegen Mangel an Lebensmitteln77 ergab 

und den gregorianischen Kalender wieder einführen mußte78. Weiter siel 
in diesem Jahre nichts Bedeutendes vor. Die dreijährige Hungersnoth, 

durch kalte Winter und nasse Sommer herbeigeführt, dauerte auch das 
Jahr 1603 durch, natürlich von steigendem Elend begleitet, fort. Im 

Winter 1602—1603 sollen drcißigtausend Menschen vor Hunger und Frost 

umgekommen sein 79. Dabei hatte Herzog Karl noch allen Handel nach 
Kurland und Riga verboten80. Viele Beispiele von Menschenftesserei 
kommen vor, selbst unter Eltern und Kindern8^. Rußland, Polen und 

Schweden seufzten unter derselben Landplage, die auch dem Fortgänge des 

Krieges in Esth- und Livland für dieses Jahr Einhalt that.
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Zu Anfang des folgenden 1604. Jahres trugen die schwedischen 
Stände, um die Thronfolge endlich einmal zu regeln, zu Norköping, auf 
Herzog Karls Rath, dem fünfzehnjährigen Prinzen Johann, Sigismunds 
jüngerm Bruder, die Krone an, als dieser aber sie ausschlug, dem Her

zoge selbst, der sich endlich entschloß, sie anzunehmen. Am 4. September 
aber erklärte er dem Reichsrathe, er sei bereit, Sigismund die Krone 

wieder abzutreten und Religionsfreiheit auch den Katholiken gegen die 
Belehnung mit Reval, Narwa, Pernau, Hapsal, Lode, Leal, Fellin, 
Salis, Lemsal, Treiben und Kokenhusen zu gestatten, denn so hilflos, 
wie man ihn lasse, könne er nicht regieren, obwohl der Reichstag be
schlossen hatte, das Heer um neuntausend Mann zu vermehren. Da der 
Reichsrath darauf nicht einging, schlug er vor, den Frieden, Sigismunds 
Verzichtleistung auf den schwedischen Thron und die Abtretung Livlands 
mit zehn Tonnen Goldes zu erkaufen, doch auch dieses wurde nicht an
genommen^.

Allerdings konnten die Schweden in Esthland, obwohl durch einige 

Truppen verstärkt, nichts ausrichten. Chodkiewicz schlug sie (am 25. 
September 1604) bei Weißenstein aufs Haupts König Sigismund 
schrieb sogar an die Stadt Reval und das esthländische Landrathscollegium. 
Der revalsche Bürgermeister lieferte den an die Stadt gerichteten Brief 
sogleich dem schwedischen Gouverneur aus, die Landräthe aber behielten 

den ihrigen einige Tage bei sich, bis sie in Verhaft genommen wurden. 
Sie entschuldigten sich damit, der älteste Landrath Treiben, ^der den 
Brief erhalten, hätte mit seinen Collegen darüber noch nicht berathen 
können. Sie wurden aber dennoch sämmtlich nach Schweden gebracht, 
mit Ausnahme Reinholds Lieven, welcher zugleich Oberster der liv

ländischen Adelsfahne war und daher einem Kriegsgerichte übergeben 
wurde, das ihn zum Tode verurtheilte und enthaupten ließ. Er war 
eines heimlichen Einverständnisses mit den Polen überwiesen worden und 
sollte auch an der Niederlage von Weißenstein Schuld gehabt haben. 
Treiben soll im Gefängnisse gestorben sein, seine Collegen aber wurden 
vom Stockholmer Reichstage im Jahre 1605 freigesprochen und in ihre 
Aemter wieder eingesetzt^. Im Jahre 1605 im Monat Juli eroberte 
Linnardson Wesenberg 8\ Kölsig Karl aber, dessen Flotte schon im vori
gen Sommer den rigaschen Hafen blokirt und von einer gegen achtzig 

Schiffe starken, meist holländischen und lübischen Flotte, die Riga und 
das polnische Heer verproviantirte, gegen fünfundzwanzig Schiffe genom
men hatte86, landete im August mit vierzig Schiffen und zehntausend 
Mann bei Dünamünde, nahm diese Festung und belagerte Riga. Chod

kiewicz näherte sich aus Dorpat mit viertausendfünfhundert Mann, kam 
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aber nur bis Wolmar, von wo er sich nach Norden, gegen Linnardson, 
auch Torstenson genannt, wendete, um dessen Vereinigung mit dem Könige 
zu hindern. Dies gelang nicht und Chodkiewicz zoL sich nach Uexküll. 
Der Schwedenkönig, der die schöne Gertrudenkirche und einen Theil der 

Vorstadt verbrannt hatte, hob die Belagerung in der Nacht vom 16. auf 
den 17. September auf und zog gegen Chodkiewicz nach Kirchholm. Die 
Rigenser verbrannten sein Lager. Der polnische Feldherr, mit dem sich 

der Herzog Friedrich von Kurland vereinigt hatte, lockte das schwedische 
Heer durch einen verstellten Rückzug von seinen Hügeln herunter und 
schlug es an demselben Tage (17. September) aufs Haupt. Torstenson, 
der dem Könige die Schlacht widerrathen hatte weil seine Truppen von 

schnellem Marsche sehr ermüdet waren, kam um, desgleichen achttausend 

Schweden. Karl selbst, der schon von den Polen umzingelt war, wurde 
durch einen livländischen Edelmann Kaspar Heinrich Wrede gerettet, 
der sich zu ihm durchschlug, ihm sein Pferd zur Flucht gab und sodann 
von den Polen in Stücke gehauen wurde87. Wrede's Wittwe, eine ge- 
borne Ungern, und ihre Kinder erhielten Güter in Schweden und den 

Hof Sits im Weißensteinschen in Esthland; seine Nachkommen wurden 
von der Königin Christine in den Freiherrnstand erhoben88. Karl gelang 

es mit großer Mühe die Flotte zu erreichen und nach Pernau zu segeln, 

von wo er nach Reval und Schweden ging, nachdem er den schwachen 
Ueberrest seines Heeres unter den Oberbefehl des Grafen Joachim von 
Mansfeld gestellt hatte. Die Polen, die auch das ganze schwedische 
Lager nebst sechzig Fahnen und elf Feldstücken erobert hatten88, hielten 

am 18. September einen triumphirenden Einzug in Riga und begegneten 
den schwedischen Gefangenen sehr schnöde; der schwedische Reichsrath aber 
traf sogleich Maßregeln zur Fortführung des Kriegs. Dasselbe that auch 
der Reichstag von Oerebro (im März 1606)9°. Während die schwedische 
Flotte die Schifffahrt nach Riga hemmte und auf Dünamünde einen 

vergeblichen Versuch machte, gelang es dem Grafen von Mansfeld zwar, 
einige Schlösser, unter Andern auch Wolmar, einzunehmen, er mußte sie 

aber aus Mangel an Truppen wieder aufgeben91. Der polnische Ober
feldherr bezog mit einem Theil seiner Truppen die Winterquartiere auf 
dem rigaschen Schlosse uud in dessen Umgegend, wo die Polen wiederum 
viele Gewaltthätigkeiten verübten (nach Nyenftä'dts eigener Angabe)9?. 
Unterdessen fand in Esthland eine Güterrevision statt. Die dazu ver
ordnete schwedische Commission nahm einigen Edelleuten ihre Güter 

und verlehnte sie wieder an andere9?. Ein gefährlicher Aufstand, der in 
Polen ausgebrochen war, hinderte König Sigismund, (eine Vortheile in 
Livland zu verfolgen, vielmehr ließ er den größten Theil seiner Truppen 
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aus Livland nach Litthauen marschiren94. Die Gefahren, welche den 
Schweden aus dem Gelingen des von den Polen unterstützten Unter
nehmens des falschen Demetrius drohten, erkannte Karl IX. sehr richtig 
an und bot dem Zaren Boris zweimal, jedoch vergeblich, seine Hilfe 
ein9ä. Demetrius war auch kaum gekrönt (am 29. Juni 1605), als er 
dem Könige Karl in einem Schreiben zu verstehen gab, daß er den Frie
den von 1594 nicht anerkenne. Er schien auch einen Einfall in Esth
land vorzubereiten 96, als er am 17. Mai 1606 in einem Aufruhr er

schlagen wurde.
Nachdem Karls IX. feierliche Krönung (am 5. März 1607) das 

letzte Band zwischen ihm und Sigismund zerrissen hatte 97, verfuhren 
die Schweden unter dem Grafen Mansfeld wieder angriffsweise in Liv
land und errangen einige Vortheile. Die Polen, welche mehrere Liv
länder (Heinrich Lieven, Christoph Treiben und Johann Rosen) aus 
schwedischen Diensten gelockt, hernach aber ins Gefängniß geworfen haben 
sollen, hatten das'Erstere vergebens mit dem Grafen von Mansfeld 
versucht98. Karl IX. befahl ihm zu wiederholten Malen, die Verlegen
heit, in der sich Sigismund während des.in Polen ausgebrochenen Auf
standes befand, zu benutzen, um vorwärts zu gehen- Dem Grafen fehlte 
es aber an Truppen. Im Januar sowohl, als imApril 1608, bot er 
den esthländischen Roßdienst auf. Das erste Mal verhinderte das un
günstige Wetter jede Unternehmung, das andere Mal erschienen nur We
nige. Endlich verschaffte er sich einige Truppen aus Schweden und Finn
land ". Nachdem ein Häuflein Polen, das auf Beute ausgezogen war, 
geschlagen worden und dreihundert schwedische Reiter einen vergeblichen 
Versuch auf das Schloß Fellin gemacht und dabei die gleichnamige 

Stadt in Brand gesteckt hatten, zog der Graf mit fünftausend Mann 
gegen Weißenstein und nahm es am 25. Juni, sei es durch Sturm 10°, 
oder durch Capitulation i, denn die Angaben sind verschieden. Dorpat 
hingegen belagerte er fünf Wochen lang und stürmte es vergebens'^. 
Eben so vergeblich belagerte er, und unter ihm der Oberst Kaspar Kruse 
(Pontus de la Gardie's Schwiegersohn und später Reichsrath), Wvlmar, 

welches vom jungen Woldemar von Fahrensbach tapfer vertheidigt 
wurde. Er nahm Kyrempä und einige andere Schlösser3, ein anderes 
Corps Schweden bemächtigte sich Burtnecks und Wendens, konnte beide 

Schlösser nicht behaupten, steckte sie in Brand und zog sich in die Wiek 

zurück4.
Am 18. December erschien zu Riga ein schwedischer Trompeter mit 

einem Briefe König Karls, in welchem er drohte, die Dünamündung zu 

verderben, wenn die Stadt sich nicht mit ihm vertragen wolle. Dabei 
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befanden sich auch Schreiben des Grafen Mansfeld und des schwedischen 

Reichsraths an den polnischen mit dem Erbieten eines Waffenstillstandes 
und der Einleitung von Friedensunterhandlungen. Das Schreiben an 
die Stände wurde an seine Bestimmung befördert und die Stadt fertigte 
am 17. Januar 1608 ihr Antwortschreiben ab, in welchem ein Stillstand 
bis auf fernern Bescheid vom Könige zugesagt wurde. Der Reichstag zu 
Krakau bewilligte den Stillstand bis zum October und versprach zu einer 
Friedensunterhandlung Gesandte abzuschicken. Ehe aber diese Nachricht 
nach Schweden kam, hatte König Karl dem Grafen von Mansfeld die 
Fortsetzung der Feindseligkeiten vorgeschrieben; es scheint auch, daß er in 
einen so kurzen Waffenstillstand nicht willigen wollte, denn er schickte im 
Frühjahre Commissarien zu den Friedensunterhandlungen nach Reval, mit 

dem Auftrage, einen Frieden oder zwölfjährigen Waffenstillstand zu schlie
ßen. Dasselbe schrieb auch der schwedische Reichstag am 7. April aus 
Derebro an den polnischen. Die Polen hingegen wollten einen Stillstand 

nur bis Ende October gestatten. Den Trompeter, der mit diesem Be
scheide aus Riga nach Reval gesandt wurde, hielten die Schweden, die 
in diese Bedingungen nicht willigen wollten, zurück 5. Graf Mansfeld 

erschien am 17. Juli mit achtzig Schiffen und einem Heere von Schwe

den, Deutschen, Engländern, Franzosen, Schotten und Niederländern vor 
Dünamünde, beschoß es mehrere Tage und nahm es endlich am 26. auf 

Accord ein. Am 4. August schickte er Truppen nach Kokenhusen; dies 
kam in seine Hände8. Dasselbe Schicksal hatte Fellin7. Eine Partie fran

zösischer Reiter, welche das Nyenstädt angehörige Schloß Sunzel am 
22. Juli überrumpeln wollten, wurde mit Flintenschüssen zurückgetrie
ben 8. Die Schweden versenkten die Mündung der Düna und errichteten 
eine Schanze bei der Bolderaa, um die Zufuhr nach Mitau zu hemmen. 
Am 23. August erschien Chodkiewicz mit dem Herzoge von Kurland, 
konnte aber nichts weiter ausrichten, da Mansfeld jede Schlacht ver
mied. Am 11. October ließen die Rigenser aus dem Riesing eine kleine 
Flotille, bestehend aus einer Galeere, vier Strusen mit Geschütz, sechs 

mit Brandmaterialien und dreißig bemannten Fischerböten auslaufen. 
Vierhundert städtische und dreihundert polnische Soldaten unterstützten den 
Angriff auf die weit stärkere schwedische Flotte. Zwei feindliche Schiffe 

wurden leck gemacht und drei verbrannten9. Zwar erschien die schwedische 
Flotte am folgenden Tage wieder, lag aber blos bis zum 19. auf der Rhede, wo 
sie den Grafen von Mansfeld mit einem Theile seiner Truppen wieder 

wegführte w. Die Rigenser nahmen ein für die schwedische Besatzung in 
Dünamünde bestimmtes holländisches Getreideschiff weg (22. October). 
Die Besatzung sing an Mangel zu leiden und verminderte sich durch



190

Krankheiten und Ausreißerei, namentlich der Fremden, die ihren Sold 
nicht richtig erhielten. Chodkiewicz verabredete mit den Rigensern einen 
gemeinschaftlichen Angriff auf Dünamünde, wozu die Stadt zu ihren sechs
hundert Musketieren noch tausend anwerben und viertausend Balken für 

die Belagerungsarbeiten liefern, dafür aber auch über den ganzen Zoll 
verfügen sollte. König Karl, der es erfuhr, kündigte sogleich der Stadt 
an, daß er die Schifffahrt nach Riga aus Rücksicht für diesen Ort und 

weil die Friedensunterhandlungen durch die Winkelzüge der Polen aufge
halten würden, freigeben wolle, unter der Bedingung, in Riga keinen 

Zoll zu erheben, sondern ihn in Dünamünde ablegen zu lassen H.
Die Polen hatten unterdessen Kokenhusen (am 28. October) wieder 

eingenommen die angeknüpften Friedensunterhandlungen hatten aber 
keinen Erfolg. Erft gegen den Herbst 13 meldeten die schwedischen Com- 

missarien in Reval, die vielleicht den Ausgang von Mansfelds Unterneh

men abgewartet hatten, Chodkiewicz ihre Ankunft und forderten ihn zu 
Unterhandlungen auf. Dieser verlangte zuerst die Rückgabe der vom Gra

fen genommenen Schlösser, denn derselbe habe den bis Ende October fest
gesetzten Stillstand gebrochen. Die Commissarien erwiderten, es habe 
zwar wegen eines Stillstandes eine Correspondenz stattgefunden, es sei 
aber nichts, namentlich in Betreff des Termins, festgesetzt, indem die Po
len die Waffenruhe nur bis Ende October zugestanden, die schwedischen 

Stände aber einen zwölfjährigen Stillstand verlangt hätten. Unterdessen 

schrieb der polnische Reichstag aus Krakau am 6. September an den 
schwedischen, ihm seinen Abfall von König Sigismund vorwerfend, worauf 

die Schweden am 17. October durch eine ausführliche Déduction antwor
teten 14. Dieser Schriftwechsel war natürlich nicht geeignet, die Gemüther 

friedlich zu stimmen.
Geldmangel hatte Karl IX. genöthigt, auch Esthlands Kräfte zum 

Kampfe anzuziehen. Er wollte zu Reval einen Zoll anlegen, allein der 
Rath widersetzte sich und der Gouverneur mußte das zur Zollftätte be
stimmte Haus schließen lassen15. Trotz des Unglücks der schwedischen 
Waffen blieb der livländische Adel Karl IX. zugeneigt, schrieb ihm am 
22. April, entschuldigte sein Nichterscheinen bei der Krönung mit seiner 

Armuth und bat um Restitution der eingezogenen Güter, zu der auch der 
König in seinem Antwortschreiben vom 29. Juli ihm Hoffnung machte16.

' Da die Friedensunterhandlungen abgebrochen worden, beschloß der 
polnische Reichstag, der mit dem Ausgang Februars zu Ende ging, den 

Krieg mit Nachdruck fortzusetzen 17. Die Polen nahmen Pernau, am 

26. Februar^, durch Verrätherei *9 sei es einiger Franzosen, wie Hiärn 
und Fabricius sagen, sei es eines Schotten und eines Deutschen, wie 
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Kelch und Dalin behaupten 20. Die Pernauer schickten an Den König 

von Polen Abgeordnete, um die Stadt von dem Verdachte zu reinigen, 
als habe sie die frühere schwedische Eroberung der Stadt begünstigt. Chod
kiewicz gab ihr ein gutes Zeugniß und so erhielt sie die Bestätigung ihrer 

Privilegien21. Der schwedische General Kruse schlug zwar einen Haufen 
Polen in der Nähe von Pernau, richtete aber weiter nichts aus und ver
heerte vielmehr das Land 22. Graf Mansfeld landete mit frischen Trup
pen bei Hapsal2^ und belagerte Pernau. Chodkiewicz eilte mit dreitausend 
Mann zu Hilfe und wehrte (am 31. August) einen Angriff der Schweden 
auf sein Lager ab; die Schweden aber hieben einen Theil des nach Per
nau zu liegenden Waldes ab, so daß die Polen sich der Stadt nicht 
nähern konnten. Chodkiewicz, dessen Truppen großen Mangel litten, 
machte einen Umweg über Fellin und die Wiek, erschien am 6. Septem
ber vor Altpernau und versah nach einigen Gefechten die Stadt mit Pro
viant, während Graf Mansfeld sich nach Audern zog 24. 'à 22. Septem
ber zog er gegen Dünamünde, welches von Niels Stiernskiöld noch immer 
tapfer vertheidigt wurde. Vergebens hatte Chodkiewicz ihn durch die 
Drohung, seine Frau, eine Stackelberg, und seine Kinder, die in Pernau 

gefangen worden, in Ketten nach Polen zu schicken, zu vermögen gesucht, 
die Festung zu übergeben. Er antwortete auf so würdige Weise, daß 
Chodkiewicz beschämt die Gefangenen gut behandelte und nach einem Vier

teljahr in Freiheit setzte 25. Unter dem sogenannten Pfaffenberge, wo 
der Bischof Berthold getödtet sein soll, stießen die beiden Heere auf ein

ander. Mit tausend Mann griff Mansfeld die Polen an und wollte die 
übrigen tausend in die Festung werfen. Chodkiewicz's deutsche Reiterei, 

unter Kaspar von Tiesenhausen, Wolther von Plettenberg und Johann 
und Walther von Fahrensbach, wurde von den schwedischen Kürassieren 
geworfen, diese aber wiederum vom polnischen General Dubrowa, nach 
einer viermaligen Cavaleriecharge in die Flucht geschlagen und beinahe 
sämmtlich niedergemacht. Obwohl das schwedische Fußvolk sich wacker 
hielt, so mußte es doch endlich das Feld räumen und Mansfeld verlor 

gegen tausend Mann (am 27. September). Am folgenden Tage übergab 
Niels Sriernskiöld Dünamünde und wurde mit seinen wenigen und kran
ken Soldaten nach Schweden entlassen2«. Karl IX. mußte sich damit be

gnügen, die Schifffahrt nach Riga zu verbieten (am 18. Juli 1609, 13. Fe- 
bruar und 10. September 1610 27). Chodkiewicz zog nach Litthauen, 
Mansfeld nach Reval in die Winterquartiere. Beide Heere hatten lange 
keinen Sold erhalten und bedurften Ruhe 2«.

Unterdessen hatte Karl IX. den Grafen Jakob de la Gardie mit einem 
Heere nach Rußland dem Zaren Wassili Schuiski zur Hilfe geschickt (Bund- 
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niß vom 29. Februar 1609), während die Polen im Einverständnisse mit 

dem zweiten falschen Demetrius Rußland den Krieg erklärt hatten und 
Smolensk belagerten. Karl erkannte die Gefahren, die Schweden aus 
einer Verbindung Rußlands mit Polen drohten, richtig an, wurde aber 
im Jahre 1611 auch mit Dänemark in einen Krieg verwickelt, in Folge 
dessen die Schweden aus Esthland auf die Insel Oesel und Moon über
gingen und das Schloß Sonneburg einnahmen. Anfangs wollten die 
Sieger das Land verheeren, fanden es aber für gerathener, die Truppen 

daselbst in die Winterquartiere zu verlegen29, wo sie bis zum folgenden 
Sornmer blieben. Die Kämpfe der Schweden und Polen in Rußland, 
wo die erstern Nowgorod, die zweiten aber Smolenk einnahmen und Si
gismunds Sohn Wladislaw zum Zaren gewählt worden war, verschafften 
Livland einige Ruhe. Im Jahre 1610 sielen nur Streifzüge vor und im 

folgenden verabredete Chodkiewicz mit den schwedischen Befehlshabern einen 

Waffenstillstand und zog selbst schon im Frühjahr mit seinen meisten Trup
pen nach Rußland39. Ein verheerender Einfall der Russen in das Stift 
Dorpat war zum Glück von kurzer Dauer31.

Dies war die Lage der Dinge, als Karl IX. am 30. October 1611 
im 61sten Jahre seines Alters starb; ein Fürst, dessen Thatkraft und Ener
gie Schweden die Erhaltung des Protestantismus und seiner politischen 
Selbstständigkeit verdankt. Diese Eigenschaften hatten ihm auch in Liv
land viele Anhänger erworben, indessen war es ihm nicht beschieden, die
ses Land dem polnischen Joche zu entreißen.

Von der innern Entwicklungsgeschichte des Landes, während des so 

eben beschriebenen Krieges, wissen wir wenig. Die Fortschritte der schwe
dischen Waffen bewogen die polnische Regierung zu größerer Milde in 

Beziehung auf Livland. Im Jahre 1607 erließ der polnische Reichstag 
eine neue Ordination für Livland, in welcher-dem livländischen Adel der 
Ankauf von Gütern in Polen und Litthauen mit allen dem dortigen Adel 
vorbehaltenen Rechten, desgleichen auch der Besitz von Starosteien in Liv

land, gleichwie den Polen und Litthauern, gestattet wurde, jedoch sollte 
diese Vergünstigung nur denjenigen zu Theil werden, die sich seit den 
Zeiten des Königs Stephan Bathory gegen die Regierung treu erwiesen 
hatten32. Riga wurde zu Anfang dieser Zeit zum Schauplatze höchst 
ärgerlicher Streitigkeiten zwischen dem Syndicus Hilchen einerseits und 
andererseits dem Bürgermeister Ecke, dem Vicesyndicus Godemann und 
dem ganzen Rath. Sie sind ein trauriges Denkmal des damals in Riga 

herrschenden Parteigeistes. Ihren Grund hatten sie in einer Privatfeind

schaft. Es scheint aber auch, daß Hilchen, der noch im Jahre 1598 ein 

glänzendes Zeugniß über seine der Stadt geleisteten Dienste vom Rathe 
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erhalten hatte ", durch sein Benehmen, als Glied der polnischen Revisions- 
commission, sich Haß zuzog und man ihm vorwarf, den polnischen Ansich

ten und Forderungen, zum Nachtheile der Rechte und Freiheiten des Lan
des und namentlich der Stadt Riga, zu viel nachgegeben zu haben, so 
wie auch seine Erhebung in den Adelsstand und seine Bekleidung ritter- 
schaftlicher Aemter gewiß manchem rigaschen Bürger von altem Schrot 

und Korn ein Greuel war34. Wir kennen diese Streitigkeiten theils aus 
königlichen in Betreff derselben erlassenen Decreten ", theils aus Hilchens 
eigner Vertheidigungsschrift Obwohl diese nur mit Vorsicht zu gebrau
chen ist, so können dennoch die Hauptbegebenheiten, die harten wider ihn 

vom Rathe erlassenen Urtheile und die Art, wie dieselben ausgeführt wur
den, schwerlich von ihm erfunden worden sein, da es notorische und all
gemein bekannte Thatsachen waren. Als Hilchen das wendenfche Land
gerichtsnotariat, ein damals sehr wichtiges Amt, erhielt, blieb er dennoch 
Syndicus in Riga und beförderte zum Vicesyndicat Jakob Godemann 

von Lüneburg. Dadurch machte er sich den schon oben genannten Bür
germeister Nikolaus Ecke zum Feinde, der einem seiner nächsten Verwand
ten das Vicesyndicat zugedacht hatte. Hilchen scheute sich auch nicht, es 

vor dem Rathe höchlich zu mißbilligen, daß Ecke hundert Tonnen Pökel
fleisch ins geheim ohne Erlegung des Zolls ausgeführt hatte. Endlich 

entstanden auch bei Gelegenheit der Abfassung des neuen Landrechts Miß
helligkeiten zwischen der Stadt und der Commission, deren Glied Hilchen 

war; derselbe ermahnte den Rath zu größerer Mäßigung und Ruhe in 
der Abfassung seiner Schreiben. Dies nahm ihm Godemann, der Ver
fasser dieser schreiben, so übel, daß er ihn Lügen strafte und zum Zwei
kampfe herausforderte 37. Bald darauf begegneten sie sich am 24. Sep

tember 1599 in der Vorstadt und nach einigem Wortwechsel und heftigen 
von Hilchen ausgestoßenen Schimpfreden (wie wenigstens Godemann spä
ter klagte), versetzte Hilchen Godemann einen Schlag mit einer Gerte. 
Der tiefgekränkte Godemann scheint sich nun mit Ecke gegen Hilchen ver
bunden zu haben. ^>o wie die königlichen Commissarien abgereift waren 

und während Hilchen vom livländischen Adel zum Abgeordneten nach 
Warschau gewählt worden war, sich mit den Vorbereitungen zu dieser Reise 
beschäftigte, wurde er am 14. Januar a. St. 1600, in Folge einer von 
Godemann an demselben Tage eingereichten Klage, von Ecke zu einem ver

traulichen Gespräche aufs Rathhaus gefordert, wo der Bürgermeister eine 

außerordentliche Sitzung veranstaltet hatte. Als Hilchen erschien, beschul
digte ihn Godemann mündlich der Verrätherei, ohne bestimmte That
sachen anzubringen, versprach aber seine Klage, bei Verlust seines Lebens, in 
vierundzwanzig Stunden zu erweisen. Hilchen verlangte, sein Gegner solle

Th. II. Bd. I. 13 
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einen regelmäßigen Proceß wider ihn einleiten und sich so lange des Raths 
enthalten. Unterdessen hatte Ecke die Thüren des Rathhauses verschließen 
und mit Wachen besetzen lassen. Hilchen war bereit, seine Unschuld in 
einer Viertelstunde zu beweisen, wogegen Godemann in zwei Stunden 

feine Anklage erhärten sollte. Der Rath ging aber darauf nicht ein und 
behielt Hilchen, der vergebens Bürgschaft anbot und sich auf den König 
selbst berief, so wie seinen Schwiegervater Nyenstädt, auf dem Rathhause, 

bot die Bürgerschaft bewaffnet auf und ließ die Stadtthore schließen, ver
muthlich um Schrecken und Unruhe über einen vermeintlichen verrätheri- 

schen Anschlag Hilchens zu verbreiten. Ecke sagte sogar Hilchens Frau, 
das Leben ihres Mannes sei gefährdet und verwarf die Bürgschaft von 
vier Edelleuten, die sich unaufgefordert dazu angeboten hatten, ' behaup
tend, Hilchen sei schon verurtheilt. Der Wojewodę Fahrensbach und Hil

chens eigne Hausgenossen wurden nicht zu ihm gelassen. So wagte der 
Rath mit einem bedeutenden königlichen Beamten und dem Delegirten 
des livländischen Adels zu verfahren und das auf einen bloßen Verdacht 

und eine ganz beweislofe Klage. Die anberaumten vierundzwanzig Stun
den verflossen und Godemann hatte nichts dargethan! Hilchen drang, 
von Fahrensbach unterstützt, auf seine Freilassung. Ecke schlug einen Ver
gleich vor, daß Hilchen Godemann Abbitte thun solle. Hilchen behaup

tete, der Rath könne ohne die Bürgerschaft in einer Verrathssache keinen 
Vergleich treffen und verlangte wenigstens zu wissen, worin der ihm an
geschuldigte Verrath bestehe? Da sagte endlich Ecke, er bestehe in einem 
in den Privilegien (etwa bei der Abfassung des Landrechts?) begangenen 

Irrthum, den er aber nicht darthun könne. Unterdessen ergingen 

sich Hilchens Gegner in wilden Drohungen. Da drang Fahrensbach mit 
Soldaten ins Rathhaus und erzwang seine Freilassung. Zuvor nöthigte 

man ihm. und Nyenstädt eine schriftliche Versicherung ab, durch welche 
sie sich bei Verlust ihres sämmtlichen Vermögens dahin verbürgten, daß 
Hilchen sich sechs Wochen nach gehaltenem Reichstage vor dem Rath stel
len und bis dahin friedlich verhalten wolle. Da es zu spät war, um sie 
ins Reine zu schreiben, ward die Unterschrift bis auf den folgenden Tag 

verschoben. Als Hilchen sich aber in Freiheit sah, so verweigerte er seine 

Unterschrift, um so mehr, da es in dem von ihm auszustellenden Reverse 
hieß, er habe sich freiwillig zur Haft angeboten, legte beim Schloßgerichte 

am 19. Januar eine Protestation wider den Rath ein, „der ihn einen 
Verurtheilten gescholten und angesprengt habeu und ließ sie seinen Wider

sachern durch einen öffentlichen Notar einhändigen. Seine Gegner be
haupteten nachher, er habe den Revers unterschrieben, ob etwa nur das 
Concept auf dem Rathhause, wo man ihn mit Gewalt zurückhielt? Die
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Protestation nannte der Rath eine Schmäh- und Aufruhrschrift. Um die 
Klage wider ihn besser zu begründen, stellte Ecke gegen seine Hausgenos

sen und Dienstboten eine Untersuchung an, in der Hoffnung, irgend etwas 

zu entdecken, was zu diesem Zwecke dienlich sein könnte. Hilchen ließ 
seine Gegner vor den König laden und bat den Rath schriftlich, sich darein 
nicht zu mischen. Sein beständiger Gönner, der Großkanzler Zamoisky 
und der Vicekanzler Tilecki schrieben ebenfalls an den Rath. Der Erstere 
warf dem Rathe sein parteiisches und rechtswidriges Verfahren vor, der 
Andere rieth, die Sache gütlich beizulegen. Der König übernahm die Ent
scheidung über die Klage Hilchens in Betreff der von ihm erduldeten Be

handlung und namentlich der ihm abgedrungenen Caution und sistirte alle 
Verhandlungen in Folge derselben (am 18. März 1600). Beide Theile 

erschienen vor dem königlichen Gerichte und zwar seitens der Stadt nicht 
Godemann, sondern der Rathsherr Heinrich von Ulenbrock, mit dem 
Stadtsecretair Lorenz Eich. Die Letztern beriefen sich auf ein Privilegium 
König Stephans, wonach die Stadt nicht gehalten sein sollte, einem Bür
ger, der sich ihrem Gerichte entzogen hatte, Rede zu stehen und derselbe- 
vielmehr an das städtische Gericht zu verweisen sei. Hilchen wandte ein, 

er habe sich nicht dem Gerichte entzogen, sondern klage wider das will
kürliche Verfahren des Raths und so passe auch jenes Privilegium, das 
nur für Privathandel erlassen sei, auf die vorliegende Sache nicht. Durch 
Decret vom 10. Juni wurde die Entscheidung in dieser Angelegenheit bis 
dahin verschoben, wo der Senat zahlreicher versammelt, der Godemann- 
sche Streithandel an den Rath verwiesen und demselben befohlen wäre, im 
Wege des ordentlichen Processes zu verfahren und gegen das Hilchen vom 
Könige ertheilte freie Geleit nichts zu unternehmen.

Unterdessen hatte der Rath eine in kränkenden Ausdrücken abgefaßte 
Ladung Hilchens am Rathhause anfchlagen und viele Abschriften derselben 
vertheilen lassen. Der König befahl, diese Ladung aufzuheben und Hil
chen den Gebrauch aller Vertheidigungsmittel, so wie die Appellation zu 

gestatten. Die beiden Reichskanzler riethen wiederum zu einem gütlichen 
Vergleich, doch vergebens. Hilchen bat um Citation seines Gegners, an
statt dessen erschien gegen ihn eine neue Ladung, die noch beleidigender 

war, als die frühere. Der Rath verweigerte Hilchen mehrere zur Füh
rung seiner Sache nöthigen Papiere, so wie ein sicheres Geleit und wollte 
ihm eben so wenig ein Eremplar des königlichen Decrets vom 10. Juli 

Zustellen. Dagegen wurden mehrere Diener Hilchens, sogar polnische Edel- 
ieute, die er nach Riga geschickt, ihrer Briefschaften und Kleider beraubt, 

verwundet und ins Gefängniß geworfen, so daß Hilchens Freunde seine 
Sicherheit in Riga für gefährdet hielten. Der Termin war auf den 

13'
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3. October angesetzt, an welchem die Musterung des Roßdienstes bei Ver
lust der Güter stattsinden sollte. Die Landräthe und der Adel verboten 
daher Hilchen, nach Riga zu gehen und sein Anwalt wurde vom Rathe 
nicht vorgelassen. Der Prediger Ziegler, der zu Gunsten Hilchens die 
Stimme erhob, mußte mit Weib und Kind im Spätherbste die Stadt 
verlassen und fand in Königsberg Aufnahme. Von Seiten des Adels, 
dem die wider seinen Delegirten angekündigte Hochverrathsklage nicht 
gleichgiltig sein konnte, erschienen mehrere Staroften in Riga, um theils 

ihren Inhalt zu vernehmen, theils einen Vergleich zu versuchen. Hievon 
wollte man nichts wissen. Eine Protestation der Ritterschaft gegen das 
wider Hilchen beobachtete Verfahren hatte ebenfalls keinen Erfolg, der 
Rath entschloß sich zwar, Godemann auf Hilchens Antrag 'ebenfalls zu 
citiren; Ecke und drei andere Rathsglieder aber, die Hilchen vor das 
königliche Gericht geladen hatte, saßen in der Godemannschen Sache als 

Richter, obwohl Hilchens Anwalt sich dagegen erklärt hatte. Der Rath 
forderte endlich sogar, Hilchen solle persönlich erscheinen, und da dieser es 
ohne sicheres Geleit nicht zu thun wagte, so fällte er ein Contumacial- 
urtheil des Inhalts, daß Hilchen binnen sechs Wochen Godemann Abbitte 
thun und die Kosten ersetzen sollte. Hilchens Bevollmächtigte appellirten 
an den König. Godemann riß, wie Hilchen behauptet, dem Burggrafen 

das Gesuch aus der Hand und trat es auf dem Rathhause mit Füßen. 
Der Rath schlug die Appellation ab; dagegen nahm das Schloßgericht 

sie an. Hilchen, der um diese Zeit von Fahrensbach in Landesangelegen
heiten an den Reichskanzler geschickt wurde, bat um eine Vorladung sei
ner Gegner vor das Appellationsgericht. Die Kriegsunruhen verhinder
ten die Erfüllung seines Gesuchs und obwohl der Rath selbst vom Könige 
aus diesem Grunde ermächtigt worden war, von April bis Michaelis 1601 

die Gerichte zu schließen und Hilchen außerdem noch von Zamoisky ein 
besonderes Exemtionsschreiben erhalten hatte, weil er in Staatsdiensten 
verwandt werden sollte, so schritt er dennoch zur Erfüllung seines Con- 
tumacialurtheils. Um dieser Handlung eine größere Feierlichkeit zu geben, 
wurden Einige aus dem Adel und der Bürgerschaft dazu geladen. Am 
16. Februar mußte der Nachrichter in Hilchens Namen Godemann Ab
bitte thun und zum Ersatz der Kosten wurden dem Letztern das Haus 
der Gattin Hilchens und die Grundstücke ihres Vaters, des ehemaligen 

Bürgermeisters Nyenstädt, zugesprochen. Schon im vorigen Jahre hatte 
der Letztere in Veranlassung dieser Händel sein Amt aufgegeben und wie 
er in seinem Handbuche sagt, in die Verbannung, d. h. auf sein Gut 

Sunzel gehen müssen. Seine Tochter mußte, obwohl hochschwanger, ihr 
Haus verlassen, ihre unmündigen Kinder wurden gemißhandelt, sein Wap-
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pen überall, wo es sich befand, öffentlich abgerissen und sein Landgut 
vier Meilen von Riga geplündert und dessen Gebäude verbrannt.

Doch war dies nur der erste Aufzug des Dramas und das Werk 
der Rache noch nicht vollendet. Godemann hatte am 5. Februar wiederum 

eine Ladung gegen Hilchen erwirkt und am Rathhause anschlagen lassen. 

In derselben wurde er als ein meineidiger Diener seiner Vaterstadt, treu
loser Amtsführer, Verletzer der Stadtfreiheiten und Rechte, Tumultuant 
und Calumniant bezeichnet, der sogar willig gewesen sei, einzelne Raths
glieder aus dem Wege zu schaffen, erschießen oder vergiften zu lassen. 
Hilchen, der um diese Zeit mit dem Reichskanzler von Warschau nach 
Zamosc reifte, fand von ungefähr eine Abschrift derselben und proteftirte 

wider sie in der nächsten Stadt. Obwohl er im polnischen Lager diente 
und daher schwerlich in Riga erscheinen konnte, so fällte dennoch der Rath 
wider ihn ein zweites Contumacialurtheil, verurtheilte ihn als Aufrührer, 
Landfriedenbrecher, Meineidigen und Meuchelmörder zum Tode und er
klärte ihn für vogelfrei, weil er die Majestät der Stadt Riga verletzt habe. 
Die Anklagepunkte betrafen außer der an Godemann verübten Mißhand
lung, die Hilchen gesteht, lauter auf öffentliche Verhältnisse bezügliche 
vermeintliche Vergehen. Es hieß, er habe sich vielfältig den Privilegien 
und Freiheiten der Stadt widersetzt und fünfzehn Artikel derselben, die 
aber nicht benannt wurden, in einem Pasquille gefährlich gedeutet, eine 

Gesandtschaft der Stadt verhindern wollen, um sie dem Landgerichte und 

dem livländischen Tribunale zu untergeben, während im Gegentheil das 

schon drei Monate vor dem Zwiste mit Godemann abgefaßte Landrecht 
die Städte von der Gerichtsbarkeit des Landgerichts frei erklärte; zur Zeit 
der Revisionscommission habe er Streitigkeiten der Religion wegen erregt; 
Godemann einen Verräther des verbesserten Kalenders und Ecke einen 
Verräther der Jakobikirche genannt; durch aufrührerische in der Stadt 
ausgestreute Schriften (Hilchens Protestation u. s. w.) eine Empörung zu 

erregen gesucht; einen falschen Boten im Namen des Königs aus War

schau an die Stadt geschickt, welcher nach seiner Ankunft am Abende eines 

Festtages (an einem Sonnabend) die Behörden versammelte, ohne irgend 
einen Auftrag vom Könige zu haben (was falsch war); die Stadt habe er, 
Hilchen, fälschlich beim Könige beschuldigt, seinem Schwiegervater mit Ge
walt nach Leben und Vermögen getrachtet zu haben; er habe eine Crimi- 
nalcitation des Adels gegen die Stadt ausgewirkt (was ganz falsch war); 
auf dem Reichstage zu Warschau die Stadt einer Verschwörung wider 
das Reich beschuldigt; den Severinschen Vertrag für eine Verkleinerung 
der königlichen Rechte erklärt; einige Adelige erkauft, um etliche Raths

glieder aus dem Wege zu räumen oder gefangen zu nehmen; die Stadt
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um etliche hunderttausend Gulden betrogen; er habe behauptet, die rigi- 
schen Boten hätten auf dem Reichstage von 1600 mit einem vornehmen 
Senator überlegt, wie sie einen angesehenen livländischen Edelmann fan
gen und ihm übergeben wollten; endlich habe Hilchen durch falsche Brief
schaften und Zeugnisse Spaltungen im rigaschen Rathe veranlaßt. Außer
dem sollte er auch auf mancherlei Weise getrachtet haben seine Pflegbe- 
fohlnen um das Ihrige zu bringen. Die letzteren Beschuldigungen wurden 

alle von Hilchen geleugnet. Da von den vier Bürgermeistern zwei dem 

Urtheile nicht zustimmten, so wählte man blos zu diesem Acte, der Ver
fassung ganz entgegen, einen fünften Bürgermeister, schickte auch, wie 
Hilchen erzählt, eine Gesandtschaft an den König von Polen und an den 
Kaiser, die weder Kosten noch Mühe sparte, um eine Bestätigung zu er
langen, jedoch vergeblich. Der Rath suchte wenigstens die Fällung eines 

Endurtheils von Seiten des Königs zu Hintertreiben und es scheint ihm 

auch gelungen zu sein. Er wollte es lieber auf einen Schiedsspruch von 
Seiten unparteiischer Männer, oder der drei größern preußischen Städte, 

oder einer andern unverdächtigen Stadt ankommen lassen. Hilchen ge- 

rieth darüber ins größte Elend, in welchem ihn nur der Krongroßkanzler 
Zamoisky unterstützte. Dieser übergab ihm nämlich auf einige Zeit ein 

Landgut mit tausend Gulden Einkünfte in der Nähe seiner eigenen Be
sitzungen. Dort fand er, aus den Feldzügen der Jahre 160t und 1602 

zurückgekehrt, in denen er Fahrensbach begleitet hatte, einen Zufluchtsort, 
während der König alle Betheiligten nach Krakau citiren ließ (im Jahre 
1603). Er arbeitete daselbst eine Vertheidigungsschrift aus, die er an 

mehrere deutsche Universitäten und Gelehrte versandte ^. Auch Nyen- 

städt wurde in Folge dieser Händel in Processe verwickelt, die im Namen 

des Raths auf Anstiften Ecke's und seines Anhangs geführt wurden, und 
fünf Jahr lang dauerten. Das Höfchen Wybershof bei Riga, wohin er 
aus Krakau zurückgekehrt war, wurde, auf das falsche Gerücht von Hil- 
chens Rückkunft, unter der Anführung eines Schwiegersohns Ecke's, bei 
Nacht überfallen, geplündert und zerstört. Nyenstädt mußte, wie er in 
seinem Handbuche sagt, auf allen Reichstagen Recht suchen und in sei
nem hohen Alter über tausend Meilen reisen. Dreimal ließen sich seine 

Gegner für Nichterscheinen verurtheilen, bis endlich die Sache vor dem 

königlichen Gerichte gründlich erörtert und dem Könige unterlegt wurde, 

der sich zu Gunsten Nyenstädts aussprach. Mehrere hohe polnische Be

amten ermahnten den Rath, das königliche Decret in der Sache nicht ab

zuwarten. Des allgewaltigen Ecke's Ansehen war in Riga gesunken, er 

wurde bedeutender Vergehen angeklagt (f. im folg. Kap.) und mußte so
gar die Stadt verlassen. Godemann, der die Sache gegen Nyenstädt 
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führte, erschien endlich in Krakau und bot einen Vergleich an, der aber 
nicht angenommen wurde. Die königlichen Beamten, Gotthard Tiesen- 
hausen und Magnus Nolde, wurden vielmehr zu Schiedsrichtern ernannt 
und ihr Spruch von Godemann unterschrieben, der bald darauf Riga 
meiden mußte, nachdem er aus den Rathsprotokollen über dreißig gegen 

ihn zeugende Blätter ausgeschnitten hatte. Die beiden Aelterleute und 
mehrere Rathsglieder forderten ebenfalls Nyenftädt zur Versöhnung auf. 
Er gab nach und wurde am 11. October 1605 feierlich in seine Aemter 
wieder eingeführt 39. Hilchen aber erlangte trotz aller Klagen viele Jahre 
lang nichts und wurde nach Ecke's Rückkehr nach Riga sogar beim Kö

nige verleumdet. Erft im Jahre 1609 ward das gegen ihn beobachtete 

Verfahren durch ein königliches Decret für rechtswidrig erklärt und seine 
Gegner wurden zu Abbitte und Schadenersatz verurtheilt. Allein in sei
ner Vaterstadt konnte er des spätern Sieges sich nicht mehr erfreuen. Er 
starb unter den Vorbereitungen zur Reise im März 1610 und wurde mit 
Erlaubniß des Raths in einer rigaschen Kirche beerdigt. Der auf 80,000 
Gulden berechnete Schadenersatz scheint trotz der Klagen seiner Erben, 
die noch im Jahre 1665 vor die schwedische Regierung kamen, nie aus
gezahlt worden zu sein. Sein Geschlecht ist erloschen. Daß die polnische 
Regierung ihn, einen hochgestellten königlichen Beamten, nicht kräftiger un

terstützte, obwohl der Rath, dem Befehle des Königs geradezu entgegen, 
nicht blos in der Injurien-, sondern auch in der vor dem polnischen Se

nate anhängigen Hochverrathssache von sich aus entschieden hatte, rührte 

wohl davon her, daß man bei den großen Fortschritten der Schweden den 

Rath schonen zu müssen glaubte.
Dem fortwährenden Kriege mit Schweden hatte Riga es vielleicht 

zu verdanken, daß es außer der allgemeinen Bestätigung seiner Privile
gien im Jahre 1601 auch noch unter dem 6. und 12. März eine könig
liche Versicherung erhielt, durch welche es von der Gerichtsbarkeit des 

wendenschen Tribunals befreit und unmittelbar dem königlichen Gerichts

höfe untergeben wurde40. (Ein Vorrecht vor den übrigen livländischen 

Städten, welches Riga bis jetzt bewahrt hat.) Ferner sollten auch alle 
ein bürgerliches Gewerbe treibende königliche Beamte die Gerichtsbarkeit 
der Stadt anerkennen und zu Tragung derselben Abgaben wie die Bür
ger verpflichtet sein, eine ganz billige Bestimmung, sobald zu ihren Gun
sten das ausschließliche Recht der Stadtbürger auf bürgerliche Nahrung 
aufgehoben wurde4'. Durch Verordnung vom 1. März 1603 erhöhte 
Sigismund III. das der Stadt schon früher überlassene Drittel bcr Soll
einnahmen auf die Hälfte42. Desgleichen billigte Chodkiewicz das Be
nehmen der Bürgerschaft in den im Jahre 1604 zwischen ihr und dem 
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Rathe über die Auslegung des ihr verhaßten Severinschen Vertrags aus
gebrochenen Streitigkeiten". Die große Gilde wollte ihren Genossen 
Evert Oetting, der nicht zur Aelteftenbank gehörte, zum Aeltermann 
wählen. Dem widersetzte sich der Aeltermann Wißmann, weil es seit 
fünfzehn Jahren nicht so gehalten worden sei, wie er im Buche der Ael- 
termänner es selbst erzählt. Es entstand ein großer Tumult auf der 
Gildstube. Man rief nach dem Schrägen, der war verloren gegangen und 

der Aeltermann hatte ihn nie gesehen. Auch der Rath widersetzte sich 
dem Begehren der Gilde und verlangte, daß zuvor die nicht vollzählige 
Aeltestenbank, bis auf die althergebrachte und im Severinschen Vertrage 
festgesetzte Zahl von vierzig ergänzt und sodann aus ihr der Aeltermann, 
wie gewöhnlich, gewählt werde, umsomehr, da nach dem Severinschen 
Vertrage der ganze großgildische Ausschuß, den Aeltermann mit einge
rechnet, aus vierzig und nicht aus einundvierzig Personen bestehen sollte. 

So meldet wenigstens Nyenstädt; die praktische Bedeutung der Sache 
scheint aber darin gelegen zu haben, daß nach dem Severinschen Vertrage 
die Bürgerschaft für jeden abgegangenen Aeltesten sechs Candidaten dem 

Rathe vorzuschlagen hatte, aus welchen der Rath wählte, so daß er also 
befugt war, den Liebling der Bürgerschaft nicht in die Aeltestenbank zu 
lassen, während über die Wahl eines Aeltermanns im Severinschen Ver
trage nichts vorkommt, die Gilde sich also für berechtigt hielt, ihn so 
wie die übrigen Glieder des Vierziger Ausschusses, aus ihrer Mitte zu 

wählen. Da der Rath dies nicht zugab, so wollte die Gilde den frühern 
Aeltermann behalten, bis daß der König in der Sache entschieden habe. 
Sodann beschwerte sich die Bürgerschaft über den Severinschen Vertrag 

überhaupt, dessen Abschaffung man ihr schon oft versprochen habe, und 

über die Art, wie der Rath ihn auslegte. Sie behauptete auch, der Rath 
habe selbst diesem Vergleiche in vielen Punkten zuwider gehandelt, ohne 
Zustimmung der Aeltermänner Stadtgelder und zwar sogar zu Privat
sachen ausgegeben, Anleihen in der Stadt Namen gemacht, Soldaten 
angenommen und abgedankt und bei ganzen Rotten heimlich aus der 
Stadt geschickt, zu Gesandtschaften übergroße Kosten aufgewandt und die 
desfallsigen Instructionen und Relationen nur stückweise den Aeltesten 

mitgetheilt. Die Bürgerschaft verlangte, außer der Abschaffung des Se
verinschen Vertrags, die Vereinigung der gesummten Stadteinkünfte in 

Eine Easse, die unter der Mitaufsicht ihrer Delegirten zu stehen habe, 
wogegen allen Stadtbeamten eine Entschädigung für ihre Mühwaltung 

werden sollte. Ferner sollte der Bürgermeister Ecke, der Hilchens vor 

dem polnischen Rathe gegen ihn ausgesprochene Schmähungen auf sich 
sitzen lassen, vom Amte entfernt werden, bis er sich gerechtfertigt habe.
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Seinen Verwandten sollten künftig nicht mehr die vornehmsten Stadt
ämter zugetheilt bleiben. Namentlich sollte sein Tochtermann Rötger zur 
Horst, dessen Bruder beim Herzoge Karl diente, nicht zugleich die Ober

aufsicht über das Geschützwesen und das Fußvolk führen. (Zu Anführern 
wählte der Rath meist Nichtbürger, bisweilen livländische Edelleute, z.B. 
im Jahre 1575 Joachim Tydich, Licenciât der Rechte (j. u. c.), im 

Jahre 1579 Naeman Samson aus Geldern, Vater des Generalsuperin
tendenten, 1606 Kaspar von Tiesenhausen, 1618 Burchard von Soldern, 
1620 Wilhelm Schoutten, einen kriegserfahrnen lübischen Hauptmann 
u. a. m.44. Die Söldner sollten nicht dem Rathe allein (was freilich 
ungehörig war), sondern zugleich der Gemeinde oder vielmehr der Stadt 

schwören. Chodkiewicz, der sich zufällig in Riga befand, wurde von der 
Gemeinde in der Sache angegangen und erklärte sich zu ihren Gunsten, 

denn an ihrer Anhänglichkeit mußte der polnischen Regierung wohl mehr 

als an der des Raths gelegen sein. Er trug so selbst zur Wiederher
stellung der alten Verfassung und zur Aufhebung der von den Polen 
eingeführten Veränderungen bei. Nach langem Streite wurden die mei
sten Punkte vom Rathe zugestanden und am 29. April 1604 ein neuer 

Vertrag geschlossen4-^, durch welchen der Severinsche unter der nachzu

holenden königlichen Genehmigung förmlich aufgehoben und die früher 
bestandene Ordnung wieder eingeführt wurde. Die Wahl der Aeltermän- 

ner sollte nach den Schrägen vor sich gehen, die Zahl der Aeltesten und 
Aeltermänner auf dreiundsechzig (statt der frühern siebzig) beschränkt wer

den und die Bürgerschaft in sehr wichtigen Stadtangelegenheiten von 
ihnen, auf Zulaß des wortführenden Bürgermeisters und nach Genehmi

gung der vorzutragenden Artikel, um ihr Gutachten gefragt und dieses 
von den Aeltesten an den Rath gebracht werden, der sich darüber mit 
ihnen zu vergleichen hatte. Zu Aeltesten und Aeltermännern sollten nur 

angesehene Bürger gewählt und vom Rathe bestätigt werden. In Be
treff der Stadteinkünfte und des Militairs wurde das oben Angeführte fest

gesetzt. Das rigasche Recht sollte revidirt und eine neue Polizeiordnung 
vereinbart und dem Könige zur Bestätigung unterlegt, Lehngüter und Be- 
nesicien nur nach Verdienst vergeben und die Bönhasen abgeschafft, aber 
auch die zünftigen Handwerker angehalten werden, billige Arbeit prompt 
zu beschaffen — ein Beweis, daß man die Gebrechen des Zunftwesens 
schon fühlte, aber ihnen nicht abzuhelfen verstand.

Nachdem die Bürgerschaft ihre frühern politischen Rechte auf diese 
Weise wiedererlangt hatte, wurde der Bürgermeister Ecke, der um seines 
Eigennutzes und Hochmuths wegen von jeher, besonders aber seit den 
Kalenderunruhen verhaßt war, zur Rechenschaft gezogen. Er hatte sich 
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erlaubt, öffentliche Gelder, bis gegen achttausend Thaler, wie selbst der 
Aeltermann Frölich, sonst wohl nicht sein Gegner, zugiebt48, zu zehn bis 

zwölf Prozent zu verleihen und hatte dadurch so viel erwuchert, daß er 
außer bedeutenden Capitalien, noch zwölf Häuser besaß. Ueber dieses Ver

fahren zur Rede gestellt, versprach er, das Geld mit fünf Prozent zu ver
zinsen. Dies wurde von der Gemeinde, namentlich auf Rath des 
Aeltermanns Oetting, nicht angenommen. Außerdem hatte er nach Nyen- 

städts, seit dem Hilchenschen Processe, seines Gegners, Angabe, noch an
dere Gelder aus dem Stadtkasten genommen und davon Rechnung 
abzulegen versprochen, aber es nicht gethan, wofür ihn Hilchen schon vor 

Zeiten einen Dieb genannt hatte. Endlich hatte er auch gegen die neue 
Vereinbarung zwischen dem Rathe und der Gemeinde protestirt4?. Man 
verlangte daher, daß er sein Amt niederlege und gab ihm zur Rückzah
lung der Summe, auf des Chodkiewicz Fürbitte, ein Jahr lang Seit48. 

Er verließ am 24. Juli 1605 die Stadt, zog sich aufs Schloß zurück 

und wurde nebst seinen gleichverhaßten Schwiegersöhnen, den Rathsherren 
Rötger zur Horst und Thomas Ramm abgesetzt48. In demselben 
Jahre war Godemann, der vom Rathe auf eine Gesandtschaft geschickt 

worden war, beschuldigt worden, gegen seine Instruction gehandelt zu 

haben und war aus Furcht nach Dünamünde geflohen, um sich unter den 
Schutz der polnischen Behörden zu begeben, wie es die Meisten thaten, die 
sich in ähnlicher Lage befanden. Dort schrieb er eine Schmähschrift gegen 

die Stadt, an der vielleicht auch Ecke und Ramm Theil genommen haben. 
Wenigstens sollten sich ihre Namen auch auf dem Titel befunden haben. 

Dieser Schrift bemächtigte sich heimlich ein gewisser Verend Klandt, der 
in einen Criminalproceß verflochten und ebenfalls nach Dünamünde ge

flüchtet war, und theilte sie dem Rathe mit (October 1606). Rath und 
Gemeinde fühlten sich hierdurch tief gekränkt und die drei Betheiligten 
wurden citirt, um entweder ihre Schmähungen zu erweisen oder die Strafe 
der Talion zu erdulden 5o. Der Aeltermann Oetting und der Notar der 
Stadtkasse Zaupe (später sein Nachfolger) stellten Ecke eine Rechnung 
von 20,000 Gulden, worauf dessen sämmtliche Güter eingezogen wur

den 5i. Ecke wandte sich an den König; derselbe befahl, ihn in seine 
Aemter und Güter wieder einzusetzen. Auf die Vorstellung einer von der 

Stadt nach Warschau abgefertigten Gesandtschaft schickte der König in
dessen im August 1607 den kurländischen Edelmann Magnus Nolde nach 
Riga, um einen Vergleich zu Stande zu bringen. Ecke versprach, sich 

von allen öffentlichen Angelegenheiten fern zu halten und wünschte nur 

die Ehrenvorzüge seines Amts zu genießen. Viele waren dafür, doch 
Oetting hintertrieb jede Vereinbarung und Nolde mußte unverrichteter 
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Sache wieder abreifen. Ecke und seine Schwiegersöhne ließen nun die 
Stadt vor den König laden und, obwohl dieselbe in dieser Angelegenheit 
im Jahre 1609 eine Gesandtschaft nach Polen schickte, die ihr gegen 
5000 Thaler kostete so erlangten ihre Gegner dennoch beim königlichen 
Gerichte ein Decret, wodurch sie in ihre Güter und Aemter wieder ein

gesetzt wurden und Ecke seine Rechnungen, nach denen er der Stadt nur 
9487 Gulden 7 Groschen schuldete5^, in Gegenwart einer Specialcom- 
mission berichtigen sollte. Der Schmähschrift scheint nicht gedacht worden 
zu sein, weil, wie der Bürgermeister Nyenstädt wenigstens den Aelter- 
männern auseinandersetzte, sie nicht publicirt, sondern dem vermeintlichen 
Verfasser entwandt worden und also vor allen Dingen ihm zu restituiren 

war, wonach man keinen Beweis gegen ihn in Händen haben würbe54* 

Oetting, welcher Ecke, wie es hieß zum Nutzen der Stadt, verfolgte und 
bei Vielen für einen eifrigen Patrioten galt, wie z. B. aus der von seinem 
Nachfolger Zaupe ihm im Buche der Aeltermänner gehaltenen Lobrede 
hervorgeht, während Andere, wie der spätere Aeltermann Frölich, ganz 
verschiedener Meinung waren55, vergaß hiebei auch seinen Vortheil nicht 
und forderte für seine Mühwaltung eine Entschädigung von 5000 Tha
lern. Dem widersetzte sich der Aeltermann Frölich (Januar 1611) und 
es kam zu so heftigen Streitigkeiten, daß Frölich am 5. April von Oet- 
tings Schwager meuchlerisch überfallen wurde und der Thäter dafür nicht 

einmal ins Gefängniß kam, denn die Bürgermeister, unter Andern Ny

enstädt, inhibirten das Verfahren. Obgleich sämmtliche Aelterleute da
wider protestirten, so geschah doch weiter nichts, als daß beide Theile ans 
Gericht verwiesen wurden. Oetting brachte eine Criminalklage gegen 
Frölich ein. Da Frölich sich wacker vertheidigte, eine Widerklage eingab, 

schimpfliche, unter andern von einer Rathscommission ihm vorgeschlagene, 
Vergleichspunkte von sich wies und sich an den König wegen Beschleu
nigung des Prozesses wandte, ward der Thäter endlich im August zu 
sechs Wochen Gefängniß im Sandthurme verurtheilt, allein auf dem 

Rathe gehalten und dort täglich tractirt, bis er einen Blutftur; bekam 
und daran starb. An den Ungerechtigkeiten, die Frölich zu erdulden hatte, 
war zum Theil Privathaß schuld, denn er hatte von Oettings Schwieger
vater auf Verlangen der Gemeinde eine Summe Geldes zurückgefordert, 
die er von der Stadt geliehen hatte 56. Die beiden Gildstuben, denen 
das zu Gunsten Ecke's erlassene königliche Decret (am 23. Februar 1611) 

mitgetheilt wurde, erklärten, sich dem Könige nicht widersetzen zu wollen, 
schoben aber dennoch die ganze Sache an den Rath zurück. Dies nahm 

der Rath nicht an, der Bürgermeister Nyenstädt verlangte ein bestimmtes 

Gutachten der Gilden. Die Aeltestenbank erklärte sich nun für die Aus; 
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führung des Urtheils; Oetting behauptete dagegen, die Gemeinde wolle 
ihre Anforderungen an ihre Gegner auf dem Rechtswege ausführen. Die 
Dockmänner erklärten ihrerseits, daß Frölich den Beschluß der Gemeinde 
richtig referirt habe. Chodkiewicz und der Bischof von Wenden, die sich 
in Riga befanden, forderten Frölich vor sich und ermahnten ihn zum Ge
horsam. Dafür wurde Frölich eines Einverständnisses mit dem Admi
nistrator beschuldigt. Auf das Andringcn des Letztem und des Bischofs, 

die sich in Person aufs Rathhaus verfügten, und zwar der Letztere auf 
des Chodkiewiczy Verlangen als Zeuge der Verhandlungen, beschloß man, 

dem Könige zu gehorchen. In die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses 
wurden aber einige, Ecke nachtheilige, Clauseln inserirt, z. B. daß er 
erst nach Bezahlung der Forderungen der Stadt in sein Vermögen wie
dereingesetzt werden, auch die den Rathsgliedern zukommenden Ehrenrechte 
nicht genießen sollte, was an sich wohl nicht unbillig, aber dem Decrete 

zuwider war. Der Beschluß wurde solchergestalt in der Kämmerei ver
lesen, wo die Stimmen sich theilten, indem nur die drei Bürgermeister 
und die drei Aeltesten großer Gilde dafür, die drei Rathsherren und drei 
Aelteften kleiner Gilde aber dagegen waren und eine dem mündlichen 

Beschlusse gemäßere Redaction, jedoch vergebens, verlangten. Diese Aus
fertigung wurde dem Bischöfe mitgetheilt, der mit ihr sehr unzufrieden 
war, sie aber doch an Chodkiewicz schickte (9. März 1611). Derselbe er
widerte mit einem scharfen Briefe. Der Rath protestirte, der Admi
nistrator antwortete mit einer Gegenproteftation und die Stadt entschloß 
sich zu einer zweiten Gesandtschaft nach Warschau, zu der sich Oetting 

zudrängteö?. Ihr Resultat (sie kam am 8. April 1612 zurück) entsprach 

den Wünschen ihrer Urheber nicht. Es blieb bei der frühern Entschei
dung. Dagegen ward Klandt auf Befehl des Königs gefänglich einge

zogen und der Bürgermeister Götte und Oetting, die in dieser Angelegen
heit als Gesandte nach Polen gegangen waren, abgesetzt. Dem Letzter» 
wurde befohlen, bis zur Entscheidung der gegen ihn vom königlichen 
Fiscal, wegen Unruheftiftung, erhobenen Anklage, Riga und dessen Ge
biet zu meiden 0«. Er blieb also in Mitau, der Ausgang seines Pro
cesses ist unbekannt. Götte starb, wie man sagt, freiwillig, nachdem 
er sich einige zeitlang aller Nahrung enthalten, am 9. Februar 1614.

Nachdem Ecke mit seinen Schwiegersöhnen zurückgekommen war, 
wurde er aufgefordert, seine Rechnung abzulegen. Am 9. Juli fand 

Solches in der Kämmerei in Gegenwart der Glieder der Cassen- 

verwaltung, unter andern Frölichs und seines Vorgängers Zaupe, 
statt. Der Letztere behauptet am Schlüsse seiner Notizen im Buche der 
Aeltermänner, Ecke sei der Stadt bedeutende, theils durch eigenen Brief 
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und Siegel, theils aus den Cassenbüchern zu erweisende Summen (und 
zwar über 70,000 Mark rig.) schuldig gewesen, ferner eine der Stadt 
von Chodkiewicz schon im Jahre 1604 zu- und Ecken aberkannte Summe 
von 35,000 Mark, wofür Ecke eine Forderung von 30,000 Mark an 
einen gewissen Gerhard Maneken angeboten hatte. Ecke schob alle die 

ihm gemachten Nachrechnungen auf den Münzmeister Heinrich Wulf und 
obwohl Zaupe lebhaft widersprach, stimmten die übrigen Glieder, theils 
aus Furcht, theils in der Hoffnung auf Ecke's künftige Gunst, damit 
überein. Am 22. Juli wurden Ecke und seine Schwiegersöhne von drei 
königlichen Commissarien feierlich in ihre Aemter wieder, eingeführt, wor
auf Ecke erklärte, der Stadt nur noch fünfundzwanzig Gulden schuldig 

zu sein. Zaupe widersprach, Ecke erwiderte mit Drohungen, Alles schwieg 
und Zaupe wurde von den fernern Verhandlungen über diese Angelegen
heit ausgeschlossen. Wulfs Erben wurden zur Rechenschaft gezogen und 
die Stadt verlor ihr Geld. Mit dieser traurigen Nachricht schließt das 
Buch der Aeltermänner, nachdem früher angemerkt worden, daß Ecke noch 
35,000 Gulden Kostenersatz erhielt Ecke wandte wenigstens einen 
Theil seines übelerworbenen Reichthums im Jahre 1615 zur Stiftung 

eines Asyls für arme Wittwen der Handwerkergilde an, welches noch 

jetzt unter dem Namen des Eckeschen Convents sortdauert. Godemann 

ward von der Criminalanklage wegen der ihm zugeschriebenen Schmäh
schrift losgesprochcn und erhielt neuntausend Mark baar und eine Obli
gation von sechstausend Gulden jährlich zu acht Prozent 5u verrenken, wohl 
als Schadenersatz 6o.

Da der von Ecke mit öffentlichen Geldern getriebene Mißbrauch 
kaum zu bezweifeln ist, so können die von Rath und Gemeinde wider 
ihn getroffenen Maßregeln nicht anders wie als rechtsfertig erscheinen. 
Das königliche Decret war also erschlichen und ein Eingriff in die Rechte 
der Stadt, obwohl anderseits nicht zu leugnen ist, daß die ganze Ver

handlung dieses, und noch mehr des Hilchenschen Processes, ein 
trauriges Gemälde von dem in Riga herrschendem Parteihaß geben, 
welcher sogar die Justiz zu seinen Zwecken benutzte und von dem Wege 
Rechtens ablenkte. Selbst ein Patriot wie Nyenstädt nahm Ecke's 
Partei!

Von den Gewaltthätigkeiten, die sich die Polen gegen Riga erlaub
ten, nur folgendes Beispiel: Benedict Hinz, ein angesehener Kaufmann, 
nach dem der jetzige Johannisdamm ehemals Hinzendamm hieß, weil er 
nach seinem Garten führte, stand in Handelsverkehr mit dem Untersta
rosten Johann Winkowsky. Dieser lo/kte ihn, unter dem Vorwande eines 
abzuschließenden Contracté, nach Dubrowna, ließ ihn daselbst in Ketten 
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legen, zwang ihn, die schon abgeschlossenen Rechnungen zu andern und 
willkürlich ersonnene neue Contracte einzugehen und hielt ihn außerdem 
noch, trotz der Vorstellung des rigaschen Raths, mehrere Monate im Ge
fängniß. Endlich erschien am 5. Juni 1606, auf Anregung der rigaschen 
Stadtdeputirten, ein königlicher Befehl wegen Freilassung des Hinz, der 

Unterstarost blieb aber ungestraft 61.
So wie in Riga, so scheint auch in Dorpat die alte Verfassung, 

vielleicht während der schwedischen Besitznahme, wieder hergestellt worden 
zu sein, denn von dem Zwanzigerausschusse ist nicht mehr die Rede und 
die Bürgerschaft scheint ihre politischen Rechte wieder erlangt zu haben, 
obwohl sie sich der Ausübung derselben gern entzog, sobald sie ihr lästig 
schien. Im Jahre 1605 war sie nicht dazu zu bringen, der Rechnungs
ablage, seitens der Rathsglieder, bcizuwohnen 62. Im Jahre 1602 for
derte der Rath, der durch Krankheiten, Todes- und andere Unfälle sehr 
geschwächt worden war, die beiden Gilden auf, aus ihrer Mitte ihm Ge

hilfen zuzuordnen (24. Februar). Die Gilden überließen die Wahl dem 
Rathe63. So lange die Polen die Herren der Stadt waren, hatte dieselbe 

wider sie zu klagen. Im Jahre 1600 wurde deswegen der Reichstag 
beschickt, doch ohne Erfolg. Vorzüglich lästig war der Stadt die von 

den Polen eingeführte Schatzung (der Pobor) 6*. Die schwedische Erobe
rung machte demselben, so wie dem von den Jesuiten getriebenen Un
wesen zwar auf einige Zeit ein Ende und während der schwedischen 
Herrschaft erhielten die Russen auch ihre alte Nikolaikirche wieder zurück 65. 
Als aber die Polen sich wieder der Stadt bemächtigt hatten, sing der 

Druck aufs Neue an und im Jahre 1605 beschickte die Stadt wiederum den 
Reichstag und klagte gegen die Jesuiten, daß sie die Häuser an sich 
zögen, der Stadt ihre Bauern abspenstig machten und der Bürgerschaft 
durch unbefugtes Brauen und Backen Nachtheil zufügten. Allein auf 
dem Reichstage war nichts auszurichten 66. Alg ber König (am 4. No
vember 1611) dem Stadthospitale einige Haken Landes schenkte, machte 
er die Bedingung, daß in dasselbe nur Katholiken ausgenommen wür
den 67. Ueber das Braumonopol wurde übrigens in der Stadt auch 

vielfältig geklagt. Im Jahre 1601 hatte Herzog Karl allen Hausbe
sitzern erlaubt, viermal im Jahre zu ihrer eignen Nothdurft zu brauen. 
Der Rath aber beschränkte diese Erlaubniß auf einige Handwerksämter 

zu ihrer Unterstützung 6s. Als Chodkiewicz im Jahre 1605 sein Lager 
bei Dorpat aufschlug, klagte die Stadt bei ihm über den von den Sol

daten verübten Unfug und die Eingriffe des Unterstarosten, die aller 
seiner Befehle spotteten. Dennoch erlangte sie nichts weiter, als wiederum 
eine Ermahnung an die Ersteren 69. Die Bürgerschaft scheint damals 
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nur aus dreißig Familien bestanden zu haben, denn um fünfzehn Tonnen 
(dreißig Los) Korn für die Schloßbesatzung zusammenzubringen, sollte 
jede Familie ein Los liefern 70. Sie war so arm, daß ein Geschenk für 
Chodkiewicz gar nicht zu beschaffen war71. Zu derselben Zeit erfahren 

wir, daß Dorpat früher dem Krongroßfeldherrn Zamoisky geschenkt wor
den und nun, nach dessen Tode im Jahre 1605, dem Administrator 
Chodkiewicz verliehen wurde — ein in Livland den großem Städten bis
her unbekanntes Verhältniß, wodurch Dorpat wenigstens aufhörte un
mittelbar unter der Krone zu stehen (reichsunmittelbar zu sein). Die 
praktischen Folgen dieser Veränderungen wurden indessen wenig sichtbar. 

Die erste, von der wir hören, ist, daß der Rath eine Gesandtschaft an 

Chodkiewicz schicken und ihn um Verleihung des Fischzolls oder andere 
Vortheile zu Gunsten der ganz verarmten Stadt ersuchen wollte; die 
Bürgerschaft aber, die Kosten scheuend. Alles mit einem Briefe abzu
machen gedachte72. Die meisten Rathsglieder mußten aus eignen Mitteln 
Vorschüsse zu den Stadtausgaben thun 73, dienten ohne feste Besoldung 
und waren noch in Gefahr, ihre geringen Einnahmen, aus einem Drittel 
der Strafgelder und der Weinaccise bestehend, zu verlieren74. Nicht ein

mal einen Organisten konnte die Stadt halten 75 und mußte von zwei 
Schullehrern den einen abdanken76. Acht Prozent galten für einen 
billigen Zins77. Da die von den Rathsgliedern (die auf sechs zusammen

geschmolzen waren) gemachten Vorschüsse in Gelde nicht zu erstatten waren 
und mehrere deswegen ihren Abschied verlangt hatten, erhielten sie dafür 
theils Grundstücke, theils bloße Obligationen. Das Stadtgut Wissust war 

gänzlich verwüstet und die Stadt bat um Taubenhof, das spätere Ropkoi, 
dessen Taube wegen Hochverraths verlustig gegangen war und das ihr 
auch vom Administrator verliehen wurde7«. Der erbetene Fischzoll wurde 
vom Unterftatthalter Wasinsky, obwohl er sich im Ganzen billiger 
zeigte als seine Vorgänger, abgeschlagen79, hingegen versprochen, der Vor- 
käuserei und dem unbefugten Bierbrauen und Branntweinbrennen Einhalt 
zu thun, über welche vielfach geklagt wurde. Die Versprechungen scheinen 
nicht erfüllt worden zu sein80. Den Nichtdeutschen wurde bürgerliche Nah
rung und namentlich die Verfertigung von Getränken unter der einzigen 
Bedingung erlaubt, den Bürgereid abzulegen«'. Man sieht hieraus, daß 
die geschwächte Bürgerschaft nicht besonders exclusiv war und sich gerne 

durch die Aufnahme von Nichtdeutschen gestärkt hätte. Während Wasinsky's 
Abwesenheit zwang sein Stellvertreter, Bursomowsky, die Bürgerschaft 

zur Abholung von bei Fellin vergrabenem Kriegsmaterial, obwohl sie früher 
bei ähnlichen Fuhren viele Pferde und Sachen ohne Ersatz eingebüßt 
hatte «2. Er erlaubte sich auch Eingriffe in die Gerichtsbarkeit des 
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Raths 83, was zum Theil dadurch veranlaßt wurde, daß die Bürger sehr 
häufig auf dem Schlosse Recht suchten. Doch gaben bisweilen auch die 
Bürger selbst Anlaß zu gerechter Unzufriedenheit. So erreichten die pol

nischen Beamten nur durch Drohungen, daß den Bäckern vom Rathe 
befohlen wurde, das Brot größer zu backen und die Knochenhauer das 
Pfund Fleisch für einen Groschen geben mußten8^. Die Einigkeit der 
Bürgerschaft wurde um diese Zeit durch heftige Zwistigkeiten zwischen den 
Predigern Pegius und Fabricius gestört. Sie stritten sich nicht etwa über 

Gegenstände der evangelischen Lehre oder des Cultus, sondern darüber, 
wem das Einsegnen des Brotes und Weines beim Abendmahle zukomme; 
dabei soll Fabricius den Pegius einen Calvinisten und schwedischen Bischof 
genannt haben (im Jahre 1606). So erbittert waren die Gemüther, daß 
noch zwei Jahre später Fabricius, wie es scheint auf Anstiften des Pegius, 

angeklagt wurde, ein Anhänger der Schweden zu sein und zwar von Wa- 

sinsky freigesprochen, aber dennoch genöthigt wurde, die Stadt zu ver
lassen^. Die Anklage war um so gefährlicher, als Chodkiewicz um diese 

Zeit Verrath in der Stadt witterte und dem Rath angesagt hatte, nach 
allen Anhängern der schwedischen Regierung Nachforschungen zu machen. 
So traurig waren die Zustände Dorpats während der polnischen Herrschaft. 
Ein wenig erfreuliches Bild geben die damals häufigen Hexenprozesse. Am 
22. Mai 1608 war zu Dorpat eine Hexe und am 23. Januar 1617 ein Zau

berer zum Feuertode verurtheilt; auch im Jahre 1619 kommt ein Hexen
prozeß vor, in welchem mehrere Opfer fielen86.

Pernau hatte einen königlichen Gnadenbrief vom 17. April 1590 
wegen freier Uebung der evangelischen Religion erhalten. Als derselbe 

von Soldaten zerrissen worden, unterlegte der Rath der Regierung eine 
Abschrift und erhielt am 11. October 1611 die erneuerte Bestätigung 

desselben. Da Altpernau im Laufe des Krieges beinahe gänzlich zerstört 

worden war und sich auch gegen Polen nicht besonders treu ver
halten haben soll, so verbot der König, das letztere wieder aufzubauen 
und ertheilte der Stadt Neupernau, die ebenfalls im Kriege viel gelitten 

hatte, das Recht, an deren Stelle einen hölzernen Krug auszubauen87. 
Schon die königliche Commission vom Jahre 1599 hatte am 1. October 

Solches befohlen und den Einwohnern zur Uebersiedlung nach Neupernau 

fünf Jahre Zeit gelassen. Am 19. August 1607 gab Karl IX. der Stadt 
Neupernau in einem besondern Briefe die Versicherung, daß die Alt

stadt nie wieder erbaut werden sollte und schenkte ihr auch später die 
Besitzungen der letztem, die jetzt einen Theil des Stadtguts Sauck aus

machen 88.
Hier mag noch angeführt werden, daß der Stand der Landfreien,
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namentlich der der nichtdeutschen, dessen Russow und Nyenstädt (Chron. 
Kap. 3) noch erwähnen, während der polnischen Beherrschungszeit aus 
Livland verschwunden zu sein scheint, wohl in Folge des verwüstenden 

Kriegs oder der Eigenmächtigkeiten der polnischen Gutsbesitzer, die ihn 
nicht kannten und deren Beispiele die Einheimischen folgten. Nur in Kur

land hat sich dieser Stand unter der Benennung der Freibauern oder der 
kurischen Könige, aber auch nur in einigen wenigen Gesinden des gol- 
dingenschen und des tuckumschen Kreises erhalten.

Kapitel X.
Eroberung Livlands durch die Schweden und Ende des polnischen 

Regiments.
1611 — 1629.

Karl IX. hatte in seinem Testamente den Reichsständen die Wahl zwi
schen seinem Neffen dem Herzog Johann und seinem Sohne Gustav Adolph 

gelassen. Der Erstere begab sich seiner, obwohl gegründeten, Ansprüche und 
Gustav, eben achtzehn Jahre alt geworden, übernahm am 26. December 

1611 die Regierung, indem er zugleich eine Versicherung ausftellte, durch 

welche das Recht der Stände, bei der Gesetzgebung und Steuererhebung 
mitzuwirken und zur Führung eines auswärtigen Kriegs ihre Zustimmung 
zu geben, feierlich anerkannt wurde und außerdem zum Schutze der persön
lichen Freiheit festgesetzt ward, daß Niemand ohne Urtheil von seinem 
Amte abgefetzt, oder ohne mit seinem Ankläger vor Gericht gestellt zu 

werden, gefangen genommen oder verurtheilt werden sollte Der Roß
dienst wurde nach dem Werthe des Landes geregelt und zwar sollte von 
einem Einkommen von 400 Mark (266% Rthlr.) ein Reiter gestellt wer

den. Dies geschah durch ein dem Adel ertheiltes Privilegium vom 10. Ja

nuar 161290. Kaum war dies geschehen, so eilte der König zum Heere, 
welches die Westgrenze des Reichs gegen die Dänen vertheidigte. Im 
Jahre 1611 siel der schwedische Oberst Hans Maydell in die Insel Moon 
ein, leerte diese „Speisekammer der Insel Oesel" gänzlich aus und wollte 

auch Oesel angreifen; die Reiter folgten aber ihren Officieren dahin nicht. 
Im folgenden Jahre erließen die schwedischen Statthalter in Reval eine 
Proclamation an die Einwohner Oesels und forderten sie zur Uebergabe 

auf. Ein kleiner Theil des Adels unter dem Landrathe Schulmann hielt 
es mit den Schweden, besonders diejenigen Edelleute, welche in der Wiek 
besitzlich waren, wie z. B. Reinhold von Buxhöwden, der sogar unter

Thl. n. Bd. I. ' 14
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Maydell als Rittmeister diente. Indessen blieb der größere Theil dem 
Könige von Dänemark treu. Im Januar 1612 gingen daher die Schwe
den über den Sund nach Oesel, plünderten es trotz des Widerstandes des 
Adels und führten viele Bauern nach Esthland, um mit ihnen die wüsten 
Gesinde zu besetzen91. Landrath Schulmann wurde auf Befehl Chri
stians IV. hingerichtet. Seine Güter wurden consiscirt, jedoch seinem 

Sohne später von der schwedischen Regierung zurückgegeben 92.
Am 19. Januar 1613 wurde ein Friede geschlossen, durch welchen 

Schweden Kalmar und Oeland zurück bekam und Elfsborg einlösen sollte 
und dagegen Jemtland und Herjedalen, die während des Kriegs einge
nommen worden, zurückgab und der Herrschaft über einen Theil der See
lappen und seinem Anspruch auf Schloß Sonneburg auf Oesel entsagte9^. 
Dänemark stützte sich hierbei auf die Bestimmung des Stettiner Friedens 
vom Jahre 1570, nach welchem Schweden das Schloß Sonneburg dem 

römischen Reiche abtreten und dieses hinwiederum es dem Schutze des 
Königs von Dänemark übergeben sollte. Die Schweden behaupteten An
fangs, Dänemark habe selbst dem Stettiner Frieden zuwider gehandelt, 
indem es sich mit Gewalt in Besitz des Schlosses gesetzt habe, gaben 
aber zuletzt doch nach und verlangten dafür, daß, im Fall sie Riga be
lagern würden, weder Dänen noch Norweger dahin schiffen dürften; im 
Uebrigen aber die Fahrt nach Riga allen durch den Oeresund gehenden 

Schiffen frei stehen sollte9^.
Im folgenden Jahre ging Gustav Adolph nach Rußland. Jakob de 

la Gardie behauptete sich noch in Nowgorod, welches durch Vertrag vom 
19. Juli 1611 einen der Söhne Karls IX. zum Zaren angenommen 
hattet, nun aber, nach der Wahl des ersten Romanow erklärte, sich von 
Moskau nicht trennen zu wollen. Gustav Adolph nahm Gdow, belagerte 
im Jahre 1615 aber Pleskau vergebens und erlangte endlich nach langen 
unter englischer und holländischer Vermittelung gepflogenen Unterhandlun
gen im Frieden zu Stolbowa (27. Februar 1617) zwar nicht die ge
wünschte Abtretung Nowgorods, wohl aber die von Iwangorod, Jama, 
Koporje, Nöteborg und Kexholm, die er als Schlüssel zum Besitze Liv- 
und Finnlands ansah. Rußland entsagte allen Ansprüchen auf Livland 

und zahlte 20,000 Rubel, wogegen der König Nowgorod und seine übri
gen Eroberungen zurückgab und Michail Feodorowitsch als Zaren aner

kannte 96.
In Livland ruhten während des Jahres 1612 die Waffen, obwohl 

der Stillstand von den beiderseitigen Königen nicht ratisicirt war. Der 
Bischof von Wenden, Otto Schenking, und der rigische Burggraf, Hans 

Friedrichsen, suchten die schwedischen Befehlshaber, namentlich den alten 



211
Gouverneur von Reval, Andreas Linardson, zum Abfall zu verleiten9? 

und ließen zu diesem Zwecke viele Briefe im Lande umherfliegen. Hier
über und über die schlechte Verproviantirung Revals berichtete der Gene- 

ralcommiffair, Adam Schraffer, dem Reichskanzler Axel Orenstierna, wor
auf Gabriel Orenflierna wiederum zum Gouverneur von Esthland 

ernannt würbe98. Der polnische Gouverneur zu Pernau, Woldemar 
Fahrensbach, schlug ihm eine Verlängerung des Waffenstillstands vor. 
Unter Vermittelung des Bischofs von Wenden, Otto Schenking, kamen 
Commissarien in einem Dorfe, drei Meilen von Weißenstein, zusammen 
und verlängerten den Stillstand, anfangs bis Bartholomäi und dann bis 
Michaeli 1613". Eine weitere Verlängerung und zwar bis zum 1. Mai 

1614 wurde in Pernau und zwar wiederum auf Vermittelung des Bischofs 
festgesetzt1°°. Bertram Holzschuher, Caftellan zu Dorpat und Gottfried 
von Tiesenhausen, Starost zu Cremon, die von polnischer Seite diesen 
Stillstand unterhandelt hatten, schickten Georg von Mengden nach Polen, 

der mit einer Instruction zur Abschließung eines längern Stillstandes zu
rückkam. Hierauf wurde ein Waffenstillstand auf zwei Jahre, vom 20. Ja
nuar 1614 alten Styls gerechnet, abgeschlossen und von beiden Königen, 
die dessen wegen des viel wichtigeren Kriegs in Rußland sehr bedurften, 

genehmigt k Die Eroberung Livlands schien damals dem tapfern Gustav 
Adolph so zweifelhaft, daß er dem Adel der Stifte Riga und Dorpat, 
welcher ihm durch den schwedischen Rittmeister Fromhold Patkul den 
Wunsch mitgetheilt hatte, die polnische Herrschaft mit der schwedischen zu 

vertauschen, am 18. April zu Abo erklärte, er wäre zwar bereit, diesem 
Wunsche zu willfahren, sollte es aber nicht gelingen, so wolle er wenig
stens im Friedensschlüsse die Rückgabe der eingezogenen Güter, die Auf
hebung der gegen den Adel ergangenen Befehle und die Vergebung aller 
wider die Krone Polen etwa geschehenen Handlungen zu erwirken suchen 2.

Während die Waffen ruhten, suchte König Sigismund die Herzen der 
Livländer durch eine Bestätigung des Privilegiums Sigismund Augusts 

zu gewinnen3. Zu spät! Der Frieden zu Stolbowa war kaum geschlossen 

und der Waffenstillstand abgelaufen, als Gustav Adolph eine Flotte mit 
einem Heere gegen Dünamünde schickte». Woldemar Fahrensbach, Statt

halter des Herzogs Wilhelm von Kurland, übergab am 11. Juni ohne 
Widerstand diesen wichtigen Ort, marschirte am 17. nach Kurland und 
nahm am 23. sogar das rigische an der See gelegene Blockhaus; schrieb 

auch am folgenden Tage der Stadt, daß er auf Seite der Schweden 
übergegangen sei 5. Er soll von sehr unbeständigem Charakter, zu jedem 
Unternehmen bereit (wie Piasecki sagt: manu et ingenio ad omne faci

nus promptus) und dabei schon damals von der Absicht geleitet gewesen 
,14*
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sein, den von der polnischen Regierung verurtheilten Herzog Wilhelm von 
Kurland vollends mit ihr zu verfeinden und sich dabei eines Theils seiner 
Güter zu bemächtigend Neuermühlen wurde von den Schweden bis auf 
den Grund verbrannt und Fahrensbach segelte am 29. Juli nach Salis 
und Pernau, welches sich nach kurzer Belagerung am 7. August ergabt 
Als Fahrensbach sah, daß für den Herzog Wilhelm, dem man im Ein
verständnisse mit Schweden glaubte, nichts mehr zu hoffen fei, ließ er 
sich, wie es heißt von den Jesuiten, bestechen, sattelte um und spielte 
den Rigensern, welche Dünamünde belagerten, diese Festung wieder in 
die Hände«. Er behauptete später, die Schweden nach Livland nur ge
lockt zu haben, um sie zu hintergehend. Im November machten die Lit- 
thauer einen Einfall in Esthland, wo sie fürchterlich hausten". Gustav 
Adolph willigte nicht in den Vorschlag seiner Befehlshaber, das Vergel

tungsrecht zu üben. „Wir haben uns nicht vorgenommen, mit den 
Bauern Krieg zu führen," sagte er, „die wir lieber wohlbehalten, als zu 
Grunde gerichtet sähen" Auf den Wunsch der Esthländer willigte er 
in die von Polen, das mit Rußland und den Tataren in Krieg verwickelt 
war, vorgeschlagenen Waffenstillstands - und Friedensunterhandlungen 
ein ", „auf daß alle vernehmen mögen, daß er nicht nach Krieg ffände, 
wenn Friede und Ruhe zu gewinnen wären und damit das arme Livland 
nicht von beiden Parteien möge in Grund verödet werden." Diese Un
terhandlungen, welche schwedischerseits von. Gabriel Oxenstierna, Adam 
Schraffer und Nierod, polnischerseits aber unter Andern von Gotthard 
von Tiesenhausen und Wolther von Plettenberg geführt wurden 13 und 
bei denen auch rigische Abgeordnete zugegen nmren14, hatten einen zwei

jährigen Waffenstillstand, vom 15. November 1618 an gerechnet, zur Folge. 
Gustav Adolph war zu einem Frieden geneigt und trug im Jahre 1619 
dem von ihm zum esthländischen Statthalter ernannten Grafen de la Gar
bie auf, dem polnischen Feldherrn Chodkiewicz Unterhandlungen vorzuschla
gen ", Die Polen aber, die am 12. December 1618 mit Rußland einen 
mehrjährigen Stillstand auf vortheilhafte Bedingungen geschlossen und den 
Zaren sogar genöthigt hatten, den Titeln von Livland, Smolensk und 
Tschernigow zu entsagen ", machten Winkelzüge und wollten nur Zeit ge

winnen, bis der Türkenkrieg beendet wäre", obwohl Gustav bereit war, 
Pernau abzutreten und Sigismund den schwedischen Königstitel zu lassen 18. 
Am 18. März 1621 kündigte er die Erneuerung der Feindseligkeiten an 

und machte große Rüstungen, welche vorzüglich die Stadt Riga in Schrecken 
setzten. Dennoch schlug er noch Unterhandlungen zu Oberpahlen vor. Es 
erschienen auch dort polnische Commissarien, weigerten sich aber ihre In
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struction und Vollmacht vorzuzeigen, so daß die Unterhandlungen abge
brochen wurden 19.

Obwohl Riga schon beim Reichstage vom Jahre 1620 und später 
nochmals bei der polnischen Regierung um Hilfe nachgesucht hatte, so 
war Livland dennoch von Truppen entblößt20. Man hatte sie meist ge
gen die Türken und Tataren gesandt; sogar fünfhundert Mann, die der 
König versprochen hatte, aus Danzig zu schicken, kamen nicht an 21. Die 
Stadt Riga, die sich wiederholt und vergebens an den König und auf 
sein Geheiß an den litthauischen Feldherrn, Fürsten Radziwil, gewandt 
hatte, nahm, auf ihre eigenen Kräfte verwiesen, da die von Radziwil 
geworbenen Truppen meist auseinander gegangen waren, einen erfahrnen 
lübischen Hauptmann in Dienst und trug ihm auf, eine gehörige Anzahl 
Kriegsknechte mitzubringen. Mit großer Mühe brachte derselbe dreihundert 
Mann zusammen. Auch wurden die Wälle ausgebessert und einige neue 
Werke aufgeführt 22. Am 24. Juli 1621 segelte Gustav Adolph mit einer 
Flotte von hundertachtundvierzig Schiffen nach Riga und wurde zwar für 
seine Person nach Pernau verschlagen, ging aber zu Lande nach Riga 23. 
Am 4. August a. St. segelte die Flotte unter dem Reichsadmiral Gyllen- 
hielm, Karls IX. natürlichem Sohne, und Nikolaus Flemming dem Ca

stell von Dünamünde, das damals noch am rechten Ufer der Düna lag, 
vorbei, in den Strom und zwar bis an den Mühlgraben hinauf, wo 
auch der König mit 14,000 Mann und den Generalen de la Gardie und 
Hermann Wrangel erschien und sein Lager aufschlug 24. Später wurde 
sein Heer aus Pernau und aus Finnland verstärkt und wird höchstens auf 
24,000 Mann angegeben25 (nach dem Entschuldigungsschreiben des Raths 

an den König von Polen 14,850 Mann Fußvolk und 3150 Reiter). Die 
Rigenser hatten sich mit ihren Hausgenossen und Dienstboten in den Waf
fen geübt, vermochten aber nur durch das Anerbieten eines hohen Soldes 
zwei zu Hilfe geschickte polnische Fähnlein dazu, das nur von fünfundzwan
zig Mann bewachte Schloß zu besetzen. Nur einige wenige andere Adelige 
konnten zur Vertheidigung der Stadt angenommen werden, die meisten hat

ten einen zu hohen Lohn gefordert 26. Die Rigenser zündeten ihre Vor
städte an. Die Stadt war damals weder durch eine Citadelle, noch durch 
Außenwerke, sondern nur durch einen fortlaufenden mit Bastionen ver
sehenen Wall und Graben geschützt. Derselbe trennte die Stadt von dem 
damals außerhalb derselben belegenen nach der Dünaseite zu ebenfalls ' 
bastionirten und nach der andern Seite von einem Graben umgebenen 
Schlosse und ging von der Küterpforte, der jetzigen gleichnamigen Straße, 
nach der Jakobipforte (etwa wo der heutige Zollpackhof), von dort nach 
der Sandpforte (bei dem jetzigen Thurme am Ende der Sandstraße), und 
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sodann nach seiner jetzigen Anlage um die Stadt herum. Den Raum 

zwischen Stadt und Schloß füllte eine große, von einem Graben umge
bene Bastion'^. Der König rückte mit seinem Lager bis in die Sand
berge vor (der jetzigen Sandpforte gegenüber), und ließ am 12. August 

die Stadt, jedoch vergeblich, zu Unterhandlungen auffordern. Am folgen
den Tage warfen die Schweden auf einem Dünaholme eine Schanze auf, 
verloren aber zwei Fahrzeuge durch das Feuer der Stadtwalle. Auch auf 
der entgegengesetzten Seite war das Feuer der Belagerten jo stark, daß der 
Feind einen großen Verlust erlitt, das Zelt des Königs durchlöchert und 
mehrere Personen seiner Umgebung verwundet wurden. Gustav Adolph 
beschloß, seinen Hauptangriff auf die Bastionen vor den damaligen Sand- 
und Iakobipforten zu richten. Am 14. August wurden die Laufgräben 

der Sandpforte gegenüber eröffnet und in den folgenden Tagen mehrere 
Batterien, so wie am 17. auf einem Dünaholme eine Schanze aufgewor

fen und durch starkes Feuern die Häuser, Kirchen und das Rathhaus, 
namentlich der Thurm desselben, bedeutend mitgenommen28. Am 22. Au
gust nahm eine Abtheilung Schweden, welche unter Flemming über der 
Düna stand, den sogenannten rothen Thurm, an der Mündung eines 

Baches, dem Dievels- (Teufels-) oder Jesuitenholme gegenüber, und be
hauptete ihn auch gegen Christoph Radziwil, welcher aus der Stadt durch 
heimliche Boten um Entsatz gebeten wurde, aber außer diesem vergeblichen 

Angriffe nichts weiter unternahm ’29. Den Besitz dieser Gegend benutzten 
die Schweden dazu, um die Stadt von verschiedenen Dünaholmen zu be
schießen und das Wasser aus dem Strome abzuschneiden30. Auch nahmen 
sie Dünamünde ein31 und warfen Feuerkugeln und später auch Bomben 

in die Stadt, thaten aber damit wenig Schaden, denn das ausgebrochene 
Feuer wurde sofort durch nasse gesalzene Ochsenhäute und Kuhmist ge
löscht. Ueber tausend Kugeln täglich, zuweilen hundert in einer Stunde, 
sollen die Schweden nach Riga gesandt haben und am 29. August singen 

sie schon an die Stadtgräben mit Reißigbündeln zu füllenZu Anfänge 
Septembers rückten die Schweden mit Minen bis nahe an die Stadtwälle 
und untergruben die zwei Bastionen, welche die Sand- und die Jakobi
pforte schützten33. Der König war mehrere Male in Lebensgefahr gewe

sen". Mit seinem Bruder Philipp sah man ihn öfters in den Lauf
gräben, den Spaten in der Hand. Auf den Sandbergen schlug eine 
Stückkugel an der Stelle nieder, die er eben verlassen hatte. Neben ihm 

wurden mehrere Personen, unter Andern ein Stakelberg, erschossen, dessen 
Blut auf seine Kleider spritzte; ein anderes Mal flog eine Stückkugel in 
sein Zelt und an seinem Kopfe vorbei". Eine zweite Aufforderung zur 
Uebergabe (am 2. September) fruchtete nichts38, ein blutiger Sturm auf 
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die Jakobipforte ward abgeschlagen und die schwedische Sturmbrücke von 

einem Kaufgesellen verbrannt. Die vom feindlichen Feuer beschädigten Wà 
wurden immer wieder hergestellt und sogar nach dem Verluste eines Theils 
der Sandpfortenbastion (9. September) schon in der folgenden Nacht ein neues 
Werk errichtet. Da gedachte der durch den heftigen Widerstand erbitterte Kö
nig die Sandthorbastion durch eine darunter angelegte Mine zu sprengen 
und die Stadt mit Sturm zu nehmen, ohne sie im geringsten zu schonen. 
Er ließ sich aber durch seinen Bruder Philipp, an den sich die übrigen Ge
neräle, unter Andern dessen Hofmeister, ein livländischer Edelmann, Hein
rich Falkenberg, gewandt hatten37, bewegen, am 12. September die Stadt 
noch einmal zur Uebergabe aufzufordern3«. In der Stadt sollen nicht mehr 

als tausend wehrhafte Männer übrig geblieben sein und selbst die polnischen 
Officiere bekannt haben, sie sei nicht mehr zu halten3^ Die Festungswerke 

waren an mehreren Stellen untergraben und zeigten, namentlich von der Ja
kobi- bis zur Neupforte große Oeffnungen; die Ableitung des Wassers aus dem 
Stadtgraben vermittelst eines aus demselben nach der Düna um das Schloß 

herum angelegten Abzugscanals war begonnen und zwei Brücken waren 
über den Stadtgraben geschlagen 40. Die Stadt wünschte einen Stillstand 

von drei Tagen, erhielt ihn aber nur bis auf den folgenden Tag4>; indessen 
wurden ihr für die Dauer der Unterhandlungen schwedische Geiseln gege
ben 42. Die rigischen Unterhändler, der Bürgermeister Heinrich-vonUlen- 

brock, der Syndicus und die zwei Aeltermänner erboten sich anfangs nur 
zur Neutralität, welche sie auf gut kaufmännische Weise mit Geld erkau
fen wollten. Der König, der sie in Person anhörte, schlug solches aus, 
weil die Stadt, der er sonst wegen ihrer Religion und ihrer deutschen 
Verfassung geneigt sei, sich nicht wie Danzig neutral gehalten, sondern 
den Polen zum Stützpunkte aller ihrer Unternehmungen gedient habe, er 
sie also entweder einnehmen oder zerstören müsse. Vergebens schlugen die 
Abgeordneten einen Waffenstillstand auf einen Monat vor und wandten 

die drohende Nähe Litthauens, die hieraus für ihren Handel entspringen

den Gefahren und die Entlegenheit Schwedens ein. Der König drang 

auf völlige Unterwerfung, versprach blos Beibehaltung des bestehenden 
Rechtszuftandes und erbot sich gegen die Abgeordneten, ihnen die drei 
großen bei vierzehn Faden tiefen und mit vierundzwanzig Tonnen Pulver 
gefüllten Minen zeigen zu lasten, welche den Wall sprengen sollten43. 

Am 15. September, bis zu welchem Tage ein erneuerter Waffenstillstand 
bewilligt war, berathschlagte der Rath mit den Gilden und den polnischen 

Beamten und man beschloß einstimmig, die Stadt zu übergeben, zu wel
chem Zwecke den Abgeordneten noch der Rathsherr Thomas Ramm, 
der Obersecretair und zwanzig Bürger zugegeben wurden44. Der König
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verhieß der Stadt ihre Rechte und Freiheiten zu bestätigen, bewilligte 
allen polnischen Beamten, Katholiken und Jesuiten einen freien Abzug, 
so wie den Ersatz alles durch die Belagerung angestifteten Schadens45 
und versprach sogar, die Stadt der Krone Polen wieder zurückzugeben, 
wenn binnen drei Jahren ein Friede auf billige Bedingungen geschlossen 
werden sollte". Die Uebergabe der Stadt wurde nun beschlossen und 
am folgenden Tage (16. September) zog der König mit einem Theile 
seines Heeres ein und zwar durch die Schalpforte47. Dort wurde er 
vom Rathe bewillkommnet, dem er sagte, er verlange von den Rigensern 
keine bessere Treue, Glauben und Mannhaftigkeit, als sie dem Könige 

und der Krone Polen wider ihn bewiesen hätten". Er zog über den 
Markt nach der Petrikirche, wo das Herr Gott dich loben wir an
gestimmt und vom Oberpastor Hermann Samson, dem gefeierten 
Verfechter des protestantischen Glaubens, eine Dankpredigt gehalten wurde. 
Unterdessen waren alle Wälle von den Schweden stark besetzt. Die Je
suiten, von denen nur sechs in der Stadt geblieben waren, hatten Tags 
zuvor die Schlüssel der von ihnen innegehabten Jakobikirche dem Kö
nige übergeben. In derselben wurde der Gottesdienst in schwedischer 
Sprache gehalten und sie blieb von nun an die Kronskirche. In Michael 
Schulze's Hause nahm der König sein Quartier. Am folgenden Tage 
besichtigte er die Festungswerke und ließ sie später ausbessern. Von den 
Jesuiten ließ er einen zu Gast laden. Dennoch wurden ihre Sachen ver
siegelt und sie selbst nebst allen Polen und Papisten, die in Riga nicht 
bleiben wollten, unter Bedeckung nach Litthauen geführt", unter Andern 

auch der Wojewode von Wenden, Theodor Dönhof, und der dortige 
Castellan, Gotthard Johann von Tiefen Hausen, Stammvater 
des noch jetzt in Polen und Litthauen blühenden Grafengeschlechts der 
Tiesenhausen^o.

Es wurde nun mit dem Rathe über das der Stadt zu ertheilende 
neue Privilegium verhandelt und diese Angelegenheit am 23. September 
in der Petrikirche zum Schlüsse gebracht 51. 2(m folgenden Tage vollzog 
der König die versprochene Donation des sogenannten Kellerschen Ackers, 
eines Grundstücks in der Vorstadt, über welchem die Stadt mit den Je

suiten im streit lag, und empfing von der Stadt eine bedeutende Quan
tität Geld und Roggen. Am 25. September unterschrieb er das Haupt

privilegium (Corpus privilegiorum Gustavianum), welches übrigens blos 
die Bestimmungen der frühern polnischen Privilegien wiederholt, auch 
einige derselben ausdrücklich bestätigt und seine praktische Wirksamkeit bis 
jetzt noch nicht verloren hat 52. Wir wollen aus demselben daher hier nur 
hervorheben, daß der Stadt, so wie den einzelnen Bürgern das Recht, 
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Landgüter zu kaufen und zu besitzen, förmlich zugesichert wurde. An dem
selben Tage folgte die feierliche Huldigung. Auf dem Markte war eine 

hohe Bühne errichtet und mit rothem Tuche überzogen, auf welcher der 
König den Eid der Treue und die Stadtschlüffel empfing und die letztern 

sodann dem Bürgermeister Ecke nebst dem neuen Privilegium übergab. 
Die Stadt schenkte darauf dem Könige einen auswendig vergoldeten und 
mit hundert Portugalesen, die das Bild des Königs Sigismund trugen, 

gefüllten Trinkbecher von zweihundert Loth 53. Zugleich stellte sie (am 
26. September) ein Reversa! aus, nach welchem die Stadt als ein Glied 
des schwedischen Reichs die Reichstage durch Deputirte besuchen und na

mentlich zur Krönung eines Königs Abgeordnete schicken sollte, welche im 

Namen dei ^tadt den Eid abzulegen hatten. Darauf sollte noch dem 
Könige oder seinen Abgesandten in Riga gehuldigt werden und die Stadt 
bei dieser Gelegenheit oder zur Aussteuer einer königlichen Prinzessin, das 
Ihrige beitragen. Die Strafgerichtsbarkeit über schwedische Edelleute in 
Riga sollten der Burggraf und der Gouverneur ausüben, in Vertrags
fachen das Stadtrecht Norm sein und die schwedischen Soldaten bei ihren 
Regimentern abgeurtheilt werden 54. Indessen hatte der Rath, die Rache 

der Polen bei einer etwaigen neuen Besitzumwandlung fürchtend, an den 
König von Polen und den Feldherrn Radziwil eine gedruckte Apologie 
gerichtet, die von Gustav Adolph verbessert und darauf umgedruckt wurde55. 

Radziwil antwortete mit rhetorischen Floskeln, der Stadt vorwerfend, daß 
sie sich nicht gehörig mit Truppen versehen und ihm, der nur wenige 
Meilen von der Stadt stand, nicht die drohende Gefahr mitgetheilt und 

um Hilfe gebeten habe 56. Diese Beschuldigungen waren theils falsch, 
theils ungereimt und wurden vom Rathe in einem weitläufigen Ant
wortschreiben vom 4. Februar 1622 widerlegt 57. War doch Radziwil 
noch während der Belagerung um Entsatz gebeten worden und hatte ihn 
vergeblich versucht; eine zweite Botschaft an ihn war also überflüssig, der 
Rath bat daher auch den Feldherrn von aller weitern Correspondenz ab
zustehen und ließ sämmtliche Briefe drucken. Uebrigens wurde die Stadt 
in Polen beschuldigt, sich nicht gehörig gewehrt zu haben. Piasecki klagt 

namentlich in seiner Chronik den wegen Stiftung von Unruhen vom Kö
nige wiederholt gestraften Rathsherrn Ramm an, das Volk gegen die 
Regierung aufgeftachelt zu haben, verhehlt aber auch nicht, daß es haupt
sächlich durch die Plackereien der Jesuiten erbittert worden.

Gustav Adolph zog, nach Hinterlassung einer Besatzung von 1000 
Mann, am 26. September mit 14,000 Mann über die Düna nach Kur
land und nahm am 3. October Mi tau, welches der Herzog verlassen 
hattet. Sofort sielen die Polen verheerend bei Uerküll ein; Kosaken 
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überfielen das schwedische Lager vor Riga, hieben die wehrlosen Kranken 
nieder, entführten einige Bürgersöhne und zogen über Lemburg nach 

Wenden, welches sie am 12. October überrumpelten und unter Verübung 
großer Grausamkeiten plünderten. Der König ging daher mit dem größ

ten Theile des Heeres nach Livland zurück 5«. Der umliegende Adel be
eilte sich, dem neuen Herrscher zu huldigen, versammelte sich in Riga und 
bat den König in einer Bittschrift vom 10. October, ihn bei seinen Gü
tern und Gerechtsamen, namentlich dem Privilegio Sigismund Augusts 
und dem harrisch-wirischen Rechte zu belassen. Ferner verlangte er, an 
Ehre und Vermögen keinen Nachtheil durch eine etwaige Wiederabtretung 
des Landes an Polen zu erleiden, einen Zufluchtsort zu finden, wenn der 
König von Polen ihn feindlich ansiele und Schweden ihn schutzlos ließe, 
und endlich, in der Beitreibung seiner ausstehenden Pfand- und Pacht

forderungen geschützt zu werden. Dies alles wurde ihm zugesagt; nur die 
Entscheidung in Betreff des Gerichtswesens schob der König bis zur völ
ligen Eroberung der Schlösser auf60. Indessen hielt sich Gustav Adolph 
Livlands so sicher, daß er am 16. November sämmtlichen in Livland 
Eingesessenen einen kurzen Termin zur Huldigung und zum Empfang der 

Güter, zu denen sie berechtigt wären, von Seiten der Regierung stellte". 
Zum Gouverneur von Riga wurde der Reichsrath Kaspar Kruse er
nannt und demselben am 18 November eine Instruction gegeben, nach 
welcher der Gouverneur, dem auch ein Vicegouverneur beigegeben worden 
war, sich in die Jurisdiction des Raths nicht mischen sollte; indessen Dif
ferenzen des Burggrafen mit dem Rathe zu vermitteln hatte, entweder 
schriftlich oder nach mündlicher Besprechung mit den Rathsdelegirten. Ge
lang solches nicht, so hatte jeder Theil dem Könige die Sache in einem 
verschlossenen Schreiben vorzulegen. Nur die Gerichtsbarkeit über die 
schwedische Garnison sollte der Gouverneur ausüben62. In derselben In

struction wurde das ausschließliche Recht der Stadtbürger, eingeführte 
Waaren von den Bürgern zu kaufen und Handel zu treiben, bestätigt und 
am 19. November auch dem Zolldirector (Praefectus portorii) vom Kö
nige eine Instruction gegeben60. Am folgenden Tage erhielt die Stadt 

das Gebiet und Hakelwerk Lemsal geschenkt".
In den nächstfolgenden Jahren verfolgte Gustav Adolph seine Er

oberungen in Livland; seine Fortschritte waren langsam, denn er hatte 
nicht über bedeutende Streitkräfte zu gebieten. Am 4. Januar 1622 

nahm er Wolmar. Der polnische Oberst Kor ff, der zum Entsätze 
herangerückt war, kam zu spät, kehrte um, wurde bei Smilten vom Feld
marschall Hermann Wrangel geschlagen und zog sich über die Düna zu
rück. Er und der Oberst Reck belagerten Mitau mit Hilfe einiger 
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tausend Bauern und stürmten es vergebens. Radziwil kam ihm zu Hilfe, 
aber auch ein von ihm versuchter Sturm blieb ohne Erfolg. Erst gegen 
Ende Juni ergab sich die Besatzung, die nur noch aus vierzig gesunden 
Soldaten bestand, aus Mangel an Munition. Unterdessen war Gustav 
Adolph in Schweden gewesen und hatte dort einen Reichstag abgehalten. 

Am 13. Juni erschien er mit zwölf Kriegsschiffen und Truppen wieder 
vor Dünamünde, zog am 16. Juni in Riga ein und marschirte am 
29. gegen Mitau. Nach einigen zwar glücklichen, aber erfolglosen Ge
fechten wurde am 1. August ein Stillstand auf zehn Monate geschlossen «5, 
worauf Gustav Adolph, der in einer Unterredung mit Radziwil sehr fried

liche Gesinnungen geäußert hatte 66, sich wieder nach Schweden begab, 
nachdem er den Gouverneur Kruse seiner Kränklichkeit wegen entlassen 
und den Feldmarschall Grafen de la Gardie zum General-Gouverneur 
von Liv- und Esthland eingesetzt hatte 67. Im folgenden Jahre erschien 
Gustav Adolph nach abgelaufenem Stillstände mit einer Flotte vor Dan
zig, wo König Sigismund rüstete, und zwang die Stadt zur Neutralität. 
Darauf wurde der Stillstand zu Dalen um ein Jahr, bis zum 1. Juni 
1624 und nachgehends wiederum bis zum selben Tage des Jahrs 1625, 
verlängert 6«; hatte doch der, von Parteiungen zerrissene polnische Reichs

tag kein Geld zur Kriegsführung bewilligt. Liv- und Esthland genossen 
nun einige Ruhe, während im Herbste 1623 und 24 in Riga die Pest 

wüthete 6«, das dortige Georgenhospital abbrannte (am 30. November) 
und das Land von einer großen Theuerung heimgesucht wurde70. Unter
dessen wurde über den Frieden unterhandelt. Die polnischen Reichsstände 
waren zum Frieden geneigt, doch unter der Bedingung, daß Livland 
wieder an Polen komme und ein Sohn Sigismunds Esth- und Finnland, 
nebst der Erbfolge im schwedischen Reiche, erhalte, wenn Gustav Adolph 
ohne männliche Erben sterben sollte. Ihrerseits machten die Schweden 
ebenfalls die Thronentsagung Sigismunds und Anerkennung Gustav 
Adolphs, aber als Erbkönig, zur Friedensbedingung, oder forderten wenig
stens einen mehrjährigen Waffenstillstand. Dem Rathe seiner Großen zu
wider wollte Sigismund hievon nichts wissen 7». Die Unterhandlungen 

zogen sich also ohne besondern Erfolg in die Länge72.
Nach Ablauf des Waffenstillstandes wurde der achtundsechzig 'Jahre 

alte Leo Sapieha zum Oberfeldherrn für den livländischen Krieg ernannt, 

was er ungern annahm, da er die Schwierigkeiten der Lage sehr wohl 
kannte7». Radziwil, der nach des Chodkiewicz Tode auf die Stelle 
Anspruch gemacht hatte, war nicht wenig damit unzufrieden, und polnische 
Schriftsteller behaupten, diese Mißhelligkeiten hätten zum Verluste Liv

lands nicht wenig beigetragen ", umsomehr als Sapieha, statt den ihm 
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vom Könige angebotenen erfahrenen Alexander Corvinus Gasiewsky zum 
Unterfeldherrn anzunehmen, dazu lieber seinen eigenen Sohn Stanislaus 
ernannte und der Reichstag nur sehr geringe Mittel zur Kriegsführung 
bewilligt hatte. Gustav Adolph hingegen erhielt von den Reichsständen 
eine stehende Armee und bedeutende Mittel zu ihrer Unterhaltung 75. Er 
beschloß wiederum nach Riga zu gehen und von dort aus längs der Düna 

gegen Kurland zu operiren, während Gustav Horn mit finnischen Trup
pen sich nach Narwa begeben und von dort aus, durch die in Jnger- 
mannland und Esthland liegenden Garnisonen verstärkt, im Bunde mit 
de la Gardie Dorpat angreifen sollte. Am 30. Juni 1625 erschien er 
mit sechsundsiebzig Schiffen und achttausend Mann vor Riga76. Nun 
erst ertheilte der König von Polen, nebst dem Reichstage, dem Castellon 

von Wenden, Gotthard von Tiesenhausen, und dem Staroften von Dorpat, 
Ernst Dönhof, unter dem 6. und 7. Juli die nöthige Vollmacht, um mit 
den Schweden zu unterhandeln. Da aber die Polen verlangten, daß der 
Krieg während der Unterhandlungen ruhen sollte, die Schweden hingegen 
einen Waffenstillstand nur für Litthauen bis Ende August zugeftehen und 
die in Livland schon angefangenen Operationen nicht unterbrechen wollten, 

so konnte man sich nicht einigen77. Gustav Adolph rückte vor Kokenhusen, 

das sich am 17. Juli ergab. Er befand sich schon auf dem Schlosse, als 
ein Ueberläufer in einem Keller sechsunddreißig Tonnen Pulver mit bei
gelegter brennender Lunte Erzeigte, welche Jesuiten hereingeschafft haben 
sollten, um den König und sein Heer in die Luft zu sprengen. Die 
Schlösser der Umgegend, unter andern Ronneburg, wurden von den 

Schweden innerhalb drei Wochen genommen. Unterdessen rückte der 
König in Litthauen ein, belagerte und nahm am 27. August das kosakische 
Raubnest Poswol und darauf das feste Schloß Birsen, Radziwils Resi
denz 78, während Sapieha sich noch in Mohilew befand. Ein polnischer 
Oberst, der einen Anschlag auf Riga gemacht hatte, ward mit sechshundert 
seiner Leute zusammen gehauen.

Die dörptsche Bürgerschaft hatte am 12. August die Vorstadt abge
brochen und verbrannt und rüstete sich, die Stadt mit eigenen Kräften 
zu vertheidigen. Denn obwohl sie, ihrer Schwäche sich bewußt, schon zu 

Anfang Mai den König, den Feldherrn Radziwil und den Starosten 
Dönhof um Entsatz gebeten, hatte ihr derselbe doch nicht gewährt werden 
können7^. Am 15. August erschienen Jakob de la Gardie und Horn mit 
4000 Mann zu Fuß und 1100 zu Pferde vor Dorpat und forderten am 

18. die Stadt zur Uebergabe, jedoch vergebens, auf. Nachdem aber die 
Stadt aus mehreren aufgeworfenen Schanzen beschossen, die deutsche Pforte 

(auf dem Wege nach Riga) und mehrere in der Nähe liegende Thürme
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zerstört und die Häuser am Markte von Dächern entblößt und unbewohn
bar gemacht worden, erbot man sich zu Unterhandlungen, welche am 
26. August den ganzen Tag fortdauerten und eine an demselben Tage 
abgeschlossene Capitulation zur Folge hatten. Adelige, Kriegsleute, Je
suiten und Priester erhielten freien Abzug, desgleichen die Bürger, die sich 

etwa ihnen anschließen sollten. Jedem wurden seine von polnischen Kö
nigen ihm bestätigten Güter gelassen, es sei denn, daß schwedischerseits 
hierauf ein Anspruch erhoben würde; desgleichen wurden der Stadt ihre 
Privilegien und Freiheiten bestätigt««. Von den polnischen Beamten ließ 
sich die Stadt ein Zeugniß über die gehörig geführte Vertheidigung geben, 
welche schon nach dem julianischen Kalender datirt ist. Der Gebrauch des 

neuen hörte von nun an in Dorpat wieder auf«i. Kurz darauf ergaben 
sich auch die übrigen im dörptschen Kreise belegenen Schlösser. De la 
Gardie nahm Neuhausen, Horn Marienburg. Der herzugeeilte Sapieha 
sammelte, nicht ohne große Geldspenden aus eigenem Beutel «2, die Ueber- 

reste des lithauischen Heeres, das allmälig und um den Sold hadernd, 

von der türkischen Grenze herbeikam, zog deutsche Söldner des Herzogs 
von Kurland an sich und bot den samogitischen Adel auf««. Gustav 
Adolph zog sich zurück, nahm am 17. September das Schloß Bauske, 

wo viele Adelige ihre Habe und Baarschast in Sicherheit gebracht hatten, 

und überließ die reiche Beute seinen Soldaten. Am 23. September er- 
9°b sich Mitau «*. Die Polen erboten sich wiederum zu Friedensunter
handlungen, und der König schickte Gesandte nach Litthauen, die aber 

von den Kosaken gefangen genommen und von Radziwil vier Wochen 
lang aufgehalten wurden; so hatten die Unterhandlungen keinen Erfolg «0. 

Sapieha verstärkte die Besatzung von Dünaburg, um es zum Stützpunkte 
seiner Operationen zu machen und die Schweden zum Rückzüge über die 
Düna zu zwingen. Gasiewsky, Wojewode von Smolensk, drang von 
dort aus gegen Kokenhusen vor, wurde aber von Gustav Horn, der aus 
Wolmar herbeigeeilt war, mit großem Verluste zurückgeschlagen. Des 

polnischen Oberfeldherrn Sohn, Stanislaus, sollte sogar Riga, im Ein
verständnisse mit einigen Einwohnern, überraschen. Allein Gustav Adolph 
wurde von seinem Anzuge unterrichtet und rückte ihm von Riga aus auf 
dem rechten Dünaufer mit überlegenen Kräften entgegen, nachdem er zur 
beständigen Vertheidigung Riga's eine Flotte von kleinern Fahrzeugen aus- 

öerüstet hatte««. Die Polen zogen sich bis hinter die Ewst zurück, wo 
ste sich verschanzten, aber am 13. November aufs Haupt geschlagen wur
den. So hitzig war der Kampf, daß dem Könige ein Pferd unter dem 
^eibe erschossen ward. Die Polen räumten nun Livland, mit Ausnahme 

der südöstlichen Ecke desselben, und der alte Sapieha begnügte sich damit,
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Kurland und Litthauen, wie er hoffte, einigermaßen gesichert zu haben. 
Als er aber bei Wallhof in Semgallen lagerte, rückte Gustav Adolph in 
raschen Märschen gegen ihn an und ließ ihm am 5. Januar 1626 einen 
Waffenstillstand unter der Bedingung der Räumung Liv- und Kurlands 
antragen. Sapieha schlug dies ab, suchte sich durch Verhaue vor den 
anrückenden Schweden zu sichern und forderte Radziwil, der drei Meilen 
von ihm stand, auf, sich ihm zu nähern. Allein sein Schreiben siel in 
feindliche Hände. Die zum Verhauen der Wege ausgeschickte Mannschaft 

wurde in der Nacht des 6. Januars vom schwedischen Vortrabe unter 
dem Rittmeister Magnus von der Palen niedergehauen. Der König ließ 
sein Fußvolk auf Bauernschlitten setzen und folgte mit der Reiterei im 
Trabe. Am 7. Januar früh übersiel er das polnische Lager und schlug 
den Feind gänzlich. Mit einem Verluste von 1600 Todten räumten die 

Polen das Schlachtfeld und auch der vereinzelte Radziwil zog sich nach 
Litthauen zurück. Kurz darauf eilte Gustav Adolph nach Reval und Dor
pat und von da über Narwa nach Schweden, wo seine Mutter gestorben 
war, und übergab den Oberbefehl dem Grafen Jakob de la ©arbie87. 
Vor seiner Abreise hatte er zur Sicherung Dorpats die Anlage einer Sol- 

datencolonie von 600 Mann befohlen, die Soldaten sollten ein Stück 
Land bekommen, welches von den Bauern bearbeitet wurde, wofür diese 
von Kronsarbeiten frei sein sollten88.

De la Gardie, der nur Befehl hatte, sich an der Düna und in Kur
land zu behaupten, machte noch einen Streifzug gegen Janischeck und 
schloß dann auf Sapieha's Verlangen einen Waffenstillstand bis zum 

12. Juni. Da der Herzog von Kurland um die Neutralität nachsuchte, 

so verlegte der schwedische Feldherr sein Heer nach Livland. Sapieha aber 
rüstete von neuem und erschien gegen Ende des Waffenstillstandes bei 
Mitau. De la Gardie zog auch dahin; ein Theil seines Heeres ward in 
einen Hinterhalt gelockt und daselbst geschlagen, wobei der Oberst Plater 

verwundet wurde und kurz darauf starb. De la Gardie zog wieder über 
die Düna. Sofort erschienen die Polen abermals in Livland und nahmen 
einige kleine Orte, als: Berson, Lemburg, Seswegen und Kreuzburg ein. 
De la Gardie marschirte nach Kokenhusen und jagte den Polen die ge
machte Beute ab. Sie wurden an mehreren Orten geschlagen und baten 
wiederum um einen Stillstand, der ihnen auf etliche Wochen,, doch erst 

dann bewilligt wurde, als sie versicherten, Sapieha sei mit der nöthigen 
Vollmacht zum Abschlüsse eines mehrjährigen Waffenstillstandes versehen.

Obwohl nun unterdessen Gustav Adolph seinen Plan, Polen von 

Preußen aus anzugreifen und sich der Ostseehäfen zu bemächtigen, zum 
Theil schon ausgeführt, daselbst mehrere Städte erobert hatte und schon 
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Danzig bedrohte; so hatten die im October zu Selburg angefangenen 
Unterhandlungen doch keinen Fortgang, denn Sigismund auf kaiserliche 
Hilfe und spanische Versprechungen bauend89, wollte von seinen Ansprüchen 

auf Livland und sogar auf Schweden nichts Nachlassen. Da polnische 
Reiter auch noch außerdem das Schloß Sunzel überrascht hatten, so be

gannen die Feindseligkeiten von neuem. Am 11. November rückten die 
Polen vor Birsen und belagerten es. Um es zu entsetzen, streifte der schwe
dische Oberst Asserson von Kokenhusen nach Litthauen und verbrannte das 
Städtchen Rakischky, das Gleiche thaten polnische Reiter an Lemburg, 
welches jenem Obersten verliehen war. Gasiewsky machte einen vergeb
lichen Angriff auf den General Horn, der bei Wolmar stand und mußte 
sich nach Sunzel zurückziehen, während seine Reiter um Riga herum plün
derten. Es wurde nun am 9. Januar 1627 ein Waffenstillstand bis zum 
Juni abgeschlossen, nach welchem die Polen Laudohn (also Livland), die 
Schweden hingegen Birsen (also Litthauen) räumten. Nach abgelaufenem 
Stillstände rückte Gasiewsky aus Dünaburg nach Selburg, welches er ein
nahm. Sapieha selbst marschirte mit 6000 Mann vor Kokenhusen. Horn, 
der durch Zuzüge aus Schweden verstärkt war, rückte ihm bis Lennewa- 

den entgegen, von wo er ihn bedrohte, ohne etwas Entscheidendes zu un
ternehmen. Sapieha forderte ihn zum Zweikampfe auf, welches Horn 
auch annahm. Der polnische Feldherr gab aber seiner Forderung keine 
Folge, zündete sein Lager an und zog sich auf Selburg zurück. Von Ko
kenhusen aus nahmen die Schweden die polnische Schanze an der Ewst. 
Am 18. August siel Selburg und am 29. Dünaburg nach einem Sturme 
in Horns Hände. Gasiewsky's Reiterfchaaren bemächtigten sich kurz dar

auf Dalens und bedrohten Riga, wo die Polen noch Anhänger hatten, 
indem sie die schwedische Besatzung zu einzelnen Gefechten herauslockten. 
Gegen Ende October, wo Horn sich der Aa wieder näherte und der Spät
herbst die militairischen Bewegungen erschwerte, verschwanden die Polen, 

erschienen aber mit dem Winterfrofte wieder. Am 22. Januar 1628 über
raschte Gasi'ewjky Horns Lager bei Treiben und erfocht einen Sieg9«.

Gustav Adolph, der sich durch bewundernswerthe Thätigkeit auszeich- 

Nete und in dem Grade die Seele der ganzen Regierung war, daß wo 

er, oder der unermüdliche Kanzler Orenstierna nicht zugegen waren, nichts 
Bedeutendes geschah, war mit diesen Vorfällen sehr unzufrieden, schrieb 

sie aber nicht Horn, sondern de la Gardie zu, der nach der Ansicht des 

Königs etwas träge war und das Meiste nur durch Horn ausgerichtet 
hatte. Er übertrug also diesem die Kriegsführung und ließ de la Gardie 

nur den Civiloberbefehl9ll Unterdessen hatte Horn das ihm bewiesene 
vertrauen schon gerechtfertigt. Er war in Reval gewesen, war aber rasch
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mit Hilfstruppen zurückgekommen und ließ am 26. Februar eine Partie 
Polen bei Erla durch den Rittmeister Aderkas angreifen, der sie meist 
zerstreute. Selbst schlug er kurz darauf zwei polnische Heerhaufen bei 
Wenden und Lemsal. Gasiewfky bat um Erlaubniß, die Leichen der Ge
fallenen begraben zu dürfen. Horn schlug es ihm ab, weil der Pole nach 
der Schlacht von Treiden es ebenfalls gethan hatte. Gasiewfky verließ 
nun Livland und beschäftigte sich mit der Eroberung von Bauske, das 

* sich am 7. Mai ergab. Horn lagerte sich bei Lennewaden und bedrohte 
von dort aus Kurland. Der Herzog Friedrich, für sein Land besorgt, 
vermittelte am 24. December, nicht ohne Mühe, einen Waffenstillstand bis 
zum 4. März des folgenden Jahres, der aber später bis zum 4. Juni 
und dann bis zum 1. August verlängert wurdeNicht in Liv- oder 
Kurland, sondern in Preußen wurde der Hauptkampf geführt. Gustav 
Adolphs Siege, durch französische und kurbrandenburgische und später 
durch englische Vermittelung unterstützt, führten endlich am 16. Septem
ber 1629 zu einem sechsjährigen Waffenstillstände zu Altmark, durch wel

chen Gustav Adolph einen Theil seiner preußischen Eroberungen heraus
gab, allein mehrere Seestädte desselben, so wie Liv- und Esthland zurück
behielt. Zugleich ward sowohl für Katholiken als Protestanten Religions
freiheit und zwffchen beiden Reichen ein freier Handel verabredet^. Liv

land war von nun an für Polen verloren.
Die innere Geschichte Livlands während der achtzehn so eben beschrie

benen Kriegsjahre bietet ein trauriges Bild religiöser Verfolgung und je
suitischer Umtriebe dar. Sie stiegen in dieser Zeit aufs Höchste, obwohl 

das Land in Hinsicht auf bürgerliche Verhältnisse weniger zu leiden hatte, 
als früher, vielleicht um den Schweden nicht noch mehr Anhänger zuzu
führen, als sie schon ohnehin, besonders unter dem Adel, hatten. Der 
religiöse Eifer aber war durch keine politischen Rücksichten zu mäßigen 
und hatte nur „die größere Ehre Gottes und das Heil der Seelen vor 
Augen "94. Er regte sich übrigens in allen Confessionen. So wurde in 
Riga im Jahre 1615 dem Hans Heismann die Trauung in der Stadt 
versagt, weil er eine Reformirte heirathen wollte und also „um des Wei
bes willen ein Mameluck geworden war." Einige Jahre darauf versagte 

man dem Bürger Kaspar Meermann, einem Reformirten, die Bestattung 
in der Kirche und seine Freunde schickten die Leiche nach Amsterdam^. 
Die Stadt Riga zwar, der Stützpunkt der polnischen Herrschaft und der 

Schlüssel zum ganzen Lande, wurde von der polnischen Regierung" ge

schont. Im Jahre 1616 wurden ihr die Güter Kirchholm und Uexküll 

angewiesen (am 26. September), doch erst kurz vor der schwedischen Er
oberung wirklich eingeräumt96. Den Jesuiten, deren es in ihrem Collegium
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Zu Riga dreizehn bis zwanzig gab und die sictss-fleißig mit Bekehrungen 
beschäftigten'^, war die Stadt ein Dorn im Auge. Sie quälten sie mit 
Prozessen, deren sie bis vierhundert mit ihnen gehabt haben sollen, und 
suchten sie auf diese Weise allmälig auszusaugen, sodaß einmal der Syn
dicus Ulrich als Abgeordneter vor dem Reichstage erklärte, die Stadt 

würde noch darüber einmal in Verzweiflung gerathen und sich zu etwas 
entschließen, was sie nicht gern thue 98. Ihren Verfolgungen war hauptsäch
lich der rigasche Oberpastor Hermann Samson ausgesetzt, Sohn eines 
aus Geldern stammenden Hauptmanns der rigaschen Stadtsoldaten, im Jahre 
15)83 als vierjähriger Knabe von den Jesuiten entführt, aber wieder be
freit und seit 1608 Prediger in Riga, wo er sich durch seinen Glaubens

eifer und seine feurige Beredtsamkeit allgemeine Liebe und Verehrung 
erwarb. Von seinen theologischen Schriften zogen ihm einige, die po- 
lemischen Inhalts waren, den Haß der Jesuiten zu. Vor dem Könige 
von ihnen verklagt, ward er vom rigaschen Syndicus Ulrich kräftig ver
theidigt. Der Kanzler Orenstierna, der mit ihm in Wittenberg studirt 
hatte, empfahl ihn seinem Könige. Schon im Jahre 1622 ward er zum 
livländischen Generalsuperintendenten ernannt vs. Im Jahre 1618 wagten 

die Jesuiten in Gegenwart des Feldherrn Christoph Radziwil und anderer 

vornehmer Männer zu behaupten, Livland werde nicht eher in den Schooß 
der römischen Kirche zurückkehren, bis Riga den verwüsteten Orten Wol- 

niar und Wenden gleichgemacht worden sei 10°. Im folgenden Jahre 
wurde zu Riga (am 23. September) eine königliche Verordnung ange
schlagen, nach welcher einem jeden der Uebertritt zum Katholicismus frei
gelassen wurde *. Indessen blieb die Bevölkerung beinah völlig pro
testantisch und von den Katholiken wanderten die meisten nach der schwe
dischen Eroberung aus. Der Sieger sicherte der Stadt ihre frühern 
Privilegien, bestätigte ihr auch später das Münzrecht, schenkte ihr die ca- 
ducirten Güter und ausstehenden Schulden der polnischen Unterthanen, 

welche nach den Rechten des Krieges an den königlichen Fiscus hätten 
fallen sollen, so wie das Gut Ableben im Lemsalschen, versprach außer 
Reval und Pernau keine Häfen in Livland zu dulden und erlaubte auf 
einige Jahre die zollfreie Einfuhr von Korn nach Riga aus Livland und 
Schwedens Auch der Bescheid des Grafen de la Gardie, vom 18. Mai 

1628, in Betreff der Unterhaltung der Garnison auf königliche Kosten, 

Zeugt von Sorgfalt für das Wohl der Stadt. Sonst ist aus der pol
nischen Beherrschungszeit noch die Revidirung und königliche Bestätigung 
des Schrägens der großen Gilde vom Jahre 1610 und die Ertheilung 

und Erneuerung einiger Handwerkerschragen anzuführen.
Die Stadt Dorpat schickte im Jahre 1612 den alten und verdienten

Th. IL Bd. I. . 15
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Bürgermeister Georg Krezmar, dem die Bürgerschaft noch kurz zuvor 
seine Besoldung von sechzig Gulden polnisch streitig gemacht hatte, wegen 
mehrerer Beschwerden nach Wilna. Sie erhielt eine allgemeine Bestäti
gung ihrer Privilegien vom 24. Juli 1612 zur Belohnung für die gegen 
die Schweden bewiesene Tapferkeit^, das Gut Taubenhof, die Mühle zu 
Fegfeuer, den Fischzoll, das.Versprechen keine Vorkäuferei und in der Vor
stadt keinen Bier- und Branntweinschank zu gestatten und endlich die Be
rechtigung, die mit Häusern besessenen Adeligen der Gerichtsbarkeit und 
den Auflagen der Stadt zu unterwerfend Allein im folgenden Jahre 
hatte sie vom Glaubenseifer des wendenschen Archidiakonus Dr. Johann 
Tecnon und des Jesuitenpaters und Priesters an der Jakobikirche Erd
mann Tolgsdorf viel zu leiden, welchen letztern Bischof Schenking 
den Vater und Apostel Livlands nanntet Diese beiden Geistlichen mach
ten im Jahre 1613 eine Kirchenvisitation in Livland, hauptsächlich um 
ein vom Könige am 1. December 1612, auf Grund eines frühern Edicts 
Königs Stephan, erlassenes Verbot, den Esthen und Letten lutherisch zu 
predigens in Ausführung zu bringen. Aus dem desfallsigen Protokolle 

ersieht man, daß die Stadt noch sechs Kirchen zählte, von denen der Dom 
und die Nicolaikirche gänzlich, die Katharinen- und Jakobikirche zum 
Theil verwüstet waren. Es befanden sich also nur die katholische Marien
kirche und die Johanniskirche im Gebrauch. Auf dem Schlosse waren 
zwei und in der Nähe der Stadt drei Kirchen. Nach einiger Berathschla- 
gung mit den dortigen Jesuiten und dem Unterftaroften Wasinsky, erbot 
sich der Letztere, das königliche Decret dem Rathe zu eröffnen, ließ sich aber 

hiervon durch den dörptschen Eastellan Holzschuher abrathen, welcher vor
stellte, daß Solches dem Fortgänge der Unterhandlung mit Schweden und 
namentlich der gehofften Abtretung Esthlands schaden könnte. Die beiden 
Visitatoren „nur die Ehre Gottes vor Augen habend", theilten das Decret 
dem Bürgermeister Krezmar mit. Der Letztere entschuldigte die Stadt mit 
einem Privilegium des verstorbenen Cardinals Radziwil, nach welchem sie 
befugt sein sollte sich einen evangelischen Prediger für die Stadtgemeinde 

zu halten. Er zeigte aber den Visitatoren das Privilegium' nicht vor und 
gab keine weitere Antwort, so daß dieselben nach erlassener Protestation 

abziehen mußten. Die katholischen Bauern des dörptschen Oekonomiebe- 

zirks klagten über Verleitung zum Protestantismus durch einen lutherischen 

Arrendator und über Erhöhung der Maaße und Steigerung der Frohnen 
durch den königlichen Statthalter Walther von Plettenberg, der zugleich 
die Kronsgüter gepachtet hatte und die Bauern sogar Sonntag Abends 
arbeiten ließ L Der Rath legte am 10. October eine Gegenprotestation 
beim Schlosse ein, welche dort angenommen wurde. Im folgenden Früh- 
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jähr erschien ein geschärfter königlicher Befehl vom 28. Februar 1614, 

durch welchen auch die Beobachtung des verbesserten Kalenders wiederum 
anbefohlen wurdet Der Jesuit Gescher, ein dörptscher Bürger, verlangte 
im Namen des Propstes, Balthasar Gothardi, daß am bevorstehenden 
gregorianischen Ostern keinerlei Gewerbe betrieben würde und drohte im 
Gegenfalle mit Gewalt und mit Versiegelung der Johanniskirche. Die 

Sladt bat um Aufschub bis zum nächsten Landtage und nachdem beide 
Theile protestirt hatten 9, sandte die Stadt den Bürgermeister Krezmar mit 
einigen andern zum Feldherrn und Generalkriegscommissair Chodkiewicz. 
Trotz der Unterstützung des Castellans Holzschuher und der Stadt Riga 
war im Betreff des esthnischen Predigers nichts zu erlangen. Chodkiewicz 
schärfte vielmehr in dieser Rücksicht die Erfüllung der königlichen Befehle 
ein und drohte mit Absetzung der Prediger und mit Bestrafung der un

gehorsamen Beamten und Unterthanen i«. Die auf dem Landtage zu 
Wenden bewilligte Schatzung wurde aber der Stadt gegen eine Summe 
von 600 Gulden erlassen, welche zur Befestigung derselben verwandt wer
den sollte; wer Stadtnahrung trieb, sollte auch die bürgerlichen Lasten 
tragen und dem Rathe Gehorsam leisten und Niemand außerhalb dersel
ben Bier oder Branntwein verfertigen, wogegen die Untergebenen der 
Jesuiten häufig verstießen; die Gerichtsbarkeit über die ab- und zureisen

den Kaufleute sollte nur der Rath ausüben; der Handel nach Rußland 
sollte blos über Dorpat und mit Erlaubniß der Stadt geführt werden 
u. s. w. n. Man sieht, daß in allem dem, was nicht den Glauben be
traf, der Generalcommissair sich billig finden ließ. Die Stadt wurde vor 

Gericht geladen, proteftirte dawider (23. Juli 1614) und schickte an den 
König Heinrich Kahl ab, der diese Botschaft freiwillig und auf eigne 
Kosten übernahm. Der Aeltermann Ranie erklärte im Namen der esthni
schen Bürger, sie würden ihren Prediger nicht von sich lassen, Gott möge 
über sie verhängen, was er wolle. Kahl erhielt in Warschau einen könig
lichen Befehl vom 26. September, in welchem es hieß, die Esthen und 
Letten, die von jeher katholisch gewesen wären, dürften nicht zu 
einem andern Glauben genöthigt werden und die Sache schien verloren 

als Wasinsky, der den Rath beständig wegen der Erfüllung der frühern 
Vorschrift drängte, einen andern, nur vier Tage spätern königlichen Be
fehl vom 30. September erhielt, in welchem ihm verboten wurde, den 
esthnischen Stadtprediger in der Ausübung seines Amts zu stören 12. 
Hatte sich doch in demselben Jahre der Adel im Rigaschen und Dörptschen 

an Gustav Adolph gewandt.

Das Jahr 1615 verfloß daher ziemlich ruhig. Die Stadt beschickte 
Februar den Reichstag, um die Bestätigung der Religionsfreiheit, des 

15*
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Besitzes von Taubenhof und der Decrete des Chodkiewicz zu erhalten. 
Es erfolgte indessen kein Bescheid; der Reichstag ging plötzlich ausein
ander ia. Im December erschien der Bischof von Wenden, Otto Schen
king, selbst in Dorpat und forderte auss Neue die Erfüllung der könig

lichen Befehle, als deren Urheber er sich selbst darstellte. Die nichtdeut- 
schen Bürger reichten in Person bei ihm eine Schrift ein, in welcher sie 
erklärten, lieber die Stadt, als ihren Glauben verlassen zu wollen. Der 

Rath, welcher den Bischof durch Abtretung einiger Wiesen beim Gute 
Jama besänftigt glaubte, übergab ihm ein Schreiben an den König, das 
er zu bevorworten versprach. Er verschonte auch die Stadt mit weitern 
Zumuthungen 14. Allein im Jahre 1616 erhob sich ein neuer Sturm. 
Die Jesuiten hatten dem esthnischen Prediger Bartholomäus Gilde so viel 
Verdruß gemacht, daß er am 16. Juni seine Entlassung verlangt hatte. 
Am 3. October erfolgte ein erneuerter, die frühern einschärfender könig
licher Befehl, den Wasinsky dem Rathe und der Bürgerschaft feierlich über
reichte. Die Bürgerschaft suchte Anfangs Zeit zu gewinnen, allein die 
Drohungen der Katholiken erzwangen die Abdankung des esthnischen Pre
digers und nun ging es an den deutschen, Kaspar Pegius. Im Jahre 
1617 durfte in Dorpat das Jubelfest der Reformation nicht gefeiert wer

den, obgleich es sonst überall geschah. Pegius hatte einige Esthen getraut 
und hielt sich an den alten Kalender, dafür wurde er vom Bischof und 
Jesuitenpropst verfolgt. Außerdem wurden Bürger verklagt, katholische 
Geistliche durchgehechelt und sich sogar verbunden zu haben, sie zu über
fallen. Die Beschuldigungen fanden sich aber unbegründet und Rath und 
Bürgerschaft verbanden sich feierlich, zu ihrem Prediger und alle für einen 

Mann zu stehen 15, obwohl Pegius in seinen Amtsangelegenheiten nicht 
immer mit dem Rathe die gehörige Rücksprache nahm und wegen seines 
hitzigen Charakters auch in Privatstreitigkeiten gerieth. Die rigaschen Pre
diger fanden daher auch einmal für nöthig, den dörptschen Rath (am 
7. Februar 1619) schriftlich zu bitten, ihn gegen seine Feinde und in der 
Handhabung seines Amts, namentlich der Kirchenzucht, zu schützen, wo
gegen sie versprachen, ihrerseits dem Rathe zum Nutzen der Kirche willig 
zu sein. Das rigasche Predigtamt und Consistorium genoß damals in 
Dorpat große Achtung und nicht nur der dörptsche Prediger, sondern auch 

der dörptsche Rath nahmen in zweifelhaften Fällen zu ihm seine Zu
flucht 16. Bald darauf ließ der Propst dem Rathe eine königliche Ladung 

an die Stadt überreichen und drohte mit der Acht. Der Rath schrieb an 
den König und den Generalcommissair Chodkiewicz, sich beklagend über 

die Gewaltthaten, die sich die Polen gegen die esthnischen Bürger erlaub
ten, welche ihre Kinder lutherisch taufen ließen, oder das Abendmahl 
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lutherisch nehmen wollten. Chodkiewicz versprach, die Stadt zu unter

stützen und es wurden Gesandte an den König geschickt, die gegen Ende 
Mai zurückkamen und zwar in Betreff des Fischzolls und der Beihilfe der 
Bauern und der Privatgüter zum Brückenbau einen günstigen Beschluß zu
rückbrachten, nicht aber in Betreff der Religionsfrage 17. So verschieden 
wurden die kirchlichen und die bürgerlichen Angelegenheiten behandelt! Im 
Jahre 1616 hatte Chodkiewicz durch einen gewissen Kamensky die Stadt
häuser verzeichnen und die Besitzurkunden einsehen lassen. Kamensky for
derte hiefür einen Ducaten von jedem Hause. Auf Vorstellung des Raths 
und da die Bürger arm waren, der Generalcommission vom Jahre 1599 
ihre Urkunden schon vorgezeigt, auch viele sie versetzt, oder in das Stadt
erbebuch hatten eintragen lassen, erließ er sowohl die Besichtigung der 
Urkunden, als die verlangte Abgabe, ließ sich aber dafür drei Paar Zo
bel, 45 Gulden werth, schenken

Im Jahre 1619 singen die Jesuiten an die Esthen von den Heiduk- 
ken aus der deutschen evangelischen Kirche mit Prügeln treiben zu lassen. 
Die Stadt klagte auf dem Landtage zu Wenden, der zu Gunsten dersel
ben entschied (am 5. August 1619). Die Jesuiten wandten sich nun an 
den Generalcommissair und bewogen ihn, diese Entscheidung in einer solchen • 

Art zu erklären, daß den Esthen die evangelische Religionsübung ganz 

genommen wurde. Sie ließen sich aber ihrem Glauben nicht abwen
dig machen und bestürmten ' den Pastor Pegius mit Bitten, ihnen die 
Sacramente zu reichen, was er, obwohl mit Behutsamkeit, that. Die 

Jesuiten, welche es auch noch verdroß, daß man ihnen den Taufstein der 
Johanniskirche nicht verkaufen wollte, reizten den Propst und wendenschen 
Domherrn Olav Aldin zu einer Klage gegen den Rath und den Prediger 
auf. Am 26. Juni 1620 wurde die Stadt nach Wenden vor den Land
tag citirt. Die Stadtdeputirten erhielten so viel, daß wenigstens die esth
nischen Bürger von dem Religionszwange befreit werden sollten, worauf 

Pegius ihnen, trotz aller Drohungen, die Sacramente reichte. Auf eine 

Ermahnung der rigaschen Bürger gelobte die ganze Bürgerschaft, ihn 
mit Gut und Blut bei seiner Amtsführung zu vertreten. Da die Ver

folgungen dennoch nicht aufhörten, so klagte der Rath an den König 
(24. October) und nöthigte Wasinsky, welcher gegen Pegius heftige Drohun
gen ausgestoßen hatte, den Bürgern die freie Religionsübung zuzuge
stehen 19. Trotz aller Begünstigungen, die den Jesuiten von der polnischen 
Regierung zu Theil wurden, sorgten sie nicht für die Erfüllung der bür
gerlichen Pflichten von Seiten ihrer Untergebenen, denn als im Jahre 
1621 die Vorstadt wegen des befürchteten Anrückens der Schweden ab

gebrochen werden sollte, wurde solches nur von den Untergebenen des
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Raths, nicht aber von denen des Schlosses und der Jesuiten ausgeführt 
und eben so wenig wollten die letztem die Wachen beziehen20. Die Je
suiten suchten natürlich denen zu ihnen Uebergetretenen weltliche Vortheile, 

wenn auch auf Kosten eines ihnen ganz gleichgiltigen Gemeinwesens zu 
verschaffen, um auch Andere zum Uebertritte zu bewegen. Statt ihre 
Bürgerpflichten zu erfüllen, fanden die Katholiken es überhaupt bequemer, 
die Protestanten durch falsche Angebereien zu ängstigen. Wie schon früher 
der Pastor Fabricius, so wurden jetzt andere Einwohner ohne allen Be
weis hochverrätherischer Umtriebe angeklagt21 und Johann Panowsky, ka

tholischer Priester zu Pölwe, Neuhausen und Marienburg klagte den Pe- 
gius an, in seinem Kirchspiele zwei Kinder getauft zu haben und schätzte 
dies Vergehen auf 500 Gulden. In Dorpat wurden die Glockenläuter 
beschuldigt, Abgötterei getrieben und die katholischen Gebräuche verspottet 

zu haben, die Beklagten aber nicht einmal namhaft gemacht. Ungeachtet der 
letzten Entscheidung des Chodkiewicz verlangte Olav Aldin wiederholt, 
daß Pegius den esthnischen Bürgern die Sakramente nicht reichen solle. 
Der Rath schlug es aber ab, weil er die Sache dem Könige unterlegt 
hatte und eine günstige Entscheidung erwartete'". Noch drei Jahre später 
schickten die Jesuiten eine Droh- und Schmähschrift an Pegius, welcher 
sie nebst dem Rathe beantwortete'". Auf ihre weltlichen Vortheile nicht 

weniger, als auf ihre geistliche Herrschaft bedacht, nahmen die frommen 
Ordensbrüder auch die Fleischbänke der Stadt in Anspruch, obwohl ihnen » 

die Urkunden vorgezeigt wurden, kraft welcher sie von der königlichen Re
visionscommission der Stadt eingewiesen und ihr auch vom Könige be
stätigt waren 2». In ähnlicher Weise nahm auch der Bischof Schenking, 
nach dem Tode seines Bruders, des Oekonoms des dörptschen Bezirks, 

das der Stadt im Jahre 1601 verliehene Dorf Jama in Anspruch, als 
wie zum Nachlasse seines Bruders gehörig 25. Auch eine andere geistliche 
Corporation, die Brüder des Leibes Christi, die im Jahre 1622 in Dor
pat erwähnt wird, suchte die Stadt zu beeinträchtigen, indem sie die Erb
schaft eines ihrer kinderlos verstorbenen Mitbrüder in Anspruch nahm, 
obwohl er Bürger gewesen war und sie daher der Stadt zukam 26.

Von allen diesen Drangsalen, der harten Kriegssteuer (Pobor) und 
den Gewaltthätigkeiten der polnischen Befehlshaber und Soldaten, die 

unter Andern im Jahre 1623 großen Unfug verübten und sogar einen 
Bürger aufs Rad binden ließen 2?, sah sich die Stadt erst durch die schwe- ' 

dische Eroberung erlöst. Kurz vorher, im Jahre 1624, hatte die Bür
gerschaft, welche die Nichtdeutschen zwar gern bei ihrer Religion schützen, 
aber dennoch, so gut wie die Bürgerschaften der übrigen Städte, sich von 
fremdartigen Elementen möglichst rein erhalten wollte, beschlossen, nur 
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noch Deutschen das Bürgerrecht zu ertheilen. Indessen ist dies noch am 
6. November desselben Jahres geschehenes. Auch ward (am 13. März 
1621) nach dem Beispiele Riga's beschlossen, ohne Zustimmung des wort
führenden Bürgermeisters keine Gildenversammlungen zu halten29. Die 
Strenge, mit der man das Monopol der Schlächter- und Bäckerzünfte 

aufrecht hielt, hatte zur Folge, daß Brot und Fleisch mehrere Male von 
ihnen vertheuert würben30 und der Rath deßwegen Maßregeln nehmen 
mußte31. Sonst ist aus der Zeit der polnischen Herrschaft nichts Merk

würdiges zu melden.
Nachdem die Stadt am 20. und 22. August a. St. 1625 dem Könige 

von Schweden gehuldigt hatte, schickte sie ihm ins Lager vor Wirsen eine 
Gesandtschaft und erhielt eine vorläufige schriftliche Zusicherung ihrer Privi

legien; die förmliche Bestätigung ward bis auf einen zu Reval zu hal
tenden Landtag verschoben32. Als Gustav Adolph im Februar 1626 
sich in Reval befand, wurde eine neue Gesandtschaft an ihn abgefertigt. 
Er kam am 25. Februar selbst nach Dorpat, um die Lage der Dinge in 
Augenschein zu nehmen, reiste am 27. von da nach Narwa, wohin ihm 
der Staatssecretair Gerlach folgen mußte und ertheilte dort der Stadt, am 
6. März, eine Bestätigung des Privilegiums Karls IX. vom 10. Juni 
1601 33. Außerdem schenkte er der Johanniskirche ein Stück Land und 

Häuser und der Stadt das Schenkingsche Haus zum Rathhause. Der 
schwedische Reichsrath Nils Stiernskiöld ward zum Gouverneur von Dor

pat ernannt 3§ und unterhandelte mit der Stadt einen Gütertaujch, in

dem der König in der Nähe Dorpats auf den Stadtgütern eine Soldaten- 
colonie anlegen und dagegen derselben andere Landstücke geben wollte. 
Indessen erfolgte die königliche Bestätigung nicht und die Sache scheint 
aufgegeben worden zu sein39. Ein Versuch, den der Gouverneur zur 
Verbesserung des Nahrungswesens der Stadt machte, indem er, unter 
strenger Anwendung der Grundsätze des Zunftwesens, aber wohl ohne 
Berücksichtigung der factischen Verhältnisse, die Handwerker auf die Aus

übung ihres Gewerbes beschränken und ihnen namentlich die Brauerei 
untersagen wollte, mißlang. Die Handwerker erklärten, ohne eigene Braue

rei nicht bestehen zu können, umsomehr als das Bönhasengewerbe, trotz 
aller Verordnungen, nicht zu unterdrücken war30. Im Herbste verlangte 
er von der Stadt eine Kriegssteuer von 1500 Reichsthalern und berief 
sich auf eine königliche Verordnung. Nach einiger Weigerung jagte die 
Stadt 500 Thaler zu, brachte sie durch eine Schatzung der Bürger zu
sammen und zahlte sie auch nach Vorzeigung eines königlichen Befehls 
vom 24. October über Zahlung von 500 Thalern. Die schwedischen Be
amten verlangten aber noch 1500 Thaler auf Grund einer vom Könige 
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ausgeschriebenen allgemeinen und von Stadt und Land bewilligten Kriegs
steuer-^. Im folgenden Jahre, nach Abgang des Gouverneurs Stiernskiöld, 
der durch den Obersten Ernst Kreuz ersetzt ward38, wiederholte der General
gouverneur de la Gardie die obige Forderung, welche auch an die übrigen 
Städte gerichtet ward. Es gelang aber der Stadt, oder vielmehr dem Secre- 
tair'Gerlach, dieselbe in so weit zu ermäßigen, daß die Stadt nur 500 
Thaler Kriegssteuer jährlich zahlen sollte3^. Die Stadtgüter wurden im 
Jahre 1628 einem Bürgermeister für 900 Gulden jährlich verpachtet.

Die kleinern livländischen Städte haben während der polnischen Herr
schaft wohl ähnliche Leiden wie Dorpat ausgestanden, indessen ist uns 
hiervon wenig bekannt. Der Stadt Wenden, deren Privilegien bei einer 
Besitznahme durch die Schweden einmal zerrissen worden, ertheilte König 
Sigismund am 18. Juni 1616 eine erneuerte Bestätigung derselben4». 

Als die Stadt in schwedische Hände kam, sagte ihr der Reichskanzler Axel 
Orenstierna seinen Schutz ju41 und ließ auch den zum Nachtheile der 
Stadt außerhalb derselben angelegten Krug in die Stadt verlegen4?. 
Kurze Zeit darauf erhielt die Stadt einen königlichen Gnadenbrief vom 
6. März 1626, welcher ihr das ihr von den Polen entzogene Georgen- 
hospital, den Stadtwald, die Stadtmühle, das Hölzungsreckt im nächst- 
belegenen königlichen Walde, die Gerichtsbarkeit auch über adelige Ein

wohner und Befreiung von Vorspann, ausgenommen um Geld nach Riga 
zu bringen, zusicherte. Neue Anbauer, die binnen sechs Jahren durch den 
Feind das Ihrige verlieren, sollten es ersetzt bekommen, übrigens den 
Handwerkern, gleich wie in Dorpat, Handel und Brauerei nicht erlaubt 

werden43. Die Einwohner der Stadt Altpernau, welche nördlich vom 
jetzigen (Neu-) Perrzgu lag, erhielten im Jahre 1599 von der polnischen 
Generalcommission Befehl, binnen fünf Jahren nach Neupernau über
zusiedeln ". Neupernau erhielt die schwedische Bestätigung seiner Pri
vilegien (nebst den Gütern von Altpernau und der Versicherung, daß 
dasselbe nicht wieder aufgebaut werden sollte) am 19. August 1607, 28. 
November 1617 und 14. Juli 1621 45. Der Stadt Fellin wurden ihre 
Privilegien am 4. November 161046 erneuert, der Stadt Walk am 
6. März 1626, wo ein königlicher Gnadenbrief dieser Stadt, die von 

Sigismund III. zuletzt ertheilten Privilegien bestätigte und ihr zugleich 
alle unbebauten Stellen schenkte, die ihr von Alters her gehört haben 

mochten47. Bei der katholischen Kirchenvisitation des Jahres 1613 wird 
in einigen Städten, wie z. B. in Fellin, Wolmar, Wenden und Koken

husen, gar kein protestantischer Prediger erwähnt. In Wenden mußten 
die (protestantischen) Ketzer versprechen, an katholischen Feiertagen nicht zu 
arbeiten und der dortige polnische Vicecapitain machte sich sogar anheischig, 
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sie durch Geldbußen zum Besuche der katholischen Kirche zu zwingen, wo

gegen sie sich vergebens auf die den Deutschen verheißene Religionsübung 
beriefen. Der pernausche Bürgermeister (Consul) führte einen Befehl des 
Generalcommissairs Chodkiewicz an, nach welchem die Dienstboten der 
Bürger einen lutherischen Seelsorger haben dürften. Als er aber diesen 
Befehl vorzeigte, fand sich in demselben zwar nicht das Gegentheil, wie 
im Visitationsprotokolle behauptet wird, wohl aber war der Text undeut
lich genug, um die Visitatoren zu vermögen auf die Ausführung des kö
niglichen Befehls zu dringen und als der Bürgermeister sich dessen wei
gerte, der Stadt mit dem Verluste ihrer sämmtlichen Privilegien zu drohen. 
Die neupernausche Stadtkirche fand sich im traurigsten Zustande, die alt- 

pernausche war ganz verwüstet.

Auf dem Lande spielten in diesem Zeitraume die katholischen Kirchen
visitationen eine große Rolle. Als die erste mag wohl die obenangeführte 

Rundreise des Cardinalstatthalters Radziwil angeführt werden. Die zweite 
fand im Jahre 1610 und 1611 statt und wurde in Auftrag des päpstlichen 
Nuntius in Polen, des Grafen Franz Simoneta von dem päpstlichen Pro
tonotar Beleti ausgeführt. Der Hauptzweck war, die Beschlüsse der tri- 
dentinischen Kirchenversammlung im wendenschen Bisthume zur Ausfüh

rung zu bringen und Mißbräuche, wie unter andern die eingerissene zwei
malige Feier der Kirchenfeste, sowohl nach dem alten als nach dem neuen 

Kalender, abzuschaffen. Die von Beleti bei dieser Gelegenheit gemachten 
Anordnungen wurden am 28. Februar in Riga verlesen ", Unter Andern 
befahl er, bei jeder Kathedralkirche zwei Prediger, einen für die lateinische 

und den andern für die deutsche Sprache, anzustellen, außerdem noch 
einen für die polnische, wenn es möglich wäre. Kurz darauf wurde in 
seiner Gegenwart vom Bischof Schenking zu Riga eine Synode der Geist
lichen seines Sprengels gehalten, welche unter Andern die Festtage von 
fünf polnischen Heiligen, Kasimir, Adalbert u. s.w. einführte. Der Bischof 

versprach auch ein verbessertes Gesangbuch drucken zu lassen. Viel wich
tiger ist die im Jahre 1613 durch den wendenschen Archidiakon und bischöf
lichen Vicar Tecnon mit dem Pater Tolgsdorf in ganz Livland, zur Aus
führung des königlichen Befehls vom Jahre 1612 gegen die protestanti
schen Landgeistlichen, vollführte Kirchenvisitation". Tecnon reifte von 
Ort zu Ort und forderte überall die polnischen Behörden auf, die pro

testantischen Geistlichen zu entfernen. Dieselben waren auch dazu bereit, 
ob sie es aber später auch thaten, steht dahin. Der Visitator untersuchte 

auch den Zustand der Kirchen, von denen er viele in einem sehr trauri
gen Zustande und zum Theil verwüstet, so wie ohne Geistliche fand und 
verzeichnete überall die Einkünfte der Geistlichen. Hin und wieder erkun
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digte er sich bei den Eingepfarrten über das Benehmen derselben. Die 
Antworten sielen günstig aus. Für den Geist des Katholicismus ist es 
bezeichnend, daß der Gutsherr von Ascheraden in Betreff des dortigen 
Propstes erklärte, er könne nicht Richter Desjenigen sein, welcher über sein 
Gewissen zu richten habe. In der südöstlichen Ecke Livlands fanden sich 
noch Spuren der Abgötterei und des heidnischen Opferdienstes. Vielleicht 

war es in Folge der von den Revidenten zur Ausführung des königlichen 
Befehls genommenen Maßregel, daß ein im Jahre 1614 zu Riga gehal
tener Landtag wirklich beschlossen haben soll, die evangelischen Prediger 
für die Eingebornen abzuschaffen und den gregorianischen Kalender anzu
nehmen (am 30. Juni 5v). Nach dem Jahresberichte der wendenschen 
Jesuiten, an den Ordensprovinzial vom Jahre 161851, beichteten im wen
denschen Bezirke in diesem Jahre 12,050 Individuen, 730 Paare wurden 
getraut und 63 Personen zum Katholicismus zurückgeführt. Zur Beloh
nung für die Bemühungen der Jesuiten um Unterdrückung der Ketzerei 
in Polen, schenkte Sigismund III. den wendenschen Jesuiten zur Stiftung 
eines Collegiums verschiedene, aufständischen livländischen Edelleuten (Ro
sens und Patkuls) consiscirte und von ihnen schon in Besitz genommene 
Güter (15. Januar 1623 5‘2). Landtage wurden von Zeit zu Zeit, trotz 
der Kriegsunruhen, noch gehalten, bald wie sonst in Wenden, bald in 
Riga, wegen der Sicherheit dieses Orts, wie z. B. am 26. August 1616 
und im Juli 1620 zu Wenden 53. Auf dem erstem hatte sich der Adel 
in geringer Anzahl eingestellt und um einen andern, in Wenden zu hal
tenden, Landtag gebeten. Die Anwesenden hatten beschlossen, die von der 
Regierung verlangte Steuer (Pobor) zu geben, die Stadt aber wegen 
ihrer Armuth möglichst hiervon zu befreien und ihr einen Beitrag zu Wie
dererbauung der zerfallenen Stadtbrücke zu leisten. Hingegen wollte der 
Adel in das Verlangen der Stadt Dorpat, den Kornhandel mit den Rus
sen nur über ihre Stadt zu führen, nicht willigen. Wegen der von der
selben Stadt gewünschten Fürsprache bei der Regierung in Sachen der 
Religion, ward, wie es scheint, nichts beschlossen. Der Scholaster zu 
Wenden, der beim Landtage gegenwärtig war, setzte sich dagegen 54. Auf 

dem Landtage von 1626 hatten die Jesuiten die Stadt Dorpat gerichtlich 

vorladen lassen. Ueberhaupt wissen wir von den Verhandlungen der Land
tage nur wenig. Durch die Kriegsunruhen scheint der Landftaat sehr in 
Verfall gekommen zu sein. In dem Gesuche der zu Riga anwesenden 
Landsassen aus Livland an Gustav Adolph vom 10. October 1621 wird 

weder der Landräthe, noch des Landmarschalls gedacht. Daß von Seiten 
der polnischen Beamten manche Bedrückungen und Competenzüberschrei- 
tungen stattfanden, läßt sich denken. So findet sich z. B. eine Citation 
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Fahrensbachs als wendenschen Bczirkspräsidenten vom Jahre 1592 in 
einer Schuldklage vor und mehrere Urtheilssprüche des Generalcommissairs 
Chodkiewicz (vom 12. August 1649 und 29. Juli 1620) in Civilsachen, 
was wohl eigentlich Sache der competenten Gerichtshöfe war 55.

Der größte Theil des Adels war auf Seiten Schwedens, unter 
Andern auch die meisten Glieder des angesehenen und reichen Geschlechts 

der Tiesenhausen, von denen mehrere sich bei den Unterhandlungen mit 
dem Herzoge Karl und mit Gustav Adolph beteiligten^. Sie büßten 
dafür ihre schönsten Besitzungen ein, so daß im Jahre 1625 die Güter 
Randen, Walguta, Kawelecht, Kongota, Uelzen, Berson, Marzen, Sel- 
gowffy, Lösern, Meselau, Fehteln, Calzenau, Saußen, Altsalisburg, 

Festen und noch mehrere andere den Tiesenhausens nicht mehr gehörten. 
Einige Zweige dieser Familie hatten sich in Esthland und Kurland nieder

gelassen; einer ging nach Polenund einer sogar nach Rußland^. 
Von der schwedischen Regierung wurde die Familie Tiesenhausen nur in 
einem geringen Theile ihrer Besitzungen restituirt; viele wurden als 
Staatseigenthum an schwedische Beamte verschenkt, die sich um die Er
oberung Livlands verdient gemacht hatten.

Obwohl Herzog Karl schon in der Capitulation vom 12. Juli 1602 
der Ritterschaft die Erhaltung alles dessen, was sie von ihren frühern 
Landesherren erworben, versprochen hatte, so erfolgte dieselbe erst Seitens 

Gustav Adolphs am 18. Mai 1629 auf Ansuchen der Abgeordneten 
Fromhold Patkul und Otto von Mengden, indessen nur provisorisch, bis 
die Ritterschaft „ihre Sachen und Begehren zu einer bequemern Zeit und 
Gelegenheit umständlicher unterthänigst werde anbringen und Vorbringen 
können", denn der König befand sich damals auf seiner Flotte und hatte 
nicht Zeit, die Privilegien durchzusehen*«. Als die Ritterschaft im Jahre 
1626 von dem Ritterschaftshauptmanne von Derfelden die ihm anver- 
traute Brieflade mit den Ritterschaftsurkunden abforderte, brachte der

selbe einen Empfangschein des Christoph von Bistram bei, der sie am 
27. November 1606 in Mitau empfangen zu haben erklärte, ohne sie 

aber wieder vorstellen zu können. Die Urkunden, unter Andern wohl 
auch das wichtige Privilegium König Sigismunds, waren also durch die 

Kriegsunruhen verloren gegangen. Nur einige derselben wurden wieder 
aufgefunden und am 4. August 1626 dem Gouverneur von Riga Svante 
Banner vorgestellt; zugleich wurde Otto von Mengden der vom Könige, 
wir wir sehen werden, bestellten Gütenevisionscommission beigeordnet, 
um sie durchzusehen 6o. Vermuthlich sind diese Privilegien dieselben, 

welche Mengden später dem Könige vorlegen wollte. Der nach der Er
oberung Riga's zum Gouverneur dieser Stadt ernannte schwedische Reichs- 
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rath Kaspar Kruse hatte Befehl, allen denjenigen, welche gegründete 
Ansprüche auf Güter erheben würden, dieselben einzuweisen®i. Der Be
sitz war sehr häufig streitig und durch die Kriegsunruhen und die häufigen 
Confiscationen Seitens der polnischen Negierung sehr ungewiß geworden. 
Wie unter Andern aus dem obenerwähnten Visitationsprotokolle vom 
Jahre 1613 ersichtlich ist, waren viele Güter in polnische Hände gerathen. 

Der wendensche Wojewode Fahrensbach erhielt für sich allein durch ein 
königliches Refcript vom 1. December 1601 eine Menge Güter in der 

Umgegend Lemsals, so wie lemsalsche Häuser, deren Besitzer sich auf 
schwedische Seite geschlagen hatten. Als solche werden genannt, ein Krü
dener, ein Tiesenhausen, ein Patkul, zwei Aderkasse, ein Buddenbrok, ein 
Grothusen, ein Wrangel, ein Brinken, mehrere von den Polen, ein Rosen, 
ein Albedyll, ein Vietinghoff und noch zwei andere aus weniger be
kannten Geschlechtern, deren Besitzungen alle dem Wojewoden zugesprochen 
wurden 62. Zum Behufe der Regulirung des Güterbesitzes wurde eine 
besondere Commission aus schwedischen Beamten und livländischen Edel
leuten niedergesetzt 63, die am 23. August 1622 eine königliche Instruc

tion erhielt 64. Am 27. April 1627 erfolgte auch eine Entscheidung der 
schwedischen Regierung über die Pfandforderungen von Bürgern an liv
ländische Landgüter. Nur solche Gläubiger bürgerlichen Standes, welche 
sich im wirklichen Pfandbesitze von Gütern befanden, sollten ihre Be

friedigung daraus erhalten 65.
Von Esthlands Verwaltung wissen wir nur sehr wenig. Die 

schwedische Regierung war mit ihren Kriegen zu sehr beschäftigt, um für 
dieselbe viel thun zu können. Am 7. September 1613 und 24. November 
1617 bestätigte Gustav Adolph die ritterschaftlichen Privilegien 66 mit der 
nun schon üblich gewordenen Klausel: „nicht aber unsern königlichen 
Regalien und Hoheiten zuwider", am 27. November das harrisch-wi- 
rische Recht 6? und am 22. September und 24. November die Privilegien 
der Stadt Reval für sich und seine Nachkommen, ohne denselben neue 
Bestimmungen hinzuzufügen. Durch ein besonderes Schreiben befahl 
er der Stadt, sich aller „feindlichen Aufwiegelung und Verbitterung gegen 
die Ritter und Landschaft" in den zwischen beiden Theilen streitigen 

Punkten zu enthalten 6«. Diese Streitigkeiten betrafen, wie es scheint, 
hauptsächlich den Handel. Vier Jahre später klagte die Stadt über Be

einträchtigung desselben durch den Adel, der deswegen vor das könig
liche Hofgericht citirt wurde. Auch auf das ehemalige Michaelisnonnen
kloster zu Reval machte der Adel Ansprüche und beide Theile wurden 
angewiesen, ihre desfalsigen Urkunden in Stockholm vorzuweisen 69. Im 
Januar 1614 wollte der Gouverneur Gabriel Orenstierna eine Accise auf 
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die vom Lande eingefühvten Lebensmittel legen. Rath und Bürgerschaft 

widersetzten sich aber mit solchem Ungestüm, daß er wieder davon ab
stehen mußte70. Zwischen der großen und kleinen Gilde waren in Betreff 
ihrer Nahrungsberechtigungen heftige Streitigkeiten entstanden, die, wie 

es scheint, hauptsächlich durch den Aeltermann der kleinen oder St. Kanuts 
Gilde, Alexander Lipphardt, veranlaßt wurden. Der König befahl, das 
Geschehene der Vergessenheit zu übergeben und die Zwistigkeiten durch ein 
vom Rathe anzufertigendes und dem Könige binnen drei Monaten zu 
unterlegendes Reglement zu schlichten. Inzwischen sollte noch ein Jahr 
lang nach erfolgter Bestätigung desselben (aber natürlich nicht länger), 
den Kaufleuten gestattet sein, den Handwerkern zum Nachtheil gereichende, 
also wohl mit ihren Erzeugnissen concurrirende, Waaren zu verkaufen, den 

Handwerkern aber, zu ihres Hauses Nothdurft zu brauen7Die Ver
hältnisse des Handwerkerstandes wurden durch ein königliches Reglement 
vom 3. März 1626 geregelt. Die Handwerker auf dem sogenannten reval- 
schen Dom (dem unter Jurisdiction des Adels stehenden Stadttheil in der 
Nähe des Schlosses) erhielten Befehl, sich nach den Schrägen der städti
schen Handwerksgilde zu richten, so wie sie auch der Rechte derselben ge

nießen sollten. Das Gleiche wurde auch den Handwerkern in kleinern 
Städten vorgeschrieben, wenn sie zahlreich genug waren, um Aemter 

zu bilden. Aus den Aemtern auf dem revalschen Dome sollte je ein Bei
sitzer zur Amtslade gewählt werden. Lehrburschcn sollten sich über ihre 
eheliche Geburt ausweisen und regelmäßig einschreiben lassen und das 
Meifterrecht erst nach dreijährigem Wandern erhalten. Endlich sollten 

Bönhasen nirgends geduldet werden. Auch für die kirchlichen Verhält
nisse sorgte der König durch Anordnung einer Kirchenvisitation im Jahre 
1627, welche sich auch nach Livland erstreckte und vom Bischöfe von 
Westeräs, Johann Rudbeck, gehalten wurde. Derselbe bestellte den 
revalschen Domprediger zum Superintendenten und verordnete ein Consisto
rium und sechs Pröpste, nämlich zwei für die Wiek und je einen für 

Harrien, Wirland, Jerwen und Dagö. Auch ordnete er eine jährliche 
Synode an. Hiermit nimmt die regelmäßige Kirchenverfassung Esthlands 
ihren Anfang. Manches, was in Schweden üblich oder Rechtens war, 

wurde allmälig eingeführt und Herzog Gotthard Kettlers von Kur
land Kirchenordnung, die bis dahin gegolten hatte, kam außer Ge
brauch 72. Im Gerichtswesen fand keine Aenderung statt. Aus einem in 

den Protokollen des esthländischen Oberlandgerichts vorhandenen und von 
den Landräthen an den schwedischen Reichsmarschall Heinrich Horn ge
richteten Berichte geht hervor, daß die Landräthe, sechs aus Harrien und 
sechs aus Wirland, unter Vorsitz des königlichen Präsidenten (des 
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Gouverneurs) ihre öffentlichen Gerichtstage am Tage Johannes des Täu
fers zu Reval in der großen Gildstube hielten, im Nothfalle aber auch 
zu andern Zeiten Gerichtstage ansetzen konnten. Der Gerichtstag wurde 
durch Circulare in allen Kirchspielen verkündet. Die Parten citirten 
einander, binnen sechs Wochen zu erscheinen und was in der Licitation 
nicht angeführt worden, durfte nicht verhandelt werden. Der Gerichts

tag sing mit Verlesung der Privilegien und des Friedensbannes an, 
worauf die anhängig gemachten Sachen vorgenommen und abgeurtheilt 
wurden. Hatte ein Parte seine Urkunden nicht beibringen können, so 
wurde ihm eine Frist bis zum nächsten Gerichtstage bewilligt. Die Ur
theile wurden öffentlich verlesen und binnen sechs Wochen auf Befehl 
des Gerichts durch die Mannrichter vollzogen. Eine Appellation war 
nicht gestattet. Die Haken- und Manngerichte bestanden außer den Richtern 
selbst je aus zwei geschwornen adeligen Beisitzern und einem Urtheilsmann, 
und urtheilten sowohl in Civil- als in polizeilichen Angelegenheiten. 
Criminalverbrecher wurden vom adeligen Gutsherrn, in dessen Gebiete die 

That begangen war, eingezogen; der Letztere forderte sodann einige andere 
Gutsbesitzer und eine gewisse Anzahl aller unparteiischen Bauern, die die 
Landesgebräuche kannten, auf, die Sache abzuurtheilen und bat zugleich 
den nächst belegenen königlichen Statthalter, einen Deputaten zum Ge
richte abzusenden. Der Beschuldigte ward vor diesem Gerichte vom Ver
letzten verklagt und mußte durch die Notorität der That, eignes Be
kenntniß oder glaubwürdiges Zeugniß überwiesen werden. Der Zusammen
hang der Sache ward darauf den Bauern auseinandergesetzt und die

selben angewiesen, vom Gerichte abzutreten und sich draußen über das 

alte Recht zu berathschlagen. Hatten sie die Sache nicht recht verstanden 
und wollten etwas wider den Landesgebrauch einführen, so wurden sie 
ermahnt, -inen bessern Spruch einzubringen. Auf Vortrag desselben 
ward der Schuldige von den Richtern je nach Maßgabe seines Verbrechens 
zu einer Strafe verurtheilt73.

Die verwüstenden Kriege, die Seuchen und die Hungersnoth, die 
in ihrem Gefolge erschienen, hatten die Bevölkerung und die Cultur des 

Landes sehr heruntergebracht. Viele Schlösser waren zerstört und lagen 
in Ruinen, wie z. B. Kokenhusen, Seswegen, Neuhausen und Marien

burg", ferner Kirchholm (im Jahre 1577 abgetragen) und Lennewaden?5. 
Nyenstädt, der im Jahre 1622 starb und dessen Chronik bis zum Jahre 

1610 reicht, zählt in Liv- und Esthland nur noch sechsundsiebzig Schlösser 

mit Inbegriff von acht gemauerten Klöstern und der zerstörten Schlösser 

auf. Nur Reval und Riga hatten außer den alten Mauern und Thürmen 
Erdwälle und Riga namentlich auch Rundelen (Bastionen) erhalten, wie 
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aus der Beschreibung ihrer Belagerungen hervorgeht. Die Städte, 
namentlich die, welche in den frühern Zeiten von den Russen eingenommen 
wurden, hatten nicht weniger gelitten. Ihre Bewohner waren zum 
Theil nach Rußland abgeführt worden und die einzelnen Bürger, die 
sich allmälig wieder einfanden, bauten sich statt der großen steinernen 
Häuser und zwar bisweilen an ihren Rückmauern Wohnungen von Holz 76. 

Die alten Befestigungen, z. B. Wendens, Fellins und Wolmars, wur
den nicht wieder aufgeführt. In Dorpat bestanden von eilf Kirchen nur 
noch zwei (die Johannis- und die Marienkirche), die gebraucht werden 
konnten; die Kirchen zu Fellin, Pernau, Wolmar, Lemsal und Wenden 
fanden die revidirenden katholischen Geistlichen im Jahre 1613 im trau
rigsten Zustande und kaum noch zu brauchen und doch hatte jede dieser 
Städte nur eine Kirche. Viele Landkirchen befanden sich in einem ähn
lichen Zustande. Die Bevölkerung hatte nicht weniger gelitten. Das 
Schloß Lemburg besaß statt zweiundvierzig Bauern nur noch siebenund

zwanzig, das Ronneburgsche Pastorat statt siebenzehn Bauern nur fünf, 
das Pastorat Urbs , (jetzt mit Anzen vereinigt) statt vier Bauern gar 
keinen mehr, Schloß Fellin statt sechshundert Bauern nur fünfzig, Sag- 

nitz statt neunhundert gleichfalls mir fünfzig, Nitau statt hundertund
fünfzig nur vierzig Bauern77. Im Hakelwerke zu Lemsal waren im 
Jahre 1630, wo eine Revision des rigaschen Kreises und des Stifts 
Dorpat gehalten wurde, nur acht Bürger wohnhaft, in Walk nur drei, 

obwohl im Jahre 1600 daselbst neunundvierzig Hausplätze eingemessen 

waren und die Städtchen Ronneburg, Marienburg und Odenpä (letzteres 
früher eine Hauptniederlage des russischen Handels mit gepflasterten 
Straßen versehen) waren ganz verödet. Auf mehreren Gütern waren die 
ehemaligen Hofsfelder mit dichtem Walde und sogar mit Bauholz be
wachsen 78. Viele Pfarren waren ohne Geistliche und eine große Anzahl 
Güter, z. B. das ganze Lemburgsche, Neuhausensche, Raugesche, Hel- 

metsche, Fellinsche, insofern es nicht wüste lag, Nitausche und Sissegalsche 
Kirchspiel befanden sich in den Händen polnischer Besitzer, deren Namen 
sich im Protokolle der katholischen Kirchenvisitationen verzeichnet finden. 
So groß war der Geldmangel, daß die dörptsche Ritterschaft im Jahre 

1607 nicht im Stande war, aus eignen Mitteln einen Abgeordneten 

an den polnischen Generalcommissair zu schicken, sondern dazu von der 
Stadt Dorpat zwölf Gulden gegen Verpfändung eines mit Silber be
schlagenen und etwas vergoldeten Säbels leihen mußtet. Aus einem 

nach dem Revisionsacte vom Jahre 1627 angefertigten Verzeichnisse von 
mehr als fünfzig, meist im Stifte Dorpat, so wie auch im Erzstifte belegenen 
Gütern geht hervor, daß dieselben damals nur sechshundertzweiund; 
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zwanzig bewohnte und sechzehnhundertfünf gänzlich wüste Haken enthielten, 
die indessen auch einst besetzt gewesen sein müssen, da sie sonst nicht als 
wüst geworden, verzeichnet wären. Da im Stifte Dorpat, wie unten an
geführt werden wird, vermuthlich nach erzbischöflichen Haken gerechnet 
wurde, die ungefähr ein Drittel der herrmeisterlichen von hundertund- 
siebenzig Tonnen Land ausmachten, so betrug die gesammte Hakenzahl 
jener Güter im Jahre 1627 etwa siebenhundertundvierzig heutige Haken, 

wovon nur zweihundertunddreißig besetzt waren, während vor der russi
schen Invasion etwa im Jahre 1550 sie es wohl alle waren. Nach der 
Revision vom Jahre 1823 enthielten sie tausenddreihundertundfunfzig be
setzte Haken, also nur um ein Drittel mehr als im Jahre 1550 und sechsmal 
mehr als im Jahre 1627 80. Aus den Acten der polnischen Revision vom 
Jahre 1599 ergiebt sich, daß es in Livland Landgüter von sehr verschiedener 
Art gab. 1) Erbgüter, d. h. die alten Gnaden- und Gesammthandgüter. Als 
Erbgüter verlieh die polnische Regierung die Güter Sunzel, Kastram, 
Winkelmannshof, Absenau, Tammist im Pernauschen u. a. 2) Lehn

güter und zwar theils Mannlehen, wie z. B. Allasch, theils auf beide 
Geschlechter gegeben, wie Puderküll, Murrikatz im Helmetschen, Drob- 
busch u. a. Mit königlicher Genehmigung konnten wenigstens die letztem 
veräußert werden, wovon es viele Beispiele giebt. 3) Lebtagsgüter, wie 
Kolk, Tarwast u. a., nach Kelch (S. 442) alle verschenkten Kronsgüter. 
4) Von der Krone verkaufte Güter, wie der Hof Babsel oder Pobaß im 
Kremonschen, von Sigismund III. im Jahre 1598 an einen Johann 
Meyer verkauft, also wohl Erbgüter. 5) Von der Krone nur verpfän

dete Güter, wie Ranzen, welches Büring für einen Vorschuß von 6000 
Gulden erhielt «i. Daß jene Erbgüter Alloden gewesen seien, ist wohl 
nicht wahrscheinlich, sonst wären diese wohl von den ritterschaftlichen 
Deputaten, die im Jahre 1692 die Natur der livländischen Landgüter 

so ausführlich erörterten, erwähnt worden. Sie bezogen sich aber bloß 
auf das im Privilegium Sigismund Augusts Art. 7. ertheilte freie Ver
äußerungsrecht und sagten, die livländischen Landgüter wären daher 
sämmtlich als Alloden zu betrachten8'^.

Wie sehr der Bauernstand durch die beständigen Verwüstungen und 

die häufige Hungersnoth litt, läßt sich denken. In der Erhebung der 

von ihm zu entrichtenden Naturalabgaben und wohl auch der übrigen 

Dienste scheint indessen eine gewisse Gleichmäßigkeit stattgefunden zu 

haben. So betrugen sie z. B. nach den Acten der Güterrevision vom 
Jahre 1600 im Stifte Dorpat zehn Los Rog'gen, acht-Los Gerste und 
vier Los Hafer vom Haken, dagegen in der Gegend von Tarwast zwanzig 
Los Roggen und eben so viel Gerste und Hafer, in der ronneburgschen 
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und serbenschen Gegend vier Los von jeder Korngattung. Diese Ver
schiedenheit je nach den Landestheilen bei einer Gleichmäßigkeit in jedem 

derselben darf wohl nicht auf ein verschiedenes Maaß der Leistung gedeutet 
werden, welche sonst in einigen Gegenden auf eine unerschwingliche Höhe 
gestiegen wären, sondern auf eine Verschiedenheit des Hakenmaaßes. 
Allerdings kommen im Anfänge des 17. Jahrhunderts herrmeifterliche 
Haken von hundertsiebenundsiebenzig Tonnen Land vor, die wahrschein
lich im Tarwastschen und sonstigen Gegenden, wo viele Ordensgüter vor
handen waren, galten; ferner plettenbergische von sechsundneunzig Tonnen, 
erzbischöfliche von sechsundsechzig Tonnen rigisch, wahrscheinlich auf den 
Stiftsgütern im Gebrauch, deutsche kleine von dreißig Tonnen (wohl im 

Ronneburg-Serbenschen) und endlich polnische große Haken zu hundert
undzwanzig Tonnen. Im Privilegio Sigismund Augusts vom 28. No
vember 1561 Punkt 13 wird der livländische Haken aus sechsundsechzig 
Quadratbaften und jede Baste wiederum zu sechsundsechzig Faden be
rechnet, also auf hundertundachtzig Tonnftellen, von denen jede 
14,000 Quadratellen beträgt wenn man drei Ellen auf den Faden 
rechnet. Dieser Haken ist kaum um etwas größer als der herrmeister- 

liche und die pommersche oder deutsche Landhufe von dreißig Morgen^. 

Er kam aber nicht gleich zur allgemeinen Geltung. So wurde z. B. 
bei der Messung der vom Könige Stephan Bathory zur dörptschen 
Oekonomie geschlagenen Güter ein anderes Hakenmaaß angewandt, wie 
aus den Revisionsacten vom Jahre 1630 hervorgeht. Die Frohne wurde 
im stifte Dorpat auf fünf Tage wöchentlich von jedem halben Haken 

berechnet^, wie viel anderwärts wissen wir nicht. Die Verschiedenheit 

der Haken machte den Roßdienst, der ebenfalls darnach geleistet wurde, 
für einige Güter sehr drückend. Die Ritterschaft beschwerte sich darüber 
beim Herzoge Karl (in ihrer Erwiederung vom 28. Mai 1601) und 
derselbe befahl (den 13. Juli 1602) den Roßdienft nach der Zahl der 

Gesinde zu berechnen und für ein ganzes Gesinde (oder einen Haken) 
ein solches anzusehen, welches seinem Herrn wöchentlich mit zwei Pferden 

diente, für ein halbes aber dasjenige, welches nur mit einem Pferde 
frohnte, eine Berechnung nach den Leistungen und Arbeitskräften, statt 

der unsichern nach Flächenmaaß, was ganz mit der obigen Angabe von 
den im dörptschen Stifte üblichen Diensten, so wie mit dem noch heute 
geltenden Anschläge übereinstimmt. Da der Roßdienst während der ganzen 
schwedischen Beherrschungszeit nach Haken erhoben wurde, so ist nämlich 

unter einem ganzen Gesinde in Herzog Karls Verordnungen ein Haken 
zu verstehen. Hieraus geht hervor, daß die Bauerleistungen schon wäh
rend der polnischen Regierungszeit, wenigstens im Stifte Dorpat, in

Lh. II. Bd. I. 16 
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derselben Art ftattfanden, wie es noch jetzt gesetzlich der Fall ist, wenn 
sie nicht durch einen gegenseitigen Vertrag modisicirt oder in Geld ver

wandelt werden. Auch in Esthland waren die Hakenmaaße sehr ungleich. 
Das schwedische Revisionsbuch vom Jahre 1506 setzt den revalschen Haken 
auf zehn oder zwölf Tonnen Aussaat, d. h. auf den entsprechenden 
Fläcbenraum, und sagt, eine Tonne Korn müsse auf einem Raume neun 

Stangen breit und achtzehn lang, die Stange zu sechs revalschen Ellen 
ausgesäet werden und ein Haken zu zwölf Tonnen sei vierundzwanzig 
Stangen breit und einundachtzig lang oder sechsunddreißig breit und vier- 
undfunfzig lang, also 1944 Stangen (Quadrat). In Jerwen solle der 
Haken zweiundsechzig Quadratbasten je zu zweiundsechzig Faden halten 
und daselbst seien neunzig Tonnen auszusäen «5. So lange in keiner 
Provinz eine feste Schatzung der Bauerländereien und eine auf derselben 

begründete Gleichmäßigkeit der Bauerleistungen stattfand, fehlte die Grund
lage zu einem transitorischen Zustande, der die Bauern aus der Leib
eigenschaft in die Freiheit zu führen geeignet war. Es ist also nicht zu 

verwundern, daß die von der polnischen und der schwedischen Regierung 
begünstigte und von Karl IX. sogar beantragte Freilassung der Bauern 
nicht stattsinden konnte.

Werfen wir zum Schlüsse noch einen Blick auf die Insel Oesel 
unter dänischer Herrschaft. Sie erscheint nur selten in der Geschichte und 
von ihren innern Zuständen wissen wir beinahe nichts. Ihre Privilegien 
wurden ihr von Herzog Magnus sowohl als von den dänischen Herr
schern bestätigt««. Die Beibehaltung der bisherigen Lehnrechte und der 

stiftischen Rechte und Gewohnheiten wird in einem Privilegium Fried
richs II. vom 14. März 1562 ausdrücklich angeführt «?. Inwiefern auch 
dänische Gesetze Anwendung fanden, ist unbekannt, indessen wird die dä

nische Kirchenordnung als Norm für die Lehre des Wortes Gottes im 
oben genannten Privilegium erwähnt und auch die von Christian IV. am 
27. März 1629 erlassene Kirchenordnung ward in Oesel eingeführt««. 
Wahrscheinlich blieb das gemeine deutsche Recht subsidiarisch gültig««. 
Zu den autonomischen Normen gehörten die Landtagsschlüsse, Verträge 

des Adels mit der Stadt Arensburg und wohl auch die am 18. October 

1578 vom Könige bestätigte Reformation etlicher Mißbräuche««. Arens

burg ward von Herzog Magnus schon durch Privilegium vom 8. Mai 
1563 zur Stadt erhoben und mit dem Gebrauche des rigaschen Rechts 

bewidmet, was die Könige Friedrich II. und Christian IV. durch Privi
legien vom 19. September 1574 und 28. September 1596 bestätigten.

Seitdem die Kirchenreform ein neues geistiges Leben in unseren Ost
seeprovinzen angeregt hatte, zeigen sich auch die Anfänge einer Literatur, 
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theils geistliche, meist schon oben angeführte Schriften, theils historische, 
die Chroniken Grefenthals, Russows, Nyenstädts, Hennings, Brandis', 
Fabricius' und Hiärns, die zu Anfang dieses Werks beurtheilt worden 

sind und ausländischen gleichzeitigen Werken dieser Art, wie z. B. denen 
des Chyträus und de Thou kaum nachstehen. Selbst von einem Spröß
linge eines unserer ältesten Rittergeschlechter, dem Bannerherrn des Stifts 
Riga Heinrich von Tiesenhausen dem ältern, auf Berson, be
sitzen wir ein literarisches Werk, die Geschlechtsdeduction der Familie 
Tiesenhausen vom Jahre 1575. Trotz der beständigen Kriegsunruhen 
möchte wohl die durchschnittliche Bildung des Adels und des Bürger
standes dieser Lande der derselben Stände in Norddeutschland beinahe 
gleichzustellen sein. Nur die Bauern konnten sich von Jahrhunderte 

langer Knechtschaft und Verwahrlosung noch nicht erholen und von der 
erster» war noch keine Erlösung zu hoffen.

Kapitel XI.
Geschichte des Handels.

Bietet schon die erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts das Bild des 

allmäligen Sinkens der politischen und der Handelsgröße der Hanse, 
so wie einer sich immer mehr erweiternden Kluft zwischen ihrem mono
polistischen Handelssysteme und den Sonderinteressen ihrer Glieder, nament
lich der livländischen Städte, so sehen wir in der zweiten Hälfte des 
sechzehnten und im ersten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts diese Zu
stände fortdauern und sich bis zum völligen Verfalle des Bundes und 

zur Loslösung der livländischen Städte von demselben steigern.
Die wirksamste Ursache der Schwäche der Hanse und des Verlusts 

ihrer Handelsprivilegien in fremden Staaten war die wachsende Seemacht 
und die mit diesen Privilegien unverttägliche selbstständige Handelspolitik 
der Seemächte, vorzüglich Englands und Schwedens, unter den Regie

rungen Elisabeths und Karls IX. Die Seeräuberei nahm zwar zum Theil 
aus derselben Ursache ab. Im Jahre 1574 erschien noch ein Seeräuber 

Munkebeck in der Düna, wurde aber am 9. September von den Rigen

sern angegriffen und nach Eroberung seines Schiffes über Bord gewor

fen 9i. Allein viel gefährlicher wurde die von den kriegführenden See
mächten, namentlich den Schweden gegen hanseatische Schiffe ausgeübte 

Kaperei, während die Hanse vielmehr den Grundsatz: frei Schiff, frei 
Gut, aufstellte und auch die Berechtigung der Kriegführenden, neutrales 
Gut an Bord feindlicher Schiffe zu consisciren, anstritt. Zwar erhielten 

16' 



244

die Deutschen im Jahre 1589 von Philipp II. eine Bestätigung ihrer 

Freiheiten d2 und sowohl er als sein Nachfolger mußten den Handel der
selben begünstigen, um die Erzeugnisse beider Indien während des Kriegs 
mit England und Holland im Auslande abzusetzen. Dafür wurden aber 
auch oft Hanseschiffe auf königlichen Befehl angehalten und zum Kriegs
dienste gebraucht und eine hanseatische Flotte, die nach Spanien und 
Portugal ging, von den Engländern aufgebracht. Außerdem verlangte 
Spanien von der Hanse den Abbruch alles Verkehrs mit dem rebellischen 
Holland, oder wenigstens die Fortführung eines gleichen Handels mit 
den treu gebliebenen Niederlanden. Diese Vorschläge, so wie die einer 
förmlichen Allianz, wurden abgelehnt (im Jahre 1598). Im Jahre 1606 
erhielten die Hanseaten zwar bedeutende Handelsberechtigungen, doch ohne 
eigentliches Monopol und durch einen Vertrag vom Jahre 1607 Be
freiung vom Zoll, wogegen sie aber dem Handel zwischen des Königs 
Ländern und den empörten vereinigten Niederlanden entsagen, ein Ver- 
zeichniß der wirklichen Hansestädte einreichen und versprechen sollten, alle 
Einfuhrgüter am Ausfuhrorte von obrigkeitlichen Personen verzeichnen 

und besiegeln zu lassen, vor welchen die Kaufleute auch eidlich zu geloben 

hatten, daß die Güter weder direct noch indirect einem Holländer oder 
Seeländer gehörten93. Um dieser lästigen Bedingung willen wurde der 
Vertrag von der Hanse nicht ratisicirt. Sie wollte dem Handel mit den 
vereinigten Niederlanden nicht entsagen und während des im Jahre 1609 

zwischen Spanien und den Niederlanden geschlossenen Waffenstillstands 
blühte derselbe wieder auf, wurde aber, als der Krieg aufs Neue ausbrach, 
vielfach gestört, die Schiffe häufig in Beschlag genommen, die einge
führten Waaren zwangsweise nach einer geringen Taxe verkauft, endlich 
sogar die Zulassung spanischer Eommissarien in den Hansehäfen zur Aus
stellung der Ursprungscertisicate gefordert. Als im Jahre 1647 die vierzig 
Jahre früher bewilligten Freiheiten bestätigt wurden, hatte sich die Hanse 
beinahe aufgelöst. In Frankreich kam die Errichtung einer hanseatischen 
Niederlage zwar zur Sprache, doch ohne weitern Erfolg und die Bestäti
gung der frühern Privilegien durch Heinrich IV. im Jahre 1604 sicherte 
der Hanse zwar einen allgemeinen Schutz zu, doch ohne besondere Vor

rechte9^ Wenn also der Handel der Hansestädte mit Spanien, Portugal 

und Frankreich fortdauerte, so war es kein monopolistischer des Bundes, 
sondern einer der einzelnen Städte, an welchem wohl auch die livländi
schen,- ungefähr in derselben Weise wie heut zu Tage Theil genommen 

haben mögen.
Wo hingegen den Hanseaten ausschließliche Vorrechte bewilligt 

waren, wurden sie durch die zunehmende Schwäche des Bundes wirkungs
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los oder gingen gänzlich verloren. Ersteres war in den Niederlanden der 
Fall, wo die nach Antwerpen verlegte hansische Factorei im Jahre 1563 
mehrere Freiheiten erhielt, allein sehr bald in Schulden gerieth, während 
die Statuten über Schoß, Stapel und gezwungene Residenz von den 

Hanseaten selbst nicht gehalten und sogar der Gerichtszwang der Vorsteher 
nicht geachtet wurde. Dazu kam die Plünderung Antwerpens und des 
hanseatischen Comptoirs durch die Spanier im Jahre 1576, die völlige 
Nichtachtung der Privilegien, namentlich der Zollfreiheit durch die Be
hörden und der Geldmangel, so daß der Handel des Bundes als solcher 
ganz aufhörte und das Factoreihaus im Jahre 1624 von spanischen Sol

daten besetzt wurde, die es zwanzig bis dreißig Jahre bewohnten und 
zuletzt ganz zu Grunde richteten^.

Die Königin Elisabeth von England verweigerte der Hanse schon 
kurz nach ihrer Thronbesteigung im Jahre 1560 die Bestätigung ihrer 
alten Freiheiten und wollre sie den Engländern im Zolle gleichsetzen, 
forderte auch gleiche Handelsfreiheiten für ihre Unterthanen in den Hanse
städten. Hierin willigte die Hanse nicht ein. War doch namentlich die 
letztere Forderung ihrem monopolistischen Geiste so sehr entgegen, daß der 

Secretair des Comptoirs zu London nicht ohne Grund erklärte, wenn die 
Engländer in den Hansestädten den dortigen Bürgern gleichgestellt wür

den, wäre es besser, sie ganz zu Bürgern aufzunehmen, damit sie wenig
stens die Abgaben mit trügen. Der Bund ließ sich vielmehr unvorsich
tiger Weise, nachdem er der Stadt Hamburg die im Jahre 1567 erfolgte 

Aufnahme englischer Kaufleute verboten, dadurch aber nichts weiter als 
ihre Uebersiedelung nach Emden, dann Elbing und endlich Stade erreicht 

hatte, in einen Kampf mit England ein, belegte die in den Städten be
findlichen Engländer mit denselben Abgaben, die die Hanseaten in Eng
land zu zahlen hatten; wollte sie durch Beschlagnahme ihrer Güter für 
den in England ausgestandenen Druck haften lassen, vertrieb sie aus 
vielen Städten und endlich, kraft der Reichsschlüsse von den Jahren 1582 

und 1597, aus ganz Deutschland, allein nur auf dem Papier, denn die 
Uneinigkeit der Städte, unter denen nur Lübeck, Danzig und einige Ost
seestädte für Maßregeln der Strenge waren, hinderte die Ausführung 
dieser Beschlüsse. Elisabeth hingegen ließ am 30. Juni 1589 eine ganze 
Hanseflotte am Ausflusse des Tajo wegnehmen und vertrieb die Deutschen 

aus dem Stahlhdfe zu London (im Jahre 1598), während die englischen 
Kaufleute schon im folgenden Jahre zu Emden und Stade, und im Jahre 
1611 in Hamburg wieder ausgenommen wurden. Auch König Jakob 

wies das Ansuchen um Herstellung der Privilegien ab. Sie waren auf 

lmmer verloren und mit ihnen hörte der eigentliche Hansehandel mit 
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England auf96, keineswegs aber der Verkehr der einzelnen Hansestädte, 
unter andern auch der livländischen. Selbst von Dorpat finden wir, daß 
es bisweilen Waaren aus England verschrieb97.

Einen ähnlichen Gang nahmen die hanseatischen Angelegenheiten in 
den skandinavischen Reichen. Nur ein Theil der alten Privilegien war durch 
den mit König Friedrich II. im Jahre 1560 geschlossenen odens'ischen 
Rezeß bestätigt worden. Dennoch verband sich in Folge desselben Lübeck 
mit dem Könige gegen Schweden, zog aber hierbei den Kürzern und 
verlor nun sein Ansehen im Norden. Der König, der den Handel seiner 
eignen Unterthanen heben wollte, gedachte Kopenhagen zum einzigen 
Stapelplatze des Reichs zu machen und weigerte sich, dem dänischen Adel 
den Handel zur See zu untersagen und die deutschen Handwerker an den 
Handelsberechtigungen der Kaufleute Theil nehmen zu lassen. Am drückend
sten war der neben dem bisherigen Schreib- und Tonnengelde im Jahre 
1563 eingeführte Lastzoll im Sunde. Christian IV. verweigerte die Be

stätigung der Hansefreiheiten gänzlich, verlangte von der Hanse Einstel
lung alles Handels mit Schweden, mit dem er im Kriege war und ließ 

die dahin gehenden oder von dort kommenden Schiffe aufbringen und 
den Lübecker Hafen blockiren. Die Privilegien, erklärte er, wären er

loschen; seine Vorfahren hätten durch Ertheilung derselben ihre Nach
kommen nicht binden können; die Zeiten hätten sich geändert; man bedürfe 
der Hansestädte und ihres Handels nicht mehr (im Jahre 1622) Diese 

Beschlüsse erstreckten sich natürlich auch über Norwegen, wo schon der 

odensiische Rezeß den Bürgern der Stadt Bergen zum Nachtheile des 
hanseatischen Comptoirs mehrere Handelsfreiheiten ertheilt hatte. Neue 

Zölle und Abgaben wurden dort auferlegt; die Jurisdiction des Comp
toirs ward gestört und der Weinschank ihm genommen. Der Zwangs
stapel der Factorei ward den Hanseaten selbst lästig und von ihnen nicht 
mehr beachtet. Die Concurrenz fremder Völker vernichtete den Factorei
handel und endlich wurden die Deutschen aus ihren Comptoirhäusern 
und Höfen in derselben Weise verdrängt, wie sie ihre frühern Besitzer, 
die Bergener Bürger, aus ihnen entfernt hatten, nämlich durch Ver
pfänden derselben an inländische Gläubiger99.

Auch Erich XIV. verweigerte im Jahre 1561 die Bestätigung der 
Hanseprivilegien, die seinen Vorfahren in Zeiten der Noth abgedrungen 

worden, den Reichsgesetzen zuwider wären und das Aufblühen des Lan
des hinderten. Nur Lübeck, Hamburg, Danzig und Rostock versprach er 
zollfreien Handel in einigen schwedischen Seestädten unter der Bedingung 

der Reciprocität und mehrerer anderer Vortheile, so wie der Enthaltung 
alles Handels mit den Russen 10°. Hierein willigten die Städte nicht und 
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erhielten den Genuß ihrer frühern Freiheiten nie wieder. Hörte ihr Ver
kehr mit Schweden auch nicht gänzlich auf, so paßt doch das, was wir 
von ihm wissen, nicht mehr auf die livländischen Städte, von denen Re
val zu Schweden* gehörte und also, kraft des königlichen Privilegiums 

vom 2. August 1561, die Vortheile einer schwedischen Stadt, namentlich 

zollfreien Handel in Schweden, genoß und nicht als auswärtige Stadt 
behandelt wurde, die übrigen aber als polnische Städte und folglich die 

meiste Zeit hindurch als feindlich angesehen wurden.
Der Verkehr der Hanse mit Rußland, dessen Wichtigkeit die der 

übrigen Handelszweige, nach dem einstimmigen Zeugnisse der derzeitigen 

Urkunden und Correspondenzen, weit überragtes hatte sehr gelitten.

Die hanseatischen Comptoire in Nowgorod und Pleskau waren schon 
längst aufgehoben und der Hansehandel mit Rußland durch die Concur- 
renz der Engländer, der Schweden und der Livländer, die darüber, wie 
wir gesehen haben, schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in 
heftige Streitigkeiten mit der Hanse gerathen waren, geschwächt. Zwar 
hatte sich der hanseatische Handel mit Rußland nach Reval gezogen, wo 
er ungefähr ein halbes Jahrhundert blühte, war aber durch den in Reval 
und den übrigen Städten aufgekommenen und mit Strenge gehandhabten 
Grundsatz: daß Gast mit Gast nicht handeln dürfe, seit dem Jahre 1551 
gestört worden 2. Die Engländer handelten über Archangel, die Schwe

den über Wiburg, die Livländer aus Reval und Dorpat, auch wohl, wie 
wir sehen werden, über Neuhausen. Zur großen Unzufriedenheit der Liv

länder fingen nun die Lübecker und ihre Genossen an, über das in rus
sische Hände gerathene Narwa, der einzige Seehafen, der ihnen offen ge
blieben war, zu handeln. Allein auch diese Fahrt ward ihnen auf die 
wiederholten Vorstellungen der Stadt Reval, welche ein ausschließliches 
Stapelrecht auf den Handel mit Rußland zu besitzen behauptete, durch 
die schwedischen Könige verleidet, denn die Flotten derselben beherrschten 

nun die Ostsee, wie sie früher von den Hanseaten beherrscht worden war 
und König Erich hatte im Privilegium vom 2. August 1561 die Abschaf
fung der Narwafahrt der Stadt Reval förmlich versprochen. Am 25. April 

1562 verbot König Erich XIV. den Lübeckern daher die Fahrt nach Ruß
land 4. Vergebens beriefen sich die Lübecker in einer Erklärung vom 
13. Mai auf ein ihnen von den frühern livländischen Regenten ertheiltes 
und auf einem Hansetage den revalschen Gesandten verlesenes Privilegium, 

durch welches sie berechtigt wären den Handel nach Rußland auch wäh
rend eines Kriegs desselben mit Livland zu betreiben. <sic behaupteten, 
der Feind werde nur durch Zufuhr von Waffen, Kriegsmunition und 

Proviant gestärkt, sonstiger Handel wäre in Kriegszciten erlaubt und sie



248

könnten sich desselben nur dann enthalten, wenn auch die Livländer und 

namentlich die Revaler ihren Verkehr mit Rußland abbrächen. In einem 
Schreiben an den Kaiser vom 17. September 15635 erklärte Lübeck, Re
val sei allerdings an die Stelle der nowgorodschen Factorei getreten, 

allein der Handel mit den Russen sei daselbst verboten (was wirklich in 
allen livländischen Städten der Fall war) und so sei die Narwafahrt noth
wendig geworden; Verpflichtungen gegen Reval habe man nicht. Reval, 
das die übrigen Bundesstädte vom Handel mit den Russen in seinen 
Mauern ausschließen wollte, verlor ihn dadurch selbst und Rüssow führt 
bittere Klagen über den durch die Narwafahrt herabgekommenen Wohl
stand dieser Stadt6. Zwar unterstützten die schwedischen Könige Revals 
Forderungen sehr kräftig, die Narwafahrt war aber doch nicht gänzlich 
zu hemmen. Schon im Jahre 1562 erfolgte die Wegnahme einer lübi- 
schen Flotte von zweiunddreißig beladenen Schiffen, die aus Narwa zu

rückkamen und die man nur unter der Bedingung einer Verzichtleistung 
auf die Handelsprivilegien zurückgeben wollte7. Kaiser Ferdinand erlaubte 
die Narwafahrt wegen des vermeintlich verrätherischen Abfalls Liv- und 

Esthlands vom Reiche (1562). Eine im folgenden Jahre aus Lübeck nach 
Schweden abgeschickte Gesandtschaft hatte keinen Erfolg und brachte nur 
neue Forderungen König Erichs zur Sprache, namentlich die, nur in 
Wiburg und Reval Handel zu treiben8. Als vier Jahre später Reval 
seinem Könige erklärte, ihn mit keinen Kriegsschiffen gegen Dänemark 
unterstützen zu können und dafür sein Stapelrecht aufgab, ertheilte der 
König auch nicht den Hanseaten, sondern den französischen Kaufleuten, 
das Recht, so viel Waaren nach Narwa zu führen, als sie Salz nach 

Schweden bringen würden. Ueberdies hatte der Kaiser von Deutschland 
auf Bitte des Königs von Dänemark, allen Handel nach Schweden ver
boten^. Der Handel der Hanseaten wurde auch durch polnische Kaper 
gestört, die aus Danzig ausliefen und daher die danziger Freibeuter ge

nannt wurden, zum großen Nachtheile und Aerger der Stadt Danzig, 
welche im Jahre 1568 elf derselben am Leben strafen ließ und den Kö

nig von Polen bat, in Dänemark und Schweden ein Verbot der Fahrt 

nach Narwa zu erwirken 10, vermuthlich damit dieselbe mit Danzigs Land

handel über Polen nach Rußland nicht concurrire. Einen gleichen An
trag hatten die Danziger im vorhergehenden Jahre auf dem Hansetage 

zu Lübeck gestellt ", obwohl die Narwafahrt den Hanseaten durchaus noth

wendig war. Auf dem Hansetage vom Jahre 1572 verlangten die preu
ßischen und die livländischen Städte die Einstellung der Narwafahrt, die 
übrigen aber alle beschlossen, dieselbe, der kaiserlichen Erlaubniß gemäß, bei

zubehalten Die Stadt Reval hatte, um ihren Wunsch den übrigen 
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Bundesgliedern annehmlicher zu machen, vorgeschlagen, den seit der Auf
hebung der nowgorodschen Factorei im Jahre 1494 in ihren Mauern saft 
ein halbes Jahrhundert lang bestandenen hanseatischen Verkehr mit Ruß
land zu erneuern und war auch zu diesem Ende bereit, wieder zum Reiche 
zu treten, wenn nur der Kaiser die Stadt, dem stettiner Frieden gemäß, 

wieder einlösen wollte. Die Hanse brachte auch diesen Vorschlag an den 
Kaiser, doch ohne weitern Erfolg. Im Jahre 1574 wurde eine lübische 
Handelsflotte, die von Narwa mit Waaren, namentlich theuerm Pelz
werke, zurückkam, von einer schwedischen Kriegsflotte angehalten, sechzehn 
Schiffe genommen und die übrigen gezwungen, nach Narwa zurückzukeh

ren, die genommenen Güter sollten zur Befriedigung der Hosleute ver
wandt werden 13. Die Schweden dachten gar daran, den narwaschen Ha
fen durch Versenkungen ganz unbrauchbar zu machen. Dies wurde aber 
nicht ausgeführt und wir sehen später (im Jahre 1576) auch die Dänen, 
Engländer und Franzosen, trotz der schwedischen Verbote, dahin handeln^. 
Im Jahre 1579 stellte die polnische Regierung auf Antrag der Danziger 

wirklich an die Hanse die Forderung, sich der Narwafahrt zu enthalten. 
Die Antwort der Hanse war ganz die frühere dem König von Schweden ge
gebene; sie wollten sich der Fahrt enthalten, wenn der König auch die übri

gen Fremden, Engländer, Franzosen und Schotten daran hindern werde *•'.
Mit der Eroberung Narwas durch die Schweden im Jahre L>sj 

hörte die freie Fahrt dahin auf. Es wurde daselbst ein Zoll erhoben und 
manche Bedrückung durch Forderung von Zwangsvorschüssen geübt,ß. 
Im Jahre 1588 ward die Narwafahrt von der schwedischen Regierung 

auf Bitten Revals wieder verboten17, bald darauf aber geduldet, denn 
wir sehen, daß der Zoll im Jahre 1595 durch eine Verordnung zum 
Besten der Kaufleute geregeltl8, und zehn Jahre später der Ausfuhrzoll 
aus Schweden nach Narwa aufgehoben wurde19. In demselben Jahre, 
1605, wurde indessen der zu Narwa selbst erhobene Zoll erhöht und die 

schwedische Regierung versprach sogar der Stadt Reval den Hafen durch 

Kriegsschiffe ganz zu sperren 20. Unterdessen war die Hanse darauf be
dacht gewesen, sich andere Handelswege nach Rußland zu öffnen. Der 

Zar Feodor Ioannowitsch hatte ihr im Jahre 1586 die Höfe zu Nowgo
rod und Pleskau wieder eingewiesen und denselben Zoll erlassen 21. Die 

Verbindung mit diesen Höfen hing aber jetzt von der polnischen und der 
schwedischen Negierung ab, die sie eben so wenig gern sahen, alb eö 
die livländischen Städte thaten. Im Jahre 1594 erhob der pleskausche 

Statthalter wieder den vollen Zoll 22 und so wenig icheinen die wohl 

ganz baufällig gewordenen Höfe benutzt worden zu sein, daß die Hanse 

erst im Jahre 1595 Zacharias Meyer, der schon bei den Verhand- 
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hingen des Jahres 1586 thätig gewesen war, nach Rußland schickte, 
um über die Wiederaufbauung derselben Nachrichten einzuziehen und die 

Erlaubniß zum Handel in einem russischen Ostseehafen zu erlangen'". 
Ein für den kaiserlichen Gesandten von Minkwitz, der nach Rußland 
gegangen war und seine Vermittelung angeboten hatte, bestimmter Be

richt der Hanse vom 21. October 1594 war in die Hände der Revaler 
gerathen, die sich wider denselben aussprachen. Meyer brachte es dahin, 

daß der Zoll wiederum wie früher auf die Hälfte herabgesetzt wurde24. 
Als er aber im Jahre 1603 im Auftrage Lübecks und achtundfunfzig an
derer Städte, unter denen aber nicht die livländischen vorkommen, mit 
neuen Gesuchen erschien, erhielt er einen Gnadenbrief, der ihnen keines
wegs entsprach, an Lübeck allein gerichtet war und nur die Einwohner 
dieser Stadt vom halben Zoll befreite25. In Nowgorod war vom dorti
gen Wojewoden kein Bauplatz zu erhalten; in Pleskau wurden die Rui
nen des ehemaligen Kaufhofes, an der Welikaja vor der Stadt gelegen, 
angewiesen. Dies war das ganze Resultat der letzten Gesandtschaft der 
Hanse nach Rußland. Ihr Handel in Nowgorod und Pleskau blühte 

nicht wieder auf und Gustav Adolph gestattete ihn nur über Reval2«. Er 
löste sich endlich in den Verkehr einzelner Städte auf, z. B. Hamburgs 

über Archangel seit dem Jahre 1604.
Daß von diesem Verfalle des auswärtigen Handels auch die Orga

nisation und die innern Einrichtungen des Hansebundes nachtheilig be

rührt werden mußten, liegt auf der Hand. Während das Handelsmo
nopol des Bundes als solchen von seinen eignen Gliedern nicht beachtet 
wurde, schlossen sich dieselben um somehr gegen einander ab. Hiervon 
gaben die livländischen Städte schon in der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts mehrfache Beispiele. Während die hanseatischen Schiffsordnun

gen von 1591 und 161427 den Grundsatz, daß der Schiffsbau nur von 
den eignen Bürgern betrieben werden sollte, fefthielten, sahen sich die 
Hansestädte oft genöthigt, sich fremder Schiffe zu bedienen und der Schiffs
bau nahm ab2«. Da mit der Macht der Sonderinteressen auch die Un
einigkeit zunahm, so war man schon im Jahre 1535 darauf verfallen, 
denselben von Zeit zu Zeit durch förmliche Conföderationen zu erneuern. 
Die letzte allgemeine Conföderation war aber schon die vom Jahre 1557, 
welcher auch Reval im Jahre 1559 beigetreten zu sein scheint'". Von 
den spätern schlossen sich immer bedeutende Städte, namentlich sehr häu
fig Köln und im Jahre 1604 auch noch Hamburg und Rostock aus. Im 

Jahre 1591 wurden die zu einer Tagfahrt zu Lübeck versammelten Städte 
förmlich befragt, ob sie im Bunde bleiben wollten ^o. Die Zahl der die 
Tagsatzungen besuchenden Städte verringerte sich immer mehr. Gegen 
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Ende des 16. Jahrhunderts fanden sich höchstens 10 —12 ein. Später 
blieben ganze Quartiere weg; es konnte kein giltiger Beschluß gefaßt 

werden und die meisten Anträge wurden ad referendum genommen. Im 
17. Jahrhunderte erschienen nur noch die vier Quartierstädte (Lübeck, Dan

zig, Braunschweig und Köln), nebst einigen der angesehensten Commu

nen 31. — Pfundzölle wurden beinahe nie bewilligt und der auf den 
großen Factoreien erhobene und zu ihrer Erhaltung so nothwendige Schoß 
verschwand. Vergebens klagte Lübeck und drohte mit Niederlegung der 
Vorsteherschaft. Bei der Erneuerung des Bundes im Jahre 1604 wur
den nur noch vierzehn stimmfähige und im Matricularanschlag aufgenom
mene Hansestädte gerechnet, unter denen dielivländischen nicht 
mehr vorkommen3?. Als in den Jahren 1628 und 1629 der dreißig
jährige Krieg mit allen seinen Greueln auch über Niedersachsen kam und 
diejenigen Hansestädte, welche noch einige Kraft besaßen, geschwächt und 
zum Theil zu Grunde gerichtet wurden, wie z. B. Magdeburg, übertrug 
man den Städten Lübeck, Bremen und Hamburg die Leitung der Bun
desangelegenheiten. In den Jahren 1630 und 1641 verbanden sich diese 
enger und blieben als die einzigen Hansestädte nach.

Im 16. Jahrhunderte hatte sich die Hanse noch um ihre livländischen 
Bundesglieder gekümmert. Von einem Plane zur Befreiung des Lan

des von der Fremdherrschaft ist schon oben die Rede gewesen. In den 
königlich schwedischen Privilegien für die Stadt Reval vom 2. August 

1561 und 11. Februar 1570 ward derselben der Verblieb in der Hanse 

zugesichert, unter der Bedingung (in dem erstem) keinen andern Herrn, 
als den König von Schweden anzuerkennen und (im zweiten) sich mit 
ihr in kein Bündniß zum Nachtheile Schwedens einzulassen und sich über
haupt als getreuer Unterthan dieses Reichs zu verhalten. Diese Bedin
gungen waren kaum von denjenigen verschieden, zu deren Einhaltung sich 
jede nicht etwa reichsunmittelbare Hansestadt gegen ihren Territorial-Lan- 
desherrn verpflichtet fühlen mußte. Dennoch gaben sie auf dem Hanse
tage von 1572 Anstoß, da Reval wenigstens die Oberhoheit des deutschen 
Reichs nicht mehr anerkennen konnte und auch in Handelsangelegenheiten 
den Weisungen der schwedischen Regierung folgen mußte. In den oben 
angeführten Privilegien war den fremden deutschen Kaufleuten Freiheit 
von ungewöhnlichen Zöllen und Auflagen zugesichert. Auf dem Hansetage 
vom Jahre 1572 bat Reval um Hilfe gegen die Russen, entschuldigte 
seine Unterwerfung an den König von Schweden mit der dringenden 
Noth, erklärte, kraft ihrer von dem schwedischen Könige bestätigten 

Privilegien, die Verbindung mit der Hanse aufrecht erhalten zu können, 
und bot, wie oben angeführt worden ist, sich sogar zur Wiedervereinigung 
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mit dem Reiche an. Die revalschen Deputirten wurden dennoch Anfangs 
auf die Statte der Außerhansen niedergesetzt und erlangten nur mit Mühe 
ihren frühern Platz; indessen ward der Stadt der Fortgenuß der Hanse
privilegien und Freiheit von Contribution zugestanden33. Ferner erhielt 
sie eine bedeutende Geldunterstützung (die fünffache Contribution) und in 
Betreff ihrer Wiedervereinigung mit dem Reiche machte die Hanse dem 
Kaiser Vorstellungen und eine Reichsgesandtschaft nach Rußland ward be
schlossen, aber wegen Geldmangels nicht abgeschickt. Vermochte die Hanse 

mehr, zumal auf den Hansetagen von 1576 und 1579 sich die Klagen 
über die exclusive Handelspolitik der Livländer, den Hanseaten gegenüber, 
und die Verhinderung der Narwafahrt wiederholten?3^ Im Jahre 1576 
erhielt das von den Russen bedrohte Reval außer der gemeinen Hanse
hilfe, Pulver und Sturmhaken aus Bremen (wie schon im Jahre 1558 3->) 

und das Versprechen einer Unterstützung von Danzig, welches aber durch 
den Zwist mit Stephan Bathory an der Erfüllung desselben verhindert 
ward3«. Die beständigen Streitigkeiten wegen der Narwafahrt mußten 

indessen die Verbindung wenigstens Revals, mit der Hanse bedeutend 
lockern. Dazu kamen manche den Hanseaten ungünstige Maßnahmen. 
Durch königlichen Bescheid vom 1. August 159037 wurde ihnen die Aus
fuhr ihrer Waaren aus Reval nach Rußland zwar verstattet, jedoch mit 
Ausnahme der wichtigen Artikel Salz und Häring. Auch ein Zoll wurde 
in Reval errichtet, wovon die Stadt einen Theil erhielt3«. Mit der be
absichtigten Wiederaufrichtung hansischer Factoreien zu Nowgorod war 
Reval sehr unzufrieden und die schwedische Regierung versprach (im Jahre 
1604) sich darüber beim deutschen Reiche zu beschweren und mit Lübeck 

nur unter der Bedingung einen Vertrag abzuschließen, daß es der nar- 

waschen und nowgorodschen Fahrt entsage39. In der Bestätigung der 
revalschen Privilegien vom 31. Juli 1607 ward der Stadt der Verblieb in 

der Hanse unter den frühern Bedingungen gestattet, allein am 19. Au
gust erklärt, daß der Bund mit derselben sich nur auf Handelsangelegen
heiten beziehen dürfe. Später wird .die Hanse nicht mehr erwähnt. 
Welchen Nutzen konnte auch der Verbleib in derselben bringen, seitdem 
ihre Privilegien überall erloschen waren? Reval suchte vielmehr sich den 

Alleinhandel, unter Beseitigung anderer nahbelegener Plätze, von der 

schwedischen Regierung zu verschaffen. Dies gelang auch, gleichsam als 
Ersatz für einen in Reval angelegten neuen Zoll (Licent), doch nur am 
Schluffe dieses Zeitraums und in Beziehung auf Hapsal, Tolsburg und 

andere kleine Orte: Narwa, Pernau und die sinnländischen Häfen blieben 
hiervon ausgenommen 40. Nur die hanseatischen Schiffsordnungen von 
1591 und 1614 blieben in Reval, gleichsam zur Erinnerung an den frühern
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Verband, in Kraft. Hapsals Handel und Schifffahrt, wie sie von alters- 

her betrieben worden, waren zwar vom Könige Sigismund, nebft den 
übrigen städtischen Privilegien bestätigt; allein Reval, auf seine Privile
gien als Hansestadt fußend, erlangte vom Reichsverweser Herzog Karl 
ein Verbot der hapsalschen Schifffahrt. Die bedrängte Stadt wandte 
sich an den König und bat wenigstens um die von Reval früher zuge
standene Schifffahrt in ihren eignen Fahrzeugen. Der König gab die 

bisher geübte Seefahrt vorläufig nach und ernannte eine Commission, 
deren Endentscheidung unbekannt ist". Narwas Handel blühte anfangs 
unter russischer, dann unter schwedischer Oberhoheit und die narwaschen Fahr
ten wurden ein um so häufigerer Gegenstand der Klagen, erst Lübecks 

und dann Revals, als Narwas Lage es zum natürlichen Stapelplatz des 
Handels mit dem nördlichen Rußland, Nowgorod und Pskow, machte.

Riga's Bund mit der Hanse scheint noch laxer gewesen zu sein als
der Revals. Im Jahre 1572 beschwerte sich Lübeck, wie wir aus dem
Buche der Aeltermänner sehen, über die seinen Bürgern auferlegte Accise 
und verlangte für sie das Recht, wenigstens vor den Stadtthoren mil
Russen und Nichtdeutschen zu handeln. Auf das Erstere erwiederte die
Bürgerschaft, ob die Lübecker denn besser seien, als die Rigenser, die 

doch Accise zahlten? (Hierunter ist vielleicht Zoll zu verstehen, worüber 

man auch auf den Hansetagen von 1576 und 1579 klagte, denn die. bei
den Ausdrücke werden nicht immer genau von einander unterschieden.) 
Auch das andere Gesuch ward abgeschlagen, weil die Lübecker nicht den

selben Lasten und Abgaben unterworfen seien, wie die einheimischen Bür
ger 42. Im Privilegium König Stephans werden zwar die Verträge mit 
der Hanse bestätigt, es wird aber zugleich vom Könige der Stadt ver
sprochen, dafür Sorge zu tragen, daß ihr der althergebrachte Handel nach 
Smolensk frei bleibe und Niemandem, auch nicht der Hanse, in dieser 
Rücksicht zum Nachtheile der Stadt irgend etwas eingeräumt werde. In 
spätern Privilegien, sowie. in dem Gustav Adolphs ist von der Hanse 
nicht mehr die Rede und Riga scheint seinen Handel nach Deutschland, 

Skandinavien und Westeuropa selbstständig und ohne weitere Beziehungen 

zum Bunde fortgetrieben zu haben. Der in seinem Hafen angelegte be
ständige Zoll sollte dem Danziger gleichkommen und nach dem Privile

gium König Stephans von der polnischen Regierung nie erhöht und von 
städtischen Beamten und innerhalb der Stadt erhoben werden. Riga mochte 

ihn um so weniger entbehren, als König Stephan der Stadt ein Drittel 

desselben zugesichert hatte, aus dem der Hasen zu unterhalten und zu be
reinigen wm. Dieses Drittel erhöhte Sigismund III. am 1. Mai 1603 

zum Lohn für die Abweisung der Seitens Herzog Karl gemachten Eröff
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nungen, auf die Hälfte 43. Riga bemühte sich, gleich Reval, bei seinen 
neuen Beherrschern um ein möglichst ausschließliches Handelsrecht im Lande 
selbst und erhielt auch im Stephaneischen Privilegium mehrere dahin zie
lende Vorrechte, als das Nutzungsrecht (utile dominium) und die Gerichts

barkeit in Handelssachen über den Dünastrom, dessen Mündung und den 
nahbelegenen Seestrand, das Verbot alles Ausfuhrhandels auf der Treid- 
ner- und Buller-Aa, das Versprechen keine neue Häfen zum Nachtheile 
des rigaschen zu eröffnen, keine Zölle im Umkreise von zehn Meilen und 
bis Dünaburg herauf anzulegen und weder In- noch Ausländern größere 
Handelsrechte als früher in Riga zuzugestehen, so daß den Bürgern die
ser Stadt und zwar der Kaufmannsgilde in derselben ein dreifaches Mo
nopol: gegen das Ausland, das Inland und die eignen Mitbürger, zu
gesichert wurde. Zu kräftiger Behauptung desselben erhielt endlich die 
Stadt das Recht der Leitung aller Hanoelssachen, so wie der Wrake und 

der Zollerhebung durch ihre eignen Beamten. Auch wurde ihr die in 
frühern Zeiten oft unterbrochene Benutzung aller Straßen in Litthauen, 
Preußen, Kur- und Livland, sowohl in Kriegs- als Friedenszeiten und 
die Befteiung vom verderblichen Strandrechte zugestanden. Derselbe ex
clusive Geist, der sich schon im Jahre 1571 durch das Drängen der Bür
gerschaft auf die Enfernung aller Holländer geäußert hatte", regte sich 
auch später. Durch königliches Decret vom 2. Mai 1582 errang die 
Stadt das Verbot alles Handels in der auf ihre Veranstaltung nieder
gerissenen Vorburg, wofür ihr indessen ein Schadenersatz auferlegt wurde". 
Mehrere dieser Vorrechte wurden der Stadt durch das Privilegium Si
gismunds III. vom 31. Mai 1593 bestätigt und außerdem ihr versprochen, 

keine Bauten am Ufer zur Behinderung des freien Handels aufzuführen 

und keine Juden in Riga zu dulden, wohin sie wahrscheinlich um des 
Handels willen kamenie. Bon dem Satze, daß Gast nicht mit Gast han

deln dürfe, machte Riga nur zu Gunsten der Städte Reval und Dorpat 
und diese wieder gegenseitig und zu Gunsten Riga's, eine Ausnahme. 
Als sie unter verschiedene Landesherren kamen, wurde dieser Gebrauch 
unterbrochen, so z. B. in Riga im Jahre 1594 in Betreff der dörptschen 
Bürger47, obwohl die drei Städte die Zusammenkunft ihrer Landesherren, 

König Johanns von Schweden und seines Sohnes Sigismunds, zu Re
val benutzt hatten, um sich die Beibehaltung des alten Gebrauchs aus

zubitten.
Das Verbot der Eröffnung neuer Häfen suchte Riga auch gegen 

Kurland, namentlich gegen den aufblühenden Ausfuhrhandel Libau's und 
Windau's zu behaupten, protestirte förmlich gegen denselben vor dem Kö

nige im Jahre 159048 und erlangte von ihm die Erlaubniß, Schiffe, die 
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verbotene Häfen besuchten, wegzunehmen, was auch mit einem in einem 
kurländischen Hafen angetroffenen Theerschiffe unter Billigung des Königs 
und des Herzogs Friedrich geschah. Sei es aber, daß den Rigensern die 
Ueberwachung der ausgedehnten Küste zu schwer siel, oder daß andere 
Gründe sie bestimmten, genug im Jahre 1605 schlossen sie mit dem Her
zoge einen Vertrag, durch welchen der Handel aus Windau und Libau 
mit Ausschluß aller übrigen kurischen Häfen unter gewissen Bedingungen 
frei gegeben wurde Zehn Jahre später wurden die gegenseitigen Han
delsbeziehungen zwischen Riga und Kurland, durch einen am 21. Novem
ber zu Riga abgeschlossenen Vertrag geregelt 5°. In demselben begab sich 
der Herzog von Kurland des Rechts der Schifffahrt und des Handels 
auf der Düna und versprach, künftig kein Kriegsschiff an der Mündung 

derselben zu halten, dagegen sollte er jährlich 200 Last Roggen und eben 
so viel an Walderzeugnissen eignen Guts zollfrei verkaufen und die zu 
seiner Hofhaltung nöthigen Gegenstände auf den Schiffen oder von den 
Bürgern einhandeln dürfen. Das von ihm angelegte Blockhaus sollte 
er nach erfolgtem Frieden abbrechen lassen. Dem kurländischen Adel 
wurde verstattet, sein Korn in Riga aufzuschütten, er durfte es aber nur 

an Bürger und zwar bis Pfingsten verkaufen und sollte seine Bedürfnisse 
auf einem in Riga anzulegenden und vom 10. bis 20. Juli abzuhalten
den Jahrmärkte einkaufen. Der Herzog durfte seine Fische verkaufen, 

wo er wollte, mußte aber den Fischzoll der Stadt bezahlen. Aus Kur
land sollte nur über Libau und Windau ein Ausfuhrhandel getrieben 

werden und auch das noch mit Ausnahme des Sommerkorns und der 
Lebensmittel. Der unbefugte Bauerhandel ward verboten; doch sollten 

die Bauern nach Entrichtung der herrschaftlichen Gerechtigkeit, das übrige 
veräußern dürfen. Die zweijährige Verjährungsfrist der Auslieferung ent
laufener Bauern ward aufrecht erhalten, Schotten, Holländer und sonstige 
nicht besitzliche Umhertreiber, sollten nicht geduldet werden. Dieser Ver

trag war offenbar ganz zum Vortheile Riga's und blieb bis zur Verei
nigung Kurlands mit Livland unter dem russischen Scepter in Kraft, 
obwohl im Privilegium Gustav Adolphs vom Jahre 1621 gesagt wird: 
über den Vergleich mit Kurland werde der König später den Rechten der 
Stadt gemäß eine Verfügung treffen. Uebrigens wurden in diesem Pri

vilegium die frühern Handelsvorrechte Rigas bestätigt und durch die Re
solution vom 3O. September 1623 versprochen, außer Reval und Pernau, 

keine andere Häfen in Livland zu dulden. Im Jahre 1591 kamen 391 
Schiffe nach Riga, von denen 8 überwinterten. Am zahlreichsten waren 

die lübeckschen, nämlich 82, von denen nur 10 Ballast, die übrigen aber 
Salz, Häringe und Tuch (überhaupt die Hauptgegenstände der Einfuhr), 
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außerdem auch noch Kramgüter, Stangeneisen, Kupfer, Glas, Dachsteine, 
Aepfel u. s. w. geladen hatten. Man sieht hieraus, wie sehr die inlän
dische Fabrikation noch darniederlag und welche wichtige Veränderungen 
seitdem im Handel vorgegangen sind. Unter dem Salze war viel lüne- 
burgisches. Von Tuchen wurden sehr verschiedene Sorten eingeführt, als: 
englische, westphälische, göttingische, rostocksche, pommersche, brandenbur

gische, görlitzsche, meißnische u. a. m.51.
In der Handelsgesetzgebung entwickelte der rigasche Rath eine große 

Thätigkeit, meist auf Andringen der Bürger, die immer nicht genug Maß

regeln ersinnen zu können glaubten, um jede fremde Concurrenz fern zu 
halten b2. Im Jahre 1572 erklärte die Bürgerschaft sich mit der Wett
ordnung vom Jahre 1550 zufrieden, verlangte aber als Ergänzung der
selben, daß Niemand mehr als zwei Jungen halten, kein Landbier ein

geführt werden und jeder Kornhändler schwören sollte, daß er nur mit 
eigenem Gelde Handel treibe, durch welches Letztere der Handel sehr be
schränkt worden wäre, wenn man nicht Mittel gefunden hätte, die Be
stimmung zu umgehen. Leider scheint es, daß auch falsche Eide häufig 

waren53. Durch spätere Verordnungen ward diese Bestimmung dahin 
ausgedehnt, daß man auch mit von Bürgern, nicht aber von Fremden 
und namentlich von Holländern geliehenen Geldern handeln dürfe und 

die Wettherren wurden ermächtigt, von in dieser Rücksicht verdächtigen 

Kaufleuten einen Eid zu fordern. Doch scheint diese Beschränkung nur 
für den Handel mit Rußland gegolten zu haben, wenigstens kommt sie 
nur in den auf diesen Handel bezüglichen Verordnungen oder Abschnitten 
der verschiedenen Handels- und Nahrungsordnungen vor54. Am 13. Mai 

1579 ward auf Ansuchen der Wandschneider (Tuchhändler) und Krämer 
beschlossen, zu ihrem Gewerbe nur Großgildische zuzulassen und ihre Jun
gen oder Gesellen sechs Jahre lang bei einem Großgildischen auslernen 
zu lassen, ehe man ihnen den Eigenhandel erlaubte. Fremde Krämer, 
namentlich Nürnberger und Braunschweiger sollten weder in noch vor der 
Stadt Detailhandel treiben, ausgenommen während dessechswöchentlichen 
Jahrmarkts und auch dann nur mit Bürgern verkehren. Auch den Nicht
deutschen ward jede Krämerei verboten und die Russen sollten nur ihre 
eigenen Landesproducte verkaufen dürfen. Nahrungseindrang und Unord
nungen im Gewerbe bildeten auch den Gegenstand der oben bei Gelegen
heit der Kalenderstreitigkeiten erwähnten Bürgerbeschwerden vom 18. Au

gust 1589. Den Handel mit Litthauen hatte man einige Jahre zuvor 
durch eine Convention vom 22. December 1584 geregelt, welche die riga

schen Abgeordneten Ecke, Vheling und Rasch auf dem Reichstage zu 

Stande brachten. Nur auf dem Jahrmärkte vom 20. bis 30. Juni sollte 
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der litlhaulsche Adel seine Producte in Riga verkaufen und zur Aufbe
wahrung derselben, vierzehn Tage vorher, eine Scheune miethen dürfen. 
Auf diesem Jahrmärkte sollte er auch mit Fremden handeln dürfen, doch 
hatte der Bürger ein Vorkaufsrecht. Auf Credit zu geben und zu neh
men, sollte erlaubt sein^5, Hierauf erfolgte eine reformirte Ord

nung vom 17. Februar 1591. Ausländische eingeführte Waaren sollten 
von den Fremden nicht verkauft werden, ehe der Zoll bezahlt und sie zur 

Stadtwaage gebracht worden und auch dann nur an Bürger. Außerhalb 
der Stadt sollten keine Buden geduldet werden, ausgenommen zwischen 
dem neuen Walle und der Stadtmauer an der Düna. Der Kornhandel 
sollte frei sein und nur einem Zolle von einem halben Los von der Last, 
zur allmäligen Bildung eines Kornmagazins, unterliegen. Jeder Bürger 

wurde verpstichtet, sein Haus auf ein Jahr mit Korn zu versorgen. In 

der Stadt sollten keine Lostreiber geduldet werden, die nicht in dem 
wtadteide wären und sich nicht bei einem Herrn redlich ausgedient hätten, 
und den Gesellen, die keinen Wirth hatten, wurde mit Gefängniß ge
droht. Den Bauern wurde jeder Kaufhandel, auch in der Umgegend 
der Stadt, verboten und es wurden hiefür die Aeltesten der Pagafte (Be

zirke) bei Geld- oder Leibesftrafe verantwortlich gemacht; dagegen sollten 

sie von den von ihnen angezeigten Waaren den vierten Pfennig erhalten 
und der Landvogt hatte für die Befolgung dieser Verordnung zu sorgen. 
Den Bauerhändlern wurde verboten, die Bauern über Nacht im Hause 
zu behalten oder ihnen am folgenden Tage entgegen zu gehen und noch 
viel weniger einander ihre Gäste und Bekannte abspenstig zu machen, 

oder auf dem Lande Waaren aufzukaufen. Den Fremden wurde verboten, 
über dreimal vierzehn Tagen in Riga Nahrung zu treiben, Lebensmittel 
zum Verkauf aufzukaufen, mit Polen, Rusten oder Schiffern zu handeln, 
Waaren, die über die Wrake gehen sollten, so wie Häring und Salz von' 
Fremden zu kaufen, den Bauern zu borgen und mehr als eine Bude 

mit einem Jungen zu halten. Selbst die Bürger waren mannigfachen 
Beschränkungen unterworfen; jeder hatte für die seinen Gästen etwa auf
erlegten Geldstrafen zu haften und durfte nicht mehr als zwei Jungen 
und zwar deutscher Herkunft, halten. Wer von Fremden über zwanzig 
Last und dreißig Schiffpfund Waaren kaufte, war verpflichtet, seinem 
Mitbürger, auf sein Begehren, so viel derselbe zu seiner Nothdurft brauchte, 
abzutreten. Die Gesetzgebung ging also nicht blos dahin, daß der Fremde 

vom Handel möglichst ausgeschlossen werde, sondern es sollte auch ein 
Bürger nicht reicher werden, als der andere und nicht zu viel Geschäfte 
an sich reißen. Die Bürger waren verpflichtet, jede ihnen bekannt ge

wordene Uebertretung der Handelsgesetze, sofort den Wettherren anzuzeiqen,
Thl. il. Bd. I. i7 
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die den Namen des Angebers verschweigen sollten. Das Bierbrauen 
stand nur Gildebrüdern und das Methbrauen nur den vom Rathe begün
stigten Personen zu. Das Vertrügen des Biers ward den Brauern in 
der Stadt verboten. In einem Umkreise von zwei Meilen um die Stadt 
herum ward alles Bierbrauen verpönt und es durfte nur städtisches Bier 
verschenkt werden; weiter von der Stadt ab ward das Bierbrauen einigen 
Krügen gegen Bezahlung eines Jahrgeldes erlaubt. Auf Begehren sämmt
licher Handwerksmeister ward den Ausheimischen der Verkauf fertiger 
Waaren auf den Straßen verboten, desgleichen jede Bönhaserei, wogegen 
die Meister sich verpflichteten, jede Arbeit ohne Verzug und für einen 
billigen Preis zu stellen. Man sieht hieraus, daß auch in Riga über 
Verzögerung und Theuerung der Handwerksarbeit geklagt wurde. Zur 
Erleichterung ihres Gewerbes wurde den Meistern verstattet, Gesellen, die 

sich unter den Kriegsleuten befanden, zu sich zu nehmen und ohne er

hebliche Ursachen sollte kein Werkgesell unter die Kriegsleute geschrieben 
werden. Eine Träger- oder Liggerstelle sollte ein Hausknecht nur er

halten, wenn er sechs Jahre wo gedient hatte.
Nachdem im Laufe des Februars und März 1591 zu dieser Verord

nung mehrere Zusätze beliebt worden, ward am 7. April 1592 eine voll
ständige reformirte Handels- oder Wettordnung mit Zustimmung der 
siebenzig Männer vom Rathe veröffentlicht. Dieselbe bestätigte größten- 
theils und vervollständigte die so eben angeführten Bestimmungen. Den 
Krämern wurde zum Ersatz für das ihnen verstattete ausschließliche Han
delsrecht die Pflicht auferlegt, die von ihnen en Gros von den Fremden 
gekauften Gewürze den Bürgern zu ihres Hauses Nothdurft zum An

kaufspreise zu überlasten. Den Bauerhändlern ward verboten, Buden- 
waaren in ihren Häusern zu halten, um sie zu verhindern, dieselben gegen 
Landesproducte zu vertauschen: den Tuchhändlern ordinaire Bauertuche 
zu halten und den Eisenhändlern anders als schiffpfund-, tonnen- oder 
stangenweise zu verkaufen. Garn durfte von den Spinnerinnen nur 
Bürgern oder ihren Frauen verkauft werden. Die Bestimmung, daß 
Fremde nicht über sechs Wochen in der Stadt Nahrung treiben dürften, 
ist ausgelasten; es wird ihnen nur wie früher vorgeschrieben, vorher bei 
den Wettherren hiervon Anzeige zu machen. -Die übrigen Beschränkungen 

werden wiederholt. Alle Factorei und Mascopei (Compagnie) mit Frem
den wurde untersagt. Jungen halten durfte nur derjenige, welcher drei 
Jahre lang sein eigner Mann gewesen war. Ein junger Anfänger mußte 

sich also drei Jahre lang ohne Gehilfen behelfen! Fremde und ein
heimische Kaufleute, die am Seestrande zwischen der Stadt und der 

Windau Handel trieben, sollten in Strafe genommen werden» Fremde 
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sollte Niemand ohne vorherige Anzeige an den wortführenden Bürger
meister beherbergen. Aus diesen Ergänzungen ersieht man, daß zur Au f- 

rechthaltung des einmal angenommenen Systems immer mehr Beschrän
kungen nöthig wurden. Dieselben erstreckten sich auch auf den Handel 

ganz fremder Nahrungszweige. Kein Gildenbruder durfte auf der Weide 
mehr alv zwei Pferde und eben |o viel Kühe halten, der Bürger, der 
nicht Bruder werden konnte, nur ein Pferd und eine Kuh. Nichtbürger 

durften die Weide gar nicht benutzen. Dennoch war die Bruderschaft 
damals wenig gesucht, denn der Bürger, der ihrer würdig war, sollte 
bei einer Gildftrafe von zehn Thalern und nachmals bei Verlust der 
bürgerlichen Nahrung, gezwungen werden, die Bruderschaft zu erwerben ^6.

Durch die Nahrungsordnung vom Jahre 1612 ward den Bürgern 
verboten, zum Besten ihrer Verwandten oder Diener zu handeln, sondern 
ein jeder sollte schwören, daß er nur auf eigne Rechnung Handel treibe. 
Kaufgesellen, die eine Bude hielten, wurde untersagt, Salz aus den 
Schiffen zu kaufen. Ueberhaupt durfte kein Kaufvertrag mit Ausländern 

abgeschlossen werden, ehe von den Wettherren „alte, vornehme und des 
Handels kundige Kaufleute" dazu verordnet worden. Keines Bürgers 

Sohn durfte mehr als zwei Fuder Flachs oder andere Waaren von den 
Bauern kaufen; ein ausheimischer aber nicht mehr als halb so viel. Wer 

mehr als den Marktpreis gab, verfiel in Strafe. Kaufgesellen sollten 
mit Getreide und Honig nicht handeln. Victualien durfte Niemand mehr 

als zu eigner Nothdurft kaufen und nur auf offenem Markte und an der 
Waage, ohne Korn u. dgl. zu Hause aufschütten zu dürfen. Ueberhaupt sollte 
jeder Handel mit Bauern oder Litthauern auf dem Markte geschlossen werden, 
die Waare früher nicht in die Stadt eingeführt werden und der Bauer 
nicht mehr als eine Nacht, der Litthauer aber keine Nacht in der Stadt 
bleiben und vom Käufer keinerlei Art Geschenk erhalten. Den Ausländern 
ward wiederum verboten, sich im Sommer länger als sechs Wochen in 

der Stadt aufzuhalten, die Nahrung an sich zu ziehen oder einige ,nach- 

theilige Handlung" zu gebrauchen. Im Winter sollten sie ganz weg
bleiben. Das Verbot mit ausländischem Gelde zu handeln, ward auch 

auf diejenigen ausgedehnt, welche mit Edelleuten, Litthauern und Bauern 
im Verkehr standen. Handwerkern ward zu handeln erlaubt, jedoch nach 

den Regeln der Wettordnung; desgleichen auch den Kaufgesellen in ihren 

Buden mit solchen Gegenständen, mit welchen die Bürger von Altersher 

nicht handelten. Krämer und Gewandschneider durften nicht mit groben 
Waaren handeln, Korn an Geldes statt von den Edelleuten nur zum 
Marktpreise annehmen und nur an Bürger verkaufen. Zwei Mal jähr

lich sollten alle Kaufleute vor den Wettherren erscheinen und über ihren 
17*
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Handel Bescheid geben. Im Jahre 1614 ward die Dienstzeit der Hand
lungsdiener auf sieben Jahre verlängert; darauf sollten sie noch zwei 
Jahre für ihren Lohn ihrem Herrn gewärtig sein und die nächsten drei 
Jahre zwar auf eigne Hand, aber ohne Jungen handeln. Einheimischen 
und rigaschen Kindern dursten diese Jahre von den Wettherren nach ihrem 

Ermessen abgekürzt werden. Den Wettdienern ward durch die Verordnung 
vom 25. Januar 1616 besonders aufgetragen, den außerhalb der Stadt 
Wohnenden keinen Hanfhandel zu gestatten. Im Jahre 1618 (1. De

cember) ward den nach Litthauen reisenden Kaufleuten befohlen, jede 
solche Reise zuvor den Wettherren anzuzeigen und auf die von dort kom
menden Waaren ein fester Preis gesetzt. Die Bürger baten sogar, jene 

Reisen ganz abzuschaffen.
Diese Anordnungen wurden indessen, wie im Eingänge zur Nahrungs

ordnung vom 30. April 1621 gesagt wird, wenig beachtet und Handel 
und Nahrung wendeten sich von den einheimischen Bürgern zu den frem
den und zu Lande wohnenden. Den Fremden ward daher in der Stadt 

jeder Detailhandel verboten. Ferner durfte keiner auf der Waage kaufen, 
sondern mußte dem Bürger die Lieferung geschehen lassen. Keiner durfte 
Salz und Häring aus den Schiffen oder Lebensmittel, außer zu eignem 

Gebrauche, kaufen, binnen Landes oder mit andern Fremden handeln, 
noch dem Bürger oder Bauer Geld borgen, noch ohne Anzeige an die 
Wettherren beherbergt werden. Das kürzlich wiederholte Verbot, nicht 
über sechs Wochen in Riga zu handeln, ward indessen nicht wieder er
neuert. Kein Bürger sollte mehr als einen Jungen und zwar auf sechs
jähriges Engagement halten, kein Kaufgesell mehr als eine Bude haben, 
letzterer auch kein Salz und Häring aus den Schiffen kaufen, sondern 
von den Bürgern, auch nicht gleich diesen mit den Bauern en Gros, 
namentlich nicht auf Honig und Flachs, handeln, oder einen Jungen 

halten, er sei denn drei Jahre lang sein eigner Mann gewesen. In der 
Umgegend der Stadt sollte kein Handel getrieben werden und den Bauer
ältesten ward von den daselbst gefundenen und von ihnen angezeigten 

Waaren ein Viertel zur Belohnung versprochen. Alle „Gesellen und 
Verderber der Kaufmannschaft", die in der Stadt keinen gewissen Wirth 
hatten, sollten mit Geld oder Gefängniß bestraft, oder auch ausgewiesen 
werden. Ferner durfte kein Geld zum Verkauf von Waaren aufs Land, 
so wie nach Kurland oder Litthauen geschickt oder dahin zu diesem Zwecke 
geschrieben oder gereist werden. Einem Bauern, der Jemandem schuldig 
war, sollte man nicht borgen. Wer zum ersten auf Waaren dang, sollte 

dazu der nächste sein, obschon der Verkäufer sich an einen andern schlüge. 
Nichtdeutschen, die mit Waaren vom Lande zur Stadt kamen, sollte man 
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nicht über den Marktpreis geben, Stä'dtebürgern aber eine halbe Mark 
mehr. Niemand sollte dem andern seine Kunden abspenstig machen. 
Bürgerssöhne und Ausheimische durften nur eine bestimmte Quantität 
Waaren auf einmal an sich bringen. Den der Bruderschaft nicht Wür
digen ward nur ein Kramhandel mit den Fremden gestattet. Den liv
ländischen und litthauischen Flachsbauern ward erlaubt, eine Nacht in 

Riga zu bleiben, den Kornbauern aber keine Nacht. Nur denjenigen 
Bauern, die keinen Wirth in der Stadt hatten und Niemandem schuldig 
waren, ward gestattet auf dem Markte zu bleiben. Die Bürger, die 
Factorei trieben, was zur Winterszeit übrigens verboten war, durften 
die von ihnen verschriebenen Waaren nur nach dem Marktpreise und 
Maaßenweise an die Bürger verkaufen. Eines Edelmanns Güter durfte 

Niemand ohne Erlaubniß der Wettherren aufspeichern und noch viel we
niger die kurländischen Edelleuten angehörigen an Fremde verhandeln 
oder für die Einheimischen auf den Schiffen etwas einkaufen. So unter
sagte man den eigenen Bürgern einen gewinnvollen Eommissionshandel.

Besonderen Beschränkungen unterlag der Handel mit Rußland. Die 
russischen Strusen und sonstigen Wasserfahrzeuge sollten nur in Gegen
wart der dazu bestellten Schreiber beladen und gelöscht und aus den
selben nichts unmittelbar verkauft werden, sondern die Güter erst über 

die Waage und Wrake gehen. Bürger waren allein berechtigt, solche 

Güter zu kaufen, aber nur gegen baar Geld, nicht auf Credit und ohne 
sich in Mascopeien oder Factoreien mit Ausheimischen einzulassen 51. Kein 

an der russischen Brücke handelnder Kaufmann durfte jährlich mehr als 
6000 Thaler eignen Kapitals verhandeln. Jeder Handel mußte bei einer 
dazu verordneten Rathsperson verschrieben werden, die darauf einen Zettel 
ausgab, ohne welchen die Waare nicht über die Waage und Wrake passiren 
durfte. Hatte Jemand über 6000 Thaler verhandelt, so erhielt er keinen 
Zettel mehr. Auch sollte Niemand Waaren in Rußland aufkaufen oder 
an Fremde verkaufen, ehe sie auf den Markt gebracht wurden. Diese 
beiden drückenden, in eine Verordnung vom Handel bei der reußschen 
Brüggen vom Jahre 1594 aufgenommenen Beschränkungen, sind indeß 

in der Brückenordnung vom Jahre 1595, so wie in der neu corrigirten 
Ordnung der russischen Hantierung vom Jahre 1595 und den spätern ein
schlägigen Verordnungen weggelassen, dagegen werden die andern Be

schränkungen wiederholt. Der Handel an der russischen Brücke wurde 
den Gildebrüdern allein vorbehalten à«. Um dess Handel etwas zu be
leben, ward endlich durch die Nahrungsordnung vom Jahre 1612 (vom 

reußschen Handel §. 2 jedem Bürger nachgegeben, seinen russischen Kun
den auf ein halbes Jahr Credit zu geben, jedoch nicht mehr, als dessen 
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eignes Capital ausmachte. Dagegen ward das Verbot, von den Russen 
Waaren auf Credit zu kaufen, aufrecht erhalten, weil die Russen klagten, 
daß sie ihr Geld von den Bü gern nicht wiedererhalten könnten. Der 
russische Handelsmann sollte keine Waaren vor geschlossenem Kaufe auf
führen, ausgenommen im Falle einer Gefahr, in Folge von Ungewitter 
und auch dann nur mit des Wettherrn Erlaubniß und mit der Bedingung, 
binnen drei Tagen den Kauf abzuschließen. Dasselbe galt von Salz oder 
Häring, das den Russen geliefert werden sollte. Den Kaufgesellen ward 
nur eine bestimmte Quantität Waaren von den Russen zu kaufen ver
stattet. In Rußland sollten sowohl Bürger als Gesellen frei handeln 
dürfen, aber die von ihnen heruntergebrachten Waaren durften sie nur 
an Bürger verkaufen 59.

Durch die Nahrungsordnung vom Jahre 1621 ward endlich ge

stattet, den russischen Kaufleuten Geld voraus zu geben, jedoch nicht 
über einen halben Thaler oder halben Gulden auf jedes Schiffpfund 
Waaren. Wein, Häring, Salz, Gewürz und Tuch durften auf Borg 
verkauft werden, jedoch nicht länger als auf ein Jahr und nur für so 
viel, als des Käufers Capital ausmachte. Der Kauf auf Borg blieb 
hingegen verboten. Erhielt ein Bürger mehr Gut, als er bezahlen 
konnte, so sollte er dasselbe seinem Mitbürger für dasselbe Geld, das 
ihm ein Fremder bot, antragen und überlassen. Geld auf Waaren der 

Russen vorzuschießen, oder Waaren von den Fremden den Russen zu Gute 
zu kaufen (d. h. Commissionshandel für sie zu treiben) und unter eigenem 

Namen durchzustechen, ward verboten. Wenn die Strusen herunter
kamen, sollten die ältesten Kaufleute mit Zuziehung der Wettherren den 
Marktpreis feststellen und vorher durften die Waaren nicht aufgeführt 
werden. Kam ein neuer russischer Handelsmann zum ersten Male nach 
Riga, |o sollte er bei demjenigen bleiben, bei dem er zuerst ins Haus 
kam und es durfte ihm über den Marktpreis nichts zugewendet werden; 
auch das Maaß der üblichen Geschenke ward auf eine Kleinigkeit herab
gesetzt. Niemand durfte den russischen Kunden des andern an sich ziehen. 
Sogar dann, wenn ein Bürger seinem russischen Kunden die gewünschten 
Waaren nicht verabfolgen konnte, durfte es ein anderer Bürger nicht 

ohne leine Zustimmung thun, damit der Russe bei seinem Kaufmanne 

bleibe. Das Verbot des Handels mit fremdem Gelde und der Mascopei 
mit Fremden, so wie die den Handel der Kaufgesellen betreffenden Be

schränkungen wurden aufrecht erhalten.
Das Verbot, Geld oder Gut vorzustrecken oder Waaren auf Borg 

zu geben, ward auch auf den Handel mit Kurland ausgedehnt. Edel
leuten durften jedoch Waaren pfandweise und gegen Verschreibungen und 
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Bauern auf ihre Producte creditirt werden. Auf den kurländischen Jahr
märkten durften die Bürger nur zu eignem Verbrauche Vieh und Lebens
mittel kaufen und diejenigen, welche Waaren nach und von Mitau um 

die Fracht führten, durften nebenbei keinen andern Handel treiben eo.
Nach Riga's und Revals Vorbild bestrebte sich auch Dorpat, sobald 

die Russen es verlassen hatten, um exclusive Handelsrechte und zwar um 

den alleinigen Landhandel nach Rußland. Im Jahre 1585 beschwerte 
sich der königliche Beamte Loknicky an das deutsch-hanseatische Comptoir 
zu Pleskau darüber, daß die Lübecker ihren Rückweg nicht über Dorpat, 
sondern über Narwa und andere Orte nähmen und drohte mit Confis
cation der Waaren. Dagegen klagten die Deutschen in ihrer Antwort 
über die Hohe der in Dorpat angelegten Zölle und Abgaben, die Pla- 
kereien seitens der polnischen Zollbeamten und die ihnen auferlegte Ver
pflichtung, die von ihnen erhandelten russischen Güter in Dorpat zum 
Verkaufe auszubieten, wo sie einige Wochen lang warten mußten, ehe 
ihnen ein dörptscher Bürger etwas abkaufte (ein Druck, der auch in 
Riga und andern livländischen Städten stattsand, nach dem beliebten 
Satze, daß Gast nicht mit Gast handeln und also eingeführte Güter nur 
an Einheimische verkaufen dürfe). Sie drohten, Livland auf ihren Durch
reisen gar nicht mehr zu berühren und der russische Statthalter ließ dem 
Loknicky sagen, der König von Polen habe dem Zaren in dessen Gebiete 

nichts vorzuschreiben und er, der Statthalter, habe den deutschen Kauf

leuten befohlen, nur den russischen Weg über Narwa einzuschlagen 61. 
Loknicky's Forderungen waren zu übertrieben, um Gehör zu finden; die 
Stadt Dorpat suchte sich aber wenigstens den Kleinhandel gegen die 
Concurrenz anderer, ebenfalls unter polnischer Herrschaft belegener Orte, 
namentlich Neuhausens zu sichern, das auf der kürzesten Straße aus 
Livland nach Pleskau lag. Im Jahre 1589 erlangte die Stadt ein 
königliches Patent, durch welches den Kaufleuten, welche Dorpat schon 
zu vermeiden ansingen, vorgeschrieben wurde, mit ihren Waaren über 

diesen Ort zu gehend Um den Handel noch mehr zu beleben, beschloß 
man in Dorpat den Satz: daß Gast mit Gast nicht handeln dürfe, auf 

einige Zeit aufzugeben und den König zu bitten, den russischen Kauf
leuten den Zoll zu erlassen und den Stapel der russischen Waaren in 
Dorpat nach altem Gebrauche wieder herzustellen. Der Bischof von 
Wenden, der sich gern die Stadt verpflichten wollte, versprach, sie darin 

zu unterstützen. So drückend war der Zoll, daß der Einnehmer desselben, 
Stanislaus Rogosinssy, die Erhebung bis zur Entscheidung des Königs 

gegen geleistete Bürgschaft zu sistiren versprachen. Welches Resultat die 

an den König in dieser Angelegenheit abgeschickte Gesandtschaft hatte, 
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wird nicht berichtet; wenigstens erlangte die Stadt eine Bestätigung des 
frühern Decrets (7. April 1590)64. Der Zoll wurde aber nicht abge
schafft und im folgenden Jahre beschloß man neue Borstellungen an den 
König wegen Wiedereinrichtung des russischen Stapels 65. (§ine im Jahre 
1592 abgefertigte Gesandtschaft erlangte Solches wirklich auf Grund der 

Rezesse der drei großem livländischen Städte. Sowohl der Aus- als 

der Einfuhrhandel sollten über Dorpat gehen und die daselbst ankommen
den Russen vier Tage lang ihre Waaren feilbieten und zwar, dem Wunsche 
der Bürger gemäß, in der Stadt selbst, nicht vor den Thoren 66. Im 
Jahre 1598 klagte die Stadt beim Landtage über die vom Unterstarosten 
zu Neuhausen und dem dörptschen Oekonom ausgeübte Vorkäuferei und 
den unerlaubten Detailhandel der Russen, sowohl in Dorpat als auf dem 
Lande 67. Derselbe ward auch, so wie überhaupt aller Landhandel von 

der Revisionscommission vom Jahre 1595 verboten und der zu Dorpat 

erhobene Zoll ermäßigt 6«. Der Handel fuhr fort sich aus Dorpat nach 
Narwa zu ziehen, wie aus den Klagen zu ersehen ist, die der Rath im 

Jahre 1601 vor den Herzog Karl brachte^. Durch einen zu Neuhausen 
angelegten Zoll wurde der Verkehr mit Rußland ebenfalls gedrückt 7«. 
Im Jahre 1616 verlangte die Stadt vergeblich vom Landtage ein Ver
bot des direkten Kornhandels der Bauern mit den Russen 71. Mehr 
Erfolg hatte das im Jahre 1620 beim Landtage angebrachte Gesuch 
wegen Verbot der Handelsstraße über Neuhausen, der Generalcommissair 
versprach wenigstens die frühern Befehle aufrecht zu erhalten Gegen in 
der Stadt handelnde Fremde war man in Dorpat ebenso unduldsam als 

in Riga und die Bürgerschaft verlangte wiederholt, daß ihnen nur kurze 

Zeit mit ihren Waaren auszustehen erlaubt werde74; wollte auch den 
Pernauern nicht gestatten, Salz und andere Waaren nach Rußland zu 
bringen 74.

Die ausschließlichen Handelsberechtigungen der Städte führten zu 
Irrungen mit dem Adel, welche im Jahre 1598 auf dem Landtage zu 
Wenden verhandelt wurden und zu deren Entscheidung Sigismund III. 
eine Commission, bestehend aus dem Bischöfe von Wenden, dem Präsi

denten Fahrensbach, dem Starosten von Neuhausen und dessen Secretair, 
ernannt hatte. Dieselbe vermittelte am 15. Januar einen Vergleiche, in 

welchem der Adel versprach, sich alles Handels auf dem Lande, ausge
nommen mit eigengebautem Korn, bei 1000 Gulden Strafe zu enthalten, 
sein in den Städten aufgespeichertes Getreide nur an Bürger zu ver
kaufen und alle Vorkäuferei, so wie die neuangelegten Jahrmärkte abzu
schaffen, auch dem Strandrechte zu entsagen. Dagegen sollten die Stadt
bürger bei dem Einkäufe des Korns sich ehrlich verhalten, keine Verab- 
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redung zum Nachtheil des Adels treffen und noch weniger den, der den 

ersten Kauf gemacht hatte, dafür bestrafen (ein wirklich unglaublicher 
Mißbrauch). Ferner sollten die Städte Riga, Dorpat und Pernau da
für sorgen, daß sich in ihren Mauern Kaufleute befänden, die für länd

liche Erzeugnisse eben so viel zahlten, als Auswärtige (eine kaum aus
zuführende und daher nichtssagende Verpflichtung). Die Bürger jener 
drei Städte sollten bei dem Handel mit dem Auslande das Näherrecht 
gegen Erlegung des bedungenen Werths genießen. Auch dies war nur 
eine scheinbare Beschränkung des Monopols der Stadtbürger, denn wel
cher Fremde mochte wohl einen Handel schließen, wenn er wußte, daß 

derselbe durch das Näherrecht der Bürger vernichtet werden konnte, es 
sei denn, daß man die Ausübung desselben durch betrügerische Angebung 
höherer, als die wirklich bedungenen Preise verhinderte. Alle Landstrei
cher, Juden, Schotten, Holländer und dergleichen sollten entfernt, die von 
den drei großem Städten mit Pässen nicht versehenen auch in den klei

nern Städten angehalten und bestraft werden, und alle die in einer 
Stadt geächtet wurden, oder den Frieden gebrochen hatten, auf dem 
Lande keinen Schutz finden, desgleichen auch die auf dem Lande Geäcl- 
teten, nicht in den Städten. Dieser Vertrag, der am 14. Februar 1598 
vom Könige bestätigt wurde, war den monopolistischen Ansprüchen der 
Städte so günstig, daß der dörptsche Rath in Folge desselben den riga

schen und revalschen zu gemeinschaftlichen Zusammenkünften und zu 
einer gemeinsamen Regelung des Kaufhandels, wie es früher üblich ge

wesen sei, aufforderte76. Von dieser Zeit an mag das Entstehen der 
sogenannten Bauerhändler in den Städten herrsshren, in deren Händen 
größtentheils der Handel mit den Bauern liegt. Die drückenden Be
schränkungen, welche jener Vertrag dem Handel mit rohen Erzeugnissen 
auflegte, mußte ihre Production hemmen, ihre Preise zum Nachtheile 

der Städte selbst steigern und das Aufblühen des von so furchtbaren 
Verwüstungen heimgesuchten Landes hindern. Die Gegenstände des riga

schen Aus- und Einfuhrhandels lernen wir aus den Zollanschlägen der 
Jahre 1569 und 1576 kennen. Sie bestanden in verschiedenen Arten 
Korn, in Flachs, Hanf, Holz, Eisen, Blei, Zinn, Blech, Draht, 

Asche, Häringe, Salz, Wachs, Thierhäuten, Wolle, Pelzwerk, Tau
werk, Tuchen, Weinen, Gewürzen, Perlen, Unzengold und allerhand 
Kramgut; auch Bier und Branntwein kommen im Tarife vor. Diese 

Artikel kamen theils aus Livland, theils aus Rußland und Polen und 
wurden nach Deutschland, Skandinavien, England, Frankreich, Portu
gal, Spanien und Italien gebracht, wo man wiederum die oben eben

falls angeführten Erzeugnisse dieser Länder holte und theils in Riga 
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verbrauchte, theils wiederum nach Livland, Polen und Rußland ausführte. 
Die specifisch livländischen Ausfuhrgegenstände bestanden nur in den Er

zeugnissen der Landwirthschaft, aber auch hierin concurrirten Polen und 
Rußland. Pernau handelte mit Korn, Holz, Pottasche, Pech, Leder, 

Häuten, Pelzwerk und Leinwand Sebastian Münster, der seine Kos- 
mographie ums Jahr 1598 schrieb und Livland waldig, sumpfig, sandig 

und wenig bebaut nennt, rühmt doch zugleich dessen Reichthum an Korn, 
Vieh und Wild (u. a. Bären, Marder, Zobel, Grauwerk, Hermelin) ?«.

Das Maaß-, Münz- und Gewichtwesen dieser Zeit war dem Ver
kehre nicht günstig. Zwar wissen wir, daß im Jahre 1595 die dörpt- 
sche Stadtwaage aus Riga mit Gewichten versehen wurdet und so ist 
es möglich, daß die Gewichte, wenigstens in den Städten, überall ziem
lich dieselben waren. Mit den Maaßen war es anders. Die Stadt 

Dorpat hielt standhaft auf Beibehaltung ihres alten Lofmaaßes, das um 
ein Achttheil größer, als das rigasche war. Dasselbe ward ihr in den 
Jahren 1593 und 1599 bestätigt, obwohl König Sigismund dazwischen 

im Jahre 1596 die Einführung des rigaschen Maaßes, das wohl auf 
dem Lande galt, auf Vorstellung des Verwalters der dörptschen Kron
güter vorgeschrieben hatte««. Durch die Vereinigung Liv- und Esthlands 

mit Schweden und Polen erlitt das Münzwesen eine vollkommene Um
wälzung. Das Münzrecht war an die neuen Landesherren gekommen, 

nur Riga und Reval übten es noch unter Oberaufsicht derselben aus. 

Die Verwirrung, welche früher aus der Mannigfaltigkeit der von den 
verschiedenen Territorialherren geprägten und der übrigen sonst in Liv

land cursirenden Münzen entstand, hörte nun zwar mit dem Verschwinden 
der bischöflichen und Ordensmünzen allmälig auf; allein die stufenweise 

Verschlechterung des Geldes führte nicht geringere Mißstände nach sich. 
Nur in Oesel prägte der Herzog Magnus als Bischof dieser Insel Mün
zen, bald mit Dem öselschen Wappen (einem sich umsehenden Vogel mit 

etwas gehobenen Flügeln), bald mit dem oldenburgschen Stammwappen 
(zwei Balken) und zwar zu Hapsal und zu Arensburg, vom Jahre 1562 

bis 1567, meist Ferdinge. Später galt hier vorzüglich dänische Münze, 
viereckig geprägt, Thaler zu drei Mark dänisch oder zwei Mark lübisch, 

Schillinge u. s. w. Im Jahre 1572 wurde befohlen, zwei Schillinge 

dänisch auf einen Schilling lübisch zu rechnen«'. Eben so prägte auch 
noch Riga bis zu seiner Vereinigung mit Polen im Jahre 1582 selbst

ständig ganze und halbe Thaler, halbe Marken, Ferdinge zu vier auf 
die Mark, Schillinge (‘/9 Ferding) und kupferne Artige. Diese Münzen 
haben auf der einen Seite das Stadtwappen, auf der andern zwei ins 
Andreaskreuz gelegte Schlüssel mit dem kleinen Kreuze «2. Einer zu Da- 
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len errichteten polnischen Münzstätte, wo zur Bezahlung der pernauschen 
Garnison geringhaltige Münze zu fünf Loth auf die Mark% die sonst 
sieben Loth hielt, geprägt wurde, machte die Stadt Riga dadurch ein 
Ende, daß sie den Unternehmer bewog, auf der Stadtmünze zu prägen 

und einen Theil des dazu nöthigen Silbers von einigen patriotisch ge
sinnten Bürgern vorgeschossen erhielt, die man nachher aus dem Gewinne 
der Münze entschädigte^. Das Privilegium König Stephans ließ der 
Stadt das Münzrecht, unter der Bedingung, daß die Münze von pol
nisch - litthauischem Schrot und Korn sein und auf der einen Seite das 
Bild des Königs oder die polnisch-litthauischen Abzeichen tragen solle. 
Durch ein königliches Decret vom 1. Januar 1589 wurde der Gebrauch 

aller andern Münzen in ganz Livland verboten. Im Gnadenbriefe vom 
Jahre 1593 versprach König Sigismund keiner andern livländischen Stadt 
ein Münzprivilegium zu ertheilen. Es wurden nun polnische Groschen 

(gleich sechs Schillingen oder % Mark) zu Riga und zwar schon im 

Jahre 1581 geprägt, von denen nach dem Zolltarif von 1582 und nach 

dem oben genannten Decrete vom Jahre 1589, fünfunddreißig auf einen 
Thaler gerechnet wurden, ferner Dreigroschenstücke, auch Marken genannt, 

und nur zwei Ferdinge enthaltend und zwar bis zur schwedischen Erobe
rung im Jahre 1621, aber je jünger, desto schlechter^. Die polnischen 

Groschen, von denen im Jahre 1496 auf den ungarischen Goldgulden 
(Ducaten, auch in Polen Zlot oder Gulden genannt), dreißig gingen, sie

len allmälig, so daß im Jahre 1535—48

1561—51 
1578—57 

auf einen ungarischen Goldgulden gingen, während der polnische Gulden 
immer zu dreißig Groschen gerechnet wurde und also in gleicher Progres
sion siel. Vom Jahre 1535—1561 gingen einundzwanzig Groschen auf 

den Reichsthaler oder achtundvierzig auf den Ducaten (Goldgulden). Sie 
sielen seit jener Zeit sehr rasch, so daß schon im Jahre 1578 fünfund

dreißig auf einen Thaler und siebenundfunfzig auf einen Ducaten gingen. 
Auf diesem Curse erhielten sie sich bis zum Jahre 1586; von da an sie
len sie allmälig, so daß im Jahre 1619 achtundvierzig, im März 1620 

schon siebenundfunfzig und im Januar 1621 fünfundsiebzig auf einen Reichs
thaler gingen «6. Rechnet man den Reichsthaler zu 1 Rubel 44 «A Ko

peken S., so galt der polnische Gulden also im Jahre

1535 2 Rubel 64 Kopeken
1561 1 , 92% ,
1578 1 , 24 ,

1586—1600 1 „ 20 ff
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1619 1 Rubel 83 Kopeken "

1620 — „ 62
1621 — „ 58 „

Da die zu Riga geprägte Münze sich nach der in Polen und Litthauen 

angefertigten richten mußte, so verschlechterte sie sich wohl in demselben 
Maße. Darüber klagte der Adel und die Stadt versprach in dem oben 
angeführten Vergleiche vom Jahre 1598, sich in dieser Rücksicht den Be
schlüssen des Königs und der Stände zu fügen, was übrigens von ge
ringem Nutzen sein konnte. Auch Goldstücke von zehn Ducaten lind um 
diese Zeit in Riga geprägt worden. Für das übrige Livland war lchon 
durch die Unionsacte mit Litthauen vom Jahre 1566 die Einheit des 
Münzsystems zwischen beiden Ländern festgesetzt worden. Dorpat, wo 
Anfangs deutsches, polnisches und russisches Geld ging und sich durch 
den Gebrauch zwischen denselben ein fester Curs gebildet hatte (ein Tha
ler 36 Denninge, Dengen, eine Nogate — 2 Schilling 8"), erhielt 
im Jahre 1597 den Befehl, sich nach dem in Polen gebräuchlichen Münz- 
curse zu richten. Dennoch wurden in Livland noch immer nicht blos 

Gulden und Groschen nach polnischem Münzfüße, sondern auch ältere 
Münzen, Marken, halbe Marken, Ferdinge und Schillinge, einem Befehle 
des Administrators Chodkiewicz vom 21. Juli 1572 gemäß, geprägt^. 
Die in Livland geschlagenen Münzen sind an dem livländischen Wappen, 
dem Greife, erkenntlich, der in den Vorderklauen ein Schwert hält. Die 

neuen Gulden erreichten den Werth der frühern nach der Fürftenbergschen 
Münzordnung vom Jahre 1557 geprägten nicht, denn auf einen solchen 
Gulden wurde ein Gulden 28 Groschen polnisch oder 9 Mark 18 Schil
ling rigisch, nach einer Münztaxe vom 5. Mai 1582 gerechnet. Nach 

derselben Verordnung galt ein ungarischer Meiftergulden (1 Ducaten), 
ein Gulden 26 Groschen polnisch, ein Fürstenberger Klipping 1 Gulden
5 Groschen, ein Meisterklipping 1 Gulden 3 Groschen, ein neuer Klip
ping 1 Gulden oder 4 Mark rigisch (sechzehn Stück eine Mark fein). 
Der Portugaleser galt 19 Gulden 10 Groschen oder 96 Mark 24 Schil

ling rigisck (im Jahre 1556 nur 6 Mark) und der Kreuzgulden 8 Mark
6 Schilling (im Jahre 1556 5 Mark) Die Mark, welche also auch

als Münzeinheit bedeutend gefallen war und im Jahre 1582 etwas unter 
1/5 Reichsthaler, nicht volle 24 Kopeken S. M., und im Jahre 1560 
noch % Reichsthaler (32 Kopeken Silber) galt, wurde jetzt auch geprägt 
und zwar zu achtzehn Stück auf die Mark löthig. In demselben Ver
hältnisse wurden halbe Marken, Ferdinge und Schillinge geprägt, die 
also alle viel weniger Werth haben, als die frühern gleichnamigen 

Münzen.
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Esthland stand während dieses Zeitraums zu Schweden ziemlich in 
demselben Verhältnisse, wie Livland zu Polen. Erich XIV. sicherte der 
Stadt Reval in der Ratificationsurkunde der Unterwerfung vom 2. Au
gust 1561 das Münzrecht zu, unter der Bedingung der Einhaltung des 

schwedischen Schrots und Korns; auch sollte des Königs Bildniß und 
Ueberschrift auf die Münzen gesetzt werden. Im Jahre 1564 erlaubte er 
auch Scheidemünze, jedoch der königlichen Münzordnung gemäß, zu prä
gen, obwohl die Stadt dem Privilegium zuwider die Münze verringert 
hatte91. Das Münzrecht wurde der Stadt auch von den Königen Jo
hann, Sigismund, Karl und Gustav Adolph zugesichert, vom letztem je
doch nur in der allgemeinen Privilegienbestätigung und ohne dies Recht 

besonders hervorzuheben. Die zu Reval geprägten Münzen sind anfangs 

Marken zu 8 Oer oder Rundstücke, von denen zweiunddreißig auf den 
schwedischen Thaler und achtundvierzig auf den Albertus oder Reichsthaler 
gingen, so daß die Mark etwa 24 Kopeken S. werth war, ferner Fef- 
dinge und Schillinge, so wie größere Münzen, 16 Oer werth und an 
Größe einer doppelten schwedischen Karoline gleicht, seit dem Jahre 
1597 aber meist die sogenannten Weißen oder Rundstücke und andere Sil

ber- und Goldmünzen, ganz nach dem schwedischen Münzfüße. Alle 
diese Münzen haben gewöhnlich das Brustbild oder den gekrönten Na

menszug des Königs auf der einen Seite und auf der andern bisweilen 

das revalsche Kreuz, meist aber drei über einander gehende Löwen oder 
Leoparden und das revalsche Kreuz darunter. Johann III. ließ in Reval 
außer den Schillingen, auch doppelte Oerstücke schlagen 93. Auch die schwe

dische Münze wurde so wie die polnische allmälig verschlechtert, so daß 
sie aus dem Handel beinahe verschwand und man für einen Thaler bis 
vierzig schwedische Oer gab. Dies wurde zwar bei Lebensstrafe durch die 
Münzverordnungen des Herzogs Karl vom 6. und 16. December 1602 
verboten 9§, indeß ist es bekannt genug, daß solche Verbote unwirksam 

bleiben. Rüssow meldet zum Jahre 1581, daß die Mark Geldes, die in 
der guten Zeit neun Schilling lübisch gegoltn habe, auf zwei Schillinge 
gefallen sei, wodurch viele einen großen Theil ihres Einkommens verloren 

hätten9«. Diese Angabe hat nicht viel Werth, da es sich schwer bestim
men läßt, was Rüssow die gute Zeit nannte. Da im Jahre 1422 die 

Mark alten Pagaments 1 Rubel 42 Kopeken und die neuen Pagaments 
gar 5 Rubel 68/2 Kopeken ausmachte, so war sie seitdem auf beinahe 

ein Sechstel und respective V21 gefallen.
In Betreff der Preise besitzen wir einige Angaben. Während einer 

ungewöhnlichen Theuerung im Jahre 1616 galt in Dorpat das Los Rog
gen 40 Groschen (1 Rubel 20 Kopeken), die Gerste 30 Groschen9«, also 
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etwa um 1/5 oder % mehr, als heute zu gewöhnlichen Zeiten in Riga. 
Das Korn war also im Allgemeinen viel billiger als jetzt, oder vielmehr 
das Geld war seltner. Im Jahre 1601 wurde zu Dorpat die Biertare 
auf einen Groschen per Stof (nach dem damaligen Curse 4 Kopeken) fest
gesetzt i". Ein. Pfund Zucker galt im Jahre 1593 zu Dorpat 10 polnische 

Groschen (40 Kopeken) und ein Stof rothen Franzweins 6 Groschen 
(24 Kopeken) v«. Der Zucker und vermuthlich auch andere Colonialpro- 
ducte waren also im Vergleich zu den Erzeugnissen der Landwirthschaft 

sehr viel theurer als jetzt, der Wein aber billiger.
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66) Rüssow Bl. 121 f. Henning Bl. 70. Hiärn S. 328. Kelch S. 365.
67) Hiärn S. 331—333. Rüssow Bl. 125—127. Henning Bl. 70. Nyenstädt 

S. 77. Kelch S. 366—369, Vrgl. Müller, Sept. Hist. S. 24.
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68) Müller S. 26.
69) Hiârn S. 334.
70) Rüssow Bl. 132 f. Henning Bl. 71 f. Hiärn S. 335 ff. Chytraeus, 

Chroń. II. ®. 414. (1597). Kelch S. 378 f. Müller S. 35—38.

71) Hiärn S. 339. Kelch S. 379.
72) Rüssow Bl. 133 f. Hiärn S. 340. Kelch S. 379 f.
73) Karamsin VIII. S. 42 f.
74) Rü ssow Bl. 134. Hiärn S. 340 u. 352. Loccenius hist. Svec. lib. VIII. 

p. 402. Kelch S. 391.
75) Oernhielm, der nach Urkunden aus dem Archive des de la Gardie gearbeitet 

hat, vita Ponti de la Gardie p. 195—211. Henning Bl 76.
76) Karamsin IX. S 128. nach Urkunden.
77) Oemhielm p. 210 ff. Henning Bl. 76. Hiärn S. 358. Kelch S. 

415—417. Karamsin IX. S. 128. nach Urkunden des kaiserlich russischen 

Archivs.
78) Loccenius, hist Svec. lib. VII. p. 403. Hiärn S. 369. Ke'lch S. 424.

79) Geijer, Gesch. Schwedens II. S. 255 ff. Kelch S. 444.
80) Hiärn S. 369. Kelch S. 446. Loccenius, hist. Svec. p. 413., die Na

men der Gesandten bei Henning Bl. 82. sind falsch.
81) Die oben angeführten Schriftsteller.
82) Karamsin IX. S. 174. nach Urkunden der russischen Schriftsteller.
83) Karamsin IX. S. 175 ff. Loccenius lib. VII. p. 413. Hiärn S. 370 f. 

Kelch S. 446—449. Chytraeus, Chron. II. p. 565 ff.
84) Dalin Theil 111. Buch 2. S. 176. Karamsin IX. S. 177.

85) Karamsin a. a. O.
85) Kelch S. 451. Dalin Theil III. Buch 2. S. 178 f.
87) Geijer, Gesch. Schwedens II. S. 272 ff.
88) Geijer, Gesch. Schwedens II. S. 276.
89) Schefferi Memorabilia p. 86. bei Gadeb usch II. 1. S. 5.
90) Nyenstädt S. 120 ff.
91) Hiärn S. 375. Kelch S. 455. Loccenius L. VII. p. 417—423. Geijer, 

Gesch. Schwedens II. S. 293. Karamsin IX. S. 223 f.
92) S. die Relation der Gesandtschaft in Bunge's Archiv II.
93) Geijer a. a. O. Dalin Theil 111. B. 11. S. 276, 305, 340, 348.
94) Sig. Aug. Ep. Nr. 27. (Sept. 1562).
95) Epist Sig. Aug. Nr. 140, 146, 150, 158.

96) Sig. Aug. Epist. Nr. 27.
97) Epist. Sig. Aug. p. 172. Instruction an den Commissair ifür die preußische 

Ständeversammlung vom Jahre 1563.
98) Piasecki p. 49.
99) Beide Briefe bei Henning Bl. 34 f. Hiärn S. 244 f., s. auch Kelch 

S. 262.
100) Karamsin VIII. S. 28. nach Urkunden der russischen Archive.

1) Pskow'sche Chronik bei Karamsin VIII. S. 28.
2) Abgedruckt in Mitth. I. S. 519.
3) Karamsin VIII. S. 30 f.
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4) Karamsin S. 31 ff.
5) Hiärn S. 248. Kelch S. 265.
6) Karamsin VIII. S. 44 f. Henning Bl. 38. Kelch S. 265 u. 271.
7) Schreiben des Königs an den rig. Rath v. 24. Aug. 1563. Mon. Liv. ant. IV. 

Nr. 178. u. Epist. Sig. Aug. Nr. 184—187. Index Nr. 3599.

8) Buch der Aeltermänner S. 131.
9) Hiärn Buch VI. Fuchs Hist. reg. civ. Rig. in Mon. Liv. ant. IV. p. 296. 

Index Nr. 3269.
10) Fuchs a. st. O.
11) Dogiel V. Nr. 156-161. Brgl. Henning Bl. 50. Hiärn S, 175. Pia

secki p. 11.
12) Sig. Aug. Epist. Nr. 59. v. 15. März 1563. Nr. 115, 250.
13) Dogiel V. p. 144. "
14) Dogiel V. p. 260 a.
15) Sig. Aug. Epist. p. 361—363 der Mcncken'schen Sammlung bei Gadebusch 

II. 1. S. 36.
16) Epist. Sig. Aug. Nr. 78. ed. Mencken.
17) Buch der Aeltermänner S. 131.
18) S. den Eid der Stadt Riga im Buche der Aeltermänner S. 128 und in des 

Bürgermeisters Fuchs Historia mutati regiminis civitatis Rigensium 1654 in 
Mon. Liv. ant IV. p. 293 (für die Beziehungen Riga's zu Polen bis zum Jahre 
1582, nebst dem Buche der Aeltermänner, die Hauptquelle).

19) Fuchs. Hist, mutati regim. civit. Rigensis p. 295. s. auch Index Nr. 3605. 
und die Beschlüsse des Reichstags zu Warschau von 1564. s. 20. in Prawa, Kon- 
stytucie etc. Królestwa Polskiego 1733. Vol. II.

20) Sig. Aug. Epist. Nr. 63. Antwort des Königs an die Livländer vom 31. März 1563.
21) Sig. Aug. Epist. Nr. 64—67. Schreiben des Königs an die Rigenser, Nr. 72; 

an den Herzog von Kurland vom 3. April 1563, Nr. 73; an den Befehlshaber 
von Dünamünde, Nr. 74; an die Befehlshaber im Erzstifte. Instruction des 
Herzogs an seinen Gesandten vom 3. April 1562, Index Nr. 3598.

22) Sig. Aug. Epist. Nr. 192.
23) Buch der Aeltermänner S. 131.
24) Index Nr. 3602.
25) Sig. Aug. Epist. Nr. 27, 255, 262, 275.
26) Sig. Aug. Epist. p. 472.
27) Mon. Liv. ant. IV. Nr. 179.
28) Fuchs S. 295.
29) Buch der Aeltermänner S. 132.

30) a. st. O. S. 133.
31) Diese Verhandlungen sind in Vena tors Geschichte des Deutschordens (vom Jahre 

1679) S. 348—372 und in den Urkunden, die den zweiten Band der Abschriften 
aus dem königlich Württembergischen Archive füllen, sehr ausführlich dargestellt. 
Leider aber sind viele derselben ohne Datum, was das Verständniß des Zusammen
hangs nicht wenig erschwert, und selbst bei den übrigen und bei der Jnhaltsanzeige, 
die sich im zweiten Bande der Mittheilungen befindet, ist die Zeitfolge nicht immer 
eingehalten. Wenige dieser Urkunden sind Originale, viele sind Abschriften und die 



279

meisten Concepte, die aber wohl alle ausgegangen sind, namentlich die datirten, 

denn beim Concepte Nr. 28 ist ausdrücklich bemerkt: nicht ausgegangen.

32) Württembergische Sammlung Nr. 23, 31, 33.
33) S. Wagners Bericht Nr. 82. Es ist blos in Abschrift vorhanden; das Datum 

1562 scheint falsch und vielmehr 1563 zu lesen. Die von Wagner zu übergebenden 
Schreiben des Administrators sind vom 12. August 1562 und das nachgesandte des 

Kaisers erst vom 16. Juni 1563. (Nr. 27, 29 u. 31.)

34) Nr. 82.
35) Die Namen finden sich übereinstimmend bei Venator, im Verzeichniß Nr. 46 der 

Württembergischen Urkunden und in der Instruction Nr. 118 angegeben. Drei von 
den Abgeordneten finden stch auch in Nr. 41, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67 und 

der vierte auch noch in 78 und 97 genannt.
36) S. die Haupt- und die Nebeninstruction Nr. 17 und 18 der Württembergischen 

Sammlung, beide ohne Datum, welches aber zu Nr. 55 (einer Wiederholung von 
Nr. 18.) angegeben ist. Das Concept Nr. 41 stimmt mit Nr. 18 beinahe wört

lich überein.
37) Nr. 18, 40, 41.
38) Instruction für dieselben vom 17. Januar 1564. Nr. 40 der Wurttemberglschen 

Sammlung.
39) Bericht der Abgeordneten vom 10. Februar 1564. Nr. 52.

40) Nr. 49 vom 12. Februar 1564.
41) Erlaß des Administrators vom 7. März 1564. 9îr. 54.

42) Nr. 56, 59, 61, 62—67, 78—81»

43) Str. 75, 76, 77.
44) Nr. 71 und 74.
45) Nr. 89 — 94. 96—106.
46) S. für dies und alles Folgende den Generalbericht der Gesandten. Nr. 148.

47) Concept Nr. 68 der Württembergischen Sammlung.
48) Nr. 107. der Württembergischen Sammlung.

49) S. auch Nr. 137.
50) Nr. 109.
51) Nr. 119.
52) Nr. 141—143. 118.
53) Nr. 132.
54) Nr. 116, 117.
55) Henning Bl. 41.
56) Henning Bl. 42—45 und nach ihm Hiärn S. 262. Kelch S. 278.
57) S. die Acta Borussica pag. 217, 223—231, 232, 239, 354, 355, 357, 365, 476, 

484, 486. bei Gadebusch II, 1. S. 83 — 87.
58) Schreiben des Königs an Kettler vom 2. August 1566. Dogiel V. Nr. 146.

59) Dogiel V. Nr. 147—151.
60) Dogiel V. Nr. 145.
61) Dogiel V. Str. 152.
62) Brederlo, Geschichte des Handels der Ostseereiche S. 240.

63) Henning Bl. 43. Fuchs S.298.
64) Fuchs a. a. O. Kelch S. 280.
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65) Salvis tamen in omnibus praescriptae consociationis ac fraternitatis punctis, 

articulis et conditionibus, jure superioritatis ac praeeminendae nostrae, inte- 
grisque omnibus regalibus ac principalibus nostris, quacunque ratione nobis 
magnoque ducatui forte competentibus P. 19.

66) Dogiel V. Nr. 154, 155.
67) Fuchs S. 297.
68) Dogiel V. Nr. 153.
69) Chytr. Chroń. II. p. 167.
70) Königliche Bcstätigungsurkunde vom 15. Juni 1568. Index Nr. 3610.
71) So berichten das Buch der Wettermänner S. 136. und der Bürgermeister Fuchs

299. Nach Rü ssow Bl. 60 wäre es sogar zu Feindseligkeiten gekommen. 
Kelch S. 280.

72) Buch der Wettermänner: S. 135.
73) Abgedruckt in Mon. Livz ant. IV. Nr. 182.
74) Fuchs S. 300 - 302.
75) Diese Verhandlungen kommen nicht bei Fuchs, sondern nur im Buche der Aelter- 

männer S. 136—146 vor, mit genauer Angabe der Daten; nur ist die Erzählung 
von der Einsicht der Radziwilschen Caution, durch vom Könige gesandte Beamte 
mit hcreingemischt und zwar zwischen dem 2. oder 3. und dem 8. December. Un
möglich konnten aber in der kurzen Zeit rigasche Gesandte nach Polen und polnische 
nach Riga kommen und die Caution einsehen. Dies muß also früher stattgefunden 
haben, nämlich im Sommer des Jahres 1568, wie oben nach Fuchs gesagt wor
den ist, der auch das Datum der Abreise der rigaschen Gesandten (27. December 
1567) ihrer Ankunft in Brody (13. April 1568), ihre Audienz am 11. Mai, ihren 
Abschied und das Creditiv der polnischen Gesandten vom 25. Juli anführt. Die 
Zeitangaben des Buchs der Wettermänner sind nur dann sicher, wenn sie sich auf 
die Verhandlungen der Bürgerschaft beziehen; im Uebrigen ist manche Verwirrung.

76) Dogiel V. Nr. 163.
77) A. a. O. S. 282.
78) S. die Eidesformel bei Dogiel V. S. 289 f.
79) Dogiel V. Nr. 166. Der Text der beschränkenden Formel bei Dogiel ist nicht ganz 

richtig, hier ist er: ita tarnen, quod si quid forte in Privilegiis per nos Duca
tui Ultradunensi adversari aut contrarium esse Libertatibus, supradicto unito jam 
Corpori Regni et Magni Ducatus Lithuaniae videatur, id Nos de communi Se
natus nostri Regni Poloniae, et Magni Ducatus Lithuaniae et Livoniae quoque 
consilio, et consensu moderari promittimus. Der Sinn ist deutlich und derselbe 
wie in der Einverleibungsacte Kurlands. Dogiel V. Nr. 165.

80) Dogiel V. Nr. 162.
81) Dogiel V. Nr. 164.
82) Fuchs S. 307.
83) Dogiel V. Nr. 168.
84) Nach dem Buch der Wettermänner S. 149 ff., namentlich am 24. Februar.
85) Dogiel V. Nr. 169. Petitio Rigensium (ohne Datum).
86) Dogiel V. Nr. 170.
87) Buch der Wettermänner S. 151 —170.
88) Fuchs S. 302 f.
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89) Buch der Aeltermänner S. 172.
90) Urkunde auf der Hamburger Stadtbibliothek, angeführt bei Wurm in Schmidts 

Zeitschrift für Geschichte S. 430 f.
91) Buch der Wettermänner S. 175.
92) Brief der Herzoge von Pommern an den Kaiser vom 14. October 1570, auf der

°"ê° b-- Wurm in str

93) Buch der Aeltermänner S. 183 f. s. auch Fuchs S. 303
94) I. Padels Notatek.
95) Buch der Aeltermänner S. 188 - 209 und in der Kürze bei Fuchs S 303 f
96) Fuchs S. 304. T*

97) Henning Bl. 54. Hiärn S. 285.
98) Buch der Aeltermänner S. 225.
SS) 8. SB. non Wurm in seiner Schrift- Eine deutsche Solonie und ihr Abfall, in 

Schmidts allgemeiner Zeitschrift für Geschichte 1846.
100) Buch der Aeltermänner S. 233.

1) Karamsin VIII. S. 47—58.
2) Nyenstädt S. 66. Rüssow Bl. 59. Henning Bl. 41. Hiärn S 259

^wsky, Chronik 1031, Pskowsch-Chronik und Urkun
den des russischen Relchsarchws; letztere drei bei Karamsin VIH ® 73

3) Nyenstädt S. 66.
4) Karamsin VIII. S. 92. nach Urkunden des russischen Reichsarchivs.
5) Karamsin VIII. S. 96.
6) Henning Bl. 46. Hiärn S. 264. Kelch S. 280.
7) Index Nr. 3273 , 3274.
8) Strikowsky bei Karamsin VIII. Anmerk. 126.
9) Karamsin VIII. S. 98.

10) Karamsin VIII. nach Urkunden des russischen Reichsarchivs. Vcrgl. den Bericht 

der polnischen Gesandten inTurgenew Monum.Ross. I. Nr. 149.
11) Henning Bl. 54. Hi Lrn S. 285. Heidenstein belli mosc. comm. Üb.I. 

mit. — Kojalowicz lib. VIII. pag. 495. und Kelch S. 304. geben den 18 
Juli an.

12) Janocki in propagatoribus Litterarium in Polonia § 30. S arnick i Ann 
lib. pag. 1212.

13) Kojalowicz VIII. lib. 495. Orichov. Ann. 1.
14) S arnick i pag. 1214. Kojalowicz pag. 495.
15) Dogiel V. Nr. 171.
16) S. diese interessanten Unterhandlungen, deren Detail nicht hieher gehört, beiKa- 

ramsin VIII. S. 183 — 189. und in Turgenew Monum. Ross. I.
0 Whelings Instruction und Bericht vom 22. Juli 1573 im Großh. Meckl. Archive 

zu Schwerin und letzterer im Auszuge in Bunge's Archiv I. S. 322 ff.
18) Fuchs S. 304. "

19) Buch der Aeltermänner S. 226.
^0) Karamsin VIII. S. 194 f. nach Urkunden des russischen Reichsarchivs.

Z1) Turgenew Monum. Ross. I. 183.
2) So heißt es wenigstens in den officiellen Erlassen (im Anhänge zur Menckenschen
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Stadt Riga v. 21. Januar 1579.

1. pag. 746 ff. Karamsin VIII,

20. Januar 1579 in den Württemb.

Sammlung der Briefe Sigismund Augusts) und in den meisten Geschichtschreibern. 
Laur. Müller (Sept. Hist. S. 2.) ist offenbar für den deutschen Kronbewerber.

23) S. seine Charakterschilderung bei Henning Bl. 59.

25) Prawa, ^onslytocie cle. Królestwa Polskiego Vol. 11. p. 894 IT. p. 904. (Litle-

26) S° fZr'™ntrmtobeTntober M-nàschen Sammlung ber Briefe Mg. »uguftb

S. 551 ff. Vergl. des Bischofs Piasecki Chronik, die mrt der Thronbesteigung Ba-

27) K°a?amsin"vM. 0.200. Heidensleinii (Knigt. potnif*rr ©««tair) Cem-

men,, belli mosc. L. 1. p. 1. 1689 ja Kremers Ehren,! gebrückt. ■
28) Henning Sl. 60. Hlärn ®. 298. Kelch S. 330. Mutter Sept. «,ft. S.7.

30) S.'bi'eBüefe^esKokenhusenschen Raths an ben Herzog von Kurland, um schleunige 

Hilfe v. 15. u. 18. August 1577. Index Nr. 3621. 3622.
31) Brief des wèndenschen Raths an den rigaschen, um Hilfe v. 10. ^um 1577. n-

dex Nr. 3620.. ,
32) Die Sprengung von Schloß Wenden, aber durch eine adelige Jungfrau, erzählt 

auch der Erzbischof Solikowsky in seinem Comment, brevis ren polon. la 
1589. p. 96. Obgleich er wichtige Staatsämter, zum Theil tn Livland, bekludtt 
hat so enthält sein Werk doch nur kurze Notizen über livländische Angelegenheiten. 
Daß Wenden von den Frauen gesprengt und Solches von den rigaschen Predigern 

auf der Kanzel getadelt worden, sagt Müller S. 8.
33) S. die ausführliche Beschreibung in der Kläglichen erbärmlichen Zeitung. Nurn-

34) M(!»103-105. Henning Bl. 61 f. HI--« ®- 313-318. R»en- 

städt S. 90 — 92. Kelch S. 339 — 348.
35) Karamsin VIII. S. 210. 212. Kelch S. 342
36) Lengnich, Geschichte der preußischen Lande. Theil III. S. 2ol.

38) S.^dk Briefe Chodkiewicz' an den rigaschen Rath vom März und April 1578. 

Index Nr. 3623— 3627.
39) Rässem St. 113-115. Henning Bl. 67 f. H.arn S. 319 f 322f. Kelch 

e.349-351. Solieov. Comment, p.99. (ed 1647). Heidensl. L. 1. Mutt 

1er Sept. Hist. S. 8. Index Nr. 3629 — 3631.
40) Dankschreiben des Königs von Polen an die 

(Index Nr. 3632.)
41) Heidenst. de bello Moscovil. comment. L.

S. 230.
42) Dogiel V. Nr. 176.
43) Instruction und Creditiv der Abgeordneten vom

Urk I Nr. 62. 63.
44) Schreiben bei K-njle-r zam-isky NN ben Abniiniftr. bei Deutscherbens »em Februar

1580 a. a. O. Nr.66. 
45) Orbenschrvni! im Württembergischen Archiv. (Bunge - Archiv VII. S. 6..)

46) Heidensleinii bell. mosc. Comm. L. 11. p. 762.
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47) Heidenst. belli mosc. Comm. L. II. p. 748 f. Vgl. den Brief König Stephans 

an den Aaren vom 2. August 1581» (Turgenew Mon. Ross. I. 295.)
48) Piasecki, Chroń, p. 7.
49) Saramfin VIII. ®. 231-253. Russow BI. 118. H-uningM.70. Hiärn 

S. 325. Ry-nstâdt S. 83f. ««Ich S. 355 - 358. Brief König Stephans 
a. a. O. Piasecki p. 7—10.

50) Rüssow Bl. 117ff. Henning Bl. 69f. Hiärn S. 323f. Kelch S.355—359. 
Heidenst. belli mosc. Comm. Lib. III. Nyenstädt S. 84.

51) Henning Bl. 56. Hiärn S. 291. Heidenst. rer. pol. libri p. 70.
52) Index. Nr. 3619.
53) S. die Gotthard Wiecken zugeschriebene handschriftliche Beschreibung denkwürdiger 

SorfdUe in Riga von 1521 — 1589. Indessen mag Wiecken seinen antikatholischen 
Gesinnungen nach hier wohl sich Uebertreibungen erlaubt haben, wie bei seiner 
Schilderung der Kalenderunruhen.

54) Solicovii Comment, p. 126.
55) Henning Bl. 70. Heidenst. rer. PoL 1. p. 164. Piasecki p. 10. Solico

vii Comm. rer. Pol. p. 127. Wieckens Beschreibung. Die Eidesformel in Do- 
giel V. Nr. 180.

56) Dogiel V. Nr. 184. Index Nr. 3635.
57) Der letztere kommt bei Fuchs und Dogiel nicht vor; im Dogiel sind übrigens 

alle Namen verschrieben und es ist nicht wahrscheinlich, daß der Aeltermann kleiner 
®ilbe nicht auch Abgeordneter gewesen sein sollte. Vielleicht hinderte ihn Krankheit 
oder eine andere Ursache an einer thätigen Theilnahme und so wurde in der inLit- 
thauen aufgesetzten Urkunde sein Name ausgelassen.

58) S. den Ausgang des Privilegiums in Brederlo, Geschichte des Handels der Ost
seereiche S. 166.

59) Transsumpt des Herzogs v. Kurland Index Nr. 3664. Bestätigung der Aolltaxe v. 
14. San. 1581. Index Nr. 3634.

60) Fuchs S. 307. Responsum regis 15. Sanuar 1581 im Anhänge zu Rascii tu

multus rigensis.
61) Index Nr. 3636. 3637.
62) Possevini Livoniae Comm. ad P. Gregorium XIII. p. 20- ed. Napiersky.
63) Rascii tumultus rigensis initia et progressus pag. 3. Die Nobilitirung geht aus 

einem Decret der königlichen Commissarien Severin, Bonar und Leo Sapieha vom
4. September 1589 hervor. Seine Belehnung hat Tastius in seiner Erklärung vom 

Satire 1585 selbst eingestanden und dadurch zu entschuldigen gesucht, daß er um 
bie zwei frei stehenden Häuser zum Ersatz für manchen von ihm erlittenen Schaden 
scha" im Anfänge des Sahres 1578 nachgesucht habe. Der Originalleihbrief über 
die Wake Serkül vom 26. November 1582 zu Gunsten Vhelings ist in der Klein- 
roopschen Brieflade vom Verfasser aufgefunden worden.

64) Müller, Sept. Hist. S. 28. Deswegen verlangten wohl die polnische Regierung 

und die Stadt Riga die Unterdrückung seiner Chronik.
65) Chwalkowski regni Pol. jus pubi. 1683. p. 399ff.
66) Müller S. 41—43.
67) Karamsin VIII. S. 257 — 260. nach Urkunden des russischen Reichsarchivs. Hei

denst. belli mosc.-Comm. L. III. p. 790. L. IV. p. 792., wo noch einige andere 
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. Schlösser vorkommen. Von vier Schlössern spricht auch der Brief Stephans vom

2. August 1581 (Turg. Mon. Ross. I. Nr. 225.)

68) Turg. Mon. Ross. I. Nr. 220. 221.
69) S. Possevini de rebus Moscovilicis Commentarius. Heidenst. belli mosc. 

C. L. 4. p. 793. Possevini's geheime Instruction Turg. Mon. Ross. I. Nr. 212. 

Piasecki p. 10.
70) Diesen Grund zum Angriffe auf Plcskau führt König Stephan selbst an in seinem 

Briefe vom 14. August 1581. Turg. Mon. Ross. I. Nr. 226.
71) Karamsin VIII. S. 256 —276. Henning Bl. 71 f. Russow Bl. 125. Nyen-

städt S. 85. Hiärn S. 330. Kelch S. 365. Turgenew Mon. Ross. I. 
Nr> 229 — 239. 248. S. auch das polnische Bclagerungsjournal und die Briefe 

polnischer Staatsmänner in Mitth. VIII. ' w?
72) Turg. Mon. Ross. 1. Nr. 240. (von Possevini an den Zaren) und 242. (von 

Fuligno an den Nuntius Bolognetti.).
73) Turg. Mon. Ross. I. Nr. 238. Vom Nuntius Caligari an den Cardinal von Como 

vom 11. November 1581.
74) Inland 1855. S. 219.
75) Dogiel V. Nr. 185.
76) Piasecki p. 13.
77) Heidenst. belli mosc.C.L. IV. KelchS.367. Belagerungsjournal inMitth.VIII.

78) Henning Bl. 71. Hiärn S. 330. Heidenst. 1. c. p. 812.

79) Henning Bl. 71.
80) Die obengenannten Annalisten.
81) Henning Bl.71. Hiärn S.331.
82) S. die livländischen Annalisten. Turg. Monum. Ross. 1. Nr. 245.

83) Hiärn S. 333. Kelch S. 373.

84) Kelch a. a. O.
85) Turg. Mon. Ross. I. Nr. 249. Brief Jamoisky's.
86) Rüssow Bl. 127. Henning Bl. 71. Kelch S. 378 f. Hiärn L. 334. 

Heidenst. belli mosc. Comm. L. 5. p. 824.

87) Hiärn S.334.
88) Heidenst. belli Mosc. Comm. L. I. initio. (Er war königlicher Secretair.)

89) a. a. O. L. V. p. 820.
90) Kelch S. 341.

91) a. a. O.
92) S. die handschriftliche kurze Beschreibung denkwürdiger Vorfälle in Riga von 1'21 

bis 1589, meist den Kalenderstreit enthaltend und Gotthard Wiecken zugeschrie
ben, dessen Namen aber erst in den spätem Handschriften vorkommt. Er ist par

teiisch gegen den Rath.
93) Nach des Sccretairs Tastius peinlicher Aussage.
94) Buch der Aeltermänner S. 214 f.
95) So sagte Tastius im peinlichen Verhöre aus, und dasselbe vermuthet B. Berg

mann. (Die Kalenderunruhen in Riga, 1806. S. 43.) Daß die Abgeordneten die 
Kirchen zugestanden hätten, wie in dem etwas parteiischen sogenannten Wieckenschen 
Werke behauptet wird, ist nicht wahrscheinlich, weil sie gar keine Vollmacht dazu 

hatten. Vielleicht haben sie ihre Mitwirkung versprochen.
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96) Dogiel V. Nr. 182.
97) f°*SeVlni Livoniae Commentarius Gregorio XIII. tertio Kalendae Aprilis

1583 ed. Napiersky 1852. p. 22. 1

98) a. a. O. p. 27, 22.
99) Dogiel V. Nr. 183.

100) Solić ovi i, Comm. rer. Polon, p. 139.

sog. Wieckensche Schrift von einer frühern Correspondenz des Tastius mit 
dem Großkanzler, seiner Berathschlagung mit dem Oberpaftor Neuner, der Freude 
Bhelings, zum Kanzler gerufen worden zu sein, seinem vermeintlich verrätheri- 
schen Rathe und dem Gespräche des Kanzlers mit dem König, meldet, wobei Ecke 
Lastius, Neuner und Bheling sehr mitgenommen werden, wird durch andere Quel
len nicht bestätigt, vielmehr geht aus den Protokollacten in der Tastius'schen^An- 
klagesache vom 1/. October 1597 (in Brotze, Syllog. Diplome) und aus Nyen- 
stadt hervor, daß jene Rathsglieder Wochen lang widerstanden. S. auch die im 
Thurmknopfe der Johanniskirche (und nicht der Petrikirche, wie aus dem Jnbalt 
hervorgeht) am 11. September 1588 niedergelegte Acte in Bunge'S Archiv VI 
(wo fälschlich die Petrikirche gemeint wird).

2) ^TXTlS der Johanniskirche niedergelegte Acte

. 3) S. Theil I. Abschnitt 5. Kap. 4.
4) Hiärn S. 338.
5) S. die im Thurmknopfe der Johanniskirche niedergelegte Urkunde vom 11. Sept. 

1588.
6) S. Busse über das Magdalenenkloster in Riga, Mittheilungen IV. S. 438
7) S. Rasch Rig, Tum. p.4., die im Lhurmknopfe der Johanniskirche n'iedergeleqte 

Urkunde, die sog. Wieckensche Schrift und Kelch S. 375.
8) Dres melden die sog. Wieckensche Schrift und Kelch S.375. Es widerspricht der 

Aussage N yenstädt's, daß der Herzog schon früher zum Nachgeben gerathen habe, 
nicht, denn die Bürgerschaft war davon wohl nicht unterrichtet.

9) Kelch S. 376. Chyträus (Chron. 159. II. S. 412.) verschweigt Bhelings 
Theilnahme, doch er hat bekanntlich seine Angaben auf Betrieb des Raths modificirt

10) Vetter, historische Erzählung vom Jungfernkloster zu Riga 1614.
11) Nach dem im Gildenarchiv befindlichen Diarium.
12) Eines Ungenannten, der Alles mit angesehen hat, kurze Beschreibung u.s.w S

24-35. Solicovii, Comm. rer. Poion. p. 140. Hiärn S. 338. kur» anae- 
führt bei Rüssow Bl. 132. Kelch S. 374. 6 3

13) S. Tolgsdorf in der oben angeführten Geschichte dieses Klosters, übers, v.Vetter.
14) Dogiel V. Nr. 185. Heiden st. bell. mosc. L. VI. Abtretungsurk. der Stadt 

vom 5. Mai 1582. in Mitth. VIII. S. 441. u. Bewilligung der hundert Gulden
S. 442.

15) Index Nr. 3037.
16) Nyenstädt, Chronik S. 83.
17) Hiärn S. 338. Kelch S. 374.
18) S. die im Lhurmknopfe der Johanniskirche niedergelegte Urkunde.
19) to. dessen Bestallung vom 1. Mai 1582, herausgegeben von Napiersky in Pos- 

sevini Livon. Comm.
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20) Henning BI. 72.
21) Heidenst. bell. Mose. Comm. Lib. VI.
22) Nyenstädt, Chronik S. 81.
23) Beides bei Fabricius S. 144— 145.

24) Nyenstädt, Chronik S. 81 ff.
25) S. auch Kelch S. 386 f. Müller Sept. hist, pag. 55 — 57.

26) Henning Bl. 72.
27) Nyenstädt a. a. O. Müller Sept. hist. p. 35.
28) Possevini Liv. Comm. p. 20. Solicov. Comm. p. 141.

29) Hiärn S. 339.
30) Herausgegeben von Napiersky in Possev. Comm.

31) Henning Bl. 72. Hiärn S. 339.
32) Rüssow Bl. 130 f. Henning Bl. 71 f. Hiärn S:' 336. Kelch S. 378. 

0ernhielm pag. 183.
33) Heidenst. belli Mose. Comm. L. VI. p. 837. Chytr. Chroń. II. p. 428.

34) Chytrae us Chroń. II. p. 428.
35) Hiärn S. 337f. Kelch S. 381. Müller S. 44— 45.

36) Dal in Lh. 111. Bd. II. S. 115 f.
37) So berichtete wenigstens Possevini dem Papste Liv. Comm. p 21.
38) Henning, Bericht von Religionssachen in Kurland 1587. Bl. 41-45. in Script, 

rer. Liv.
39) Stiftungsbries in Dogiel Nr. 186. vom 3. December 1582 mit einer authentischen, 

dem Bischof Mielinsky ausgefertigten Abschrift vom 3.Februar 1583. Gadebusch 

giebt dies Datum für das des Original-Stiftungsbriefs an.

40) Solicov. Comm. rer. Poion. pag. 139.
41) Solicov. a. a. O. pag. 144.
42) S. Possevini's Brief an den Bischof Mielinsky vom 3. Februar 1583, heraus

gegeben von Napiersky mit Poffevini's Commentar.
43) Ausführlich in Chytr. Chrom IL p. 435 ff.

44) Hiärn S. 341. Kelch S. 387.
45) Berg mann's histor. Schriften IL S. 71—74. Stiftungsurk. des Jesuitencolle

giums v. 25. Juni 1583 in Mitth. Vlll. S. 444 f. Priv. Gregors XIII. v. 1. März

1583. S. 448 f.
46) Hiärn S. 337. Kelch S. 382. Menius Prodromus p. 34. Die Aufschrift 

lautet: Haeresis et Moschi postquam devicta potestas, Livonidum primus pastor 
ovile rego. Müller S. 64. Kelch S. 389. Sein Leben als Gelehrter ist be
schrieben von Götze indem otium Varsaviense. Vralislaw 1755. p.22 39. und 

in Gadebusch livl. Bibl. II. S. 340—347.
47) Hiärn S. 354. nach Müllers Sept. Hist. p. 65. Kelch S. 388,

48) Rüssow Bl. 133.
49) Müller S. 64. Kelch S. 388.

50) Müller S. 66.
51) Piasecki, Chroń, p. 52.
52) Nyenstädt's Chronik S. 86.
53) Müller S. 47f. u. 53. Hiärn -2.348. Kelch S. 382.

54) Müller S. 63.
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55) Rede der livl. Boten auf dem polnischen Wahltage von 1587 bei Kelch S. 425 f.
56) S. Theil I. Abschn. 4. Kap. 4.
57) Müller S. 63 — 68. Kelch S. 389 — 391.
58) Abgedruckt zu Krakau 1583 und 1589, so wie bei Dogiel V. Nr. 187 und in 

den Prawa, Konstytucje etc. Vol. IL p. 1040ff.
59) Index Nr. 3655.
60) Brederlo, Gesch. des Handels der Oftseereiche S. 241.
61) Neque tamen ab iis qui tempore belli usuras in bonis suis inscripserunt, exigi 

eae debent. In posterum autem non nisi mediocres inscribi et accipi poterunt.
62) Turg. Mon. Ross. I. Nr. 255. (Bericht über die Rundreise des Cardinals Radriwil

1584.)
63) Gelehrte Beiträge zu den rigaschen Anzeigen 1765. S. 87— 89. Ziegenhorn 

Kurländisches Staatsrecht. Beilage Nr. 84.
64) Prinz Moscoviae ortus et progressus in Script, rer. Livon. II.
65) Urkunde im dörptschen Stadtarchiv.
66) Wybers Coll. maj. p. 33. bei Gadebusch II. 1.
67) Wybers Coll. maj. p. 38.
68) Bidimirte Abschrift im dörptschen Bürgermeisterschaff nach Gadeb u sch II. 1. S. 292.
69) Rathsprotokoll vom 25. September 1583 bei Gadebusch II. 1. S. 285.
70) Rüssow Bl. 132f.
71) Nyenstädt, Chronik S. 86 f.
72) Hiärn S. 348—352. Müller, Sept. hist. p. 46—53,82. Kelch S. 382 — 385.
73) So sagt Hiärn S. 352, der auch die Namen nach Müller, Sept. hist. p. 54,82 

anführt, in welcher Müller selbst als einer der Revisoren genannt wird. Der Wider
spruch mit Ceumern, welcher in seiner Schaubühne Theil I. S. 6 den Pekoslawsky, 
zwei litthauische Beamte und zwei livländische, nämlich die nach Hiärn für die wen- 
densche Präsidentschaft bestimmten, nennt, ist nur scheinbar, denn Pekoslawsky wurde 
später wirklich vom Könige mit der Revision beauftragt und die übrigen wurden 
ihm wohl zugeordnet.

74) Hiärn S. 355. Müller S. 80.
75) Müller S. 81. Hiärn S. 355. Kelch S. 400ff.
76) Hiärn S. 353. Dog. V. Nr. 192. vom 17. December 1585.
77) Müller S. 54. Kelch S. 389.
78) Bericht über die Rundreise in Turgenew Hist. Rossiae Mon. I. Nr. 255.
79) Prawa, Konstytucje etc. Vol. II. p. 906. 950. 980. 994. 1024 ff. 1259.
80) S. die Urkunden in den Mitth. Bd. 111.
81) Dogiel I. Nr. 10. Henning Bl. 73 —76. Hiärn S. 342-347. Müller 

S. 58—59. Kelch S. 392-415. Rüssow Bl. 134 läßt den Herzog im Fe
bruar sterben; Henning und Müller befanden sich aber selbst in Kurland.

82) Brief des Zaren an Radziwil vom Februar 1586 und Antwort vom 25. März in 

Mitth. III. S. 117 ff.
83) Müller S. 82f. Henning Bl. 76. Hiärn S. 356. Chytr. Chrom p.473f.

* ' Kelch S. 402ff.
84) Gadebusch II. 1. S. 362.
85) H ei den st. rer. Pol. Comm. L. VII. p.236.
86) Die Quellen zur Geschichte der rigaschen Kalenderunruhen bestehen zum Theil in 
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den betreffenden Abschnitten der bekannten gleichzeitigen Annalisten, namentlich 

Nyenstädts, der als Rathsglied an allen Verhandlungen thätigen Antheil nahm 
(Chronik und Handbuch), Lorenz Müllers, der den Rath und die polnische 

Regierung angreift und dessen Schriften daher im I. 1595 in mehreren Ländern 
(Index Nr. 3684—3691) verboten wurden, und des Chyträus, der in seiner 
lateinischen Ausgabe vom Jahre 1593 ebenfalls im Sinne der Bürgerpartei, in der 
deutschen aber vom Jahre 1597 mehr im Sinne des Raths geschrieben hat. Von 
dem Letzter» erhielt er ein Geldgeschenk von 100 Du raten (gegen Quittung vom 
26. October 1595) durch den Secretair Hilchen, der nach langen Unterhandlungen 
ihn zu diesen Modificationen beredet hatte. (Brief Chyträus' an den Rath vom 
20. Dec. 1597. Index Nr. 3695.) Ferner besitzen wir mehrere Aktenstücke und 
meist ungedruckte Monographien, als Michael Zaupe's Beschreibung von dem 
Aufruhr zu Riga, des gregorianischen Kalenders wegen, des Conrectors Rasch, 
Rigensis tumullus initia et progressus (1579 —1586 herausg. Riga 1855), die 
Gotthard Wiecken zugeschriebene Beschreibung denkwürdiger Vorfälle in Riga 
von 1521 — 1589 (im Auszuge in N. N. Mise. Stück 22 u. 23), welcher Ga
debusch ausschließlich folgt, ohne ihr doch ganz zu trauen, und eine Beschreibung 
des Anfangs der Unruhen durch den Prediger Johann Dalen im Anhänge zu 
seinem Schreiben an Chyträus vom 4. Mai 1585, alle vier im Sinne der Bür
gerpartei; hingegen im entgegengesetzten Sinne zwei lateinische Beschreibungen der 
Unruhen vom Rathssecretair David Hilchen und dem rigaschen Prediger 
Plinius oder Plöne. Wichtig sind Kaspar Pavels Nachrichten von riga
schen Begebenheiten von 1556—1593. Hierzu kommt noch das Diarium des riga
schen Geistlichen Reck mann und das eines unbekannten Verfassers im Archiv der 
großen Gilde, so wie mehrere Urkunden. Alle diese Quellen sind von Benjamin 
Bergmann benutzt in seinem Werke: die Kalenderunruhen in Riga, 1806. Das 
Buch der Altermänner ist in dieser stürmischen Zeit und zwar vom Jahre 1572 — 
1590 nicht geführt worden, und wie man aus dem Anfänge des Jahres 1590 sieht, 
aus Furcht. Müllers Sept. hist, und unsere Annalisten enthalten nur kurze 

Uebersichten.
87) In Brotze Syll. T. II. Index Nr. 3641. Statt Literaten ist hier wohl mit Brotze 

zu lesen: Litmaten.
88) Index Nr. 3642.
89) Nach den Nachrichten des Pastor Plön e bei Bergmann S. 70.
90) S. das noch vorhandene Klaglibell der rigaschen Gemeinde vom Jahre 1586.
91) Mandat und Protestation von Neuners Hand in Brotze, Sylloge Tom. 11. (Index 

Nr. 3643.)
92) S. das Klaglibell der Stadt vom Jahre 1586 im Auszuge bei Bergmann 

S. 118.
93) S. das Klaglibell der Stadt vom Jahre 1586. Fabricius S. 148.
94) Dies ist der Sinn der Worte, selbst im Klaglibell der Stadt oder der Bürger

partei. Er stimmt auch mit der gegen den Rector gerichteten Klage überein. 
Nyenstädt sagt geradezu, der Rector habe den König einen Meineidigen genannt. 
Er setzt den Wortwechsel etwas später an, allein im Klaglibell kommt er schon 
vor dem Weihnachtsfeste alten Styls vor. Dies bestätigt Raschius S. 7.

95) Klaglibell der Stadt vom Lahre 1586. Obgleich dies Klaglibell von der Bürger
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Partei herrührt, so können jene öffentlich vorgefallenen Thatsachen schwerlich er
dichtet worden sein und werden in der Vertheidigungschrift Ecke's und Lastius' 
auch nicht widerlegt.

96) Wieken in N. N. Misc. St. 22 u. 23. S. 412 u. a.
97) Nach dem Klaglibell, Zaupe, Plöne, Hilchen, Dalen und Nyenstädt 

Winden nennt den 1., Padei den 3. Januar.
9*) Nyenstädt's Thaten werden in der sog. Wiekenschen Schrift (bei Gadebusch) 

à ^^ ^Echweigen übergangen; sie passen aber ganz zu seinem spätern Benehmen. 
■U) das Klaglibell der Stadt und die Vertheidigungschrist der Rathspartei.

100) S. das im Archiv der großen Gilde aufbewahrte Diarium.
1) Nach Nyenstädt.
2) Nyenstädt, Zaupe u. A.
3) Nach Nyenstädt.
4) Nach ihrer Vertheidigungschrift und dem Zeugnisse von Zaupe und Padel; die 

Ertheilung freier Geleite war auch damals bei Criminalprocessen gebräuchlich 
und kommt häufig vor. Die sog. Wiekensche Schrift läßt mit Trommelschlag 
bànt machen, daß diejenigen, bei welcher Ecke und Vheling gefunden würden, 
einer Strafe unterliegen sollten, wodurch man bald erfuhr, wo sie wären und sie 
durch Bewaffnete abholen ließ.

5) Nach Nyenstädt und Zaupe.
6) Die einzelnen Erklärungen ausführlich bei Zaupe S. 154—161.
') Nach der Beschwerde Ecke's gegen die Gemeinde vom Jahre 1585.
8) S. das Klaglibell der Stadt vom Jahre 1586.
9) Abgedruckt bei Bergmann S. 245 - 272. Die sog. Wiekensche Schrift spricht 

von nur 11 — 12 Punkten, ein Beweis ihrer Unzuverlässigkeit.
10) Ab ged ruckt als Anhang zu Rascii rigensis tumultus initia et progressus. Riga 

1855.
11) Brederlow, Geschichte des Handels der Ostseereiche mit besonderm Bezug auf 

Danzig S. 276 ff.
12) Dies gesteht sogar die Wiekensche Schrift.
13) Bergmann's Magazin I. S. 132 ff.
14) Brederlow, Geschichte des Handels der Ostseereiche S. 271 ff.
15) Beides abgedruckt im Anhänge zu Rascii rigensis tumultus initia et progres

sus. Riga 1855.
16) Abgedruckt im Anhänge zu Rascii rigensis tumultus initia et progressus.
17) König!,. Brief an den Rath vom 29. März und Citation vom 1. 2(prtl 1586 im 

Anhang zum Werke des Ra scius.
18) Index Nr. 3646.
19) S. die Commissionsacte vom Jahre 1589 in Bunge's Archiv IV. S. 83 und 

die ausführliche Schilderung in Nyenstädt's Handbuch S. 145.
20) Zeugenverhör v. 17. Oct. 1597 (Index Nr. 3694).
21) S. unter Andern Nyenstädt's Handbuch.
22) das im Auszuge in den Brotz e'schen Collectaneen vorhandene Protokoll dieser 

Verhandlungen. Die sog. Wiekensche Schrift nimmt den Inhalt der erpreßten 
Aussagen für Wahrheit an.

23) Namentlich in der sog. Wiekenschen Schrift, welche wiederum Gadebusch aus»
Ty. 11. Bd. I. m



Index Nr. 3282.

52)

53)

49)
50)
51)

24)
25)

26)
27)

S. 93.
Index Nr. 3281.

42)
43)
44)
45)
46) Hiärn S. 362.
47) Piasecki, Chroń, p.79.

48)

Index Nr. 3648. 
Schreiben Kettl ers.
Index Nr. 3649.
Schreiben vom 6. October 1586 im Anhänge zum Rascius.

A. a. O.

Gadebusch II. 1. S. 172 u. 216. (Urk. in Livonica Fase. III. P- 131 Bett.) 
S. 230. Von diesem Groll haben sich noch Briefe aufrührerischen

28)
29) 

befehle vom 20. Juli.
30) Nyenstädt, Chronik
31) Schreiben Kettlers.

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39) S. Bergmann

Inhalts erhalten. . .
40) Nyenstädt der Giese's Unterhandlungen in Schweden mttthettt, chatte sie von 

einem Secretair des dortigen Königs, Johann Wiltberger erfahren, der später nach 

Riga kam. (Handb. S. 142. in Mon Liv. ant. 11.)
41) Müller's Fortsetzer S. 111 — 114. Hiärn Buch VII. • S. 875 - 880 der äl

tern Ausgabe. Kelch S. 420-422. Heiden st ein rer. Polon, lib. VII. pa g. 

236, 239.
Index Nr. 3651.
Index Nr. 3653.
Karamsin IX. S. 156—168 meist nach Urkunden des russischen Reichsarchws. 

He idenstein rer. Pol. Comm. lib. VIII. pag. 243 sqq.
Prawa, Konstytucie etc. Vol. II. p. 1096 sqq.
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geschrieben hat. Die obigen Einzelheiten über den Gang des Processes sind meist 
der ausführlichen Schilderung Ny en städ t's in seinem Handbuche S. 146 f. (Mon. 

Liv. ant. II.) entnommen.
Nach Nyenstädt's Handbuch S. 147 — 150.

Ql. a. O.
S. den Aufsatz in Nord. Mise. St. 22 u. 23. S. 431 — 434.
Worte Nyenstädt's in seinem Handbuche S. 150. S. sein und zwei Anderer 
Rechtfertigungschreiben an Rath und Bürgerschaft von Anfang Juli 1586 tm An

hänge zum Rasciu s.
Index Nr. 3647.
Im Anhänge zum Werke des Rascius vom 10. Juli 1586 nebstdem Erfullungs-

H.iärn S. 366. Henning Bl. 78 f. Solicov. pag. 204. Hel dc ns tein 
lib. VIII. pag.243sqq. Chytra eus Chroń. II. 522—532. Kelch S. 42a—442. 

Müller's Fortsetzer S. 122—159.
Müller's Fortsetzer S. 160—173. Piasecki p. 82, 87.
Instruction für die Gesandten der Stadt beim Reichstage. (Index Nr. 3650.) 
Heidenstein lib. VIII. p. 248. Kelch S. 425-428. Müller's Fortsetzer 

S. 121 f. Hiärn S. 362.
Confirmatio generalis jurium 8. Jan. 1588 in Prawa, Konstytucie II. p. 1201) 
auch in der spätern speciellen Bestätigung der rigaschen Privilegien vom 17. Aprtt 

1589 (Doziel V. Nr. 198.) angeführt.
Urkunde bei Gadebusch II. 1« S- 25.
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54) Dogiel V. Nr. 193 — 195.
55) Henning Bl. 79. f.
56) Original im dörptschen Rathsarchiv nach Gadebusch Jahrg. II. 2. § 12.
57) Kelch S. 442.
58) Prawa, Konstytucje etc. IL p. 1316, 1317, 1362, 1441.
59) Abgedruckt bei Gadebusch II. 2. S. 55.
60) Prawa, Konstytucje etc. II. p. 1261 sqq. (Reichstagsbeschlüsse v. 1589. §. 3, 10, 

18, 19.)
61) Hiärn S. 367. Kelch S. 442. Müller's Fortsetzer S. 173— 175.
62) S. N yenftädt 's Beschreibung der rigaschcn Kalenderunruhen in seiner Chronik 

und das hierüber von Schenking dem Bürgermeister Nyenstädt ausgestellte Zeug
niß vom 30. August 1591 in Mon. Liv. ant. II. S. 90.

63) Rüssow Bl. 133.
64) Rathsprotokolle vom Jahre 1588 im Auszuge bei Gadebusch 1.2. S. 26ff. Etwas 

anders wird dieser Vorfall in Sa hm en altes Dorpat S. 95 f. und darnach von 
Gadebusch in seinen Versuchen in der livländischen Geschichtskunde I. S. 27 er
zählt. Die Angaben der Protokolle verdienen aber wohl den Vorzug.

65) Dörptsche Rathsprotokolle vom 16. November, 18., 19., 21., 22. u. 30. December 
L>!>() im Auszüge in Gadebusch, Versuche der livländischen Geschichtskunde 1. 
S. 29.

66) Rathsprotokoll vom Jahre 1590. S. 835, bei Gadebusch a. a. O.
67) Index Nr. 3652.
68) Bergmann S. 230.
69) Index Nr. 3659.
-0) Nach Giese's eigenem Geständniß vor der polnischen Untersuchungscommission im 

Jahre 1589, s. die Acten derselben in Bunge's Archiv IV. S. 83. Brief des 
Dr. Stopius. Index Nr. 3656.

71) Index Nr. 3658.
72) Vollmacht v. 22. Aug. 1587. Index Nr. 3657.
73) Abschrift in Brotze's Sylloge II. (Ind. Nr. 3662.) Vgl. Index Nr."3660, 3661.
74) Brief des Dr. Stopius an den polnischen Secretair Wiltperger v. 25. Oct. 1588. 

Index Nr. 3663. Uebrigcns ist der Brief nur in der Absicht geschrieben, des Ver
fassers Gesinnungen dem Könige und den Polen überhaupt zu empfehlen und ihm 
eine, wie es scheint, sehr gewünschte Remuneration zu verschaffen.

75) Nach Reckmann's Diarium. (N. N. Mise. St. 15 u. 16. S.556.)
76) S. den Severinschen Vertrag vom Jahre 1589. P. 4, abgedruckt bei Bergmann.
77) Nyenstädt und Chyträus (Chroń. II. S. 554), der diese Angelegenheiten sehr 

ausführlich und, wie er selbst sagt, nach Mittheilungen des rigaschcn Raths erzählt.
,8) Als Aeltermann großer Gilde fungirte Rasch im Jahre 1588 und wird als solcher 

in der im Thurmknopfe der Johanniskirche nicdergelegten Urkunde vom 11. Sep
tember 1588 genannt. Allein nach dem Verzeichnisse der Aeltermänner vom Jahre 
1654 (in Mon. Liv. ant. IV.) war Rasch wirklich fungirender Aeltermann nur von 
1583—1585, dann Brinken, dann seit 1588 Giese, was auch aus andern Nach
richten hervorgeht. Dieser wird aber in der oben genannten, im Sinne des Raths 
geschriebenen Urkunde nicht genannt, sondern nur Rasch mit seinem frühern Titel. 
Der Letztere soll auch nach Giese's Tode im Jahre 1589 fungirt haben.

19'
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79) L. Pad el's Notaten zum Jahre 1589.
80) Dogiel V. Nr. 198. Daher sagen vielleicht Nyenstädt und Bergmann von 

ihr nickts.
81) Nyenstädt's Handbuch S. 152.
82) Ich habe hier Nyenstädt's Erzählung (Chronik S. 97, Handbuch S. 152), der 

etwas zusammenhangslosen und aus den der Bürgerpartei günstigen Schriften ge
schöpften Darstellung Bergmann's vorgezogen. Er stellt S. 200 Fahrensbachs 
Anschlag als einen plötzlichen Handstreich dar, ohne die Veranlassung, nämlich die 
Unterhandlung mit Hilchen und der Rathspartei und namentlich mit Nyenstädt zu 
erwähnen, der selbst dabei thätig gewesen sein muß, da er von ihr in der ersten 
Person des Plurals spricht (Wir vermochten den Obersten u. s. w.). Nyenstädt ist 
hierin um so zuverlässiger, als Hilchen sein Schwiegervater war. Den Plan, sich 
den Commissarien zu widersetzen, erwähnt Bergmann später und ohne Verbindung 
mit dem Fahrensbachschen Anschläge. Ebenso erzählt er, es hätten sich bei diesem 
Obersten nur zwanzig Bürger eingefundcn, während Nyenstädt ausdrücklich von 
gegen hundertundfunszig Stadtsoldaten und von über ein paar hundert Bürgern und 
mehreren Feldstücken spricht. Das Resultat der Unterhandlung stellt Bergmann 
ebenfalls als für Fahrensbach nachtheilig dar und sagt, er habe blos versucht, sich 
mit guter Art zurückzuziehen, wäbrend Nyenstädt im Gegentheil wiederholt behaup-

« tet, die Bürgerpartei wäre genöth gt worden „in einem beschworncn Contract" die 
Annahme der Commissarien zu versprechen. Hierdurch war ein Hauptzweck der 
Rathspartei erreicht, obgleich es wohl möglich ist, daß man noch weiter gegangen 
wäre, wenn die Gegner sich nicht kampffertig gezeigt hätten. Vergl. L. Padels 
Notate, namentlich in Bezug auf die Zeitangaben aller dieser Begebenheiten.

83) Index Nr. 3665.
84) Nach Nyenstädt's Chronik S. 97. Die sogenannte Wiekensche Schrift läßt den 

Kanzler im Schlosse und den Castcllan bei der Wittwe des Tastius wohnen und 
setzt in ihrer parteiischen Art hinzu, der Teufel kam zu seiner Großmutter.

85) Nach den Commissionsacten abgedruckt in Bunge's Archiv IV. S.80.
86) Nach den Cvmmissionsacten, nach Nyenstädt wären es sechs Rathsglieder und 

sechs Personen aus der Bürgerschaft gewesen. Derselbe führt auch vielmehr Klage

punkte an.
87) So wie das Vorhergehende nach den Commissionsacten in Bunge's Archiv. Mit 

Unrecht sagt daher die sog. Wiekensche Schrift „warum sei gerichtet wurden, hat 

man nicht erfahren."
88) Nach den Commissionsacten in Bunge's Archiv IV. S. 85—87.
89) Bergmann S. 229—232. In den Commissionsacten in Bunge's Archiv kommt 

Groll nicht vor, vermuthlich wurde er besonders abgeurtheilt.
90) Nach den Commissionsacten in Bunge's Archiv IV. S. 88.
91) Nyenstädt's Chronik S. 100, s. auch die Einleitung zum Severinschen Vertrage.
92) Punkte vom 18. August 1589 im rigaschen Stadtarchive. (Collect. von Mitte u. A.) 

Iudex Nr. 3669.
93) Abgedruckt bei Bergmann S. 272 — 303.

94) Index Nr. 3666.
95) S. die Rede des Oberpastors Oderborn an die Commissarien v. 18. Aug. Ind. 

Nr. 3668.
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96) Das Obige nach den Commissionsacten in Bunge's Archiv IV.
97) Index Nr. 3652, 3673.
98) Index Nr. 3674. (v. 29. Sept. 1589.)
99) Index Nr. 3663. (v. 25. Oct. 1588.)

100) Die desfallsige Urkunde befindet sich in der Kleinropschen Brieflade. (Index Nr. 
3680, v. 24. Juni.)

1) Rig. Stadtblätter 1824. Nr. 15 u. 16.
2) Index Nr. 3670.
3) Henning Bl. 82 f. Hiärn S. 368.
4) Index Nr. 3676—78.
5) Piasecki pag. 91. , t
6) Königl. Decret v. 159t in Mitth. VIII. S. 453 ff.
7) Nyenstädl's Chronik S. 102. Hiärn S. 371. Chylr. Chroń. II. S.628 ff.
8) Urk. v. 7. Juni 1602 in Mitth. VIII. S. 480 f.
9) Chytr. Chroń. II. 635.

10) A. a. O. S.636. M ü ller 's Fortsetzer S. 190 u.199.
11) Brederlow, Geschichte des Handels der Ostseereiche und namentlich Danzigs, 

1820. S. 231 -235.
12) Rigasches Stadtbl. 1816. S. 157.
13) Index Nr. 3681.
14) Dogiel V. Nr. 204 und Index Nr. 3283. (Schreiben des Bischofs wegen Ver

abfolgung des Holzes.)
15) Buch der Aeltermänner S. 245.
16) Index Nr. 3683.
17) Index Nr. 3685.
18) Buch der Aeltermänner S. 207.
19) Samml. russ. Gesch. IX. S. 292 f.
20) Index Nr. 3696 v. 13. April 1598.
21) Mon. Liv. ant. IV. Urk. Nr. 69. S. 194, 195, 200.
22) Index Nr. 3686.
23) Gadebusch II. 2. S. 87, 196.
24) Rigasche Vormünder-Ordnung §. 4, 8, 9, 10, vergl. C. Un. Cod. 5 32 p 1 

§. 2. Dog. 26, 5. u. A.
25) Rig. V. - O. §: 2 u. 7.
26) Rig. V.-O. §. 10.
27) Rig. V.-O. §. 4 u. 10.

2H) Rig. V. - O. §♦ 27, 28., vergl. D. 27, 2. C. 5, 49. über die Erziehung.
29) Rig. V.-O. §. 19 u. 26.
30) Rig. V.-O. §. 18 u. 26.
31) Rig. V. - O. §. 14. Die Errichtung eines Inventars unter Zuziehung öffentlicher 

Personen verordnet auch das römische Recht c. 24. C. 5, 37. c. 13. §. 1. C. 5, 
51. fr. 7. pr. D. 26, 7.

32) Rig. V.-O. §. 14.
33) Rig. V.-O. §. 15 u. 16.
34) Rig. V. - O. §. 21., vergl. fr. 15. D. 26, 7 u. A.
35) Rig. V.-O. §. 24., abweichend vom römischen Rechte.
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36) Rig. V.-O. §. 20. fr. 7. §. 11. sr.‘15. D. 26, 7.
37) Rig. V.-O. §. 22, 23. fr. 3. §. 4 u. 5. D. 27, 9. C. 6, 12, 13, 22. C. 5, 71.

38) Rig. V.-O. §. 30, 35—41.
39) Fr. 1. Pr. §. 3. §. 15,16. D. 27, 3. c. 9, 10, 12. C. 5, 51.

40) Rig. V.-O. §. 31 — 34.
41) Rig. V.-O. §. 43., auch nach römischem Rechte a. a. O.
42) Rig. V.-O. §. 29 u. 32. fr. 38. §. 20. D. 45, 1 u. a.
43) Rig. V.-O. §. 42, auch nach römischem Rechte a. a. O.

44) Rig. V.-O. §. 51, 52.
45) Rig. V.-O. §. 8, 29. D. 26, 10. C. 5, 43.
46) Rig. V.-O. §. 5 u. 6. Novel 94. C. 2.
47) Rig. V.-O. §. 12. D. 27, 1. C. 5, 62.
48) Wiedau a. a. O.
49) Buch der Aeltermänner S. 208.
50) Buch der Aeltermänner S. 237.
51) Buch der Wettermänner S. 133.
52) Rigasche Stadtblätter 1825. S. 227, 237. Livl. Schriftsteller-Lericon 111. S. 553.
53) Im Auszuge in den rigaschen Stadtblätrern von 1825. S. 227—230 u. 237.
54) (I.ib. Bergmann) kurze Nachrichten von rigaschcn Buchdruckern. Riga 1795.
55) So berichtet Jürgen Padel in seinen Notaten, s. Riga's ältere Geschichte von 

Napiersky in Mon. Liv. ant. IV. S. 129. Willisch, die bisher unbekannte 
Bibliothek der Stadt Riga, 1743. Sonntags.Beiträge zur Geschichte der rigaschen 

Sradtbibliothek 1792.
56) Buch der Altermänner S. 210. N. N. Mise. St. 11 u. 12. S. 400.

57) Nyenstädt's Handbuch S. 158 f.
58) Buch der Aeltermänner S. 246.
59) Dies bezeugt Hilchcn in seiner Bertheidigungschrift: Clypeus innocentiae et 

veritalis etc. 1601, 1802. S. 32.
60) Nach den Stadtrechnungen aus den angeführten Jahren in N. N. Mise. Stück 15 

u. 16. S. 547.
61) Stadtbl. 1816. S. 207. nach dem Reck mann schen Diarium.
62) Stadtblätter 1814. S. 206 nach Kaspar Padels Notaten zum Jahre 1582 und 

Plinius' Lobgedicht auf Riga von 1595.
63) Rathspräjudicate I., 309 im rigaschen Stadtblatte 1814. S. 136.

64) Wyber’s Collect. major pag. 36—38.
65) Original im dörptschen Stadtarchiv.
66) Rathsprotokoll von 1585. S. 122.
67) lbid. p. 128—130, 131 sqq., 133 sq., 136, 145, 163, 174—176.
68) Instruction der Landtagsabgeordneten im dörptschen Stadtarchiv.
69) Protokoll von 1588. S. 298—305, 504', 555,568, 599 — 603.
70) Die obengenannte Instruction.
71) Rathsprotokoll von 1588. S. 357, 360.
72) Rathsprotokoll von 1584. S. 69, 79.
73) Rathsprotokoll von 1585. S. 156.
74) S. Kiechel's Reisebeschreibung in den Mitth. IV. S. 518.
75) Rathsprotokoll von 1589. S. 551.
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76) Abgedruckt bei Gadebusch IL 2. S. 29.

77) Dogiel V. Nr. 198.
78) Sic findet sich in Sah men altes Dorpat Theil II. S. 491.

79) Original im dörpt'schen Ralhsarchiv.

80) Index Nr. 3681.
81) . Abgedruckt bei Gadebusch II. 2. Seite 74 f. nach Wybers collect.

82) Rathsprotokolle von 1590. S. 706, 829, 835—837.

83 Rathprotokolle von 1590. S. 735 ff.
84) Rathsprotokolle von 1591. S. 35—38.
85) A. a. O. S. 46—48.
86) A. a. O. S. 85—87.
87) Deutsch abgedruckt bei Gadebusch II. 2. S. 119.

88) Rathsprotokoll von 1591. S. 101 ff.
89) Rathsprotokoll von 1591. S. 167—170.

90) A. a. O. S. 211.
91) Rathsprotokoll S. 275 f.
92) Rathsprotokoll von 1591. S. 313-219. Sahmen altes Dorpat S. 154.

93) Sahmen altes Dorpat S. 166—195.
94) Rathsprotokoll von 1595 S. 11, 23, 46, 49-51, 212. Vom Jahre 1596. S. 244. 

Vom Jahre 1597. S. 9.
95) Rathsprotokoll von 1593. S. 218, 231, 260 f. Sahmen S. 120-123.
96) Rathsprot. von 1594. S. 13, 225, 227, 246 und 249.
97) Rathsprot. von 1596. S. 389, 396 ff. 47'2—476.
98) Rathsprot. vom Jahre 1594. S. 5, 223 ff. Vom Jahre 1j9j. S. 6.

99) Rathsprot. von 1596. S. 74, 76.
100) Gadebusch II. 2. S. 164 f. nach dem Rathsprotokolle.

1) Rathsprot. von 1593. vol. I. S. 226, 229, 246, 252.

2) Rathsprot. von 1594. S. 70, 72, 73, 143.
3) Abgedruckt bei Gadebusch II, 2. S. 163.

4) Rathsprot. von 1597. S. 111.
5) Rathsprot. von 1597. S. 65, 77, 176.
6) Rathsprot. von 1595. S. 122.
7) Rathsprot. von 1594. S. 286, 311, 321, 339.
8) Rathsprot. von 1595. S. 48, 57.
9) Kelch S. 456. Sahmen altes Dorpat Theil II. S. 587.

10) Beide Schriften befinden sich auf der rigaschen Stadtbibliothek.

11) Rathsprot. von 1594. S. 298.
12) Rathsprot. von 1596. S. 435.
13) Rathsprot. von 1593. vol. II, S. 83, 100, 103, 107, 112, 124.

14) Rathsprot. von 1596. S. 245, 385.
15) Rathsprot. von 1597. S. 8, 12—15, 63 65, 69.

16) Rathsprot. von 1597. S. 99, 102—105. ,
17) Original im dörpt'schen Stadtarchive mit folgender vom Secretarr -hm ver

rührenden Anmerkung: hi articuli constant 1300 fl. pol. Ego non tiibus cmeiein, 

eum sunt nullius momenti.
18) Rathsprot. von 1599. S. 285.
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19) Rathsprot. von 1593. vol. IL S. 6, 24.
20) Auch diese Resolution befindet sich im dörpt'schen Stadtarchive.
21) Rathsprot. von 1599. S. 246, 284.
22) Gadebusch II. 2. S. 171.
23) S. die Urkunde in Bunge's Archiv I. S. 146—154.
24) Das Sigismundsche Privilegium befindet sich im Walkschen Stadtarchive und im 

Auszuge bei Gadebusch II. 2. S. 622.
25) Guagnini rer. Pol. T. II. p. 156 ed. 1584.
26) Alle drei Urkunden befinden sich im Original in der K leinroopschen Brieflade.

27) A. a. O. p. 157.
28) Bericht über die Rundreise des Cardinalstatthalters in Bunge's Archiv. I. 

S. 327.
29) Guagnini rer Pol. 11. p. 148—155 (ed 1584).
30) Urkunde Sigismunds III. vom 1. September 1588 zu Gunsten der Familie Tiesen- 

hauscn, bei Gadebusch II. 1. Seite 211.
31) S. das königliche Ausschreiben vom 5. December 1596. Dogiel V. Nr. 210.
32) Dörpt'schcs Rathsprot. von 1597 S. 6.
33) Ziegenhorn's kurländisches Staatsrecht, Beilage Nr. 92.
34) Gadebusch II. 2. § 90 nach den sog. Brevernschen Remarques und Erklärung 

der Commissarien vom 19. März 1599 (Ind. Nr. 3697).
35) Dörpt'sches Rathsprot. von 1597. S. 6 f.
36) Stadtblatt von 1816. S. 85.
37) Abgedruckt in den Beilagen zu Ziegenhorn's kurländischem Staatsrechte. S. 

105—107.
38) S. die lateinische Rede der livländischen Landboten, 1597 in Riga und Krakau 

gedruckt.
39) Heidenstein rer. Pol. lib. XI. pag. 344. Piasecki pag. 153 Kelch 

S. 459.
40) Hiärn S. 377. Kelch S. 459.
41) Ein Abdruck dieser livländischen Ordnung findet sich im rigaschen Stadtarchive, 

desgleichen in den Prawa, Konstytucye etc. IL p. 1474.
42) Chytraeus Chroń. IL S. 580 f.
43) Im Privilegium Sigismund August's Art. 5 heißt es: ut solis Indigenis et bene 

Possessionalis Dignitates, Officia, Capilaneatus, ad instar Terrarum Prussiae, 
conferre dignetur. Im Unterwerfungsvcrtrage Art. 8: Proinde officia, praefec
turas, praesidiatus, judicatus, burggraviatus et id genus, non aliis quem na
tionis ac linguae germanicae hominibus, ac adeo indigenis, collaturos esse, quem
admodum in terris Prussiae conferri soliti sumus. Im Unionsvertrage mit 
Litthauen Art. 9: Cavent, ut porro magistratus indigena et germanus in Livonia 
habeatur.

44) Fabricius pag. 153.
45) Litthauische Metrik Nr. 80. S. 606 (nach der geschichtlichen Entwickelung des Pro

vinzialrechts der Ostsee-Gouvernements. Petersburg 1845. Theil III. S. 38 der 
russischen Ausgabe).

46) Instruction in Dogiel V. Nr. 214.
47) S. die Berichte der Revisionscommission im rigaschen Stadtarchive.
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48) Fabricius S. 155 ff.; seine Erzählung wird dadurch zweifelhaft, daß sie auf die 

des Hilchenschcn Processes folgt, der viel später stattfand und Fabricius als eif
riger Katholik gegen Hilchen offenbar parteiisch ist.

49) Gadebusch II. 2. S. 206.
50) Hagemeister (in den Mitth. II. S. 12) nimmt an, daß alle diese Güter am 

Roßdienste nicht Theil nahmen, was eine schreiende Ungerechtigkeit gewesen wäre.
51) Hiärn S. 380. Kelch S. 462.
52) S. die Ordination vom Jahre 1598 und Buddenbrocks livländische Gesetzsammlung 

T. II. S. 81.
53) Döipt'schcs Rathsprot. von 1593 vol. II. pag. 88.
54) S. die Instruction vom 20 April 1598 sDogiel V. Nr. 214).
55) S. das Tagebuch der Commission vom 8. März 1599.
56) S. Hilchens Vertheidigungschrift: Clypeus innocentiae et veritatis, pag. 33. N. 

N. Misc. St. 27 und 28.
57) Schwarz hat nur eine Stelle als verbessert angemerkt gefunden. N. N. Misc. 

St 5 und 6. S. 182.
5-S) Bescheid vom 20. März 1600 in Gadebusch' Sammlungen. Jahrb. II. 2. 

S. 219.
59) Hilchensches Landrecht Buch III. Tit. 1. §. 26. Tit. 3. §. 18.
60) Hilchensches Landrecht Buch I. Tit. 13. Buch II. Tit. 16.
61) Abgedruckt in Bunge's Archiv V. S. 217—296.
62) Hilchensches Landrecht Buch II. Tit. 16.
63) Hilchensches Landrecht Buch II. Tit. 33 u. 2.
64) Vielleicht nach Vergang des lübischen Rechts vom Jahre 1240, Art. 240 (abgedruckt 

bei Helmersen, Abhandlungen I. S. 140) in der revalschcn Beliebung vom Jahre 
1491 (N. N. V^sc. St. 11 und 12 S. 371) und dem Wolmarschen Landtags
schluffe von 1543 (N. R. Misc. St. 7 und 8 S. 310 ff. 318).

65) Hilchen's Landrecht Tit. 37 und 39. Diese Titel, sowie der Titel 26 von Erb- 

nehmung und der entsprechende Artikel 17 des dritten Kapitels des litthauischcn 
Statuts vom Jahre 1588 finden sich abgedruckt in Helmersen's Abhandlungen aus 
dem Gebiete des livländischen Adelsrechts 1832. Theil II. S. 219—224.

66) Abgcdruckt in Ceumern Theatrid. Livon. 1690.
67) Russow Bl. 57. Henning Bl. 40. Kelch S. 269.
68) Gadebusch II. 1. §. 170 nach einer gleichzeitigen Handschrift.
69) Rüssow Bl. 109.
70) Rüssow Bl. 123.
71) Rüssow Bl. 130.
72) Rüssow Bl. 131.
73) Rüssow Bl. 132.
74) Beide Verordnungen in Bunge's Quellen des revaler Stadtrechts Theil II. S. 

173, 186 und 189.
75) S. die Privilegienbestätigungen König Sigismunds und Herzog Karls.
-6) ts. Karlblom Entwurf zur Kirchengeschichte Esthlands in Bunge's Archiv.
77) Actenauszug im Jnlande 1848 Nr. 38.
78) Urkunde in B u n ge's Archiv IV. S. 195 ff.
79) Abgedruckt in B u n g e's Archiv IV. S. 198 ff.
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80) Paucker, Esthlands Landgüter zur Zeit der Schwedcnherrschaft 1. 1847/ und 

der furl. Gesellschaft für Literatur und Kunst IV. S. 70.

81) Kelch S. 451, 491.
82) Friede III, S. 304.
83) Brandis Collect. in Mon. Liv. ant. III. S. 234, 2o8.

84) Brandis a. a. O. S. 248, 296.
85) Brandis a. a. O. S. 240 und 242.
86) S. den Auszug aus Brandis' Protokoll Nr. 12—22 aus den Zähren o a un 

1596 in Mon. Liv. Ant. 111. S. 236 249.
87) (Pauckers) esthländisches Landrechts-Collegium, S. 132.
88) Weselscher Landtagsschluß vom Jahre 1595 und königl. Privilegienbestätigungen.

89) Brandis, Auszüge Nr. 97.
90) A. a. O. Nr. 78 und 80.
91) Brandis, Ritterrcchte Buch II. Art. 2. Lex 31.
92) Brandis, Auszüge Nr. 44.

93) A. a. O. Lex 36.
94) Bestätigt finden sich diese Grundsätze auch in der Vorstellung der Ritterschaft an 

den König aus dem 1. Viertel des 17. Jahrhunderts. B.-Archiv VII.

95) Brandis, Ritterrecht, Buch 11. Art. 10.

96) Brandis, Auszüge Nr. 30.

97) A. a. O. Nr. 24.
98) A. a. O. Nr. 25.
99) A. a. O. Nr. 34.

100) Brandis. Ritterrecht, Buch II. Art. 20, Lex 4.

1) Brandis, Protokoll Nr. 68.

2) A. a. O. Nr. 37. •
3) Abgedruckt in Bungc's Archiv V. S. 321, angeführt zu Brandis Ritterrc )t 

B. II. Art. 25. Lex 1 und j2.
4) Brandis, Ritterr. B. IL Art. 24. Lex 4.

5) Brandis, Ausz. 8, 71.
6) Brandis, Ritterrecht, Buch IL Art. 13. Lex 12.

7) A. a. O. Lex 14.
8) Brandis. Auszüge Nr. 72.
9) Brandis, Ritterrecht, Buch II. Art. 14.

10) Landtagsverhandlungen bei Brandis, Mon. Liv. ant. III. S. 240, 242.
11) Brandis, Ritterr., Buch IL Art. 16. Lex 4. Urtheil des esthländischen Land

gerichts vom Jahre 1585. (Paucker esthl. Landrathscollegium S. 35.)

12) Paucker's esthl. Landrathscollegium S. 35.
13) Königl. Resolution vom 5. Mai 1629. P. 6. *
14) Schutzbriefe Karls IX. für die Bauern in Padis und Rogö vom 15. August und 

2. September 1600 und 9. Juni 1601 in Rußwurm's Eibofolke I. . 163 f. 208.

15) Inland 1840, Sp. 341 f.
16) Bunge's Quellen des revaler Städterechts, Theil 11. S. 6.

17) A. a. O. S. 59.
18) Kelch S. 498.
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19) S. die Concordanztafeln in Bunge's revaler Rechtsquellen Bd. I., und was im 
dritten Abschnitt Kapitel VII. hierüber gesagt worden ist.

20) Lübischcs Stadtrecht Buch I. Tit. 4, §.2. . .
21) A. a. O. Tit. 5, §. 10 und 11.
22) A. a. O. Tit. 10, §. 5.
23) A. a. O. B. I. T. 4, §. 5.
24) A. a. O. B. I. T. 4, §. 5.
25) A. a. O. Buch II. Tit. 1, §. 2.
26) A. a. O. §. 5 und 6.
27) A. a. O. Z. 10.
28) A. a. O. §. 12.
29) A. a. O. §. 13.
30) A. a. O. §. 14.
31) A. a. O. §. 16.
32) A. a. O. Buch 11. Tit. 2, §♦ 1. Mevius adjus Col. 11. 2. Art. 1 Nr. 31 sq.
33) A. a. O. §. 1, 13, 17, 18, 19, 22.
34) 91 a. O. §. 15.
35) kubisches Stadtrecht Duch II. Tit. 2 §. 23, 24, 25, 30, 33.

62) Lübsches Stadtrecht Buch V. Tit. 2.
63) 91. a. O. Tit. 3.

36) A. a. O. Tit. 2.
37) A. a. O. Tit. 3.
38) A. a. O. Tit. 3.
39) 91. a. O. Tit. 4.
40) A. a. O. Tit. 5.
41) A. a. O. Tit. 6 und 7.
42) A. a. O. Tit. 8.
43) A. a. O. Tit. 9.
44) A. a. O. Tit. 10.
45) A. a. O. Tit. 12.
46) A. a. O. Buch 11. Tit. 1.
47) A. a. O. Tit. 2.
48) A. a. O. Tit. 3.
49) A. a. O. Tit. 4.
50) A. a. O. Tit. 5.
51) A. a. O. Tit. 6.
52) A. a. O. Tit. 7.
53) A. a. O. Tit. 8.
54) A. a. O. Tit. 10.
55) A. a. O. Tit. 12.
56) A. a. O. Tit. 13.
57) A. a. O. Tit. 11. §. 3.
58) A. a. O. Tir. 15, §. 2. Tit.
59) A. a. O. Tit. 16, §. 4.
60) A. a. O. Tit. 11, §. 2.
61) A. a. O. Tit. 17, §. 3.
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64) A. a. O. Tit. 4.
65) A. a. O. Lit. 6.
66) A. a. O. Tit. 7.
67) A. a. O. Tit. 8.
68) A. a. O. Tit. 9.
69) A. a. O. Tit. 11.
70) Urkunde Johanns III. vom 3. September 1584 und Sigiömund's vom 8. 

Mai 1594.
71) Vcrgl. S chleicher's Esthona. Jahrgang I. Nr. 31.
72) Abgedruckt in den gelehrten Beiträgen zu den rigaschen Anzeigen 1765. S. 

18—20.
73) Das Nähere darüber s. im folgenden Zeitraume.
74) Inland vom Jahre 1837, Spalte 569 ff.
75) Privilegien Johanns III. vom 22. Juli 1585. Sigismund's vom 11. Mai 1594, 

Karls IX. vom 24. August 1607 und Gustav Adolph's vom 8. October 1617 u.
76) Abgcdruckt in N. N. Mise. Stück 9 und 10, S. 466 ff.
77) Abgedruckt in N. N. Misc. Stück 9 und 10, S. 474 ff.
78) Die Urkunde befindet sich im öselschcn Ritterschaftsarchive und ist abgedruckt in 

N. N. Misc. Stück 9 und 10, S. 477 f.
79) In den oben erwähnten allgemeinen Privilegienbestätigungen vom 19. September 

1574 und 28. September 1596.
80) Nach dem Arensburg'schen Stadtarchiv (bl. 28—30, in einem auf der rigaschen 

Stadtbibliothek befindlichen Manuskripte unter dem Titel: Rerum Osilianarum 
congeries, einer vom Pastor Frey zu Pyha im Anfänge des 19. Jahrhunderts 
veranstalteten Sammlung von Urkundenextracten.

81) Im öselschcn Rittcrschaftsarchive s. Buxhöwden, S. 3 8.
82) Protokoll u. Publ. des Statth. Bille vom 5. August 1635 im Arensburg'schen,

Stadtarchiv fol. 31 (rer. Osil. congeries). ,
83) Schwarz in N. N. Misc. St. 27 und 28, S. 361.
84) S. Burhöwdcn S. 39 und 41.
85) Kelch S. 452
86) Geijer, Gesch. Schwedens Theil II., Kap. 6. Kelch S. 453.
87) Heidenstein rer. Pol. p. 302—304. Piasecki p. m. 109 (134 sqq.). Dalin 

Gcsch. Schwedens, Theil III., Buch 2, S. 213, 223, 237. Menius Prodrom, pag. 41.
88) S. den Revers bei Hiärn, S. 374 und den Eid bei Chyträus Chronik 2, S. 

663 und Piasecki p 138 sqq.
89) Geijer a. a. O. Hiärn S. 376 f. Piasecki p. 174 sqq.
90) Piasecki pag. 177 sq. Kelch S. 457. Dalin, Theil III. Buch 2, S. 295. 

Menius Prodrom. S. 42—45.
91) Nyenstädt S. 105. Geijer a. a. O.
92) Piasecki p. 188 sqq. 209 sqq.
93) Kelch S. 460.
94) Geijer r. a. O. Hiärn S. 379. Kelch S. 400 f.
95) Hiärn S. 380, vergl. Nyenstädt S. 105. Kelch S. 462. Piasecki 

p. 210.
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96) Schreiben der esthlä'ndischen Ritter- und Landschaft vom 24. September 1599. Index 

Nr. 3698 abgedruckt in den Mitth. V. S. 391.
97) Hiärn S. 380. Kelch S. 462. Nyenstädt erwähnt dieser Vorfälle nicht. 

Piasecki p. 210.
98) Geiser, Theil II. Kap. 7. Kelch S. 463.
99) Geiser a. a. O. S. 319, dessen genauere Erzählung den Anführungen Hiärn's 

S. 381 und Kelchs S. 463 vorzuziehen ist.
100) Geiser a. a. O.

1) Kara ni sin X. S. 32.
2) Karamsin X. S. 25 ff.
3) Karamsin X. S. 28 nach des Petrejus Chronik 277. Die livländischen Anna

listen erwähnen dies nicht.
4) Hiärn S. 381 f. Kelch S. 463. Nyenstädt S. 105. Index Nr. 3699.
5) Kelch S. 463. Piasecki p. 186 sq.
6) Urkunde vom 13. März 1600 bei Dogiel Nr. 216.
7) Urkunde vom 8. April 1600 bei Dogiel Nr. 217.
8) Nyenstädt S. 106. Die bisherigen Vorfälle seit dem Jahre 1599 finden sich 

nicht bei ihm vor, überhaupt ist seine Chronik etwas fragmentarisch.
9) Fabricius pag. 160.

10) Hiärn S. 382 f. Kelch S. 464. Nyenstädt S. 106. Fabricius p. 162.
11) Piasecki pag. 187. Heidenstein rer. Pol. lib. XII. p. 365. Nycnstäd t 

S. 106. Kelch S. 464. Fabricius p. 106.
12) Z. B. das Aufgebot Johanns von Rosen an seinen Lehnsmann Backhausen vom 

30. April 1585, abgedruckt in Mitth. V. S. 389.
13) H ilch en, Clypeus innoc. et verit. pag. 23.
41) Kelch S. 465. Nyenstädt S. 107, der aber die Grausamkeiten der Polen 

nicht erwähnt und ihnen überhaupt sehr gewogen scheint. Indessen gesteht sie 
selbst Fabricius pag. 165 ein.

15) I' abricius p. 163. Thuanus lib. 127 p. 962, welchem Hiärn, Nyenstädt 

und Kelch bei der Schilderung nicht nur dieser, sondern der meisten übrigen 
Kriegsbegebenheiten gefolgt sind und der aus der deutschen Schrift eines Augen
zeugen schöpfte. Fabricius, der den Krieg ziemlich ausführlich erzählt, theilt 
manche eigenthümliche, aber abweichende Nebenumstände mir und stimmt nur in 
den Hauptfactcn überein. In der Zeitrechnung ist er aber um ein Jahr zurück 
und setzt die Eroberung von Dorpat ins Jahr 1599, während sie nach den dörpt- 

schen Rathsprotokollen und andern Quellen im December 1600 und zwar am 

27. December stattfand, und Rath und Bürgerschaft am 29. December dem Her

zog huldigten. S. Gadebusch II. 2. S. 226, 228. Ueöerhaupt zeigt er sich 
für die Polen und ist nicht sehr zuverlässig.

16) Rathspiotokolle vom Januar 1601.
17) Napiersky livl. Schrift. Lex sub. voce. Weither Bd. IV.
18) Thuanus lib. 127 p. 961 sq. Hiärn S. 384. Heidenstein rer. Pol. 

lib. XII. pag. 366, 367. Nyenstädt S. 107, der noch eine Menge andere 
Schlösser nennnt.

19) Thuanus lib. 12/ pag. 961 sq. Diese Niederlage erwähnen Fabricius und 
Piasecki nicht, der überhaupt kurz und ungenau ist. (p. 228.)
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20) Heidenstein rer. Pol. lib. XII. pag. 371. Piasecki pag. 229 sq. Index 

Nr. 3701, 3702.
21) Dörpt'sches Rathsprotokoll von 1601.
22) S. 207 f. Wyber’s Collect. major pag. 420 sq. Sahmen altes Dorpat 

S. 311 f.
23) Abschrift vom 22. Mai im dörpt'schen Stadtarchive. Gadebusch hatte noch zwei 

andere vom 20. und 28. Mai. Das letztere stimmt mit Menius Prodromus pag. 
49 überein; daß die Versammlung oder der Landtag, wie sie gleichzeitige Schrift
steller nennen, zu Wenden gehalten worden sei, wird ocn Thuanus lib. 127. pag. 
962, Heidenstein lib. XII. pag. 367 sq. und Kelch S. 468 gewiß fälschlich 

behauptet.
24) Karls Resolution an die pernausche und wendensche Ritterschaft ist vom 12. Juli 

1602, die an die dörpt'sche vom 13.
25) Dörpt'sches Rathsprot. vom Jahre 1601, S. 44.
26) Schwedische Resolution Karls vom 4. März 1601 im dörpt'schen Stadtarchive.
27) Das Original ist verloren; Abschrift bei Wyber's von einer am 13. März 1626 

beglaubigten Copie. Sahmen, altes Dorpat S. 221—234.

28) Dörpt'sches Rathsprotokoll vom Jahre 1601, S. 195.
29) Menius S. 49 f. Hiärn S. 386.
30) Thuanus lib. 127. pag. 962, 964. Nyenstädt S. 107. Hiärn S. 386 ff. 

Kelch S. 468 ff. Heidenstein, rer. Pol. pag. 367 sqq. Loccenius hist, 

suec. pag. 451 sqq. Dalin Theil 111. Buch 2. S. 381 f. Fabricius pag.
172 sq. kürzer und abweichend. Daß Herzog Karl selbst die Stadt Kokenhusen am 
-1. April angegriffen habe, wie Hiärn S. 384, Nyenstädt, Kelch und Locce
nius melden, kann zwar eine Verwechselung mit seinem Sohn sein, der ebenfalls 
Karl hieß, obwohl Nyenstädt beide erwähnt. Allein der Herzogs der Dorpat am 
24. Februar verließ, war am 4. März zu Anzen, von wo er der Stadt Dorpat 
eine Resolution ertheilte, ging dann nach Reval und im Juni nach Pernau, von 
wo er im August an den dörpt'schen Rath schrieb. Es ist also nicht unmöglich, 

daß er vom 1. bis 4. April an den Angriffen von Kokenhusen Theil genommen, 
und darauf das Heer verlassen habe; daß er aber, wie Loccenius meldet, nach 
Semgallen marschirte, hierbei den Rigensern viel Schaden zugefügt, Rositten, 
das auf der andern Seite liegt, eingenommen, und sodann die Stadt Koken
husen mit Sturm genommen habe, ist wohl nicht richtig. Fabricius läßt die 
Schweden vom Herzoge von Nassau befehligen, der doch erst im Juli in Pernau 
ankam und in schwedische Dienste trat, giebt auch das Datum der Schlacht nicht 
an, die Zahl der Schweden hingegen auf 7000 und die der Polen ans 11,000.

31) Hiärn S. 389. Thuanus lib. 127. pag. 964. Kelch S. 470. Locce
nius p. 453. Heidenstein rer. Pol. lib. XII. p. 370. Dalin a. a. O. S. 

382. Fahr icius p. 173 kurz und ungenau.
32) Hiärn S. 384. Fabricius p. 176—179, der auch die von dem Bischof aus

geübten Gewaltthätigkeiten erzählt, p. 165.
33) Brief des Grafen in den Mitth. VII. S. 133.
34) Johann Textor von Häger Nassausche Chronik 1617, im Auszuge in den Mit

theilungen VII.
35) Thuanus lib. 127. p. 964 sq. Nyenstädt S. 108. Hiärn S. 390. Fa- 
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bricius p. 174. Die drei Letzteren erwähnen der schwedischen Flotte nicht, woll 
aber thun cs Nyenstädl^und Kelch. Der Letztere erzählt die Belagerung zwar 
sehr ausführlich, aber abweichend, und sagt z. B. vom Blockhause nichts. Daß 
Karl und (ber Graf von Nassau auf der Flotte, und zwar schon am 4. Juli er
schienen seien, wie Kelch behauptet, ist nicht wahrscheinlich, denn dann hätte die 
Belagerung wohl viel früher angefangcn, und Hiärn und Nyenstädt S. 107 
sagen deutlich, daß sie über Land zogen. Der Herzog schrieb am 2. August noch 
aus Pcrnau an die Stadt Dorpat. Die gleichzeitigen Schriftsteller sind wohl hier 
dem Kelch vorzuziehen. Das Godemann'sche Kriegsdiarium (Mitth. VII. S. 275) 
sagt, blos der Graf von Nassau sei vor der Stadt gewesen.

36) Thuanus lib. 127, p. 966., Hiärn S. 391. Kelch S. 474. II ei den stein 
rer. Pol. lib. XII. pag. 372, 378, 379 —384. Datin, Theil 111. Buch 2, 
S. 391.

37) Kelch S. 473.
38) Thuanus a. a. O.
39) Dalin, Theil III. Buch 2, S. 389. Kelch S. 474. Hiärn S. 391.'
40) Thuanus lib. 127, p. 967. Hiärn S. 392. Kelch S. 475. Fabricius 

p. 176. Heidenstein lib XII. p. 372 sq. Piasecki p. 230. Loccenius 
hist. suec. lib. VIII. p. 455. Dieser und Kelch melden, die Schweden hätten sich 
auf Gnade und Ungnade ergeben, die andern Geschichlschreiber sagen aber das 
Gegentheil, und Dalin Theil III. Buch 2, S. 384 f. giebt den Inhalt der Capi
tulation an. Nyenstädt S. 109. Vergl. Häger a. a. O.

41) Häger a. a. O.
42) Nyenstädt S. HO.
43) Kelch S. 470.
44) Nach Conrads Bussaus, der sich um die Zeit ebenfalls- in Rußland befand, Ge- 

schichrserzählung im 'Auszuge in Adclung's Uebersicht der Reisenden in Rußland 
1846 und in den Mitth. IV. S. 65 ff.

45) Karamsin X. S. 32 nach dem Memorial des schwedischen Gesandten Hcndrich- 
son im Archive des russischen Collegiums der auswärtigen Angelegenheiten.

46) Karamsin X. S. 29.
47) Briefe Herzog Karls an den Aaren Boris vom 22. April, 1. October und 16 De

cember 1601, angeführt bei Karamsin X, Note 26.
48) Briefe des Grafen von Nassau an seine Stiefmutter vom 18. November 1601 in 

Mitth. VII, S. 122, 132, 145—150.
49) Kelch S. 476.

50) Nyenstädt S. 112.
51) Kelch S. 476. Nyenstädt S. 110.
52) Hiärn S. 39 .
53) Thuanus lib. 127 pag. 970. Heidenstein lib. XII. 378. Kelch S. 476.

Hiärn a. a. O.
54) Nyenstädt S. 111.
55) Kelch S. 477. Loccenius p. 453. Häger a. a. O.
56) Fabricius p. 181, Nyenstädt S. 110y die beide den letzten Vorfall nicht 

erwähnen. Thuanus lib. 127, p. 969. Hiärn S. 393. Kelch S. 476. 
Heidenstein lib. 12 p. 378. Piasecki pag. 208 sq. Loccenius hist. 
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suec. lib. 8. p. 455. Dalin, Theil 111. Buch 2, S. 400. S. auch die Be
schreibung der Belagerung in Hilchen's Lobschrift auf Fahrensbach.

57) Fabricius p. 184.
58) Thuanus 1. 127, p. 970. Heidenstein 1. 12, p. 379. Häger a. a. O.
59) Thuanus 1. 127, p. 970. Kelch S. 477. Heidenstein 1. 12, p. 386.
60) Hiärn S. 394, 396. Kelch S. 477. Nyenstädt S. 111. Piasecki 

p. 239.
61) Kelch S. 477. Heidenstein 1. 12, pag. 386. L o ccenius 1. 8, p. 456. 

Piasecki p. 240.
62) Thuanus 1. 127, p. 969 sq. Häger a. a. O. Dalin Theil 111. Buch 2, 

S. 389.
63) Thuanus 1. 127 p. 970. Häger a. a. O. <
64) Hiärn S. 394.
65) Hiärn S. 396.
66) Herzog Karl's Schreiben v. 22. Oct. 1602 in Mitth. VII, S. 150 ff.
67) Hiärn S. 395. Kelch S. 478. Heidenstein rer. Pol. 1. 12, p. 386. 

Nyenstädt S. 111 erwähnt das Vorhaben des Chodkiewicz nicht und erzählt den 
ganzen Vorfall mehr zu Gunsten der Polen.

68) Hiärn S. 394. Piasecki p. 240.
69) Hiärn S. 395. Kelch S. 479.
70) Hiärn S. 396. Kelch S. 479.
71) Orginal des herzoglichen Schreibens an die Stadt Dorpat im dortigen Archive.
72) Geijer II. S. 326 f.
73) Bei Geiser II. S. 328.
74) Beide abschriftlich in Gadebusch' Sammlungen, der aber in seinem Jahrb. II. 

2, §. 118 ihren Inhalt nicht angiebt.
75) Hiärn S. 396. Dalin Theil 111. B. II. S. 399. Gadebusch (I. 2. S. 295) 

vermuthet ohne Grund zwei verschiedene Verhandlungen.
76) Hiärn S. 397. •
77) Dörpatsche Siathsprotokolle von 1602 und 1603. Kelch S. 479.
78) Hiärn S. 397. Nyenstädt S. 114. Fabricius p. 186.
79) Thuanus 1. 129, p. 969. S. auch Hiärn, Kelch, Loccenius, Piasecki rc.
80) Am 1. August 1602. Dalin Theil III, B. II, S. 721.
81) Menius Prodrom, p. 50 behauptet ihrer einige hundert zu kennen. S. auch 

Nyenstädt S. 113.
82) Dalin Theil III. B. II. S. 408, 414. Geijer II. S. 336. Loccenius 1. 8, 

p. 457 sqq. Piasecki p. 261 erwähnt blos Karls Thronbesteigung.
83) S. Nyenstädt's ausführlichen Bericht S. 116 f. Hiärn S. 398. Fabri

cius p. 188. Piasecki p. 262. Dalin Theil 111. B. 11. S. 417 f. Kelch 
und Loccenius melden, König Karl sei in Person vor Weißenstein gewesen; da
gegen spricht Dalin's ausdrückliches Zeugniß und das Stillschweigen der übrigen.

84) Kelch S. 483. Loccen. hist. suec. I. 8, p. 483 sq.
85) Hiärn S. 308. Fabricius p. 189.

86) Nyenstädt S. 116.
87) Nyenstädt S. 119. Hiärn S. 399 f. Kelch S. 488 ff. Piasecki p. 270 sq. 

Loccen. hist. suec. lib. 8. p. 459—461. Fabricius p. 191.
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88) Loccenius a. a. O.
89) Nach Piasecki's (S. 271) ausführlicher Beschreibung. Nach NycnstLdt 67 

Fahnen und 14 Feldstücke. Nach Gadebusch, der dazu Piasecki citirt, 60 Fah
nen und (irrig) 11 Standarten.

90) Dq.lin Theil III. Buch 11. S. 432 f.
91) Nyenstädt S. 121. Hiärn S. 400. Fabricius p. 194.
92) Nyenstädt S. 121.
93) Kelch S. 491.
94) Hiärn, Kelch und Nyenstädt a. a. O.
95) Karamsin X. S. 132.
96) Kelch S. 494.
97) Hiärn S. 400. Dalin Theil III. B. 2. S. 439—445. Kelch setzt S. 494 die 

Krönung erst auf den 18. März; dies war aber der Lag der Huldigung.
98) Gadebusch II. 2. S. 358 nach Dalin Theil 111. Buch 2. S. 445 f.
99) Kelch S. 494 f.

100) Hiärn S. 495. Fabricius p. 195.
1) Kelch S. 495. Piarfecki p. 300. Dalin Theil 111. Buch 2. S. 446. I.oc-

cenius L. 8 p. 262. •
2) Hiärn a. a. O. Nyenstädt S. 122. Fabricius p. 196.
3) Fabricius p. 197. Hiärn S. 401, welcher so wie auch Kelch S. 495 

Kruse's hierbei nicht erwähnt; dies thut aber Dalin Theil 111. Buch 2. S. 446. 
Kelch meldet, Mansfeld sei, als Dorpat ihm die Thore nicht sofort öffnen wollte, 
mit einem Theile seiner Truppen gegen Wolmar gerückt, und habe Kruse vor 
Dorpat gelassen, um es zu blockiren. Derselbe sei aber überfallen und vertrie
ben worden. Dies stimmt nicht mit der ausführlichen Schilderung der Belage
rung Dorparts in den Rathsprotokollcn S. 5 ff., nach welchen die Stadt am 6. 
und 23. September neuen Styls einen Sturm auszuhalten hatte, am 4. October 
ein glücklicher Ausfall auf das schwedische Lager geschah und am 14. die Belage

rung aufgehoben wurde.
4) Nyenstädt S. 122.
5) Die Absendung der schwedischen Commissarien, und zwar im Frühjahr, meldet 

Hiärn S. 401; nach Kelch S. 496 scheinen sie erst gegen Ende des Sommers 
angekommen zu sein. Vielleicht warteten sie erst den Ausgang von Mansfeld's 
Unternehmen gegen Riga ab. Nyenstädt erwähnt ihrer nicht und spricht nur 
von den Unterhandlungen zwischen den Ständen oder Räthen beider Staaten, die 
auch neben denen der Commissarien fortliefen. Er behauptet auch, die Polen hätten 

einen Stillstand bis Pfingsten 1609 angeboten. Dies widerspricht der Angabe 
Hiräns S. 402 und wird durch keine andern Zeugnisse unterstützt.

6) Nyenstädt S. 123. Hiärn S. 402. Kelch S. 496. Fabricius p. 187, 199.
7) Hiärn und Kelch a. a. O.
8) Nyenstädt S. 123.
9) Nyenstädt S. 124. Fabricius p. 198, 200 sq. Hiärn S. 404, welcher 

meldet, Chodkiewicz habe die Führer einiger englischer, mit schwedischen Söldnern 
beladener Schiffe bestochen und die Brander von ihrer Seite aus bei gutem Winde 
unter die schwedischen Schiffe gehen lassen, welche nichts Arges von Seiten der

Thl. II. Bd. I. 20
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Engländer erwarteten. Allein weder Nyenstädt, der selbst in Riga lebte, noch 
Kelch S. 497 melden dieses.

10) Fabricius p. 201. Kelch S. 497. Hiärn und Nyenstädt erwähnen dies 
zwar nicht ausdrücklich, es geht aber aus der folgenden Erzählung hervor.

11) Kelch S. 497 499.
12) Nyenstädt S. 124. Fabricius p. 199.
13) Den 7. September sagt Loccenius L. 8. p. 462. Nach Hiärn S. 403, der 

ausführliche Auszüge aus dem Schreiben giebt, wäre es vor dem 6. September ge- 
geschehen, wo die polnischen Reichsstände aus Krakau an die schwedischen schrieben.

14) Die Zeitangaben bei Hiärn S. 403 f. Loccenius p. 464sq. und Dalin Theil III. 
B. 2. S. 451 f.

15) Kelch S. 498.
16) Gadebusch II. 2. §. 15, nach seinen Autographen und Transsumpten.
17) Piasecki p. 302. Kelch S. 499 f.
18) Nyenstädt S. 124.
19) Loccenius lib.VIII.p.477. KelchS.501. Dalin Theil III. Buch 2. S.458f. 

Nur der Pole Piasecki p. 302 erwähnt des Verraths nicht, so wenig als aller 
der übrigen Vorgänge bis zu Karls IX. Tode.

20) Fabricius p. 203 sq. Hiärn S. 406.
21) Dogiel V. Nr. 220.
22) Kelch S. 502.
23) Kelch a. a. O. Hiärn nennt hier wohl aus Versehen Dünaburg, wohin Mans

feld mit Kriegsschiffen gekommen sein soll.
24) Hiärn S. 406 f. Fabricius p. 207—211.
25) Hiärn S. 408. Loccenius p. 476. Dalin S. 467.
26) Hiärn S. 40,. Er setzt das Lreffen auf den 25. September, allein die genauen 

Zeitangaben des Augenzeugen Nyenstädt S. 104 verdienen wohl den Vorzug. 
Fabricius p. 211-216. Kelch S. 502 f Dalin S. 468. Wenn Locce
nius p. 476 und nach ihm Dalin, Theil III. Buch 2. S. 467 jagen, Riga sei 
von den Schweden und zwar (nach Loccenius) es sei von dem Könige selbst bela
gert worden, so ist das Letztere wohl eine Verwechslung mit früheren Vorgängen. 
Ein^n Anfang zur Belagerung mögen die Schweden immerhin gemacht haben, es 
kam aber nicht dazu.

27) Dalin S. 468.
28) Hiärn S 408 Nyenstädt S. 125, der mit dieser Nachricht seine Chronik 

schließt. Fabricius p. 216.
29) Hlarn S. 411. Kelch S. 509 hat nur den letzten Umstand, die der Insel Oesel 

wiederfahrene Schonung, hervorgehoben und behauptet, dies wäre in Folge der Wi- 
deripcmrigkeit der Soldaten geschehen, die ihren Officieren nicht nach Oesel folgen 
wollten, erwähnt auch die Einnnahme Sonneburgs nicht.

30) Hiärn S. 408 und 409. Fabricius p. 219-224. Was er von einem von 
Karl IX. im Jahre 1610 angebotenen zwölfjährigen und von König Sigismund 
bewilligten siebenjährigen Waffenstillstände sagt, wird weder durch andere Quellen, 
noch durch die nachfolgenden Ereignisse bestätigt.

31) Fabricius p. 229.
32) Pra wa, Konstytucye II p. 1613.
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33) Im Anhänge zu seiner Vertheidigungschrist.
34) Letzteres bemerkt schon Fabricius p. 153.
35) Abschriftlich in einem Convolut der rigaschcn Stadtbibliothek als Anhang zur la

teinischen Vertheidigungschrist Hilchen's.
36) Clypeus innocentiae et veritatis. Zamoscii 1604, von Hilchen auch deutsch mit 

einigen Zusätzen herausgegeben.

37) „Ad manus me provocat,“ ob zum Faustkampfe, wie Bergmann in seiner Le
bensbeschreibung Hilchen's (in seinem Magazin für Rußlands Geschichte. 1826. II. 
S. 123) meint?

38) Dies und das Folgende nach Hilchen's Briefen und Bergmann's Lebensbe
schreibung Hilchen's.

39) Nyenstädt'ö Handbuch.
40) Index Nr. 3701, 3702.
41) Wiedau in der Sammlung russischer Geschichte, Bd. IX. S. 393.
42) Index Nr. 3704.
43) Nyenstädt, Chron. S. 102 f. und 114 ff. Buch der Aeltermänner S. 253.
44) Napiersky's ältere Geschichte Riga's S. 120 (Mon. Liv. ant. IV.) und livländ. 

Schriftsteller-Lex. IV. S. 22.
45) Abgedruckt bei Bergmann's histor. Schriften I. S. 304.
46) Buch der Aeltermänner S. 266.
47) Nyenstädt, Chronik S. 103.
48) Buch der Aeltermänner S. 266.
49) Brotze, Annales rigenses und andere handschriftliche Nachrichten, angeführt in 

der Anmerkung zur Tilemann'schcn Ausgabe des Nyenstädt in Mon. Liv. ant. II. 
Bergl. auch Nyenstädt's eigene Nachrichten in dessen Chronik S. 103.

50) Buch der Aeltermänner S. 265 f.
51) S. für dies die Hauptfacta aus dem Folgenden, die sog. Kayser'sche Sammlung 

S. 103—119, angeführt bei Gadebusch II. 2. S. 376—379und für die Details 
die im entgegengesetzten Sinne abgefaßten Notizen der Aeltermänner Zaupe und 
Fröhlich im Buche der Aeltermänner S. 257—280, womit das Buch auch schließt.

52) Buch der Aeltermänner S. 269.
53) Buch der Aeltermänner S. 267.
54) Buch der Aeltermänner S. 268.
55) Vrgl. Buch der Aeltermänner S. 258 von Zaupe, mit 269 ff. von Frölich.
56) Buch der Aeltermänner S. 276—278 von Frölich. Die Thatsachen scheinen 

wahr, da sich hier keine Randglossen von Zaupe's Hand vorfinden.
57) Buch der Aeltermänner S. 270—276 und 278 von Frölich; eine Einwendung 

Zaupe's ist ganz unbedeutend.
58) Buch der Aeltermänner S. 279. K a yse r'sche Sammlung S. 113.
59) Buch der Aeltermänner S. 279.
60) A. a. O.
61) Br otze in den rigaschen Stadtblättern 1813. S. 228.
62) Dörpt. Rathsp. vom Jahre 1605. S. 34, 37, 39, 44, 79—81.
63) Rathsprot. vom Jahre 1602. S. 16, 18.
64) Rathsprot. vom Jahre 1600. S. 31—35, 38, 41, 44, 69 , 71, 73, 78, 81, 93.
65) Rathsprot. v. Jahre 1601 S. 73 und vom Jahre 1602 S. 107.

20*
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66) Rathsprot. vom Jahre 1605 S. 13, 17, 24, 55, 60. Piasecki p. 224 sq.
67) Dogiel V. Nr. 223.
68) Rathsprot. vom Jahre 1601 S. 46, 65, 69, 80, 98, 109, 120.
69) Rathsprot. vom Jahre 1605 S. 46, 95.
70) Rathsprot. vom Jahre 1606 S. 2—4.
71) Rathsprot. vom Jahre 1605 S. 50.
72) Rathsprot vom Jahre 1605. S. 100.
73) Rathsprot. vom Jahre 1605 S. 86, 93, 99.
74) Rathsprot. vom 1606 S. 35-40, 50.
75) Rathsprot. vom Jahre 1606 S. 7.
76) Rathsprot. vom Jahre 1606.
77) Rathsprot. vom Jahre 1606 S. 47.
78) Schreiben des Administrators vom Jahre 1609 bei Gadebusch II. 2. S. 413.
79) Rathsprot. vom Jahre 1608 S. 84—88.
80) Rathsprot. vom Jahre 1609. S. 31, 32—34.
81) Rathsprot. von 1608 S. 22, 33, 56.
82) Rathsprot. vom Jahre 1609 S. 11—15.
83) A. a. O. S. 25.
84) A. a. O. S. 44, 45.
85) Sah men altes Dorpat S. 264. Rathsprot. vom Jahre 1606 S. 33. Vom 

Jahre 1608 S. 67 -75, 88-^91.
86) Actenaiiszug im Jnlande 1848 Nr. 7.
87) Dogiel Nr. 221, 222.
88) Wiedau in der Sammlung russischer Geschichte IX. S. 400, 432.
89) Geijer, Geschichte Schwedens III. S. 7-11.
90) A. a. S. 21.
91) Kelch S. 507 510.
92) Resolution des schwedischen Gouverneurs von Oesel, Andreas Erichson, vom 3. 

März 1646. (f. Buxhöwdm S. 36.)
93) Geiser 111. S. 90.
94) Loccenius Buch VIII. pag. 517—522.
95) Karamsin XI. S. 265.
96) Ewers, Gesch. Rußlands S. 353. s. Geiser III. S. 94—97. Hiärn S.417 f. 

Kelch S. 515 f. 517.
97) Kelch S. 515. Loccenius hist. suec. pag. 505, 508.
98) Kelch S. 511.
99) Hiärn S. 413. Kelch S. 513.

100) Hiärn S. 415.
1) Hiärn S. 416 f. Kelch S. 514, dessen Nachrichten über die wiederholten Un

terhandlungen viel weniger ausführlich und genauer sind, als die Hiärn's.
2) In Gadebusch's Sammlung von Autographen, Jahrbüchücher II. 2. §. 199.
3) König!. Decret vom 12. April 1615. Dogiel V. Nr. 225.
4) Hiärn S. 419. Kelch (S. 519) läßt die Schweden bei Windau landen, was 

ihm Gadebusch, wie gewöhnlich, nachschreibt, ohne den Hiärn zu benutzen; das 
ist wegen der weiten Entfernung Windaus von Dänemark unwahrscheinlich.

5) Diese Details nach der Kayser'schen Sammlung S. 124 f. bei Gadebusch II. 2.
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§. 219. Daß Fahrensbach Dünamünde ohne Widerstand aufgab, erzählen auch 
Hiärn S. 419, Menius Prodromus pag. 54. und Piasecki pag. 302, Kelch 
(S. 519) läßt ihn den Schweden bei der Einnahme Dünamünde's helfen und ihnen 
auch Goldingen übergeben.

6) S. Bohlen's Aufsatz und die Beilagen dazu in Mitth. VIII. Piasecki p. 361.
7) Kayser'sche Sammlung S. 125 f. Hiärn und Kelch a. a. O. Loccenius 

VIII, pag. 534.
8) Kelch S. 519. Hiärn spricht hiervon nicht, es scheint aber doch, daß Düna

münde wiederum in die Hände der Polen kam, denn wie wir unten sehen werden, 
wurde es erst bei der Belagerung Riga's den Schweden wieder genommen.

9) Piasecki Chroń, pag. 362, 371.
10) Hiärn S. 419. Menius p. 55. Kelch S. 519.
11) Geiser Theil III. S. 103.
12) Hiärn S. 419. Kelch S. 520. Menius p. 55. Loccenius VIII, p. 534.
13) Hiärn S. 420.
14) Gadebusch II. 2. §. 226 nach den handschriftlichen Briefen von der Eroberung 

der Stadt Riga (im Jahre 1621).
15) Hiärn S. 420. Kelch S. 520.
16) Piasecki pag. 370. Ewers S. 358.
17) Hiärn und Kelch a. a. O. Menius Prodromus p. 56.
18) Geiser III. S. 104. Loccenius VIII. pag. 534.
19) Hiärn S. 421. Kelch S. 520. Menius Prodromus p. 57, Brief des riga- 

schen Raths an den Fürsten Radziwil vom 4. Februar 1622.
20) Hiärn S. 421. Kelch S. 522. Piasecki pag. 412. Menius Prodromus 

p. 57.
21) A. a. O.
22) Bier Briefe von der Eroberung der Stadt Riga S. 36 deutsch und lateinisch. Es 

sind Entschuldigungsbriefe des Raths an den König von Polen und den Fürsten 
Christoph Radziwil, nebst einer Antwort des Letztem. Der letzte Brief des Raths 
enthält eine ausführliche Beschreibung der Belagerung.

23) Geijer'III. S. 110.
24) Hiärn S. 421. Kelch S. 522. Loccenius VIII. p. 536.
25) Kelch S. 523. Piasecki pag. 413. Loccenius VIII. S. 536. Ueber die Be

lagerung Riga's finden sich außer den oben angeführten Briefen auch noch ein Be
lagerungsjournal oder kurzer und wahrhaftiger Bericht u. s. w., sowie ein latei
nischer tractatus de expugnatione civitatis Rigensis. Rigae 1623 und ein lateini
sches Lobgedicht auf dieselbe (1625).

26) Briefe S. 50, 54.
27) Nach einem den vier Briefen beigegebenen Plane.
28) Hiärn S. 422. Kelch S. 524.
29) Hiärn S. 422. Kelch S. 524.
30) Hiärn S. 422. Kelch S. 524.
31) Loccenius VIII, pag. 538. Piasecki, der über die Belagerung manche un

richtige Nachricht hat und sogar das Datum der Uebergabe auf den halben Oktober 
verlegt (S. 414), irrt wohl, wenn er (S. 415) meldet, Dünamünde sei erst nach
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Riga in schwedische Hände gefallen. Beide aber stimmen darin überein, daß Dü- 

namünde im Besitz der Polen war.
32) Geiger III. S. 111.
33) Hiärn S. 423. Kelch S. 525 f. Brief des Raths an den Fürsten Radziwil.

34) Kelch S. 527 f. Loccenius VIII. pag. 537.
35) Kelch S. 525 u. 527 f. Geijer III. S. 113 nach schwedischen Quellen.
36) Briefe S. 48—50. Hiärn S. 422. Kelch S. 524.
37) Briefe S. 51—57. Loccenius VIII. pass. 539 sq.
38) Hiärn S. 422. Kelch S. 527.
39) Briefe S. 57—60.
40) Geiser III. S. 112. Briefe a. a. O.
41) Briefe S. 61. Hiärn S. 423. Kelch S. 427.
42) Briefe a. a. O. Kelch S. 527.
43) Erster Brief des Raths an den Fürsten Radziwil.
44) Die Unterhandlungen finden sich am ausführlichsten bei Hiärn S. 423—425 und 

in den Briefen S. 61 ff.
45) Job. Schefleri memorabilia pass. 83.
46) Brief S. 80. Cautio generalis circa tractatum subjectionis vom 16. Sept. 1621 

und Corpus Priv. Gustav, vom 25. Sept. 1621 im Eingänge.
47) Nach dem Belagerungsjournal.
48) Briefe S. 82.
49) Belagerungsjournal.
50) Piasecki pag. 414. Napiersky, Schriftsteller-Lexicon IV. S. 371. N. Mise. 

St. 15. S. 148.
51) Belagerungsjournal.
52) Original im rigaschen Stadtarchive, Abschriften im dörpt'schcn und in Gadebusch's 

Handschriftensammlung. Index Nr. 3712.
53) Belagerungsjournal.
54) Auszugsweise gedruckt in Campenhausens livländischem Magazin S. 116.
55) Brotze im Stadtbl. 1813. Nr. 21.
56) Der Brief steht bei Hiärn S. 426—429 und ist dec dritte der Briefe von der 

Eroberung Riga's vom October 1621.
57) Der vierte Brief von der Eroberung Riga's und auszugsweise bei Hiärn S. 

429—442.
58) Belagerungsjournal, Anhang zu Hiärn's Chronik (wohl von ihm selbst) S. 1. 

(Mon. Liv. ant. II.) Kelch S.> 528 f. Loccenius Vlll. pag. 528.

59) A. a. O.
60) Die betreffenden Urkunden sind im dörpt'schcn Archiv vorhanden

61) Abschriftlich in Gadebusch's Sammlungen.
62) Sammlung russischer Geschichte Bd. IX. S. 297.

63) A. a. O.
64) A. a. O.
65) Anhang zum Hiärn S.2—4. KelchS. 529—532. Locce nius lib.VIIl. pag. 547. 

Er bestimmt die Dauer des Stillstandes auf ein Jahr, desgleichen Kelch S. 532. 
Menius, der damals schon Pastor zu Neuermühlen war, auf zwei Jahre (S. 58) 
wobei vermuthlich die nachfolgende Verlängerung mit eingerechnet ist. Loccenius 
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ist hier nicht ganz zuverlässig; er meldet, der König habe dem Herzog von Kur
land Mitau zurückgegeben, welches doch die Polen inne hatten.

66) Geiser III. S. 114, nach einer handschriftlichen Aufzeichnung des Gesprächs.
67) Anhang zu Hiärn S. 4.
68) Anhang zu Hiärn S. 4 u. 5. Kelch S. 532. Geiser 111. S. 115. Pia

secki p. 440.
69) A. a. O. u. Kayser'sche Sammlung S. 132.
70) Döpt'sches Rathsprotokoll vom Jahre 1624 S. 83. Kelch S. 533.
71) Piasecki p. 452 sq.
72 Anhang zum Hiärn S. 5. Kelch S. 533. Meni us pag. 58. Loccenius VUI. 

pag. 548 sq. Piasecki pag. 452.
73) Schreiben Sapieha's an den Unterfeldhcrrn Christoph Radziwil vom 27. August 

1625 in Brobrowicz' Sammlung älterer Biographien ausgezeichneter Polen 1837. 
Bd. IV. S. 138 benutzt und angeführt in Busse's Aussatz über Leo Sapieha in 
den Mitth. III.

74) Piasecki pag. 453.
75) Loccenius a. a. O.
76) Anhang zum Hiärn S. 5. Kelch S. 534.
77) Diese Unterhandlungen finden sich im Anhänge zu Hiärn S. 5 ff. Kelch S.

535 erwähnt nur die Ankunft der polnischen Commissarien in Riga.
78) Anhang zum Hiärn S. 7. Kelch 534. Loccenius VIII. pag. 550.
79) Die Briefe stehen im dörptschcn Rathsprotokoll vom Jahre 1625 S. 113—116.
80) Original im dörptschcn Stadtarchiv.
81) S. die Beschreibung der Belagerung nach den dörptschcn Rathsprotokollen bei Ga

debusch II. 2. tz. 92. Hiärn und Kelch setzen den Tag der Eroberung fälsch

lich auf den 18. August.
82) Brief Sapieha's an den König Sigismund bei Bobrowicz S. 147.
83) Mitth. III. S. 245 nach Bobrowicz.
84) Anhang zum Hiärn S. 8. Kelch S. 535.
85) Anhang zum Hiärn S. 8. Kelch S. 536.
86) Dies Letztere meldet Geiser III. S. 116.
87) Anhang zum Hiärn S. 9 f. Kelch S. 536 f. Geiser III. S. 116 f. Loc

cenius und Piasecki setzen diese Schlacht irrig ins Jahr 1625; der Erstere 
verwechselt sie sogar mit der Niederlage des Stanislaus. Sapieha und auch der 
Letztere nennt diesen als den Anführer der Polen bei der Schlacht von „Walmoise."

88) Das Letztere bei Geiser III. S. 118.
89) Piasecki pag. 456 sq. 468 sq.
90) Anhang zum Hiärn S. 12—14. Kelch S. 538—545.
91) Geiser III. S. 131.
92) Anhang zu Hiärn S. 15 f. Kelch S. 545 f. Mitth. III. S. 264 ff.
93) Anhang zu Hiärn S. 16. Kelch S. 550. In Letzterem ist das Datum un

richtig angegeben, das Friedcnsinstrument findet sich bei Lungwitz schwedischer Lor

beerkranz. Theil I. S. 192—203. Piasecki p. 487.
94) Ausdrücke des Protokolls der katholischen Kirchcnvisitation vom Jahre 1613 (ab

gedruckt in Bunge's Archiv I. S. 34).
95) Rig. Stadtblätter 1812. S. 223 aus Bodccker's Chronik.
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96) Kaysersche Sammlung S. 123 bei Gadebusch II. 2. §♦ 212, 240.
97) Nach einer aus amtlichen Quellen geschöpften Notiz in Brotze's handschriftlichen 

auf der rigaschen Stadtbibliothek befindlichen Sammlungen.
98) Kelch S. 521. Piasecki pag. 413.
99) S. des Oberpastors Berkholz interessante Lebensbeschreibung Samsons. Riga 1856. 

Auch an seinen Nachfolger. Oberpastor Brewer, hat Samson einen tüchtigen Bio
graphen gefunden.

100) Hiärn S. 420. Briefe von der Eroberung der Stadt Riga S. 29.
1) Kaysersche Sammlung S. 129.
2) Königliche Resolution vom 30 September 1623.
3) Abgedruckt bei Gadebusch II. 2. S. 450 f.
4) Rathsprot. vom Jahre 1612 S. 22—24, 31 f. 36—39, 43, 54—56, 67 f. 77-79.
5) Napiersky's Schriftstell.-Lex. Bd. IV.
6) Gad ebusch, Versuche I. 1. S. 32 f.
7) Bunge's Archiv I. S. 33—37.
8) Abgedruckt in Gadebusch's Versuchen S. 35 ff.
9) Gadebusch, Versuche a. a. O.

10) Rescript des Chodkiewiecz vom letzten Juni bei Gadebusch S. 41 f.
11) Erlaß des Feldherrn vom 14. Juli 1614 im dörptschen Archiv. Rathsprotokoll 

S. 59, 65—71.
12) Beide abgedruckt bei Gadebusch S. 45 ff.
13) Rathsprot. von 1615 S. 12 f.
14) Gadebusch, Versuche I. 1. S. 48 ff.
15) Rathsprot. vom Jahre 1617 S. 1—12.
16) Dörptsches Rathsprot. von 1619 S. 36 f. 44, 100, 125. Das Schreiben ist im 

dörptschen Stadtarchive.
17) Rathsprot. von 1617 S. 18, 40—45, 55.
18) Rathsprot. v. Jahre 1616 S. 185—189. 214 f. 227 f.
19) Gadebusch, Versuche I. 1. S. 53—56 u. Jahrbücher 11. 2. §. 238 nach Raths

protokollen und Sahmen altes Dorpat S. 406—420.
20) Rathsprot. von 1621. S. 233 f.
21) Rathsprot. von 1621. S. 224.
22) Rathsprot. von 1621. S. 197, 198, 207.
23) Rathsprot. v. 1624. S. 67.
24) Rathsprot. v. 1624. S. 79, 83.
25) Sahmen altes Dorpat. S. 551.
26) Rathsprot. von 1622. S. 257.
27) Rathsprot. von 1623. S. 285.
28) Rathsprot. von 1624. S. 53 u. 80.
29) Rathsprot. von 1621. S. 198.
30) Rathsprot. von 1616. S. 8.
31) Rathsprot. von 1618. S. 109, 132 und vom Jahre 1621. S. 227.
32) Rathsprot. vom Jahre 1625. Bd. II. S. 5.
33) Abschrift im dörptschen Stadtarchiv.
34) Rathsprot. von 1626. S. 15—18.
35) Rathsprot. von 1626. S. 21 f. 25.
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36) Rathsprot. von 1626. S. 28, 37—41, 46—48, 51, 53—55.
37) S. das übrigens ziemlich verwirrte Schreiben an die Stadt vom 29. December 

1626 bei Gadebusch II. 2. §. 272.
-38) Protokoll von 1627. S. 79 u. 82.
39) Schreiben de la Gardie vom 15. Mai 1826 bei Gad ebusch II. 2. §. 281.
40) Gelehrte Beiträge zu den rigaschen Anzeigen vom Jahre 1765. S. 89.
41) 12. Januar 1626.
42) A a. O. S. 91.
43) A. a. O. S. 90.
44) Abgedruckt in Müller's Sammlung russischer Geschichte IX. S. 432.
45) S. M ülle r's Sammlung russischer Geschichten IX. S. 442 f.
46) B u n g e's Archiv I. S. 156.
47) Gadebusch II. 2. §. 274.
48) Gedruckt zu Wilna 1611 mit den Beschlüssen der darauf folgenden Synode zu Riga. 

Hieraus wird einiges bei Gadebusch II. 2. §. 182 angeführt.
49) S. das Protokoll derselben, abgedruckt in Bunge's Archiv 1.
50) Die einzige Quelle hierfür ist Sahmen altes Dorpat S. 325.
51) Abgedruckt in den Mith. IV.
52) Urkunde in Mitth. VIII. S. 460 f.
53) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1616. S. 144. S. 125—135.
54) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1616. S. 158—160, 171, 104—106.
55) Sämmtlich in der Kleinroopschen Brieflade.
56) Hiärn S. 415 und in Betreff der Unterhandlungen mit Herzog Karl im Jahre 

1601 das oben angeführte Antwortschreiben des Adels an den Herzog.
57) N. Mise. St. 15. S. 148.
58) Kelch S. 470 s. oben. Vergl. über diese Familie den Beitrag zur Tiesenhausen- 
. f$cn Familiengeschichte vom Kreisdeputirten E. von Tiesenhausen 1852. Eine

größere Anzahl solcher Monographien wäre höchst wünschcnowerth.
59) In Budden brock's Sammlung der livländischen Gesetze 1821. II. S. 3 f.
60) Buddenbrock in der Sammlung der Gesetze II. S. 6 u. 7.
61) S. Kruse's Befehl vom 1. September 1622 über das Gut Karkus bei Ga

debusch II. 2. S. 563.
62) Mitth. Bd VI.
63) S. die Unterschriften unter das Urtheil vom 18. August 1626 über das Gut Metz- 

küll, welches Gadebusch in Händen gehabt hat. Gadebusch II. 2. S. 628.
64) Buddenbrock in der Sammlung livländischer Gesetze II. S. 6.
ба) In Gadebusch's Sammlung, s. seine Jahrbücher II. 2. §. 276.
бб) Menius Prodromus p. 52. Abschrift im dörptschen Stadtarchiv.
67) Menius Prodromus pag. 55.
68) S. die desfallsigen Verordnungen in Bunge's Quellen des revaler Stadt- 

rechts II.
69) Königl. Resolution vom 30. April 1617 a. a. O.
70) Kelch S. 514.
71) Königliches Mandat rom 23. Februar 1626 a. a. O.

'2) S. Carlbloms Entwurf zur Kirchengeschichte Esthlands in Bunge's Ar
chiv. VI. S. 8.
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73) Bung e's Archiv IV. S. 329 ff.
74) Nach der Angabe des Baron Meierberg, der als kaiserlich österreichischer Gesandter 

im Jahre 1661 nach Moskau ging.
75) S. das oben angeführte Kirchenvisitationsprotokoll vom Jahre 1613.
76) Dies sagt Olearius in seinem Reiseberichte (3. Auflage S. 8) namentlich von 

Wolmar, welches er im Jahre 1633 besuchte.
77) Kirchenvisitationsprotokoll vom Jahre 1613 in Bung e's Archiv.
78) S. Hagem eifter's Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands I.

S. 7 nach den Acten der Revisionen von 1627 u. 1630.
79) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1607. S. 17.
80) Hag em eister's Gütergeschichte I. S. 8 ff.
81) Jannau II. S. 208 nach einem Auszuge aus den Revisionsacten von 1599. Er 

nennt die Erbgüter Allodialgütcr.
82) Der Deputirtenbericht an den Landtag von 1692, gedruckt zu Leipzig 1841. S. 15, 

unter dem Titel: der Landtag zu Wenden 1692.
83) Hagemeister's Gütergeschichte. S. 3 ff. Sells' Geschichte von Pommern. 

Bd. I.
84) Hagemeister a. a. O. S. 4.
85) Jannau, Gesch. von Liv-, Efth- und Kurland II. S. 168.
86) Schutzverschreibungen des Stifts Oesel unter das Königreich Dänemark. Niborg,

26. September 1559 (in den gelehrten Beiträgen zu den rigaschen Anzeigen 1766 
S. 11 ff.) vom Könige Friedrich II., sowie desselben Privilegium vom 19. Sep
tember 1574 in N. N. Mise. St. 9 u. 10. S. 474 ff. Priv. Herzog Magnus' 
vom Tage der Himmelfahrt 1564 a. a. O. S. 466. Priv. Christians IV. vom 
28. September 1596 und 28. October 1624 a. a. O. S. 477.

87) A. a. O. S. 470.
88) Schwarz in N. Misc. Stück 27 u. 28 S. 361.
89) Brgl. Buxhöwden Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesel. S. 41.

90) Burh öwden S. 29, 37 u. 43.
91) Henning, Chronik Bl. 56. Hiärn S. 291.
92) Abgedruckt in Kassels Privilegien und Freiheiten, welche die Könige von Portu

gal ehedem den deutschen Kaufleuten zu Lissabon ertheilt haben. Fortsetzung Pro

gramm vom I. 1776. S. 14.
93) Abgedruckt in Lünig's Staatsarchiv T. XIV. Dumont Coips diplomatique T. 

VI. Schmauss Corpus juris gentium I. (Das Privilegium für 6'astilien unter dem 

Jahre 1647, wo es nur bestätigt ist.)
94) Abgedruckt in Lünig's Reichsarchiv T. XIV. Dumont Corps diplomatique T. V. 

Brgl. Sartorius Geschichte der Hansa III. S. 437-445.
95) Nach Sartorius' Geschichte der Hansa 111. S. 276—306.
96) Sartorius, Geschichte der Hansa III. S. 343 —428.
97) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1584. S. 69.
98) Königlich dänische Resolution vom 7. Januar 1622, im Protokoll der Versamm

lung der zehn Hansestädte zu Lübeck. Ende April 1622.
99) Sactorius, Geschichte der Hansa III. S. 108—154.

100) Sartorius III. S 165—169.
1) Abzediuckt in Bunge's Quellen des ravaler Stadtrechts II. S. 160 ff.
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2) Sartorius III. S. 235.
3) Chy trae u s p. 677.
4) Angeführt bei Hiärn S. 242 f.
5) Abgedruckt bei Wurm, eine deutsche Colonie und deren Abfall in Schmidt's allg. 

Zeitschrift für Geschichte 1856. S. 424.
6) S. Rüssow's zweite Vorrede.
7) Hiärn S. 242 f.
8) Handschriftliche Fortsetzung von Reimar Kocks lübcckscher Chronik, im Auszuge von 

Pabst; im Jnlande 1849 Nr. 36 u. 38.
9) Celsius, Geschichte Erich's XIV. S. 247 f.

10) Len gnich Gesch. der preußischen Lande Theil II. S. 373 f.
11) Willebrandt Abth. II. S. 261.
12) Willebrandt Abth. II. S. 182.
13) Rüssow Bl. 86.
14) Dal in Theil III. Buch 2. S. 55 f. S. 58.
15) Köhler bei Willebrandt, Abth. II. S. 270.
16) Protokoll des Hansetags vom Jahre 1608, s. Sartorius III. S. 240.
17) Abschied vom 10. September 1588 in Bunge's Quellen des revaler Rechts II. 

S. 182.
18) Dalin Theil 111. Bd. II. S. 361.
19) A. a. O. S. 422.
20) König!. Briefe vom 17. Mai 1605 u. 4. Januar 1606 in Bunge's revaler Rechts

quellen I. S. 192.
21) S. die Vorstellung der Hansedeputirten vom 16. April 1603 im Auszuge bei Sar

torius III. S. 229.
22) Protokoll des Hansetages vom Jahre 1598 im Auszuge bei Sartorius III. S. 231.
23) Köhler bei Willebrandt Abth. 11. S. 277—279.
24) Protokoll des Hansetags vom Jahre 1598 a. a. O.
25) Karamsin X. S. 64 f. nach Archivurk. u. dem Willebrandt 111. S. 121 ff.
26) Satorius 111. S. 242.
27) Abgedruckt in Bunge's Quellen des revaler Stadtrcchts I.
28) Sartorius 111. S. 534.
29) Sartorius III. S. 561, nach einer Notiz des Braunschweiger Stadtarchivs.
30) Willebrandt, Abth. II. S. 275. Chytraeus pag. 890.
31) Satorius III. S. 572, 588, 593.
32) S. die Forma confoederationis vom 21. April 1604, abgedruckt bei Werdenhagen 

de rebus publicis hans. pars IV. p 62. Wenn derselbe Schriftsteller bei Gele
genheit auch den Matricularanschlag der livländischen Städte, und zwar Riga's u. 
Revals mit je 50 Thalern und Pernau's u. Dorpats mit je 20 Thalern erwähnt, 
so muß sich dies auf frühere Zeiten beziehen.

33) Protokoll des Hansetags von 1572 im Braunschweiger Stadtarchivs Vol. 227, an

geführt bei Satorius III. S. 222.
34) Hanseatische Recesse von 1576 u. 1579 a. a. O.
3o) Willebrandt, Abth. II. S. 264 f. Notizen aus dem Bremer Stadtarchiv in 

Bunge's Archiv IV. S. 332.
36) R ü ss o w Bl. 95.
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37) Abgedruckt in Bunge's revaler Rechtsquellen I.
38) König!. Resolution vom 22. April 1594, 31. Juli 1604, 19. August 1607 , 24. 

Septbr. 1613, 30. April 1617, 5. Mai 1629 a. a. O.
39) Königl. Resolution vom 31. Juli 1604.
40) Königl. Declaration vom 5. Mai 1629.
41) Esthona 1828.
42) Buch der Aeltermänner S. 216, 228.
43) Auszugsweise abgedruckt in Campenhausen's livländ. Magazin S. 104. (Index 

Nr. 3704.)
44) Buch der Aeltermänner S. 185, 200.
45) Auszugsweise im Campenhausen'schen livl. Magazin S. 98.

46) Dogiel V. Nr. 208.
47) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1594 S. 219.

48) Dogiel V. Nr. 202.
49) Veritas a calumniis vindicata §. 65, 66, Fase. 111. Livonicorum bei Gad e- 

busch 11. 2. §. 139.
50) Abgedruckt in den Beilagen zu Ziegenhorns kurländ. Staatsrecht, Nr, 100.

51) N. N. Mise. St. 15 u. 16. S. 566.
52) Die hier angezogenen Anordnungen befinden sich auf dem rigaschen Rathsarck)ive in 

den Collectaneen von Johann Witte u. Andern, und sind dem Verfasser freundlichst 

mitgetheilt worden.
53) Man vergleiche die ein Jahrhundert später vom Bürgermeister Dunte erzählten 

Vorfälle, s. das Kapitel über den Handel während der schwedischen Beherrschungszcit.
54) Neu corrigirte Ordnung der russischen Hantirung vom Jahre 1599 P. 1. Nahrungs

ordnung vom Jahre 1612 im Anfang.
55) Index Nr. - 3644.
56) Diese beiden Bestimmungen befinden'sich in der Verordnung vom Handel bei ocr 

russischen Brüggen vom Jahre 1594.
57) Reformirte Wettordnung vom Jahre 1592, vom Handel bei der russis. Brüggen.
58) Neu corrigirte Ordnung der russischen Hantirung vom Jahre 1595. P. 8.
59) Nahrungsordnung vom Jahre 1612, vom reußschen Handel. Reußiche Handels

ordnung vom Jahre 1618.
60) Nahrungsordnung vom Jahre 1612.
61) Schreiben vom 16. u. 28. Juli 1685, abgedruckt in Scherer histoire raisonnée du 

commerce de la Russie. T. II. pag. 167 sq.
62) Do giel V. Nr. 197.
63) Dörptsche Rathsprotokolle vom Jahre 1590. S. 684 u. 688 ff.
64) Abgedruckt bei Gadebusch 11. 2. §. 30.
65) Rathsprot. vom Jahre 1591. S. 183—185.
66) Königl. Decret vom 16. October 1592. Dogiel V. Nr. 206.

67) Rathsprot. vom Jahre 1598. S. 5—11.
68) Rathsprot. von 1599. S. 156, 201, 208.
69) Rathsprot. von 1601. S. 206—209.
70) Rathsprot. von 1618. S. 59.
71) Rathsprot. von 1616. S. 149—151.
72) Rathsprot. von 1620. S. 125—133.
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4. De- 
Revisi-

73) Rathsprot. von 1625. S. HO und von 1628. S. 90.
74) Rathsprot. von 1616. S. 7.
75) Abgedruckt in Ziegenhorns kurländischem Staatsrechte, Nr. 92 u. 93.
76) Rathsprot. vom Jahre 1598. S. 271, 279.
77) Werdenhag-cn de rebus publicis hanseat. T. 111. p. 740.
78) Inland 1841 Nr. 28.
79) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1595. S. 11.
«>) Rathsprot. vom Jahr- 1593 vol. 11. pag. 6 el 24. König!. Refol. vom 

"mber 1596, abgedruckt bei Gadebusch 11. 2. S. 173. Resolution der 

onscommission vom 4. October 1599 im dörptschen Stadtarchiv.
81) Gebhardi, Geschichte Dänemarks. S. 833.
82) S. die Beschreibung mehrerer öselschen und rigaschcn Münzen in Arndt's Chronik. 

S. 326 f.
83) Buch der Aeltermänner. S. 228.
84) N. N. Mise. St. 11. S. 450 ff.
85) Arndt a. a. O. S. 326 u. 329.
86) Ceumern theatrid. pag. 143 sq.
87) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1590. S. 820 und die Löwenweldische Samm

lung §.30.
88) Arndt Chronik II. S. 328. Index Nr. 3617.
89) Abgedruckt bei Gadebusch 11. 2. S. 147.
®°) Arndt a. a. O.
91) König!. Resolution vom 1. Juli 1564 in Bunge's Quellen des revaler Rechts II

92) Arndt, Chronik II. S. 333.
93) iOstiin Theil 111. Buch 2. S. 188.
94) Dalin Theil 111. Buch 2. S. 397.
95) Rüssow Bl. 123.
96) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1616. S. 19.

z) Dörptsches Rathsprot. vom Jahre 1601. S. 10.
98) Dörptsches Rathsprot. von 1593. S. 166 f.
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